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Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB)
GWB

Ausfertigungsdatum: 26.08.1998

Vollzitat:

"Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I
S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Oktober 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 294) geändert
worden ist"

Stand: Neugefasst durch Bek. v. 26.6.2013 I 1750, 3245;
  zuletzt geändert durch Art. 1 G v. 25.10.2023 I Nr. 294
Änderung durch Art. 20 Nr. 1 G v. 9.12.2004 I 3220 war nicht ausführbar, da zu diesem Zeitpunkt keine
amtliche Inhaltsübersicht existierte

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.1.1999 +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 47k vgl. § 186 +++)
(+++ Zur Anwendung d. Teil 4 vgl. § 41 MessbG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 90 Abs. 1 u. 2 vgl. § 110 Abs. 2 VGG +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 128 Abs. 1 vgl. § 33 Abs. 5 KonzVgV +++)
(+++ Zur Anwendung d. § 152 Abs. 4 vgl. § 33 Abs. 5 KonzVgV +++)
(+++ Amtlicher Hinweis des Normgebers auf EG-Recht:
     Umsetzung der
       EURL 48/2013            (CELEX Nr: 32013L0048) vgl.
                                G v. 27.8.2017 I 3295
       EGRL 81/2009            (CELEX Nr: 32009L0081) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674
       EURL 23/2014            (CELEX Nr: 32014L0023) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674 und 
                                G v. 6.11.2023 I Nr. 294
       EURL 24/2014            (CELEX Nr: 32014L0024) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674 
       EURL 25/2014            (CELEX Nr: 32014L0025) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674
       EWGRL 665/89            (CELEX Nr: 31989L0665) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674
       EWGRL 13/92             (CELEX Nr: 392L0013) vgl. 
                                Art. 1 d. G v. 25.3.2020 I 674 
       EURL 2019/1             (CELEX Nr: 32019L0001) vgl.
                                Art. 1 d. G v. 18.1.2021 I 2 
       EURL 104/2014           (CELEX Nr: 32014L0104) vgl.
                                Art. 1 d. G v. 18.1.2021 I 2 +++)         
        
 
 
 
Das G wurde als Artikel 1 G 703-4/1 v. 26.8.1998 I 2521 (WettbewGÄndG 6) vom Bundestag mit Zustimmung des
Bundesrates beschlossen. Es ist gem. Art. 4 dieses G am 1.1.1999 in Kraft getreten.

Inhaltsübersicht 

Teil 1
 Wettbewerbsbeschränkungen

Kapitel 1
Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen
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Wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte
Verhaltensweisen
§ 1 Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen

Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen, die eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs
bezwecken oder bewirken, sind verboten.

§ 2 Freigestellte Vereinbarungen

(1) Vom Verbot des § 1 freigestellt sind Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, die unter angemessener
Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung der Warenerzeugung oder -
verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen Fortschritts beitragen, ohne dass den
beteiligten Unternehmen
1.   Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, oder

 

2.   Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wettbewerb
auszuschalten.
 

(2) Bei der Anwendung von Absatz 1 gelten die Verordnungen des Rates oder der Europäischen Kommission
über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen (Gruppenfreistellungsverordnungen) entsprechend. Dies gilt auch, soweit die
dort genannten Vereinbarungen, Beschlüsse und Verhaltensweisen nicht geeignet sind, den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu beeinträchtigen.

§ 3 Mittelstandskartelle

Vereinbarungen zwischen miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen und Beschlüsse von
Unternehmensvereinigungen, die die Rationalisierung wirtschaftlicher Vorgänge durch zwischenbetriebliche
Zusammenarbeit zum Gegenstand haben, erfüllen die Voraussetzungen des § 2 Absatz 1, wenn
1.   dadurch der Wettbewerb auf dem Markt nicht wesentlich beeinträchtigt wird und

 

2.   die Vereinbarung oder der Beschluss dazu dient, die Wettbewerbsfähigkeit kleiner oder mittlerer
Unternehmen zu verbessern.
 

§§ 4 bis 17 (weggefallen)

Kapitel 2
Marktbeherrschung, sonstiges wettbewerbsbeschränkendes Verhalten
§ 18 Marktbeherrschung

(1) Ein Unternehmen ist marktbeherrschend, soweit es als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von
Waren oder gewerblichen Leistungen auf dem sachlich und räumlich relevanten Markt
1.   ohne Wettbewerber ist,

 

2.   keinem wesentlichen Wettbewerb ausgesetzt ist oder
 

3.   eine im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern überragende Marktstellung hat.
 

(2) Der räumlich relevante Markt kann weiter sein als der Geltungsbereich dieses Gesetzes.

(2a) Der Annahme eines Marktes steht nicht entgegen, dass eine Leistung unentgeltlich erbracht wird.

(3) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens im Verhältnis zu seinen Wettbewerbern ist
insbesondere Folgendes zu berücksichtigen:
1.   sein Marktanteil,

 

2.   seine Finanzkraft,
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3.   sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten,
 

4.   sein Zugang zu den Beschaffungs- oder Absatzmärkten,
 

5.   Verflechtungen mit anderen Unternehmen,
 

6.   rechtliche oder tatsächliche Schranken für den Marktzutritt anderer Unternehmen,
 

7.   der tatsächliche oder potenzielle Wettbewerb durch Unternehmen, die innerhalb oder außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes ansässig sind,
 

8.   die Fähigkeit, sein Angebot oder seine Nachfrage auf andere Waren oder gewerbliche Leistungen
umzustellen, sowie
 

9.   die Möglichkeit der Marktgegenseite, auf andere Unternehmen auszuweichen.
 

(3a) Insbesondere bei mehrseitigen Märkten und Netzwerken sind bei der Bewertung der Marktstellung eines
Unternehmens auch zu berücksichtigen:
1.   direkte und indirekte Netzwerkeffekte,

 

2.   die parallele Nutzung mehrerer Dienste und der Wechselaufwand für die Nutzer,
 

3.   seine Größenvorteile im Zusammenhang mit Netzwerkeffekten,
 

4.   sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten,
 

5.   innovationsgetriebener Wettbewerbsdruck.
 

(3b) Bei der Bewertung der Marktstellung eines Unternehmens, das als Vermittler auf mehrseitigen Märkten tätig
ist, ist insbesondere auch die Bedeutung der von ihm erbrachten Vermittlungsdienstleistungen für den Zugang zu
Beschaffungs- und Absatzmärkten zu berücksichtigen.

(4) Es wird vermutet, dass ein Unternehmen marktbeherrschend ist, wenn es einen Marktanteil von mindestens
40 Prozent hat.

(5) Zwei oder mehr Unternehmen sind marktbeherrschend, soweit
1.   zwischen ihnen für eine bestimmte Art von Waren oder gewerblichen Leistungen ein wesentlicher

Wettbewerb nicht besteht und
 

2.   sie in ihrer Gesamtheit die Voraussetzungen des Absatzes 1 erfüllen.
 

(6) Eine Gesamtheit von Unternehmen gilt als marktbeherrschend, wenn sie
1.   aus drei oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von 50 Prozent erreichen,

oder
 

2.   aus fünf oder weniger Unternehmen besteht, die zusammen einen Marktanteil von zwei Dritteln erreichen.
 

(7) Die Vermutung des Absatzes 6 kann widerlegt werden, wenn die Unternehmen nachweisen, dass
1.   die Wettbewerbsbedingungen zwischen ihnen wesentlichen Wettbewerb erwarten lassen oder

 

2.   die Gesamtheit der Unternehmen im Verhältnis zu den übrigen Wettbewerbern keine überragende
Marktstellung hat.
 

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf
von drei Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 2a und 3a über die Erfahrungen mit den
Vorschriften.

§ 19 Verbotenes Verhalten von marktbeherrschenden Unternehmen

(1) Der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung durch ein oder mehrere Unternehmen ist verboten.

(2) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn ein marktbeherrschendes Unternehmen als Anbieter oder
Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen
1.   ein anderes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar unbillig behindert oder ohne sachlich

gerechtfertigten Grund unmittelbar oder mittelbar anders behandelt als gleichartige Unternehmen;
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2.   Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die von denjenigen abweichen, die sich bei
wirksamem Wettbewerb mit hoher Wahrscheinlichkeit ergeben würden; hierbei sind insbesondere
die Verhaltensweisen von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten mit wirksamem Wettbewerb zu
berücksichtigen;
 

3.   ungünstigere Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, als sie das marktbeherrschende
Unternehmen selbst auf vergleichbaren Märkten von gleichartigen Abnehmern fordert, es sei denn, dass
der Unterschied sachlich gerechtfertigt ist;
 

4.   sich weigert, ein anderes Unternehmen gegen angemessenes Entgelt mit einer solchen Ware oder
gewerblichen Leistung zu beliefern, insbesondere ihm Zugang zu Daten, zu Netzen oder anderen
Infrastruktureinrichtungen zu gewähren, und die Belieferung oder die Gewährung des Zugangs objektiv
notwendig ist, um auf einem vor- oder nachgelagerten Markt tätig zu sein und die Weigerung den
wirksamen Wettbewerb auf diesem Markt auszuschalten droht, es sei denn, die Weigerung ist sachlich
gerechtfertigt;
 

5.   andere Unternehmen dazu auffordert, ihm ohne sachlich gerechtfertigten Grund Vorteile zu gewähren;
hierbei ist insbesondere zu berücksichtigen, ob die Aufforderung für das andere Unternehmen
nachvollziehbar begründet ist und ob der geforderte Vorteil in einem angemessenen Verhältnis zum Grund
der Forderung steht.
 

(3) Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 5 gilt auch für Vereinigungen von miteinander im
Wettbewerb stehenden Unternehmen im Sinne der §§ 2, 3 und 28 Absatz 1, § 30 Absatz 2a, 2b und § 31 Absatz 1
Nummer 1, 2 und 4. Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen, die Preise nach §
28 Absatz 2 oder § 30 Absatz 1 Satz 1 oder § 31 Absatz 1 Nummer 3 binden.

§ 19a Missbräuchliches Verhalten von Unternehmen mit überragender marktübergreifender
Bedeutung für den Wettbewerb

(1) Das Bundeskartellamt kann durch Verfügung feststellen, dass einem Unternehmen, das in erheblichem
Umfang auf Märkten im Sinne des § 18 Absatz 3a tätig ist, eine überragende marktübergreifende Bedeutung
für den Wettbewerb zukommt. Bei der Feststellung der überragenden marktübergreifenden Bedeutung eines
Unternehmens für den Wettbewerb sind insbesondere zu berücksichtigen:
1.   seine marktbeherrschende Stellung auf einem oder mehreren Märkten,

 

2.   seine Finanzkraft oder sein Zugang zu sonstigen Ressourcen,
 

3.   seine vertikale Integration und seine Tätigkeit auf in sonstiger Weise miteinander verbundenen Märkten,
 

4.   sein Zugang zu wettbewerbsrelevanten Daten,
 

5.   die Bedeutung seiner Tätigkeit für den Zugang Dritter zu Beschaffungs- und Absatzmärkten sowie sein
damit verbundener Einfluss auf die Geschäftstätigkeit Dritter.
 

Die Verfügung nach Satz 1 ist auf fünf Jahre nach Eintritt der Bestandskraft zu befristen.

(2) Das Bundeskartellamt kann im Falle einer Feststellung nach Absatz 1 dem Unternehmen untersagen,
1.   beim Vermitteln des Zugangs zu Beschaffungs- und Absatzmärkten die eigenen Angebote gegenüber

denen von Wettbewerbern bevorzugt zu behandeln, insbesondere
a)   die eigenen Angebote bei der Darstellung zu bevorzugen;

 

b)   ausschließlich eigene Angebote auf Geräten vorzuinstallieren oder in anderer Weise in Angebote
des Unternehmens zu integrieren;
 

 

2.   Maßnahmen zu ergreifen, die andere Unternehmen in ihrer Geschäftstätigkeit auf Beschaffungs- oder
Absatzmärkten behindern, wenn die Tätigkeit des Unternehmens für den Zugang zu diesen Märkten
Bedeutung hat, insbesondere
a)   Maßnahmen zu ergreifen, die zu einer ausschließlichen Vorinstallation oder Integration von

Angeboten des Unternehmens führen;
 

b)   andere Unternehmen daran zu hindern oder es ihnen zu erschweren, ihre eigenen Angebote zu
bewerben oder Abnehmer auch über andere als die von dem Unternehmen bereitgestellten oder
vermittelten Zugänge zu erreichen;
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3.   Wettbewerber auf einem Markt, auf dem das Unternehmen seine Stellung, auch ohne marktbeherrschend
zu sein, schnell ausbauen kann, unmittelbar oder mittelbar zu behindern, insbesondere
a)   die Nutzung eines Angebots des Unternehmens mit einer dafür nicht erforderlichen automatischen

Nutzung eines weiteren Angebots des Unternehmens zu verbinden, ohne dem Nutzer des
Angebots ausreichende Wahlmöglichkeiten hinsichtlich des Umstands und der Art und Weise der
Nutzung des anderen Angebots einzuräumen;
 

b)   die Nutzung eines Angebots des Unternehmens von der Nutzung eines anderen Angebots des
Unternehmens abhängig zu machen;
 

 

4.   durch die Verarbeitung wettbewerbsrelevanter Daten, die das Unternehmen gesammelt hat,
Marktzutrittsschranken zu errichten oder spürbar zu erhöhen, oder andere Unternehmen in sonstiger
Weise zu behindern, oder Geschäftsbedingungen zu fordern, die eine solche Verarbeitung zulassen,
insbesondere
a)   die Nutzung von Diensten davon abhängig zu machen, dass Nutzer der Verarbeitung von Daten

aus anderen Diensten des Unternehmens oder eines Drittanbieters zustimmen, ohne den Nutzern
eine ausreichende Wahlmöglichkeit hinsichtlich des Umstands, des Zwecks und der Art und Weise
der Verarbeitung einzuräumen;
 

b)   von anderen Unternehmen erhaltene wettbewerbsrelevante Daten zu anderen als für die
Erbringung der eigenen Dienste gegenüber diesen Unternehmen erforderlichen Zwecken zu
verarbeiten, ohne diesen Unternehmen eine ausreichende Wahlmöglichkeit hinsichtlich des
Umstands, des Zwecks und der Art und Weise der Verarbeitung einzuräumen;
 

 

5.   die Interoperabilität von Produkten oder Leistungen oder die Portabilität von Daten zu verweigern oder zu
erschweren und damit den Wettbewerb zu behindern;
 

6.   andere Unternehmen unzureichend über den Umfang, die Qualität oder den Erfolg der erbrachten oder
beauftragten Leistung zu informieren oder ihnen in anderer Weise eine Beurteilung des Wertes dieser
Leistung zu erschweren;
 

7.   für die Behandlung von Angeboten eines anderen Unternehmens Vorteile zu fordern, die in keinem
angemessenen Verhältnis zum Grund der Forderung stehen, insbesondere
a)   für deren Darstellung die Übertragung von Daten oder Rechten zu fordern, die dafür nicht

zwingend erforderlich sind;
 

b)   die Qualität der Darstellung dieser Angebote von der Übertragung von Daten oder Rechten
abhängig zu machen, die hierzu in keinem angemessenen Verhältnis stehen.
 

 

Dies gilt nicht, soweit die jeweilige Verhaltensweise sachlich gerechtfertigt ist. Die Darlegungs- und Beweislast
obliegt insoweit dem Unternehmen. § 32 Absatz 2 und 3, die §§ 32a und 32b gelten entsprechend. Die Verfügung
nach Absatz 2 kann mit der Feststellung nach Absatz 1 verbunden werden.

(3) Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach
Ablauf von vier Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 1 und 2 über die Erfahrungen mit der
Vorschrift.

§ 20 Verbotenes Verhalten von Unternehmen mit relativer oder überlegener Marktmacht

(1) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 1 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von
Unternehmen, soweit von ihnen andere Unternehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art
von Waren oder gewerblichen Leistungen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare
Möglichkeiten, auf dritte Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen und ein deutliches Ungleichgewicht
zur Gegenmacht der anderen Unternehmen besteht (relative Marktmacht). § 19 Absatz 1 in Verbindung
mit Absatz 2 Nummer 1 gilt ferner auch für Unternehmen, die als Vermittler auf mehrseitigen Märkten tätig
sind, soweit andere Unternehmen mit Blick auf den Zugang zu Beschaffungs- und Absatzmärkten von ihrer
Vermittlungsleistung in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare Ausweichmöglichkeiten nicht
bestehen. Es wird vermutet, dass ein Anbieter einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen Leistungen
von einem Nachfrager abhängig im Sinne des Satzes 1 ist, wenn dieser Nachfrager bei ihm zusätzlich zu den
verkehrsüblichen Preisnachlässen oder sonstigen Leistungsentgelten regelmäßig besondere Vergünstigungen
erlangt, die gleichartigen Nachfragern nicht gewährt werden.
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(1a) Eine Abhängigkeit nach Absatz 1 kann sich auch daraus ergeben, dass ein Unternehmen für die eigene
Tätigkeit auf den Zugang zu Daten angewiesen ist, die von einem anderen Unternehmen kontrolliert werden.
Die Verweigerung des Zugangs zu solchen Daten gegen angemessenes Entgelt kann eine unbillige Behinderung
nach Absatz 1 in Verbindung mit § 19 Absatz 1, Absatz 2 Nummer 1 darstellen. Dies gilt auch dann, wenn ein
Geschäftsverkehr für diese Daten bislang nicht eröffnet ist.

(2) § 19 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 Nummer 5 gilt auch für Unternehmen und Vereinigungen von
Unternehmen im Verhältnis zu den von ihnen abhängigen Unternehmen.

(3) Unternehmen mit gegenüber kleinen und mittleren Wettbewerbern überlegener Marktmacht dürfen ihre
Marktmacht nicht dazu ausnutzen, solche Wettbewerber unmittelbar oder mittelbar unbillig zu behindern. Eine
unbillige Behinderung im Sinne des Satzes 1 liegt insbesondere vor, wenn ein Unternehmen
1.   Lebensmittel im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und

des Rates zur Festlegung der allgemeinen Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur
Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur Festlegung von Verfahren zur
Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2019/1381
(ABl. L 231 vom 6.9.2019, S. 1) geändert worden ist, unter Einstandspreis oder
 

2.   andere Waren oder gewerbliche Leistungen nicht nur gelegentlich unter Einstandspreis oder
 

3.   von kleinen oder mittleren Unternehmen, mit denen es auf dem nachgelagerten Markt beim Vertrieb
von Waren oder gewerblichen Leistungen im Wettbewerb steht, für deren Lieferung einen höheren Preis
fordert, als es selbst auf diesem Markt
 

anbietet, es sei denn, dies ist jeweils sachlich gerechtfertigt. Einstandspreis im Sinne des Satzes 2 ist der
zwischen dem Unternehmen mit überlegener Marktmacht und seinem Lieferanten vereinbarte Preis für die
Beschaffung der Ware oder Leistung, auf den allgemein gewährte und im Zeitpunkt des Angebots bereits
mit hinreichender Sicherheit feststehende Bezugsvergünstigungen anteilig angerechnet werden, soweit
nicht für bestimmte Waren oder Leistungen ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist. Das Anbieten von
Lebensmitteln unter Einstandspreis ist sachlich gerechtfertigt, wenn es geeignet ist, den Verderb oder die
drohende Unverkäuflichkeit der Waren beim Händler durch rechtzeitigen Verkauf zu verhindern sowie in
vergleichbar schwerwiegenden Fällen. Werden Lebensmittel an gemeinnützige Einrichtungen zur Verwendung im
Rahmen ihrer Aufgaben abgegeben, liegt keine unbillige Behinderung vor.

(3a) Eine unbillige Behinderung im Sinne des Absatzes 3 Satz 1 liegt auch vor, wenn ein Unternehmen mit
überlegener Marktmacht auf einem Markt im Sinne des § 18 Absatz 3a die eigenständige Erzielung von
Netzwerkeffekten durch Wettbewerber behindert und hierdurch die ernstliche Gefahr begründet, dass der
Leistungswettbewerb in nicht unerheblichem Maße eingeschränkt wird.

(4) Ergibt sich auf Grund bestimmter Tatsachen nach allgemeiner Erfahrung der Anschein, dass ein Unternehmen
seine Marktmacht im Sinne des Absatzes 3 ausgenutzt hat, so obliegt es diesem Unternehmen, den Anschein
zu widerlegen und solche anspruchsbegründenden Umstände aus seinem Geschäftsbereich aufzuklären, deren
Aufklärung dem betroffenen Wettbewerber oder einem Verband nach § 33 Absatz 4 nicht möglich, dem in
Anspruch genommenen Unternehmen aber leicht möglich und zumutbar ist.

(5) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen sowie Gütezeichengemeinschaften dürfen die Aufnahme eines
Unternehmens nicht ablehnen, wenn die Ablehnung eine sachlich nicht gerechtfertigte ungleiche Behandlung
darstellen und zu einer unbilligen Benachteiligung des Unternehmens im Wettbewerb führen würde.

§ 21 Boykottverbot, Verbot sonstigen wettbewerbsbeschränkenden Verhaltens

(1) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen nicht ein anderes Unternehmen oder
Vereinigungen von Unternehmen in der Absicht, bestimmte Unternehmen unbillig zu beeinträchtigen, zu
Liefersperren oder Bezugssperren auffordern.

(2) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen anderen Unternehmen keine Nachteile androhen
oder zufügen und keine Vorteile versprechen oder gewähren, um sie zu einem Verhalten zu veranlassen, das nach
folgenden Vorschriften nicht zum Gegenstand einer vertraglichen Bindung gemacht werden darf:
1.   nach diesem Gesetz,

 

2.   nach Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder
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3.   nach einer Verfügung der Europäischen Kommission oder der Kartellbehörde, die auf Grund dieses
Gesetzes oder auf Grund der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union ergangen ist.
 

(3) Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen dürfen andere Unternehmen nicht zwingen,
1.   einer Vereinbarung oder einem Beschluss im Sinne der §§ 2, 3, 28 Absatz 1 oder § 30 Absatz 2a oder

Absatz 2b beizutreten oder
 

2.   sich mit anderen Unternehmen im Sinne des § 37 zusammenzuschließen oder
 

3.   in der Absicht, den Wettbewerb zu beschränken, sich im Markt gleichförmig zu verhalten.
 

(4) Es ist verboten, einem Anderen wirtschaftlichen Nachteil zuzufügen, weil dieser ein Einschreiten der
Kartellbehörde beantragt oder angeregt hat.

Kapitel 3
Anwendung des europäischen Wettbewerbsrechts
§ 22 Verhältnis dieses Gesetzes zu den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union

(1) Auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander
abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union im Sinne dieser
Bestimmung beeinträchtigen können, können auch die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden. Ist
dies der Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Absatz 1 Satz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16.
Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrages niedergelegten Wettbewerbsregeln
(ABl. EG 2003 Nr. L 1 S. 1) auch Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
anzuwenden.

(2) Die Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes darf gemäß Artikel 3 Absatz 2 Satz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 nicht zum Verbot von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen führen, welche zwar den Handel
zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu beeinträchtigen geeignet sind, aber
1.   den Wettbewerb im Sinne des Artikels 101 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen

Union nicht beschränken oder
 

2.   die Bedingungen des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
erfüllen oder
 

3.   durch eine Verordnung zur Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union erfasst sind.
 

Die Vorschriften des Kapitels 2 bleiben unberührt. In anderen Fällen richtet sich der Vorrang von Artikel 101
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach dem insoweit maßgeblichen Recht der
Europäischen Union.

(3) Auf Handlungen, die einen nach Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
verbotenen Missbrauch darstellen, können auch die Vorschriften dieses Gesetzes angewandt werden. Ist dies der
Fall, ist daneben gemäß Artikel 3 Absatz 1 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 auch Artikel 102 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union anzuwenden. Die Anwendung weitergehender Vorschriften dieses
Gesetzes bleibt unberührt.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten unbeschadet des Rechts der Europäischen Union nicht, soweit die Vorschriften über
die Zusammenschlusskontrolle angewandt werden. Vorschriften, die überwiegend ein von den Artikeln 101 und
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union abweichendes Ziel verfolgen, bleiben von den
Vorschriften dieses Abschnitts unberührt.

§ 23 (weggefallen)

Kapitel 4
Wettbewerbsregeln
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§ 24 Begriff, Antrag auf Anerkennung

(1) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können für ihren Bereich Wettbewerbsregeln aufstellen.

(2) Wettbewerbsregeln sind Bestimmungen, die das Verhalten von Unternehmen im Wettbewerb regeln zu
dem Zweck, einem den Grundsätzen des lauteren oder der Wirksamkeit eines leistungsgerechten Wettbewerbs
zuwiderlaufenden Verhalten im Wettbewerb entgegenzuwirken und ein diesen Grundsätzen entsprechendes
Verhalten im Wettbewerb anzuregen.

(3) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen können bei der Kartellbehörde die Anerkennung von Wettbewerbsregeln
beantragen.

(4) Der Antrag auf Anerkennung von Wettbewerbsregeln hat zu enthalten:
1.   Name, Rechtsform und Anschrift der Wirtschafts- oder Berufsvereinigung;

 

2.   Name und Anschrift der Person, die sie vertritt;
 

3.   die Angabe des sachlichen und örtlichen Anwendungsbereichs der Wettbewerbsregeln;
 

4.   den Wortlaut der Wettbewerbsregeln.
 

Dem Antrag sind beizufügen:
1.   die Satzung der Wirtschafts- oder Berufsvereinigung;

 

2.   der Nachweis, dass die Wettbewerbsregeln satzungsmäßig aufgestellt sind;
 

3.   eine Aufstellung von außenstehenden Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen und Unternehmen
der gleichen Wirtschaftsstufe sowie der Lieferanten- und Abnehmervereinigungen und der
Bundesorganisationen der beteiligten Wirtschaftsstufen des betreffenden Wirtschaftszweiges.
 

In dem Antrag dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen Angaben gemacht oder benutzt werden, um für den
Antragsteller oder einen anderen die Anerkennung einer Wettbewerbsregel zu erschleichen.

(5) Änderungen und Ergänzungen anerkannter Wettbewerbsregeln sind der Kartellbehörde mitzuteilen.

§ 25 Stellungnahme Dritter

Die Kartellbehörde hat nichtbeteiligten Unternehmen der gleichen Wirtschaftsstufe, Wirtschafts- und
Berufsvereinigungen der durch die Wettbewerbsregeln betroffenen Lieferanten und Abnehmer sowie den
Bundesorganisationen der beteiligten Wirtschaftsstufen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Gleiches
gilt für Verbraucherzentralen und andere Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden,
wenn die Interessen der Verbraucher erheblich berührt sind. Die Kartellbehörde kann eine öffentliche mündliche
Verhandlung über den Antrag auf Anerkennung durchführen, in der es jedermann freisteht, Einwendungen gegen
die Anerkennung zu erheben.

§ 26 Anerkennung

(1) Die Anerkennung erfolgt durch Verfügung der Kartellbehörde. Sie hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde von
den ihr nach Kapitel 6 zustehenden Befugnissen keinen Gebrauch machen wird.

(2) Soweit eine Wettbewerbsregel gegen das Verbot des § 1 verstößt und nicht nach den §§ 2 und 3 freigestellt ist
oder andere Bestimmungen dieses Gesetzes, des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb oder eine andere
Rechtsvorschrift verletzt, hat die Kartellbehörde den Antrag auf Anerkennung abzulehnen.

(3) Wirtschafts- und Berufsvereinigungen haben die Außerkraftsetzung von ihnen aufgestellter, anerkannter
Wettbewerbsregeln der Kartellbehörde mitzuteilen.

(4) Die Kartellbehörde hat die Anerkennung zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn sie nachträglich feststellt,
dass die Voraussetzungen für die Ablehnung der Anerkennung nach Absatz 2 vorliegen.

§ 27 Veröffentlichung von Wettbewerbsregeln, Bekanntmachungen

(1) Anerkannte Wettbewerbsregeln sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen
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1.   die Anträge nach § 24 Absatz 3;
 

2.   die Anberaumung von Terminen zur mündlichen Verhandlung nach § 25 Satz 3;
 

3.   die Anerkennung von Wettbewerbsregeln, ihrer Änderungen und Ergänzungen;
 

4.   die Ablehnung der Anerkennung nach § 26 Absatz 2, die Rücknahme oder der Widerruf der Anerkennung
von Wettbewerbsregeln nach § 26 Absatz 4.
 

(3) Mit der Bekanntmachung der Anträge nach Absatz 2 Nummer 1 ist darauf hinzuweisen, dass die
Wettbewerbsregeln, deren Anerkennung beantragt ist, bei der Kartellbehörde zur öffentlichen Einsichtnahme
ausgelegt sind.

(4) Soweit die Anträge nach Absatz 2 Nummer 1 zur Anerkennung führen, genügt für die Bekanntmachung der
Anerkennung eine Bezugnahme auf die Bekanntmachung der Anträge.

(5) Die Kartellbehörde erteilt zu anerkannten Wettbewerbsregeln, die nicht nach Absatz 1 veröffentlicht worden
sind, auf Anfrage Auskunft über die Angaben nach § 24 Absatz 4 Satz 1.

Kapitel 5
Sonderregeln für bestimmte Wirtschaftsbereiche
§ 28 Landwirtschaft

(1) § 1 gilt nicht für Vereinbarungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben sowie für Vereinbarungen und
Beschlüsse von Vereinigungen von landwirtschaftlichen Erzeugerbetrieben und Vereinigungen von solchen
Erzeugervereinigungen über
1.   die Erzeugung oder den Absatz landwirtschaftlicher Erzeugnisse oder

 

2.   die Benutzung gemeinschaftlicher Einrichtungen für die Lagerung, Be- oder Verarbeitung
landwirtschaftlicher Erzeugnisse,
 

sofern sie keine Preisbindung enthalten und den Wettbewerb nicht ausschließen. Als landwirtschaftliche
Erzeugerbetriebe gelten auch Pflanzen- und Tierzuchtbetriebe und die auf der Stufe dieser Betriebe tätigen
Unternehmen.

(2) Für vertikale Preisbindungen, die die Sortierung, Kennzeichnung oder Verpackung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen betreffen, gilt § 1 nicht.

(3) Landwirtschaftliche Erzeugnisse sind die in Anhang I des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union aufgeführten Erzeugnisse sowie die durch Be- oder Verarbeitung dieser Erzeugnisse gewonnenen Waren,
deren Be- oder Verarbeitung durch landwirtschaftliche Erzeugerbetriebe oder ihre Vereinigungen durchgeführt zu
werden pflegt.

§ 29 Energiewirtschaft

Einem Unternehmen ist es verboten, als Anbieter von Elektrizität, Fernwärme oder leitungsgebundenem
Gas (Versorgungsunternehmen) auf einem Markt, auf dem es allein oder zusammen mit anderen
Versorgungsunternehmen eine marktbeherrschende Stellung hat, diese Stellung missbräuchlich auszunutzen,
indem es
1.   Entgelte oder sonstige Geschäftsbedingungen fordert, die ungünstiger sind als diejenigen anderer

Versorgungsunternehmen oder von Unternehmen auf vergleichbaren Märkten, es sei denn, das
Versorgungsunternehmen weist nach, dass die Abweichung sachlich gerechtfertigt ist, wobei die Umkehr
der Darlegungs- und Beweislast nur in Verfahren vor den Kartellbehörden gilt, oder
 

2.   Entgelte fordert, die die Kosten in unangemessener Weise überschreiten.
 

Kosten, die sich ihrem Umfang nach im Wettbewerb nicht einstellen würden, dürfen bei der Feststellung eines
Missbrauchs im Sinne des Satzes 1 nicht berücksichtigt werden. Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

§ 30 Presse

(1) § 1 gilt nicht für vertikale Preisbindungen, durch die ein Unternehmen, das Zeitungen oder Zeitschriften
herstellt, die Abnehmer dieser Erzeugnisse rechtlich oder wirtschaftlich bindet, bei der Weiterveräußerung
bestimmte Preise zu vereinbaren oder ihren Abnehmern die gleiche Bindung bis zur Weiterveräußerung an
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den letzten Verbraucher aufzuerlegen. Zu Zeitungen und Zeitschriften zählen auch Produkte, die Zeitungen
oder Zeitschriften reproduzieren oder substituieren und bei Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend
verlagstypisch anzusehen sind, sowie kombinierte Produkte, bei denen eine Zeitung oder eine Zeitschrift im
Vordergrund steht.

(2) Vereinbarungen der in Absatz 1 bezeichneten Art sind, soweit sie Preise und Preisbestandteile betreffen,
schriftlich abzufassen. Es genügt, wenn die Beteiligten Urkunden unterzeichnen, die auf eine Preisliste oder auf
Preismitteilungen Bezug nehmen. § 126 Absatz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine Anwendung.

(2a) § 1 gilt nicht für Branchenvereinbarungen zwischen Vereinigungen von Unternehmen, die nach Absatz
1 Preise für Zeitungen oder Zeitschriften binden (Presseverlage), einerseits und Vereinigungen von deren
Abnehmern, die im Preis gebundene Zeitungen und Zeitschriften mit Remissionsrecht beziehen und mit
Remissionsrecht an Letztveräußerer verkaufen (Presse-Grossisten), andererseits für die von diesen Vereinigungen
jeweils vertretenen Unternehmen, soweit in diesen Branchenvereinbarungen der flächendeckende und
diskriminierungsfreie Vertrieb von Zeitungs- und Zeitschriftensortimenten durch die Presse-Grossisten,
insbesondere dessen Voraussetzungen und dessen Vergütungen sowie die dadurch abgegoltenen Leistungen
geregelt sind. Insoweit sind die in Satz 1 genannten Vereinigungen und die von ihnen jeweils vertretenen
Presseverlage und Presse-Grossisten zur Sicherstellung eines flächendeckenden und diskriminierungsfreien
Vertriebs von Zeitungen und Zeitschriften im stationären Einzelhandel im Sinne von Artikel 106 Absatz 2 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse betraut. Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

(2b) § 1 gilt nicht für Vereinbarungen zwischen Zeitungs- oder Zeitschriftenverlagen über eine
verlagswirtschaftliche Zusammenarbeit, soweit die Vereinbarung den Beteiligten ermöglicht, ihre wirtschaftliche
Basis für den intermedialen Wettbewerb zu stärken. Satz 1 gilt nicht für eine Zusammenarbeit im redaktionellen
Bereich. Die Unternehmen haben auf Antrag einen Anspruch auf eine Entscheidung der Kartellbehörde nach §
32c, wenn
1.   bei einer Vereinbarung nach Satz 1 die Voraussetzungen für ein Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 des

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach den der Kartellbehörde vorliegenden
Erkenntnissen nicht gegeben sind und
 

2.   die Antragsteller ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse an dieser Entscheidung haben.
 

Die §§ 19 und 20 bleiben unberührt.

(3) Das Bundeskartellamt kann von Amts wegen oder auf Antrag eines gebundenen Abnehmers die Preisbindung
für unwirksam erklären und die Anwendung einer neuen gleichartigen Preisbindung verbieten, wenn
1.   die Preisbindung missbräuchlich gehandhabt wird oder

 

2.   die Preisbindung oder ihre Verbindung mit anderen Wettbewerbsbeschränkungen geeignet ist, die
gebundenen Waren zu verteuern oder ein Sinken ihrer Preise zu verhindern oder ihre Erzeugung oder
ihren Absatz zu beschränken.
 

Soweit eine Branchenvereinbarung nach Absatz 2a oder eine Vereinbarung nach Absatz 2b einen Missbrauch der
Freistellung darstellt, kann das Bundeskartellamt diese ganz oder teilweise für unwirksam erklären.

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf
von fünf Jahren nach Inkrafttreten der Regelung in den Absätzen 2b und 3 Satz 2 über die Erfahrungen mit der
Vorschrift.

§ 31 Verträge der Wasserwirtschaft

(1) Das Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen nach § 1 gilt nicht für Verträge von Unternehmen der
öffentlichen Versorgung mit Wasser (Wasserversorgungsunternehmen) mit
1.   anderen Wasserversorgungsunternehmen oder mit Gebietskörperschaften, soweit sich damit ein

Vertragsbeteiligter verpflichtet, in einem bestimmten Gebiet eine öffentliche Wasserversorgung über feste
Leitungswege zu unterlassen;
 

2.   Gebietskörperschaften, soweit sich damit eine Gebietskörperschaft verpflichtet, die Verlegung und
den Betrieb von Leitungen auf oder unter öffentlichen Wegen für eine bestehende oder beabsichtigte
unmittelbare öffentliche Wasserversorgung von Letztverbrauchern im Gebiet der Gebietskörperschaft
ausschließlich einem Versorgungsunternehmen zu gestatten;
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3.   Wasserversorgungsunternehmen der Verteilungsstufe, soweit sich damit ein
Wasserversorgungsunternehmen der Verteilungsstufe verpflichtet, seine Abnehmer mit Wasser über feste
Leitungswege nicht zu ungünstigeren Preisen oder Bedingungen zu versorgen, als sie das zuliefernde
Wasserversorgungsunternehmen seinen vergleichbaren Abnehmern gewährt;
 

4.   anderen Wasserversorgungsunternehmen, soweit sie zu dem Zweck abgeschlossen sind, bestimmte
Versorgungsleistungen über feste Leitungswege einem oder mehreren Versorgungsunternehmen
ausschließlich zur Durchführung der öffentlichen Versorgung zur Verfügung zu stellen.
 

(2) Verträge nach Absatz 1 sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.

(3) Durch Verträge nach Absatz 1 oder die Art ihrer Durchführung darf die durch die Freistellung von den
Vorschriften dieses Gesetzes erlangte Stellung im Markt nicht missbraucht werden.

(4) Ein Missbrauch liegt insbesondere vor, wenn
1.   das Marktverhalten eines Wasserversorgungsunternehmens den Grundsätzen zuwiderläuft, die für das

Marktverhalten von Unternehmen bei wirksamem Wettbewerb bestimmend sind, oder
 

2.   ein Wasserversorgungsunternehmen von seinen Abnehmern ungünstigere Preise oder
Geschäftsbedingungen fordert als gleichartige Wasserversorgungsunternehmen, es sei denn, das
Wasserversorgungsunternehmen weist nach, dass der Unterschied auf abweichenden Umständen beruht,
die ihm nicht zurechenbar sind, oder
 

3.   ein Wasserversorgungsunternehmen Entgelte fordert, die die Kosten in unangemessener Weise
überschreiten; anzuerkennen sind die Kosten, die bei einer rationellen Betriebsführung anfallen.
 

(5) Ein Missbrauch liegt nicht vor, wenn ein Wasserversorgungsunternehmen sich insbesondere aus technischen
oder hygienischen Gründen weigert, mit einem anderen Unternehmen Verträge über die Einspeisung von Wasser
in sein Versorgungsnetz abzuschließen, und eine damit verbundene Entnahme (Durchleitung) verweigert.

§ 31a Wasserwirtschaft, Meldepflicht

(1) Verträge nach § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sowie ihre Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer
Wirksamkeit der vollständigen Anmeldung bei der Kartellbehörde. Bei der Anmeldung sind für jedes beteiligte
Unternehmen anzugeben:
1.   Firma oder sonstige Bezeichnung,

 

2.   Ort der Niederlassung oder Sitz,
 

3.   Rechtsform und Anschrift sowie
 

4.   Name und Anschrift des bestellten Vertreters oder des sonstigen Bevollmächtigten, bei juristischen
Personen des gesetzlichen Vertreters.
 

(2) Die Beendigung oder Aufhebung der in § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 genannten Verträge ist der
Kartellbehörde mitzuteilen.

§ 31b Wasserwirtschaft, Aufgaben und Befugnisse der Kartellbehörde, Sanktionen

(1) Die Kartellbehörde erteilt zu den nach § 31 Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 freigestellten Verträgen auf Anfrage
Auskunft über
1.   Angaben nach § 31a und

 

2.   den wesentlichen Inhalt der Verträge und Beschlüsse, insbesondere Angaben über den Zweck, über die
beabsichtigten Maßnahmen und über Geltungsdauer, Kündigung, Rücktritt und Austritt.
 

(2) Die Kartellbehörde erlässt Verfügungen nach diesem Gesetz, die die öffentliche Versorgung mit Wasser über
feste Leitungswege betreffen, im Benehmen mit der Fachaufsichtsbehörde.

(3) Die Kartellbehörde kann in Fällen des Missbrauchs nach § 31 Absatz 4
1.   die beteiligten Unternehmen verpflichten, einen beanstandeten Missbrauch abzustellen,

 

2.   die beteiligten Unternehmen verpflichten, die Verträge oder Beschlüsse zu ändern, oder
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3.   die Verträge und Beschlüsse für unwirksam erklären.
 

(4) Bei einer Entscheidung über eine Maßnahme nach Absatz 3 berücksichtigt die Kartellbehörde Sinn und Zweck
der Freistellung und insbesondere das Ziel einer möglichst sicheren und preisgünstigen Versorgung.

(5) Absatz 3 gilt entsprechend, soweit ein Wasserversorgungsunternehmen eine marktbeherrschende Stellung
innehat.

(6) § 19 bleibt unberührt.

Kapitel 6
Befugnisse der Kartellbehörden, Schadensersatz und Vorteilsabschöpfung

Abschnitt 1
Befugnisse der Kartellbehörden
§ 32 Abstellung und nachträgliche Feststellung von Zuwiderhandlungen

(1) Die Kartellbehörde kann Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen verpflichten, eine
Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union abzustellen.

(2) Sie kann ihnen hierzu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art
vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame
Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in
Ermangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden, oder
wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für die beteiligten
Unternehmen verbunden wäre.

(2a) In der Abstellungsverfügung kann die Kartellbehörde eine Rückerstattung der aus dem kartellrechtswidrigen
Verhalten erwirtschafteten Vorteile anordnen. Die in den erwirtschafteten Vorteilen enthaltenen Zinsvorteile
können geschätzt werden. Nach Ablauf der in der Abstellungsverfügung bestimmten Frist für die Rückerstattung
sind die bis zu diesem Zeitpunkt erwirtschafteten Vorteile entsprechend § 288 Absatz 1 Satz 2 und § 289 Satz 1
des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu verzinsen.

(3) Soweit ein berechtigtes Interesse besteht, kann die Kartellbehörde auch eine Zuwiderhandlung feststellen,
nachdem diese beendet ist.

§ 32a Einstweilige Maßnahmen

(1) Die Kartellbehörde kann von Amts wegen einstweilige Maßnahmen anordnen, wenn eine Zuwiderhandlung
im Sinne des § 32 Absatz 1 überwiegend wahrscheinlich erscheint und die einstweilige Maßnahme zum Schutz
des Wettbewerbs oder aufgrund einer unmittelbar drohenden, schwerwiegenden Beeinträchtigung eines anderen
Unternehmens geboten ist. Dies gilt nicht, sofern das betroffene Unternehmen Tatsachen glaubhaft macht, nach
denen die Anordnung eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen gebotene Härte zur Folge
hätte.

(2) Die Anordnung gemäß Absatz 1 ist zu befristen. Die Frist kann verlängert werden. Sie soll insgesamt ein Jahr
nicht überschreiten.

§ 32b Verpflichtungszusagen

(1) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens nach § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3 oder § 32
an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die ihnen von der Kartellbehörde nach vorläufiger
Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen, so kann die Kartellbehörde für diese Unternehmen die
Verpflichtungszusagen durch Verfügung für bindend erklären. Die Verfügung hat zum Inhalt, dass die
Kartellbehörde vorbehaltlich des Absatzes 2 von ihren Befugnissen nach den § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, §§ 32
und 32a keinen Gebrauch machen wird. Sie kann befristet werden.

(2) Die Kartellbehörde kann die Verfügung nach Absatz 1 aufheben und das Verfahren wieder aufnehmen, wenn
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1.   sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Verfügung wesentlichen Punkt nachträglich geändert
haben,
 

2.   die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder
 

3.   die Verfügung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der Parteien beruht.
 

§ 32c Kein Anlass zum Tätigwerden

(1) Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den §§ 1, 19 bis 21 und 29, nach Artikel 101 Absatz 1
oder Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union nach den der Kartellbehörde
vorliegenden Erkenntnissen nicht gegeben, so kann sie entscheiden, dass für sie kein Anlass besteht, tätig zu
werden. Die Entscheidung hat zum Inhalt, dass die Kartellbehörde vorbehaltlich neuer Erkenntnisse von ihren
Befugnissen nach den §§ 32 und 32a keinen Gebrauch machen wird. Sie hat keine Freistellung von einem Verbot
im Sinne des Satzes 1 zum Inhalt.

(2) Unabhängig von den Voraussetzungen nach Absatz 1 kann die Kartellbehörde auch mitteilen, dass sie im
Rahmen ihres Aufgreifermessens von der Einleitung eines Verfahrens absieht.

(3) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines nach Absatz 1 und 2
bestehenden Ermessens festlegen.

(4) Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen haben auf Antrag gegenüber dem Bundeskartellamt einen
Anspruch auf eine Entscheidung nach Absatz 1, wenn im Hinblick auf eine Zusammenarbeit mit Wettbewerbern
ein erhebliches rechtliches und wirtschaftliches Interesse an einer solchen Entscheidung besteht. Das
Bundeskartellamt soll innerhalb von sechs Monaten über einen Antrag nach Satz 1 entscheiden.

§ 32d Entzug der Freistellung

Haben Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fallen, in einem Einzelfall Wirkungen, die mit §
2 Absatz 1 oder mit Artikel 101 Absatz 3 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union unvereinbar
sind und auf einem Gebiet im Inland auftreten, das alle Merkmale eines gesonderten räumlichen Marktes
aufweist, so kann die Kartellbehörde den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung in diesem Gebiet entziehen.

§ 32e Untersuchungen einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von Vereinbarungen

(1) Lassen Umstände vermuten, dass der Wettbewerb im Inland möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht
ist, können das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden die Untersuchung eines bestimmten
Wirtschaftszweiges oder – Sektor übergreifend – einer bestimmten Art von Vereinbarungen oder Verhaltensweisen
durchführen (Sektoruntersuchung).

(2) Im Rahmen der Sektoruntersuchung können das Bundeskartellamt und die obersten Landesbehörden die zur
Anwendung der Vorschriften dieses Teils oder des Artikels 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union erforderlichen Ermittlungen durchführen. Sie können dabei von den betreffenden
Unternehmen und Vereinigungen Auskünfte verlangen, insbesondere die Unterrichtung über sämtliche
Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen.

(3) Das Bundeskartellamt soll die Sektoruntersuchung innerhalb von 18 Monaten nach der Einleitung abschließen.

(4) Das Bundeskartellamt veröffentlicht einen Bericht über die Ergebnisse der Sektoruntersuchung, die obersten
Landesbehörden können einen solchen Bericht veröffentlichen. Das Bundeskartellamt und die obersten
Landesbehörden können Dritte um Stellungnahme bitten. Das Bundeskartellamt kann in dem Bericht nach Satz 1
wettbewerbspolitische Empfehlungen aussprechen; es leitet in diesem Fall den Bericht der Bundesregierung zu.

(5) § 49 Absatz 1 sowie die §§ 57 bis 59b und 61 gelten entsprechend.

(6) Die Absätze 1 bis 4 Satz 1 und 2 und Absatz 5 gelten entsprechend bei begründetem Verdacht des
Bundeskartellamts auf erhebliche, dauerhafte oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtliche
Vorschriften, die nach ihrer Art oder ihrem Umfang die Interessen einer Vielzahl von Verbraucherinnen und
Verbrauchern beeinträchtigen. Dies gilt nicht, wenn die Durchsetzung der Vorschriften nach Satz 1 in die
Zuständigkeit anderer Bundesbehörden fällt. Absatz 5 gilt mit der Maßgabe, dass die Regelungen zum Betreten

14



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 24 von 125 -

von Räumlichkeiten der Betroffenen zum Zweck der Einsichtnahme und Prüfung von Unterlagen gemäß § 59a
sowie die Regelungen zur Beschlagnahme nach § 58, zu Durchsuchungen nach § 59b keine Anwendung finden.

(7) Der Anspruch auf Ersatz der Aufwendungen einer Abmahnung nach § 13 Absatz 3 des Gesetzes gegen den
unlauteren Wettbewerb ist ab der Veröffentlichung eines Abschlussberichts über eine Sektoruntersuchung nach
Absatz 6 für vier Monate ausgeschlossen.

§ 32f Maßnahmen nach einer Sektoruntersuchung

(1) Nach der Veröffentlichung eines Berichts nach § 32e Absatz 4 zu einer Sektoruntersuchung nach § 32e Absatz
1 hat das Bundeskartellamt unbeschadet seiner sonstigen Befugnisse die weiteren Befugnisse gemäß den
Absätzen 2 bis 4. Dies gilt nicht in Fällen des § 32e Absatz 6.

(2) Wenn objektiv nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür bestehen, dass durch künftige Zusammenschlüsse der
wirksame Wettbewerb im Inland in einem oder mehreren der in dem Bericht nach § 32e Absatz 4 untersuchten
Wirtschaftszweige im Sinne von § 36 Absatz 1 erheblich behindert werden könnte, kann das Bundeskartellamt
Unternehmen durch Verfügung verpflichten, innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren ab Zustellung der
Verfügung jeden Zusammenschluss im Sinne von § 37 in einem oder mehreren dieser Wirtschaftszweige nach
§ 39 anzumelden. Die Anmeldepflicht nach Satz 1 gilt nur für Zusammenschlüsse, bei denen der Erwerber
im letzten Geschäftsjahr Umsatzerlöse im Inland von mehr als 50 Millionen Euro und das zu erwerbende
Unternehmen im letzten Geschäftsjahr Umsatzerlöse im Inland von mehr als 1 Million Euro erzielt hat. § 36
Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 ist auf von dem Unternehmen in den untersuchten Wirtschaftszweigen angemeldete
Zusammenschlüsse nicht anzuwenden. Im Übrigen gelten die auf Zusammenschlüsse im Sinne des Kapitels 7
anwendbaren Vorschriften dieses Gesetzes. Sofern die Voraussetzungen nach Satz 1 nach Ablauf des Zeitraums
von drei Jahren fortbestehen, kann das Bundeskartellamt die Anmeldeverpflichtung um drei Jahre verlängern;
wiederholte Verlängerungen um jeweils drei Jahre sind bis zu dreimal zulässig.

(3) Das Bundeskartellamt kann durch Verfügung feststellen, dass eine erhebliche und fortwährende Störung
des Wettbewerbs auf mindestens einem mindestens bundesweiten Markt, mehreren einzelnen Märkten oder
marktübergreifend vorliegt, soweit die Anwendung der sonstigen Befugnisse nach Teil 1 nach den im Zeitpunkt
der Entscheidung beim Bundeskartellamt vorliegenden Erkenntnissen voraussichtlich nicht ausreichend erscheint,
um die Störung des Wettbewerbs wirksam und dauerhaft zu beseitigen. Die Verfügung nach Satz 1 ergeht
gegenüber einem oder mehreren Unternehmen, die als Adressaten von Maßnahmen nach Satz 6 oder Absatz
4 in Betracht kommen. Adressaten von Maßnahmen können Unternehmen sein, die durch ihr Verhalten und
ihre Bedeutung für die Marktstruktur zur Störung des Wettbewerbs wesentlich beitragen. Bei der Auswahl
der Adressaten und der Abhilfemaßnahmen ist insbesondere auch die Marktstellung des Unternehmens zu
berücksichtigen. Das Bundeskartellamt kann die Verfügung nach Satz 1 durch Beschluss zu einem späteren
Zeitpunkt auf weitere Unternehmen im Sinne der Sätze 2 und 3 ausdehnen. Das Bundeskartellamt kann im Falle
einer Feststellung nach Satz 1 den betroffenen Unternehmen alle Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder
struktureller Art vorschreiben, die zur Beseitigung oder Verringerung der Störung des Wettbewerbs erforderlich
sind. Die Abhilfemaßnahmen können insbesondere Folgendes zum Gegenstand haben:
1.   die Gewährung des Zugangs zu Daten, Schnittstellen, Netzen oder sonstigen Einrichtungen,

 

2.   Vorgaben zu den Geschäftsbeziehungen zwischen Unternehmen auf den untersuchten Märkten und auf
verschiedenen Marktstufen,
 

3.   Verpflichtung zur Etablierung transparenter, diskriminierungsfreier und offener Normen und Standards
durch Unternehmen,
 

4.   Vorgaben zu bestimmten Vertragsformen oder Vertragsgestaltungen einschließlich vertraglicher
Regelungen zur Informationsoffenlegung,
 

5.   das Verbot der einseitigen Offenlegung von Informationen, die ein Parallelverhalten von Unternehmen
begünstigen,
 

6.   die buchhalterische oder organisatorische Trennung von Unternehmens- oder Geschäftsbereichen.
 

§ 32 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Das Bundeskartellamt kann unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 marktbeherrschende Unternehmen
sowie Unternehmen mit einer überragenden marktübergreifenden Bedeutung für den Wettbewerb nach §
19a Absatz 1 durch Verfügung dazu verpflichten, Unternehmensanteile oder Vermögen zu veräußern, wenn
zu erwarten ist, dass durch diese Maßnahme die erhebliche und fortwährende Störung des Wettbewerbs
beseitigt oder erheblich verringert wird. Abhilfemaßnahmen nach Satz 1 dürfen nur angeordnet werden,
wenn Abhilfemaßnahmen nach Absatz 3 Satz 6 nicht möglich sind, nicht von gleicher Wirksamkeit oder im
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Vergleich zu Abhilfemaßnahmen nach Satz 1 mit einer größeren Belastung für das Unternehmen verbunden
wären. Vor Erlass der Verfügung ist der Monopolkommission und den nach § 48 Absatz 1 zuständigen obersten
Landesbehörden, in deren Gebiet das Unternehmen seinen Sitz hat, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Die
Verfügung nach Satz 1 ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. § 43 Absatz 3 ist entsprechend anzuwenden
mit der Maßgabe, dass nur die Angaben nach § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 1 und 2 bekannt zu machen
sind. Die Verfügung kann mit Nebenbestimmungen verbunden werden. § 41 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 4
gilt entsprechend. Der Vermögensteil muss nur veräußert werden, wenn der Erlös mindestens 50 Prozent
desjenigen Wertes beträgt, den ein vom Bundeskartellamt beauftragter Wirtschaftsprüfer für den Zeitpunkt
des der Entflechtungsanordnung nach Satz 1 vorangegangenen Jahresabschlusses festgestellt hat. Soweit
der tatsächliche Verkaufserlös den vom beauftragten Wirtschaftsprüfer festgestellten Wert unterschreitet,
erhält das veräußernde Unternehmen eine zusätzliche Zahlung in Höhe der Hälfte der Differenz zwischen dem
festgestellten Wert und dem tatsächlichen Verkaufserlös. Erstreckt sich die Verfügung auf Vermögensteile,
die vor der Einleitung eines Verfahrens nach diesem Absatz Gegenstand einer bestandskräftigen Freigabe
eines Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt oder die Europäische Kommission waren oder nach
der Erteilung einer bestandskräftigen Ministererlaubnis erworben wurden, so ist die Verfügung nur zulässig,
wenn der Zeitraum zwischen ihrer Zustellung und der Zustellung der fusionskontrollrechtlichen Verfügung
größer als zehn Jahre ist. Ist kein Hauptprüfverfahren eingeleitet worden, so tritt an die Stelle der Zustellung der
Verfügung der Ablauf der Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1. Teile des Vermögens, die ein Unternehmen aufgrund
einer Verpflichtung nach diesem Absatz oder aufgrund einer Verpflichtungszusage nach Absatz 6 veräußert hat,
darf das Unternehmen innerhalb von fünf Jahren nach der Veräußerung nicht zurückerwerben, es sei denn, es
weist nach, dass sich die Marktverhältnisse so geändert haben, dass eine erhebliche und fortwährende Störung
des Wettbewerbs nicht mehr vorliegt.

(5) Eine Störung des Wettbewerbs kann insbesondere in folgenden Fällen vorliegen:
1.   unilaterale Angebots- oder Nachfragemacht,

 

2.   Beschränkungen des Marktzutritts, des Marktaustritts oder der Kapazitäten von Unternehmen oder des
Wechsels zu einem anderen Anbieter oder Nachfrager,
 

3.   gleichförmiges oder koordiniertes Verhalten oder
 

4.   Abschottung von Einsatzfaktoren oder Kunden durch vertikale Beziehungen.
 

Bei der Prüfung, ob eine Störung des Wettbewerbs vorliegt, soll insbesondere Folgendes berücksichtigt werden:
1.   Anzahl, Größe, Finanzkraft und Umsätze der auf den betroffenen Märkten oder marktübergreifend tätigen

Unternehmen, die Marktanteilsverhältnisse sowie der Grad der Unternehmenskonzentration,
 

2.   Verflechtungen der Unternehmen auf den betroffenen, den vor- und nachgelagerten oder in sonstiger
Weise miteinander verbundenen Märkten,
 

3.   Preise, Mengen, Auswahl und Qualität der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen auf den
betroffenen Märkten,
 

4.   Transparenz und Homogenität der Güter auf den betroffenen Märkten,
 

5.   Verträge und Vereinbarungen zwischen Unternehmen auf den betroffenen Märkten,
 

6.   Grad der Dynamik auf den betroffenen Märkten sowie
 

7.   dargelegte Effizienzvorteile, insbesondere Kosteneinsparungen oder Innovationen, bei angemessener
Beteiligung der Verbraucher.
 

Eine Störung des Wettbewerbs ist fortwährend, wenn diese über einen Zeitraum von drei Jahren dauerhaft
vorgelegen hat oder wiederholt aufgetreten ist und zum Zeitpunkt der Verfügung nach Absatz 3 keine
Anhaltspunkte bestehen, dass die Störung innerhalb von zwei Jahren mit überwiegender Wahrscheinlichkeit
entfallen wird.

(6) § 32b gilt für Verfahren nach den Absätzen 3 und 4 entsprechend.

(7) Verfügungen nach den Absätzen 2 bis 4 sollen innerhalb von 18 Monaten nach der Veröffentlichung des
Abschlussberichts nach § 32e Absatz 4 ergehen.

(8) Auf Märkten in den von der Bundesnetzagentur regulierten Sektoren Eisenbahn, Post und Telekommunikation,
für die sektorspezifisches Wettbewerbsrecht gilt, sowie den regulierten Elektrizitäts- und Gasversorgungsnetzen
gemäß dem Energiewirtschaftsgesetz bedarf das Bundeskartellamt zur Ergreifung von Abhilfemaßnahmen
nach den Absätzen 3 und 4 des Einvernehmens der Bundesnetzagentur; die Bundesnetzagentur veröffentlicht
hierzu jeweils eine Stellungnahme. Mögliche Abhilfemaßnahmen nach den Absätzen 3 und 4 sind bei der
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Prüfung im Rahmen der Marktanalyse nach § 11 Absatz 2 Nummer 3 des Telekommunikationsgesetzes nicht zu
berücksichtigen.

(9) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach
Ablauf von zehn Jahren nach Inkrafttreten der Regelungen in den Absätzen 1 bis 8 über die Erfahrungen mit der
Vorschrift.

§ 32g Untersuchung von möglichen Verstößen gegen die Verordnung (EU) 2022/1925 (Digital Markets
Act)

(1) Das Bundeskartellamt kann eine Untersuchung bei einer möglichen Nichteinhaltung der Artikel 5, 6 oder
7 der Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022
über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und
(EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 12.10.2022, S. 1) durch ein nach Artikel 3 der
Verordnung benanntes Unternehmen durchführen.

(2) Das Bundeskartellamt kann alle für die Untersuchung nach Absatz 1 erforderlichen Ermittlungen durchführen.
Die §§ 57 bis 59b und 61 gelten entsprechend. Sofern die Ermittlungen einen möglichen Verstoß gegen Artikel 7
der Verordnung (EU) 2022/1925 zum Gegenstand haben, gibt das Bundeskartellamt der Bundesnetzagentur die
Möglichkeit zur Stellungnahme.

(3) Das Bundeskartellamt erstattet der Europäischen Kommission Bericht über die Ergebnisse der Untersuchung
nach Absatz 1. Es kann einen Bericht über die Ergebnisse der Untersuchung veröffentlichen.

Abschnitt 2
Schadensersatz und Vorteilsabschöpfung
§ 33 Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch

(1) Wer gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union oder gegen die Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 verstößt
(Rechtsverletzer) oder wer gegen eine Verfügung der Kartellbehörde verstößt, ist gegenüber dem Betroffenen zur
Beseitigung der Beeinträchtigung und bei Wiederholungsgefahr zur Unterlassung verpflichtet.

(2) Der Unterlassungsanspruch besteht bereits dann, wenn eine Zuwiderhandlung droht.

(3) Betroffen ist, wer als Mitbewerber oder sonstiger Marktbeteiligter durch den Verstoß beeinträchtigt ist.

(4) Die Ansprüche aus Absatz 1 können auch geltend gemacht werden von
1.   rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher Interessen, wenn

a)   ihnen eine erhebliche Anzahl betroffener Unternehmen im Sinne des Absatzes 3 angehört und
 

b)   sie insbesondere nach ihrer personellen, sachlichen und finanziellen Ausstattung imstande sind,
ihre satzungsmäßigen Aufgaben der Verfolgung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher
Interessen tatsächlich wahrzunehmen;
 

 

2.   qualifizierten Verbraucherverbänden, die in der Liste nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes
eingetragen sind, und qualifizierten Einrichtungen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union,
die in dem Verzeichnis der Europäischen Kommission nach Artikel 5 Absatz 1 Satz 4 der Richtlinie (EU)
2020/1828 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2020 über Verbandsklagen
zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher und zur Aufhebung der Richtlinie 2009/22/EG (ABl. L
409 vom 4.12.2020, S. 1) eingetragen sind.
 

§ 33a Schadensersatzpflicht

(1) Wer einen Verstoß nach § 33 Absatz 1 vorsätzlich oder fahrlässig begeht, ist zum Ersatz des daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

(2) Es wird widerleglich vermutet, dass ein Kartell einen Schaden verursacht. Ein Kartell im Sinne dieses
Abschnitts ist eine Absprache oder abgestimmte Verhaltensweise zwischen zwei oder mehr Wettbewerbern
zwecks Abstimmung ihres Wettbewerbsverhaltens auf dem Markt oder Beeinflussung der relevanten
Wettbewerbsparameter. Zu solchen Absprachen oder Verhaltensweisen gehören unter anderem
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1.   die Festsetzung oder Koordinierung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Geschäftsbedingungen,
 

2.   die Aufteilung von Produktions- oder Absatzquoten,
 

3.   die Aufteilung von Märkten und Kunden einschließlich Angebotsabsprachen, Einfuhr- und
Ausfuhrbeschränkungen oder
 

4.   gegen andere Wettbewerber gerichtete wettbewerbsschädigende Maßnahmen.
 

Es wird widerleglich vermutet, dass Rechtsgeschäfte über Waren oder Dienstleistungen mit kartellbeteiligten
Unternehmen, die sachlich, zeitlich und räumlich in den Bereich eines Kartells fallen, von diesem Kartell erfasst
waren.

(3) Für die Bemessung des Schadens gilt § 287 der Zivilprozessordnung. Dabei kann insbesondere der anteilige
Gewinn, den der Rechtsverletzer durch den Verstoß gegen Absatz 1 erlangt hat, berücksichtigt werden.

(4) Geldschulden nach Absatz 1 hat der Schuldner ab Eintritt des Schadens zu verzinsen. Die §§ 288 und 289 Satz
1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs finden entsprechende Anwendung.

§ 33b Bindungswirkung von Entscheidungen einer Wettbewerbsbehörde

Wird wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift dieses Teils oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder wegen eines Verstoßes gegen die Artikel 5, 6 oder 7
der Verordnung (EU) 2022/1925 Schadensersatz gefordert, so ist das Gericht an den bestandskräftigen
Benennungsbeschluss der Europäischen Kommission nach Artikel 3 der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 und an
die Feststellung des Verstoßes gebunden, wie sie in einer bestandskräftigen Entscheidung der Kartellbehörde,
der Europäischen Kommission oder der Wettbewerbsbehörde oder des als solche handelnden Gerichts in einem
anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union getroffen wurde. Das Gleiche gilt für entsprechende Feststellungen
in rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen, die infolge der Anfechtung von Entscheidungen nach Satz 1 ergangen
sind. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten nach Artikel 267 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union.

§ 33c Schadensabwälzung

(1) Wird eine Ware oder Dienstleistung zu einem überteuerten Preis bezogen (Preisaufschlag), so ist der
Schaden nicht deshalb ausgeschlossen, weil die Ware oder Dienstleistung weiterveräußert wurde. Der
Schaden des Abnehmers ist ausgeglichen, soweit der Abnehmer einen Preisaufschlag, der durch einen Verstoß
nach § 33 Absatz 1 verursacht worden ist, an seine Abnehmer (mittelbare Abnehmer) weitergegeben hat
(Schadensabwälzung). Davon unberührt bleibt der Anspruch des Geschädigten auf Ersatz seines entgangenen
Gewinns nach § 252 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit der entgangene Gewinn durch die Weitergabe des
Preisaufschlags verursacht worden ist.

(2) Dem Grunde nach wird zugunsten eines mittelbaren Abnehmers vermutet, dass der Preisaufschlag auf ihn
abgewälzt wurde, wenn
1.   der Rechtsverletzer einen Verstoß gegen § 1 oder 19 oder Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die

Arbeitsweise der Europäischen Union begangen hat,
 

2.   der Verstoß einen Preisaufschlag für den unmittelbaren Abnehmer des Rechtsverletzers zur Folge hatte
und
 

3.   der mittelbare Abnehmer Waren oder Dienstleistungen erworben hat, die
a)   Gegenstand des Verstoßes waren,

 

b)   aus Waren oder Dienstleistungen hervorgegangen sind, die Gegenstand des Verstoßes waren,
oder
 

c)   Waren oder Dienstleistungen enthalten haben, die Gegenstand des Verstoßes waren.
 

 

(3) Die Vermutung einer Schadensabwälzung nach Absatz 2 findet keine Anwendung, wenn glaubhaft gemacht
wird, dass der Preisaufschlag nicht oder nicht vollständig an den mittelbaren Abnehmer weitergegeben wurde. Für
mittelbare Abnehmer gilt § 33a Absatz 2 Satz 4 in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen nach Absatz 2 Satz 1
Nummer 3 entsprechend.
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(4) Die Absätze 1 bis 3 finden entsprechende Anwendung für den Fall, dass der Verstoß gegen § 1 oder 19
oder Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union die Belieferung des
Rechtsverletzers betrifft.

(5) Bei der Entscheidung über den Umfang der Schadensabwälzung findet § 287 der Zivilprozessordnung
entsprechende Anwendung.

§ 33d Gesamtschuldnerische Haftung

(1) Begehen mehrere gemeinschaftlich einen Verstoß im Sinne des § 33a Absatz 1, sind sie als Gesamtschuldner
zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet. Im Übrigen finden die §§ 830 und 840 Absatz 1 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

(2) Das Verhältnis, in dem die Gesamtschuldner untereinander für die Verpflichtung zum Ersatz und den Umfang
des zu leistenden Ersatzes haften, hängt von den Umständen ab, insbesondere davon, in welchem Maß sie den
Schaden verursacht haben. Im Übrigen finden die §§ 421 bis 425 sowie 426 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 des
Bürgerlichen Gesetzbuchs Anwendung.

(3) Verstoßen mehrere Unternehmen gegen § 1 oder 19 oder gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union, so ist die Verpflichtung eines kleinen oder mittleren Unternehmens
im Sinne der Empfehlung 2003/361/EG der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der
Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABl. L 124 vom 20.5.2003, S. 36) zum
Schadensersatz nach § 33a Absatz 1 auf den Ersatz des Schadens beschränkt, der seinen unmittelbaren und
mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten aus dem Verstoß entsteht, wenn
1.   sein Anteil an dem relevanten Markt während des Zeitraums, in dem der Verstoß begangen wurde, stets

weniger als 5 Prozent betrug und
 

2.   die regelmäßige Ersatzpflicht nach Absatz 1 seine wirtschaftliche Lebensfähigkeit unwiederbringlich
gefährden und seine Aktiva jeden Werts berauben würde.
 

Anderen Geschädigten ist das kleine oder mittlere Unternehmen nur zum Ersatz des aus dem Verstoß gemäß §
33a Absatz 1 entstehenden Schadens verpflichtet, wenn sie von den übrigen Rechtsverletzern mit Ausnahme des
Kronzeugen keinen vollständigen Ersatz erlangen konnten. § 33e Absatz 2 findet entsprechende Anwendung.

(4) Die übrigen Rechtsverletzer können von dem kleinen oder mittleren Unternehmen im Sinne von Absatz 3 Satz
1 Ausgleichung nach Absatz 2 nur bis zur Höhe des Schadens verlangen, den dieses seinen unmittelbaren und
mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten verursacht hat. Satz 1 gilt nicht für die Ausgleichung von Schäden, die
anderen als den unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten der beteiligten Rechtsverletzer aus
dem Verstoß entstehen.

(5) Die Beschränkung der Haftung nach den Absätzen 3 und 4 ist ausgeschlossen, wenn
1.   das kleine oder mittlere Unternehmen den Verstoß organisiert oder

 

2.   das kleine oder mittlere Unternehmen die anderen Rechtsverletzer zur Teilnahme an dem Verstoß
gezwungen hat oder
 

3.   in der Vergangenheit bereits die Beteiligung des kleinen oder mittleren Unternehmens an einem
sonstigen Verstoß gegen § 1 oder 19 oder Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union oder gegen Wettbewerbsrecht im Sinne des § 89e Absatz 2 behördlich oder
gerichtlich festgestellt worden ist.
 

§ 33e Kronzeuge

(1) Abweichend von § 33a Absatz 1 ist ein an einem Kartell beteiligtes Unternehmen oder eine an dem Kartell
beteiligte natürliche Person, dem oder der im Rahmen eines Kronzeugenprogramms der vollständige Erlass
der Geldbuße gewährt wurde (Kronzeuge), nur zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der seinen oder ihren
unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten aus dem Verstoß entsteht. Anderen Geschädigten ist
der Kronzeuge nur zum Ersatz des aus dem Verstoß gemäß § 33a Absatz 1 entstehenden Schadens verpflichtet,
wenn sie von den übrigen Rechtsverletzern keinen vollständigen Ersatz erlangen konnten.

(2) In Fällen nach Absatz 1 Satz 2 ist der Kronzeuge nicht zum Ersatz des Schadens verpflichtet, soweit die
Schadensersatzansprüche gegen die übrigen Rechtsverletzer bereits verjährt sind.
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(3) Die übrigen Rechtsverletzer können von dem Kronzeugen Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 nur bis zur
Höhe des Schadens verlangen, den dieser seinen unmittelbaren und mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten
verursacht hat. Diese Beschränkung gilt nicht für die Ausgleichung von Schäden, die anderen als den
unmittelbaren oder mittelbaren Abnehmern oder Lieferanten der an dem Kartell beteiligten Unternehmen aus
dem Verstoß entstehen.

§ 33f Wirkungen des Vergleichs

(1) Wenn nicht anders vereinbart, wird im Falle einer durch einvernehmliche Streitbeilegung erzielten Einigung
(Vergleich) über einen Schadensersatzanspruch nach § 33a Absatz 1 der sich vergleichende Gesamtschuldner
in Höhe seines Anteils an dem Schaden von seiner Haftung gegenüber dem sich vergleichenden Geschädigten
befreit. Die übrigen Gesamtschuldner sind nur zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der nach Abzug des
Anteils des sich vergleichenden Gesamtschuldners verbleibt. Den Ersatz des verbliebenen Schadens kann der
sich vergleichende Geschädigte von dem sich vergleichenden Gesamtschuldner nur verlangen, wenn der sich
vergleichende Geschädigte von den übrigen Gesamtschuldnern insoweit keinen vollständigen Ersatz erlangen
konnte. Satz 3 findet keine Anwendung, wenn die Vergleichsparteien dies in dem Vergleich ausgeschlossen
haben.

(2) Gesamtschuldner, die nicht an dem Vergleich nach Absatz 1 beteiligt sind, können von dem sich
vergleichenden Gesamtschuldner keine Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 für den Ersatz des Schadens des sich
vergleichenden Geschädigten verlangen, der nach Abzug des Anteils des sich vergleichenden Gesamtschuldners
verblieben ist.

§ 33g Anspruch auf Herausgabe von Beweismitteln und Erteilung von Auskünften

(1) Wer im Besitz von Beweismitteln ist, die für die Erhebung eines auf Schadensersatz gerichteten Anspruchs
nach § 33a Absatz 1 erforderlich sind, ist verpflichtet, sie demjenigen herauszugeben, der glaubhaft macht, einen
solchen Schadensersatzanspruch zu haben, wenn dieser die Beweismittel so genau bezeichnet, wie dies auf
Grundlage der mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Tatsachen möglich ist.

(2) Wer im Besitz von Beweismitteln ist, die für die Verteidigung gegen einen auf Schadensersatz gerichteten
Anspruch nach § 33a Absatz 1 erforderlich sind, ist verpflichtet, sie demjenigen herauszugeben, gegen den
ein Rechtsstreit über den Anspruch nach Absatz 1 oder den Anspruch auf Schadensersatz nach § 33a Absatz 1
rechtshängig ist, wenn dieser die Beweismittel so genau bezeichnet, wie dies auf Grundlage der mit zumutbarem
Aufwand zugänglichen Tatsachen möglich ist. Der Anspruch nach Satz 1 besteht auch, wenn jemand Klage auf
Feststellung erhoben hat, dass ein anderer keinen Anspruch nach § 33a Absatz 1 gegen ihn hat, und er den der
Klage zugrunde liegenden Verstoß im Sinne des § 33a Absatz 1 nicht bestreitet.

(3) Die Herausgabe von Beweismitteln nach den Absätzen 1 und 2 ist ausgeschlossen, soweit sie unter
Berücksichtigung der berechtigten Interessen der Beteiligten unverhältnismäßig ist. Bei der Abwägung sind
insbesondere zu berücksichtigen:
1.   in welchem Umfang der Antrag auf zugängliche Informationen und Beweismittel gestützt wird,

 

2.   der Umfang der Beweismittel und die Kosten der Herausgabe, insbesondere, wenn die Beweismittel von
einem Dritten verlangt werden,
 

3.   der Ausschluss der Ausforschung von Tatsachen, die für den Anspruch nach § 33a Absatz 1 oder für die
Verteidigung gegen diesen Anspruch nicht erheblich sind,
 

4.   die Bindungswirkung von Entscheidungen nach § 33b,
 

5.   die Wirksamkeit der öffentlichen Durchsetzung des Kartellrechts und
 

6.   der Schutz von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und sonstiger vertraulicher Informationen und
welche Vorkehrungen zu deren Schutz bestehen.
 

Das Interesse desjenigen, gegen den der Anspruch nach § 33a Absatz 1 geltend gemacht wird, die Durchsetzung
des Anspruchs zu vermeiden, ist nicht zu berücksichtigen.

(4) Ausgeschlossen ist die Herausgabe eines Dokuments oder einer Aufzeichnung, auch über den Inhalt einer
Vernehmung im wettbewerbsbehördlichen Verfahren, wenn und soweit darin eine freiwillige Erklärung seitens
oder im Namen eines Unternehmens oder einer natürlichen Person gegenüber einer Wettbewerbsbehörde
enthalten ist,
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1.   in der das Unternehmen oder die natürliche Person die Kenntnis von einem Kartell und seine
beziehungsweise ihre Beteiligung daran darlegt und die eigens zu dem Zweck formuliert wurde, im
Rahmen eines Kronzeugenprogramms bei der Wettbewerbsbehörde den Erlass oder die Ermäßigung der
Geldbuße zu erwirken (Kronzeugenerklärung) oder
 

2.   die ein Anerkenntnis oder den Verzicht auf das Bestreiten seiner Beteiligung an einer Zuwiderhandlung
gegen das Kartellrecht und seiner Verantwortung für diese Zuwiderhandlung enthält und die eigens
für den Zweck formuliert wurde, der Wettbewerbsbehörde die Anwendung eines vereinfachten oder
beschleunigten Verfahrens zu ermöglichen (Vergleichsausführungen).
 

Nicht von der Kronzeugenerklärung umfasst sind Beweismittel, die unabhängig von einem
wettbewerbsbehördlichen Verfahren vorliegen, unabhängig davon, ob diese Informationen in den Akten einer
Wettbewerbsbehörde enthalten sind oder nicht. Behauptet ein Verpflichteter, ein Beweismittel oder Teile davon
seien nach Satz 1 von der Herausgabe ausgeschlossen, kann der Anspruchsteller insoweit die Herausgabe an das
zuständige Gericht nach § 89b Absatz 8 allein zum Zweck der Prüfung verlangen.

(5) Bis zum vollständigen Abschluss des wettbewerbsbehördlichen Verfahrens oder des Verfahrens zur
Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925 gegen alle Beteiligten ist die Herausgabe von Beweismitteln
ausgeschlossen, soweit sie Folgendes enthalten:
1.   Informationen, die von einer natürlichen oder juristischen Person oder Personenvereinigung eigens für das

wettbewerbsbehördliche Verfahren erstellt wurden,
 

2.   Mitteilungen der Wettbewerbsbehörde an die Beteiligten in dem Verfahren oder
 

3.   Vergleichsausführungen, die zurückgezogen wurden.
 

(6) Die Herausgabe von Beweismitteln nach den Absätzen 1 und 2 kann verweigert werden, soweit der Besitzer in
einem Rechtsstreit über einen Anspruch nach § 33a Absatz 1 dieses Gesetzes gemäß § 383 Absatz 1 Nummer 4
bis 6 oder gemäß § 384 Nummer 3 der Zivilprozessordnung zur Zeugnisverweigerung berechtigt wäre. In diesem
Fall kann der Anspruchsteller die Herausgabe der Beweismittel an das zuständige Gericht zur Entscheidung nach §
89b Absatz 6 verlangen. Satz 2 ist nicht anzuwenden auf
1.   Personen im Sinne des § 383 Absatz 1 Nummer 4 und 5 der Zivilprozessordnung, soweit sie nach dieser

Vorschrift zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären, und
 

2.   Personen im Sinne des § 203 Absatz 1 Nummer 1 bis 5, Absatz 2 und 3 des Strafgesetzbuchs, soweit sie
nach § 383 Absatz 1 Nummer 6 der Zivilprozessordnung zur Zeugnisverweigerung berechtigt wären.
 

Geistlichen stehen ihre berufsmäßig tätigen Gehilfen und die Personen gleich, die bei ihnen zur Vorbereitung auf
den Beruf tätig sind.

(7) Macht der nach Absatz 1 oder Absatz 2 Verpflichtete zu der Herausgabe der Beweismittel Aufwendungen,
die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, kann er von dem anderen Teil den Ersatz dieser
Aufwendungen verlangen.

(8) Erteilt der Verpflichtete nach Absatz 1 oder 2 die Auskunft vorsätzlich oder grob fahrlässig falsch,
unvollständig oder gar nicht oder gibt er Beweismittel vorsätzlich oder grob fahrlässig fehlerhaft, unvollständig
oder gar nicht heraus, ist er dem Anspruchsteller zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens verpflichtet.

(9) Die von dem Verpflichteten nach den Absätzen 1 und 2 erteilten Auskünfte oder herausgegebenen
Beweismittel dürfen in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten wegen einer vor der Erteilung der Auskunft oder der Herausgabe eines Beweismittels
begangenen Tat gegen den Verpflichteten oder gegen einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Verpflichteten verwertet werden. Dies gilt auch, wenn die
Auskunft im Rahmen einer Zeugen- oder Parteivernehmung erteilt oder wiederholt wird. Die Sätze 1 und 2 finden
keine Anwendung in Verfahren gegen Unternehmen.

(10) Die Absätze 1 bis 9 sowie die §§ 89b bis 89d über die Herausgabe von Beweismitteln gelten für die Erteilung
von Auskünften entsprechend.

§ 33h Verjährung

(1) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren in fünf Jahren.
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(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem
1.   der Anspruch entstanden ist,

 

2.   der Anspruchsberechtigte Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen
a)   von den Umständen, die den Anspruch begründen, und davon, dass sich daraus ein Verstoß nach §

33 Absatz 1 ergibt, sowie
 

b)   von der Identität des Rechtsverletzers und
 

 

3.   der den Anspruch begründende Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet worden ist.
 

(3) Ansprüche aus § 33 Absatz 1 und § 33a Absatz 1 verjähren ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder grob
fahrlässige Unkenntnis von den Umständen nach Absatz 2 Nummer 2 in zehn Jahren von dem Zeitpunkt an, in
dem
1.   der Anspruch entstanden ist und

 

2.   der Verstoß nach § 33 Absatz 1 beendet wurde.
 

(4) Im Übrigen verjähren die Ansprüche in 30 Jahren nach dem Verstoß nach § 33 Absatz 1, der den Schaden
ausgelöst hat.

(5) Verjährung tritt ein, wenn eine der Fristen nach den Absätzen 1, 3 oder 4 abgelaufen ist.

(6) Die Verjährung eines Anspruchs nach § 33 Absatz 1 oder nach § 33a Absatz 1 wird gehemmt, wenn
1.   eine Kartellbehörde Maßnahmen im Hinblick auf eine Untersuchung oder auf ihr Verfahren wegen eines

Verstoßes im Sinne des § 33 Absatz 1 trifft;
 

2.   die Europäische Kommission oder eine Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der
Europäischen Union oder das als solche handelnde Gericht Maßnahmen im Hinblick auf eine Untersuchung
oder auf ihr Verfahren wegen eines Verstoßes gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union oder gegen eine Bestimmung des nationalen Wettbewerbsrechts
eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union im Sinne des § 89e Absatz 2 trifft;
 

3.   die Europäische Kommission oder eine Behörde, die die in Artikel 1 Absatz 6 der Verordnung (EU)
2022/1925 genannten Vorschriften anwendet, Maßnahmen im Hinblick auf eine Untersuchung oder auf ihr
Verfahren wegen eines Verstoßes gegen die Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) Nr. 2022/1925 trifft,
oder
 

4.   der Anspruchsberechtigte gegen den Rechtsverletzer Klage auf Auskunft oder Herausgabe von
Beweismitteln nach § 33g erhoben hat.
 

Die Hemmung endet ein Jahr nach der bestands- und rechtskräftigen Entscheidung oder der anderweitigen
Erledigung des Verfahrens. § 204 Absatz 2 Satz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet entsprechende
Anwendung.

(7) Die Verjährungsfrist eines Anspruchs auf Ausgleichung nach § 33d Absatz 2 wegen der Befriedigung eines
Schadensersatzanspruchs nach § 33a Absatz 1 beginnt mit der Befriedigung dieses Schadensersatzanspruchs.

(8) Abweichend von Absatz 2 beginnt die Verjährungsfrist des Schadensersatzanspruchs nach § 33a Absatz 1 von
Geschädigten,
1.   die nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder Lieferanten des Kronzeugen sind, gegen den

Kronzeugen mit dem Schluss des Jahres, in dem der Geschädigte von den übrigen Rechtsverletzern keinen
vollständigen Ersatz seines aus dem Verstoß entstehenden Schadens erlangen konnte;
 

2.   die nicht unmittelbare oder mittelbare Abnehmer oder Lieferanten eines kleinen oder mittleren
Unternehmens nach § 33d Absatz 3 Satz 1 sind, gegen dieses Unternehmen mit dem Schluss des Jahres,
in dem der Geschädigte nach § 33d Absatz 3 Satz 2 von den übrigen Rechtsverletzern mit Ausnahme des
Kronzeugen keinen vollständigen Ersatz seines aus dem Verstoß entstehenden Schadens erlangen konnte.
 

Absatz 3 findet keine Anwendung auf Schadensersatzansprüche, deren Verjährungsfrist nach Maßgabe dieses
Absatzes beginnt.
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§ 34 Vorteilsabschöpfung durch die Kartellbehörde

(1) Hat ein Unternehmen vorsätzlich oder fahrlässig gegen eine Vorschrift dieses Teils, gegen Artikel 101 oder 102
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder eine Verfügung der Kartellbehörde verstoßen
und dadurch einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann die Kartellbehörde die Abschöpfung des wirtschaftlichen
Vorteils anordnen und dem Unternehmen die Zahlung eines entsprechenden Geldbetrags auferlegen.

(2) Absatz 1 gilt nicht, soweit der wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft ist durch
1.   Schadensersatzleistungen,

 

2.   Festsetzung der Geldbuße,
 

3.   Anordnung der Einziehung von Taterträgen oder
 

4.   Rückerstattung.
 

Soweit das Unternehmen Leistungen nach Satz 1 erst nach der Vorteilsabschöpfung erbringt, ist der abgeführte
Geldbetrag in Höhe der nachgewiesenen Zahlungen an das Unternehmen zurückzuerstatten.

(3) Wäre die Durchführung der Vorteilsabschöpfung eine unbillige Härte, soll die Anordnung auf einen
angemessenen Geldbetrag beschränkt werden oder ganz unterbleiben. Sie soll auch unterbleiben, wenn der
wirtschaftliche Vorteil gering ist.

(4) Es wird vermutet, dass ein Verstoß gegen Vorschriften der Kapitel 1, 2 oder 5 dieses Teils, gegen Artikel
101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder gegen eine Verfügung der
Kartellbehörde nach § 19a oder nach Kapitel 6 dieses Teils einen wirtschaftlichen Vorteil verursacht hat. Die
Höhe des wirtschaftlichen Vorteils kann geschätzt werden. Für die Schätzung der Vorteilshöhe gilt § 287 der
Zivilprozessordnung entsprechend mit der Maßgabe, dass eine überwiegende Wahrscheinlichkeit genügt. Es wird
vermutet, dass der wirtschaftliche Vorteil nach Satz 1 mindestens 1 Prozent der Umsätze beträgt, die im Inland
mit den Produkten oder Dienstleistungen, die mit der Zuwiderhandlung in Zusammenhang stehen, erzielt wurden.
Der Vermutung nach Satz 4 ist der Abschöpfungszeitraum nach Absatz 5 Satz 1 zugrunde zu legen. Gegen die
Vermutung nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 4 kann nicht vorgebracht werden, dass kein wirtschaftlicher Vorteil
oder ein Vorteil in nur geringer Höhe angefallen ist. Sie kann nur widerlegt werden, soweit das Unternehmen
nachweist, dass weder die am Verstoß unmittelbar beteiligte juristische Person oder Personenvereinigung noch
das Unternehmen im Abschöpfungszeitraum einen Gewinn in entsprechender Höhe erzielt hat. Bei der Ermittlung
des Gewinns des Unternehmens nach Satz 7 ist der weltweite Gewinn aller natürlichen und juristischen Personen
sowie Personenvereinigungen zugrunde zu legen, die als wirtschaftliche Einheit operieren. Die Vermutung
nach Satz 1 in Verbindung mit Satz 4 gilt nicht, wenn die Erlangung eines Vorteils aufgrund der besonderen
Natur des Verstoßes ausgeschlossen ist. Der abzuführende Geldbetrag ist zahlenmäßig zu bestimmen und
darf 10 Prozent des Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung, der in dem der
Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielt worden ist, nicht übersteigen.

(5) Die Vorteilsabschöpfung kann nur innerhalb einer Frist von bis zu sieben Jahren seit Beendigung der
Zuwiderhandlung und längstens für einen Zeitraum von fünf Jahren (Abschöpfungszeitraum) angeordnet werden.
§ 33h Absatz 6 gilt entsprechend. Im Falle einer bestandskräftigen Entscheidung im Sinne des § 33b Satz 1 oder
einer rechtskräftigen Gerichtsentscheidung im Sinne des § 33b Satz 2 beginnt die Frist nach Satz 1 erneut.

§ 34a Vorteilsabschöpfung durch Verbände

(1) Wer einen Verstoß im Sinne des § 34 Absatz 1 vorsätzlich begeht und hierdurch zu Lasten einer Vielzahl
von Abnehmern oder Anbietern einen wirtschaftlichen Vorteil erlangt, kann von den gemäß § 33 Absatz 4 zur
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs Berechtigten auf Herausgabe dieses wirtschaftlichen Vorteils
an den Bundeshaushalt in Anspruch genommen werden, soweit nicht die Kartellbehörde die Abschöpfung
des wirtschaftlichen Vorteils durch Verhängung einer Geldbuße, durch Einziehung von Taterträgen, durch
Rückerstattung oder nach § 34 Absatz 1 anordnet.

(2) Auf den Anspruch sind Leistungen anzurechnen, die das Unternehmen auf Grund des Verstoßes erbracht hat. §
34 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Beanspruchen mehrere Gläubiger die Vorteilsabschöpfung, gelten die §§ 428 bis 430 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs entsprechend.
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(4) Die Gläubiger haben dem Bundeskartellamt über die Geltendmachung von Ansprüchen nach Absatz 1
Auskunft zu erteilen. Sie können vom Bundeskartellamt Erstattung der für die Geltendmachung des Anspruchs
erforderlichen Aufwendungen verlangen, soweit sie vom Schuldner keinen Ausgleich erlangen können. Der
Erstattungsanspruch ist auf die Höhe des an den Bundeshaushalt abgeführten wirtschaftlichen Vorteils
beschränkt.

(5) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in fünf Jahren. Die §§ 33b und 33h Absatz 6 gelten entsprechend.

Kapitel 7
Zusammenschlusskontrolle
§ 35 Geltungsbereich der Zusammenschlusskontrolle

(1) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle finden Anwendung, wenn im letzten Geschäftsjahr vor
dem Zusammenschluss
1.   die beteiligten Unternehmen insgesamt weltweit Umsatzerlöse von mehr als 500 Millionen Euro und

 

2.   im Inland mindestens ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro und ein
anderes beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 17,5 Millionen Euro
 

erzielt haben.

(1a) Die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle finden auch Anwendung, wenn
1.   die Voraussetzungen des Absatzes 1 Nummer 1 erfüllt sind,

 

2.   im Inland im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss
a)   ein beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse von mehr als 50 Millionen Euro erzielt hat und

 

b)   weder das zu erwerbende Unternehmen noch ein anderes beteiligtes Unternehmen Umsatzerlöse
von jeweils mehr als 17,5 Millionen Euro erzielt haben,
 

 

3.   der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss mehr als 400 Millionen Euro beträgt und
 

4.   das zu erwerbende Unternehmen nach Nummer 2 in erheblichem Umfang im Inland tätig ist.
 

(2) Absatz 1 gilt nicht für Zusammenschlüsse durch die Zusammenlegung öffentlicher Einrichtungen und
Betriebe, die mit einer kommunalen Gebietsreform einhergehen. Die Absätze 1 und 1a gelten nicht, wenn alle am
Zusammenschluss beteiligten Unternehmen
1.   Mitglied einer kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe im Sinne des § 8b Absatz 4 Satz 8 des

Körperschaftsteuergesetzes sind,
 

2.   im Wesentlichen für die Unternehmen der kreditwirtschaftlichen Verbundgruppe, deren Mitglied sie sind,
Dienstleistungen erbringen und
 

3.   bei der Tätigkeit nach Nummer 2 keine eigenen vertraglichen Endkundenbeziehungen unterhalten.
 

Satz 2 gilt nicht für Zusammenschlüsse von Zentralbanken und Girozentralen im Sinne des § 21 Absatz 2 Nummer
2 des Kreditwesengesetzes.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes finden keine Anwendung, soweit die Europäische Kommission
nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden Fassung ausschließlich zuständig ist.

§ 36 Grundsätze für die Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss, durch den wirksamer Wettbewerb erheblich behindert würde, insbesondere von dem
zu erwarten ist, dass er eine marktbeherrschende Stellung begründet oder verstärkt, ist vom Bundeskartellamt zu
untersagen. Dies gilt nicht, wenn
1.   die beteiligten Unternehmen nachweisen, dass durch den Zusammenschluss auch Verbesserungen

der Wettbewerbsbedingungen eintreten und diese Verbesserungen die Behinderung des Wettbewerbs
überwiegen, oder
 

2.   die Untersagungsvoraussetzungen ausschließlich auf Märkten vorliegen, auf denen seit mindestens fünf
Jahren Waren oder gewerbliche Leistungen angeboten werden und auf denen im letzten Kalenderjahr im
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Inland insgesamt weniger als 20 Millionen Euro umgesetzt wurden, es sei denn, es handelt sich um Märkte
im Sinne des § 18 Absatz 2a oder einen Fall des § 35 Absatz 1a, oder
 

3.   die marktbeherrschende Stellung eines Zeitungs- oder Zeitschriftenverlags verstärkt wird, der einen
kleinen oder mittleren Zeitungs- oder Zeitschriftenverlag übernimmt, falls nachgewiesen wird, dass
der übernommene Verlag in den letzten drei Jahren jeweils in der Gewinn- und Verlustrechnung nach §
275 des Handelsgesetzbuchs einen erheblichen Jahresfehlbetrag auszuweisen hatte und er ohne den
Zusammenschluss in seiner Existenz gefährdet wäre. Ferner muss nachgewiesen werden, dass vor dem
Zusammenschluss kein anderer Erwerber gefunden wurde, der eine wettbewerbskonformere Lösung
sichergestellt hätte.
 

(2) Ist ein beteiligtes Unternehmen ein abhängiges oder herrschendes Unternehmen im Sinne des § 17 des
Aktiengesetzes oder ein Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes, sind die so verbundenen
Unternehmen als einheitliches Unternehmen anzusehen. Wirken mehrere Unternehmen derart zusammen, dass
sie gemeinsam einen beherrschenden Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben können, gilt jedes von
ihnen als herrschendes.

(3) Steht einer Person oder Personenvereinigung, die nicht Unternehmen ist, die Mehrheitsbeteiligung an einem
Unternehmen zu, gilt sie als Unternehmen.

§ 37 Zusammenschluss

(1) Ein Zusammenschluss liegt in folgenden Fällen vor:
1.   Erwerb des Vermögens eines anderen Unternehmens ganz oder zu einem wesentlichen Teil; das gilt auch,

wenn ein im Inland tätiges Unternehmen, dessen Vermögen erworben wird, noch keine Umsatzerlöse
erzielt hat;
 

2.   Erwerb der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle durch ein oder mehrere Unternehmen über die
Gesamtheit oder Teile eines oder mehrerer anderer Unternehmen. Die Kontrolle wird durch Rechte,
Verträge oder andere Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksichtigung aller
tatsächlichen und rechtlichen Umstände die Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch
a)   Eigentums- oder Nutzungsrechte an einer Gesamtheit oder an Teilen des Vermögens des

Unternehmens,
 

b)   Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, die
Beratungen oder Beschlüsse der Organe des Unternehmens gewähren;
 

das gilt auch, wenn ein im Inland tätiges Unternehmen noch keine Umsatzerlöse erzielt hat;
 

3.   Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen, wenn die Anteile allein oder zusammen mit
sonstigen, dem Unternehmen bereits gehörenden Anteilen
a)   50 vom Hundert oder

 

b)   25 vom Hundert
 

des Kapitals oder der Stimmrechte des anderen Unternehmens erreichen. Zu den Anteilen, die dem
Unternehmen gehören, rechnen auch die Anteile, die einem anderen für Rechnung dieses Unternehmens
gehören und, wenn der Inhaber des Unternehmens ein Einzelkaufmann ist, auch die Anteile, die sonstiges
Vermögen des Inhabers sind. Erwerben mehrere Unternehmen gleichzeitig oder nacheinander Anteile im
vorbezeichneten Umfang an einem anderen Unternehmen, gilt dies hinsichtlich der Märkte, auf denen
das andere Unternehmen tätig ist, auch als Zusammenschluss der sich beteiligenden Unternehmen
untereinander;
 

4.   jede sonstige Verbindung von Unternehmen, auf Grund deren ein oder mehrere Unternehmen unmittelbar
oder mittelbar einen wettbewerblich erheblichen Einfluss auf ein anderes Unternehmen ausüben können.
 

(2) Ein Zusammenschluss liegt auch dann vor, wenn die beteiligten Unternehmen bereits vorher
zusammengeschlossen waren, es sei denn, der Zusammenschluss führt nicht zu einer wesentlichen Verstärkung
der bestehenden Unternehmensverbindung.

(3) Erwerben Kreditinstitute, Finanzinstitute oder Versicherungsunternehmen Anteile an einem anderen
Unternehmen zum Zwecke der Veräußerung, gilt dies nicht als Zusammenschluss, solange sie das Stimmrecht
aus den Anteilen nicht ausüben und sofern die Veräußerung innerhalb eines Jahres erfolgt. Diese Frist kann vom
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Bundeskartellamt auf Antrag verlängert werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Veräußerung innerhalb
der Frist unzumutbar war.

§ 38 Berechnung der Umsatzerlöse, der Marktanteile und des Wertes der Gegenleistung

(1) Für die Ermittlung der Umsatzerlöse gilt § 277 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs. Verwendet ein
Unternehmen für seine regelmäßige Rechnungslegung ausschließlich einen anderen international anerkannten
Rechnungslegungsstandard, so ist für die Ermittlung der Umsatzerlöse dieser Standard maßgeblich.
Umsatzerlöse aus Lieferungen und Leistungen zwischen verbundenen Unternehmen (Innenumsatzerlöse) sowie
Verbrauchsteuern bleiben außer Betracht.

(2) Für den Handel mit Waren sind nur drei Viertel der Umsatzerlöse in Ansatz zu bringen.

(3) Für den Verlag, die Herstellung und den Vertrieb von Zeitungen, Zeitschriften und deren Bestandteilen
ist das Vierfache der Umsatzerlöse und für die Herstellung, den Vertrieb und die Veranstaltung von
Rundfunkprogrammen und den Absatz von Rundfunkwerbezeiten ist das Achtfache der Umsatzerlöse in Ansatz zu
bringen.

(4) An die Stelle der Umsatzerlöse tritt bei Kreditinstituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie bei externen
Kapitalverwaltungsgesellschaften im Sinne des § 17 Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs
der Gesamtbetrag der in § 34 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a bis e der Kreditinstituts-
Rechnungslegungsverordnung in der jeweils geltenden Fassung genannten Erträge abzüglich der Umsatzsteuer
und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener Steuern. Bei Versicherungsunternehmen sind die
Prämieneinnahmen des letzten abgeschlossenen Geschäftsjahres maßgebend. Prämieneinnahmen sind die
Einnahmen aus dem Erst- und Rückversicherungsgeschäft einschließlich der in Rückdeckung gegebenen Anteile.

(4a) Die Gegenleistung nach § 35 Absatz 1a umfasst
1.   alle Vermögensgegenstände und sonstigen geldwerten Leistungen, die der Veräußerer vom Erwerber im

Zusammenhang mit dem Zusammenschluss nach § 37 Absatz 1 erhält, (Kaufpreis) und
 

2.   den Wert etwaiger vom Erwerber übernommener Verbindlichkeiten.
 

(5) Wird ein Zusammenschluss durch den Erwerb von Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit besitzen, auf Seiten des Veräußerers nur der
Umsatz oder der Marktanteil zu berücksichtigen, der auf die veräußerten Teile entfällt. Dies gilt nicht, sofern
beim Veräußerer die Kontrolle im Sinne des § 37 Absatz 1 Nummer 2 oder 25 Prozent oder mehr der Anteile
verbleiben. Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Satz 1, die innerhalb von zwei Jahren zwischen
denselben Personen oder Unternehmen getätigt werden, werden als ein einziger Zusammenschluss behandelt,
wenn dadurch die Umsatzschwellen des § 35 Absatz 1 erreicht oder die Voraussetzungen des § 35 Absatz 1a
erfüllt werden; als Zeitpunkt des Zusammenschlusses gilt der letzte Erwerbsvorgang.

§ 39 Anmelde- und Anzeigepflicht

(1) Zusammenschlüsse sind vor dem Vollzug beim Bundeskartellamt gemäß den Absätzen 2 und 3 anzumelden.
Elektronische Anmeldungen sind zulässig über:
1.   die vom Bundeskartellamt eingerichtete zentrale De-Mail-Adresse im Sinne des De-Mail-Gesetzes,

 

2.   die vom Bundeskartellamt eingerichtete zentrale E-Mail-Adresse für Dokumente mit qualifizierter
elektronischer Signatur,
 

3.   das besondere elektronische Behördenpostfach gegen ein elektronisches oder ein mit Datum und
Unterschrift versehenes schriftliches Empfangsbekenntnis sowie
 

4.   eine hierfür bestimmte Internetplattform.
 

(2) Zur Anmeldung sind verpflichtet:
1.   die am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen,

 

2.   in den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 und 3 auch der Veräußerer.
 

(3) In der Anmeldung ist die Form des Zusammenschlusses anzugeben. Die Anmeldung muss ferner über jedes
beteiligte Unternehmen folgende Angaben enthalten:
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1.   die Firma oder sonstige Bezeichnung und den Ort der Niederlassung oder den Sitz;
 

2.   die Art des Geschäftsbetriebes;
 

3.   die Umsatzerlöse im Inland, in der Europäischen Union und weltweit; anstelle der Umsatzerlöse sind bei
Kreditinstituten, Finanzinstituten, Bausparkassen sowie bei externen Kapitalverwaltungsgesellschaften
im Sinne des § 17 Absatz 2 Nummer 1 des Kapitalanlagegesetzbuchs der Gesamtbetrag der Erträge
gemäß § 38 Absatz 4, bei Versicherungsunternehmen die Prämieneinnahmen anzugeben; im Fall des § 35
Absatz 1a ist zusätzlich auch der Wert der Gegenleistung für den Zusammenschluss nach § 38 Absatz 4a,
einschließlich der Grundlagen für seine Berechnung, anzugeben;
 

3a.   im Fall des § 35 Absatz 1a Angaben zu Art und Umfang der Tätigkeit im Inland;
 

4.   die Marktanteile einschließlich der Grundlagen für ihre Berechnung oder Schätzung, wenn diese
im Geltungsbereich dieses Gesetzes oder in einem wesentlichen Teil desselben für die beteiligten
Unternehmen zusammen mindestens 20 vom Hundert erreichen;
 

5.   beim Erwerb von Anteilen an einem anderen Unternehmen die Höhe der erworbenen und der insgesamt
gehaltenen Beteiligung;
 

6.   eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland, sofern sich der Sitz des Unternehmens nicht im
Geltungsbereich dieses Gesetzes befindet.
 

In den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 sind die Angaben nach Satz 2 Nummer 1 und 6 auch für den
Veräußerer zu machen. Ist ein beteiligtes Unternehmen ein verbundenes Unternehmen, sind die Angaben nach
Satz 2 Nummer 1 und 2 auch über die verbundenen Unternehmen und die Angaben nach Satz 2 Nummer 3 und
Nummer 4 über jedes am Zusammenschluss beteiligte Unternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen
insgesamt zu machen sowie die Konzernbeziehungen, Abhängigkeits- und Beteiligungsverhältnisse zwischen
den verbundenen Unternehmen mitzuteilen. In der Anmeldung dürfen keine unrichtigen oder unvollständigen
Angaben gemacht oder benutzt werden, um die Kartellbehörde zu veranlassen, eine Untersagung nach § 36
Absatz 1 oder eine Mitteilung nach § 40 Absatz 1 zu unterlassen.

(4) Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, wenn die Europäische Kommission einen Zusammenschluss an das
Bundeskartellamt verwiesen hat und dem Bundeskartellamt die nach Absatz 3 erforderlichen Angaben in
deutscher Sprache vorliegen. Das Bundeskartellamt teilt den beteiligten Unternehmen unverzüglich den Zeitpunkt
des Eingangs der Verweisungsentscheidung mit und unterrichtet sie zugleich darüber, inwieweit die nach Absatz 3
erforderlichen Angaben in deutscher Sprache vorliegen.

(5) Das Bundeskartellamt kann von jedem beteiligten Unternehmen Auskunft über Marktanteile einschließlich
der Grundlagen für die Berechnung oder Schätzung sowie über den Umsatzerlös bei einer bestimmten Art von
Waren oder gewerblichen Leistungen, den das Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss
erzielt hat, sowie über die Tätigkeit eines Unternehmens im Inland einschließlich von Angaben zu Zahlen und
Standorten seiner Kunden sowie der Orte, an denen seine Angebote erbracht und bestimmungsgemäß genutzt
werden, verlangen.

(6) Anmeldepflichtige Zusammenschlüsse, die entgegen Absatz 1 Satz 1 nicht vor dem Vollzug angemeldet
wurden, sind von den beteiligten Unternehmen unverzüglich beim Bundeskartellamt anzuzeigen. § 41 bleibt
unberührt.

§ 39a (weggefallen)

§ 40 Verfahren der Zusammenschlusskontrolle

(1) Das Bundeskartellamt darf einen Zusammenschluss, der ihm angemeldet worden ist, nur untersagen,
wenn es den anmeldenden Unternehmen innerhalb einer Frist von einem Monat seit Eingang der vollständigen
Anmeldung mitteilt, dass es in die Prüfung des Zusammenschlusses (Hauptprüfverfahren) eingetreten ist. Das
Hauptprüfverfahren soll eingeleitet werden, wenn eine weitere Prüfung des Zusammenschlusses erforderlich ist.

(2) Im Hauptprüfverfahren entscheidet das Bundeskartellamt durch Verfügung, ob der Zusammenschluss
untersagt oder freigegeben wird. Wird die Verfügung nicht innerhalb von fünf Monaten nach Eingang der
vollständigen Anmeldung den anmeldenden Unternehmen zugestellt, gilt der Zusammenschluss als freigegeben.
Die Verfahrensbeteiligten sind unverzüglich über den Zeitpunkt der Zustellung der Verfügung zu unterrichten.
Dies gilt nicht, wenn
1.   die anmeldenden Unternehmen einer Fristverlängerung zugestimmt haben,
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2.   das Bundeskartellamt wegen unrichtiger Angaben oder wegen einer nicht rechtzeitig erteilten Auskunft
nach § 39 Absatz 5 oder § 59 die Mitteilung nach Absatz 1 oder die Untersagung des Zusammenschlusses
unterlassen hat,
 

3.   eine zustellungsbevollmächtigte Person im Inland entgegen § 39 Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 nicht mehr
benannt ist.
 

Die Frist nach Satz 2 wird gehemmt, wenn das Bundeskartellamt von einem am Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen eine Auskunft nach § 59 erneut anfordern muss, weil das Unternehmen ein vorheriges
Auskunftsverlangen nach § 59 aus Umständen, die von ihm zu vertreten sind, nicht rechtzeitig oder nicht
vollständig beantwortet hat. Die Hemmung endet, wenn das Unternehmen dem Bundeskartellamt die Auskunft
vollständig übermittelt hat. Die Frist verlängert sich um einen Monat, wenn ein anmeldendes Unternehmen in
einem Verfahren dem Bundeskartellamt erstmals Vorschläge für Bedingungen oder Auflagen nach Absatz 3
unterbreitet.

(3) Die Freigabe kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden, um sicherzustellen, dass die beteiligten
Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegenüber dem Bundeskartellamt eingegangen sind, um
eine Untersagung abzuwenden. Die Bedingungen und Auflagen dürfen sich nicht darauf richten, die beteiligten
Unternehmen einer laufenden Verhaltenskontrolle zu unterstellen.

(3a) Die Freigabe kann widerrufen oder geändert werden, wenn sie auf unrichtigen Angaben beruht, arglistig
herbeigeführt worden ist oder die beteiligten Unternehmen einer mit ihr verbundenen Auflage zuwiderhandeln. Im
Falle der Nichterfüllung einer Auflage gilt § 41 Absatz 4 entsprechend.

(4) Vor einer Untersagung ist den obersten Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Unternehmen
ihren Sitz haben, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. In Verfahren nach § 172a des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch ist vor einer Untersagung das Benehmen mit den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 90
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch herzustellen. Vor einer Untersagung in Verfahren, die den Bereich der
bundesweiten Verbreitung von Fernsehprogrammen durch private Veranstalter betreffen, ist das Benehmen mit
der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich herzustellen.

(5) Die Fristen nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 beginnen in den Fällen des § 39 Absatz 4 Satz 1, wenn die
Verweisungsentscheidung beim Bundeskartellamt eingegangen ist und die nach § 39 Absatz 3 erforderlichen
Angaben in deutscher Sprache vorliegen.

(6) Wird eine Freigabe des Bundeskartellamts durch gerichtlichen Beschluss rechtskräftig ganz oder teilweise
aufgehoben, beginnt die Frist nach Absatz 2 Satz 2 mit Eintritt der Rechtskraft von Neuem.

§ 41 Vollzugsverbot, Entflechtung

(1) Die Unternehmen dürfen einen Zusammenschluss, der vom Bundeskartellamt nicht freigegeben ist,
nicht vor Ablauf der Fristen nach § 40 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 vollziehen oder am Vollzug dieses
Zusammenschlusses mitwirken. Rechtsgeschäfte, die gegen dieses Verbot verstoßen, sind unwirksam. Dies gilt
nicht
1.   für Verträge über Grundstücksgeschäfte, sobald sie durch Eintragung in das Grundbuch rechtswirksam

geworden sind,
 

2.   für Verträge über die Umwandlung, Eingliederung oder Gründung eines Unternehmens und für
Unternehmensverträge im Sinne der §§ 291 und 292 des Aktiengesetzes, sobald sie durch Eintragung in
das zuständige Register rechtswirksam geworden sind, sowie
 

3.   für andere Rechtsgeschäfte, wenn der nicht angemeldete Zusammenschluss nach Vollzug angezeigt und
das Entflechtungsverfahren nach Absatz 3 eingestellt wurde, weil die Untersagungsvoraussetzungen nicht
vorlagen, oder die Wettbewerbsbeschränkung infolge einer Auflösungsanordnung nach Absatz 3 Satz 2 in
Verbindung mit Satz 3 beseitigt wurde oder eine Ministererlaubnis nach § 42 erteilt worden ist.
 

(1a) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Erwerbsvorgängen nicht entgegen, bei denen die Kontrolle, Anteile
oder wettbewerblich erheblicher Einfluss im Sinne von § 37 Absatz 1 oder 2 von mehreren Veräußerern
entweder im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von Rechtsgeschäften mit
Wertpapieren, einschließlich solchen, die in andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen Markt
zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, über eine Börse erworben werden, sofern der Zusammenschluss
gemäß § 39 unverzüglich beim Bundeskartellamt angemeldet wird und der Erwerber die mit den Anteilen
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verbundenen Stimmrechte nicht oder nur zur Erhaltung des vollen Wertes seiner Investition auf Grund einer vom
Bundeskartellamt nach Absatz 2 erteilten Befreiung ausübt.

(2) Das Bundeskartellamt kann auf Antrag Befreiungen vom Vollzugsverbot erteilen, wenn die beteiligten
Unternehmen hierfür wichtige Gründe geltend machen, insbesondere um schweren Schaden von einem
beteiligten Unternehmen oder von Dritten abzuwenden. Die Befreiung kann jederzeit, auch vor der Anmeldung,
erteilt und mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. § 40 Absatz 3a gilt entsprechend.

(3) Ein vollzogener Zusammenschluss, der die Untersagungsvoraussetzungen nach § 36 Absatz 1 erfüllt,
ist aufzulösen, wenn nicht die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Energie nach
§ 42 die Erlaubnis zu dem Zusammenschluss erteilt. Das Bundeskartellamt ordnet die zur Auflösung des
Zusammenschlusses erforderlichen Maßnahmen an. Die Wettbewerbsbeschränkung kann auch auf andere Weise
als durch Wiederherstellung des früheren Zustands beseitigt werden.

(4) Zur Durchsetzung seiner Anordnung kann das Bundeskartellamt insbesondere
1.   (weggefallen)

 

2.   die Ausübung des Stimmrechts aus Anteilen an einem beteiligten Unternehmen, die einem anderen
beteiligten Unternehmen gehören oder ihm zuzurechnen sind, untersagen oder einschränken,
 

3.   einen Treuhänder bestellen, der die Auflösung des Zusammenschlusses herbeiführt.
 

§ 42 Ministererlaubnis

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Energie erteilt auf Antrag die Erlaubnis zu
einem vom Bundeskartellamt untersagten Zusammenschluss, wenn im Einzelfall die Wettbewerbsbeschränkung
von gesamtwirtschaftlichen Vorteilen des Zusammenschlusses aufgewogen wird oder der Zusammenschluss
durch ein überragendes Interesse der Allgemeinheit gerechtfertigt ist. Hierbei ist auch die Wettbewerbsfähigkeit
der beteiligten Unternehmen auf Märkten außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes zu berücksichtigen.
Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn durch das Ausmaß der Wettbewerbsbeschränkung die
marktwirtschaftliche Ordnung nicht gefährdet wird. Weicht die Entscheidung vom Votum der Stellungnahme ab,
die die Monopolkommission nach Absatz 5 Satz 1 erstellt hat, ist dies in der Verfügung gesondert zu begründen.

(2) Die Erlaubnis kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden. § 40 Absatz 3 Satz 2 und Absatz 3a gilt
entsprechend.

(3) Der Antrag ist innerhalb einer Frist von einem Monat seit Zustellung der Untersagung oder einer
Auflösungsanordnung nach § 41 Absatz 3 Satz 1 ohne vorherige Untersagung beim Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie schriftlich zu stellen. Wird die Untersagung angefochten, beginnt die Frist in dem
Zeitpunkt, in dem die Untersagung unanfechtbar wird. Wird die Auflösungsanordnung nach § 41 Absatz 3 Satz 1
angefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem die Auflösungsanordnung unanfechtbar wird.

(4) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Wirtschaft und Energie soll über den Antrag innerhalb
von vier Monaten entscheiden. Wird die Entscheidung nicht innerhalb dieser Frist getroffen, teilt das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Gründe hierfür dem Deutschen Bundestag unverzüglich
schriftlich mit. Wird die Verfügung den antragstellenden Unternehmen nicht innerhalb von sechs Monaten
nach Eingang des vollständigen Antrags zugestellt, gilt der Antrag auf die Ministererlaubnis als abgelehnt.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie kann die Frist nach Satz 3 auf Antrag der antragstellenden
Unternehmen um bis zu zwei Monate verlängern. In diesem Fall ist Satz 3 nicht anzuwenden und die Verfügung ist
den antragstellenden Unternehmen innerhalb der Frist nach Satz 4 zuzustellen.

(5) Vor der Entscheidung nach Absatz 4 Satz 1 ist eine Stellungnahme der Monopolkommission einzuholen und
den obersten Landesbehörden, in deren Gebiet die beteiligten Unternehmen ihren Sitz haben, Gelegenheit
zur Stellungnahme zu geben. Im Fall eines Antrags auf Erlaubnis eines untersagten Zusammenschlusses im
Bereich der bundesweiten Verbreitung von Fernsehprogrammen durch private Veranstalter ist zusätzlich
eine Stellungnahme der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich einzuholen. Die
Monopolkommission soll ihre Stellungnahme innerhalb von zwei Monaten nach Aufforderung durch das
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie abgeben.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie erlässt Leitlinien über die Durchführung des Verfahrens.

§ 43 Bekanntmachungen
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(1) Die Einleitung des Hauptprüfverfahrens durch das Bundeskartellamt nach § 40 Absatz 1 Satz 1 und der Antrag
auf Erteilung einer Ministererlaubnis sind unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

(2) Im Bundesanzeiger sind bekannt zu machen
1.   die Verfügung des Bundeskartellamts nach § 40 Absatz 2,

 

2.   die Ministererlaubnis, deren Widerruf, Änderung oder Ablehnung,
 

3.   die Rücknahme, der Widerruf oder die Änderung der Freigabe des Bundeskartellamts,
 

4.   die Auflösung eines Zusammenschlusses und die sonstigen Anordnungen des Bundeskartellamts nach §
41 Absatz 3 und 4.
 

(3) Bekannt zu machen nach Absatz 1 und 2 sind jeweils die Angaben nach § 39 Absatz 3 Satz 1 sowie Satz 2
Nummer 1 und 2.

§ 43a Evaluierung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften nach Ablauf von
drei Jahren nach Inkrafttreten der Vorschrift über die Erfahrungen mit den Regelungen von § 35 Absatz 1a, § 37
Absatz 1 Nummer 1 und § 38 Absatz 4a.

Kapitel 8
Monopolkommission
§ 44 Aufgaben

(1) Die Monopolkommission erstellt alle zwei Jahre ein Gutachten, in dem sie den Stand und die absehbare
Entwicklung der Unternehmenskonzentration in der Bundesrepublik Deutschland beurteilt, die Anwendung der
wettbewerbsrechtlichen Vorschriften anhand abgeschlossener Verfahren würdigt, sowie zu sonstigen aktuellen
wettbewerbspolitischen Fragen Stellung nimmt. Das Gutachten soll bis zum 30. Juni des Jahres abgeschlossen
sein, in dem das Gutachten zu erstellen ist. Die Bundesregierung kann die Monopolkommission mit der Erstattung
zusätzlicher Gutachten beauftragen. Darüber hinaus kann die Monopolkommission nach ihrem Ermessen
Gutachten oder andere Stellungnahmen erstellen. Die Möglichkeit zur Stellungnahme nach § 75 Absatz 5 bleibt
unberührt.

(2) Die Monopolkommission ist nur an den durch dieses Gesetz begründeten Auftrag gebunden und in ihrer
Tätigkeit unabhängig. Vertritt eine Minderheit bei der Abfassung der Gutachten eine abweichende Auffassung, so
kann sie diese in dem Gutachten zum Ausdruck bringen.

(3) Die Monopolkommission leitet ihre Gutachten der Bundesregierung zu. Die Bundesregierung legt Gutachten
nach Absatz 1 den gesetzgebenden Körperschaften unverzüglich vor. Die Bundesregierung nimmt zu den
Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 in angemessener Frist Stellung, zu sonstigen Gutachten nach Absatz 1
kann sie Stellung nehmen, wenn und soweit sie dies für angezeigt hält. Die jeweiligen fachlich zuständigen
Bundesministerien und die Monopolkommission tauschen sich auf Verlangen zu den Inhalten der Gutachten aus.
Die Gutachten werden von der Monopolkommission veröffentlicht. Bei Gutachten nach Absatz 1 Satz 1 erfolgt dies
zu dem Zeitpunkt, zu dem sie von der Bundesregierung der gesetzgebenden Körperschaft vorgelegt werden.

(4) In ihren Gutachten kann die Monopolkommission Empfehlungen für die Durchführung von
Sektoruntersuchungen nach § 32e Absatz 1 aussprechen. Soweit das Bundeskartellamt der Empfehlung für eine
Sektoruntersuchung nach § 32e Absatz 1 innerhalb von zwölf Monaten nach der Veröffentlichung des Gutachtens
nicht gefolgt ist, nimmt es Stellung zu der Empfehlung.

§ 45 Mitglieder

(1) Die Monopolkommission besteht aus fünf Mitgliedern, die über besondere volkswirtschaftliche,
betriebswirtschaftliche, sozialpolitische, technologische oder wirtschaftsrechtliche Kenntnisse und Erfahrungen
verfügen müssen. Die Monopolkommission wählt aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden.

(2) Die Mitglieder der Monopolkommission werden auf Vorschlag der Bundesregierung durch den
Bundespräsidenten für die Dauer von vier Jahren berufen. Wiederberufungen sind zulässig. Die Bundesregierung
hört die Mitglieder der Kommission an, bevor sie neue Mitglieder vorschlägt. Die Mitglieder sind berechtigt, ihr
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Amt durch Erklärung gegenüber dem Bundespräsidenten niederzulegen. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, so
wird ein neues Mitglied für die Dauer der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds berufen.

(3) Die Mitglieder der Monopolkommission dürfen weder der Regierung oder einer gesetzgebenden Körperschaft
des Bundes oder eines Landes noch dem öffentlichen Dienst des Bundes, eines Landes oder einer sonstigen
juristischen Person des öffentlichen Rechts, es sei denn als Hochschullehrer oder als Mitarbeiter eines
wissenschaftlichen Instituts, angehören. Ferner dürfen sie weder einen Wirtschaftsverband noch eine
Arbeitgeber- oder Arbeitnehmerorganisation repräsentieren oder zu diesen in einem ständigen Dienst- oder
Geschäftsbesorgungsverhältnis stehen. Sie dürfen auch nicht während des letzten Jahres vor der Berufung zum
Mitglied der Monopolkommission eine derartige Stellung innegehabt haben.

§ 46 Beschlüsse, Organisation, Rechte und Pflichten der Mitglieder

(1) Die Beschlüsse der Monopolkommission bedürfen der Zustimmung von mindestens drei Mitgliedern.

(2) Die Monopolkommission hat eine Geschäftsordnung und verfügt über eine Geschäftsstelle. Diese hat die
Aufgabe, die Monopolkommission wissenschaftlich, administrativ und technisch zu unterstützen.

(2a) Die Monopolkommission kann Einsicht in die von der Kartellbehörde geführten Akten einschließlich
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse und personenbezogener Daten nehmen, soweit dies zur ordnungsgemäßen
Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Dies gilt auch für die Erstellung der Gutachten nach § 78 des
Eisenbahnregulierungsgesetzes, § 62 des Energiewirtschaftsgesetzes, § 44 des Postgesetzes sowie nach § 195
Absatz 2 des Telekommunikationsgesetzes.

(2b) Im Rahmen der Akteneinsicht kann die Monopolkommission bei der Kartellbehörde in elektronischer
Form vorliegende Daten, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen und personenbezogener
Daten, selbstständig auswerten, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich
ist. Dies gilt auch für die Erstellung der Gutachten nach § 78 des Eisenbahnregulierungsgesetzes, § 62 des
Energiewirtschaftsgesetzes, § 44 des Postgesetzes sowie nach § 195 Absatz 2 des Telekommunikationsgesetzes.

(3) Die Mitglieder der Monopolkommission und die Angehörigen der Geschäftsstelle sind zur Verschwiegenheit
über die Beratungen und die von der Monopolkommission als vertraulich bezeichneten Beratungsunterlagen
verpflichtet. Die Pflicht zur Verschwiegenheit bezieht sich auch auf Informationen und Daten, die der
Monopolkommission gegeben und als vertraulich bezeichnet werden oder die gemäß Absatz 2a oder 2b erlangt
worden sind.

(4) Die Mitglieder der Monopolkommission erhalten eine pauschale Entschädigung sowie Ersatz ihrer Reisekosten.
Diese werden vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie festgesetzt. Die Kosten der Monopolkommission
trägt der Bund.

§ 47 Übermittlung statistischer Daten

(1) Für die Begutachtung der Entwicklung der Unternehmenskonzentration werden der Monopolkommission
vom Statistischen Bundesamt aus Wirtschaftsstatistiken (Statistik im produzierenden Gewerbe,
Handwerksstatistik, Außenhandelsstatistik, Steuerstatistik, Verkehrsstatistik, Statistik im Handel und
Gastgewerbe, Dienstleistungsstatistik) und dem Statistikregister zusammengefasste Einzelangaben über die
Vomhundertanteile der größten Unternehmen, Betriebe oder fachlichen Teile von Unternehmen des jeweiligen
Wirtschaftsbereichs
a)   am Wert der zum Absatz bestimmten Güterproduktion,

 

b)   am Umsatz,
 

c)   an der Zahl der tätigen Personen,
 

d)   an den Lohn- und Gehaltssummen,
 

e)   an den Investitionen,
 

f)   am Wert der gemieteten und gepachteten Sachanlagen,
 

g)   an der Wertschöpfung oder dem Rohertrag,
 

h)   an der Zahl der jeweiligen Einheiten
 

übermittelt. Satz 1 gilt entsprechend für die Übermittlung von Angaben über die Vomhundertanteile der
größten Unternehmensgruppen. Für die Zuordnung der Angaben zu Unternehmensgruppen übermittelt
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die Monopolkommission dem Statistischen Bundesamt Namen und Anschriften der Unternehmen, deren
Zugehörigkeit zu einer Unternehmensgruppe sowie Kennzeichen zur Identifikation. Die zusammengefassten
Einzelangaben dürfen nicht weniger als drei Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betriebe oder fachliche
Teile von Unternehmen betreffen. Durch Kombination oder zeitliche Nähe mit anderen übermittelten oder
allgemein zugänglichen Angaben darf kein Rückschluss auf zusammengefasste Angaben von weniger als drei
Unternehmensgruppen, Unternehmen, Betrieben oder fachlichen Teile von Unternehmen möglich sein. Für die
Berechnung von summarischen Konzentrationsmaßen, insbesondere Herfindahl-Indizes und Gini-Koeffizienten,
gilt dies entsprechend. Die statistischen Ämter der Länder stellen die hierfür erforderlichen Einzelangaben dem
Statistischen Bundesamt zur Verfügung.

(2) Personen, die zusammengefasste Einzelangaben nach Absatz 1 erhalten sollen, sind vor der Übermittlung
zur Geheimhaltung besonders zu verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst
besonders Verpflichtete sind. § 1 Absatz 2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes gilt entsprechend.
Personen, die nach Satz 1 besonders verpflichtet worden sind, stehen für die Anwendung der Vorschriften des
Strafgesetzbuches über die Verletzung von Privatgeheimnissen (§ 203 Absatz 2, 5 und 6; §§ 204, 205) und des
Dienstgeheimnisses (§ 353b Absatz 1) den für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten gleich.

(3) Die zusammengefassten Einzelangaben dürfen nur für die Zwecke verwendet werden, für die sie übermittelt
wurden. Sie sind zu löschen, sobald der in Absatz 1 genannte Zweck erfüllt ist.

(4) Bei der Monopolkommission muss durch organisatorische und technische Maßnahmen sichergestellt sein,
dass nur Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete oder Verpflichtete nach Absatz 2 Satz 1
Empfänger von zusammengefassten Einzelangaben sind.

(5) Die Übermittlungen sind nach Maßgabe des § 16 Absatz 9 des Bundesstatistikgesetzes aufzuzeichnen. Die
Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren.

(6) Bei der Durchführung der Wirtschaftsstatistiken nach Absatz 1 sind die befragten Unternehmen schriftlich oder
elektronisch zu unterrichten, dass die zusammengefassten Einzelangaben nach Absatz 1 der Monopolkommission
übermittelt werden dürfen.

Kapitel 9
Markttransparenzstellen für den Großhandel mit Strom und Gas und für Kraftstoffe

Abschnitt 1
Markttransparenzstelle für den Großhandel im Bereich Strom und Gas
§ 47a Einrichtung, Zuständigkeit, Organisation

(1) Zur Sicherstellung einer wettbewerbskonformen Bildung der Großhandelspreise von Elektrizität und Gas
wird eine Markttransparenzstelle bei der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und
Eisenbahnen (Bundesnetzagentur) eingerichtet. Sie beobachtet laufend die Vermarktung und den Handel mit
Elektrizität und Erdgas auf der Großhandelsstufe.

(2) Die Aufgaben der Markttransparenzstelle nehmen die Bundesnetzagentur und das Bundeskartellamt
einvernehmlich wahr.

(3) Die Einzelheiten der einvernehmlichen Zusammenarbeit werden in einer vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie zu genehmigenden Kooperationsvereinbarung zwischen dem Bundeskartellamt und der
Bundesnetzagentur näher geregelt. In der Vereinbarung ist insbesondere Folgendes zu regeln:
1.   die Besetzung und Geschäftsverteilung sowie

 

2.   eine Koordinierung der Datenerhebung und des Daten- und Informationsaustausches.
 

(4) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorgaben zur
Ausgestaltung der Kooperationsvereinbarung zu erlassen.

(5) Entscheidungen der Markttransparenzstelle trifft die Person, die sie leitet. § 51 Absatz 5 gilt für alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markttransparenzstelle entsprechend.

§ 47b Aufgaben
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(1) Die Markttransparenzstelle beobachtet laufend den gesamten Großhandel mit Elektrizität und Erdgas,
unabhängig davon, ob er auf physikalische oder finanzielle Erfüllung gerichtet ist, um Auffälligkeiten
bei der Preisbildung aufzudecken, die auf Missbrauch von Marktbeherrschung, Insiderinformationen
oder auf Marktmanipulation beruhen können. Die Markttransparenzstelle beobachtet zu diesem Zweck
auch die Erzeugung, den Kraftwerkseinsatz und die Vermarktung von Elektrizität und Erdgas durch
die Erzeugungsunternehmen sowie die Vermarktung von Elektrizität und Erdgas als Regelenergie. Die
Markttransparenzstelle kann Wechselwirkungen zwischen den Großhandelsmärkten für Elektrizität und Erdgas
und dem Emissionshandelssystem berücksichtigen.

(2) Die Markttransparenzstelle überwacht als nationale Marktüberwachungsstelle gemäß Artikel 7 Absatz 2
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober
2011 über die Integrität und Transparenz des Energiegroßhandelsmarkts (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 1)
zusammen mit der Bundesnetzagentur den Großhandel mit Elektrizität und Erdgas. Sie arbeitet dabei mit der
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 10 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zusammen.

(3) Die Markttransparenzstelle erhebt und sammelt die Daten und Informationen, die sie zur Erfüllung ihrer
Aufgaben benötigt. Dabei berücksichtigt sie Meldepflichten der Mitteilungsverpflichteten gegenüber den in § 47i
genannten Behörden oder Aufsichtsstellen sowie Meldepflichten, die von der Europäischen Kommission nach
Artikel 8 Absatz 2 und 6 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 festzulegen sind. Für die Datenerfassung sind nach
Möglichkeit bestehende Quellen und Meldesysteme zu nutzen.

(4) Die Bundesnetzagentur kann die Markttransparenzstelle mit der Erhebung und Auswertung von Daten
beauftragen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich ist.

(5) Die Markttransparenzstelle gibt vor Erlass von Festlegungen nach § 47g in Verbindung mit der nach § 47f
zu erlassenden Rechtsverordnung betroffenen Behörden, Interessenvertretern und Marktteilnehmern vorab
Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb einer festgesetzten Frist. Zur Vorbereitung dieser Konsultationen
erstellt und ergänzt die Markttransparenzstelle bei Bedarf eine detaillierte Liste aller Daten und Kategorien von
Daten, die ihr die in § 47e Absatz 1 genannten Mitteilungspflichtigen auf Grund der §§ 47e und 47g und der nach §
47f zu erlassenden Rechtsverordnung laufend mitzuteilen haben, einschließlich des Zeitpunkts, an dem die Daten
zu übermitteln sind, des Datenformats und der einzuhaltenden Übertragungswege sowie möglicher alternativer
Meldekanäle. Die Markttransparenzstelle ist nicht an die Stellungnahmen gebunden.

(6) Die Markttransparenzstelle wertet die erhaltenen Daten und Informationen kontinuierlich aus, um
insbesondere festzustellen, ob Anhaltspunkte für einen Verstoß gegen die §§ 1, 19, 20 oder 29 dieses
Gesetzes, die Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das
Wertpapierhandelsgesetz, das Börsengesetz oder die Verbote nach den Artikeln 3 und 5 der Verordnung (EU) Nr.
1227/2011 vorliegen.

(7) Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass eine natürliche oder juristische Person gegen die in Absatz 6 genannten
gesetzlichen Bestimmungen verstößt, muss die Markttransparenzstelle umgehend die zuständigen Behörden
informieren und den Vorgang an sie abgeben. Bei Verdacht eines Verstoßes gegen die §§ 1, 19, 20 und 29
dieses Gesetzes oder gegen die Artikel 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union informiert die Markttransparenzstelle die zuständige Beschlussabteilung im Bundeskartellamt. Kommt die
Prüfzuständigkeit mehrerer Behörden in Betracht, so informiert die Markttransparenzstelle jede dieser Behörden
über den Verdachtsfall und über die Benachrichtigung der anderen Behörden. Die Markttransparenzstelle leitet
alle von den Behörden benötigten oder angeforderten Informationen und Daten unverzüglich an diese gemäß §
47i weiter.

(8) Die Absätze 1 bis 3 können auch Anwendung finden auf die Erzeugung und Vermarktung im Ausland und auf
Handelsgeschäfte, die im Ausland stattfinden, sofern sie sich auf die Preisbildung von Elektrizität und Erdgas im
Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken.

§ 47c Datenverwendung

(1) Die Markttransparenzstelle stellt die nach § 47b Absatz 3 erhaltenen Daten ferner folgenden Stellen zur
Verfügung:
1.   dem Bundeskartellamt für die Durchführung des Monitorings nach § 48 Absatz 3,

 

2.   der Bundesnetzagentur für die Durchführung des Monitorings nach § 35 des Energiewirtschaftsgesetzes,
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3.   der zuständigen Beschlussabteilung im Bundeskartellamt für Fusionskontrollverfahren nach den §§ 35 bis
41 und für Sektoruntersuchungen nach § 32e sowie
 

4.   der Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer weiteren Aufgaben nach dem Energiewirtschaftsgesetz,
insbesondere zur Überwachung von Transparenzverpflichtungen nach den Anhängen der folgenden
Verordnungen:
a)   Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über

die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 15),
 

b)   Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009
über die Bedingungen für den Zugang zu den Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 36) und
 

c)   Verordnung (EU) Nr. 994/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Oktober 2010
über Maßnahmen zur Gewährleistung der sicheren Erdgasversorgung und zur Aufhebung der
Richtlinie 2004/67/EG des Rates (ABl. L 295 vom 12.11.2010, S. 1).
 

 

(2) Die Markttransparenzstelle stellt die Daten ferner dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und der
Bundesnetzagentur zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 54a des Energiewirtschaftsgesetzes zur Verfügung.

(3) Die Daten können dem Statistischen Bundesamt für dessen Aufgaben nach dem Energiestatistikgesetz und
nach § 2 des Gesetzes über die Preisstatistik und der Monopolkommission für deren Aufgaben nach diesem Gesetz
und nach § 62 des Energiewirtschaftsgesetzes zur Verfügung gestellt werden.

(4) Die Markttransparenzstelle darf die Daten in anonymisierter Form ferner Bundesministerien für eigene
oder in deren Auftrag durchzuführende wissenschaftliche Studien zur Verfügung stellen, wenn die Daten zur
Erreichung dieser Zwecke erforderlich sind. Daten, die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse darstellen, dürfen
von der Markttransparenzstelle nur herausgegeben werden, wenn ein Bezug zu einem Unternehmen nicht mehr
hergestellt werden kann. Die Bundesministerien dürfen die nach Satz 1 von der Markttransparenzstelle erhaltenen
Daten auch Dritten zur Durchführung wissenschaftlicher Studien im Auftrag zur Verfügung stellen, wenn diese
ihnen gegenüber die Fachkunde nachgewiesen und die vertrauliche Behandlung der Daten zugesichert haben.

§ 47d Befugnisse

(1) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Markttransparenzstelle die Befugnisse nach §§ 59, 59a und 59b
gegenüber natürlichen und juristischen Personen. Sie kann nach Maßgabe des § 47f Festlegungen gegenüber
einzelnen, einer Gruppe oder allen der in § 47e Absatz 1 genannten Personen und Unternehmen in den in § 47g
genannten Festlegungsbereichen treffen zur Datenkategorie, zum Zeitpunkt und zur Form der Übermittlung.
Die Markttransparenzstelle ist nach Maßgabe des § 47f befugt, die Festlegung bei Bedarf zu ändern, soweit dies
zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Sie kann insbesondere vorgeben, dass eine Internetplattform zur
Eingabe der angeforderten Auskünfte sowie der Mitteilungen verwendet werden muss. Die Markttransparenzstelle
kann nach Maßgabe des § 47f darüber hinaus vorgeben, dass Auskünfte und Daten an einen zur Datenerfassung
beauftragten Dritten geliefert werden; Auswertung und Nutzung findet allein bei der Markttransparenzstelle statt.
Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberührt. Die §§ 50f, 54, 56 bis 58, 61 Absatz
1 und 2, die §§ 63, 64, 66, 67, 70, 73 bis 80, 82a, 83, 85, 91 und 92 gelten entsprechend. Für Entscheidungen,
die die Markttransparenzstelle durch Festlegungen trifft, kann die Zustellung nach § 61 durch eine öffentliche
Bekanntgabe im Bundesanzeiger ersetzt werden. Für Auskunftspflichten nach Satz 1 und Mitteilungspflichten
nach § 47e gilt § 55 der Strafprozessordnung entsprechend.

(2) Die Markttransparenzstelle hat als nationale Marktüberwachungsstelle im Sinne des Artikels 7 Absatz 2
Unterabsatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 zudem die Rechte gemäß Artikel 7 Absatz 2 Unterabsatz 1,
Absatz 3 Unterabsatz 2 Satz 2, Artikel 4 Absatz 2 Satz 2, Artikel 8 Absatz 5 Satz 1 und Artikel 16 der Verordnung
(EU) Nr. 1227/2011. Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Markttransparenzstelle kann bei der Behörde, an die sie einen Verdachtsfall nach § 47b Absatz 7 Satz 1
abgegeben hat, eine Mitteilung über den Abschluss der Untersuchung anfordern.

§ 47e Mitteilungspflichten

(1) Folgende Personen und Unternehmen unterliegen neben den in § 47g genannten Mitteilungspflichtigen der
Mitteilungspflicht nach den Absätzen 2 bis 5:
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1.   Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des Energiewirtschaftsgesetzes,
 

2.   Energieversorgungsunternehmen im Sinne des § 3 Nummer 18 des Energiewirtschaftsgesetzes,
 

3.   Betreiber von Energieanlagen im Sinne des § 3 Nummer 15 des Energiewirtschaftsgesetzes,
ausgenommen Betreiber von Verteileranlagen der Letztverbraucher oder bei der Gasversorgung Betreiber
der letzten Absperrvorrichtungen von Verbrauchsanlagen,
 

4.   Kunden im Sinne des § 3 Nummer 24 des Energiewirtschaftsgesetzes, ausgenommen Haushaltskunden im
Sinne des § 3 Nummer 22 des Energiewirtschaftsgesetzes und
 

5.   Handelsplattformen.
 

(2) Die Mitteilungspflichtigen haben der Markttransparenzstelle die nach Maßgabe des § 47f in Verbindung mit
§ 47g konkretisierten Handels-, Transport-, Kapazitäts-, Erzeugungs- und Verbrauchsdaten aus den Märkten zu
übermitteln, auf denen sie tätig sind. Dazu gehören Angaben
1.   zu den Transaktionen an den Großhandelsmärkten, an denen mit Elektrizität und Erdgas gehandelt

wird, einschließlich der Handelsaufträge, mit genauen Angaben über die erworbenen und veräußerten
Energiegroßhandelsprodukte, die vereinbarten Preise und Mengen, die Tage und Uhrzeiten der
Ausführung, die Parteien und Begünstigten der Transaktionen,
 

2.   zur Kapazität und Auslastung von Anlagen zur Erzeugung und Speicherung, zum Verbrauch oder zur
Übertragung oder Fernleitung von Strom oder Erdgas oder über die Kapazität und Auslastung von Anlagen
für verflüssigtes Erdgas (LNG-Anlagen), einschließlich der geplanten oder ungeplanten Nichtverfügbarkeit
dieser Anlagen oder eines Minderverbrauchs,
 

3.   im Bereich der Elektrizitätserzeugung, die eine Identifikation einzelner Erzeugungseinheiten ermöglichen,
 

4.   zu Kosten, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der meldepflichtigen Erzeugungseinheiten entstehen,
insbesondere zu Grenzkosten, Brennstoffkosten, CO2-Kosten, Opportunitätskosten und Anfahrkosten,
 

5.   zu technischen Informationen, die für den Betrieb der meldepflichtigen Erzeugungsanlagen relevant sind,
insbesondere zu Mindeststillstandszeiten, Mindestlaufzeiten und zur Mindestproduktion,
 

6.   zu geplanten Stilllegungen oder Kaltreserven,
 

7.   zu Bezugsrechtsverträgen,
 

8.   zu Investitionsvorhaben sowie
 

9.   zu Importverträgen und zur Regelenergie im Bereich Erdgashandel.
 

(3) Die Daten sind der Markttransparenzstelle nach Maßgabe der §§ 47f und 47g im Wege der
Datenfernübertragung und, soweit angefordert, laufend zu übermitteln. Stellt die Markttransparenzstelle
Formularvorlagen bereit, sind die Daten in dieser Form elektronisch zu übermitteln.

(4) Die jeweilige Mitteilungspflicht gilt als erfüllt, wenn
1.   Meldepflichtige nach Absatz 1 die zu meldenden oder angeforderten Informationen entsprechend

Artikel 8 der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 gemeldet haben und ein zeitnaher Datenzugriff durch die
Markttransparenzstelle gesichert ist oder
 

2.   Dritte die zu meldenden oder angeforderten Informationen im Namen eines Meldepflichtigen nach Absatz
1 auch in Verbindung mit § 47f Nummer 3 und 4 übermittelt haben und dies der Markttransparenzstelle
mitgeteilt wird oder
 

3.   Meldepflichtige nach Absatz 1 auch in Verbindung mit § 47f Nummer 3 und 4 die zu meldenden oder
angeforderten Informationen an einen nach § 47d Absatz 1 Satz 5 in Verbindung mit § 47f Nummer 2
beauftragten Dritten übermittelt haben oder
 

4.   Meldepflichtige nach Absatz 1 Nummer 3 in Verbindung mit § 47g Absatz 6 die zu meldenden oder
angeforderten Informationen entsprechend den Anforderungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes oder
einer auf dieses Gesetz gestützten Rechtsverordnung an den Netzbetreiber gemeldet haben, dies der
Markttransparenzstelle mitgeteilt wird und ein zeitnaher Datenzugriff durch die Markttransparenzstelle
gesichert ist.
 

(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten für Unternehmen, wenn sie an einer inländischen Börse
zur Teilnahme am Handel zugelassen sind oder wenn sich ihre Tätigkeiten im Geltungsbereich dieses Gesetzes
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auswirken. Übermittelt ein Unternehmen mit Sitz außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes die verlangten
Informationen nicht, so kann die Markttransparenzstelle zudem die zuständige Behörde des Sitzstaates ersuchen,
geeignete Maßnahmen zur Verbesserung des Zugangs zu diesen Informationen zu treffen.

§ 47f Verordnungsermächtigung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen unter
Berücksichtigung der Anforderungen von Durchführungsrechtsakten nach Artikel 8 Absatz 2 oder Absatz 6 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011
1.   nähere Bestimmungen zu Art, Inhalt und Umfang derjenigen Daten und Informationen, die die

Markttransparenzstelle nach § 47d Absatz 1 Satz 2 durch Festlegungen von den zur Mitteilung
Verpflichteten anfordern kann, zu erlassen sowie zum Zeitpunkt und zur Form der Übermittlung dieser
Daten,
 

2.   nähere Bestimmungen zu Art, Inhalt und Umfang derjenigen Daten und Informationen, die nach § 47d
Absatz 1 Satz 5 an beauftragte Dritte geliefert werden sollen, zu erlassen sowie zum Zeitpunkt und zur
Form der Übermittlung und zu den Adressaten dieser Daten,
 

3.   vorzusehen, dass folgende Stellen der Markttransparenzstelle laufend Aufzeichnungen der
Energiegroßhandelstransaktionen übermitteln:
a)   organisierte Märkte,

 

b)   Systeme zur Zusammenführung von Kauf- und Verkaufsaufträgen oder Meldesysteme,
 

c)   Handelsüberwachungsstellen an Börsen, an denen mit Strom und Gas gehandelt wird, sowie
 

d)   die in § 47i genannten Behörden,
 

 

4.   vorzusehen, dass eine Börse oder ein geeigneter Dritter die Angaben nach § 47e Absatz 2 in Verbindung
mit § 47g auf Kosten der Mitteilungsverpflichteten übermitteln darf oder zu übermitteln hat, und die
Einzelheiten hierzu festzulegen oder die Markttransparenzstelle zu entsprechenden Festlegungen zu
ermächtigen,
 

5.   angemessene Bagatellgrenzen für die Meldung von Transaktionen und Daten festzulegen und
Übergangsfristen für den Beginn der Mitteilungspflichten vorzusehen sowie
 

6.   eine Registrierungspflicht für die Meldepflichtigen vorzusehen und die Markttransparenzstelle zu
ermächtigen, den Meldepflichtigen hierfür ein zu nutzendes Registrierungsportal vorzugeben und die
inhaltlichen und technischen Details der Registrierung festzulegen.
 

§ 47g Festlegungsbereiche

(1) Die Markttransparenzstelle entscheidet nach Maßgabe von § 47d Absatz 1 und § 47e sowie der nach § 47f zu
erlassenden Rechtsverordnung durch Festlegungen zu den in den Absätzen 2 bis 12 genannten Bereichen, welche
Daten und Kategorien von Daten wie zu übermitteln sind.

(2) (weggefallen)

(3) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Erzeugungseinheiten mit mehr als 1 Megawatt
und bis zu 10 Megawatt installierter Erzeugungskapazität je Einheit jährlich die Gesamtsumme der installierten
Erzeugungskapazität aller Erzeugungseinheiten in der jeweiligen Regelzone, getrennt nach Erzeugungsart,
angeben.

(4) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Verbrauchseinheiten von Elektrizität Angaben
zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   der geplante und ungeplante Minderverbrauch bei Verbrauchseinheiten mit mehr als 25 Megawatt

maximaler Verbrauchskapazität je Verbrauchseinheit und
 

2.   die Vorhaltung und Einspeisung von Regelenergie.
 

(5) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Übertragungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer
10 des Energiewirtschaftsgesetzes Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die Übertragungskapazität an Grenzkuppelstellen auf stündlicher Basis,
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2.   die Im- und Exportdaten auf stündlicher Basis,
 

3.   die prognostizierte und die tatsächliche Einspeisung von Anlagen, die nach dem Erneuerbare-Energien-
Gesetz vergütet werden, auf stündlicher Basis,
 

4.   die Verkaufsangebote, die im Rahmen der Verordnung zur Weiterentwicklung des bundesweiten
Ausgleichsmechanismus getätigt wurden, auf stündlicher Basis und
 

5.   die Angebote und Ergebnisse der Regelenergieauktionen.
 

(6) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien mit mehr als 10 Megawatt installierter Erzeugungskapazität Angaben zu den folgenden
Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die erzeugten Mengen nach Anlagentyp und

 

2.   die Wahl der Veräußerungsform im Sinne des § 21b Absatz 1 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die
auf die jeweilige Veräußerungsform entfallenden Mengen.
 

(7) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Handelsplattformen für den Handel mit Strom und Erdgas
Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die Angebote, die auf den Plattformen getätigt wurden,

 

2.   die Handelsergebnisse und
 

3.   die außerbörslichen, nicht standardisierten Handelsgeschäfte, bei denen die Vertragspartner individuell
bilaterale Geschäfte aushandeln (OTC-Geschäfte), deren geld- und warenmäßige Besicherung (Clearing)
über die Handelsplattform erfolgt.
 

(8) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des
Energiewirtschaftsgesetzes, die mit Strom handeln, Angaben zu den in § 47e Absatz 2 Nummer 1 genannten
Transaktionen übermitteln, soweit diese Transaktionen nicht von Absatz 7 erfasst sind. Beim Handel mit Strom
aus erneuerbaren Energien kann die Markttransparenzstelle auch festlegen, dass Großhändler nach Satz 1
Angaben zur Form der Direktvermarktung im Sinne des § 3 Nummer 16 des Erneuerbare-Energien-Gesetzes sowie
zu den danach gehandelten Strommengen übermitteln.

(9) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Großhändler im Sinne des § 3 Nummer 21 des
Energiewirtschaftsgesetzes, die mit Erdgas handeln, Angaben zu den folgenden Daten und Kategorien von Daten
übermitteln:
1.   die Grenzübergangsmengen und -preise und einen Abgleich von Import- und Exportmengen,

 

2.   die im Inland geförderten Gasmengen und ihre Erstabsatzpreise,
 

3.   die Importverträge (Grenzübergangsverträge),
 

4.   die Liefermengen getrennt nach Distributionsstufe im Bereich der Verteilung,
 

5.   die getätigten Transaktionen mit Großhandelskunden und Fernleitungsnetzbetreibern sowie mit
Betreibern von Speicheranlagen und Anlagen für verflüssigtes Erdgas (LNG-Anlagen) im Rahmen von
Gasversorgungsverträgen und Energiederivate nach § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes, die
auf Gas bezogen sind, einschließlich Laufzeit, Menge, Datum und Uhrzeit der Ausführung, Laufzeit-, Liefer-
und Abrechnungsbestimmungen und Transaktionspreisen,
 

6.   die Angebote und Ergebnisse eigener Erdgasauktionen,
 

7.   die bestehenden Gasbezugs- und Gaslieferverträge und
 

8.   die sonstigen Gashandelsaktivitäten, die als OTC-Geschäfte durchgeführt werden.
 

(10) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Betreiber von Fernleitungsnetzen im Sinne des § 3 Nummer
5 des Energiewirtschaftsgesetzes Angaben zu folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die bestehenden Kapazitätsverträge,

 

2.   die vertraglichen Vereinbarungen mit Dritten über Lastflusszusagen und
 

3.   die Angebote und Ergebnisse von Ausschreibungen über Lastflusszusagen.
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(11) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass Marktgebietsverantwortliche im Sinne des § 2 Nummer 11
der Gasnetzzugangsverordnung Angaben zu folgenden Daten und Kategorien von Daten übermitteln:
1.   die bestehenden Regelenergieverträge,

 

2.   die Angebote und Ergebnisse von Regelenergieauktionen und -ausschreibungen,
 

3.   die getätigten Transaktionen an Handelsplattformen und
 

4.   die sonstigen Gashandelsaktivitäten, die als OTC-Geschäfte durchgeführt werden.
 

(12) Die Markttransparenzstelle kann festlegen, dass im Bereich der Regelenergie und von Biogas Angaben
über die Beschaffung externer Regelenergie, über Ausschreibungsergebnisse sowie über die Einspeisung und
Vermarktung von Biogas übermittelt werden.

§ 47h Berichtspflichten, Veröffentlichungen

(1) Die Markttransparenzstelle unterrichtet das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie über die
Übermittlung von Informationen nach § 47b Absatz 7 Satz 1.

(2) Die Markttransparenzstelle erstellt alle zwei Jahre einen Bericht über ihre Tätigkeit. Soweit der Großhandel
mit Elektrizität und Erdgas betroffen ist, erstellt sie ihn im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt.
Geschäftsgeheimnisse, von denen die Markttransparenzstelle bei der Durchführung ihrer Aufgaben Kenntnis
erhalten hat, werden aus dem Bericht entfernt. Der Bericht wird auf der Internetseite der Markttransparenzstelle
veröffentlicht. Der Bericht kann zeitgleich mit dem Bericht des Bundeskartellamts nach § 53 Absatz 3 erfolgen und
mit diesem verbunden werden.

(3) Die Markttransparenzstelle veröffentlicht die nach § 47b Absatz 5 erstellten Listen und deren Entwürfe auf
ihrer Internetseite.

(4) Die Markttransparenzstelle kann im Einvernehmen mit dem Bundeskartellamt zur Verbesserung der
Transparenz im Großhandel diejenigen Erzeugungs- und Verbrauchsdaten veröffentlichen, die bisher auf der
Transparenzplattform der European Energy Exchange AG und der Übertragungsnetzbetreiber veröffentlicht
werden, sobald diese Veröffentlichung eingestellt wird. Die nach dem Energiewirtschaftsgesetz und darauf
basierenden Rechtsverordnungen sowie die nach europäischem Recht bestehenden Veröffentlichungspflichten
der Marktteilnehmer zur Verbesserung der Transparenz auf den Strom- und Gasmärkten bleiben unberührt.

§ 47i Zusammenarbeit mit anderen Behörden und Aufsichtsstellen

(1) Das Bundeskartellamt und die Bundesnetzagentur arbeiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der
Markttransparenzstelle nach § 47b mit folgenden Stellen zusammen:
1.   der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht,

 

2.   den Börsenaufsichtsbehörden sowie Handelsüberwachungsstellen derjenigen Börsen, an denen Elektrizität
und Gas sowie Energiederivate im Sinne des § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes gehandelt
werden,
 

3.   der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden und der Europäischen Kommission,
soweit diese Aufgaben nach der Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 wahrnehmen, und
 

4.   den Regulierungsbehörden anderer Mitgliedstaaten.
 

Diese Stellen können unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart untereinander Informationen
einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse austauschen, soweit dies zur
Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist. Sie können diese Informationen in ihren Verfahren verwerten.
Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt. Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts-
und Rechtshilfeabkommen bleiben unberührt.

(2) Die Markttransparenzstelle kann mit Zustimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und
Energie Kooperationsvereinbarungen mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, den
Börsenaufsichtsbehörden sowie Handelsüberwachungsstellen derjenigen Börsen, an denen Elektrizität und Gas
sowie Energiederivate im Sinne des § 3 Nummer 15a des Energiewirtschaftsgesetzes gehandelt werden, und der
Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden schließen.
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§ 47j Vertrauliche Informationen, operationelle Zuverlässigkeit, Datenschutz

(1) Informationen, die die Markttransparenzstelle bei ihrer Aufgabenerfüllung im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
erlangt oder erstellt hat, unterliegen der Vertraulichkeit. Die Beschäftigten bei der Markttransparenzstelle sind
zur Verschwiegenheit über die vertraulichen Informationen im Sinne des Satzes 1 verpflichtet. Andere Personen,
die vertrauliche Informationen erhalten sollen, sind vor der Übermittlung besonders zur Geheimhaltung zu
verpflichten, soweit sie nicht Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichtete sind. § 1 Absatz
2, 3 und 4 Nummer 2 des Verpflichtungsgesetzes gilt entsprechend.

(2) Die Markttransparenzstelle stellt zusammen mit der Bundesnetzagentur die operationelle Zuverlässigkeit
der Datenbeobachtung sicher und gewährleistet Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der eingehenden
Informationen. Die Markttransparenzstelle ist dabei an dasselbe Maß an Vertraulichkeit gebunden wie die
übermittelnde Stelle oder die Stelle, welche die Informationen erhoben hat. Die Markttransparenzstelle
ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um den Missbrauch der in ihren Systemen verwalteten Informationen
und den nicht autorisierten Zugang zu ihnen zu verhindern. Die Markttransparenzstelle ermittelt Quellen
betriebstechnischer Risiken und minimiert diese Risiken durch die Entwicklung geeigneter Systeme, Kontrollen
und Verfahren.

(3) Für Personen, die Daten nach § 47d Absatz 1 Satz 5 erhalten sollen oder die nach § 47c Absatz 4 Daten
erhalten, gilt Absatz 1 entsprechend.

(4) Die Markttransparenzstelle darf personenbezogene Daten, die ihr zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 47b
mitgeteilt werden, nur speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur Erfüllung der in ihrer Zuständigkeit
liegenden Aufgaben und für die Zwecke der Zusammenarbeit nach Artikel 7 Absatz 2 und Artikel 16 der
Verordnung (EU) Nr. 1227/2011 erforderlich ist.

(5) Die Akteneinsicht der von den Entscheidungen der Markttransparenzstelle nach § 47b Absatz 5 und 7, § 47d
Absatz 1 und 2, den §§ 47e und 47g sowie nach § 81 Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und d, Nummer 5a und 6
in eigenen Rechten Betroffenen ist beschränkt auf die Unterlagen, die allein dem Rechtsverhältnis zwischen dem
Betroffenen und der Markttransparenzstelle zuzuordnen sind.

Abschnitt 2
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe
§ 47k Marktbeobachtung im Bereich Kraftstoffe

(1) Beim Bundeskartellamt wird eine Markttransparenzstelle für Kraftstoffe eingerichtet. Sie beobachtet die
Wertschöpfungsstufen der Herstellung von und des Handels mit Kraftstoffen, um den Kartellbehörden die
Aufdeckung und Sanktionierung von Verstößen gegen die §§ 1, 19 und 20 dieses Gesetzes und die Artikel 101 und
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zu erleichtern. Sie nimmt ihre Aufgaben nach
Maßgabe der Absätze 2 bis 9 wahr.

(2) Betreiber von öffentlichen Tankstellen, die Letztverbrauchern Kraftstoffe zu selbst festgesetzten Preisen
anbieten, sind verpflichtet, nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz 8
1.   bei jeder Änderung ihrer Kraftstoffpreise diese in Echtzeit und unterschieden nach der jeweiligen

Kraftstoffsorte sowie
 

2.   die im Laufe eines bestimmten Zeitraums abgegebenen Kraftstoffmengen unterschieden nach der
jeweiligen Kraftstoffsorte
 

an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe zu übermitteln. Werden dem Betreiber die Verkaufspreise von
einem anderen Unternehmen vorgegeben, so ist das Unternehmen, das über die Preissetzungshoheit verfügt, zur
Übermittlung verpflichtet.

(3) Kraftstoffe im Sinne dieser Vorschrift sind Ottokraftstoffe und Dieselkraftstoffe. Öffentliche Tankstellen sind
Tankstellen, die sich an öffentlich zugänglichen Orten befinden und die ohne Beschränkung des Personenkreises
aufgesucht werden können.

(4) Bestehen Anhaltspunkte dafür, dass ein Unternehmen gegen die in Absatz 1 genannten gesetzlichen
Bestimmungen verstößt, muss die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe umgehend die zuständige Kartellbehörde
informieren und den Vorgang an sie abgeben. Hierzu oder auf Anfrage einer Kartellbehörde leitet sie alle
von dieser für deren Aufgaben nach diesem Gesetz benötigten oder angeforderten Informationen und Daten
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unverzüglich an diese weiter. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe stellt die von ihr nach Absatz 2 erhobenen
Daten ferner den folgenden Behörden und Stellen zur Verfügung:
1.   dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie für statistische Zwecke und zu Evaluierungszwecken

sowie
 

2.   der Monopolkommission für deren Aufgaben nach diesem Gesetz.
 

Standortinformationen, aggregierte oder ältere Daten kann die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe auch an
weitere Behörden und Stellen der unmittelbaren Bundes- und Landesverwaltung für deren gesetzliche Aufgaben
weitergeben, Mengendaten jedoch nur derart aggregiert, dass die Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse der
einzelnen Betreiber gewahrt bleiben.

(5) Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe wird nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach Absatz
8 ermächtigt, die nach Absatz 2 erhobenen Preisdaten elektronisch an Anbieter von Verbraucher-
Informationsdiensten zum Zweck der Verbraucherinformation weiterzugeben. Bei der Veröffentlichung oder
Weitergabe dieser Preisdaten an Verbraucherinnen und Verbraucher müssen die Anbieter von Verbraucher-
Informationsdiensten die in der Rechtsverordnung nach Absatz 8 Nummer 5 näher geregelten Vorgaben
einhalten. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe ist befugt, bei Nichteinhaltung dieser Vorgaben von einer
Weitergabe der Daten abzusehen.

(6) Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe stellt die operationelle Zuverlässigkeit der Datenbeobachtung sicher
und gewährleistet Vertraulichkeit, Integrität und Schutz der eingehenden Informationen.

(7) Zur Erfüllung ihrer Aufgaben hat die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe die Befugnisse nach §§ 59, 59a und
59b.

(8) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ermächtigt, im Wege der Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, Vorgaben zu den Meldepflichten nach Absatz 2 und zur Weitergabe der
Preisdaten nach Absatz 5 zu erlassen, insbesondere
1.   nähere Bestimmungen zum genauen Zeitpunkt oder Zeitraum sowie zur Art und Form der Übermittlung

der Daten nach Absatz 2 zu erlassen,
 

2.   angemessene Bagatellgrenzen für die Meldepflicht nach Absatz 2 vorzusehen und unterhalb dieser
Schwelle für den Fall einer freiwilligen Unterwerfung unter die Meldepflichten nach Absatz 2 nähere
Bestimmungen zu erlassen,
 

3.   nähere Bestimmungen zu den Anforderungen an die Anbieter von Verbraucher-Informationsdiensten nach
Absatz 5 zu erlassen,
 

4.   nähere Bestimmungen zu Inhalt, Art, Form und Umfang der Weitergabe der Preisdaten durch die
Markttransparenzstelle für Kraftstoffe an die Anbieter nach Absatz 5 zu erlassen sowie
 

5.   nähere Bestimmungen zu Inhalt, Art, Form und Umfang der Veröffentlichung oder Weitergabe
der Preisdaten an Verbraucherinnen und Verbraucher durch die Anbieter von Verbraucher-
Informationsdiensten nach Absatz 5 zu erlassen.
 

Die Rechtsverordnung ist dem Bundestag vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie zuzuleiten. Sie kann
durch Beschluss des Bundestages geändert oder abgelehnt werden. Änderungen oder die Ablehnung sind dem
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom Bundestag zuzuleiten. Hat sich der Bundestag nach Ablauf
von drei Sitzungswochen nach Eingang der Rechtsverordnung nicht mit ihr befasst, gilt die Zustimmung des
Bundestages als erteilt.

(9) Entscheidungen der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe trifft die Person, die sie leitet. § 51 Absatz 5 gilt für
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe entsprechend.

Fußnote

(+++ § 47k: Zur Anwendung vgl. § 186 Abs. 2 +++)

Abschnitt 3
Evaluierung
§ 47l Evaluierung der Markttransparenzstellen
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie berichtet den gesetzgebenden Körperschaften über
die Ergebnisse der Arbeit der Markttransparenzstellen und die hieraus gewonnenen Erfahrungen. Die
Berichterstattung für den Großhandel mit Strom und Gas erfolgt fünf Jahre nach Beginn der Mitteilungspflichten
nach § 47e Absatz 2 bis 5 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 47f. Die Berichterstattung für den
Kraftstoffbereich erfolgt drei Jahre nach Beginn der Meldepflicht nach § 47k Absatz 2 in Verbindung mit der
Rechtsverordnung nach § 47k Absatz 8 und soll insbesondere auf die Preisentwicklung und die Situation der
mittelständischen Mineralölwirtschaft eingehen.

Teil 2
Kartellbehörden

Kapitel 1
Allgemeine Vorschriften
§ 48 Zuständigkeit

(1) Kartellbehörden sind das Bundeskartellamt, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und die nach
Landesrecht zuständigen obersten Landesbehörden.

(2) Weist eine Vorschrift dieses Gesetzes eine Zuständigkeit nicht einer bestimmten Kartellbehörde zu, so
nimmt das Bundeskartellamt die in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben und Befugnisse
wahr, wenn die Wirkung des wettbewerbsbeschränkenden oder diskriminierenden Verhaltens oder einer
Wettbewerbsregel über das Gebiet eines Landes hinausreicht. In allen übrigen Fällen nimmt diese Aufgaben und
Befugnisse die nach Landesrecht zuständige oberste Landesbehörde wahr.

(3) Das Bundeskartellamt führt ein Monitoring durch über den Grad der Transparenz, auch der Großhandelspreise,
sowie den Grad und die Wirksamkeit der Marktöffnung und den Umfang des Wettbewerbs auf Großhandels- und
Endkundenebene auf den Strom- und Gasmärkten sowie an Elektrizitäts- und Gasbörsen. Das Bundeskartellamt
wird die beim Monitoring gewonnenen Daten der Bundesnetzagentur unverzüglich zur Verfügung stellen.

§ 49 Bundeskartellamt und oberste Landesbehörde

(1) Leitet das Bundeskartellamt ein Verfahren ein oder führt es Ermittlungen durch, so benachrichtigt es
gleichzeitig die oberste Landesbehörde, in deren Gebiet die betroffenen Unternehmen ihren Sitz haben. Leitet
eine oberste Landesbehörde ein Verfahren ein oder führt sie Ermittlungen durch, so benachrichtigt sie gleichzeitig
das Bundeskartellamt.

(2) Die oberste Landesbehörde hat eine Sache an das Bundeskartellamt abzugeben, wenn nach § 48 Absatz 2
Satz 1 oder nach § 50 Absatz 1 die Zuständigkeit des Bundeskartellamts begründet ist. Das Bundeskartellamt
hat eine Sache an die oberste Landesbehörde abzugeben, wenn nach § 48 Absatz 2 Satz 2 die Zuständigkeit der
obersten Landesbehörde begründet ist.

(3) Auf Antrag des Bundeskartellamts kann die oberste Landesbehörde eine Sache, für die nach § 48 Absatz 2
Satz 2 ihre Zuständigkeit begründet ist, an das Bundeskartellamt abgeben, wenn dies aufgrund der Umstände der
Sache angezeigt ist. Mit der Abgabe wird das Bundeskartellamt zuständige Kartellbehörde.

(4) Auf Antrag der obersten Landesbehörde kann das Bundeskartellamt eine Sache, für die nach § 48 Absatz
2 Satz 1 seine Zuständigkeit begründet ist, an die oberste Landesbehörde abgeben, wenn dies aufgrund der
Umstände der Sache angezeigt ist. Mit der Abgabe wird die oberste Landesbehörde zuständige Kartellbehörde.
Vor der Abgabe benachrichtigt das Bundeskartellamt die übrigen betroffenen obersten Landesbehörden. Die
Abgabe erfolgt nicht, sofern ihr eine betroffene oberste Landesbehörde innerhalb einer vom Bundeskartellamt zu
setzenden Frist widerspricht.

§ 50 Vollzug des europäischen Rechts

(1) Abweichend von § 48 Absatz 2 ist das Bundeskartellamt für die Anwendung der Artikel 101 und 102 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zuständige Wettbewerbsbehörde im Sinne des Artikels
35 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003.

(2) Zuständige Wettbewerbsbehörde für die Mitwirkung an Verfahren der Europäischen Kommission oder der
Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zur Anwendung der Artikel 101 und
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie für die Mitwirkung bei der Anwendung der
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Verordnung (EU) 2022/1925 durch die Europäische Kommission ist das Bundeskartellamt. Es gelten die bei der
Anwendung dieses Gesetzes maßgeblichen Verfahrensvorschriften.

(3) Die Bediensteten der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaates der Europäischen Union und andere von
dieser Wettbewerbsbehörde ermächtigte oder benannte Begleitpersonen sind befugt, an Durchsuchungen und
Vernehmungen mitzuwirken, die das Bundeskartellamt im Namen und für Rechnung dieser Wettbewerbsbehörde
nach Artikel 22 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 durchführt.

(4) In anderen als in den Absätzen 1 bis 3 bezeichneten Fällen nimmt das Bundeskartellamt die Aufgaben wahr,
die den Behörden der Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den Artikeln 104 und 105 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union sowie in Verordnungen nach Artikel 103 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union, auch in Verbindung mit Artikel 43 Absatz 2, Artikel 100 Absatz 2, Artikel 105 Absatz
3 und Artikel 352 Absatz 1 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union, übertragen sind. Im
Beratenden Ausschuss für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen nach Artikel 19 der Verordnung
(EG) Nr. 139/2004 wird die Bundesrepublik Deutschland durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
oder das Bundeskartellamt vertreten. Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.

Kapitel 2
Behördenzusammenarbeit
§ 50a Ermittlungen im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Das Bundeskartellamt darf im Namen und für Rechnung der Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union und nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts Durchsuchungen
und sonstige Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung durchführen, um festzustellen, ob Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen im Rahmen von Verfahren zur Durchsetzung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union die ihnen bei Ermittlungsmaßnahmen obliegenden Pflichten
verletzt oder Entscheidungen der ersuchenden Behörde nicht befolgt haben. Das Bundeskartellamt kann von der
ersuchenden Behörde die Erstattung aller im Zusammenhang mit diesen Ermittlungsmaßnahmen entstandenen
vertretbaren Kosten, einschließlich Übersetzungs-, Personal- und Verwaltungskosten, verlangen, sofern nicht im
Rahmen der Gegenseitigkeit auf eine Erstattung verzichtet wurde.

(2) Das Bundeskartellamt kann die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union ersuchen, Ermittlungsmaßnahmen nach Absatz 1 durchzuführen. Alle im Zusammenhang mit diesen
Ermittlungsmaßnahmen entstandenen vertretbaren zusätzlichen Kosten, einschließlich Übersetzungs-, Personal-
und Verwaltungskosten, werden auf Antrag der ersuchten Behörde vom Bundeskartellamt erstattet, sofern nicht
im Rahmen der Gegenseitigkeit auf eine Erstattung verzichtet wurde.

(3) Die erhobenen Informationen werden in entsprechender Anwendung des § 50d ausgetauscht und verwendet.

§ 50b Zustellung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union stellt das
Bundeskartellamt in deren Namen einem Unternehmen, einer Unternehmensvereinigung oder einer natürlichen
Person im Inland folgende Unterlagen zu:
1.   jede Art vorläufiger Beschwerdepunkte zu mutmaßlichen Verstößen gegen Artikel 101 oder 102 des

Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union;
 

2.   Entscheidungen, die Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zur
Anwendung bringen;
 

3.   sonstige Verfahrensakte, die in Verfahren zur Durchsetzung der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union erlassen wurden und nach den Vorschriften des nationalen
Rechts zuzustellen sind sowie
 

4.   sonstige Unterlagen, die mit der Anwendung der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise
der Europäischen Union, einschließlich der Vollstreckung von verhängten Geldbußen oder Zwangsgeldern,
in Zusammenhang stehen.
 

(2) Das Ersuchen um Zustellung von Unterlagen nach Absatz 1 an einen Empfänger, der im Anwendungsbereich
dieses Gesetzes ansässig ist, erfolgt durch Übermittlung eines einheitlichen Titels in deutscher Sprache, dem die
zuzustellende Unterlage beizufügen ist. Der einheitliche Titel enthält:
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1.   den Namen und die Anschrift sowie gegebenenfalls weitere Informationen, durch die der Empfänger
identifiziert werden kann,
 

2.   eine Zusammenfassung der relevanten Fakten und Umstände,
 

3.   eine Zusammenfassung des Inhalts der zuzustellenden Unterlage,
 

4.   Name, Anschrift und sonstige Kontaktinformationen der ersuchten Behörde und
 

5.   die Zeitspanne, innerhalb derer die Zustellung erfolgen sollte, beispielsweise gesetzliche Fristen oder
Verjährungsfristen.
 

(3) Das Bundeskartellamt kann die Zustellung verweigern, wenn das Ersuchen den Anforderungen nach Absatz
2 nicht entspricht oder die Durchführung der Zustellung der öffentlichen Ordnung offensichtlich widersprechen
würde. Will das Bundeskartellamt die Zustellung verweigern oder werden weitere Informationen benötigt,
informiert es die ersuchende Behörde hierüber. Anderenfalls stellt es die entsprechenden Unterlagen unverzüglich
zu.

(4) Die Zustellung richtet sich nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes. § 5 Absatz 4 des
Verwaltungszustellungsgesetzes sowie § 178 Absatz 1 Nummer 2 der Zivilprozessordnung sind auf die Zustellung
an Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen entsprechend anzuwenden.

(5) Das Bundeskartellamt ist befugt, die Zustellung seiner Entscheidungen und sonstiger Unterlagen im Sinne
des Absatzes 1 durch die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates in seinem Namen zu bewirken. Das
Ersuchen um Zustellung ist in Form eines einheitlichen Titels entsprechend Absatz 2 nebst einer Übersetzung
dieses einheitlichen Titels in die Amtssprache oder eine der Amtssprachen des ersuchten Mitgliedstaates
unter Beifügung der zuzustellenden Unterlage an die dort zuständige Wettbewerbsbehörde zu richten. Eine
Übersetzung der zuzustellenden Unterlage in die Amtssprache oder in eine der Amtssprachen des Mitgliedstaates
der ersuchten Behörde ist nur dann erforderlich, wenn das nationale Recht des ersuchten Mitgliedstaates dies
vorschreibt. Zum Nachweis der Zustellung genügt das Zeugnis der ersuchten Behörde.

(6) Auf Verlangen der ersuchten Behörde erstattet das Bundeskartellamt die der ersuchten Behörde
infolge der Zustellung entstandenen Kosten, insbesondere für benötigte Übersetzungen oder Personal- und
Verwaltungsaufwand, soweit diese Kosten vertretbar sind. Das Bundeskartellamt kann ein entsprechendes
Verlangen an eine ersuchende Behörde stellen, wenn dem Bundeskartellamt bei der Zustellung für die
ersuchende Behörde solche Kosten entstanden sind.

(7) Über Streitigkeiten in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer durch das Bundeskartellamt erstellten und im
Hoheitsgebiet einer anderen Wettbewerbsbehörde zuzustellenden Unterlage sowie über Streitigkeiten in Bezug
auf die Wirksamkeit einer Zustellung, die das Bundeskartellamt im Namen der Wettbewerbsbehörde eines
anderen Mitgliedstaates übernimmt, entscheidet das nach diesem Gesetz zuständige Gericht. Es gilt deutsches
Recht.

§ 50c Vollstreckung im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union vollstreckt das
Bundeskartellamt Entscheidungen, durch die in Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages
über die Arbeitsweise der Europäischen Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt werden, sofern
die zu vollstreckende Entscheidung bestandskräftig ist und die ersuchende Behörde aufgrund hinreichender
Bemühungen, die Entscheidung in ihrem Hoheitsgebiet zu vollstrecken, mit Sicherheit feststellen konnte, dass
das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung dort über keine zur Einziehung der Geldbuße bzw. des
Zwangsgeldes ausreichenden Vermögenswerte verfügt.

(2) Auf Ersuchen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union kann das
Bundeskartellamt auch in anderen, von Absatz 1 nicht erfassten Fällen bestandskräftige Entscheidungen, durch
die in Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen
Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt werden, vollstrecken. Dies gilt insbesondere, wenn das
Unternehmen oder die Vereinigung von Unternehmen, gegen die die Entscheidung vollstreckbar ist, über keine
Niederlassung im Mitgliedstaat der ersuchenden Wettbewerbsbehörde verfügt.

(3) Für das Ersuchen nach Absatz 1 oder Absatz 2 gilt § 50b Absatz 2 mit der Maßgabe, dass die Unterlage, aus
der die Vollstreckung begehrt wird, an die Stelle der zuzustellenden Unterlage tritt. Der einheitliche Titel umfasst
neben den in § 50b Absatz 2 Satz 2 genannten Inhalten:
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1.   Informationen über die Entscheidung, die die Vollstreckung im Mitgliedstaat der ersuchenden Behörde
erlaubt, sofern diese nicht bereits im Rahmen des § 50b Absatz 2 Nummer 3 vorgelegt wurden,
 

2.   den Zeitpunkt, zu dem die Entscheidung bestandskräftig wurde,
 

3.   die Höhe der Geldbuße oder des Zwangsgeldes, sowie
 

4.   im Fall des Absatzes 1 Nachweise, dass die ersuchende Behörde ausreichende Anstrengungen
unternommen hat, die Forderung in ihrem Hoheitsgebiet zu vollstrecken.
 

Die Vollstreckung erfolgt auf Grundlage des einheitlichen Titels, der zur Vollstreckung im ersuchten Mitgliedstaat
ermächtigt, ohne dass es eines Anerkennungsaktes bedarf.

(4) Das Bundeskartellamt kann die Vollstreckung im Fall des Absatzes 1 nur verweigern, wenn das Ersuchen den
Anforderungen nach Absatz 3 nicht entspricht oder die Durchführung der Vollstreckung der öffentlichen Ordnung
offensichtlich widersprechen würde. Will das Bundeskartellamt die Vollstreckung verweigern oder benötigt es
weitere Informationen, informiert es die ersuchende Behörde hierüber. Anderenfalls leitet es unverzüglich die
Vollstreckung ein.

(5) Soweit dieses Gesetz keine abweichenden Regelungen trifft, richtet sich die Vollstreckung von Bußgeldern
nach §§ 89 ff. des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten und die Vollstreckung von Zwangsgeldern nach den
Vorschriften des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Geldbußen oder Zwangsgelder, die in einer anderen
Währung verhängt wurden, werden vom Bundeskartellamt nach dem im Zeitpunkt der ausländischen
Entscheidung maßgeblichen Kurswert in Euro umgerechnet. Der Erlös aus der Vollstreckung fließt der
Bundeskasse zu.

(6) Das Bundeskartellamt macht die im Zusammenhang mit der Vollstreckung nach dieser Vorschrift
entstandenen Kosten gemeinsam mit dem Buß- oder Zwangsgeld bei dem Unternehmen beziehungsweise
der Unternehmensvereinigung geltend, gegen das oder gegen die die Entscheidung vollstreckbar ist. Reicht
der Vollstreckungserlös nicht aus, um die im Zusammenhang mit der Vollstreckung entstandenen Kosten
zu decken, so kann das Bundeskartellamt von der ersuchenden Behörde verlangen, die nach Abzug des
Vollstreckungserlöses verbleibenden Kosten zu tragen.

(7) Das Bundeskartellamt ist befugt, die Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union um die Vollstreckung von Entscheidungen, durch die in Verfahren zur Anwendung von Artikel 101 oder
102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union Geldbußen oder Zwangsgelder festgesetzt
werden, zu ersuchen. § 50b Absatz 5 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. Für den Inhalt des einheitlichen Titels gilt
darüber hinaus Absatz 3 Satz 2. Gelingt es der ersuchten Behörde nicht, die ihr im Zusammenhang mit der
Vollstreckung entstandenen Kosten, einschließlich Übersetzungs-, Personal- und Verwaltungskosten, aus den
beigetriebenen Buß- oder Zwangsgeldern zu decken, so werden diese Kosten auf Antrag der ersuchten Behörde
vom Bundeskartellamt erstattet.

(8) Über Streitigkeiten in Bezug auf die Rechtmäßigkeit einer durch das Bundeskartellamt erlassenen und
im Hoheitsgebiet einer anderen Wettbewerbsbehörde zu vollstreckenden Entscheidung sowie über die
Rechtmäßigkeit des einheitlichen Titels, der zur Vollstreckung einer Entscheidung in einem anderen Mitgliedstaat
berechtigt, entscheidet das nach diesem Gesetz zuständige Gericht. Es gilt deutsches Recht. Gleiches
gilt für Streitigkeiten in Bezug auf die Durchführung einer Vollstreckung, die das Bundeskartellamt für die
Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates vornimmt.

§ 50d Informationsaustausch im Netzwerk der europäischen Wettbewerbsbehörden

(1) Das Bundeskartellamt ist nach Artikel 12 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 befugt, der Europäischen
Kommission und den Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Zweck
der Anwendung der Artikel 101 und 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union und
vorbehaltlich Absatz 2
1.   tatsächliche und rechtliche Umstände, einschließlich vertraulicher Angaben, insbesondere Betriebs- und

Geschäftsgeheimnisse, mitzuteilen und entsprechende Dokumente und Daten zu übermitteln sowie
 

2.   diese Wettbewerbsbehörden um die Übermittlung von Informationen nach Nummer 1 zu ersuchen, diese
zu empfangen und als Beweismittel zu verwenden.
 

(2) Kronzeugenerklärungen dürfen der Wettbewerbsbehörde eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union nur übermittelt werden, wenn
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1.   der Steller eines Antrags auf Kronzeugenbehandlung der Übermittlung seiner Kronzeugenerklärung an die
andere Wettbewerbsbehörde zustimmt oder
 

2.   bei der anderen Wettbewerbsbehörde von demselben Antragsteller ein Antrag auf Kronzeugenbehandlung
eingegangen ist und dieser sich auf ein und dieselbe Zuwiderhandlung bezieht, sofern es dem
Antragsteller zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kronzeugenerklärung weitergeleitet wird, nicht freisteht, die
der anderen Wettbewerbsbehörde vorgelegten Informationen zurückzuziehen.
 

(3) Das Bundeskartellamt darf die empfangenen Informationen nur zum Zweck der Anwendung von
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie in Bezug auf den
Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwenden, für den sie von der übermittelnden Behörde erhoben
wurden. Werden Vorschriften dieses Gesetzes jedoch nach Maßgabe des Artikels 12 Absatz 2 Satz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 angewandt, so können nach Absatz 1 ausgetauschte Informationen auch für die
Anwendung dieses Gesetzes verwendet werden.

(4) Informationen, die das Bundeskartellamt nach Absatz 1 erhalten hat, können zum Zweck der Verhängung
von Sanktionen gegen natürliche Personen nur als Beweismittel verwendet werden, wenn das Recht der
übermittelnden Behörde ähnlich geartete Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel 101 oder 102 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union vorsieht. Falls die Voraussetzungen des Satzes 1
nicht erfüllt sind, ist eine Verwendung als Beweismittel auch dann möglich, wenn die Informationen in einer
Weise erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidigungsrechte natürlicher Personen
das gleiche Schutzniveau wie nach dem für das Bundeskartellamt geltenden Recht gewährleistet. Das
Beweisverwertungsverbot nach Satz 1 steht einer Verwendung der Beweise gegen juristische Personen oder
Personenvereinigungen nicht entgegen. Die Beachtung verfassungsrechtlich begründeter Verwertungsverbote
bleibt unberührt.

§ 50e Sonstige Zusammenarbeit mit ausländischen Wettbewerbsbehörden

(1) Das Bundeskartellamt hat die in § 50d Absatz 1 genannten Befugnisse auch in anderen Fällen, in denen
es zum Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften mit der Europäischen Kommission oder den
Wettbewerbsbehörden anderer Staaten zusammenarbeitet.

(2) Das Bundeskartellamt darf Informationen nach § 50d Absatz 1 nur unter dem Vorbehalt übermitteln, dass die
empfangende Wettbewerbsbehörde
1.   die Informationen nur zum Zweck der Anwendung kartellrechtlicher Vorschriften sowie in Bezug auf den

Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie das Bundeskartellamt erhoben hat,
und
 

2.   den Schutz vertraulicher Informationen wahrt und diese nur an Dritte übermittelt, wenn das
Bundeskartellamt der Übermittlung zustimmt; das gilt auch für die Offenlegung von vertraulichen
Informationen in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren.
 

Vertrauliche Angaben, einschließlich Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, aus Verfahren der
Zusammenschlusskontrolle dürfen durch das Bundeskartellamt nur mit Zustimmung des Unternehmens
übermittelt werden, das diese Angaben vorgelegt hat.

(3) Die Regelungen über die Rechtshilfe in Strafsachen sowie Amts- und Rechtshilfeabkommen bleiben unberührt.

§ 50f Zusammenarbeit mit anderen Behörden

(1) Die Kartellbehörden, Regulierungsbehörden, die oder der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die
Informationsfreiheit und die Landesbeauftragten für Datenschutz sowie die zuständigen Behörden im Sinne des §
2 des EU-Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes können unabhängig von der jeweils gewählten Verfahrensart
untereinander Informationen einschließlich personenbezogener Daten und Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse
austauschen, soweit dies zur Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist, sowie diese in ihren Verfahren
verwerten. Beweisverwertungsverbote bleiben unberührt.

(2) Die Kartellbehörden arbeiten im Rahmen der Erfüllung ihrer Aufgaben mit der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht, der Deutschen Bundesbank, den zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 90 des
Vierten Buches Sozialgesetzbuch und den Landesmedienanstalten sowie der Kommission zur Ermittlung der
Konzentration im Medienbereich zusammen. Die Kartellbehörden tauschen mit den Landesmedienanstalten und
der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich gegenseitig Erkenntnisse aus, soweit dies für

45



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 55 von 125 -

die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben erforderlich ist; mit den übrigen in Satz 1 genannten Behörden können sie
entsprechend auf Anfrage Erkenntnisse austauschen. Dies gilt nicht
1.   für vertrauliche Informationen, insbesondere Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, sowie

 

2.   für Informationen, die nach § 50d dieses Gesetzes, nach der Verordnung (EU) 2022/1925 oder nach Artikel
12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 erlangt worden sind.
 

Die Sätze 2 und 3 Nummer 1 lassen die Regelungen des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes sowie des
Gesetzes über den Wertpapierhandel über die Zusammenarbeit mit anderen Behörden unberührt.

(3) Das Bundeskartellamt kann Angaben der an einem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, die
ihm nach § 39 Absatz 3 gemacht worden sind, an andere Behörden übermitteln, soweit dies zur Verfolgung
der in § 4 Absatz 1 Nummer 1 bzw. Nummern 4, 4a und § 5 Absatz 2, 3 des Außenwirtschaftsgesetzes
genannten Zwecke erforderlich ist. Bei Zusammenschlüssen mit gemeinschaftsweiter Bedeutung im Sinne des
Artikels 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von
Unternehmenszusammenschlüssen in ihrer jeweils geltenden Fassung steht dem Bundeskartellamt die Befugnis
nach Satz 1 nur hinsichtlich solcher Angaben zu, welche von der Europäischen Kommission nach Artikel 4 Absatz
3 dieser Verordnung veröffentlicht worden sind.

Kapitel 3
Bundeskartellamt
§ 51 Sitz, Organisation

(1) Das Bundeskartellamt ist eine selbstständige Bundesoberbehörde mit dem Sitz in Bonn. Es gehört zum
Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.

(2) Die Entscheidungen des Bundeskartellamts werden von den Beschlussabteilungen getroffen, die nach
Bestimmung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gebildet werden. Im Übrigen regelt der Präsident
die Verteilung und den Gang der Geschäfte des Bundeskartellamts durch eine Geschäftsordnung; sie bedarf der
Bestätigung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie.

(3) Die Beschlussabteilungen entscheiden in der Besetzung mit einem oder einer Vorsitzenden und zwei
Beisitzenden.

(4) Vorsitzende und Beisitzende der Beschlussabteilungen müssen Beamte auf Lebenszeit sein und die
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst haben.

(5) Die Mitglieder des Bundeskartellamts dürfen weder ein Unternehmen innehaben oder leiten noch dürfen sie
Mitglied des Vorstandes oder des Aufsichtsrates eines Unternehmens, eines Kartells oder einer Wirtschafts- oder
Berufsvereinigung sein.

§ 52 Veröffentlichung allgemeiner Weisungen

Soweit das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie dem Bundeskartellamt allgemeine Weisungen
für den Erlass oder die Unterlassung von Verfügungen nach diesem Gesetz erteilt, sind diese Weisungen im
Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

§ 53 Tätigkeitsbericht und Monitoringberichte

(1) Das Bundeskartellamt veröffentlicht alle zwei Jahre einen Bericht über seine Tätigkeit sowie über die
Lage und Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet. In den Bericht sind die allgemeinen Weisungen des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie nach § 52 aufzunehmen. Es veröffentlicht ferner fortlaufend seine
Verwaltungsgrundsätze.

(2) Die Bundesregierung leitet den Bericht des Bundeskartellamts dem Bundestag unverzüglich mit ihrer
Stellungnahme zu.

(3) Das Bundeskartellamt erstellt einen Bericht über seine Monitoringtätigkeit nach § 48 Absatz 3 Satz 1
im Einvernehmen mit der Bundesnetzagentur, soweit Aspekte der Regulierung der Leitungsnetze betroffen
sind, und leitet ihn der Bundesnetzagentur zu. Das Bundeskartellamt erstellt als Teil des Monitorings nach
§ 48 Absatz 3 Satz 1 mindestens alle zwei Jahre einen Bericht über seine Monitoringergebnisse zu den
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Wettbewerbsverhältnissen im Bereich der Erzeugung elektrischer Energie. Das Bundeskartellamt kann den
Bericht unabhängig von dem Monitoringbericht nach Satz 1 veröffentlichen.

(4) Das Bundeskartellamt kann der Öffentlichkeit auch fortlaufend über seine Tätigkeit sowie über die Lage und
Entwicklung auf seinem Aufgabengebiet berichten.

(5) Das Bundeskartellamt soll jede Bußgeldentscheidung wegen eines Verstoßes gegen § 1 oder 19 bis 21 oder
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union spätestens nach Abschluss
des behördlichen Bußgeldverfahrens auf seiner Internetseite mitteilen. Die Mitteilung soll mindestens Folgendes
enthalten:
1.   Angaben zu dem in der Bußgeldentscheidung festgestellten Sachverhalt,

 

2.   Angaben zu der Art des Verstoßes und dem Zeitraum, in dem der Verstoß begangen wurde,
 

3.   Angaben zu den Unternehmen, gegen die Geldbußen festgesetzt oder Geldbußen im Rahmen eines
Kronzeugenprogramms vollständig erlassen wurden,
 

4.   Angaben zu den betroffenen Waren und Dienstleistungen,
 

5.   den Hinweis, dass Personen, denen aus dem Verstoß ein Schaden entstanden ist, den Ersatz dieses
Schadens verlangen können, sowie,
 

6.   wenn die Bußgeldentscheidung bereits rechtskräftig ist, den Hinweis auf die Bindungswirkung von
Entscheidungen einer Wettbewerbsbehörde nach § 33b.
 

Teil 3
Verfahren

Kapitel 1
Verwaltungssachen

Abschnitt 1
Verfahren vor den Kartellbehörden
§ 54 Einleitung des Verfahrens, Beteiligte, Beteiligtenfähigkeit

(1) Die Kartellbehörde leitet ein Verfahren von Amts wegen oder auf Antrag ein. Die Kartellbehörde kann auf
entsprechendes Ersuchen zum Schutz eines Beschwerdeführers ein Verfahren von Amts wegen einleiten. Soweit
sich nicht aus den besonderen Bestimmungen dieses Gesetzes Abweichungen ergeben, sind für das Verfahren die
allgemeinen Vorschriften der Verwaltungsverfahrensgesetze anzuwenden.

(2) An dem Verfahren vor der Kartellbehörde ist oder sind beteiligt:
1.   wer die Einleitung eines Verfahrens beantragt hat;

 

2.   Kartelle, Unternehmen, Wirtschafts- oder Berufsvereinigungen, gegen die sich das Verfahren richtet;
 

3.   Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt
werden und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat; Interessen der
Verbraucherzentralen und anderer Verbraucherverbände, die mit öffentlichen Mitteln gefördert werden,
werden auch dann erheblich berührt, wenn sich die Entscheidung auf eine Vielzahl von Verbrauchern
auswirkt und dadurch die Interessen der Verbraucher insgesamt erheblich berührt werden;
 

4.   in den Fällen des § 37 Absatz 1 Nummer 1 oder 3 auch der Veräußerer.
 

(3) An Verfahren vor obersten Landesbehörden ist auch das Bundeskartellamt beteiligt.

(4) Fähig, am Verfahren vor der Kartellbehörde beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und juristischen Personen
auch nichtrechtsfähige Personenvereinigungen.

§ 55 Vorabentscheidung über Zuständigkeit

(1) Macht ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde geltend, so kann die
Kartellbehörde über die Zuständigkeit vorab entscheiden. Die Verfügung kann selbstständig mit der Beschwerde
angefochten werden; die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung.
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(2) Hat ein Beteiligter die örtliche oder sachliche Unzuständigkeit der Kartellbehörde nicht geltend gemacht,
so kann eine Beschwerde nicht darauf gestützt werden, dass die Kartellbehörde ihre Zuständigkeit zu Unrecht
angenommen hat.

§ 56 Anhörung, Akteneinsicht, mündliche Verhandlung

(1) Die Kartellbehörde hat den Beteiligten Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Über die Form der Anhörung
entscheidet die Kartellbehörde nach pflichtgemäßem Ermessen. Die Kartellbehörde kann die Anhörung auch
mündlich durchführen, wenn die besonderen Umstände des Falles dies erfordern.

(2) Vertretern der von dem Verfahren berührten Wirtschaftskreise kann die Kartellbehörde in geeigneten Fällen
Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

(3) Die Beteiligten können bei der Kartellbehörde die das Verfahren betreffenden Akten einsehen, soweit deren
Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer rechtlichen Interessen erforderlich ist. Die Einsicht
erfolgt durch Übersendung von Kopien aus der Verfahrensakte, durch Ausdruck der betreffenden Teile der
Verfahrensakte oder durch Übersendung entsprechender elektronischer Dokumente an den Beteiligten auf seine
Kosten.

(4) Die Behörde hat die Einsicht in die Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere
zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben der Behörde sowie zur Wahrung des
Geheimschutzes oder von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen oder sonstigen schutzwürdigen Interessen des
Betroffenen, geboten ist. In Entwürfe zu Entscheidungen, die Arbeiten zu ihrer Vorbereitung und die Dokumente,
die Abstimmungen betreffen, wird Akteneinsicht nicht gewährt.

(5) Die Kartellbehörde kann Dritten Auskünfte aus den ein Verfahren betreffenden Akten erteilen oder Einsicht in
diese gewähren, soweit diese hierfür ein berechtigtes Interesse darlegen. Absatz 4 gilt entsprechend. Soweit die
Akteneinsicht oder die Auskunft der Erhebung eines Schadensersatzanspruchs wegen eines Verstoßes nach § 33
Absatz 1 oder der Vorbereitung dieser Erhebung dienen soll, ist sie auf Einsicht in Entscheidungen nach den §§ 32
bis 32d sowie 60 begrenzt.

(6) Die Kartellbehörde kann von den Beteiligten sowie von Dritten verlangen, mit der Übersendung von
Anmeldungen, Stellungnahmen, Unterlagen oder sonstigen Auskünften oder im Anschluss an die Übersendung
auf die in Absatz 4 genannten Geheimnisse hinzuweisen und diese in den Unterlagen entsprechend kenntlich zu
machen. Erfolgt dies trotz entsprechenden Verlangens nicht, darf die Kartellbehörde von der Zustimmung zur
Offenlegung im Rahmen der Gewährung von Akteneinsicht ausgehen.

(7) Auf Antrag eines Beteiligten oder von Amts wegen kann die Kartellbehörde eine öffentliche mündliche
Verhandlung durchführen. Für die Verhandlung oder für einen Teil davon ist die Öffentlichkeit auszuschließen,
wenn sie eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung, insbesondere des Wohls des Bundes oder eines Landes,
oder eine Gefährdung eines wichtigen Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisses besorgen lässt. In den Fällen des
§ 32f Absatz 3 Satz 6 und Absatz 4 hat das Bundeskartellamt nach Einleitung des Verfahrens eine öffentliche
mündliche Verhandlung durchzuführen. In den Fällen des § 42 hat das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen. Mit Einverständnis der Beteiligten kann
in den Fällen des § 32f Absatz 3 Satz 6 und Absatz 4 sowie des § 42 ohne mündliche Verhandlung entschieden
werden. In der öffentlichen mündlichen Verhandlung hat die Monopolkommission in den Fällen des § 32f Absatz
3 Satz 6 und Absatz 4 sowie des § 42 das Recht, gehört zu werden; in den Fällen des § 42 hat sie das Recht, die
Stellungnahme, die sie nach § 42 Absatz 5 erstellt hat, zu erläutern.

(8) Die §§ 45 und 46 des Verwaltungsverfahrensgesetzes sind anzuwenden.

§ 57 Ermittlungen, Beweiserhebung

(1) Die Kartellbehörde kann alle Ermittlungen führen und alle Beweise erheben, die erforderlich sind.

(2) Für den Beweis durch Augenschein, Zeugen und Sachverständige sind § 372 Absatz 1, die §§ 376, 377,
378, 380 bis 387, 390, 395 bis 397, 398 Absatz 1 und die §§ 401, 402, 404, 404a, 406 bis 409, 411 bis 414 der
Zivilprozessordnung sinngemäß anzuwenden; Haft darf nicht verhängt werden. Für die Entscheidung über die
Beschwerde ist das Oberlandesgericht zuständig.
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(3) Über die Zeugenaussage soll eine Niederschrift aufgenommen werden, die von dem ermittelnden Mitglied
der Kartellbehörde und, wenn ein Urkundsbeamter zugezogen ist, auch von diesem zu unterschreiben ist. Die
Niederschrift soll Ort und Tag der Verhandlung sowie die Namen der Mitwirkenden und Beteiligten ersehen lassen.

(4) Die Niederschrift ist dem Zeugen zur Genehmigung vorzulesen oder zur eigenen Durchsicht vorzulegen. Die
erteilte Genehmigung ist zu vermerken und von dem Zeugen zu unterschreiben. Unterbleibt die Unterschrift, so
ist der Grund hierfür anzugeben.

(5) Bei der Vernehmung von Sachverständigen sind die Bestimmungen der Absätze 3 und 4 entsprechend
anzuwenden.

(6) Die Kartellbehörde kann das Amtsgericht um die Beeidigung von Zeugen ersuchen, wenn sie die Beeidigung
zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage für notwendig erachtet. Über die Beeidigung entscheidet das
Gericht.

§ 58 Beschlagnahme

(1) Die Bediensteten der Kartellbehörde können Gegenstände, die als Beweismittel für die Ermittlung von
Bedeutung sein können, beschlagnahmen. Die Beschlagnahme ist dem davon Betroffenen unverzüglich bekannt
zu machen.

(2) Die Kartellbehörde soll binnen drei Tagen die gerichtliche Bestätigung bei dem Amtsgericht, in dessen Bezirk
sie ihren Sitz hat, beantragen, wenn bei der Beschlagnahme weder der davon Betroffene noch ein erwachsener
Angehöriger anwesend war oder wenn der Betroffene und im Fall seiner Abwesenheit ein erwachsener
Angehöriger des Betroffenen gegen die Beschlagnahme ausdrücklich Widerspruch erhoben hat.

(3) Der Betroffene kann gegen die Beschlagnahme jederzeit die richterliche Entscheidung nachsuchen. Hierüber
ist er zu belehren. Über den Antrag entscheidet das nach Absatz 2 zuständige Gericht.

(4) Gegen die richterliche Entscheidung ist die Beschwerde zulässig. Die §§ 306 bis 310 und 311a der
Strafprozessordnung gelten entsprechend.

§ 59 Auskunftsverlangen

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich
ist, kann die Kartellbehörde bis zum Eintritt der Bestandskraft ihrer Entscheidung von Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen die Erteilung von Auskünften sowie die Herausgabe von Unterlagen verlangen.
Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, diese innerhalb einer angemessenen
Frist zu erteilen oder herauszugeben. Die Verpflichtung erstreckt sich auf alle Informationen und Unterlagen,
die dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung zugänglich sind. Dies umfasst auch allgemeine
Marktstudien, die der Einschätzung oder Analyse der Wettbewerbsbedingungen oder der Marktlage dienen und
sich im Besitz des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung befinden. Die Verpflichtung gilt auch für
die näheren Umstände des Postverkehrs. Das Postgeheimnis nach Artikel 10 des Grundgesetzes wird insoweit
eingeschränkt. Die Kartellbehörde kann vorgeben, in welcher Form die Auskünfte zu erteilen sind; insbesondere
kann sie vorgeben, dass eine Internetplattform zur Eingabe der Informationen verwendet werden muss. Vertreter
des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung können von der Kartellbehörde zu einer Befragung
bestellt werden. Gegenüber juristischen Personen sowie Personenvereinigungen, die keine Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen sind, gelten die Sätze 1 bis 8 entsprechend.

(2) Die Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung sowie bei juristischen Personen und Personenvereinigungen
auch die zur Vertretung berufenen Personen sind verpflichtet, die verlangten Auskünfte im Namen des
Unternehmens, der Unternehmensvereinigung oder der juristischen Person oder Personenvereinigung zu erteilen
und die verlangten Unterlagen herauszugeben. Gegenüber der Kartellbehörde ist eine für die Erteilung der
Auskünfte verantwortliche Leitungsperson zu benennen.

(3) Das Auskunftsverlangen muss verhältnismäßig sein. Es darf den Adressaten nicht zum Geständnis einer
Straftat, einer Ordnungswidrigkeit oder einer Zuwiderhandlung gegen eine Vorschrift dieses Gesetzes oder gegen
Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union zwingen. Soweit natürliche
Personen aufgrund von Auskunftsverlangen nach den Absätzen 1 und 2 zur Mitwirkung in Form der Erteilung von
Auskünften oder der Herausgabe von Unterlagen verpflichtet sind, müssen sie, falls die Informationserlangung
auf andere Weise wesentlich erschwert oder nicht zu erwarten ist, auch Tatsachen offenbaren, die geeignet sind,
eine Verfolgung wegen einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch darf eine Auskunft,
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die die natürliche Person infolge ihrer Verpflichtung nach Absatz 1 und 2 erteilt, in einem Strafverfahren oder
in einem Verfahren nach diesem Gesetz oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nur mit Zustimmung der
betreffenden natürlichen Person gegen diese oder einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten
Angehörigen verwendet werden.

(4) Absatz 1 Satz 1 bis 6 und Absatz 3 Satz 1 gelten entsprechend für Auskunftsverlangen, die an natürliche
Personen gerichtet werden. Insoweit ist § 55 der Strafprozessordnung entsprechend anzuwenden, es sei denn,
dass die Auskunft nur die Gefahr der Verfolgung im kartellbehördlichen Bußgeldverfahren begründet und die
Kartellbehörde der natürlichen Person im Rahmen ihres pflichtgemäßen Ermessens eine Nichtverfolgungszusage
erteilt hat.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder die oberste Landesbehörde fordert die Auskunft
durch schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt fordert sie durch Beschluss an. Darin sind die
Rechtsgrundlage, der Gegenstand und der Zweck des Auskunftsverlangens anzugeben und eine angemessene
Frist zur Erteilung der Auskunft ist zu bestimmen.

§ 59a Prüfung von geschäftlichen Unterlagen

(1) Soweit es zur Erfüllung der in diesem Gesetz der Kartellbehörde übertragenen Aufgaben erforderlich
ist, kann die Kartellbehörde bis zum Eintritt der Bestandskraft ihrer Entscheidung bei Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen innerhalb der üblichen Geschäftszeiten die geschäftlichen Unterlagen einsehen und
prüfen.

(2) Die Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung sowie bei juristischen Personen und Personenvereinigungen
auch die zur Vertretung berufenen Personen sind verpflichtet, die geschäftlichen Unterlagen zur Einsichtnahme
und Prüfung vorzulegen und die Prüfung dieser geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten von
Geschäftsräumen und -grundstücken zu dulden.

(3) Personen, die von der Kartellbehörde mit der Vornahme von Prüfungen beauftragt werden, dürfen die Räume
der Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen betreten.

(4) Das Grundrecht des Artikels 13 des Grundgesetzes wird durch die Absätze 2 und 3 eingeschränkt.

(5) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie oder die oberste Landesbehörde ordnet die Prüfung durch
schriftliche Einzelverfügung, das Bundeskartellamt ordnet sie durch Beschluss mit Zustimmung des Präsidenten
an. In der Anordnung sind Zeitpunkt, Rechtsgrundlage, Gegenstand und Zweck der Prüfung anzugeben.

§ 59b Durchsuchungen

(1) Zur Erfüllung der ihr in diesem Gesetz übertragenen Aufgaben kann die Kartellbehörde Geschäftsräume,
Wohnungen, Grundstücke und Sachen durchsuchen, wenn zu vermuten ist, dass sich dort Unterlagen befinden,
die die Kartellbehörde nach den §§ 59 und 59a einsehen, prüfen oder herausverlangen darf. Das Grundrecht des
Artikels 13 des Grundgesetzes wird insofern eingeschränkt. § 104 Absatz 1 und 3 der Strafprozessordnung gilt
entsprechend.

(2) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Amtsrichters des Gerichts, in dessen Bezirk die
Kartellbehörde ihren Sitz hat, vorgenommen werden. Auf die Anfechtung dieser Anordnung sind die §§ 306 bis
310 und 311a der Strafprozessordnung entsprechend anzuwenden. Bei Gefahr im Verzuge können die von der
Kartellbehörde mit der Durchsuchung beauftragten Personen während der Geschäftszeit die erforderlichen
Durchsuchungen ohne richterliche Anordnung vornehmen.

(3) Die Bediensteten der Kartellbehörde sowie von dieser ermächtigte oder benannte Personen sind insbesondere
befugt,
1.   sämtliche Bücher und Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorhanden oder

gespeichert sind, zu prüfen und Zugang zu allen Informationen zu erlangen, die für den von der
Durchsuchung Betroffenen zugänglich sind,
 

2.   betriebliche Räumlichkeiten, Bücher und Unterlagen jeder Art für die Dauer und in dem Ausmaß zu
versiegeln, wie es für den Zweck der Durchsuchung erforderlich ist, und
 

3.   bei der Durchsuchung von Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen von allen Vertretern oder
Mitarbeitern des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Informationen, die den Zugang
zu Beweismitteln ermöglichen könnten, sowie Erläuterungen zu Fakten oder Unterlagen, die mit dem
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Gegenstand und dem Zweck der Durchsuchung in Verbindung stehen könnten, zu verlangen und ihre
Antworten zu Protokoll zu nehmen; das Verlangen muss unter ausdrücklichem Hinweis auf die Pflicht zur
Mitwirkung erfolgen und ist in das Protokoll aufzunehmen.
 

Soweit natürliche Personen nach Satz 1 Nummer 3 zur Mitwirkung in Form der Erteilung von Informationen
verpflichtet sind, müssen sie, falls die Informationserlangung auf andere Weise wesentlich erschwert oder
nicht zu erwarten ist, auch Tatsachen offenbaren, die geeignet sind, eine Verfolgung wegen einer Straftat oder
einer Ordnungswidrigkeit herbeizuführen. Jedoch darf eine Auskunft, die die natürliche Person infolge ihrer
Verpflichtung nach Satz 1 Nummer 3 erteilt, in einem Strafverfahren oder in einem Verfahren nach diesem Gesetz
oder dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten nur mit Zustimmung der betreffenden natürlichen Person gegen
diese oder einen in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen verwendet werden.

(4) An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über die Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis aufzunehmen,
aus der sich, falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben, die zur Annahme einer
Gefahr im Verzuge geführt haben.

(5) § 108 Absatz 1 und § 110 der Strafprozessordnung gelten entsprechend. Die Betroffenen haben die
Durchsuchung zu dulden. Die Duldung kann im Fall der Durchsuchung von Geschäftsräumen sowie geschäftlich
genutzten Grundstücken und Sachen gegenüber Unternehmen und Unternehmensvereinigungen mit einem
Zwangsgeld entsprechend § 86a durchgesetzt werden.

§ 60 Einstweilige Anordnungen

Die Kartellbehörde kann bis zur endgültigen Entscheidung über
1.   eine Verfügung nach § 31b Absatz 3, § 40 Absatz 2, § 41 Absatz 3 oder einen Widerruf oder eine Änderung

einer Freigabe nach § 40 Absatz 3a,
 

2.   eine Erlaubnis nach § 42 Absatz 1, ihren Widerruf oder ihre Änderung nach § 42 Absatz 2 Satz 2 in
Verbindung mit § 40 Absatz 3a,
 

3.   eine Verfügung nach § 26 Absatz 4, § 30 Absatz 3 oder § 34 Absatz 1
 

einstweilige Anordnungen zur Regelung eines einstweiligen Zustandes treffen.

§ 61 Verfahrensabschluss, Begründung der Verfügung, Zustellung

(1) Verfügungen der Kartellbehörde sind zu begründen und mit einer Belehrung über das zulässige
Rechtsmittel den Beteiligten nach den Vorschriften des Verwaltungszustellungsgesetzes zuzustellen. §
5 Absatz 4 des Verwaltungszustellungsgesetzes und § 178 Absatz 1 Nummer 2 der Zivilprozessordnung
sind auf Unternehmen und Vereinigungen von Unternehmen sowie auf Auftraggeber im Sinne des § 98
entsprechend anzuwenden. Verfügungen, die gegenüber einem Unternehmen mit Sitz außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes ergehen, stellt die Kartellbehörde der im Inland ansässigen Person zu, die das
Unternehmen dem Bundeskartellamt als zustellungsbevollmächtigt benannt hat. Hat das Unternehmen keine
zustellungsbevollmächtigte Person benannt und ist bei Unternehmen oder Vereinigungen von Unternehmen mit
Sitz innerhalb der Europäischen Union keine Zustellung nach § 50b möglich oder verspricht diese keinen Erfolg, so
stellt die Kartellbehörde die Verfügungen durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger zu.

(2) Soweit ein Verfahren nicht mit einer Verfügung abgeschlossen wird, die den Beteiligten nach Absatz 1
zugestellt wird, ist seine Beendigung den Beteiligten schriftlich oder elektronisch mitzuteilen.

(3) Verfügungen der Kartellbehörde nach § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, den §§ 32 bis 32b und 32d sind im
Bundesanzeiger bekannt zu machen. Entscheidungen nach § 32c Absatz 1 können von der Kartellbehörde
veröffentlicht werden.

§ 62 Gebührenpflichtige Handlungen

(1) Im Verfahren vor der Kartellbehörde werden Kosten (Gebühren und Auslagen) zur Deckung des
Verwaltungsaufwandes erhoben. Als individuell zurechenbare öffentliche Leistungen sind gebührenpflichtig
(gebührenpflichtige Handlungen):
1.   Anmeldungen nach § 31a Absatz 1 und § 39 Absatz 1; bei von der Europäischen Kommission an das

Bundeskartellamt verwiesenen Zusammenschlüssen steht der Verweisungsantrag an die Europäische
Kommission oder die Anmeldung bei der Europäischen Kommission der Anmeldung nach § 39 Absatz 1
gleich;
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2.   Amtshandlungen aufgrund der §§ 19a, 26, 30 Absatz 3, des § 31b Absatz 1 und 3, der §§ 32 bis 32d, 34 –
jeweils auch in Verbindung mit den §§ 50 bis 50f – und der §§ 36, 39, 40, 41, 42 und 60;
 

3.   Einstellungen des Entflechtungsverfahrens nach § 41 Absatz 3;
 

4.   Erteilung von beglaubigten Abschriften aus den Akten der Kartellbehörde;
 

5.   Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche Akten oder die Erteilung von Auskünften daraus nach § 56
Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung.
 

Daneben werden als Auslagen die Kosten der Veröffentlichungen, der öffentlichen Bekanntmachungen und von
weiteren Ausfertigungen, Kopien und Auszügen sowie die in entsprechender Anwendung des Justizvergütungs-
und -entschädigungsgesetzes zu zahlenden Beträge erhoben. Auf die Gebühr für die Freigabe oder Untersagung
eines Zusammenschlusses nach § 36 Absatz 1 sind die Gebühren für die Anmeldung eines Zusammenschlusses
nach § 39 Absatz 1 anzurechnen.

(2) Die Höhe der Gebühren bestimmt sich nach dem personellen und sachlichen Aufwand der Kartellbehörde
unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Bedeutung, die der Gegenstand der gebührenpflichtigen Handlung
hat. Die Gebührensätze dürfen jedoch nicht übersteigen:
1.   50 000 Euro in den Fällen der §§ 36, 39, 40, 41 Absatz 3 und 4 und des § 42;

 

2.   25 000 Euro in den Fällen der §§ 19a, 31b Absatz 3, der §§ 32 und 32b Absatz 1 sowie des § 32c Absatz 1
und der §§ 32d, 34 und 41 Absatz 2 Satz 1 und 2;
 

3.   5 000 Euro in den Fällen der Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche Akten oder der Erteilung von
Auskünften daraus nach § 56 Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung;
 

4.   5 000 Euro in den Fällen des § 26 Absatz 1 und 2, des § 30 Absatz 3, des § 31a Absatz 1 und des § 31b
Absatz 1;
 

5.   17,50 Euro für die Erteilung beglaubigter Abschriften nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 sowie
 

6.   folgende Beträge:
a)   in den Fällen des § 40 Absatz 3a auch in Verbindung mit § 41 Absatz 2 Satz 3 und § 42 Absatz 2

Satz 2 den Betrag für die Freigabe, Befreiung oder Erlaubnis,
 

b)   250 Euro für Verfügungen in Bezug auf Vereinbarungen oder Beschlüsse der in § 28 Absatz 1
bezeichneten Art,
 

c)   im Fall des § 26 Absatz 4 den Betrag für die Entscheidung nach § 26 Absatz 1,
 

d)   in den Fällen der §§ 32a und 60 ein Fünftel der Gebühr in der Hauptsache.
 

 

Ist der personelle oder sachliche Aufwand der Kartellbehörde unter Berücksichtigung des wirtschaftlichen Wertes
der gebührenpflichtigen Handlung im Einzelfall außergewöhnlich hoch, kann die Gebühr bis auf das Doppelte
erhöht werden. Aus Gründen der Billigkeit kann die unter Berücksichtigung der Sätze 1 bis 3 ermittelte Gebühr bis
auf ein Zehntel ermäßigt werden.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Amtshandlungen oder gleichartiger Anmeldungen desselben
Gebührenschuldners können Pauschgebührensätze, die den geringen Umfang des Verwaltungsaufwandes
berücksichtigen, vorgesehen werden.

(4) Gebühren dürfen nicht erhoben werden
1.   für mündliche und schriftliche Auskünfte und Anregungen;

 

2.   wenn sie bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären;
 

3.   in den Fällen des § 42, wenn die vorangegangene Verfügung des Bundeskartellamts nach § 36 Absatz 1
oder § 41 Absatz 3 aufgehoben worden ist.
 

Nummer 1 findet keine Anwendung, soweit Auskünfte aus einer kartellbehördlichen Akte nach § 56 Absatz 5 oder
nach § 406e oder 475 der Strafprozessordnung erteilt werden.

(5) Wird ein Antrag zurückgenommen, bevor darüber entschieden ist, so ist die Hälfte der Gebühr zu
entrichten. Das gilt auch, wenn die Anmeldung eines Zusammenschlusses zurückgenommen wird, bevor ein
Hauptprüfverfahren eingeleitet wurde.

(6) Kostenschuldner ist
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1.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 1, wer eine Anmeldung oder einen Verweisungsantrag
eingereicht hat;
 

2.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 2, wer durch einen Antrag oder eine Anmeldung die Tätigkeit
der Kartellbehörde veranlasst hat, oder derjenige, gegen den eine Verfügung der Kartellbehörde ergangen
ist;
 

3.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 3, wer nach § 39 Absatz 2 zur Anmeldung verpflichtet war;
 

4.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 4, wer die Herstellung der Abschriften veranlasst hat;
 

5.   in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nummer 5, wer die Gewährung von Einsicht in kartellbehördliche
Akten oder die Erteilung von Auskünften daraus nach § 56 Absatz 5 oder nach § 406e oder 475 der
Strafprozessordnung beantragt hat.
 

Kostenschuldner ist auch, wer die Zahlung der Kosten durch eine vor der Kartellbehörde abgegebene oder ihr
mitgeteilte Erklärung übernommen hat oder wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.
Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(7) Der Anspruch auf Zahlung der Gebühren verjährt in vier Jahren nach der Gebührenfestsetzung. Der Anspruch
auf Erstattung der Auslagen verjährt in vier Jahren nach ihrer Entstehung.

(8) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf,
die Gebührensätze und die Erhebung der Gebühren vom Kostenschuldner in Durchführung der Vorschriften
der Absätze 1 bis 6 sowie die Erstattung von Auslagen nach Absatz 1 Satz 3 zu regeln. Sie kann dabei auch
Vorschriften über die Kostenbefreiung von juristischen Personen des öffentlichen Rechts, über die Verjährung
sowie über die Kostenerhebung erlassen.

(9) Durch Rechtsverordnung der Bundesregierung, die der Zustimmung des Bundesrates bedarf, wird das Nähere
über die Erstattung der durch das Verfahren vor der Kartellbehörde entstehenden Kosten nach den Grundsätzen
des § 71 bestimmt.

Abschnitt 2
Gemeinsame Bestimmungen für Rechtsbehelfsverfahren
§ 63 Beteiligte am Rechtsbehelfsverfahren, Beteiligtenfähigkeit

(1) An dem Rechtsbehelfsverfahren sind beteiligt:
1.   der Rechtsbehelfsführer,

 

2.   die Kartellbehörde, deren Verfügung angefochten wird,
 

3.   Personen und Personenvereinigungen, deren Interessen durch die Entscheidung erheblich berührt werden
und die die Kartellbehörde auf ihren Antrag zu dem Verfahren beigeladen hat.
 

(2) Richtet sich der Rechtsbehelf gegen eine Verfügung einer obersten Landesbehörde oder einen Beschluss
des Beschwerdegerichts, der eine solche Verfügung betrifft, ist auch das Bundeskartellamt an dem Verfahren
beteiligt.

(3) Fähig, am Rechtsbehelfsverfahren beteiligt zu sein, sind außer natürlichen und juristischen Personen auch
nichtrechtsfähige Personenvereinigungen.

§ 64 Anwaltszwang

Die Beteiligten müssen sich durch einen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten vertreten lassen. Die Kartellbehörde
kann sich durch ein Mitglied der Behörde vertreten lassen.

§ 65 Mündliche Verhandlung

(1) Das Gericht entscheidet über die Beschwerde und über die Rechtsbeschwerde aufgrund mündlicher
Verhandlung; mit Einverständnis der Beteiligten kann ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

(2) Sind die Beteiligten in dem Verhandlungstermin trotz rechtzeitiger Ladung nicht erschienen oder
ordnungsgemäß vertreten, so kann gleichwohl in der Sache verhandelt und entschieden werden.
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§ 66 Aufschiebende Wirkung

(1) Rechtsbehelfe haben aufschiebende Wirkung, soweit durch die angefochtene Verfügung
1.   eine Verfügung nach § 26 Absatz 4, § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3, § 32 Absatz 2a Satz 1, § 32f Absatz 3

Satz 6 und Absatz 4 oder § 34 Absatz 1 getroffen wird oder
 

2.   eine Erlaubnis nach § 42 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 40 Absatz 3a widerrufen oder geändert wird,
 

oder soweit der angefochtene Beschluss des Beschwerdegerichts eine solche Verfügung betrifft.

(2) Wird eine Verfügung, durch die eine einstweilige Anordnung nach § 60 getroffen wurde, angefochten, so kann
das Gericht im Rechtsbehelfsverfahren anordnen, dass die Vollziehung der angefochtenen Verfügung ganz oder
teilweise ausgesetzt wird. Die Anordnung kann jederzeit aufgehoben oder geändert werden.

§ 67 Anordnung der sofortigen Vollziehung

(1) Die Kartellbehörde kann in den Fällen des § 66 Absatz 1 die sofortige Vollziehung der Verfügung anordnen,
wenn dies im öffentlichen Interesse oder im überwiegenden Interesse eines Beteiligten geboten ist.

(2) Die Anordnung nach Absatz 1 kann bereits vor der Einreichung der Beschwerde getroffen werden.

(3) Auf Antrag kann das Gericht der Hauptsache die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise wiederherstellen,
wenn
1.   die Voraussetzungen für die Anordnung nach Absatz 1 nicht vorgelegen haben oder nicht mehr vorliegen

oder
 

2.   ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der angefochtenen Verfügung bestehen oder
 

3.   die Vollziehung für den Betroffenen eine unbillige, nicht durch überwiegende öffentliche Interessen
gebotene Härte zur Folge hätte.
 

In den Fällen, in denen der Rechtsbehelf keine aufschiebende Wirkung hat, kann die Kartellbehörde die
Vollziehung aussetzen; die Aussetzung soll erfolgen, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 3
vorliegen. Das Gericht der Hauptsache kann auf Antrag die aufschiebende Wirkung ganz oder teilweise anordnen,
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 Nummer 2 oder 3 vorliegen. Hat ein Dritter einen Rechtsbehelf gegen
eine Verfügung nach § 40 Absatz 2 eingelegt, ist der Antrag des Dritten auf Erlass einer Anordnung nach Satz 3
nur zulässig, wenn dieser geltend macht, durch die Verfügung in seinen Rechten verletzt zu sein.

(4) Der Antrag nach Absatz 3 Satz 1 oder 3 ist schon vor Einreichung der Beschwerde zulässig. Die Tatsachen,
auf die der Antrag gestützt wird, sind vom Antragsteller glaubhaft zu machen. Ist die Verfügung im Zeitpunkt
der Entscheidung schon vollzogen, kann das Gericht auch die Aufhebung der Vollziehung anordnen. Die
Wiederherstellung und die Anordnung der aufschiebenden Wirkung können von der Leistung einer Sicherheit oder
von anderen Auflagen abhängig gemacht werden. Sie können auch befristet werden.

(5) Beschlüsse über Anträge nach Absatz 3 können jederzeit geändert oder aufgehoben werden.

§ 68 Einstweilige Anordnungen im Rechtsbehelfsverfahren

§ 60 gilt für Rechtsbehelfsverfahren entsprechend. Dies gilt nicht für die Fälle des § 67. Für den Erlass
einstweiliger Anordnungen im Rechtsbehelfsverfahren ist das Gericht der Hauptsache zuständig.

§ 69 Abhilfe bei Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör

(1) Auf die Rüge eines durch eine gerichtliche Entscheidung beschwerten Beteiligten ist das Verfahren
fortzuführen, wenn
1.   ein Rechtsmittel oder ein anderer Rechtsbehelf gegen die Entscheidung nicht gegeben ist und

 

2.   das Gericht den Anspruch dieses Beteiligten auf rechtliches Gehör in entscheidungserheblicher Weise
verletzt hat.
 

Gegen eine der Endentscheidung vorausgehende Entscheidung findet die Rüge nicht statt.

(2) Die Rüge ist innerhalb von zwei Wochen nach Kenntnis von der Verletzung des rechtlichen Gehörs zu erheben;
der Zeitpunkt der Kenntniserlangung ist glaubhaft zu machen. Nach Ablauf eines Jahres seit Bekanntgabe der
angegriffenen Entscheidung kann die Rüge nicht mehr erhoben werden. Formlos mitgeteilte Entscheidungen

54



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 64 von 125 -

gelten mit dem dritten Tage nach Aufgabe zur Post als bekannt gegeben. Die Rüge ist schriftlich oder zur
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle bei dem Gericht zu erheben, dessen Entscheidung
angegriffen wird. Die Rüge soll die angegriffene Entscheidung bezeichnen und das Vorliegen der in Absatz 1 Satz
1 Nummer 2 genannten Voraussetzung darlegen.

(3) Den übrigen Beteiligten ist, soweit erforderlich, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(4) Ist die Rüge nicht statthaft oder nicht in der gesetzlichen Form oder Frist erhoben, so ist sie als unzulässig zu
verwerfen. Ist die Rüge unbegründet, weist das Gericht sie zurück. Die Entscheidung ergeht durch unanfechtbaren
Beschluss. Der Beschluss soll kurz begründet werden.

(5) Ist die Rüge begründet, so hilft ihr das Gericht ab, indem es das Verfahren fortführt, soweit dies aufgrund der
Rüge geboten ist. Das Verfahren wird in die Lage zurückversetzt, in der es sich vor dem Schluss der mündlichen
Verhandlung befand. Im schriftlichen Verfahren tritt an die Stelle des Schlusses der mündlichen Verhandlung
der Zeitpunkt, bis zu dem Schriftsätze eingereicht werden können. Für den Ausspruch des Gerichts ist § 343 der
Zivilprozessordnung anzuwenden.

(6) § 149 Absatz 1 Satz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung ist entsprechend anzuwenden.

§ 70 Akteneinsicht

(1) Die in § 63 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und Absatz 2 bezeichneten Beteiligten können die Akten des Gerichts
einsehen und sich durch die Geschäftsstelle auf ihre Kosten Ausfertigungen, Auszüge und Abschriften erstellen
lassen. § 299 Absatz 3 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend.

(2) Einsicht in Vorakten, Beiakten, Gutachten und Auskünfte ist nur mit Zustimmung der Stellen zulässig, denen
die Akten gehören oder die die Äußerung eingeholt haben. Die Kartellbehörde hat die Zustimmung zur Einsicht
in die ihr gehörenden Unterlagen zu versagen, soweit dies aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung
von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, geboten ist. Wird die Einsicht abgelehnt oder ist sie unzulässig,
dürfen diese Unterlagen der Entscheidung nur insoweit zugrunde gelegt werden, als ihr Inhalt vorgetragen
worden ist. Das Gericht kann die Offenlegung von Tatsachen oder Beweismitteln, deren Geheimhaltung aus
wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen, verlangt wird, nach
Anhörung des von der Offenlegung Betroffenen durch Beschluss anordnen, soweit es für die Entscheidung auf
diese Tatsachen oder Beweismittel ankommt, andere Möglichkeiten der Sachaufklärung nicht bestehen und nach
Abwägung aller Umstände des Einzelfalles die Bedeutung der Sache für die Sicherung des Wettbewerbs das
Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt. Der Beschluss ist zu begründen. In dem Verfahren
nach Satz 4 muss sich der Betroffene nicht anwaltlich vertreten lassen.

(3) Den in § 63 Absatz 1 Nummer 3 bezeichneten Beteiligten kann das Gericht nach Anhörung des
Verfügungsberechtigten Akteneinsicht in gleichem Umfang gewähren.

§ 71 Kostentragung und -festsetzung

Das Gericht kann anordnen, dass die Kosten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der Angelegenheit
notwendig waren, von einem Beteiligten ganz oder teilweise zu erstatten sind, wenn dies der Billigkeit entspricht.
Hat ein Beteiligter Kosten durch ein unbegründetes Rechtsmittel oder durch grobes Verschulden veranlasst,
so sind ihm die Kosten aufzuerlegen. Im Übrigen gelten die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das
Kostenfestsetzungsverfahren und die Zwangsvollstreckung aus Kostenfestsetzungsbeschlüssen entsprechend.

§ 72 Geltung von Vorschriften des Gerichtsverfassungsgesetzes und der Zivilprozessordnung

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten entsprechend
1.   die Vorschriften der §§ 169 bis 201 des Gerichtsverfassungsgesetzes über Öffentlichkeit, Sitzungspolizei,

Gerichtssprache, Beratung und Abstimmung sowie über den Rechtsschutz bei überlangen
Gerichtsverfahren;
 

2.   die Vorschriften der Zivilprozessordnung über Ausschließung und Ablehnung eines Richters, über
Prozessbevollmächtigte und Beistände, über die Zustellung von Amts wegen, über Ladungen, Termine und
Fristen, über die Anordnung des persönlichen Erscheinens der Parteien, über die Verbindung mehrerer
Prozesse, über die Erledigung des Zeugen- und Sachverständigenbeweises sowie über die sonstigen Arten
des Beweisverfahrens, über die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gegen die Versäumung einer Frist
sowie über den elektronischen Rechtsverkehr.
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Abschnitt 3
Beschwerde
§ 73 Zulässigkeit, Zuständigkeit

(1) Gegen Verfügungen der Kartellbehörde ist die Beschwerde zulässig. Sie kann auch auf neue Tatsachen und
Beweismittel gestützt werden.

(2) Die Beschwerde steht den am Verfahren vor der Kartellbehörde Beteiligten im Sinne des § 54 Absatz 2 und 3
zu. Gegen eine Verfügung, durch die eine Erlaubnis nach § 42 erteilt wird, steht die Beschwerde einem Dritten nur
zu, wenn er geltend macht, durch die Verfügung in seinen Rechten verletzt zu sein.

(3) Die Beschwerde ist auch gegen die Unterlassung einer beantragten Verfügung der Kartellbehörde zulässig,
auf deren Vornahme der Antragsteller ein Recht zu haben behauptet. Als Unterlassung gilt es auch, wenn die
Kartellbehörde den Antrag auf Vornahme der Verfügung ohne zureichenden Grund in angemessener Frist nicht
beschieden hat. Die Unterlassung ist dann einer Ablehnung gleichzuachten.

(4) Über die Beschwerde entscheidet das für den Sitz der Kartellbehörde zuständige Oberlandesgericht,
in den Fällen der §§ 35 bis 42 das für den Sitz des Bundeskartellamts zuständige Oberlandesgericht, und
zwar auch dann, wenn sich die Beschwerde gegen eine Verfügung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Energie richtet. § 36 der Zivilprozessordnung gilt entsprechend. Für Streitigkeiten über Entscheidungen
des Bundeskartellamts, die die freiwillige Vereinigung von Krankenkassen nach § 158 des Fünften Buches
Sozialgesetzbuch betreffen, gilt § 202 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes.

(5) Der Bundesgerichtshof entscheidet als Beschwerdegericht im ersten und letzten Rechtszug über sämtliche
Streitigkeiten gegen Verfügungen des Bundeskartellamts
1.   nach § 19a, auch in Verbindung mit §§ 19, 20 und Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der

Europäischen Union sowie § 32 Absatz 1, 2 und 3,
 

2.   nach den §§ 32a und 32b, soweit diese Vorschriften auf Sachverhalte im Sinne des § 19a angewendet
werden,
 

jeweils einschließlich aller selbständig anfechtbaren Verfahrenshandlungen.

§ 74 Frist und Form

(1) Die Beschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat bei der Kartellbehörde, deren Verfügung angefochten
wird, schriftlich einzureichen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der Verfügung der Kartellbehörde. Wird
in den Fällen des § 36 Absatz 1 Antrag auf Erteilung einer Erlaubnis nach § 42 gestellt, so beginnt die Frist
für die Beschwerde gegen die Verfügung des Bundeskartellamts mit der Zustellung der Verfügung des
Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Es genügt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist bei dem
Beschwerdegericht eingeht.

(2) Ergeht entsprechend § 73 Absatz 3 Satz 2 auf einen Antrag keine Verfügung, so ist die Beschwerde an keine
Frist gebunden.

(3) Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der angefochtenen Verfügung zu begründen.
Im Fall des Absatzes 1 Satz 3 beginnt die Frist mit der Zustellung der Verfügung des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie. Wird diese Verfügung angefochten, beginnt die Frist zu dem Zeitpunkt, zu dem
die Untersagung unanfechtbar wird. Im Fall des Absatzes 2 beträgt die Frist einen Monat; sie beginnt mit der
Einlegung der Beschwerde. Die Frist kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden des Beschwerdegerichts
verlängert werden.

(4) Die Beschwerdebegründung muss enthalten:
1.   die Erklärung, inwieweit die Verfügung angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wird,

 

2.   die Angabe der Tatsachen und Beweismittel, auf die sich die Beschwerde stützt.
 

(5) Die Beschwerdeschrift und die Beschwerdebegründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein;
dies gilt nicht für Beschwerden der Kartellbehörden.
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§ 75 Untersuchungsgrundsatz

(1) Das Beschwerdegericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen.

(2) Der oder die Vorsitzende hat darauf hinzuwirken, dass Formfehler beseitigt, unklare Anträge erläutert,
sachdienliche Anträge gestellt, ungenügende tatsächliche Angaben ergänzt, ferner alle für die Feststellung und
Beurteilung des Sachverhalts wesentlichen Erklärungen abgegeben werden.

(3) Das Beschwerdegericht kann den Beteiligten aufgeben, sich innerhalb einer zu bestimmenden Frist
über aufklärungsbedürftige Punkte zu äußern, Beweismittel zu bezeichnen und in ihren Händen befindliche
Urkunden sowie andere Beweismittel vorzulegen. Bei Versäumung der Frist kann nach Lage der Sache ohne
Berücksichtigung der nicht beigebrachten Beweismittel entschieden werden.

(4) Wird die Anforderung nach § 59 Absatz 5 oder die Anordnung nach § 59a Absatz 5 mit der Beschwerde
angefochten, hat die Kartellbehörde die tatsächlichen Anhaltspunkte glaubhaft zu machen. § 294 Absatz
1 der Zivilprozessordnung findet Anwendung. Eine Glaubhaftmachung ist nicht erforderlich, soweit § 20
voraussetzt, dass Unternehmen von Unternehmen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zumutbare
Ausweichmöglichkeiten nicht bestehen.

(5) Der Bundesgerichtshof kann in Verfahren nach § 73 Absatz 5 eine Stellungnahme der Monopolkommission
einholen.

§ 76 Beschwerdeentscheidung

(1) Das Beschwerdegericht entscheidet durch Beschluss nach seiner freien, aus dem Gesamtergebnis des
Verfahrens gewonnenen Überzeugung. Der Beschluss darf nur auf Tatsachen und Beweismittel gestützt
werden, zu denen die Beteiligten sich äußern konnten. Das Beschwerdegericht kann hiervon abweichen, soweit
Beigeladenen aus wichtigen Gründen, insbesondere zur Wahrung von Betriebs- oder Geschäftsgeheimnissen,
Akteneinsicht nicht gewährt und der Akteninhalt aus diesen Gründen auch nicht vorgetragen worden ist. Dies gilt
nicht für solche Beigeladene, die an dem streitigen Rechtsverhältnis derart beteiligt sind, dass die Entscheidung
auch ihnen gegenüber nur einheitlich ergehen kann.

(2) Hält das Beschwerdegericht die Verfügung der Kartellbehörde für unzulässig oder unbegründet, so hebt es
diese auf. Hat sich die Verfügung vorher durch Zurücknahme oder auf andere Weise erledigt, so spricht das
Beschwerdegericht auf Antrag aus, dass die Verfügung der Kartellbehörde unzulässig oder unbegründet gewesen
ist, wenn der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an dieser Feststellung hat.

(3) Hat sich eine Verfügung nach den §§ 32 bis 32b oder § 32d wegen nachträglicher Änderung der tatsächlichen
Verhältnisse oder auf andere Weise erledigt, so spricht das Beschwerdegericht auf Antrag aus, ob, in welchem
Umfang und bis zu welchem Zeitpunkt die Verfügung begründet gewesen ist.

(4) Hält das Beschwerdegericht die Ablehnung oder Unterlassung der Verfügung für unzulässig oder unbegründet,
so spricht es die Verpflichtung der Kartellbehörde aus, die beantragte Verfügung vorzunehmen.

(5) Die Verfügung ist auch dann unzulässig oder unbegründet, wenn die Kartellbehörde von ihrem Ermessen
fehlsamen Gebrauch gemacht hat, insbesondere, wenn sie die gesetzlichen Grenzen des Ermessens überschritten
oder durch die Ermessensentscheidung Sinn und Zweck dieses Gesetzes verletzt hat. Die Würdigung der
gesamtwirtschaftlichen Lage und Entwicklung ist hierbei der Nachprüfung des Gerichts entzogen.

(6) Der Beschluss ist zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung den Beteiligten zuzustellen.

Abschnitt 4
Rechtsbeschwerde und Nichtzulassungsbeschwerde
§ 77 Zulassung, absolute Rechtsbeschwerdegründe

(1) Gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte findet die Rechtsbeschwerde an den Bundesgerichtshof statt,
wenn das Oberlandesgericht die Rechtsbeschwerde zugelassen hat. Für Beschlüsse des Landessozialgerichts in
Streitigkeiten, die die freiwillige Vereinigung von Krankenkassen nach § 158 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch
betreffen, gilt § 202 Satz 3 des Sozialgerichtsgesetzes.

(2) Die Rechtsbeschwerde ist zuzulassen, wenn
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1.   eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden ist oder
 

2.   die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs erfordert.
 

(3) Über die Zulassung oder Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde ist in der Entscheidung des
Oberlandesgerichts zu befinden. Die Nichtzulassung ist zu begründen.

(4) Einer Zulassung zur Einlegung der Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen des Beschwerdegerichts bedarf
es nicht, wenn einer der folgenden Mängel des Verfahrens vorliegt und gerügt wird:
1.   wenn das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,

 

2.   wenn bei der Entscheidung ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft
Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
 

3.   wenn einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
 

4.   wenn ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der
Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
 

5.   wenn die Entscheidung aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften
über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
 

6.   wenn die Entscheidung nicht mit Gründen versehen ist.
 

§ 78 Nichtzulassungsbeschwerde

(1) Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde kann von den am Beschwerdeverfahren Beteiligten durch
Nichtzulassungsbeschwerde angefochten werden.

(2) Über die Nichtzulassungsbeschwerde entscheidet der Bundesgerichtshof durch Beschluss, der zu begründen
ist. Der Beschluss kann ohne mündliche Verhandlung ergehen.

(3) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht
einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Die Nichtzulassungsbeschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung des
Beschwerdegerichts zu begründen. Die Frist kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden verlängert werden.
In der Begründung der Nichtzulassungsbeschwerde müssen die Zulassungsgründe des § 77 Absatz 2 dargelegt
werden.

(5) Die Nichtzulassungsbeschwerdeschrift und -begründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein;
dies gilt nicht für Nichtzulassungsbeschwerden der Kartellbehörden.

(6) Wird die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen, so wird die Entscheidung des Oberlandesgerichts mit der
Zustellung des Beschlusses des Bundesgerichtshofs rechtskräftig. Wird die Rechtsbeschwerde zugelassen, so
wird das Verfahren als Rechtsbeschwerdeverfahren fortgesetzt. In diesem Fall gilt die form- und fristgerechte
Einlegung der Nichtzulassungsbeschwerde als Einlegung der Rechtsbeschwerde. Mit der Zustellung der
Entscheidung beginnt die Frist für die Begründung der Rechtsbeschwerde.

§ 79 Rechtsbeschwerdeberechtigte, Form und Frist

(1) Die Rechtsbeschwerde steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten zu.

(2) Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf gestützt werden, dass die Entscheidung auf einer Verletzung des
Rechts beruht; die §§ 546 und 547 der Zivilprozessordnung gelten entsprechend. Die Rechtsbeschwerde kann
nicht darauf gestützt werden, dass die Kartellbehörde unter Verletzung des § 48 oder des § 50 Absatz 1 ihre
Zuständigkeit zu Unrecht angenommen hat.

(3) Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat schriftlich bei dem Oberlandesgericht
einzulegen. Die Frist beginnt mit der Zustellung der angefochtenen Entscheidung.

(4) Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung der Entscheidung des
Beschwerdegerichts zu begründen. Die Frist kann auf Antrag von dem oder der Vorsitzenden verlängert
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werden. Die Begründung muss die Erklärung enthalten, inwieweit die Entscheidung des Beschwerdegerichts
angefochten und ihre Abänderung oder Aufhebung beantragt wird. Ist die Rechtsbeschwerde aufgrund einer
Nichtzulassungsbeschwerde zugelassen worden, kann zur Begründung der Rechtsbeschwerde auf die Begründung
der Nichtzulassungsbeschwerde Bezug genommen werden.

(5) Die Rechtsbeschwerdeschrift und -begründung müssen durch einen Rechtsanwalt unterzeichnet sein; dies gilt
nicht für Rechtsbeschwerden der Kartellbehörden.

(6) Der Bundesgerichtshof ist an die in der angefochtenen Entscheidung getroffenen tatsächlichen Feststellungen
gebunden, außer, wenn in Bezug auf diese Feststellungen zulässige und begründete Rechtsbeschwerdegründe
vorgebracht sind.

§ 80 Rechtsbeschwerdeentscheidung

(1) Der Bundesgerichtshof entscheidet durch Beschluss.

(2) Ist die Rechtsbeschwerde unzulässig, so verwirft sie der Bundesgerichtshof.

(3) Ist die Rechtsbeschwerde unbegründet, so weist der Bundesgerichtshof die Rechtsbeschwerde zurück.

(4) Ist die Rechtsbeschwerde begründet, so kann der Bundesgerichtshof
1.   in der Sache entsprechend § 76 Absatz 2 bis 5 selbst entscheiden,

 

2.   den angefochtenen Beschluss aufheben und die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurückverweisen.
 

Der Bundesgerichtshof verweist den Rechtsstreit zurück, wenn der im Rechtsbeschwerdeverfahren entsprechend
§ 142 Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit § 65 Absatz 2 der Verwaltungsgerichtsordnung Beigeladene ein
berechtigtes Interesse daran hat.

(5) Ergibt die Begründung der Beschwerdeentscheidung zwar eine Rechtsverletzung, stellt sich die
Beschwerdeentscheidung selbst aber aus anderen Gründen als richtig dar, so ist die Rechtsbeschwerde
zurückzuweisen.

(6) Das Beschwerdegericht hat seiner Entscheidung nach einer Zurückverweisung die rechtliche Beurteilung des
Bundesgerichtshofs zugrunde zu legen.

(7) Der Beschluss ist zu begründen und den Beteiligten zuzustellen.

Kapitel 2
Bußgeldsachen

Abschnitt 1
Bußgeldvorschriften
§ 81 Bußgeldtatbestände

(1) Ordnungswidrig handelt, wer gegen den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union in der Fassung
der Bekanntmachung vom 9. Mai 2008 (ABl. C 115 vom 9.5.2008, S. 47) verstößt, indem er vorsätzlich oder
fahrlässig
1.   entgegen Artikel 101 Absatz 1 eine Vereinbarung trifft, einen Beschluss fasst oder Verhaltensweisen

aufeinander abstimmt oder
 

2.   entgegen Artikel 102 Satz 1 eine beherrschende Stellung missbräuchlich ausnutzt.
 

(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
1.   einer Vorschrift der §§ 1, 19, 20 Absatz 1 bis 3 Satz 1, Absatz 3a oder Absatz 5, des § 21 Absatz 3 oder 4,

des § 29 Satz 1 oder des § 41 Absatz 1 Satz 1 über das Verbot einer dort genannten Vereinbarung, eines
dort genannten Beschlusses, einer aufeinander abgestimmten Verhaltensweise, des Missbrauchs einer
marktbeherrschenden Stellung, des Missbrauchs einer Marktstellung oder einer überlegenen Marktmacht,
einer unbilligen Behinderung oder unterschiedlichen Behandlung, der Ablehnung der Aufnahme eines
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Unternehmens, der Ausübung eines Zwangs, der Zufügung eines wirtschaftlichen Nachteils oder des
Vollzugs eines Zusammenschlusses zuwiderhandelt,
 

2.   einer vollziehbaren Anordnung nach
a)   § 19a Absatz 2, § 30 Absatz 3, § 31b Absatz 3 Nummer 1 und 3, § 32 Absatz 1, § 32a Absatz 1, §

32b Absatz 1 Satz 1, § 32f Absatz 3 Satz 6 oder Absatz 4 Satz 1, § 41 Absatz 4 Nummer 2, auch
in Verbindung mit § 40 Absatz 3a Satz 2, auch in Verbindung mit § 41 Absatz 2 Satz 3 oder § 42
Absatz 2 Satz 2, oder § 60 oder
 

b)   § 39 Absatz 5 oder
 

c)   § 47d Absatz 1 Satz 2 in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 1 oder
 

d)   § 47d Absatz 1 Satz 5 erster Halbsatz in Verbindung mit einer Rechtsverordnung nach § 47f
Nummer 2 zuwiderhandelt,
 

 

3.   entgegen § 39 Absatz 1 einen Zusammenschluss nicht richtig oder nicht vollständig anmeldet,
 

4.   entgegen § 39 Absatz 6 eine Anzeige nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig erstattet,
 

5.   einer vollziehbaren Auflage nach § 40 Absatz 3 Satz 1 oder § 42 Absatz 2 Satz 1 zuwiderhandelt,
 

5a.   einer Rechtsverordnung nach § 47f Nummer 3 Buchstabe a, b oder c oder einer vollziehbaren Anordnung
aufgrund einer solchen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen
bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist,
 

5b.   entgegen § 47k Absatz 2 Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 2, jeweils in Verbindung mit einer
Rechtsverordnung nach § 47k Absatz 8 Satz 1 Nummer 1 oder Nummer 2, eine dort genannte Änderung
oder Mengenangabe nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig übermittelt,
 

6.   entgegen § 59 Absatz 2 oder Absatz 4, auch in Verbindung mit § 47d Absatz 1 Satz 1, § 47k Absatz 7
oder § 82b Absatz 1, ein Auskunftsverlangen nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig
beantwortet oder Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig herausgibt,
 

7.   entgegen § 59 Absatz 1 Satz 8, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, nicht zu einer Befragung erscheint,
 

8.   entgegen § 59a Absatz 2, auch in Verbindung mit § 47d Absatz 1 Satz 1 und § 47k Absatz 7, geschäftliche
Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig zur Einsichtnahme und Prüfung vorlegt oder die
Prüfung von geschäftlichen Unterlagen sowie das Betreten von Geschäftsräumen und -grundstücken nicht
duldet,
 

9.   entgegen § 59b Absatz 5 Satz 2, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, eine Durchsuchung von
Geschäftsräumen oder geschäftlich genutzten Grundstücken oder Sachen nicht duldet,
 

10.   ein Siegel bricht, das von den Bediensteten der Kartellbehörde oder von einer von diesen Bediensteten
ermächtigten oder benannten Person gemäß § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 2, auch in Verbindung mit §
82b Absatz 1, angebracht worden ist, oder
 

11.   ein Verlangen nach § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3, auch in Verbindung mit § 82b Absatz 1, nicht, nicht
richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig beantwortet.
 

(3) Ordnungswidrig handelt, wer
1.   entgegen § 21 Absatz 1 zu einer Liefersperre oder Bezugssperre auffordert,

 

2.   entgegen § 21 Absatz 2 einen Nachteil androht oder zufügt oder einen Vorteil verspricht oder gewährt
oder
 

3.   entgegen § 24 Absatz 4 Satz 3 oder § 39 Absatz 3 Satz 5 eine Angabe macht oder benutzt.
 

§ 81a Geldbußen gegen Unternehmen

(1) Hat jemand als Leitungsperson im Sinne des § 30 Absatz 1 Nummer 1 bis 5 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten eine Ordnungswidrigkeit nach § 81 begangen, durch die Pflichten, welche das Unternehmen
treffen, verletzt worden sind oder das Unternehmen bereichert worden ist oder werden sollte, so kann auch gegen
weitere juristische Personen oder Personenvereinigungen, die das Unternehmen zum Zeitpunkt der Begehung
der Ordnungswidrigkeit gebildet haben und die auf die juristische Person oder Personenvereinigung, deren
Leitungsperson die Ordnungswidrigkeit begangen hat, unmittelbar oder mittelbar einen bestimmenden Einfluss
ausgeübt haben, eine Geldbuße festgesetzt werden.
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(2) Im Fall einer Gesamtrechtsnachfolge oder einer partiellen Gesamtrechtsnachfolge durch Aufspaltung
(§ 123 Absatz 1 des Umwandlungsgesetzes) kann die Geldbuße nach Absatz 1 auch gegen den oder
die Rechtsnachfolger festgesetzt werden. Im Bußgeldverfahren tritt der Rechtsnachfolger oder treten
die Rechtsnachfolger in die Verfahrensstellung ein, in der sich der Rechtsvorgänger zum Zeitpunkt
des Wirksamwerdens der Rechtsnachfolge befunden hat. § 30 Absatz 2a Satz 2 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten findet insoweit keine Anwendung. Satz 3 gilt auch für die Rechtsnachfolge nach § 30 Absatz
2a Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, soweit eine Ordnungswidrigkeit nach § 81 zugrunde liegt.

(3) Die Geldbuße nach § 30 Absatz 1 und 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie nach Absatz 1 kann
auch gegen die juristischen Personen oder Personenvereinigungen festgesetzt werden, die das Unternehmen
in wirtschaftlicher Kontinuität fortführen (wirtschaftliche Nachfolge). Für das Verfahren gilt Absatz 2 Satz 2
entsprechend.

(4) In den Fällen der Absätze 1 bis 3 bestimmen sich das Höchstmaß der Geldbuße und die Verjährung nach dem
für die Ordnungswidrigkeit geltenden Recht. Die Geldbuße nach Absatz 1 kann selbstständig festgesetzt werden.

(5) Soweit in den Fällen der Absätze 1 bis 3 gegen mehrere juristische Personen oder Personenvereinigungen
wegen derselben Ordnungswidrigkeit Geldbußen festgesetzt werden, finden die Vorschriften zur Gesamtschuld
entsprechende Anwendung.

§ 81b Geldbußen gegen Unternehmensvereinigungen

(1) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung als juristische Person oder Personenvereinigung im Sinne des
§ 30 des Gesetzes gegen Ordnungswidrigkeiten eine Geldbuße nach § 81c Absatz 4 festgesetzt und ist die
Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so setzt die Kartellbehörde eine angemessene Frist, binnen
derer die Unternehmensvereinigung von ihren Mitgliedern Beiträge zur Zahlung der Geldbuße verlangt.

(2) Sind die Beiträge zur Zahlung der Geldbuße innerhalb der nach Absatz 1 gesetzten Frist nicht in voller Höhe
entrichtet worden, so kann die Kartellbehörde die Zahlung des ausstehenden Betrags der Geldbuße direkt von
jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter den Entscheidungsgremien der Unternehmensvereinigung zum
Zeitpunkt der Begehung der Ordnungswidrigkeit angehört haben.

(3) Soweit dies nach einem Verlangen nach Absatz 2 zur vollständigen Zahlung der Geldbuße notwendig ist,
kann die Kartellbehörde die Zahlung des ausstehenden Betrags der Geldbuße auch von jedem Mitglied der
Unternehmensvereinigung verlangen, das auf dem von der Ordnungswidrigkeit betroffenen Markt tätig war.

(4) Eine Zahlung nach den Absätzen 2 und 3 kann nicht von Unternehmen verlangt werden, die darlegen, dass sie
1.   entweder von der Existenz dieses Beschlusses keine Kenntnis hatten oder sich vor Einleitung des

Verfahrens der Kartellbehörde aktiv davon distanziert haben und
 

2.   den die Geldbuße nach § 81 begründenden Beschluss der Unternehmensvereinigung nicht umgesetzt
haben.
 

(5) Das Verlangen nach Zahlung des ausstehenden Betrags der Geldbuße darf für ein einzelnes Unternehmen 10
Prozent des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes des
jeweiligen Unternehmens nicht übersteigen.

(6) Die Absätze 1 bis 5 finden keine Anwendung in Bezug auf Mitglieder der Unternehmensvereinigung,
1.   gegen die im Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit eine Geldbuße festgesetzt wurde oder

 

2.   denen nach § 81k ein Erlass der Geldbuße gewährt wurde.
 

§ 81c Höhe der Geldbuße

(1) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1, 2 Buchstabe a und Nummer 5 und
Absatz 3 mit einer Geldbuße bis zu einer Million Euro geahndet werden. In den übrigen Fällen des § 81 kann die
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu einhunderttausend Euro geahndet werden.

(2) Im Fall eines Unternehmens oder einer Unternehmensvereinigung kann bei Verstößen nach § 81 Absatz 1, 2
Nummer 1, 2 Buchstabe a und Nummer 5 sowie Absatz 3 über Absatz 1 hinaus eine höhere Geldbuße verhängt
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werden. Die Geldbuße darf 10 Prozent des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr
erzielten Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung nicht übersteigen.

(3) Im Fall eines Unternehmens oder einer Unternehmensvereinigung kann bei Verstößen nach § 81 Absatz 2
Nummer 2 Buchstabe b, Nummer 3 sowie 6 bis 11 über Absatz 1 hinaus eine höhere Geldbuße verhängt werden.
Die Geldbuße darf 1 Prozent des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten
Gesamtumsatzes des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung nicht übersteigen.

(4) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße wegen einer Ordnungswidrigkeit gemäß § 81
Absatz 1 festgesetzt, die mit den Tätigkeiten ihrer Mitglieder im Zusammenhang steht, so darf diese abweichend
von Absatz 2 Satz 2 10 Prozent der Summe des in dem der Behördenentscheidung vorausgegangenen
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes derjenigen Mitglieder, die auf dem von der Ordnungswidrigkeit
betroffenen Markt tätig waren, nicht übersteigen. Dabei bleiben die Umsätze von solchen Mitgliedern
unberücksichtigt, gegen die im Zusammenhang mit der Ordnungswidrigkeit bereits eine Geldbuße festgesetzt
wurde oder denen nach § 81k ein Erlass der Geldbuße gewährt wurde.

(5) Bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes ist der weltweite Umsatz aller natürlichen und juristischen Personen
sowie Personenvereinigungen zugrunde zu legen, die als wirtschaftliche Einheit operieren. Die Höhe des
Gesamtumsatzes kann geschätzt werden.

§ 81d Zumessung der Geldbuße

(1) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch deren
Dauer zu berücksichtigen. Bei Geldbußen, die gegen Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen wegen
wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen, Beschlüssen oder abgestimmter Verhaltensweisen nach § 1 dieses
Gesetzes oder Artikel 101 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder wegen verbotener
Verhaltensweisen nach den §§ 19, 20 oder 21 oder nach Artikel 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union festgesetzt werden, kommen als abzuwägende Umstände insbesondere in Betracht:
1.   die Art und das Ausmaß der Zuwiderhandlung, insbesondere die Größenordnung der mit der

Zuwiderhandlung in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammenhang stehenden Umsätze,
 

2.   die Bedeutung der von der Zuwiderhandlung betroffenen Produkte und Dienstleistungen,
 

3.   die Art der Ausführung der Zuwiderhandlung,
 

4.   vorausgegangene Zuwiderhandlungen des Unternehmens sowie vor der Zuwiderhandlung getroffene,
angemessene und wirksame Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Zuwiderhandlungen und
 

5.   das Bemühen des Unternehmens, die Zuwiderhandlung aufzudecken und den Schaden
wiedergutzumachen sowie nach der Zuwiderhandlung getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und
Aufdeckung von Zuwiderhandlungen.
 

Bei der Berücksichtigung des Ausmaßes, der Größenordnung und der Bedeutung im Sinne des Satzes 2 Nummer 1
und 2 können Schätzungen zugrunde gelegt werden.

(2) Bei der Zumessung der Geldbuße sind die wirtschaftlichen Verhältnisse des Unternehmens oder der
Unternehmensvereinigung maßgeblich. Haben sich diese während oder nach der Tat infolge des Erwerbs
durch einen Dritten verändert, so ist eine geringere Höhe der gegenüber dem Unternehmen oder der
Unternehmensvereinigung zuvor angemessenen Geldbuße zu berücksichtigen.

(3) § 17 Absatz 4 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet mit der Maßgabe Anwendung, dass der
wirtschaftliche Vorteil, der aus der Ordnungswidrigkeit gezogen wurde, durch die Geldbuße nach § 81c
abgeschöpft werden kann. Dient die Geldbuße allein der Ahndung, ist dies bei der Zumessung entsprechend zu
berücksichtigen.

(4) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines Ermessens bei der
Bemessung der Geldbuße, insbesondere für die Feststellung der Bußgeldhöhe und für die Zusammenarbeit mit
ausländischen Wettbewerbsbehörden, festlegen.

§ 81e Ausfallhaftung im Übergangszeitraum

(1) Erlischt die nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten verantwortliche juristische Person oder
Personenvereinigung nach der Bekanntgabe der Einleitung des Bußgeldverfahrens oder wird Vermögen
verschoben mit der Folge, dass ihr oder ihrem Rechtsnachfolger gegenüber eine nach den §§ 81c und 81d in
Bezug auf das Unternehmen angemessene Geldbuße nicht festgesetzt oder voraussichtlich nicht vollstreckt
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werden kann, so kann gegen juristische Personen oder Personenvereinigungen, die zum Zeitpunkt der
Bekanntgabe der Einleitung des Bußgeldverfahrens das Unternehmen gebildet und auf die verantwortliche
juristische Person oder Personenvereinigung oder ihren Rechtsnachfolger unmittelbar oder mittelbar einen
bestimmenden Einfluss ausgeübt haben oder die nach der Bekanntgabe der Einleitung des Bußgeldverfahrens
Rechtsnachfolger im Sinne des § 81a Absatz 2 oder wirtschaftlicher Nachfolger im Sinne des § 81a Absatz 3
werden, ein Haftungsbetrag in Höhe der nach den §§ 81c und 81d in Bezug auf das Unternehmen angemessenen
Geldbuße festgesetzt werden.

(2) § 81a Absatz 2 und 3 gilt für die Haftung nach Absatz 1 entsprechend.

(3) Für das Verfahren zur Festsetzung und Vollstreckung des Haftungsbetrages gelten die Vorschriften über
die Festsetzung und Vollstreckung einer Geldbuße entsprechend. Für die Verjährungsfrist gilt das für die
Ordnungswidrigkeit geltende Recht entsprechend. § 31 Absatz 3 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gilt mit
der Maßgabe entsprechend, dass die Verjährung mit Eintritt der Voraussetzungen nach Absatz 1 beginnt.

(4) Sofern gegen mehrere juristische Personen oder Personenvereinigungen eines Unternehmens
wegen derselben Ordnungswidrigkeit Geldbußen und Haftungsbeträge festgesetzt werden, darf im
Vollstreckungsverfahren diesen gegenüber insgesamt nur eine Beitreibung bis zur Erreichung des höchsten
festgesetzten Einzelbetrages erfolgen.

§ 81f Verzinsung der Geldbuße

Im Bußgeldbescheid festgesetzte Geldbußen gegen juristische Personen und Personenvereinigungen sind zu
verzinsen; die Verzinsung beginnt vier Wochen nach Zustellung des Bußgeldbescheides. § 288 Absatz 1 Satz 2
und § 289 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs sind entsprechend anzuwenden. Die Verjährungsfrist beträgt drei
Jahre und beginnt mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die festgesetzte Geldbuße vollständig gezahlt oder
beigetrieben wurde.

§ 81g Verjährung der Geldbuße

(1) Die Verjährung der Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach § 81 bestimmt sich nach den Vorschriften des
Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten auch dann, wenn die Tat durch Verbreiten von Druckschriften begangen
wird. Die Verfolgung der Ordnungswidrigkeiten nach § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 3 verjährt in fünf
Jahren.

(2) Eine Unterbrechung der Verjährung nach § 33 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
wird auch durch den Erlass des ersten an den Betroffenen gerichteten Auskunftsverlangens nach § 82b Absatz
1 in Verbindung mit § 59 bewirkt, sofern es binnen zwei Wochen zugestellt wird, ansonsten durch dessen
Zustellung.

(3) Die Verjährung ruht, solange die Europäische Kommission oder die Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaates der Europäischen Union aufgrund einer Beschwerde oder von Amts wegen mit einem Verfahren
wegen eines Verstoßes gegen Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union
gegen dieselbe Vereinbarung, denselben Beschluss oder dieselbe Verhaltensweise wie die Kartellbehörde befasst
ist. Das Ruhen der Verjährung beginnt mit den § 33 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie
Absatz 2 entsprechenden Handlungen dieser Wettbewerbsbehörden. Das Ruhen der Verjährung dauert fort
bis zu dem Tag, an dem die andere Wettbewerbsbehörde ihr Verfahren vollständig beendet, indem sie eine
abschließende Entscheidung erlässt oder zu dem Schluss gelangt, dass zu weiteren Maßnahmen ihrerseits kein
Anlass besteht. Das Ruhen der Verjährung wirkt gegenüber allen Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen,
die an der Zuwiderhandlung beteiligt waren.

(4) Die Verjährung tritt spätestens mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist. Diese
Frist verlängert sich abweichend von § 33 Absatz 3 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten um den
Zeitraum, in dem die Bußgeldentscheidung Gegenstand eines Verfahrens ist, das bei einer gerichtlichen Instanz
anhängig ist.

Abschnitt 2
Kronzeugenprogramm
§ 81h Ziel und Anwendungsbereich
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(1) Die Kartellbehörde kann an Kartellen beteiligten natürlichen Personen, Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen (Kartellbeteiligte), die durch ihre Kooperation mit der Kartellbehörde dazu beitragen,
ein Kartell aufzudecken, die Geldbuße erlassen oder reduzieren (Kronzeugenbehandlung).

(2) Die Regelungen dieses Abschnitts gelten für Bußgeldverfahren der Kartellbehörden zur Ahndung von Kartellen
in Anwendung des § 81 Absatz 1 Nummer 1 dieses Gesetzes in Verbindung mit Artikel 101 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union und § 81 Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 1 dieses Gesetzes.

(3) Das Bundeskartellamt kann allgemeine Verwaltungsgrundsätze über die Ausübung seines Ermessens
bei der Anwendung des Kronzeugenprogramms sowie der Gestaltung des Verfahrens festlegen. Die
Verwaltungsgrundsätze sind im Bundesanzeiger zu veröffentlichen.

§ 81i Antrag auf Kronzeugenbehandlung

(1) Eine Kronzeugenbehandlung ist nur auf Antrag möglich. Kartellbeteiligte können wegen einer verfolgbaren
Tat einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung bei der zuständigen Kartellbehörde stellen. Der Antrag muss
detaillierte Informationen zu allen in § 81m Absatz 1 Satz 2 aufgelisteten Angaben enthalten und zusammen mit
den entsprechenden Beweismitteln eingereicht werden.

(2) Ein Antrag auf Kronzeugenbehandlung, der für ein Unternehmen abgegeben wird, gilt, soweit nicht
ausdrücklich etwas anderes erklärt wird, für alle juristischen Personen oder Personenvereinigungen, die im
Zeitpunkt der Antragstellung das Unternehmen bilden. Er gilt auch für deren derzeitige sowie frühere Mitglieder
von Aufsichts- und Leitungsorganen und Mitarbeiter.

(3) Der Antrag kann schriftlich oder nach § 32a der Strafprozessordnung elektronisch in deutscher, in englischer
Sprache oder, nach Absprache zwischen der Kartellbehörde und dem Antragsteller, in einer anderen Sprache
der Europäischen Union gestellt werden. Nimmt die Kartellbehörde einen Antrag in einer anderen als der
deutschen Sprache entgegen, so kann sie vom Antragsteller verlangen, unverzüglich eine deutsche Übersetzung
beizubringen. In Absprache mit der Kartellbehörde kann ein Antrag auch in Textform oder mündlich gestellt
werden.

(4) Auf Ersuchen des Antragstellers bestätigt die Kartellbehörde den Eingang des Antrags mit Datum und Uhrzeit.

§ 81j Allgemeine Voraussetzungen für die Kronzeugenbehandlung

(1) Die Kronzeugenbehandlung kann nur gewährt werden, wenn der Antragsteller
1.   seine Kenntnis von dem Kartell und seine Beteiligung daran in dem Antrag auf Kronzeugenbehandlung

gegenüber der Kartellbehörde offenlegt oder ein Kartellbeteiligter im Fall eines zu seinen Gunsten
geltenden Antrags umfassend an der Aufklärung des Sachverhalts mitwirkt;
 

2.   seine Beteiligung an dem Kartell unmittelbar nach Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung
beendet, soweit nicht einzelne Handlungen nach Auffassung der Kartellbehörde möglicherweise
erforderlich sind, um die Integrität ihrer Untersuchung zu wahren;
 

3.   ab dem Zeitpunkt der Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung bis zur Beendigung des
kartellbehördlichen Verfahrens gegenüber allen Kartellbeteiligten der Pflicht zur ernsthaften, fortgesetzten
und zügigen Kooperation genügt; diese beinhaltet insbesondere, dass er
a)   unverzüglich alle ihm zugänglichen Informationen über und Beweise für das Kartell zur Verfügung

stellt,
 

b)   jede Anfrage beantwortet, die zur Feststellung des Sachverhalts beitragen kann,
 

c)   dafür sorgt, dass Mitglieder der Aufsichts- und Leitungsorgane sowie sonstige Mitarbeiter für
Befragungen zur Verfügung stehen; bei früheren Mitgliedern der Aufsichts- und Leitungsorgane
sowie sonstigen früheren Mitarbeitern genügt es, hierauf hinzuwirken,
 

d)   Informationen über und Beweise für das Kartell nicht vernichtet, verfälscht oder unterdrückt und
 

e)   weder die Tatsache der Stellung eines Antrags auf Kronzeugenbehandlung noch dessen Inhalt
offenlegt, bis die Kartellbehörde ihn von dieser Pflicht entbindet;
 

 

4.   während er die Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung erwogen hat,
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a)   Informationen über oder Beweise für das Kartell weder vernichtet, noch verfälscht oder
unterdrückt und
 

b)   weder die beabsichtigte Stellung des Antrags auf Kronzeugenbehandlung noch dessen
beabsichtigten Inhalt offengelegt hat; dies gilt mit Ausnahme der Offenlegung gegenüber anderen
Wettbewerbsbehörden.
 

 

(2) Die Voraussetzungen des Absatzes 1 finden entsprechend Anwendung auf diejenigen Kartellbeteiligten, zu
deren Gunsten der Antrag auf Kronzeugenbehandlung gemäß § 81i Absatz 2 gestellt ist.

§ 81k Erlass der Geldbuße

(1) Die Kartellbehörde sieht von der Verhängung einer Geldbuße gegenüber einem Kartellbeteiligten ab, wenn er
1.   die in § 81j genannten Voraussetzungen erfüllt und

 

2.   als Erster Beweismittel vorlegt, die die Kartellbehörde zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Antrag auf
Kronzeugenbehandlung erhält, erstmals in die Lage versetzen, einen Durchsuchungsbeschluss zu
erwirken.
 

(2) Von der Verhängung einer Geldbuße gegenüber einem Kartellbeteiligten ist in der Regel abzusehen, wenn er
1.   die in § 81j genannten Voraussetzungen erfüllt und

 

2.   als Erster Beweismittel vorlegt, die, wenn die Kartellbehörde bereits in der Lage ist, einen
Durchsuchungsbeschluss zu erwirken, erstmals den Nachweis der Tat ermöglichen und kein anderer
Kartellbeteiligter bereits die Voraussetzungen für einen Erlass nach Absatz 1 erfüllt hat.
 

(3) Ein Erlass der Geldbuße kommt nicht in Betracht, wenn der Kartellbeteiligte Schritte unternommen hat, um
andere Kartellbeteiligte zur Beteiligung am oder zum Verbleib im Kartell zu zwingen.

§ 81l Ermäßigung der Geldbuße

(1) Die Kartellbehörde kann gegenüber einem Kartellbeteiligten die Geldbuße ermäßigen, wenn er
1.   die in § 81j genannten Voraussetzungen erfüllt und

 

2.   Beweismittel für das Kartell vorlegt, die im Hinblick auf den Nachweis der Tat gegenüber den
Informationen und Beweismitteln, die der Kartellbehörde bereits vorliegen, einen erheblichen Mehrwert
aufweisen.
 

(2) Der Umfang der Ermäßigung richtet sich insbesondere nach dem Nutzen der Informationen und Beweismittel
sowie nach dem Zeitpunkt der Anträge auf Kronzeugenbehandlung.

(3) Übermittelt ein Antragsteller als Erster stichhaltige Beweise, die die Kartellbehörde zur Feststellung
zusätzlicher Tatsachen heranzieht und zur Festsetzung höherer Geldbußen gegenüber anderen Kartellbeteiligten
verwendet, oder wirkt ein Kartellbeteiligter im Fall eines Antrags zu seinen Gunsten an deren erstmaliger
Übermittlung umfassend mit, so werden diese Tatsachen bei der Festsetzung der Geldbuße gegen den
Antragsteller beziehungsweise gegen den begünstigten Kartellbeteiligten nicht berücksichtigt.

§ 81m Marker

(1) Ein Kartellbeteiligter kann sich an die Kartellbehörde wenden, um zunächst die Bereitschaft zur
Zusammenarbeit zu erklären (Marker), um einen Rang in der Reihenfolge des Eingangs der Anträge auf
Kronzeugenbehandlung zu erhalten. Ein Marker soll mindestens die folgenden Angaben in Kurzform enthalten:
1.   den Namen und die Anschrift des Antragstellers,

 

2.   die Namen der übrigen Kartellbeteiligten,
 

3.   die betroffenen Produkte und Gebiete,
 

4.   die Dauer und die Art der Tat, insbesondere auch betreffend die eigene Beteiligung, und
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5.   Informationen über alle bisherigen oder über etwaige künftige Anträge auf Kronzeugenbehandlung
im Zusammenhang mit dem Kartell bei anderen Kartellbehörden, anderen europäischen
Wettbewerbsbehörden oder sonstigen ausländischen Wettbewerbsbehörden.
 

(2) Ein Marker kann mündlich oder in Textform erklärt werden. § 81i Absatz 2, 3 Satz 1 und 2 und Absatz 4 gilt
entsprechend.

(3) Die Kartellbehörde setzt eine angemessene Frist, vor deren Ablauf der Antragsteller einen Antrag auf
Kronzeugenbehandlung, einschließlich detaillierter Informationen zu allen in Absatz 1 Satz 2 aufgelisteten
Angaben zusammen mit den entsprechenden Beweismitteln, einzureichen hat. Für den Rang des ausgearbeiteten
Antrags auf Kronzeugenbehandlung nach Satz 1 ist der Zeitpunkt des Markers nach Absatz 1 maßgeblich, soweit
der Antragsteller die ihm obliegenden Pflichten fortwährend erfüllt. In diesem Fall gelten alle ordnungsgemäß bis
zum Ablauf der nach Satz 1 gesetzten Frist beigebrachten Informationen und Beweismittel als zum Zeitpunkt des
Markers vorgelegt.

§ 81n Kurzantrag

(1) Die Kartellbehörde nimmt von Kartellbeteiligten, die bei der Europäischen Kommission in Bezug auf dasselbe
Kartell einen Antrag auf Kronzeugenbehandlung stellen, einen Kurzantrag an. Dies gilt nur, wenn sich der Antrag
auf mehr als drei Mitgliedstaaten als von dem Kartell betroffene Gebiete bezieht.

(2) Für Kurzanträge gilt § 81m Absatz 1 Satz 2, Absatz 2 und 3 Satz 3 und 4 entsprechend. Zusätzlich sind
Angaben über die Mitgliedstaaten zu machen, in denen sich die Beweismittel für das Kartell wahrscheinlich
befinden.

(3) Die Kartellbehörde verlangt die Vorlage eines vollständigen Antrags auf Kronzeugenbehandlung, sobald ihr
die Europäische Kommission mitgeteilt hat, dass sie den Fall weder insgesamt noch in Teilen weiterverfolgt, oder
wenn weitere Angaben für die Abgrenzung oder die Zuweisung des Falles notwendig sind.

(4) Reicht der Antragsteller den vollständigen Antrag auf Kronzeugenbehandlung innerhalb der von der
Kartellbehörde festgesetzten Frist ein, gilt der vollständige Antrag als zum Zeitpunkt des Eingangs des
Kurzantrags vorgelegt, soweit der Kurzantrag dieselbe Tat, dieselben betroffenen Produkte, Gebiete und
Kartellbeteiligten sowie dieselbe Dauer des Kartells erfasst wie der bei der Europäischen Kommission gestellte
Antrag auf Kronzeugenbehandlung.

Abschnitt 3
Bußgeldverfahren
§ 82 Zuständigkeiten in Kartellbußgeldsachen

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind
1.   die Bundesnetzagentur als Markttransparenzstelle für Strom und Gas bei Ordnungswidrigkeiten nach § 81

Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe c und d, Nummer 5a, 6, soweit ein Verstoß gegen § 47d Absatz 1 Satz 1
in Verbindung mit § 59 Absatz 2 oder Absatz 4 vorliegt, und Nummer 8, soweit ein Verstoß gegen § 47d
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 59a Absatz 2 vorliegt,
 

2.   das Bundeskartellamt als Markttransparenzstelle für Kraftstoffe bei Ordnungswidrigkeiten nach § 81
Absatz 2 Nummer 5b, 6, soweit ein Verstoß gegen § 47k Absatz 7 in Verbindung mit § 59 Absatz 2 oder
Absatz 4 vorliegt, und Nummer 8, soweit ein Verstoß gegen § 47k Absatz 7 in Verbindung mit § 59a Absatz
2 vorliegt, und
 

3.   in den übrigen Fällen von § 81 das Bundeskartellamt und die nach Landesrecht zuständige oberste
Landesbehörde jeweils für ihren Geschäftsbereich.
 

(2) Die Kartellbehörde ist für Verfahren wegen der Festsetzung einer Geldbuße gegen eine juristische Person oder
Personenvereinigung nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in Fällen ausschließlich zuständig, denen
1.   eine Straftat, die auch den Tatbestand des § 81 Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 3 verwirklicht, oder

 

2.   eine vorsätzliche oder fahrlässige Ordnungswidrigkeit nach § 130 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten, bei der eine mit Strafe bedrohte Pflichtverletzung auch den Tatbestand des § 81
Absatz 1, 2 Nummer 1 und Absatz 3 verwirklicht,
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zugrunde liegt. Dies gilt nicht, wenn die Behörde das § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten betreffende
Verfahren an die Staatsanwaltschaft abgibt. In den Fällen des Satzes 1 sollen sich die Staatsanwaltschaft und die
Kartellbehörde gegenseitig frühzeitig über geplante Ermittlungsschritte mit Außenwirkung, insbesondere über
Durchsuchungen, unterrichten.

§ 82a Befugnisse und Zuständigkeiten im Verfahren nach Einspruchseinlegung

(1) Im Verfahren nach Einspruch gegen eine Bußgeldentscheidung ist § 69 Absatz 4 und 5 Satz 1 zweiter Halbsatz
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten nicht anzuwenden. Die Staatsanwaltschaft hat die Akten an das
nach § 83 zuständige Gericht zu übersenden. Im gerichtlichen Bußgeldverfahren verfügt die Kartellbehörde
über dieselben Rechte wie die Staatsanwaltschaft; im Verfahren vor dem Bundesgerichtshof vertritt allein
der Generalbundesanwalt das öffentliche Interesse. § 76 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist nicht
anzuwenden.

(2) Sofern das Bundeskartellamt als Verwaltungsbehörde des Vorverfahrens tätig war, erfolgt die Vollstreckung
der Geldbuße und des Geldbetrages, dessen Einziehung nach § 29a des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
angeordnet wurde, durch das Bundeskartellamt als Vollstreckungsbehörde aufgrund einer von dem
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle des Gerichts zu erteilenden, mit der Bescheinigung der Vollstreckbarkeit
versehenen beglaubigten Abschrift der Urteilsformel entsprechend den Vorschriften über die Vollstreckung
von Bußgeldbescheiden. Die Geldbußen und die Geldbeträge, deren Einziehung nach § 29a des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten angeordnet wurde, fließen der Bundeskasse zu, die auch die der Staatskasse auferlegten
Kosten trägt.

§ 82b Besondere Ermittlungsbefugnisse

(1) In Verfahren zur Festsetzung einer Geldbuße nach § 81 oder zur Festsetzung eines Haftungsbetrages nach
§ 81e sind über § 46 Absatz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten hinaus § 59 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 und
2, Absatz 4 und 5 und im Rahmen von Durchsuchungen § 59b Absatz 3 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2 und 3
entsprechend anzuwenden. § 59 Absatz 4 Satz 2 ist bei Auskunftsverlangen und Herausgabeverlangen nach
§ 59 Absatz 1 und 2 oder Verlangen nach § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3 in Bezug auf natürliche Personen
entsprechend anzuwenden.

(2) Absatz 1 Satz 2 und § 59 Absatz 1, 2, 3 Satz 1 und 2, Absatz 4 und 5 gelten für die Erteilung einer Auskunft
oder die Herausgabe von Unterlagen an das Gericht entsprechend.

(3) Schriftliche oder protokollierte Auskünfte, die aufgrund von Auskunftsverlangen nach Absatz 1 in Verbindung
mit § 59 erteilt wurden, sowie Protokolle nach Absatz 1 in Verbindung mit § 59b Absatz 3 Satz 1 Nummer 3
können als Urkunden in das gerichtliche Verfahren eingebracht werden. § 250 der Strafprozessordnung ist
insoweit nicht anzuwenden.

§ 83 Zuständigkeit des Oberlandesgerichts im gerichtlichen Verfahren

(1) Im gerichtlichen Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit nach § 81 entscheidet das Oberlandesgericht, in
dessen Bezirk die zuständige Kartellbehörde ihren Sitz hat; es entscheidet auch über einen Antrag auf gerichtliche
Entscheidung (§ 62 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) in den Fällen des § 52 Absatz 2 Satz 3 und des §
69 Absatz 1 Satz 2 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sowie gegen Maßnahmen, die die Kartellbehörde
während des gerichtlichen Bußgeldverfahrens getroffen hat. § 140 Absatz 1 Nummer 1 der Strafprozessordnung in
Verbindung mit § 46 Absatz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten findet keine Anwendung.

(2) Das Oberlandesgericht entscheidet in der Besetzung von drei Mitgliedern mit Einschluss des vorsitzenden
Mitglieds.

§ 84 Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof

Über die Rechtsbeschwerde (§ 79 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten) entscheidet der Bundesgerichtshof.
Hebt er die angefochtene Entscheidung auf, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, so verweist er die Sache an
das Oberlandesgericht, dessen Entscheidung aufgehoben wird, zurück.

§ 85 Wiederaufnahmeverfahren gegen Bußgeldbescheid

Im Wiederaufnahmeverfahren gegen den Bußgeldbescheid der Kartellbehörde (§ 85 Absatz 4 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) entscheidet das nach § 83 zuständige Gericht.
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§ 86 Gerichtliche Entscheidungen bei der Vollstreckung

Die bei der Vollstreckung notwendig werdenden gerichtlichen Entscheidungen (§ 104 des Gesetzes über
Ordnungswidrigkeiten) werden von dem nach § 83 zuständigen Gericht erlassen.

Kapitel 3
Vollstreckung
§ 86a Vollstreckung

Die Kartellbehörde kann ihre Anordnungen nach den für die Vollstreckung von Verwaltungsmaßnahmen geltenden
Vorschriften durchsetzen. Die Höhe des Zwangsgeldes gegen Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
kann für jeden Tag des Verzugs ab dem in der Androhung bestimmten Zeitpunkt bis zu 5 Prozent des
im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durchschnittlichen weltweiten Tagesgesamtumsatzes des
Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung betragen.

Kapitel 4
Bürgerliche Rechtsstreitigkeiten
§ 87 Ausschließliche Zuständigkeit der Landgerichte

Für bürgerliche Rechtsstreitigkeiten, die die Anwendung von Vorschriften des Teils 1, des Artikels 101 oder 102
des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder des Artikels 53 oder 54 des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder der Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 betreffen, sind
ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstands die Landgerichte ausschließlich zuständig. Satz 1 gilt auch,
wenn die Entscheidung eines Rechtsstreits ganz oder teilweise von einer Entscheidung, die nach diesem Gesetz
zu treffen ist, oder von der Anwendbarkeit des Artikels 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union oder des Artikels 53 oder 54 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder
der Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU) 2022/1925 abhängt.

§ 88 Klageverbindung

Mit der Klage nach § 87 kann die Klage wegen eines anderen Anspruchs verbunden werden, wenn dieser im
rechtlichen oder unmittelbaren wirtschaftlichen Zusammenhang mit dem Anspruch steht, der bei dem nach § 87
zuständigen Gericht geltend zu machen ist; dies gilt auch dann, wenn für die Klage wegen des anderen Anspruchs
eine ausschließliche Zuständigkeit gegeben ist.

§ 89 Zuständigkeit eines Landgerichts für mehrere Gerichtsbezirke

(1) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung bürgerliche Rechtsstreitigkeiten,
für die nach § 87 ausschließlich die Landgerichte zuständig sind, einem Landgericht für die Bezirke mehrerer
Landgerichte zuzuweisen, wenn eine solche Zusammenfassung der Rechtspflege in Kartellsachen oder der
kohärenten Durchsetzung der Verordnung (EU) 2022/1925, insbesondere der Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung, dienlich ist. Die Landesregierungen können die Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen
übertragen.

(2) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die Zuständigkeit eines Landgerichts für einzelne Bezirke oder
das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet werden.

(3) Die Parteien können sich vor den nach den Absätzen 1 und 2 bestimmten Gerichten auch anwaltlich durch
Personen vertreten lassen, die bei dem Gericht zugelassen sind, vor das der Rechtsstreit ohne die Regelung nach
den Absätzen 1 und 2 gehören würde.

§ 89a Streitwertanpassung, Kostenerstattung

(1) Macht in einer Rechtsstreitigkeit, in der ein Anspruch nach den §§ 33, 33a Absatz 1 oder § 34a geltend
gemacht wird, eine Partei glaubhaft, dass die Belastung mit den Prozesskosten nach dem vollen Streitwert
ihre wirtschaftliche Lage erheblich gefährden würde, so kann das Gericht auf ihren Antrag anordnen, dass die
Verpflichtung dieser Partei zur Zahlung von Gerichtskosten sich nach einem ihrer Wirtschaftslage angepassten
Teil des Streitwerts bemisst. Das Gericht kann die Anordnung davon abhängig machen, dass die Partei
glaubhaft macht, dass die von ihr zu tragenden Kosten des Rechtsstreits weder unmittelbar noch mittelbar von
einem Dritten übernommen werden. Die Anordnung hat zur Folge, dass die begünstigte Partei die Gebühren
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ihres Rechtsanwalts ebenfalls nur nach diesem Teil des Streitwerts zu entrichten hat. Soweit ihr Kosten des
Rechtsstreits auferlegt werden oder soweit sie diese übernimmt, hat sie die von dem Gegner entrichteten
Gerichtsgebühren und die Gebühren seines Rechtsanwalts nur nach dem Teil des Streitwerts zu erstatten. Soweit
die außergerichtlichen Kosten dem Gegner auferlegt oder von ihm übernommen werden, kann der Rechtsanwalt
der begünstigten Partei seine Gebühren von dem Gegner nach dem für diesen geltenden Streitwert beitreiben.

(2) Der Antrag nach Absatz 1 kann vor der Geschäftsstelle des Gerichts zur Niederschrift erklärt werden. Er ist
vor der Verhandlung zur Hauptsache anzubringen. Danach ist er nur zulässig, wenn der angenommene oder
festgesetzte Streitwert später durch das Gericht heraufgesetzt wird. Vor der Entscheidung über den Antrag ist der
Gegner zu hören.

(3) Ist in einer Rechtsstreitigkeit, in der ein Anspruch nach § 33a Absatz 1 geltend gemacht wird, ein
Nebenintervenient einer Hauptpartei beigetreten, hat der Gegner, soweit ihm Kosten des Rechtsstreits
auferlegt werden oder soweit er sie übernimmt, die Rechtsanwaltskosten der Nebenintervention nur
nach dem Gegenstandswert zu erstatten, den das Gericht nach freiem Ermessen festsetzt. Bei mehreren
Nebeninterventionen darf die Summe der Gegenstandswerte der einzelnen Nebeninterventionen den Streitwert
der Hauptsache nicht übersteigen.

§ 89b Verfahren

(1) Für die Erteilung von Auskünften gemäß § 33g gilt § 142 der Zivilprozessordnung entsprechend.

(2) § 142 Absatz 2 der Zivilprozessordnung findet mit der Maßgabe Anwendung, dass sich die Zumutbarkeit nach
§ 33g Absatz 3 bis 6 bestimmt.

(3) Über den Anspruch nach § 33g Absatz 1 oder 2 kann das Gericht durch Zwischenurteil entscheiden, wenn er
in dem Rechtsstreit über den Anspruch auf Ersatz des Schadens nach § 33a Absatz 1 gegen die andere Partei
erhoben wird. Ergeht ein Zwischenurteil, so ist es in Betreff der Rechtsmittel als Endurteil anzusehen.

(4) Das Gericht kann den Rechtsstreit über den auf Schadensersatz gerichteten Anspruch nach § 33a Absatz 1 auf
Antrag aussetzen
1.   bis zur Erledigung des wegen des Anspruchs nach § 33g Absatz 1 oder 2 geführten Rechtsstreits oder

 

2.   für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren, wenn und solange die Parteien sich an einem Verfahren
beteiligen, das zum Ziel hat, den Rechtsstreit über den Schadensersatzanspruch außergerichtlich
beizulegen.
 

(5) Gegen denjenigen, dessen Verstoß gegen eine Vorschrift des Teils 1 oder gegen Artikel 101 oder 102 des
Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder gegen die Artikel 5, 6 oder 7 der Verordnung (EU)
2022/1925 durch eine gemäß § 33b bindende Entscheidung der Wettbewerbsbehörde festgestellt wurde, kann
die Herausgabe dieser Entscheidung der Wettbewerbsbehörde bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 33g im
Wege der einstweiligen Verfügung auch ohne die Darlegung und Glaubhaftmachung der in den §§ 935 und 940
der Zivilprozessordnung bezeichneten Voraussetzungen angeordnet werden. Eine Anordnung nach Satz 1 setzt
keine Eilbedürftigkeit voraus. Der Antragsgegner ist vor der Anordnung anzuhören.

(6) Auf Antrag kann das Gericht nach Anhörung der Betroffenen durch Beschluss die Offenlegung von
Beweismitteln oder die Erteilung von Auskünften anordnen, deren Geheimhaltung aus wichtigen Gründen verlangt
wird oder deren Offenlegung beziehungsweise Erteilung nach § 33g Absatz 6 verweigert wird, soweit
1.   es diese für die Durchsetzung eines Anspruchs nach § 33a Absatz 1 oder die Verteidigung gegen diesen

Anspruch als sachdienlich erachtet und
 

2.   nach Abwägung aller Umstände des Einzelfalles das Interesse des Anspruchstellers an der Offenlegung
das Interesse des Betroffenen an der Geheimhaltung überwiegt.
 

Der Beschluss ist zu begründen. Gegen den Beschluss findet sofortige Beschwerde statt.

(7) Das Gericht trifft die erforderlichen Maßnahmen, um den im Einzelfall gebotenen Schutz von Betriebs- und
Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen Informationen zu gewährleisten. Insbesondere kann das
Gericht einen öffentlich bestellten Sachverständigen mit einem Gutachten zu dem erforderlichen Umfang des im
Einzelfall gebotenen Schutzes beauftragen, sofern dieser Sachverständige berufsrechtlich zur Verschwiegenheit
verpflichtet worden ist.
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(8) Auf begründeten Antrag einer Partei in einem Rechtsstreit über den Anspruch nach § 33a Absatz 1, § 33g
Absatz 1 oder 2 prüft das Gericht die ihm aufgrund des Anspruchs nach § 33g Absatz 4 allein zum Zweck der
Prüfung vorgelegten Beweismittel darauf, ob sie Kronzeugenerklärungen oder Vergleichsausführungen, die nicht
zurückgezogen wurden, enthalten. Das Gericht legt die Beweismittel den Parteien vor, soweit
1.   sie keine Kronzeugenerklärungen oder Vergleichsausführungen, die nicht zurückgezogen wurden,

enthalten und
 

2.   im Übrigen die Voraussetzungen für die Herausgabe nach § 33g vorliegen.
 

Hierüber entscheidet das Gericht durch Beschluss. Vor Beschlüssen nach diesem Absatz ist die
Wettbewerbsbehörde anzuhören, gegenüber der die Kronzeugenerklärung oder Vergleichsausführung abgegeben
worden ist. Die Mitglieder des Gerichts sind zur Geheimhaltung verpflichtet; die Entscheidungsgründe dürfen den
Inhalt der geheim gehaltenen Beweismittel nicht erkennen lassen. Gegen Beschlüsse nach diesem Absatz findet
sofortige Beschwerde statt.

§ 89c Offenlegung aus der Behördenakte

(1) In einem Rechtsstreit wegen eines Anspruchs nach § 33a Absatz 1 oder nach § 33g Absatz 1 oder 2 kann das
Gericht auf Antrag einer Partei bei der Wettbewerbsbehörde die Vorlegung von Urkunden und Gegenständen
ersuchen, die sich in deren Akten zu einem Verfahren befinden oder in einem Verfahren amtlich verwahrt werden,
wenn der Antragsteller glaubhaft macht, dass er
1.   einen Anspruch auf Schadensersatz nach § 33a Absatz 1 gegen eine andere Partei hat und

 

2.   die in der Akte vermuteten Informationen nicht mit zumutbarem Aufwand von einer anderen Partei oder
einem Dritten erlangen kann.
 

Das Gericht entscheidet über den Antrag durch Beschluss. Gegen den Beschluss findet sofortige Beschwerde
statt.

(2) Das Gericht kann dem Antragsteller die vorgelegten Urkunden und Gegenstände zugänglich machen oder ihm
Auskünfte daraus erteilen, soweit
1.   es seinem Antrag entspricht,

 

2.   die Tatsachen oder Beweismittel zur Erhebung eines Anspruchs nach § 33a Absatz 1 oder zur Verteidigung
gegen diesen Anspruch erforderlich sind und
 

3.   die Zugänglichmachung oder Auskunftserteilung nicht unverhältnismäßig ist.
 

Das Gericht hat von der Offenlegung Betroffene und die Wettbewerbsbehörde vor der Zugänglichmachung
oder Auskunftserteilung anzuhören. Tatsachen und Beweismittel, deren Geheimhaltung aus wichtigen Gründen
verlangt wird, sind von der Zugänglichmachung oder Auskunftserteilung auszunehmen. § 89b Absatz 6 findet
entsprechende Anwendung.

(3) Das Ersuchen nach Absatz 1 oder um die Erteilung amtlicher Auskünfte von der Wettbewerbsbehörde
ist ausgeschlossen, soweit es unverhältnismäßig ist. Bei der Entscheidung über das Ersuchen nach Absatz
1, über das Ersuchen um die Erteilung amtlicher Auskünfte von der Wettbewerbsbehörde sowie über die
Zugänglichmachung oder Auskunftserteilung nach Absatz 2 berücksichtigt das Gericht neben § 33g Absatz 3
insbesondere auch
1.   die Bestimmtheit des Antrags hinsichtlich der in der Akte der Wettbewerbsbehörde erwarteten

Beweismittel nach deren Art, Gegenstand und Inhalt,
 

2.   die Anhängigkeit des Anspruchs nach § 33a Absatz 1,
 

3.   die Wirksamkeit der öffentlichen Durchsetzung des Kartellrechts oder der Verordnung (EU) 2022/1925,
insbesondere den Einfluss der Offenlegung auf laufende Verfahren und auf die Funktionsfähigkeit von
Kronzeugenprogrammen und Vergleichsverfahren.
 

(4) Die Wettbewerbsbehörde kann die Vorlegung von Urkunden und Gegenständen, die sich in ihren Akten zu
einem Verfahren befinden oder in einem Verfahren amtlich verwahrt werden, ablehnen, soweit sie Folgendes
enthalten:
1.   Kronzeugenerklärungen,

 

2.   Vergleichsausführungen, die nicht zurückgezogen wurden,
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3.   interne Vermerke der Behörden oder
 

4.   Kommunikation der Wettbewerbsbehörden untereinander oder mit der Generalstaatsanwaltschaft am Sitz
des für die Wettbewerbsbehörde zuständigen Oberlandesgerichts oder dem Generalbundesanwalt beim
Bundesgerichtshof.
 

§ 33g Absatz 5 und § 89b Absatz 8 finden entsprechende Anwendung; letztere Regelung mit der Maßgabe, dass
sie auch für die Überprüfung von Urkunden und Gegenständen im Sinne des Satzes 1 Nummer 3 und 4 gilt.

(5) Die §§ 406e und 475 der Strafprozessordnung finden neben den Absätzen 1 bis 3 keine Anwendung, soweit
die Einsicht in die kartellbehördliche Akte oder die Auskunft der Erhebung eines Schadensersatzanspruchs
wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 oder der Vorbereitung dieser Erhebung dienen soll. Das Recht,
aufgrund dieser Vorschriften Einsicht in Bußgeldbescheide zu begehren, die eine Kartellbehörde erlassen hat,
bleibt unberührt. § 33g Absatz 1 und 2 findet keine Anwendung auf Wettbewerbsbehörden, die im Besitz von
Beweismitteln sind.

(6) Die Regelungen der Absätze 1 bis 5 gelten entsprechend für Behörden und Gerichte, die Akten, Bestandteile
oder Kopien von Akten einer Wettbewerbsbehörde in ihren Akten haben. Die Wettbewerbsbehörde, die die Akte
führt oder geführt hat, ist nach Absatz 2 Satz 2 zu beteiligen.

§ 89d Beweisregeln

(1) Beweismittel, die allein durch Einsicht in die Akten einer Wettbewerbsbehörde oder nach § 89c erlangt worden
sind, können nur Beweis für Tatsachen in einem Rechtsstreit über einen Anspruch auf Schadensersatz wegen
eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 erbringen, wenn derjenige, dem die Einsicht gewährt worden ist, oder dessen
Rechtsnachfolger Partei in dem Rechtsstreit ist.

(2) Kronzeugenerklärungen und Vergleichsausführungen, die allein durch Einsicht in die Akten einer Behörde oder
eines Gerichts oder nach § 89c erlangt worden sind, können keinen Beweis für Tatsachen in einem Rechtsstreit
über einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 erbringen.

(3) Beweismittel im Sinne von § 33g Absatz 5, die allein durch Einsicht in die Akten einer Behörde oder eines
Gerichts oder nach § 89c erlangt worden sind, können keinen Beweis für Tatsachen in einem Rechtsstreit
über einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Verstoßes nach § 33 Absatz 1 erbringen, bis die
Wettbewerbsbehörde ihr Verfahren vollständig durch Erlass einer Entscheidung oder in anderer Weise gegen
jeden Beteiligten beendet hat.

(4) Die §§ 142, 144, § 371 Absatz 2, § 371a Absatz 1 Satz 1, die §§ 421, 422, 428, 429 und 432 der
Zivilprozessordnung finden in einem Rechtsstreit über einen Anspruch auf Schadensersatz wegen eines Verstoßes
nach § 33 Absatz 1 oder über einen Anspruch nach § 33g Absatz 1 oder Absatz 2 nur Anwendung, soweit in
Bezug auf die vorzulegende Urkunde oder den vorzulegenden Gegenstand auch ein Anspruch auf Herausgabe
von Beweismitteln nach § 33g gegen den zur Vorlage Verpflichteten besteht, es sei denn, es besteht ein
vertraglicher Anspruch auf Vorlage gegen den Verpflichteten. Satz 1 gilt entsprechend für die Vorlage durch
Behörden bei Urkunden und Gegenständen, die sich in der Akte einer Wettbewerbsbehörde befinden oder in
einem Verfahren amtlich verwahrt werden, mit der Maßgabe, dass in Bezug auf das betreffende Beweismittel
auch die Voraussetzungen für eine Vorlage nach § 89c Absatz 1 bis 4 und 6 vorliegen müssen.

§ 89e Gemeinsame Vorschriften für die §§ 33g und 89b bis 89d

(1) Wettbewerbsbehörden im Sinne der §§ 33g und 89b bis 89d sind
1.   das Bundeskartellamt,

 

2.   die nach Landesrecht zuständigen obersten Landesbehörden,
 

3.   die Europäische Kommission und
 

4.   die Wettbewerbsbehörden anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
 

Im Rahmen der Anwendung der §§ 33g und 89b bis 89d auf Verstöße nach der Verordnung (EU) 2022/1925
gelten als Wettbewerbsbehörden die Europäische Kommission sowie Behörden, die die in Artikel 1 Absatz 6 der
Verordnung (EU) 2022/1925 genannten Vorschriften anwenden.

(2) Absatz 1 sowie die §§ 33g, 89b bis 89d finden entsprechende Anwendung auf die Durchsetzung von
Schadensersatzansprüchen oder Verteidigung gegen Schadensersatzansprüche wegen Zuwiderhandlungen gegen
Bestimmungen des nationalen Rechts eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union,
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1.   mit denen überwiegend das gleiche Ziel verfolgt wird wie mit den Artikeln 101 und 102 des Vertrages über
die Arbeitsweise der Europäischen Union und
 

2.   die nach Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 auf denselben Fall und parallel zum
Wettbewerbsrecht der Europäischen Union angewandt werden.
 

Davon ausgenommen sind nationale Rechtsvorschriften, mit denen natürlichen Personen strafrechtliche
Sanktionen auferlegt werden, es sei denn, solche strafrechtlichen Sanktionen dienen als Mittel, um das für
Unternehmen geltende Wettbewerbsrecht durchzusetzen.

Kapitel 5
Gemeinsame Bestimmungen
§ 90 Benachrichtigung und Beteiligung der Kartellbehörden

(1) Die deutschen Gerichte unterrichten das Bundeskartellamt über alle Rechtsstreitigkeiten, deren Entscheidung
ganz oder teilweise von der Anwendung der Vorschriften dieses Gesetzes, von einer Entscheidung, die nach
diesen Vorschriften zu treffen ist, oder von der Anwendung von Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die
Arbeitsweise der Europäischen Union oder von Artikel 53 oder 54 des Abkommens über den europäischen
Wirtschaftsraum oder von der Anwendung der Verordnung (EU) 2022/1925 abhängt. Dies gilt auch in den
Fällen einer entsprechenden Anwendung der genannten Vorschriften. Satz 1 gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten
über Entscheidungen nach § 42. Das Gericht hat dem Bundeskartellamt auf Verlangen Abschriften von allen
Schriftsätzen, Protokollen, Verfügungen und Entscheidungen zu übersenden.

(2) Der Präsident des Bundeskartellamts kann, wenn er es zur Wahrung des öffentlichen Interesses als
angemessen erachtet, aus den Mitgliedern des Bundeskartellamts eine Vertretung bestellen, die befugt ist,
dem Gericht schriftliche Erklärungen abzugeben, auf Tatsachen und Beweismittel hinzuweisen, den Terminen
beizuwohnen, in ihnen Ausführungen zu machen und Fragen an Parteien, Zeugen und Sachverständige zu richten.
Schriftliche Erklärungen der vertretenden Person sind den Parteien von dem Gericht mitzuteilen.

(3) Reicht die Bedeutung des Rechtsstreits nicht über das Gebiet eines Landes hinaus, so tritt im Rahmen des
Absatzes 1 Satz 4 und des Absatzes 2 die oberste Landesbehörde an die Stelle des Bundeskartellamts.

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Rechtsstreitigkeiten, die die Durchsetzung eines nach §
30 gebundenen Preises gegenüber einem gebundenen Abnehmer oder einem anderen Unternehmen zum
Gegenstand haben.

(5) Das Bundeskartellamt kann auf Antrag eines Gerichts, das über einen Schadensersatzanspruch nach § 33a
Absatz 1 Satz 1 zu entscheiden hat, eine Stellungnahme zur Höhe des Schadens abgeben, der durch den Verstoß
entstanden ist. Die Rechte des Präsidenten des Bundeskartellamts nach Absatz 2 bleiben unberührt.

(6) Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 gelten entsprechend für Streitigkeiten vor Gericht, die erhebliche, dauerhafte
oder wiederholte Verstöße gegen verbraucherrechtliche Vorschriften zum Gegenstand haben, die nach ihrer Art
oder ihrem Umfang die Interessen einer Vielzahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern beeinträchtigen. Dies
gilt nicht, wenn die Durchsetzung der Vorschriften nach Satz 1 in die Zuständigkeit anderer Bundesbehörden fällt.

Fußnote

(+++ § 90 Abs. 1 u. 2: Zur Anwendung vgl. § 110 Abs. 2 VGG +++)

§ 90a Zusammenarbeit der Gerichte mit der Europäischen Kommission und den Kartellbehörden

(1) In allen gerichtlichen Verfahren, in denen der Artikel 101 oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der
Europäischen Union oder die Verordnung (EU) 2022/1925 zur Anwendung kommt, übermittelt das Gericht der
Europäischen Kommission über das Bundeskartellamt eine Abschrift jeder Entscheidung unverzüglich nach deren
Zustellung an die Parteien. Das Bundeskartellamt darf der Europäischen Kommission die Unterlagen übermitteln,
die es nach § 90 Absatz 1 Satz 4 erhalten hat.

(2) Die Europäische Kommission kann in Verfahren nach Absatz 1 aus eigener Initiative dem Gericht schriftliche
Stellungnahmen übermitteln. Das Gericht übermittelt der Europäischen Kommission alle zur Beurteilung des
Falls notwendigen Schriftstücke, wenn diese darum nach Artikel 15 Absatz 3 Satz 5 der Verordnung (EG) Nr.
1/2003 oder nach Artikel 39 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2022/1925 ersucht. Das Gericht übermittelt dem
Bundeskartellamt und den Parteien eine Kopie einer Stellungnahme der Europäischen Kommission nach Artikel
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15 Absatz 3 Satz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003. Die Europäische Kommission kann in der mündlichen
Verhandlung auch mündlich Stellung nehmen.

(3) Das Gericht kann in Verfahren nach Absatz 1 die Europäische Kommission um die Übermittlung ihr
vorliegender Informationen oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung des Artikels 101
oder 102 des Vertrages über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder der Verordnung (EU) 2022/1925
betreffen. Das Gericht unterrichtet die Parteien über ein Ersuchen nach Satz 1 und übermittelt diesen und dem
Bundeskartellamt eine Kopie der Antwort der Europäischen Kommission.

(4) In den Fällen der Absätze 2 und 3 kann der Geschäftsverkehr zwischen dem Gericht und der Europäischen
Kommission auch über das Bundeskartellamt erfolgen.

§ 91 Kartellsenat beim Oberlandesgericht

Bei den Oberlandesgerichten wird ein Kartellsenat gebildet. Er entscheidet über die ihm gemäß § 57 Absatz
2 Satz 2, § 73 Absatz 4, §§ 83, 85 und 86 zugewiesenen Rechtssachen, über die Berufung gegen Endurteile
und die Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87 sowie über
Verbandsklagen nach dem Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz, die Ansprüche und Rechtsverhältnisse in den
in § 87 aufgeführten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten betreffen.

§ 92 Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts oder des Obersten Landesgerichts für mehrere
Gerichtsbezirke in Verwaltungs- und Bußgeldsachen

(1) Sind in einem Land mehrere Oberlandesgerichte errichtet, so können die Rechtssachen, für die nach § 57
Absatz 2 Satz 2, § 73 Absatz 4, §§ 83, 85 und 86 ausschließlich die Oberlandesgerichte zuständig sind, von den
Landesregierungen durch Rechtsverordnung einem oder einigen der Oberlandesgerichte oder dem Obersten
Landesgericht zugewiesen werden, wenn eine solche Zusammenfassung der Rechtspflege in Kartellsachen,
insbesondere der Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung, dienlich ist. Die Landesregierungen können die
Ermächtigung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.

(2) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die Zuständigkeit eines Oberlandesgerichts oder Obersten
Landesgerichts für einzelne Bezirke oder das gesamte Gebiet mehrerer Länder begründet werden.

§ 93 Zuständigkeit für Berufung und Beschwerde

§ 92 Absatz 1 und 2 gilt entsprechend für die Entscheidung über die Berufung gegen Endurteile und die
Beschwerde gegen sonstige Entscheidungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87.

§ 94 Kartellsenat beim Bundesgerichtshof

(1) Beim Bundesgerichtshof wird ein Kartellsenat gebildet; er entscheidet im ersten und letzten Rechtszug über
die in § 73 Absatz 5 genannten Verfügungen des Bundeskartellamts und über folgende Rechtsmittel:
1.   in Verwaltungssachen über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§§ 77,

79, 80) und über die Nichtzulassungsbeschwerde (§ 78);
 

2.   in Bußgeldverfahren über die Rechtsbeschwerde gegen Entscheidungen der Oberlandesgerichte (§ 84);
 

3.   in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten nach § 87
a)   über die Revision einschließlich der Nichtzulassungsbeschwerde gegen Endurteile der

Oberlandesgerichte,
 

b)   über die Sprungrevision gegen Endurteile der Landgerichte,
 

c)   über die Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte in den Fällen des § 574
Absatz 1 der Zivilprozessordnung;
 

 

4.   in Verbandsklageverfahren nach dem Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz, die Ansprüche und
Rechtsverhältnisse in den in § 87 aufgeführten bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten betreffen,
a)   über die Revision gegen Urteile der Oberlandesgerichte und

 

b)   über die Rechtsbeschwerde gegen Beschlüsse der Oberlandesgerichte in den Fällen des § 574
Absatz 1 der Zivilprozessordnung.
 

 

73



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 83 von 125 -

(2) Der Kartellsenat gilt im Sinne des § 132 des Gerichtsverfassungsgesetzes in Bußgeldsachen als Strafsenat, in
allen übrigen Sachen als Zivilsenat.

§ 95 Ausschließliche Zuständigkeit

Die Zuständigkeit der nach diesem Gesetz zur Entscheidung berufenen Gerichte ist ausschließlich.

§ 96 (weggefallen)

Teil 4
Vergabe von öffentlichen Aufträgen und Konzessionen

Fußnote

(+++ Teil 4: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Kapitel 1
Vergabeverfahren

Fußnote

(+++ Kapitel 1: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Abschnitt 1
Grundsätze, Definitionen und Anwendungsbereich

Fußnote

(+++ Abschnitt 1: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 97 Grundsätze der Vergabe

(1) Öffentliche Aufträge und Konzessionen werden im Wettbewerb und im Wege transparenter Verfahren
vergeben. Dabei werden die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und der Verhältnismäßigkeit gewahrt.

(2) Die Teilnehmer an einem Vergabeverfahren sind gleich zu behandeln, es sei denn, eine Ungleichbehandlung
ist aufgrund dieses Gesetzes ausdrücklich geboten oder gestattet.

(3) Bei der Vergabe werden Aspekte der Qualität und der Innovation sowie soziale und umweltbezogene Aspekte
nach Maßgabe dieses Teils berücksichtigt.

(4) Mittelständische Interessen sind bei der Vergabe öffentlicher Aufträge vornehmlich zu berücksichtigen.
Leistungen sind in der Menge aufgeteilt (Teillose) und getrennt nach Art oder Fachgebiet (Fachlose) zu vergeben.
Mehrere Teil- oder Fachlose dürfen zusammen vergeben werden, wenn wirtschaftliche oder technische Gründe
dies erfordern. Wird ein Unternehmen, das nicht öffentlicher Auftraggeber oder Sektorenauftraggeber ist, mit der
Wahrnehmung oder Durchführung einer öffentlichen Aufgabe betraut, verpflichtet der öffentliche Auftraggeber
oder Sektorenauftraggeber das Unternehmen, sofern es Unteraufträge vergibt, nach den Sätzen 1 bis 3 zu
verfahren.

(5) Für das Senden, Empfangen, Weiterleiten und Speichern von Daten in einem Vergabeverfahren verwenden
Auftraggeber und Unternehmen grundsätzlich elektronische Mittel nach Maßgabe der aufgrund des § 113
erlassenen Verordnungen.

(6) Unternehmen haben Anspruch darauf, dass die Bestimmungen über das Vergabeverfahren eingehalten
werden.

Fußnote

(+++ § 97: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 98 Auftraggeber
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darzulegen, ob der behauptete Verstoß beseitigt wurde, oder zu begründen, warum er nicht beseitigt wurde, ob
das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens ist oder aus sonstigen Gründen ausgesetzt
wurde.

(3) Ist das Vergabeverfahren Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens oder wurde es ausgesetzt, so ist der
Auftraggeber verpflichtet, das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie unverzüglich über den Ausgang des
Verfahrens zu informieren.

Fußnote

(+++ § 183: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

§ 184 Unterrichtungspflichten der Nachprüfungsinstanzen

Die Vergabekammern und die Oberlandesgerichte unterrichten das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
bis zum 31. Januar eines jeden Jahres über die Anzahl der Nachprüfungsverfahren des Vorjahres und deren
Ergebnisse.

Fußnote

(+++ § 184: Zur Anwendung vgl. § 41 Abs. 2 MessbG +++)

Teil 5
Anwendungsbereich der Teile 1 bis 3
§ 185 Unternehmen der öffentlichen Hand, Geltungsbereich

(1) Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind auch auf Unternehmen anzuwenden,
die ganz oder teilweise im Eigentum der öffentlichen Hand stehen oder die von ihr verwaltet oder betrieben
werden. Die §§ 19, 20 und 31b Absatz 5 sind nicht anzuwenden auf öffentlich-rechtliche Gebühren oder Beiträge.
Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind nicht auf die Deutsche Bundesbank und die
Kreditanstalt für Wiederaufbau anzuwenden.

(2) Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind auf alle Wettbewerbsbeschränkungen
anzuwenden, die sich im Geltungsbereich dieses Gesetzes auswirken, auch wenn sie außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes veranlasst werden.

(3) Die Vorschriften des Energiewirtschaftsgesetzes stehen der Anwendung der §§ 19, 20 und 29 nicht entgegen,
soweit in § 111 des Energiewirtschaftsgesetzes keine andere Regelung getroffen ist.

(4) Die Vorschriften des Ersten bis Dritten Teils dieses Gesetzes sind nicht auf Treuhandverwaltungen,
Kapitalmaßnahmen oder Enteignungen nach den §§ 17, 17a oder 18 des Energiesicherungsgesetzes anzuwenden.
Satz 1 gilt entsprechend für Übertragungen von Vermögensgegenständen nach § 17 Absatz 5 Satz 2 oder §
17b des Energiesicherungsgesetzes an juristische Personen des öffentlichen Rechts oder des Privatrechts,
deren Anteile ausschließlich vom Bund oder von der Kreditanstalt für Wiederaufbau unmittelbar oder mittelbar
gehalten werden. Satz 1 gilt nicht für Privatisierungen nach § 17b Absatz 2 Satz 3 oder § 20 Absatz 3 des
Energiesicherungsgesetzes.

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen
§ 186 Anwendungsbestimmung zu § 47k

(1) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat
1.   das Vorliegen der erforderlichen technischen Voraussetzungen für eine Übermittlung der abgegebenen

Mengen nach § 47k Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 47k Absatz
8 festzustellen und
 

2.   die Feststellung nach Nummer 1 im Bundesanzeiger bekannt zu machen.
 

75



Ein Service des Bundesministeriums der Justiz sowie des Bundesamts für
Justiz ‒ www.gesetze-im-internet.de

- Seite 124 von 125 -

(2) § 47k Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 ist nach Ablauf des Monats, der auf den Monat folgt, in dem die
Bekanntmachung nach Absatz 1 Nummer 2 erfolgt, anzuwenden; dieser Tag ist vom Bundesministerium für
Wirtschaft und Klimaschutz unverzüglich im Bundesanzeiger bekannt zu machen.

§ 187 Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) § 29 ist nach dem 31. Dezember 2027 nicht mehr anzuwenden.

(2) Vergabeverfahren, die vor dem 18. April 2016 begonnen haben, einschließlich der sich an diese
anschließenden Nachprüfungsverfahren sowie am 18. April 2016 anhängige Nachprüfungsverfahren werden nach
dem Recht zu Ende geführt, das zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens galt.

(3) Mit Ausnahme von § 33c Absatz 5 sind die §§ 33a bis 33f nur auf Schadensersatzansprüche anwendbar,
die nach dem 26. Dezember 2016 entstanden sind. § 33h ist auf nach dem 26. Dezember 2016 entstandene
Ansprüche nach § 33 Absatz 1 oder § 33a Absatz 1 sowie auf vor dem 27. Dezember 2016 entstandene
Unterlassungs-, Beseitigungs- und Schadensersatzansprüche wegen eines Verstoßes gegen eine Vorschrift im
Sinne des § 33 Absatz 1 oder gegen eine Verfügung der Kartellbehörde anzuwenden, die am 9. Juni 2017 noch
nicht verjährt waren. Der Beginn, die Hemmung, die Ablaufhemmung und der Neubeginn der Verjährung der
Ansprüche, die vor dem 27. Dezember 2016 entstanden sind, bestimmen sich jedoch für die Zeit bis zum 8. Juni
2017 nach den bisher für diese Ansprüche jeweils geltenden Verjährungsvorschriften.

(4) § 33c Absatz 5 und die §§ 33g sowie 89b bis 89e sind unabhängig vom Zeitpunkt der Entstehung der
Schadensersatzansprüche nur in Rechtsstreiten anzuwenden, in denen nach dem 26. Dezember 2016 Klage
erhoben worden ist.

(5) § 81a findet Anwendung, wenn das Erlöschen der nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
verantwortlichen juristischen Person oder Personenvereinigung oder die Verschiebung von Vermögen nach dem 9.
Juni 2017 erfolgt. War die Tat zu diesem Zeitpunkt noch nicht beendet, gehen die Regelungen des § 81 Absatz 3a
bis 3e vor.

(6) § 30 Absatz 2b findet nur Anwendung auf Vereinbarungen, die nach dem 9. Juni 2017 und vor dem 31.
Dezember 2027 wirksam geworden sind.

(7) Für einen Zusammenschluss, für den die Anmeldung nach § 39 zwischen dem 1. März 2020 und dem Ablauf
des 31. Mai 2020 beim Bundeskartellamt eingegangen ist, beträgt die Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1 zwei Monate
und die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 sechs Monate. Satz 1 gilt auch im Fall des § 40 Absatz 5. Die Sätze 1 und 2
gelten nicht, wenn am 29. Mai 2020
1.   die Frist nach § 40 Absatz 1 Satz 1 abgelaufen war, ohne dass das Bundeskartellamt den anmeldenden

Unternehmen mitgeteilt hat, dass es in die Prüfung des Zusammenschlusses (Hauptprüfverfahren)
eingetreten ist,
 

2.   die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 abgelaufen war oder
 

3.   der Zusammenschluss vom Bundeskartellamt freigegeben worden war.
 

(8) § 81f Satz 1 ist in der Zeit bis zum Ablauf des 30. Juni 2021 nicht anzuwenden, soweit für die Zahlung einer
Geldbuße Zahlungserleichterungen nach § 18 oder § 93 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten gewährt sind.

(9) Die §§ 35 bis 41 sind nicht anzuwenden auf einen Zusammenschluss im Krankenhausbereich, soweit
1.   der Zusammenschluss eine standortübergreifende Konzentration von mehreren Krankenhäusern oder

einzelnen Fachrichtungen mehrerer Krankenhäuser zum Gegenstand hat,
 

2.   dem Zusammenschluss keine anderen wettbewerbsrechtlichen Vorschriften entgegenstehen und dies
das Land bei Antragstellung nach § 14 Absatz 2 Nummer 3 Buchstabe a der Krankenhausstrukturfonds-
Verordnung bestätigt hat,
 

3.   das Vorliegen der weiteren Voraussetzungen für eine Förderung nach § 12a Absatz 1 Satz
4 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes in Verbindung mit § 11 Absatz 1 Nummer 2
der Krankenhausstrukturfonds-Verordnung in einem Auszahlungsbescheid nach § 15 der
Krankenhausstrukturfonds-Verordnung festgestellt wurde und
 

4.   der Zusammenschluss bis zum 31. Dezember 2027 vollzogen wird.
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Ein Zusammenschluss im Sinne des Satzes 1 ist dem Bundeskartellamt nach Vollzug anzuzeigen. Für die
Evaluierung dieser Regelung sind die §§ 32e und 21 Absatz 3 Satz 8 des Krankenhausentgeltgesetzes
entsprechend anzuwenden. Für die Zwecke der Evaluierung und zur Untersuchung der Auswirkungen dieser
Regelung auf die Wettbewerbsverhältnisse und die Versorgungsqualität können Daten aus der amtlichen
Krankenhausstatistik zusammengeführt werden.

(10) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates im Hinblick auf das Abkommen zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Zusammenarbeit und Koordinierung der
Wettbewerbsbehörden, zu bestimmen, dass
1.   Informationen ausschließlich in kartellbehördlichen Verfahren und sich daran anschließenden

Rechtsbehelfsverfahren sowie nur für die Zwecke, für die sie von der schweizerischen
Wettbewerbsbehörde übermittelt wurden, verwendet werden dürfen und
 

2.   eine Pflicht zur Wahrung der Vertraulichkeit sowie ein Ausschluss der Offenlegung gegenüber anderen
staatlichen Stellen sowie Dritten zu beachten ist,
 

soweit sich die in dem Abkommen von der Bundesrepublik Deutschland übernommenen Verpflichtungen und
gewährten Rechte im Rahmen der nach den §§ 50a bis 50f zulässigen zwischenbehördlichen Zusammenarbeit
halten. Bestimmungen einer Rechtsverordnung nach Satz 1 sind erst ab dem Tag anzuwenden, ab dem das in
Satz 1 bezeichnete Abkommen wirksam geworden ist. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz
gibt den Tag unter Angabe der Bezeichnung des Abkommens zwischen dem Bundesministerium für Wirtschaft
und Klimaschutz der Bundesrepublik Deutschland und dem Eidgenössischen Departement für Wirtschaft,
Bildung und Forschung der Schweizerischen Eidgenossenschaft über Zusammenarbeit und Koordinierung der
Wettbewerbsbehörden und dessen Fundstelle im Bundesgesetzblatt bekannt.

(11) Das Bundeskartellamt kann eine Verfügung nach § 32f Absatz 2 auch auf der Grundlage einer
Sektoruntersuchung nach § 32e erlassen, die am 7. November 2023 bereits abgeschlossen war, wenn die
Veröffentlichung des Abschlussberichts nach § 32e Absatz 4 zu diesem Zeitpunkt weniger als ein Jahr zurücklag. In
den Fällen des Satzes 1 ist § 32f Absatz 7 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Frist am 7. November 2023 zu
laufen beginnt.
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Gesetz über die Preisbindung für Bücher (Buchpreisbindungsgesetz) 
BuchPrG 

Ausfertigungsdatum: 02.09.2002 

Vollzitat: 

"Buchpreisbindungsgesetz vom 2. September 2002 (BGBl. I S. 3448), das zuletzt durch Artikel 8 des 
Gesetzes vom 26. November 2020 (BGBl. I S. 2568) geändert worden ist" 

 
Stand:Zuletzt geändert durch Art. 8 G v. 26.11.2020 I 

2568  

Das G wurde als Artikel 1 d. G v. 2.9.2002 I 3448 vom Bundestag beschlossen. Es ist gem. Art. 3 dieses 
G mWv 1.10.2002 in Kraft getreten. 

 
§ 1 Zweck des Gesetzes 

 
Das Gesetz dient dem Schutz des Kulturgutes Buch. Die Festsetzung verbindlicher Preise beim Verkauf 
an Letztabnehmer sichert den Erhalt eines breiten Buchangebots. Das Gesetz gewährleistet zugleich, 
dass dieses Angebot für eine breite Öffentlichkeit zugänglich ist, indem es die Existenz einer großen Zahl 
von Verkaufsstellen fördert. 

 
§ 2 Anwendungsbereich 

 
(1) Bücher im Sinne dieses Gesetzes sind auch 
1. Musiknoten, 
2. kartographische Produkte, 
3. Produkte, die Bücher, Musiknoten oder kartographische Produkte reproduzieren oder 

substituieren, wie zum Beispiel zum dauerhaften Zugriff angebotene elektronische Bücher, und 
bei Würdigung der Gesamtumstände als überwiegend verlags- oder buchhandelstypisch 
anzusehen sind sowie 

4. kombinierte Objekte, bei denen eines der genannten Erzeugnisse die Hauptsache bildet. 
(2) Fremdsprachige Bücher fallen nur dann unter dieses Gesetz, wenn sie überwiegend für den Absatz 
in Deutschland bestimmt sind. 
(3) Letztabnehmer im Sinne dieses Gesetzes ist, wer Bücher zu anderen Zwecken als dem Weiterverkauf 

erwirbt. 
 

§ 3 Preisbindung 
 

Wer gewerbs- oder geschäftsmäßig Bücher an Letztabnehmer in Deutschland verkauft, muss den nach § 
5 festgesetzten Preis einhalten. Dies gilt nicht für den Verkauf gebrauchter Bücher. 

 
§ 4 (weggefallen) 

 
§ 5 Preisfestsetzung 

 
(1) Wer Bücher für den Verkauf an Letztabnehmer in Deutschland verlegt oder importiert, ist verpflichtet, 
einen Preis einschließlich Umsatzsteuer (Endpreis) für die Ausgabe eines Buches für den Verkauf an 
Letztabnehmer in Deutschland festzusetzen und in geeigneter Weise zu veröffentlichen. 
Entsprechendes gilt für Änderungen des Endpreises. 
(2) Wer Bücher importiert, darf zur Festsetzung des Endpreises den vom Verleger des Verlagsstaates 
für Deutschland empfohlenen Letztabnehmerpreis einschließlich der in Deutschland jeweils geltenden 
Mehrwertsteuer nicht unterschreiten. Hat der Verleger keinen Preis für Deutschland empfohlen, so darf 
der Importeur zur Festsetzung des Endpreises den für den Verlagsstaat festgesetzten oder 
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empfohlenen Nettopreis des Verlegers für Endabnehmer zuzüglich der in Deutschland jeweils geltenden 
Mehrwertsteuer nicht unterschreiten. 
(3) Wer als Importeur Bücher in einem Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum zu einem von den üblichen Einkaufspreisen im Einkaufsstaat abweichenden 
niedrigeren Einkaufspreis kauft, kann den gemäß Absatz 2 festzulegenden Endpreis in dem Verhältnis 
herabsetzen, wie es dem Verhältnis des erzielten Handelsvorteils zu den üblichen Einkaufspreisen im 
Einkaufsstaat entspricht; dabei gelten branchentypische Mengennachlässe und entsprechende 
Verkaufskonditionen als Bestandteile der üblichen Einkaufspreise. 
(4) Verleger oder Importeure können folgende Endpreise festsetzen: 
1. Serienpreise, 
2. Mengenpreise, 
3. Subskriptionspreise, 
4. Sonderpreise für Institutionen, die bei der Herausgabe einzelner bestimmter Verlagswerke 

vertraglich in einer für das Zustandekommen des Werkes ausschlaggebenden Weise 
mitgewirkt haben, 

5. Sonderpreise für Abonnenten einer Zeitschrift beim Bezug eines Buches, das die Redaktion 
dieser Zeitschrift verfasst oder herausgegeben hat, und 

6. Teilzahlungszuschläge. 
(5) Die Festsetzung unterschiedlicher Endpreise für einen bestimmten Titel durch einen Verleger 
oder Importeur oder deren Lizenznehmer ist zulässig, wenn dies sachlich gerechtfertigt ist. 

 
§ 6 Vertrieb 

 
(1) Verlage müssen bei der Festsetzung ihrer Verkaufspreise und sonstigen Verkaufskonditionen 
gegenüber Händlern den von kleineren Buchhandlungen erbrachten Beitrag zur flächendeckenden 
Versorgung mit Büchern sowie ihren buchhändlerischen Service angemessen berücksichtigen. Sie 
dürfen ihre Rabatte nicht allein an dem mit einem Händler erzielten Umsatz ausrichten. 
(2) Verlage dürfen branchenfremde Händler nicht zu niedrigeren Preisen oder günstigeren 
Konditionen beliefern als den Buchhandel. 
(3) Verlage dürfen für Zwischenbuchhändler keine höheren Preise oder schlechteren Konditionen 
festsetzen als für Letztverkäufer, die sie direkt beliefern. 

 
§ 7 Ausnahmen 

 
(1) § 3 gilt nicht beim Verkauf von Büchern 
1. an Verleger oder Importeure von Büchern, Buchhändler oder deren Angestellte und 

feste Mitarbeiter für deren Eigenbedarf, 
2. an Autoren selbständiger Publikationen eines Verlages für deren Eigenbedarf, 
3. an Lehrer zum Zwecke der Prüfung einer Verwendung im Unterricht, 
4. die auf Grund einer Beschädigung oder eines sonstigen Fehlers als Mängelexemplare 

gekennzeichnet sind, 
5. im Rahmen eines auf einen Zeitraum von 30 Tagen begrenzten Räumungsverkaufs anlässlich 

der endgültigen Schließung einer Buchhandlung, sofern die Bücher aus den gewöhnlichen 
Beständen des schließenden Unternehmens stammen und den Lieferanten zuvor mit 
angemessener Frist zur Rücknahme angeboten wurden. 

(2) Beim Verkauf von Büchern können wissenschaftlichen Bibliotheken, die jedem auf ihrem Gebiet 
wissenschaftlich Arbeitenden zugänglich sind, bis zu 5 Prozent, jedermann zugänglichen kommunalen 
Büchereien, Landesbüchereien und Schülerbüchereien sowie konfessionellen Büchereien und 
Truppenbüchereien der Bundeswehr und der Bundespolizei bis zu 10 Prozent Nachlass gewährt 
werden. 
(3) Bei Sammelbestellungen von Büchern für den Schulunterricht, die zu Eigentum der öffentlichen 
Hand, eines Beliehenen oder allgemein bildender Privatschulen, die den Status staatlicher 
Ersatzschulen besitzen, angeschafft werden, gewähren die Verkäufer folgende Nachlässe: 
1. bei einem Auftrag im Gesamtwert bis zu 25.000 

Euro für Titel mit mehr als 10 Stück 8 Prozent 
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Nachlass, 

mehr als 25 Stück 10 Prozent Nachlass, 

mehr als 100 Stück 12 Prozent Nachlass, 

mehr als 500 Stück 13 Prozent Nachlass, 

2. bei einem Auftrag im Gesamtwert von mehr als 

25.000 Euro 13 Prozent Nachlass, 

38.000 Euro 14 Prozent Nachlass, 

50.000 Euro 15 Prozent Nachlass. 
 

Soweit Schulbücher von den Schulen im Rahmen eigener Budgets angeschafft werden, ist stattdessen 
ein genereller Nachlass von 12 Prozent für alle Sammelbestellungen zu gewähren. 
(4) Der Letztverkäufer verletzt seine Pflicht nach § 3 nicht, wenn er anlässlich des Verkaufs eines Buches 
1. Waren von geringem Wert oder Waren, die im Hinblick auf den Wert des gekauften 

Buches wirtschaftlich nicht ins Gewicht fallen, abgibt, 
2. geringwertige Kosten der Letztabnehmer für den Besuch der Verkaufsstelle übernimmt, 
3. Versand- oder besondere Beschaffungskosten übernimmt oder 
4. andere handelsübliche Nebenleistungen erbringt. 

 
§ 8 Dauer der Preisbindung 

 
(1) Verleger und Importeure sind berechtigt, durch Veröffentlichung in geeigneter Weise die 
Preisbindung für Buchausgaben aufzuheben, deren erstes Erscheinen länger als 18 Monate 
zurückliegt. 
(2) Bei Büchern, die in einem Abstand von weniger als 18 Monaten wiederkehrend erscheinen oder 
deren Inhalt mit dem Erreichen eines bestimmten Datums oder Ereignisses erheblich an Wert verliert, 
ist eine Beendigung der Preisbindung durch den Verleger oder Importeur ohne Beachtung der Frist 
gemäß Absatz 1 nach Ablauf eines angemessenen Zeitraums seit Erscheinen möglich. 

 
§ 9 Schadensersatz- und 
Unterlassungsansprüche 

 
(1) Wer den Vorschriften dieses Gesetzes zuwiderhandelt, kann auf Unterlassung in Anspruch 
genommen werden. Wer vorsätzlich oder fahrlässig handelt, ist zum Ersatz des durch die 
Zuwiderhandlung entstandenen Schadens verpflichtet. 
(2) Der Anspruch auf Unterlassung kann nur geltend gemacht werden 
1. von Gewerbetreibenden, die Bücher vertreiben, 
2. von rechtsfähigen Verbänden zur Förderung gewerblicher oder selbstständiger beruflicher 

Interessen, die in der Liste der qualifizierten Wirtschaftsverbände nach § 8b des Gesetzes 
gegen den unlauteren Wettbewerb eingetragen sind, 

3. von einem Rechtsanwalt, der von Verlegern, Importeuren oder Unternehmen, die Verkäufe an 
Letztabnehmer tätigen, gemeinsam als Treuhänder damit beauftragt worden ist, ihre 
Preisbindung zu betreuen (Preisbindungstreuhänder), 

4. von qualifizierten Einrichtungen, die nachweisen, dass sie in die Liste qualifizierter Einrichtungen 
nach § 4 des Unterlassungsklagengesetzes oder in dem Verzeichnis der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften nach Artikel 4 der Richtlinie 98/27/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 19. Mai 1998 über Unterlassungsklagen zum Schutz der 
Verbraucherinteressen (ABl. EG Nr. L 166 S. 51) in der jeweils geltenden Fassung eingetragen 
sind. 

Die Einrichtungen nach Satz 1 Nr. 4 können den Anspruch auf Unterlassung nur geltend machen, 
soweit der Anspruch eine Handlung betrifft, durch die wesentliche Belange der Letztabnehmer 
berührt werden. 
(3) Für das Verfahren gelten bei den Anspruchsberechtigten nach Absatz 2 Nr. 1 bis 3 die Vorschriften 
des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb und bei Einrichtungen nach Absatz 2 Nr. 4 die 
Vorschriften des Unterlassungsklagegesetzes.  
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§ 10 Bucheinsicht 
 

(1) Sofern der begründete Verdacht vorliegt, dass ein Unternehmen gegen § 3 verstoßen hat, kann 
ein Gewerbetreibender, der ebenfalls Bücher vertreibt, verlangen, dass dieses Unternehmen einem 
von Berufs wegen zur Verschwiegenheit verpflichteten Angehörigen der wirtschafts- oder 
steuerberatenden Berufe Einblick in seine Bücher und Geschäftsunterlagen gewährt. Der Bericht des 
Buchprüfers darf sich ausschließlich auf die ihm bekannt gewordenen Verstöße gegen die 
Vorschriften dieses Gesetzes beziehen. 
(2) Liegt eine Zuwiderhandlung vor, kann der Gewerbetreibende von dem zuwiderhandelnden 
Unternehmen die Erstattung der notwendigen Kosten der Buchprüfung verlangen.  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) - Gesetzliche Krankenversicherung - 
(Artikel 1 des Gesetzes v. 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477) 
 

§ 158 Zusammenschlusskontrolle bei Vereinigungen von Krankenkassen 

(1) Bei der freiwilligen Vereinigung von Krankenkassen finden die Vorschriften über die 
Zusammenschlusskontrolle nach Kapitel Sieben des Ersten Teils des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen nach Maßgabe des Absatzes 2 sowie die §§ 48, 49, 50f Absatz 2, die 
§§ 54 bis 81 Absatz 2 und 3 Nummer 3, die §§ 81a bis 81g, 82 und die §§ 83 bis 86a des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen entsprechende Anwendung. 
 
(2) Finden die Vorschriften über die Zusammenschlusskontrolle Anwendung, darf die Genehmigung 
nach § 155 Absatz 5 erst erfolgen, wenn das Bundeskartellamt die Vereinigung nach § 40 des 
Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen freigegeben hat oder sie als freigegeben gilt. Hat der 
Vorstand einer an der Vereinigung beteiligten Krankenkasse eine Anzeige nach § 160 Absatz 2 Satz 1 
abgegeben, beträgt die Frist nach § 40 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen sechs Wochen. Vor einer Untersagung ist mit den zuständigen 
Aufsichtsbehörden nach § 90 des Vierten Buches das Benehmen herzustellen. Neben die obersten 
Landesbehörden nach § 42 Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen treten 
die zuständigen Aufsichtsbehörden nach § 90 des Vierten Buches. § 41 Absatz 3 und 4 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen gilt nicht. 
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(2) Das Europäische Parlament und der Rat können gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsver
fahren geeignete Vorschriften für die Seeschifffahrt und die Luftfahrt erlassen. Sie beschließen nach 
Anhörung des Wirtschafts- und Sozialausschusses und des Ausschusses der Regionen. 

TITEL VII 

GEMEINSAME REGELN BETREFFEND WETTBEWERB, STEUERFRAGEN UND 
ANGLEICHUNG DER RECHTSVORSCHRIFTEN 

KAPITEL 1 

WETTBEWERBSREGELN 

ABSCHNITT 1 

VORSCHRIFTEN FÜR UNTERNEHMEN 

Artikel 101 
(ex-Artikel 81 EGV) 

(1) Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten sind alle Vereinbarungen zwischen Unter
nehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmte Verhaltenswei
sen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Ver
hinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts bezwe
cken oder bewirken, insbesondere 

a) die unmittelbare oder mittelbare Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger Ge
schäftsbedingungen; 

b) die Einschränkung oder Kontrolle der Erzeugung, des Absatzes, der technischen Entwicklung oder 
der Investitionen; 

c) die Aufteilung der Märkte oder Versorgungsquellen; 

d) die Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handels
partnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

e) die an den Abschluss von Verträgen geknüpfte Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

(2) Die nach diesem Artikel verbotenen Vereinbarungen oder Beschlüsse sind nichtig. 

(3) Die Bestimmungen des Absatzes 1 können für nicht anwendbar erklärt werden auf 

— Vereinbarungen oder Gruppen von Vereinbarungen zwischen Unternehmen, 

— Beschlüsse oder Gruppen von Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen,
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— aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen oder Gruppen von solchen, 

die unter angemessener Beteiligung der Verbraucher an dem entstehenden Gewinn zur Verbesserung 
der Warenerzeugung oder -verteilung oder zur Förderung des technischen oder wirtschaftlichen 
Fortschritts beitragen, ohne dass den beteiligten Unternehmen 

a) Beschränkungen auferlegt werden, die für die Verwirklichung dieser Ziele nicht unerlässlich sind, 
oder 

b) Möglichkeiten eröffnet werden, für einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren den Wett
bewerb auszuschalten. 

Artikel 102 
(ex-Artikel 82 EGV) 

Mit dem Binnenmarkt unvereinbar und verboten ist die missbräuchliche Ausnutzung einer beherr
schenden Stellung auf dem Binnenmarkt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch ein oder 
mehrere Unternehmen, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu 
beeinträchtigen. 

Dieser Missbrauch kann insbesondere in Folgendem bestehen: 

a) der unmittelbaren oder mittelbaren Erzwingung von unangemessenen Einkaufs- oder Verkaufs
preisen oder sonstigen Geschäftsbedingungen; 

b) der Einschränkung der Erzeugung, des Absatzes oder der technischen Entwicklung zum Schaden 
der Verbraucher; 

c) der Anwendung unterschiedlicher Bedingungen bei gleichwertigen Leistungen gegenüber Handels
partnern, wodurch diese im Wettbewerb benachteiligt werden; 

d) der an den Abschluss von Verträgen geknüpften Bedingung, dass die Vertragspartner zusätzliche 
Leistungen annehmen, die weder sachlich noch nach Handelsbrauch in Beziehung zum Vertrags
gegenstand stehen. 

Artikel 103 
(ex-Artikel 83 EGV) 

(1) Die zweckdienlichen Verordnungen oder Richtlinien zur Verwirklichung der in den Artikeln 
101 und 102 niedergelegten Grundsätze werden vom Rat auf Vorschlag der Kommission und nach 
Anhörung des Europäischen Parlaments beschlossen. 

(2) Die in Absatz 1 vorgesehenen Vorschriften bezwecken insbesondere, 

a) die Beachtung der in Artikel 101 Absatz 1 und Artikel 102 genannten Verbote durch die 
Einführung von Geldbußen und Zwangsgeldern zu gewährleisten;
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b) die Einzelheiten der Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 festzulegen; dabei ist dem Erfordernis 
einer wirksamen Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen; 

c) gegebenenfalls den Anwendungsbereich der Artikel 101 und 102 für die einzelnen Wirtschafts
zweige näher zu bestimmen; 

d) die Aufgaben der Kommission und des Gerichtshofs der Europäischen Union bei der Anwendung 
der in diesem Absatz vorgesehenen Vorschriften gegeneinander abzugrenzen; 

e) das Verhältnis zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften einerseits und den in diesem 
Abschnitt enthaltenen oder aufgrund dieses Artikels getroffenen Bestimmungen andererseits fest
zulegen. 

Artikel 104 
(ex-Artikel 84 EGV) 

Bis zum Inkrafttreten der gemäß Artikel 103 erlassenen Vorschriften entscheiden die Behörden der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren eigenen Rechtsvorschriften und den Bestimmungen der Ar
tikel 101, insbesondere Absatz 3, und 102 über die Zulässigkeit von Vereinbarungen, Beschlüssen 
und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen sowie über die missbräuchliche Ausnutzung einer 
beherrschenden Stellung auf dem Binnenmarkt. 

Artikel 105 
(ex-Artikel 85 EGV) 

(1) Unbeschadet des Artikels 104 achtet die Kommission auf die Verwirklichung der in den 
Artikeln 101 und 102 niedergelegten Grundsätze. Sie untersucht auf Antrag eines Mitgliedstaats 
oder von Amts wegen in Verbindung mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die ihr 
Amtshilfe zu leisten haben, die Fälle, in denen Zuwiderhandlungen gegen diese Grundsätze vermutet 
werden. Stellt sie eine Zuwiderhandlung fest, so schlägt sie geeignete Mittel vor, um diese abzustellen. 

(2) Wird die Zuwiderhandlung nicht abgestellt, so trifft die Kommission in einem mit Gründen 
versehenen Beschluss die Feststellung, dass eine derartige Zuwiderhandlung vorliegt. Sie kann den 
Beschluss veröffentlichen und die Mitgliedstaaten ermächtigen, die erforderlichen Abhilfemaßnahmen 
zu treffen, deren Bedingungen und Einzelheiten sie festlegt. 

(3) Die Kommission kann Verordnungen zu den Gruppen von Vereinbarungen erlassen, zu denen 
der Rat nach Artikel 103 Absatz 2 Buchstabe b eine Verordnung oder Richtlinie erlassen hat. 

Artikel 106 
(ex-Artikel 86 EGV) 

(1) Die Mitgliedstaaten werden in Bezug auf öffentliche Unternehmen und auf Unternehmen, 
denen sie besondere oder ausschließliche Rechte gewähren, keine den Verträgen und insbesondere 
den Artikeln 18 und 101 bis 109 widersprechende Maßnahmen treffen oder beibehalten.
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(2) Für Unternehmen, die mit Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut 
sind oder den Charakter eines Finanzmonopols haben, gelten die Vorschriften der Verträge, ins
besondere die Wettbewerbsregeln, soweit die Anwendung dieser Vorschriften nicht die Erfüllung 
der ihnen übertragenen besonderen Aufgabe rechtlich oder tatsächlich verhindert. Die Entwicklung 
des Handelsverkehrs darf nicht in einem Ausmaß beeinträchtigt werden, das dem Interesse der Union 
zuwiderläuft. 

(3) Die Kommission achtet auf die Anwendung dieses Artikels und richtet erforderlichenfalls 
geeignete Richtlinien oder Beschlüsse an die Mitgliedstaaten. 

ABSCHNITT 2 

STAATLICHE BEIHILFEN 

Artikel 107 
(ex-Artikel 87 EGV) 

(1) Soweit in den Verträgen nicht etwas anderes bestimmt ist, sind staatliche oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Binnen
markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen. 

(2) Mit dem Binnenmarkt vereinbar sind: 

a) Beihilfen sozialer Art an einzelne Verbraucher, wenn sie ohne Diskriminierung nach der Herkunft 
der Waren gewährt werden; 

b) Beihilfen zur Beseitigung von Schäden, die durch Naturkatastrophen oder sonstige außergewöhn
liche Ereignisse entstanden sind; 

c) Beihilfen für die Wirtschaft bestimmter, durch die Teilung Deutschlands betroffener Gebiete der 
Bundesrepublik Deutschland, soweit sie zum Ausgleich der durch die Teilung verursachten wirt
schaftlichen Nachteile erforderlich sind. Der Rat kann fünf Jahre nach dem Inkrafttreten des 
Vertrags von Lissabon auf Vorschlag der Kommission einen Beschluss erlassen, mit dem dieser 
Buchstabe aufgehoben wird. 

(3) Als mit dem Binnenmarkt vereinbar können angesehen werden: 

a) Beihilfen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Gebieten, in denen die Lebens
haltung außergewöhnlich niedrig ist oder eine erhebliche Unterbeschäftigung herrscht, sowie 
der in Artikel 349 genannten Gebiete unter Berücksichtigung ihrer strukturellen, wirtschaftlichen 
und sozialen Lage; 

b) Beihilfen zur Förderung wichtiger Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse oder zur 
Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaats;
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Artikel 261 
(ex-Artikel 229 EGV) 

Aufgrund der Verträge vom Europäischen Parlament und vom Rat gemeinsam sowie vom Rat 
erlassene Verordnungen können hinsichtlich der darin vorgesehenen Zwangsmaßnahmen dem Ge
richtshof der Europäischen Union eine Zuständigkeit übertragen, welche die Befugnis zu unbe
schränkter Ermessensnachprüfung und zur Änderung oder Verhängung solcher Maßnahmen umfasst. 

Artikel 262 
(ex-Artikel 229a EGV) 

Unbeschadet der sonstigen Bestimmungen der Verträge kann der Rat gemäß einem besonderen 
Gesetzgebungsverfahren nach Anhörung des Europäischen Parlaments einstimmig Bestimmungen 
erlassen, mit denen dem Gerichtshof der Europäischen Union in dem vom Rat festgelegten Umfang 
die Zuständigkeit übertragen wird, über Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Anwendung 
von aufgrund der Verträge erlassenen Rechtsakten, mit denen europäische Rechtstitel für das geistige 
Eigentum geschaffen werden, zu entscheiden. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der 
Mitgliedstaaten im Einklang mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 

Artikel 263 
(ex-Artikel 230 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union überwacht die Rechtmäßigkeit der Gesetzgebungsakte sowie 
der Handlungen des Rates, der Kommission und der Europäischen Zentralbank, soweit es sich nicht 
um Empfehlungen oder Stellungnahmen handelt, und der Handlungen des Europäischen Parlaments 
und des Europäischen Rates mit Rechtswirkung gegenüber Dritten. Er überwacht ebenfalls die Recht
mäßigkeit der Handlungen der Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union mit Rechtswirkung 
gegenüber Dritten. 

Zu diesem Zweck ist der Gerichtshof der Europäischen Union für Klagen zuständig, die ein Mit
gliedstaat, das Europäische Parlament, der Rat oder die Kommission wegen Unzuständigkeit, Ver
letzung wesentlicher Formvorschriften, Verletzung der Verträge oder einer bei seiner Durchführung 
anzuwendenden Rechtsnorm oder wegen Ermessensmissbrauchs erhebt. 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist unter den gleichen Voraussetzungen zuständig für 
Klagen des Rechnungshofs, der Europäischen Zentralbank und des Ausschusses der Regionen, die 
auf die Wahrung ihrer Rechte abzielen. 

Jede natürliche oder juristische Person kann unter den Bedingungen nach den Absätzen 1 und 2 
gegen die an sie gerichteten oder sie unmittelbar und individuell betreffenden Handlungen sowie 
gegen Rechtsakte mit Verordnungscharakter, die sie unmittelbar betreffen und keine Durchführungs
maßnahmen nach sich ziehen, Klage erheben. 

In den Rechtsakten zur Gründung von Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union können 
besondere Bedingungen und Einzelheiten für die Erhebung von Klagen von natürlichen oder juris
tischen Personen gegen Handlungen dieser Einrichtungen und sonstigen Stellen vorgesehen werden, 
die eine Rechtswirkung gegenüber diesen Personen haben.
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Die in diesem Artikel vorgesehenen Klagen sind binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je 
nach Lage des Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger 
oder in Ermangelung dessen von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kennt
nis erlangt hat. 

Artikel 264 
(ex-Artikel 231 EGV) 

Ist die Klage begründet, so erklärt der Gerichtshof der Europäischen Union die angefochtene Hand
lung für nichtig. 

Erklärt der Gerichtshof eine Handlung für nichtig, so bezeichnet er, falls er dies für notwendig hält, 
diejenigen ihrer Wirkungen, die als fortgeltend zu betrachten sind. 

Artikel 265 
(ex-Artikel 232 EGV) 

Unterlässt es das Europäische Parlament, der Europäische Rat, der Rat, die Kommission oder die 
Europäische Zentralbank unter Verletzung der Verträge, einen Beschluss zu fassen, so können die 
Mitgliedstaaten und die anderen Organe der Union beim Gerichtshof der Europäischen Union Klage 
auf Feststellung dieser Vertragsverletzung erheben. Dieser Artikel gilt entsprechend für die Einrich
tungen und sonstigen Stellen der Union, die es unterlassen, tätig zu werden. 

Diese Klage ist nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ, die in Frage stehende Einrichtung 
oder sonstige Stelle zuvor aufgefordert worden ist, tätig zu werden. Hat es bzw. sie binnen zwei 
Monaten nach dieser Aufforderung nicht Stellung genommen, so kann die Klage innerhalb einer 
weiteren Frist von zwei Monaten erhoben werden. 

Jede natürliche oder juristische Person kann nach Maßgabe der Absätze 1 und 2 vor dem Gerichtshof 
Beschwerde darüber führen, dass ein Organ oder eine Einrichtung oder sonstige Stelle der Union es 
unterlassen hat, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie zu richten. 

Artikel 266 
(ex-Artikel 233 EGV) 

Die Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen, denen das für nichtig erklärte Handeln zur Last 
fällt oder deren Untätigkeit als vertragswidrig erklärt worden ist, haben die sich aus dem Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union ergebenden Maßnahmen zu ergreifen. 

Diese Verpflichtung besteht unbeschadet der Verpflichtungen, die sich aus der Anwendung des 
Artikels 340 Absatz 2 ergeben.
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Artikel 267 
(ex-Artikel 234 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union entscheidet im Wege der Vorabentscheidung 

a) über die Auslegung der Verträge, 

b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Handlungen der Organe, Einrichtungen oder sonstigen 
Stellen der Union, 

Wird eine derartige Frage einem Gericht eines Mitgliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine 
Entscheidung darüber zum Erlass seines Urteils für erforderlich, so kann es diese Frage dem Gerichts
hof zur Entscheidung vorlegen. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht 
gestellt, dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts 
angefochten werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des Gerichtshofs verpflichtet. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Verfahren, das eine inhaftierte Person betrifft, bei 
einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, so entscheidet der Gerichtshof innerhalb kürzester Zeit. 

Artikel 268 
(ex-Artikel 235 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für Streitsachen über den in Artikel 340 Absätze 2 und 
3 vorgesehenen Schadensersatz zuständig. 

Artikel 269 

Der Gerichtshof ist für Entscheidungen über die Rechtmäßigkeit eines nach Artikel 7 des Vertrags 
über die Europäische Union erlassenen Rechtsakts des Europäischen Rates oder des Rates nur auf 
Antrag des von einer Feststellung des Europäischen Rates oder des Rates betroffenen Mitgliedstaats 
und lediglich im Hinblick auf die Einhaltung der in dem genannten Artikel vorgesehenen Verfahrens
bestimmungen zuständig. 

Der Antrag muss binnen eines Monats nach der jeweiligen Feststellung gestellt werden. Der Gerichts
hof entscheidet binnen eines Monats nach Antragstellung. 

Artikel 270 
(ex-Artikel 236 EGV) 

Der Gerichtshof der Europäischen Union ist für alle Streitsachen zwischen der Union und deren 
Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der 
Beamten der Union und in den Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Union 
festgelegt sind.
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(2) Die Erstellung der Unionsstatistiken erfolgt unter Wahrung der Unparteilichkeit, der Zuver
lässigkeit, der Objektivität, der wissenschaftlichen Unabhängigkeit, der Kostenwirksamkeit und der 
statistischen Geheimhaltung; der Wirtschaft dürfen dadurch keine übermäßigen Belastungen entste
hen. 

Artikel 339 
(ex-Artikel 287 EGV) 

Die Mitglieder der Organe der Union, die Mitglieder der Ausschüsse sowie die Beamten und sonstigen 
Bediensteten der Union sind verpflichtet, auch nach Beendigung ihrer Amtstätigkeit Auskünfte, die 
ihrem Wesen nach unter das Berufsgeheimnis fallen, nicht preiszugeben; dies gilt insbesondere für 
Auskünfte über Unternehmen sowie deren Geschäftsbeziehungen oder Kostenelemente. 

Artikel 340 
(ex-Artikel 288 EGV) 

Die vertragliche Haftung der Union bestimmt sich nach dem Recht, das auf den betreffenden Vertrag 
anzuwenden ist. 

Im Bereich der außervertraglichen Haftung ersetzt die Union den durch ihre Organe oder Bediens
teten in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrund
sätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

Abweichend von Absatz 2 ersetzt die Europäische Zentralbank den durch sie oder ihre Bediensteten 
in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechtsgrundsätzen, die 
den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind. 

Die persönliche Haftung der Bediensteten gegenüber der Union bestimmt sich nach den Vorschriften 
ihres Statuts oder der für sie geltenden Beschäftigungsbedingungen. 

Artikel 341 
(ex-Artikel 289 EGV) 

Der Sitz der Organe der Union wird im Einvernehmen zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten 
bestimmt. 

Artikel 342 
(ex-Artikel 290 EGV) 

Die Regelung der Sprachenfrage für die Organe der Union wird unbeschadet der Satzung des 
Gerichtshofs der Europäischen Union vom Rat einstimmig durch Verordnungen getroffen.
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Artikel 343 
(ex-Artikel 291 EGV) 

Die Union genießt im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten die zur Erfüllung ihrer Aufgabe erforderli
chen Vorrechte und Befreiungen nach Maßgabe des Protokolls vom 8. April 1965 über die Vorrechte 
und Befreiungen der Europäischen Union. Dasselbe gilt für die Europäische Zentralbank und die 
Europäische Investitionsbank. 

Artikel 344 
(ex-Artikel 292 EGV) 

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich, Streitigkeiten über die Auslegung oder Anwendung der Verträge 
nicht anders als hierin vorgesehen zu regeln. 

Artikel 345 
(ex-Artikel 295 EGV) 

Die Verträge lassen die Eigentumsordnung in den verschiedenen Mitgliedstaaten unberührt. 

Artikel 346 
(ex-Artikel 296 EGV) 

(1) Die Vorschriften der Verträge stehen folgenden Bestimmungen nicht entgegen: 

a) Ein Mitgliedstaat ist nicht verpflichtet, Auskünfte zu erteilen, deren Preisgabe seines Erachtens 
seinen wesentlichen Sicherheitsinteressen widerspricht; 

b) jeder Mitgliedstaat kann die Maßnahmen ergreifen, die seines Erachtens für die Wahrung seiner 
wesentlichen Sicherheitsinteressen erforderlich sind, soweit sie die Erzeugung von Waffen, Muni
tion und Kriegsmaterial oder den Handel damit betreffen; diese Maßnahmen dürfen auf dem 
Binnenmarkt die Wettbewerbsbedingungen hinsichtlich der nicht eigens für militärische Zwecke 
bestimmten Waren nicht beeinträchtigen. 

(2) Der Rat kann die von ihm am 15. April 1958 festgelegte Liste der Waren, auf die Absatz 1 
Buchstabe b Anwendung findet, einstimmig auf Vorschlag der Kommission ändern. 

Artikel 347 
(ex-Artikel 297 EGV) 

Die Mitgliedstaaten setzen sich miteinander ins Benehmen, um durch gemeinsames Vorgehen zu 
verhindern, dass das Funktionieren des Binnenmarkts durch Maßnahmen beeinträchtigt wird, die ein 
Mitgliedstaat bei einer schwerwiegenden innerstaatlichen Störung der öffentlichen Ordnung, im 
Kriegsfall, bei einer ernsten, eine Kriegsgefahr darstellenden internationalen Spannung oder in Erfül
lung der Verpflichtungen trifft, die er im Hinblick auf die Aufrechterhaltung des Friedens und der 
internationalen Sicherheit übernommen hat.
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PROTOKOLL (Nr. 27) 
ÜBER DEN BINNENMARKT UND DEN WETTBEWERB 

DIE HOHEN VERTRAGSPARTEIEN — 

UNTER BERÜCKSICHTIGUNG der Tatsache, dass der Binnenmarkt, wie er in Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union beschrieben wird, ein System umfasst, das den Wettbewerb vor Verfälschun
gen schützt — 

SIND ÜBEREINGEKOMMEN, dass 

für diese Zwecke die Union erforderlichenfalls nach den Bestimmungen der Verträge, einschließlich 
des Artikels 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, tätig wird. 

Dieses Protokoll wird dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeits
weise der Europäischen Union beigefügt.
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1/2003 DES RATES
vom 16. Dezember 2002

zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 83,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Zur Schaffung eines Systems, das gewährleistet, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt nicht
verfälscht wird, muss für eine wirksame und einheitliche Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags in der Gemeinschaft gesorgt werden. Mit der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar
1962, Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 81 und 82 (*) des Vertrags (4), wurden die
Voraussetzungen für die Entwicklung einer Gemeinschaftspolitik im Bereich des Wettbewerbsrechts
geschaffen, die zur Verbreitung einer Wettbewerbskultur in der Gemeinschaft beigetragen hat. Es ist
nunmehr jedoch an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewonnenen Erfahrung die genannte Verord-
nung zu ersetzen und Regeln vorzusehen, die den Herausforderungen des Binnenmarkts und einer
künftigen Erweiterung der Gemeinschaft gerecht werden.

(2) Zu überdenken ist insbesondere die Art und Weise, wie die in Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags
enthaltene Ausnahme vom Verbot wettbewerbsbeschränkender Vereinbarungen anzuwenden ist.
Dabei ist nach Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe b) des Vertrags dem Erfordernis einer wirksamen
Überwachung bei möglichst einfacher Verwaltungskontrolle Rechnung zu tragen.

(3) Das durch die Verordnung Nr. 17 geschaffene zentralisierte System ist nicht mehr imstande, diesen
beiden Zielsetzungen in ausgewogener Weise gerecht zu werden. Dieses System schränkt die
Gerichte und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten bei der Anwendung der gemeinschaftli-
chen Wettbewerbsregeln ein, und das mit ihm verbundene Anmeldeverfahren hindert die Kommis-
sion daran, sich auf die Verfolgung der schwerwiegendsten Verstöße zu konzentrieren. Darüber
hinaus entstehen den Unternehmen durch dieses System erhebliche Kosten.

(4) Das zentralisierte Anmeldesystem sollte daher durch ein Legalausnahmesystem ersetzt werden, bei
dem die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten nicht nur zur Anwendung der nach
der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften direkt anwendbaren Artikel
81 Absatz 1 und Artikel 82 des Vertrags befugt sind, sondern auch zur Anwendung von Artikel 81
Absatz 3 des Vertrags.
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(1) ABl. C 365 E vom 19.12.2000, S. 284.
(2) ABl. C 72 E vom 21.03.2002, S. 305.
(3) ABl. C 155 vom 29.5.2001, S. 73.
(*) Der Titel der Verordnung Nr. 17 wurde angepasst, um der Umnummerierung der Artikel des EG-Vertrags gemäß

Artikel 12 des Vertrags von Amsterdam Rechnung zu tragen; ursprünglich wurde auf die Artikel 85 und 86 Bezug
genommen.

(4) ABl. 13 vom 21.2.1962, S. 204/62. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1216/1999 (ABl. L 148 vom
15.6.1999, S. 5).
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(5) Um für die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsvorschriften der Gemeinschaft zu sorgen und
zugleich die Achtung der grundlegenden Verteidigungsrechte zu gewährleisten, muss in dieser
Verordnung die Beweislast für die Artikel 81 und 82 des Vertrags geregelt werden. Der Partei oder
Behörde, die den Vorwurf einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags erhebt, sollte es obliegen, diese Zuwiderhandlung gemäß den einschlägigen rechtlichen
Anforderungen nachzuweisen. Den Unternehmen oder Unternehmensverbänden, die sich gegenüber
der Feststellung einer Zuwiderhandlung auf eine Rechtfertigung berufen möchten, sollte es obliegen,
im Einklang mit den einschlägigen rechtlichen Anforderungen den Nachweis zu erbringen, dass die
Voraussetzungen für diese Rechtfertigung erfüllt sind. Diese Verordnung berührt weder die natio-
nalen Rechtsvorschriften über das Beweismaß noch die Verpflichtung der Wettbewerbsbehörden
und Gerichte der Mitgliedstaaten, zur Aufklärung rechtserheblicher Sachverhalte beizutragen, sofern
diese Rechtsvorschriften und Anforderungen im Einklang mit den allgemeinen Grundsätzen des
Gemeinschaftsrechts stehen.

(6) Die wirksame Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft setzt voraus, dass die Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten stärker an der Anwendung beteiligt werden. Dies wiederum
bedeutet, dass sie zur Anwendung des Gemeinschaftsrechts befugt sein sollten.

(7) Die einzelstaatlichen Gerichte erfüllen eine wesentliche Aufgabe bei der Anwendung der gemein-
schaftlichen Wettbewerbsregeln. In Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatpersonen schützen sie die
sich aus dem Gemeinschaftsrecht ergebenden subjektiven Rechte, indem sie unter anderem den
durch die Zuwiderhandlung Geschädigten Schadenersatz zuerkennen. Sie ergänzen in dieser Hinsicht
die Aufgaben der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden. Ihnen sollte daher gestattet werden, die
Artikel 81 und 82 des Vertrags in vollem Umfang anzuwenden.

(8) Um die wirksame Durchsetzung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft und das reibungslose
Funktionieren der in dieser Verordnung enthaltenen Formen der Zusammenarbeit zu gewährleisten,
müssen die Wettbewerbsbehörden und die Gerichte in den Mitgliedstaaten verpflichtet sein, auch die
Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden, wenn sie innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf Verein-
barungen und Verhaltensweisen, die den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen
können, anwenden. Um für Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen gleiche Bedingungen im Binnenmarkt zu schaffen, ist es
ferner erforderlich, auf der Grundlage von Artikel 83 Absatz 2 Buchstabe e) des Vertrags das
Verhältnis zwischen dem innerstaatlichen Recht und dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft zu
bestimmen. Dazu muss gewährleistet werden, dass die Anwendung innerstaatlichen Wettbewerbs-
rechts auf Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags nur dann zum Verbot solcher Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmten
Verhaltensweisen führen darf, wenn sie auch nach dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft
verboten sind. Die Begriffe Vereinbarungen, Beschlüsse und abgestimmte Verhaltensweisen sind
autonome Konzepte des Wettbewerbsrechts der Gemeinschaft für die Erfassung eines koordinierten
Verhaltens von Unternehmen am Markt im Sinne der Auslegung dieser Begriffe durch die Gerichte
der Gemeinschaft. Nach dieser Verordnung darf den Mitgliedstaaten nicht das Recht verwehrt
werden, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Wettbewerbsvorschriften zur Unterbindung
oder Ahndung einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden. Diese stren-
geren einzelstaatlichen Rechtsvorschriften können Bestimmungen zum Verbot oder zur Ahndung
missbräuchlichen Verhaltens gegenüber wirtschaftlich abhängigen Unternehmen umfassen. Ferner
gilt die vorliegende Verordnung nicht für innerstaatliche Rechtsvorschriften, mit denen natürlichen
Personen strafrechtliche Sanktionen auferlegt werden, außer wenn solche Sanktionen als Mittel
dienen, um die für Unternehmen geltenden Wettbewerbsregeln durchzusetzen.

(9) Ziel der Artikel 81 und 82 des Vertrags ist der Schutz des Wettbewerbs auf dem Markt. Diese
Verordnung, die der Durchführung dieser Vertragsbestimmungen dient, verwehrt es den Mitglied-
staaten nicht, in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften zu erlassen, die andere legi-
time Interessen schützen, sofern diese Rechtsvorschriften im Einklang mit den allgemeinen
Grundsätzen und übrigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts stehen. Sofern derartige Rechts-
vorschriften überwiegend auf ein Ziel gerichtet sind, das von dem des Schutzes des Wettbewerbs auf
dem Markt abweicht, dürfen die Wettbewerbsbehörden und Gerichte in den Mitgliedstaaten solche
Rechtsvorschriften in ihrem Hoheitsgebiet anwenden. Dementsprechend dürfen die Mitgliedstaaten
im Rahmen dieser Verordnung in ihrem Hoheitsgebiet innerstaatliche Rechtsvorschriften anwenden,
mit denen unlautere Handelspraktiken — unabhängig davon, ob diese einseitig ergriffen oder
vertraglich vereinbart wurden — untersagt oder geahndet werden. Solche Rechtsvorschriften
verfolgen ein spezielles Ziel, das die tatsächlichen oder vermuteten Wirkungen solcher Handlungen
auf den Wettbewerb auf dem Markt unberücksichtigt lässt. Das trifft insbesondere auf Rechtsvor-
schriften zu, mit denen Unternehmen untersagt wird, bei ihren Handelspartnern ungerechtfertigte,
unverhältnismäßige oder keine Gegenleistungen umfassende Bedingungen zu erzwingen, zu erhalten
oder den Versuch hierzu zu unternehmen.
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(10) Aufgrund von Verordnungen des Rates wie 19/65/EWG (1), (EWG) Nr. 2821/71 (2), (EWG) Nr.
3976/87 (3), (EWG) Nr. 1534//91 (4) oder (EWG) Nr. 479/92 (5) ist die Kommission befugt, Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen,
Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen
anzuwenden. In den durch derartige Verordnungen bestimmten Bereichen hat die Kommission so
genannte Gruppenfreistellungsverordnungen erlassen, mit denen sie Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags
auf Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen für
nicht anwendbar erklärt, und sie kann dies auch weiterhin tun. Soweit Vereinbarungen, Beschlüsse
oder aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen, auf die derartige Verordnungen Anwendung finden,
dennoch Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind, sollten die
Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Befugnis haben, in einem
bestimmten Fall den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung zu entziehen.

(11) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe, für die Anwendung des Vertrags Sorge zu tragen, sollte die Kommis-
sion an Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen Entscheidungen mit dem Ziel richten
können, Zuwiderhandlungen gegen die Artikel 81 und 82 des Vertrags abzustellen. Sie sollte, sofern
ein berechtigtes Interesse besteht, auch dann Entscheidungen zur Feststellung einer Zuwiderhandlung
erlassen können, wenn die Zuwiderhandlung beendet ist, selbst wenn sie keine Geldbuße auferlegt.
Außerdem sollte der Kommission in dieser Verordnung ausdrücklich die ihr vom Gerichtshof zuer-
kannte Befugnis übertragen werden, Entscheidungen zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zu
erlassen.

(12) Mit dieser Verordnung sollte der Kommission ausdrücklich die Befugnis übertragen werden, unter
Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit alle strukturellen oder auf das Verhalten abzie-
lenden Maßnahmen festzulegen, die zur effektiven Abstellung einer Zuwiderhandlung erforderlich
sind. Maßnahmen struktureller Art sollten nur in Ermangelung einer verhaltensorientierten
Maßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden, oder wenn letztere im Vergleich zu
Maßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für das betroffene Unternehmen
verbunden wäre. Änderungen an der Unternehmensstruktur, wie sie vor der Zuwiderhandlung
bestand, sind nur dann verhältnismäßig, wenn ein erhebliches, durch die Struktur eines Unterneh-
mens als solcher bedingtes Risiko anhaltender oder wiederholter Zuwiderhandlungen gegeben ist.

(13) Bieten Unternehmen im Rahmen eines Verfahrens, das auf eine Verbotsentscheidung gerichtet ist,
der Kommission an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die Bedenken der Kommission
auszuräumen, so sollte die Kommission diese Verpflichtungszusagen durch Entscheidung für die
Unternehmen bindend erklären können. Ohne die Frage zu beantworten, ob eine Zuwiderhandlung
vorgelegen hat oder noch vorliegt, sollte in solchen Entscheidungen festgestellt werden, dass für ein
Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr besteht. Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszu-
sagen lassen die Befugnisse der Wettbewerbsbehörden und der Gerichte der Mitgliedstaaten, das
Vorliegen einer Zuwiderhandlung festzustellen und über den Fall zu entscheiden, unberührt.
Entscheidungen bezüglich Verpflichtungszusagen sind für Fälle ungeeignet, in denen die Kommission
eine Geldbuße aufzuerlegen beabsichtigt.
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(14) In Ausnahmefällen, wenn es das öffentliche Interesse der Gemeinschaft gebietet, kann es auch
zweckmäßig sein, dass die Kommission eine Entscheidung deklaratorischer Art erlässt, mit der die
Nichtanwendung des in Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verankerten Verbots festgestellt
wird, um die Rechtslage zu klären und eine einheitliche Rechtsanwendung in der Gemeinschaft
sicherzustellen; dies gilt insbesondere in Bezug auf neue Formen von Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen, deren Beurteilung durch die bisherige Rechtsprechung und Verwaltungspraxis noch
nicht geklärt ist.

(15) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sollen gemeinsam ein Netz von
Behörden bilden, die die EG-Wettbewerbsregeln in enger Zusammenarbeit anwenden. Zu diesem
Zweck müssen Informations- und Konsultationsverfahren eingeführt werden. Nähere Einzelheiten
betreffend die Zusammenarbeit innerhalb des Netzes werden von der Kommission in enger Abstim-
mung mit den Mitgliedstaaten festgelegt und überarbeitet.

(16) Der Austausch von Informationen, auch solchen vertraulicher Art, und die Verwendung solcher
Informationen zwischen den Mitgliedern des Netzwerks sollte ungeachtet anders lautender einzel-
staatlicher Vorschriften zugelassen werden. Diese Informationen dürfen für die Anwendung der
Artikel 81 und 82 des Vertrags sowie für die parallel dazu erfolgende Anwendung des nationalen
Wettbewerbsrechts verwendet werden, sofern letztere Anwendung den gleichen Fall betrifft und
nicht zu einem anderen Ergebnis führt. Werden die ausgetauschten Informationen von der empfan-
genden Behörde dazu verwendet, Unternehmen Sanktionen aufzuerlegen, so sollte für die Verwen-
dung der Informationen keine weitere Beschränkung als nur die Verpflichtung gelten, dass sie
ausschließlich für den Zweck eingesetzt werden, für den sie zusammengetragen worden sind, da
Sanktionen, mit denen Unternehmen belegt werden können, in allen Systemen von derselben Art
sind. Die Verteidigungsrechte, die Unternehmen in den einzelnen Systemen zustehen, können als
hinreichend gleichwertig angesehen werden. Bei natürlichen Personen dagegen können Sanktionen
in den verschiedenen Systemen erheblich voneinander abweichen. In solchen Fällen ist dafür Sorge
zu tragen, dass die Informationen nur dann verwendet werden, wenn sie in einer Weise erhoben
wurden, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidigungsrechte natürlicher Personen das gleiche
Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde geltenden innerstaatlichen Recht
gewährleistet.

(17) Um eine einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln und gleichzeitig ein optimales Funktio-
nieren des Netzwerks zu gewährleisten, muss die Regel beibehalten werden, dass die Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten automatisch ihre Zuständigkeit verlieren, sobald die Kommission ein
Verfahren einleitet. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig und
beabsichtigt die Kommission, ein Verfahren einzuleiten, sollte sie sich bemühen, dies so bald wie
möglich zu tun. Vor der Einleitung eines Verfahrens sollte die Kommission die betreffende nationale
Behörde konsultieren.

(18) Um eine optimale Verteilung der Fälle innerhalb des Netzwerks sicherzustellen, sollte eine allgemeine
Bestimmung eingeführt werden, wonach eine Wettbewerbsbehörde ein Verfahren mit der Begrün-
dung aussetzen oder einstellen kann, dass sich eine andere Behörde mit demselben Fall befasst hat
oder noch befasst. Ziel ist es, dass jeder Fall nur von einer Behörde bearbeitet wird. Diese Bestim-
mung sollte nicht der der Kommission durch die Rechtsprechung des Gerichtshofs zuerkannten
Möglichkeit entgegenstehen, eine Beschwerde wegen fehlenden Gemeinschaftsinteresses abzuweisen,
selbst wenn keine andere Wettbewerbsbehörde die Absicht bekundet hat, sich des Falls anzu-
nehmen.

(19) Die Arbeitsweise des durch die Verordnung Nr. 17 eingesetzten Beratenden Ausschusses für Kartell-
und Monopolfragen hat sich als sehr befriedigend erwiesen. Dieser Ausschuss fügt sich gut in das
neue System einer dezentralen Anwendung des Wettbewerbsrechts ein. Es gilt daher, auf der Grund-
lage der Bestimmungen der Verordnung Nr. 17 aufzubauen und gleichzeitig die Arbeit effizienter zu
gestalten. Hierzu ist es zweckmäßig, die Möglichkeit eines schriftlichen Verfahrens für die Stellung-
nahme vorzusehen. Der Beratende Ausschuss sollte darüber hinaus als Diskussionsforum für die von
den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerade bearbeiteten Fälle dienen können, um auf
diese Weise dazu beizutragen, dass die Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einheitlich angewandt
werden.

(20) Der Beratende Ausschuss sollte sich aus Vertretern der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
zusammensetzen. In Sitzungen, in denen allgemeine Fragen zur Erörterung stehen, sollten die
Mitgliedstaaten einen weiteren Vertreter entsenden dürfen. Unbeschadet hiervon können sich die
Mitglieder des Ausschusses durch andere Experten des jeweiligen Mitgliedstaats unterstützen lassen.
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(21) Die einheitliche Anwendung der Wettbewerbsregeln erfordert außerdem, Formen der Zusammenar-
beit zwischen den Gerichten der Mitgliedstaaten und der Kommission vorzusehen. Dies gilt für alle
Gerichte der Mitgliedstaaten, die die Artikel 81 und 82 des Vertrags zur Anwendung bringen,
unabhängig davon, ob sie die betreffenden Regeln in Rechtsstreitigkeiten zwischen Privatparteien
anzuwenden haben oder ob sie als Wettbewerbsbehörde oder als Rechtsmittelinstanz tätig werden.
Insbesondere sollten die einzelstaatlichen Gerichte die Möglichkeit erhalten, sich an die Kommission
zu wenden, um Informationen oder Stellungnahmen zur Anwendung des Wettbewerbsrechts der
Gemeinschaft zu erhalten. Der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten
wiederum muss die Möglichkeit gegeben werden, sich mündlich oder schriftlich vor einzelstaatlichen
Gerichten zu äußern, wenn Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt. Diese Stellung-
nahmen sollten im Einklang mit den einzelstaatlichen Verfahrensregeln und Gepflogenheiten,
einschließlich derjenigen, die die Wahrung der Rechte der Parteien betreffen, erfolgen. Hierzu sollte
dafür gesorgt werden, dass die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten über
ausreichende Informationen über Verfahren vor einzelstaatlichen Gerichten verfügen.

(22) In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen im Interesse der Rechtssicherheit und der
einheitlichen Anwendung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft einander widersprechende
Entscheidungen vermieden werden. Die Wirkungen von Entscheidungen und Verfahren der Kommis-
sion auf Gerichte und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten müssen daher im Einklang mit der
Rechtsprechung des Gerichtshofs geklärt werden. Von der Kommission angenommene Entschei-
dungen bezüglich Verpflichtungszusagen berühren nicht die Befugnis der Gerichte und der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten, die Artikel 81 und 82 des Vertrags anzuwenden.

(23) Die Kommission sollte die Befugnis haben, im gesamten Bereich der Gemeinschaft die Auskünfte zu
verlangen, die notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen,
Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags
untersagte missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Unternehmen,
die einer Entscheidung der Kommission nachkommen, können nicht gezwungen werden, eine Zuwi-
derhandlung einzugestehen; sie sind auf jeden Fall aber verpflichtet, Fragen nach Tatsachen zu beant-
worten und Unterlagen vorzulegen, auch wenn die betreffenden Auskünfte dazu verwendet werden
können, den Beweis einer Zuwiderhandlung durch die betreffenden oder andere Unternehmen zu
erbringen.

(24) Die Kommission sollte außerdem die Befugnis haben, die Nachprüfungen vorzunehmen, die
notwendig sind, um gemäß Artikel 81 des Vertrags verbotene Vereinbarungen, Beschlüsse und
aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen sowie die nach Artikel 82 des Vertrags untersagte
missbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung aufzudecken. Die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten sollten bei der Ausübung dieser Befugnisse aktiv mitwirken.

(25) Da es zunehmend schwieriger wird, Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln aufzudecken, ist es für
einen wirksamen Schutz des Wettbewerbs notwendig, die Ermittlungsbefugnisse der Kommission zu
ergänzen. Die Kommission sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über sachdienliche Infor-
mationen verfügen, befragen und deren Aussagen zu Protokoll nehmen können. Ferner sollten die
von der Kommission beauftragten Bediensteten im Zuge einer Nachprüfung für die hierfür erforder-
liche Zeit eine Versiegelung vornehmen dürfen. Die Dauer der Versiegelung sollte in der Regel 72
Stunden nicht überschreiten. Die von der Kommission beauftragten Bediensteten sollten außerdem
alle Auskünfte im Zusammenhang mit Gegenstand und Ziel der Nachprüfung einholen dürfen.

(26) Die Erfahrung hat gezeigt, dass in manchen Fällen Geschäftsunterlagen in der Wohnung von Führ-
ungskräften und Mitarbeitern der Unternehmen aufbewahrt werden. Im Interesse effizienter Nach-
prüfungen sollten daher die Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten
Personen zum Betreten aller Räumlichkeiten befugt sein, in denen sich Geschäftsunterlagen befinden
können, einschließlich Privatwohnungen. Die Ausübung der letztgenannten Befugnis sollte jedoch
eine entsprechende gerichtliche Entscheidung voraussetzen.

(27) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es sinnvoll, die Tragweite der Kontrolle darzu-
legen, die das nationale Gericht ausüben kann, wenn es, wie im innerstaatlichen Recht vorgesehen
und als vorsorgliche Maßnahme, die Unterstützung durch Verfolgungsbehörden genehmigt, um sich
über einen etwaigen Widerspruch des betroffenen Unternehmens hinwegzusetzen, oder wenn es die
Vollstreckung einer Entscheidung zur Nachprüfung in anderen als Geschäftsräumen gestattet. Aus
der Rechtsprechung ergibt sich, dass das nationale Gericht insbesondere von der Kommission
weitere Klarstellungen anfordern kann, die es zur Ausübung seiner Kontrolle benötigt und bei deren
Fehlen es die Genehmigung verweigern könnte. Ferner bestätigt die Rechtsprechung die Befugnis der
nationalen Gerichte, die Einhaltung der für die Durchführung von Zwangsmaßnahmen geltenden
Vorschriften des innerstaatlichen Rechts zu kontrollieren.
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(28) Damit die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten mehr Möglichkeiten zu einer wirksamen
Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags erhalten, sollten sie einander im Rahmen von Nach-
prüfungen und anderen Maßnahmen zur Sachaufklärung Unterstützung gewähren können.

(29) Die Beachtung der Artikel 81 und 82 des Vertrags und die Erfüllung der den Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen in Anwendung dieser Verordnung auferlegten Pflichten sollten durch
Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt werden können. Hierzu sind auch für Verstöße gegen
Verfahrensvorschriften Geldbußen in angemessener Höhe vorzusehen.

(30) Um für eine tatsächliche Einziehung der Geldbußen zu sorgen, die Unternehmensvereinigungen
wegen von ihnen begangener Zuwiderhandlungen auferlegt werden, müssen die Bedingungen festge-
legt werden, unter denen die Kommission von den Mitgliedern der Vereinigung die Zahlung der
Geldbuße verlangen kann, wenn die Vereinigung selbst zahlungsunfähig ist. Dabei sollte die
Kommission der relativen Größe der der Vereinigung angehörenden Unternehmen und insbesondere
der Lage der kleinen und mittleren Unternehmen Rechnung tragen. Die Zahlung der Geldbuße durch
eines oder mehrere der Mitglieder einer Vereinigung erfolgt unbeschadet der einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften, die einen Rückgriff auf andere Mitglieder der Vereinigung zur Erstattung des
gezahlten Betrags ermöglichen.

(31) Die Regeln über die Verjährung bei der Auferlegung von Geldbußen und Zwangsgeldern sind in der
Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 des Rates (1) enthalten, die darüber hinaus Sanktionen im Verkehrs-
bereich zum Gegenstand hat. In einem System paralleler Zuständigkeiten müssen zu den Hand-
lungen, die die Verjährung unterbrechen können, auch eigenständige Verfahrenshandlungen der
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten gerechnet werden. Im Interesse einer klareren Gestaltung
des Rechtsrahmens empfiehlt es sich daher, die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 so zu ändern, dass
sie im Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung keine Anwendung findet, und die Verjäh-
rung in der vorliegenden Verordnung zu regeln.

(32) Das Recht der beteiligten Unternehmen, von der Kommission gehört zu werden, sollte bestätigt
werden. Dritten, deren Interessen durch eine Entscheidung betroffen sein können, sollte vor Erlass
der Entscheidung Gelegenheit zur Äußerung gegeben werden, und die erlassenen Entscheidungen
sollten auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso unerlässlich wie die Wahrung der Vertei-
digungsrechte der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts auf Akteneinsicht, ist der
Schutz der Geschäftsgeheimnisse. Es sollte sichergestellt werden, dass die innerhalb des Netzwerks
ausgetauschten Informationen vertraulich behandelt werden.

(33) Da alle Entscheidungen, die die Kommission nach Maßgabe dieser Verordnung erlässt, unter den im
Vertrag festgelegten Voraussetzungen der Überwachung durch den Gerichtshof unterliegen, sollte
der Gerichtshof gemäß Artikel 229 des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung bei Entscheidungen der Kommission über die Auferlegung von Geldbußen oder Zwangsgeldern
erhalten.

(34) Nach den Regeln der Verordnung Nr. 17 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Grundsätze kommt den Organen der Gemeinschaft eine zentrale Stellung
zu. Diese gilt es zu bewahren, doch müssen gleichzeitig die Mitgliedstaaten stärker an der Anwen-
dung der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft beteiligt werden. Im Einklang mit dem in Artikel 5
des Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts- und Verhältnismäßigkeitsprinzip geht die vorliegende
Verordnung nicht über das zur Erreichung ihres Ziels einer wirksamen Anwendung der Wettbe-
werbsregeln der Gemeinschaft Erforderliche hinaus.

(35) Um eine ordnungsgemäße Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts zu erreichen,
sollten die Mitgliedstaaten Behörden bestimmen, die sie ermächtigen, Artikel 81 und 82 des Vertrags
im öffentlichen Interesse anzuwenden. Sie sollten die Möglichkeit erhalten, sowohl Verwaltungs-
behörden als auch Gerichte mit der Erfüllung der den Wettbewerbsbehörden in dieser Verordnung
übertragenen Aufgaben zu betrauen. Mit der vorliegenden Verordnung wird anerkannt, dass für die
Durchsetzung der Wettbewerbsregeln im öffentlichen Interesse in den Mitgliedstaaten sehr unter-
schiedliche Systeme bestehen. Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 dieser Verordnung sollte sich
auf alle Wettbewerbsbehörden erstrecken. Als Ausnahme von dieser allgemeinen Regel sollte, wenn
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eine mit der Verfolgung von Zuwiderhandlungen betraute Verwaltungsbehörde einen Fall vor ein
von ihr getrenntes Gericht bringt, Artikel 11 Absatz 6 für die verfolgende Behörde nach Maßgabe
der Bedingungen in Artikel 35 Absatz 4 dieser Verordnung gelten. Sind diese Bedingungen nicht
erfüllt, sollte die allgemeine Regel gelten. Auf jeden Fall sollte Artikel 11 Absatz 6 nicht für Gerichte
gelten, soweit diese als Rechtsmittelinstanzen tätig werden.

(36) Nachdem der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung klargestellt hat, dass die Wettbewerbsregeln
auch für den Verkehr gelten, muss dieser Sektor den Verfahrensvorschriften der vorliegenden
Verordnung unterworfen werden. Daher sollte die Verordnung Nr. 141 des Rates vom 26.
November 1962 über die Nichtanwendung der Verordnung Nr. 17 des Rates auf den Verkehr (1)
aufgehoben werden und die Verordnungen des Rates (EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3)
und (EWG) Nr. 3975/87 (4) sollten so geändert werden, dass die darin enthaltenen speziellen Verfah-
rensvorschriften aufgehoben werden.

(37) Diese Verordnung wahrt die Grundrechte und steht im Einklang mit den Prinzipien, die insbeson-
dere in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union verankert sind. Demzufolge ist diese
Verordnung in Übereinstimmung mit diesen Rechten und Prinzipien auszulegen und anzuwenden.

(38) Rechtssicherheit für die nach den Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft tätigen Unternehmen trägt
zur Förderung von Innovation und Investition bei. In Fällen, in denen ernsthafte Rechtsunsicherheit
entsteht, weil neue oder ungelöste Fragen in Bezug auf die Anwendung dieser Regeln auftauchen,
können einzelne Unternehmen den Wunsch haben, mit der Bitte um informelle Beratung an die
Kommission heranzutreten. Diese Verordnung lässt das Recht der Kommission, informelle Beratung
zu leisten, unberührt —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GRUNDSÄTZE

Artikel 1

Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags

(1) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die nicht die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(2) Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne von Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags, die die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen, sind nicht
verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.

(3) Die missbräuchliche Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung im Sinne von Artikel 82 des
Vertrags ist verboten, ohne dass dies einer vorherigen Entscheidung bedarf.
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Artikel 2

Beweislast

In allen einzelstaatlichen und gemeinschaftlichen Verfahren zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des
Vertrags obliegt die Beweislast für eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 Absatz 1 oder Artikel 82 des
Vertrags der Partei oder der Behörde, die diesen Vorwurf erhebt. Die Beweislast dafür, dass die Vorausset-
zungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags vorliegen, obliegt den Unternehmen oder Unternehmensver-
einigungen, die sich auf diese Bestimmung berufen.

Artikel 3

Verhältnis zwischen den Artikeln 81 und 82 des Vertrags und dem einzelstaatlichen Wettbewerbs-
recht

(1) Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche Gerichte das einzelstaat-
liche Wettbewerbsrecht auf Vereinbarungen zwischen Unternehmen, Beschlüsse von Unternehmensvereini-
gungen und aufeinander abgestimmte Verhaltensweisen im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags an,
welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten im Sinne dieser Bestimmung beeinträchtigen können, so
wenden sie auch Artikel 81 des Vertrags auf diese Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abge-
stimmten Verhaltensweisen an. Wenden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder einzelstaatliche
Gerichte das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht auf nach Artikel 82 des Vertrags verbotene Missbräuche an,
so wenden sie auch Artikel 82 des Vertrags an.

(2) Die Anwendung des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts darf nicht zum Verbot von Vereinbarungen
zwischen Unternehmen, Beschlüssen von Unternehmensvereinigungen und aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen führen, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen geeignet sind,
aber den Wettbewerb im Sinne des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags nicht einschränken oder die Bedin-
gungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags erfüllen oder durch eine Verordnung zur Anwendung von
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags erfasst sind. Den Mitgliedstaaten wird durch diese Verordnung nicht
verwehrt, in ihrem Hoheitsgebiet strengere innerstaatliche Vorschriften zur Unterbindung oder Ahndung
einseitiger Handlungen von Unternehmen zu erlassen oder anzuwenden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten unbeschadet der allgemeinen Grundsätze und sonstigen Vorschriften des
Gemeinschaftsrechts nicht, wenn die Wettbewerbsbehörden und Gerichte der Mitgliedstaaten einzelstaat-
liche Gesetze über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen anwenden, und stehen auch nicht
der Anwendung von Bestimmungen des einzelstaatlichen Rechts entgegen, die überwiegend ein von den
Artikeln 81 und 82 des Vertrags abweichendes Ziel verfolgen.

KAPITEL II

ZUSTÄNDIGKEIT

Artikel 4

Zuständigkeit der Kommission

Zur Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags verfügt die Kommission über die in dieser Verordnung
vorgesehenen Befugnisse.

Artikel 5

Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
in Einzelfällen zuständig. Sie können hierzu von Amts wegen oder aufgrund einer Beschwerde Entschei-
dungen erlassen, mit denen

— die Abstellung von Zuwiderhandlungen angeordnet wird,

— einstweilige Maßnahmen angeordnet werden,
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— Verpflichtungszusagen angenommen werden oder

— Geldbußen, Zwangsgelder oder sonstige im innerstaatlichen Recht vorgesehene Sanktionen verhängt
werden.

Sind die Voraussetzungen für ein Verbot nach den ihnen vorliegenden Informationen nicht gegeben, so
können sie auch entscheiden, dass für sie kein Anlass besteht, tätig zu werden.

Artikel 6

Zuständigkeit der Gerichte der Mitgliedstaaten

Die einzelstaatlichen Gerichte sind für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags zuständig.

KAPITEL III

ENTSCHEIDUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 7

Feststellung und Abstellung von Zuwiderhandlungen

(1) Stellt die Kommission auf eine Beschwerde hin oder von Amts wegen eine Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags fest, so kann sie die beteiligten Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen durch Entscheidung verpflichten, die festgestellte Zuwiderhandlung abzustellen. Sie kann
ihnen hierzu alle erforderlichen Abhilfemaßnahmen verhaltensorientierter oder struktureller Art
vorschreiben, die gegenüber der festgestellten Zuwiderhandlung verhältnismäßig und für eine wirksame
Abstellung der Zuwiderhandlung erforderlich sind. Abhilfemaßnahmen struktureller Art können nur in
Ermangelung einer verhaltensorientierten Abhilfemaßnahme von gleicher Wirksamkeit festgelegt werden,
oder wenn letztere im Vergleich zu Abhilfemaßnahmen struktureller Art mit einer größeren Belastung für
die beteiligten Unternehmen verbunden wäre. Soweit die Kommission ein berechtigtes Interesse hat, kann
sie auch eine Zuwiderhandlung feststellen, nachdem diese beendet ist.

(2) Zur Einreichung einer Beschwerde im Sinne von Absatz 1 befugt sind natürliche und juristische
Personen, die ein berechtigtes Interesse darlegen, sowie die Mitgliedstaaten.

Artikel 8

Einstweilige Maßnahmen

(1) Die Kommission kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines ernsten, nicht wieder gutzuma-
chenden Schadens für den Wettbewerb besteht, von Amts wegen auf der Grundlage einer prima facie fest-
gestellten Zuwiderhandlung durch Entscheidung einstweilige Maßnahmen anordnen.

(2) Die Entscheidung gemäß Absatz 1 hat eine befristete Geltungsdauer und ist — sofern erforderlich
und angemessen — verlängerbar.

Artikel 9

Verpflichtungszusagen

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Entscheidung zur Abstellung einer Zuwiderhandlung zu erlassen,
und bieten die beteiligten Unternehmen an, Verpflichtungen einzugehen, die geeignet sind, die ihnen von
der Kommission nach ihrer vorläufigen Beurteilung mitgeteilten Bedenken auszuräumen, so kann die
Kommission diese Verpflichtungszusagen im Wege einer Entscheidung für bindend für die Unternehmen
erklären. Die Entscheidung kann befristet sein und muss besagen, dass für ein Tätigwerden der Kommission
kein Anlass mehr besteht.
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(2) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen das Verfahren wieder aufnehmen,

a) wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse in einem für die Entscheidung wesentlichen Punkt geändert
haben,

b) wenn die beteiligten Unternehmen ihre Verpflichtungen nicht einhalten oder

c) wenn die Entscheidung auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der Parteien
beruht.

Artikel 10

Feststellung der Nichtanwendbarkeit

Ist es aus Gründen des öffentlichen Interesses der Gemeinschaft im Bereich der Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags erforderlich, so kann die Kommission von Amts wegen durch Entscheidung feststellen,
dass Artikel 81 des Vertrags auf eine Vereinbarung, einen Beschluss einer Unternehmensvereinigung oder
eine abgestimmte Verhaltensweise keine Anwendung findet, weil die Voraussetzungen des Artikels 81
Absatz 1 des Vertrags nicht vorliegen oder weil die Voraussetzungen des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
erfüllt sind.

Die Kommission kann eine solche Feststellung auch in Bezug auf Artikel 82 des Vertrags treffen.

KAPITEL IV

ZUSAMMENARBEIT

Artikel 11

Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten arbeiten bei der Anwendung der
Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft eng zusammen.

(2) Die Kommission übermittelt den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten eine Kopie der wichtig-
sten Schriftstücke, die sie zur Anwendung der Artikel 7, 8, 9, 10 und 29 Absatz 1 zusammengetragen hat.
Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaates auf Ersuchen eine Kopie
anderer bestehender Unterlagen, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind.

(3) Werden die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten aufgrund von Artikel 81 oder Artikel 82 des
Vertrags tätig, so unterrichten sie hierüber schriftlich die Kommission vor Beginn oder unverzüglich nach
Einleitung der ersten förmlichen Ermittlungshandlung. Diese Unterrichtung kann auch den Wettbewerbs-
behörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden.

(4) Spätestens 30 Tage vor Erlass einer Entscheidung, mit der die Abstellung einer Zuwiderhandlung
angeordnet wird, Verpflichtungszusagen angenommen werden oder der Rechtsvorteil einer Gruppenfreistel-
lungsverordnung entzogen wird, unterrichten die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Kommis-
sion. Zu diesem Zweck übermitteln sie der Kommission eine zusammenfassende Darstellung des Falls, die
in Aussicht genommene Entscheidung oder, soweit diese Unterlage noch nicht vorliegt, jede sonstige Unter-
lage, der die geplante Vorgehensweise zu entnehmen ist. Diese Informationen können auch den Wettbe-
werbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Auf Ersuchen der Kommission
stellt die handelnde Wettbewerbsbehörde der Kommission sonstige ihr vorliegende Unterlagen zur Verfü-
gung, die für die Beurteilung des Falls erforderlich sind. Die der Kommission übermittelten Informationen
können den Wettbewerbsbehörden der anderen Mitgliedstaaten zugänglich gemacht werden. Die einzel-
staatlichen Wettbewerbsbehörden können zudem Informationen untereinander austauschen, die zur Beur-
teilung eines von ihnen nach Artikel 81 und 82 des Vertrags behandelten Falls erforderlich sind.

(5) Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten können die Kommission zu jedem Fall, in dem es um
die Anwendung des Gemeinschaftsrechts geht, konsultieren.
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(6) Leitet die Kommission ein Verfahren zum Erlass einer Entscheidung nach Kapitel III ein, so entfällt
damit die Zuständigkeit der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten für die Anwendung der Artikel 81
und 82 des Vertrags. Ist eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in einem Fall bereits tätig, so leitet
die Kommission ein Verfahren erst ein, nachdem sie diese Wettbewerbsbehörde konsultiert hat.

Artikel 12

Informationsaustausch

(1) Für die Zwecke der Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags sind die Kommission und die
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten befugt, einander tatsächliche oder rechtliche Umstände
einschließlich vertraulicher Angaben mitzuteilen und diese Informationen als Beweismittel zu verwenden.

(2) Die ausgetauschten Informationen werden nur zum Zweck der Anwendung von Artikel 81 oder 82
des Vertrags sowie in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand als Beweismittel verwendet, für den sie von
der übermittelnden Behörde erhoben wurden. Wird das einzelstaatliche Wettbewerbsrecht jedoch im
gleichen Fall und parallel zum gemeinschaftlichen Wettbewerbsrecht angewandt und führt es nicht zu
anderen Ergebnissen, so können nach diesem Artikel ausgetauschte Informationen auch für die Anwendung
des einzelstaatlichen Wettbewerbsrechts verwendet werden.

(3) Nach Absatz 1 ausgetauschte Informationen können nur als Beweismittel verwendet werden, um
Sanktionen gegen natürliche Personen zu verhängen, wenn

— das Recht der übermittelnden Behörde ähnlich geartete Sanktionen in Bezug auf Verstöße gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags vorsieht oder, falls dies nicht der Fall ist, wenn

— die Informationen in einer Weise erhoben worden sind, die hinsichtlich der Wahrung der Verteidi-
gungsrechte natürlicher Personen das gleiche Schutzniveau wie nach dem für die empfangende Behörde
geltenden innerstaatlichen Recht gewährleistet. Jedoch dürfen in diesem Falle die ausgetauschten Infor-
mationen von der empfangenden Behörde nicht verwendet werden, um Haftstrafen zu verhängen.

Artikel 13

Aussetzung und Einstellung des Verfahrens

(1) Sind die Wettbewerbsbehörden mehrerer Mitgliedstaaten aufgrund einer Beschwerde oder von Amts
wegen mit einem Verfahren gemäß Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gegen dieselbe Vereinbarung,
denselben Beschluss oder dieselbe Verhaltensweise befasst, so stellt der Umstand, dass eine Behörde den Fall
bereits bearbeitet, für die übrigen Behörden einen hinreichenden Grund dar, ihr Verfahren auszusetzen
oder die Beschwerde zurückzuweisen. Auch die Kommission kann eine Beschwerde mit der Begründung
zurückweisen, dass sich bereits eine Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats mit dieser Beschwerde
befasst.

(2) Ist eine einzelstaatliche Wettbewerbsbehörde oder die Kommission mit einer Beschwerde gegen eine
Vereinbarung, einen Beschluss oder eine Verhaltensweise befasst, die bereits von einer anderen Wettbe-
werbsbehörde behandelt worden ist, so kann die Beschwerde abgewiesen werden.

Artikel 14

Beratender Ausschuss

(1) Vor jeder Entscheidung, die nach Maßgabe der Artikel 7, 8, 9, 10 und 23, Artikel 24 Absatz 2 und
Artikel 29 Absatz 1 ergeht, hört die Kommission einen Beratenden Ausschuss für Kartell- und Monopol-
fragen.

(2) Für die Erörterung von Einzelfällen setzt der Beratende Ausschuss sich aus Vertretern der Wettbe-
werbsbehörden der Mitgliedstaaten zusammen. Für Sitzungen, in denen andere Fragen als Einzelfälle zur
Erörterung stehen, kann ein weiterer für Wettbewerbsfragen zuständiger Vertreter des jeweiligen Mitglied-
staats bestimmt werden. Die Vertreter können im Falle der Verhinderung durch andere Vertreter ersetzt
werden.
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(3) Die Anhörung kann in einer von der Kommission einberufenen Sitzung, in der die Kommission den
Vorsitz führt, frühestens 14 Tage nach Absendung der Einberufung, der eine Darstellung des Sachverhalts
unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein vorläufiger Entscheidungsvorschlag beigefügt wird,
erfolgen. Bei Entscheidungen nach Artikel 8 kann die Sitzung sieben Tage nach Absendung des verfü-
genden Teils eines Entscheidungsentwurfs abgehalten werden. Enthält eine von der Kommission abgesen-
dete Einberufung zu einer Sitzung eine kürzere Ladungsfrist als die vorerwähnten Fristen, so kann die
Sitzung zum vorgeschlagenen Zeitpunkt stattfinden, wenn kein Mitgliedstaat einen Einwand erhebt. Der
Beratende Ausschuss nimmt zu dem vorläufigen Entscheidungsvorschlag der Kommission schriftlich Stel-
lung. Er kann seine Stellungnahme auch dann abgeben, wenn einzelne Mitglieder des Ausschusses nicht
anwesend und nicht vertreten sind. Auf Antrag eines oder mehrerer Mitglieder werden die in der Stellung-
nahme aufgeführten Standpunkte mit einer Begründung versehen.

(4) Die Anhörung kann auch im Wege des schriftlichen Verfahrens erfolgen. Die Kommission muss
jedoch eine Sitzung einberufen, wenn ein Mitgliedstaat dies beantragt. Im Fall eines schriftlichen Verfahrens
setzt die Kommission den Mitgliedstaaten eine Frist von mindestens 14 Tagen für die Übermittlung ihrer
Bemerkungen, die an die anderen Mitgliedstaaten weitergeleitet werden. In Bezug auf Entscheidungen nach
Artikel 8 gilt eine Frist von sieben anstatt von 14 Tagen. Legt die Kommission für das schriftliche
Verfahren eine kürzere Frist als die vorerwähnten Fristen fest, so gilt die vorgeschlagene Frist, sofern kein
Einwand seitens der Mitgliedstaaten erhoben wird.

(5) Die Kommission berücksichtigt soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie unter-
richtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stellungnahme berücksichtigt hat.

(6) Gibt der Beratende Ausschuss eine schriftliche Stellungnahme ab, so wird diese Stellungnahme dem
Entscheidungsentwurf beigefügt. Empfiehlt der Beratende Ausschuss die Veröffentlichung seiner Stellung-
nahme, so trägt die Kommission bei der Veröffentlichung dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(7) Die Kommission setzt auf Antrag der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats Fälle, die nach Artikel
81 und 82 des Vertrags von einer Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats behandelt werden, auf die
Tagesordnung des Beratenden Ausschusses. Die Kommission kann dies auch aus eigener Initiative tun. In
beiden Fällen wird die betreffende Wettbewerbsbehörde von ihr vorab unterrichtet.

Ein entsprechender Antrag kann insbesondere von der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats gestellt
werden, wenn es sich um einen Fall handelt, bei dem die Kommission die Einleitung eines Verfahrens mit
den Wirkungen des Artikels 11 Absatz 6 beabsichtigt.

Zu den Fällen, die von den Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten behandelt werden, gibt der Beratende
Ausschuss keine Stellungnahme ab. Der Beratende Ausschuss kann auch allgemeine Fragen des gemein-
schaftlichen Wettbewerbsrechts erörtern.

Artikel 15

Zusammenarbeit mit Gerichten der Mitgliedstaaten

(1) Im Rahmen von Verfahren, in denen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zur Anwendung kommt,
können die Gerichte der Mitgliedstaaten die Kommission um die Übermittlung von Informationen, die sich
in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen bitten, die die Anwendung der Wettbewerbs-
regeln der Gemeinschaft betreffen.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines einzel-
staatlichen Gerichts über die Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags. Die betreffende Kopie wird
unverzüglich übermittelt, nachdem das vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.

(3) Die einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden können von sich aus den Gerichten ihres Mitgliedstaats
schriftliche Stellungnahmen zur Anwendung des Artikels 81 oder 82 des Vertrags übermitteln. Mit
Erlaubnis des betreffenden Gerichts können sie vor den Gerichten ihres Mitgliedstaats auch mündlich Stel-
lung nehmen. Sofern es die kohärente Anwendung der Artikel 81 oder 82 des Vertrags erfordert, kann die
Kommission aus eigener Initiative den Gerichten der Mitgliedstaaten schriftliche Stellungnahmen übermit-
teln. Sie kann mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch mündlich Stellung nehmen.

Zum ausschließlichen Zweck der Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen können die Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten und die Kommission das betreffende Gericht des Mitgliedstaats ersuchen, ihnen alle zur
Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke zu übermitteln oder für deren Übermittlung zu sorgen.
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(4) Umfassendere Befugnisse zur Abgabe von Stellungnahmen vor einem Gericht, die den Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten nach ihrem einzelstaatlichen Recht zustehen, werden durch diesen Artikel
nicht berührt.

Artikel 16

Einheitliche Anwendung des gemeinschaftlichen Wettbewerbsrechts

(1) Wenn Gerichte der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Vereinbarungen,
Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung der
Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen erlassen, die der Entscheidung der Kommission zuwider-
laufen. Sie müssen es auch vermeiden, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen,
die die Kommission in einem von ihr eingeleiteten Verfahren zu erlassen beabsichtigt. Zu diesem Zweck
kann das einzelstaatliche Gericht prüfen, ob es notwendig ist, das vor ihm anhängige Verfahren auszu-
setzen. Diese Verpflichtung gilt unbeschadet der Rechte und Pflichten nach Artikel 234 des Vertrags.

(2) Wenn Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten nach Artikel 81 oder 82 des Vertrags über Verein-
barungen, Beschlüsse oder Verhaltensweisen zu befinden haben, die bereits Gegenstand einer Entscheidung
der Kommission sind, dürfen sie keine Entscheidungen treffen, die der von der Kommission erlassenen
Entscheidung zuwiderlaufen würden.

KAPITEL V

ERMITTLUNGSBEFUGNISSE

Artikel 17

Untersuchung einzelner Wirtschaftszweige und einzelner Arten von Vereinbarungen

(1) Lassen die Entwicklung des Handels zwischen Mitgliedstaaten, Preisstarrheiten oder andere Umstände
vermuten, dass der Wettbewerb im Gemeinsamen Markt möglicherweise eingeschränkt oder verfälscht ist,
so kann die Kommission die Untersuchung eines bestimmten Wirtschaftszweigs oder — Sektor übergrei-
fend — einer bestimmten Art von Vereinbarungen durchführen. Im Rahmen dieser Untersuchung kann die
Kommission von den betreffenden Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen die Auskünfte
verlangen, die zur Durchsetzung von Artikel 81 und 82 des Vertrags notwendig sind, und die dazu
notwendigen Nachprüfungen vornehmen.

Die Kommission kann insbesondere von den betreffenden Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
verlangen, sie von sämtlichen Vereinbarungen, Beschlüssen und aufeinander abgestimmten Verhal-
tensweisen zu unterrichten.

Die Kommission kann einen Bericht über die Ergebnisse ihrer Untersuchung bestimmter Wirtschaftszweige
oder — Sektor übergreifend — bestimmter Arten von Vereinbarungen veröffentlichen und interessierte
Parteien um Stellungnahme bitten.

(2) Die Artikel 14, 18, 19, 20, 22, 23 und 24 gelten entsprechend.

Artikel 18

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben durch
einfaches Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen verlangen, dass sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Bei der Versendung eines einfachen Auskunftsverlangens an ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung gibt die Kommission die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens und die
benötigten Auskünfte an, legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest und weist auf die in Artikel
23 für den Fall der Erteilung einer unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sanktionen hin.
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(3) Wenn die Kommission durch Entscheidung von Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zur
Erteilung von Auskünften verpflichtet, gibt sie die Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens
und die geforderten Auskünfte an und legt die Frist für die Erteilung der Auskünfte fest. Die betreffende
Entscheidung enthält ferner einen Hinweis auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sanktionen und weist
entweder auf die in Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen hin oder erlegt diese auf. Außerdem weist sie auf
das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu erheben.

(4) Die Inhaber der Unternehmen oder deren Vertreter oder — im Fall von juristischen Personen, Gesell-
schaften und Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit — die nach Gesetz oder Satzung zur Vertretung
berufenen Personen erteilen die verlangten Auskünfte im Namen des betreffenden Unternehmens bzw. der
Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte Rechtsanwälte können die Auskünfte im
Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind.

(5) Die Kommission übermittelt der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet
sich der Sitz des Unternehmens bzw. der Unternehmensvereinigung befindet, sowie der Wettbewerbs-
behörde des Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich eine Kopie des einfachen
Auskunftsverlangens oder der Entscheidung.

(5) Die Regierungen und Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf
Verlangen alle Auskünfte, die sie zur Erfüllung der ihr mit dieser Verordnung übertragenen Aufgaben
benötigt.

Artikel 19

Befugnis zur Befragung

(1) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben kann die Kommission alle
natürlichen und juristischen Personen befragen, die der Befragung zum Zweck der Einholung von Informa-
tion, die sich auf den Gegenstand einer Untersuchung bezieht, zustimmen.

(2) Findet eine Befragung nach Absatz 1 in den Räumen eines Unternehmens statt, so informiert die
Kommission die Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung erfolgt. Auf
Verlangen der Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats können deren Bedienstete die Bediensteten der
Kommission und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen bei der Durchführung
der Befragung unterstützen.

Artikel 20

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertragenen Aufgaben bei
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr
ermächtigten Begleitpersonen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel von Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen zu betreten;

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, zu
prüfen;

c) Kopien oder Auszüge gleich welcher Art aus diesen Büchern und Unterlagen anzufertigen oder zu
erlangen;

d) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder Unterlagen jeder Art für die Dauer und in dem Ausmaß
zu versiegeln, wie es für die Nachprüfung erforderlich ist;

e) von allen Vertretern oder Mitgliedern der Belegschaft des Unternehmens oder der Unternehmensvereini-
gung Erläuterungen zu Tatsachen oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der
Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und ihre Antworten zu Protokoll zu nehmen.
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(3) Die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermäch-
tigten Begleitpersonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der
Gegenstand und der Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und auf die in Artikel 23 vorgesehenen Sank-
tionen für den Fall hingewiesen wird, dass die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die nach Maßgabe von Absatz 2 des vorlie-
genden Artikels gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind. Die Kommission unterrichtet die Wettbe-
werbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden soll, über
die Nachprüfung rechtzeitig vor deren Beginn.

(4) Die Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden,
die die Kommission durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und
den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und weist auf die in
Artikel 23 und Artikel 24 vorgesehenen Sanktionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt diese Entscheidungen nach Anhörung der
Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen werden
soll.

(5) Die Bediensteten der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprü-
fung vorgenommen werden soll, oder von dieser Behörde entsprechend ermächtigte oder benannte
Personen unterstützen auf Ersuchen dieser Behörde oder der Kommission die Bediensteten der Kommission
und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.

(6) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen fest, dass sich ein Unternehmen einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten Nachprüfung
widersetzt, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter
Einsatz von Polizeikräften oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der
Kommission ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Unterstützung nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem Recht eine Genehmigung eines
Gerichts voraus, so ist diese zu beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden.

(8) Wird die in Absatz 7 genannte Genehmigung beantragt, so prüft das einzelstaatliche Gericht die
Echtheit der Entscheidung der Kommission sowie, ob die beantragten Zwangsmaßnahmen nicht willkürlich
und, gemessen am Gegenstand der Nachprüfung, nicht unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der
Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht von der Kommission unmit-
telbar oder über die Wettbewerbsbehörde des betreffenden Mitgliedstaats ausführliche Erläuterungen anfor-
dern, und zwar insbesondere zu den Gründen, die die Kommission veranlasst haben, das Unternehmen
einer Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags zu verdächtigen, sowie zur Schwere der
behaupteten Zuwiderhandlung und zur Art der Beteiligung des betreffenden Unternehmens. Das einzel-
staatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch die
Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 21

Nachprüfungen in anderen Räumlichkeiten

(1) Besteht ein begründeter Verdacht, dass Bücher oder sonstige Geschäftsunterlagen, die sich auf den
Gegenstand der Nachprüfung beziehen und die als Beweismittel für einen schweren Verstoß gegen Artikel
81 oder 82 des Vertrags von Bedeutung sein könnten, in anderen Räumlichkeiten, auf anderen Grund-
stücken oder in anderen Transportmitteln — darunter auch die Wohnungen von Unternehmensleitern und
Mitgliedern der Aufsichts- und Leitungsorgane sowie sonstigen Mitarbeitern der betreffenden Unternehmen
und Unternehmensvereinigungen — aufbewahrt werden, so kann die Kommission durch Entscheidung eine
Nachprüfung in diesen anderen Räumlichkeiten, auf diesen anderen Grundstücken oder in diesen anderen
Transportmitteln anordnen.

(2) Die Entscheidung bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung, bestimmt den Zeit-
punkt ihres Beginns und weist auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof gegen die Entscheidung Klage zu
erheben. Insbesondere werden die Gründe genannt, die die Kommission zu der Annahme veranlasst haben,
dass ein Verdacht im Sinne von Absatz 1 besteht. Die Kommission trifft die Entscheidungen nach
Anhörung der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchge-
führt werden soll.
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(3) Eine gemäß Absatz 1 getroffene Entscheidung kann nur mit der vorherigen Genehmigung des einzel-
staatlichen Gerichts des betreffenden Mitgliedstaats vollzogen werden. Das einzelstaatliche Gericht prüft die
Echtheit der Entscheidung der Kommission und dass die beabsichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkür-
lich noch unverhältnismäßig sind — insbesondere gemessen an der Schwere der zur Last gelegten Zuwider-
handlung, der Wichtigkeit des gesuchten Beweismaterials, der Beteiligung des betreffenden Unternehmens
und der begründeten Wahrscheinlichkeit, dass Bücher und Geschäftsunterlagen, die sich auf den Gegen-
stand der Nachprüfung beziehen, in den Räumlichkeiten aufbewahrt werden, für die die Genehmigung
beantragt wird. Das einzelstaatliche Gericht kann die Kommission unmittelbar oder über die Wettbewerbs-
behörde des betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zu den Punkten ersuchen, deren
Kenntnis zur Prüfung der Verhältnismäßigkeit der beabsichtigten Zwangsmaßnahmen erforderlich ist.

Das einzelstaatliche Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch
die Übermittlung der in den Akten der Kommission enthaltenen Informationen verlangen. Die Prüfung der
Rechtmäßigkeit der Kommissionsentscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

(4) Die von der Kommission mit der Durchführung einer gemäß Absatz 1 angeordneten Nachprüfung
beauftragten Bediensteten und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen haben die in Artikel 20
Absatz 2 Buchstaben a), b) und c) aufgeführten Befugnisse. Artikel 20 Absätze 5 und 6 gilt entsprechend.

Artikel 22

Ermittlungen durch Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats darf im Hoheitsgebiet dieses Mitgliedstaats nach
Maßgabe des innerstaatlichen Rechts im Namen und für Rechnung der Wettbewerbsbehörde eines anderen
Mitgliedstaats alle Nachprüfungen und sonstigen Maßnahmen zur Sachverhaltsaufklärung durchführen, um
festzustellen, ob eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags vorliegt. Der Austausch und
die Verwendung der erhobenen Informationen erfolgen gemäß Artikel 12.

(2) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten die Nachprü-
fungen vor, die die Kommission gemäß Artikel 20 Absatz 1 für erforderlich hält oder die sie durch
Entscheidung gemäß Artikel 20 Absatz 4 angeordnet hat. Die für die Durchführung dieser Nachprüfungen
verantwortlichen Bediensteten der einzelstaatlichen Wettbewerbsbehörden sowie die von ihnen ermäch-
tigten oder benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihrer innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften aus.

Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr ermächtigte Begleitpersonen können auf Verlangen
der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unterstützen.

KAPITEL VI

SANKTIONEN

Artikel 23

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamt-
umsatzes festsetzen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) bei der Erteilung einer nach Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 2 verlangten Auskunft unrichtige oder
irreführende Angaben machen;

b) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel 17 oder Artikel 18 Absatz 3 verlangten
Auskunft unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen oder die Angaben nicht inner-
halb der gesetzten Frist machen;

c) bei Nachprüfungen nach Artikel 20 die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht
vollständig vorlegen oder in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 angeordnete Nachprüfungen
nicht dulden;

4.1.2003L 1/16 Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

109



d) in Beantwortung einer nach Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen oder

— eine von einem Mitglied der Belegschaft erteilte unrichtige, unvollständige oder irreführende
Antwort nicht innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist berichtigen oder

— in Bezug auf Tatsachen, die mit dem Gegenstand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 20 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung in Zusammenhang stehen, keine vollständige
Antwort erteilen oder eine vollständige Antwort verweigern;

e) die von Bediensteten der Kommission oder anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel
20 Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel erbrochen haben.

(2) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verstoßen oder

b) einer nach Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen zuwiderhandeln
oder

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen nicht einhalten.

Die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen oder jede beteiligte Unterneh-
mensvereinigung darf 10 % seines bzw. ihres jeweiligen im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten
Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

Steht die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereinigung mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder im Zusam-
menhang, so darf die Geldbuße 10 % der Summe der Gesamtumsätze derjenigen Mitglieder, die auf dem
Markt tätig waren, auf dem sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung auswirkte, nicht übersteigen.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist sowohl die Schwere der Zuwiderhandlung als auch
deren Dauer zu berücksichtigen.

(4) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des Umsatzes
ihrer Mitglieder verhängt und ist die Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so ist sie
verpflichtet, von ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geldbuße zu fordern.

Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so kann die
Kommission die Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter
Mitglieder in den betreffenden Entscheidungsgremien der Vereinigung waren.

Nachdem die Kommission die Zahlung gemäß Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie, soweit es zur voll-
ständigen Zahlung der Geldbuße erforderlich ist, die Zahlung des Restbetrags von jedem Mitglied der Verei-
nigung verlangen, das auf dem Markt tätig war, auf dem die Zuwiderhandlung erfolgte.

Die Kommission darf jedoch Zahlungen gemäß Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen verlangen,
die nachweisen, dass sie den die Zuwiderhandlung begründenden Beschluss der Vereinigung nicht umge-
setzt haben und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten oder sich aktiv davon distanziert
haben, noch ehe die Kommission mit der Untersuchung des Falls begonnen hat.

Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 10 % seines im letzten
Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

(5) Die nach den Absätzen 1 und 2 getroffenen Entscheidungen haben keinen strafrechtlichen
Charakter.

Artikel 24

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im vorausgegangenen Geschäftsjahr erzielten durch-
schnittlichen Tagesumsatzes für jeden Tag des Verzugs von dem in ihrer Entscheidung bestimmten Zeit-
punkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags gemäß einer nach Artikel 7 getrof-
fenen Entscheidung abzustellen;
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b) einer gemäß Artikel 8 erlassenen Entscheidung zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen nachzu-
kommen;

c) durch Entscheidung gemäß Artikel 9 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen einzuhalten;

d) eine Auskunft vollständig und genau zu erteilen, die die Kommission durch Entscheidung gemäß Artikel
17 oder Artikel 18 Absatz 3 angefordert hat;

e) eine Nachprüfung zu dulden, die die Kommission in einer Entscheidung nach Artikel 20 Absatz 4 ange-
ordnet hat.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung nachgekommen, zu
deren Erfüllung das Zwangsgeld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die endgültige Höhe des
Zwangsgelds auf einen Betrag festsetzen, der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde. Artikel 23 Absatz 4 gilt entsprechend.

KAPITEL VII

VERJÄHRUNG

Artikel 25

Verfolgungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission nach den Artikeln 23 und 24 verjährt

a) in drei Jahren bei Zuwiderhandlungen gegen Vorschriften über die Einholung von Auskünften oder die
Vornahme von Nachprüfungen,

b) in fünf Jahren bei den übrigen Zuwiderhandlungen.

(2) Die Verjährungsfrist beginnt mit dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist. Bei
dauernden oder fortgesetzten Zuwiderhandlungen beginnt die Verjährung jedoch erst mit dem Tag, an dem
die Zuwiderhandlung beendet ist.

(3) Die Verjährung der Befugnis zur Festsetzung von Geldbußen oder Zwangsgeldern wird durch jede
auf Ermittlung oder Verfolgung der Zuwiderhandlung gerichtete Handlung der Kommission oder der Wett-
bewerbsbehörde eines Mitgliedstaats unterbrochen. Die Unterbrechung tritt mit dem Tag ein, an dem die
Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten
Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verjährung wird unter anderem durch folgende
Handlungen unterbrochen:

a) schriftliche Auskunftsverlangen der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats,

b) schriftliche Nachprüfungsaufträge, die die Kommission oder die Wettbewerbsbehörde eines Mitglied-
staats ihren Bediensteten erteilen,

c) die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission oder durch die Wettbewerbsbehörde eines
Mitgliedstaats,

d) die Mitteilung der von der Kommission oder der Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats in Betracht
gezogenen Beschwerdepunkte.

(4) Die Unterbrechung wirkt gegenüber allen an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen.

(5) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens
mit dem Tag ein, an dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine
Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die
Verjährung gemäß Absatz 6 ruht.

(6) Die Verfolgungsverjährung ruht, solange wegen der Entscheidung der Kommission ein Verfahren vor
dem Gerichtshof anhängig ist.
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Artikel 26

Vollstreckungsverjährung

(1) Die Befugnis der Kommission zur Vollstreckung von in Anwendung der Artikel 23 und 24 erlas-
senen Entscheidungen verjährt in fünf Jahren.

(2) Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Entscheidung bestandskräftig geworden ist.

(3) Die Vollstreckungsverjährung wird unterbrochen

a) durch die Bekanntgabe einer Entscheidung, durch die der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des
Zwangsgelds geändert oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird,

b) durch jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Handlung der
Kommission oder eines Mitgliedstaats auf Antrag der Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

(5) Die Vollstreckungsverjährung ruht,

a) solange eine Zahlungserleichterung bewilligt ist,

b) solange die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs ausgesetzt ist.

KAPITEL VIII

ANHÖRUNGEN UND BERUFSGEHEIMNIS

Artikel 27

Anhörung der Parteien, der Beschwerdeführer und sonstiger Dritter

(1) Vor einer Entscheidung gemäß den Artikeln 7, 8, 23 oder 24 Absatz 2 gibt die Kommission den
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, gegen die sich das von ihr betriebene Verfahren richtet,
Gelegenheit, sich zu den Beschwerdepunkten zu äußern, die sie in Betracht gezogen hat. Die Kommission
stützt ihre Entscheidung nur auf die Beschwerdepunkte, zu denen sich die Parteien äußern konnten. Die
Beschwerdeführer werden eng in das Verfahren einbezogen.

(2) Die Verteidigungsrechte der Parteien müssen während des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt
werden. Die Parteien haben Recht auf Einsicht in die Akten der Kommission, vorbehaltlich des berechtigten
Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse. Von der Akteneinsicht ausgen-
ommen sind vertrauliche Informationen sowie interne Schriftstücke der Kommission und der Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere ist die Korrespondenz zwischen der Kommission und den
Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten oder zwischen den Letztgenannten, einschließlich der gemäß
Artikel 11 und Artikel 14 erstellten Schriftstücke, von der Akteneinsicht ausgenommen. Die Regelung
dieses Absatzes steht der Offenlegung und Nutzung der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwen-
digen Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

(3) Soweit die Kommission es für erforderlich hält, kann sie auch andere natürliche oder juristische
Personen anhören. Dem Antrag natürlicher oder juristischer Personen, angehört zu werden, ist stattzu-
geben, wenn sie ein ausreichendes Interesse nachweisen. Außerdem können die Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten bei der Kommission die Anhörung anderer natürlicher oder juristischer Personen bean-
tragen.

(4) Beabsichtigt die Kommission eine Entscheidung gemäß Artikel 9 oder 10 zu erlassen, so veröffent-
licht sie zuvor eine kurze Zusammenfassung des Falls und den wesentlichen Inhalt der betreffenden
Verpflichtungszusagen oder der geplanten Vorgehensweise. Interessierte Dritte können ihre Bemerkungen
hierzu binnen einer Frist abgeben, die von der Kommission in ihrer Veröffentlichung festgelegt wird und
die mindestens einen Monat betragen muss. Bei der Veröffentlichung ist dem berechtigten Interesse der
Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen.
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Artikel 28

Berufsgeheimnis

(1) Unbeschadet der Artikel 12 und 15 dürfen die gemäß den Artikeln 17 bis 22 erlangten Informa-
tionen nur zu dem Zweck verwertet werden, zu dem sie eingeholt wurden.

(2) Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen gemäß den Artikeln 11, 12,
14, 15 und 27 sind die Kommission und die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten und ihre Beamten,
ihre Bediensteten und andere unter ihrer Aufsicht tätigen Personen sowie die Beamten und sonstigen
Bediensteten anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, keine Informationen preiszugeben, die sie
bei der Anwendung dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem Wesen nach unter
das Berufsgeheimnis fallen. Diese Verpflichtung gilt auch für alle Vertreter und Experten der Mitglied-
staaten, die an Sitzungen des Beratenden Ausschusses nach Artikel 14 teilnehmen.

KAPITEL IX

FREISTELLUNGSVERORDNUNGEN

Artikel 29

Entzug des Rechtsvorteils in Einzelfällen

(1) Hat die Kommission aufgrund der ihr durch eine Verordnung des Rates wie z. B. den Verordnungen
Nr. 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71, (EWG) Nr. 3976/87, (EWG) Nr. 1534/91 oder (EWG) Nr. 479/92
eingeräumten Befugnis, Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags durch Verordnung anzuwenden, Artikel 81
Absatz 1 des Vertrags für nicht anwendbar auf bestimmte Gruppen von Vereinbarungen, Beschlüssen von
Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen erklärt, so kann sie von
Amts wegen oder auf eine Beschwerde hin den Rechtsvorteil einer entsprechenden Gruppenfreistellungsver-
ordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine Vereinbarung, ein Beschluss oder
eine abgestimmte Verhaltensweise, für die die Gruppenfreistellungsverordnung gilt, Wirkungen hat, die mit
Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind.

(2) Wenn Vereinbarungen, Beschlüsse von Unternehmensvereinigungen oder aufeinander abgestimmte
Verhaltensweisen, die unter eine Verordnung der Kommission im Sinne des Absatzes 1 fallen, in einem
bestimmten Fall Wirkungen haben, die mit Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags unvereinbar sind und im
Gebiet eines Mitgliedstaats oder in einem Teilgebiet dieses Mitgliedstaats, das alle Merkmale eines geson-
derten räumlichen Marktes aufweist, auftreten, so kann die Wettbewerbsbehörde dieses Mitgliedstaats den
Rechtsvorteil der Gruppenfreistellungsverordnung in diesem Gebiet entziehen.

KAPITEL X

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 30

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die Entscheidungen, die sie nach den Artikeln 7 bis 10 sowie den
Artikeln 23 und 24 erlässt.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen Inhalts der Entschei-
dung einschließlich der verhängten Sanktionen. Sie muss dem berechtigten Interesse der Unternehmen an
der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 31

Nachprüfung durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen, mit denen die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festge-
setzt hat, hat der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung der Entscheidung. Er kann die
festgesetzte Geldbuße oder das festgesetzte Zwangsgeld aufheben, herabsetzen oder erhöhen.
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Artikel 32

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für

a) internationale Trampdienste nach Artikel 1 Absatz 3 Buchstabe a) der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86,

b) Seeverkehrsdienstleistungen, die — wie in Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86
vorgesehen — ausschließlich zwischen den Häfen ein und desselben Mitgliedstaats erbracht werden,

c) den Luftverkehr zwischen Flughäfen der Gemeinschaft und Drittländern.

Artikel 33

Erlass von Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission ist befugt, alle sachdienlichen Vorschriften zur Durchführung dieser Verordnung zu
erlassen. Diese können unter anderem Folgendes zum Gegenstand haben:

a) Form, Inhalt und sonstige Modalitäten der Beschwerden gemäß Artikel 7 sowie das Verfahren zur
Abweisung einer Beschwerde,

b) die praktische Durchführung des Informationsaustauschs und der Konsultation nach Artikel 11,

c) die praktische Durchführung der Anhörungen gemäß Artikel 27.

(2) Vor dem Erlass von Maßnahmen nach Absatz 1 veröffentlicht die Kommission einen Entwurf dieser
Maßnahmen und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer von ihr gesetzten Frist, die einen Monat nicht
unterschreiten darf, zu dem Entwurf Stellung zu nehmen. Vor der Veröffentlichung des Entwurfs einer
Maßnahme und vor ihrem Erlass hört die Kommission den Beratenden Ausschuss für Kartell- und Mono-
polfragen.

KAPITEL XI

ÜBERGANGS-, ÄNDERUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 34

Übergangsbestimmungen

(1) Bei der Kommission nach Artikel 2 der Verordnung Nr. 17 gestellte Anträge, Anmeldungen gemäß
den Artikeln 4 und 5 der Verordnung Nr. 17 sowie entsprechende Anträge und Anmeldungen gemäß den
Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68, (EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Anwendbar-
keit der vorliegenden Verordnung unwirksam.

(2) Die Wirksamkeit von nach Maßgabe der Verordnung Nr. 17 und der Verordnungen (EWG) Nr.
1017/68, (EWG) Nr. 4056/87 und (EWG) Nr. 3975/87 vorgenommenen Verfahrensschritten bleibt für die
Anwendung der vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 35

Bestimmung der Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten bestimmen die für die Anwendung der Artikel 81 und 82 des Vertrags
zuständige(n) Wettbewerbsbehörde(n) so, dass die Bestimmungen dieser Verordnung wirksam angewandt
werden. Sie ergreifen vor dem 1. Mai 2004 die notwendigen Maßnahmen, um diesen Behörden die
Befugnis zur Anwendung der genannten Artikel zu übertragen. Zu den bestimmten Behörden können auch
Gerichte gehören.
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(2) Werden einzelstaatliche Verwaltungsbehörden und Gerichte mit der Durchsetzung des Wettbewerbs-
rechts der Gemeinschaft betraut, so können die Mitgliedstaaten diesen unterschiedliche Befugnisse und
Aufgaben zuweisen.

(3) Die Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 erstreckt sich auf die von den Mitgliedstaaten bestimmten
Wettbewerbsbehörden, einschließlich der Gerichte, die Aufgaben in Bezug auf die Vorbereitung und den
Erlass der in Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen wahrnehmen. Die Wirkung von Artikel 11
Absatz 6 erstreckt sich nicht auf Gerichte, insoweit diese als Rechtsmittelinstanzen in Bezug auf die in
Artikel 5 vorgesehenen Arten von Entscheidungen tätig werden.

(4) Unbeschadet des Absatzes 3 ist in den Mitgliedstaaten, in denen im Hinblick auf den Erlass
bestimmter Arten von Entscheidungen nach Artikel 5 eine Behörde Fälle vor ein separates und von der
verfolgenden Behörde verschiedenes Gericht bringt, bei Einhaltung der Bestimmungen dieses Absatzes die
Wirkung von Artikel 11 Absatz 6 auf die mit der Verfolgung des betreffenden Falls betraute Behörde
begrenzt, die ihren Antrag bei dem Gericht zurückzieht, wenn die Kommission ein Verfahren eröffnet; mit
der Zurücknahme des Antrags wird das nationale Verfahren vollständig beendet.

Artikel 36

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68

Die Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 2 wird aufgehoben.

2. In Artikel 3 Absatz 1 werden die Worte „Das in Artikel 2 ausgesprochene Verbot“ durch die Worte
„Das Verbot des Artikels 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

3. Artikel 4 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufeinander abgestimmte Verhalten-
sweisen der in Artikel 2 bezeichneten Art“ durch die Worte „Vereinbarungen, Beschlüsse und aufein-
ander abgestimmte Verhaltensweisen nach Artikel 81 Absatz 1 des Vertrags“ ersetzt.

b) Absatz 2 erhält folgenden Wortlaut:

„(2) Hat die Durchführung von Vereinbarungen, Beschlüssen oder aufeinander abgestimmten
Verhaltensweisen der in Absatz 1 bezeichneten Art im Einzelfall Wirkungen, die mit den in Artikel
81 Absatz 3 des Vertrags bezeichneten Voraussetzungen unvereinbar sind, so können die beteiligten
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen verpflichtet werden, diese Wirkungen abzustellen.“

4. Die Artikel 5 bis 29 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 5 der Verordnung (EWG) Nr. 1017/68 vor dem Beginn der Anwendbarkeit
der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entschei-
dungen weiterhingilt.

5. In Artikel 30 werden die Absätze 2, 3 und 4 gestrichen.

Artikel 37

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2988/74

Folgender Artikel 7a wird in die Verordnung (EWG) Nr. 2988/74 eingefügt:

„Artikel 7a

Ausnahme vom Anwendungsbereich

Die vorliegende Verordnung gilt nicht für Maßnahmen, die nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/
2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des
Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*) getroffen werden.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“
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Artikel 38

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 4056/86

Die Verordnung (EWG) Nr. 4056/86 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„1. Nichtbeachtung einer Auflage

Wenn die Beteiligten einer Auflage, die nach Artikel 5 mit der nach Artikel 3 vorgesehenen Frei-
stellung verbunden ist, nicht nachkommen, kann die Kommission zur Abstellung dieser Zuwider-
handlung nach den in der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur
Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
festgelegten Bedingungen beschließen, dass sie bestimmte Handlungen zu unterlassen oder
vorzunehmen haben, oder ihnen den Rechtsvorteil der Gruppenfreistellung entziehen.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

i) Unter Buchstabe a) wird der Ausdruck „nach Maßgabe des Abschnitts II“ durch den Ausdruck
„nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

ii) Unter Buchstabe c) Ziffer i) Unterabsatz 2 erhält der zweite Satz folgende Fassung:

„Gleichzeitig entscheidet die Kommission, ob sie die angebotenen Verpflichtungszusagen der
betreffenden Unternehmen nach Maßgabe des Artikels 9 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
annimmt, um unter anderem zu erreichen, dass der Konferenz nicht angehörende Reedereien
Zugang zum Markt erhalten.“

2. Artikel 8 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird gestrichen.

b) In Absatz 2 werden die Worte „gemäß Artikel 10“ durch die Worte „gemäß der Verordnung (EG) Nr.
1/2003“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird gestrichen.

3. Artikel 9 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird der Ausdruck „den in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den
Ausdruck „den in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird der Ausdruck „in Artikel 15 genannten Beratenden Ausschuss“ durch den Ausdruck
„in Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003“ ersetzt.

4. Die Artikel 10 bis 25 werden mit Ausnahme von Artikel 13 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhin-
gilt.

5. In Artikel 26 werden die Worte „über Form, Inhalt und andere Einzelheiten der Beschwerden nach
Artikel 10, der Anträge nach Artikel 12 sowie über die Anhörung nach Artikel 23 Absätze 1 und 2“
gestrichen.

Artikel 39

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87

Die Artikel 3 bis 19 der Verordnung (EWG) Nr. 3975/87 werden mit Ausnahme von Artikel 6 Absatz 3
aufgehoben, der für Entscheidungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer
dieser Entscheidungen weiterhingilt.
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Artikel 40

Änderung der Verordnungen 19/65/EWG, (EWG) Nr. 2821/71 und (EWG) Nr. 1534/91

Artikel 7 der Verordnung 19/65/EWG, Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 2821/71 und Artikel 7 der
Verordnung (EWG) Nr. 1534/91 werden aufgehoben.

Artikel 41

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3976/87

Die Verordnung (EWG) Nr. 3976/87 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 6 erhält folgende Fassung:

„Artikel 6

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 7 wird aufgehoben.

Artikel 42

Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 479/92

Die Verordnung (EWG) Nr. 479/92 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 5 erhält folgende Fassung:

„Artikel 5

Vor Veröffentlichung des Verordnungsentwurfs und vor dem Erlass der Verordnung konsultiert die
Kommission den durch Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (*)
eingesetzten Beratenden Ausschuss.

(*) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.“

2. Artikel 6 wird aufgehoben.

Artikel 43

Aufhebung der Verordnungen Nrn. 17 und 141

(1) Die Verordnung Nr. 17 wird mit Ausnahme von Artikel 8 Absatz 3 aufgehoben, der für Entschei-
dungen, die nach Artikel 81 Absatz 3 des Vertrags vor dem Beginn der Anwendbarkeit der vorliegenden
Verordnung angenommen wurden, bis zum Ende der Gültigkeitsdauer dieser Entscheidungen weiterhingilt.

(2) Die Verordnung Nr. 141 wird aufgehoben.

(3) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 44

Berichterstattung über die Anwendung der vorliegenden Verordnung

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und dem Rat fünf Jahre nach Inkrafttreten dieser
Verordnung Bericht über das Funktionieren der Verordnung, insbesondere über die Anwendung von
Artikel 11 Absatz 6 und Artikel 17.

Auf der Grundlage dieses Berichts schätzt die Kommission ein, ob es zweckmäßig ist, dem Rat eine Überar-
beitung dieser Verordnung vorzuschlagen.
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Artikel 45

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 16. Dezember 2002.

Im Namen des Rates

Die Präsidentin
M. FISCHER BOEL

4.1.2003 L 1/25Amtsblatt der Europäischen GemeinschaftenDE

118



VERORDNUNG (EG) Nr. 773/2004 DER KOMMISSION
vom 7. April 2004

über die Durchführung von Verfahren auf der Grundlage der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durch
die Kommission

(Text von Bedeutung für den EWR)

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf das Abkommen über den Europäischen Wirt-
schaftsraum,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom
16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81
und 82 des Vertrags niedergelegten Wettbewerbsregeln (1),
insbesondere auf Artikel 33,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und
Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ist die Kommis-
sion ermächtigt, bestimmte Aspekte der Verfahren zur
Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag zu regeln.
Es ist notwendig, Vorschriften zu erlassen, um die Einlei-
tung von Verfahren durch die Kommission, die Bearbei-
tung von Beschwerden sowie die Anhörung der Parteien
zu regeln.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 müssen die
einzelstaatlichen Gerichte es vermeiden, Entscheidungen
zu erlassen, die einer Entscheidung zuwiderlaufen, die
die Kommission in derselben Sache zu erlassen beabsich-
tigt. Nach Artikel 11 Absatz 6 der genannten Verord-
nung entfällt die Zuständigkeit der einzelstaatlichen
Wettbewerbsbehörden, wenn die Kommission ein
Verfahren zum Erlass einer Entscheidung nach Kapitel III
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 eingeleitet hat. Es ist
daher wichtig, dass die Gerichte und Wettbewerbs-
behörden der Mitgliedsstaaten von der Einleitung eines
Verfahrens durch die Kommission Kenntnis erhalten. Die
Kommission sollte deshalb ihre verfahrenseinleitenden
Beschlüsse bekannt machen können.

(3) Befragt die Kommission natürliche oder juristische
Personen mit deren Zustimmung, so sollte sie diese
Personen zuvor über die Rechtsgrundlage und die Frei-
willigkeit dieser Befragung belehren. Auch sollte ihnen
der Zweck der Befragung sowie die etwaige Aufzeich-
nung dieser Befragung mitgeteilt werden. Im Interesse
der Richtigkeit der Aussagen sollte den Befragten Gele-
genheit gegeben werden, die aufgezeichneten Aussagen
zu berichtigen. Sanktionen gegen natürliche Personen
dürfen nur dann auf aus Aussagen gewonnene und nach
Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ausge-
tauschte Informationen gestützt werden, wenn die
Voraussetzungen dieses Artikels erfüllt sind.

(4) Nach Artikel 23 Absatz 1 Buchstabe d) der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 können Unternehmen und Unterneh-
mensvereinigungen mit einer Geldbuße belegt werden,
wenn sie es versäumen, innerhalb der von der Kommis-
sion gesetzten Frist eine unrichtige, unvollständige oder
irreführende Antwort zu berichtigen, die ein Mitglied
ihrer Belegschaft im Rahmen einer Nachprüfung erteilt
hat. Es ist daher notwendig, die über die Befragung ange-
fertigten Aufzeichnungen dem betreffenden Unter-
nehmen zu übermitteln, und ein Verfahren vorzusehen,
um dem Unternehmen Gelegenheit zu geben, die Erläu-
terungen von Mitgliedern seiner Belegschaft, die nicht
zur Erteilung von Auskünften im Namen des Unterneh-
mens befugt sind oder waren, durch Berichtigungen,
Änderungen oder Zusätze zu ergänzen. Die Aussagen
von Mitgliedern der Belegschaft sollten so, wie sie bei
der Nachprüfung aufgezeichnet worden sind, in der bei
der Kommission geführten Akte verbleiben.

(5) Beschwerden stellen eine wesentliche Informationsquelle
zur Aufdeckung von Zuwiderhandlungen gegen das
Wettbewerbsrecht dar. Es ist wichtig, klare und effiziente
Verfahren zur Behandlung der bei der Kommission erho-
benen Beschwerden festzulegen.

(6) Beschwerden im Sinne von Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 sind nur dann zulässig, wenn sie
bestimmte festgelegte Angaben enthalten.

(7) Um den Beschwerdeführern bei der Vorlage der notwen-
digen Sachverhaltsangaben behilflich zu sein, sollte ein
Formblatt erstellt werden. Eine Eingabe sollte nur dann
als Beschwerde im Sinne von Artikel 7 der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 behandelt werden, wenn die in dem
Formblatt aufgeführten Angaben vorgelegt werden.

(8) Natürliche oder juristische Personen, die sich für eine
Beschwerde entschieden haben, sollten Gelegenheit
erhalten, an dem von der Kommission zwecks Feststel-
lung einer Zuwiderhandlung eingeleiteten Verfahren
mitzuwirken. Der Zugang zu Geschäftsgeheimnissen und
anderen vertraulichen Informationen der anderen
Verfahrensbeteiligten sollte ihnen jedoch verwehrt
werden.

(9) Den Beschwerdeführern sollte Gelegenheit zur Äußerung
gegeben werden, wenn nach Auffassung der Kommission
keine ausreichenden Gründe vorliegen, um der
Beschwerde stattzugeben. Weist die Kommission eine
Beschwerde ab, weil der Fall bereits von einer einzel-
staatlichen Wettbewerbsbehörde behandelt wird oder
behandelt worden ist, sollte sie dem Beschwerdeführer
die betreffende Behörde nennen.
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(10) Um die Verteidigungsrechte der Unternehmen zu
wahren, sollte die Kommission den Parteien rechtliches
Gehör gewähren, bevor sie eine Entscheidung trifft.

(11) Geregelt werden sollte auch die Anhörung von Personen,
die weder Beschwerdeführer im Sinne von Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 sind noch Parteien, an die
eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet worden
ist, die aber ein ausreichendes Interesse geltend machen
können. Bei Verbraucherverbänden, die beantragen
gehört zu werden, sollte allgemein ein ausreichendes In-
teresse unterstellt werden, wenn das Verfahren Produkte
oder Dienstleistungen für Endverbraucher oder Produkte
oder Dienstleistungen betrifft, die direkt in diese
Produkte oder Dienstleistungen einfließen. Die Kommis-
sion sollte darüber hinaus andere Personen auffordern
können, sich schriftlich zu äußern und an der Anhörung
der Parteien, an die eine Mitteilung der Beschwerde-
punkte gerichtet worden ist, teilzunehmen, wenn sie dies
als dem Verfahren förderlich erachtet. Sie sollte diese
Personen gegebenenfalls auch zur Äußerung in dieser
Anhörung auffordern können.

(12) Um Anhörungen effizienter zu gestalten, sollte der
Anhörungsbeauftragte den Parteien, Beschwerdeführern,
anderen geladenen Personen, den Dienststellen der
Kommission und den Behörden der Mitgliedstaaten
gestatten können, während der Anhörung Fragen zu
stellen.

(13) Bei der Gewährung von Akteneinsicht sollte die
Kommission den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und
anderen vertraulichen Informationen sicherstellen. Die
Kategorie „andere vertrauliche Informationen“ umfasst
Informationen, die keine Geschäftsgeheimnisse sind, aber
insoweit als vertraulich angesehen werden können, als
ein Unternehmen oder eine Person durch ihre Offenle-
gung erheblich geschädigt werden können. Die Kommis-
sion sollte von den Unternehmen oder Unternehmens-
vereinigungen, die Unterlagen oder Erklärungen vorlegen
oder vorgelegt haben, die Kenntlichmachung vertrau-
licher Informationen verlangen können.

(14) Sind Geschäftsgeheimnisse oder vertrauliche Informa-
tionen zum Nachweis einer Zuwiderhandlung erforder-
lich, sollte die Kommission bei jedem einzelnen Schrift-
stück prüfen, ob das Bedürfnis, es offen zu legen, größer
ist als der Schaden, der aus dieser Offenlegung entstehen
könnte.

(15) Im Interesse der Rechtssicherheit sollte für die Vorlage
der in dieser Verordnung vorgesehenen Mitteilungen
und Ausführungen eine Mindestfrist festgesetzt werden.

(16) Diese Verordnung ersetzt die Verordnung (EG) Nr.
2842/98 der Kommission vom 22. Dezember 1998 über
die Anhörung in bestimmten Verfahren nach Artikel 85
und 86 EG-Vertrag (1), die aufgehoben werden sollte.

(17) Die Verfahrensvorschriften im Verkehrssektor werden
durch diese Verordnung den allgemeinen für alle Wirt-
schaftszweige geltenden Verfahrensvorschriften ange-
passt. Die Verordnung (EG) Nr. 2843/98 der Kommis-
sion vom 22. Dezember 1998 über die Form, den Inhalt
und die anderen Einzelheiten der Anträge und Anmel-
dungen nach den Verordnungen (EWG) Nr. 1017/68,
(EWG) Nr. 4056/86 und (EWG) Nr. 3975/87 des Rates
über die Anwendung der Wettbewerbsregeln auf den
Bereich Verkehr (2) sollten daher aufgehoben werden.

(18) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 wird das Anmelde-
und Genehmigungssystem abgeschafft. Die Verordnung
(EG) Nr. 3385/94 der Kommission vom 21. Dezember
1994 über die Form, den Inhalt und die anderen Einzel-
heiten der Anträge und Anmeldungen nach der Verord-
nung Nr. 17 des Rates (3) sollte dementsprechend aufge-
hoben werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für Verfahren, die von der Kommission
zur Anwendung der Artikel 81 und 82 EG-Vertrag durchge-
führt werden.

KAPITEL II

EINLEITUNG EINES VERFAHRENS

Artikel 2

Einleitung eines Verfahrens

(1) Die Kommission kann jederzeit die Einleitung eines
Verfahrens zum Erlass einer Entscheidung gemäß Kapitel III der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 beschließen; dieser Beschluss
muss jedoch vor der vorläufigen Beurteilung gemäß Artikel 9
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003, vor der Übersen-
dung der Mitteilung der Beschwerdepunkte oder vor der
Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß Artikel 27 Absatz 4
der genannten Verordnung ergehen, je nachdem, welche Hand-
lung zuerst stattfindet.

(2) Die Kommission kann die Einleitung des Verfahrens in
geeigneter Weise bekannt machen. Sie setzt zuvor die Parteien
davon in Kenntnis.
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(3) Die Kommission kann von ihren Ermittlungsbefugnissen
gemäß Kapitel V der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 Gebrauch
machen, bevor sie ein Verfahren einleitet.

(4) Die Kommission kann eine Beschwerde gemäß Artikel 7
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 abweisen, ohne ein Verfahren
einzuleiten.

KAPITEL III

ERMITTLUNGEN DER KOMMISSION

Artikel 3

Befugnis zur Befragung

(1) Befragt die Kommission eine Person mit deren Zustim-
mung nach Maßgabe von Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr.
1/2003, teilt sie ihr zu Beginn der Befragung die Rechtsgrund-
lage sowie den Zweck der Befragung mit und verweist auf den
freiwilligen Charakter der Befragung. Sie teilt dem Befragten
ferner ihre Absicht mit, die Befragung aufzuzeichnen.

(2) Die Befragung kann auf jedem Wege einschließlich per
Telefon oder elektronisch erfolgen.

(3) Die Kommission kann die Aussagen des Befragten auf
einen beliebigen Träger aufzeichnen. Dem Befragten wird eine
Kopie der Aufzeichnung zur Genehmigung überlassen. Die
Kommission setzt erforderlichenfalls eine Frist, innerhalb deren
der Befragte seine Aussage berichtigen kann.

Artikel 4

Befragung während einer Nachprüfung

(1) Wenn Bedienstete der Kommission oder andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen gemäß Artikel 20 Absatz 2 Buch-
stabe e) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 von Vertretern oder
Mitgliedern der Belegschaft eines Unternehmens oder einer
Unternehmensvereinigung Erläuterungen verlangen, können
diese auf einen beliebigen Träger aufgezeichnet werden.

(2) Dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung
wird nach der Nachprüfung eine Kopie der gemäß Absatz 1
angefertigten Aufzeichnung überlassen.

(3) Wurde ein Mitglied der Belegschaft eines Unternehmens
oder einer Unternehmensvereinigung um Erläuterungen
gebeten, das seitens des Unternehmens oder der Unternehmens-
vereinigung nicht ermächtigt ist oder war, Erläuterungen in
seinem oder ihrem Namen abzugeben, setzt die Kommission
eine Frist, innerhalb deren das Unternehmen oder die Unter-
nehmensvereinigung der Kommission Richtigstellungen,
Änderungen oder Zusätze zu den Erläuterungen dieses Beleg-
schaftsmitglieds übermitteln kann. Die Richtigstellungen,
Änderungen oder Zusätze werden den gemäß Absatz 1 aufge-
zeichneten Erläuterungen beigefügt.

KAPITEL IV

BEHANDLUNG VON BESCHWERDEN

Artikel 5

Zulässigkeit von Beschwerden

(1) Natürliche und juristische Personen müssen ein berech-
tigtes Interesse darlegen, um zur Einreichung einer Beschwerde
für Zwecke von Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
befugt zu sein.

Beschwerden müssen die Angaben enthalten, die in dem im
Anhang zu dieser Verordnung beigefügten Formblatt C gefor-
dert werden. Die Kommission kann von der Vorlage eines Teils
der im Formblatt C geforderten Angaben und Unterlagen
absehen.

(2) Die Beschwerde ist bei der Kommission in dreifacher
Ausfertigung auf Papier sowie nach Möglichkeit in elektro-
nischer Form einzureichen. Der Beschwerdeführer hat zudem
eine nicht vertrauliche Fassung der Beschwerde vorzulegen,
wenn für einen Teil der Beschwerde Vertraulichkeitsschutz
geltend gemacht wird.

(3) Die Beschwerde ist in einer Amtssprache der Gemein-
schaft einzureichen.

Artikel 6

Teilnahme des Beschwerdeführers am Verfahren

(1) Ergeht in einem Fall, der Gegenstand einer Beschwerde
ist, eine Mitteilung der Beschwerdepunkte, so übermittelt die
Kommission dem Beschwerdeführer eine Kopie der nicht
vertraulichen Fassung der Beschwerdepunkte und setzt ihm
eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

(2) Die Kommission kann gegebenenfalls dem Beschwerde-
führer Gelegenheit geben, seine Argumente anlässlich der
Anhörung der Parteien, an die eine Mitteilung der Beschwerde-
punkte gerichtet worden ist, vorzubringen, wenn der Beschwer-
deführer dies in seinen schriftlichen Ausführungen beantragt.

Artikel 7

Abweisung von Beschwerden

(1) Ist die Kommission der Auffassung, dass die ihr vorlie-
genden Angaben es nicht rechtfertigen, einer Beschwerde nach-
zugehen, so teilt sie dem Beschwerdeführer die Gründe hierfür
mit und setzt ihm eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.
Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach Ablauf dieser Frist
eingegangenen schriftlichen Ausführungen Rechnung zu
tragen.

(2) Äußert sich der Beschwerdeführer innerhalb der von der
Kommission gesetzten Frist und führen seine schriftlichen
Ausführungen nicht zu einer anderen Würdigung der
Beschwerde, weist die Kommission die Beschwerde durch
Entscheidung ab.

(3) Äußert sich der Beschwerdeführer nicht innerhalb der
von der Kommission gesetzten Frist, gilt die Beschwerde als
zurückgezogen.
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Artikel 8

Recht auf Einsichtnahme

(1) Hat die Kommission den Beschwerdeführer von ihrer
Absicht unterrichtet, seine Beschwerde gemäß Artikel 7 Absatz
1 abzuweisen, so kann der Beschwerdeführer Einsicht in die
Unterlagen verlangen, die der vorläufigen Beurteilung der
Kommission zugrunde liegen. Dies gilt nicht für Geschäftsge-
heimnisse und sonstige vertrauliche Informationen anderer
Verfahrensbeteiligten.

(2) Die Unterlagen, in die der Beschwerdeführer in einem
von der Kommission nach den Artikeln 81 und 82 EG-Vertrag
geführten Verfahren Einsicht genommen hat, dürfen vom
Beschwerdeführer nur für Gerichts- oder Verwaltungsverfahren
zur Anwendung dieser Bestimmungen des EG-Vertrags
verwendet werden.

Artikel 9

Abweisung einer Beschwerde gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003

Weist die Kommission eine Beschwerde gemäß Artikel 13 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 ab, so teilt sie dem Beschwerde-
führer unverzüglich mit, welche einzelstaatliche Wettbewerbs-
behörde den Fall behandelt oder bereits behandelt hat.

KAPITEL V

WAHRNEHMUNG DES ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES
GEHÖR

Artikel 10

Mitteilung der Beschwerdepunkte und Erwiderung

(1) Die Kommission teilt den Parteien die gegen sie ange-
führten Beschwerdepunkte schriftlich mit. Die Mitteilung der
Beschwerdepunkte wird jeder der Parteien zugestellt.

(2) Bei Zustellung der Mitteilung der Beschwerdepunkte
setzt die Kommission den Parteien eine Frist zur schriftlichen
Stellungnahme. Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach
Ablauf dieser Frist eingegangenen schriftlichen Ausführungen
Rechnung zu tragen.

(3) Die Parteien können in ihren schriftlichen Ausführungen
alle ihnen bekannten Tatsachen vortragen, die für ihre Verteidi-
gung gegen die von der Kommission angeführten Beschwerde-
punkte relevant sind. Als Nachweis für die in ihren Ausfüh-
rungen vorgetragenen Tatsachen fügen sie alle zweckdienlichen
Unterlagen bei. Ihre Ausführungen und die beigefügten Unter-
lagen sind im Original auf Papier und in elektronischer Form
oder, falls sie nicht in elektronischer Form beigebracht werden,
in 28-facher Ausfertigung auf Papier vorzulegen. Sie können
der Kommission die Anhörung von Personen vorschlagen, die
die in ihren Ausführungen vorgetragenen Tatsachen bestätigen
können.

Artikel 11

Anspruch auf rechtliches Gehör

(1) Die Kommission gibt den Parteien, an die sie eine Mittei-
lung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Gelegenheit zur
Äußerung, bevor sie den Beratenden Ausschuss nach Artikel 14
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 hört.

(2) Die Kommission zieht in ihren Entscheidungen nur
Beschwerdepunkte in Betracht, zu denen sich die in Absatz 1
genannten Parteien äußern konnten.

Artikel 12

Recht auf Anhörung

Die Kommission gibt den Parteien, an die sie eine Mitteilung
der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Gelegenheit, ihre Argu-
mente in einer Anhörung vorzutragen, wenn sie dies in ihren
schriftlichen Ausführungen beantragen.

Artikel 13

Anhörung anderer Personen

(1) Wenn andere als die in den Artikeln 5 und 11 genannten
natürlichen oder juristischen Personen beantragen, gehört zu
werden und ein ausreichendes Interesse darlegen, so unter-
richtet die Kommission sie schriftlich über Art und Gegenstand
des Verfahrens und setzt ihnen eine Frist zur schriftlichen Stel-
lungnahme.

(2) Die Kommission kann die in Absatz 1 genannten
Personen gegebenenfalls auffordern, ihre Argumente anlässlich
der Anhörung der Parteien, an die sie eine Mitteilung der
Beschwerdepunkte gerichtet hat, vorzubringen, wenn sie dies in
ihren schriftlichen Ausführungen beantragen.

(3) Die Kommission kann jede andere Person auffordern,
sich schriftlich zu äußern und an der Anhörung der Parteien,
an die sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat,
teilzunehmen. Die Kommission kann diese Personen auch
auffordern, sich in der Anhörung zu äußern.

Artikel 14

Durchführung der Anhörung

(1) Der Anhörungsbeauftragte führt die Anhörung in voller
Unabhängigkeit durch.

(2) Die Kommission lädt die zu hörenden Personen an
einem von ihr festgesetzten Termin zu der Anhörung.

(3) Die Wettbewerbsbehörden der Mitgliedstaaten werden
von der Kommission zu der Anhörung eingeladen. Die
Kommission kann auch Beamte und Bedienstete anderer
Behörden der Mitgliedstaaten einladen.
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(4) Die geladenen Personen erscheinen persönlich oder
werden durch ihre gesetzlichen oder satzungsgemäßen
Vertreter vertreten. Unternehmen und Unternehmensvereini-
gungen können sich auch durch einen mit ausreichender Voll-
macht versehenen Vertreter vertreten lassen, der ständig im
Dienst des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung
steht.

(5) Die von der Kommission anzuhörenden Personen
können ihre Rechtsanwälte oder andere vom Anhörungsbeauf-
tragten zugelassene qualifizierte Personen hinzuziehen.

(6) Die Anhörungen sind nicht öffentlich. Jede Person kann
allein oder in Anwesenheit anderer geladener Personen gehört
werden; dabei ist den berechtigten Interessen der Unternehmen
an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse und anderer
vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen.

(7) Der Anhörungsbeauftragte kann den Parteien, an die eine
Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet worden ist, den
Beschwerdeführern, den anderen geladenen Personen, den
Kommissionsdienststellen und den Behörden der Mitglied-
staaten gestatten, während der Anhörung Fragen zu stellen.

(8) Die Aussagen jeder gehörten Person werden aufge-
zeichnet. Die Aufzeichnung der Anhörung wird den Personen,
die an der Anhörung teilgenommen haben, auf Antrag zur
Verfügung gestellt. Dabei ist den berechtigten Interessen der
Verfahrensbeteiligten an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheim-
nisse und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu
tragen.

KAPITEL VI

AKTENEINSICHT UND BEHANDLUNG VERTRAULICHER
INFORMATIONEN

Artikel 15

Akteneinsicht und Verwendung der Unterlagen

(1) Auf Antrag gewährt die Kommission den Parteien, an die
sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, Akten-
einsicht. Die Akteneinsicht wird nach Zustellung der Mitteilung
der Beschwerdepunkte gewährt.

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Geschäftsge-
heimnisse, andere vertrauliche Informationen sowie interne
Unterlagen der Kommission und der Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten. Ebenfalls von der Akteneinsicht ausgenommen
ist die in der Akte der Kommission enthaltene Korrespondenz
zwischen der Kommission und den Wettbewerbsbehörden der
Mitgliedstaaten sowie zwischen den letztgenannten.

(3) Diese Verordnung hindert die Kommission nicht daran,
von Informationen Gebrauch zu machen und diese offen zu
legen, wenn sie zum Nachweis einer Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag erforderlich sind.

(4) Unterlagen, die aufgrund des Rechts auf Akteneinsicht
nach dem vorliegenden Artikel erlangt wurden, dürfen nur für
Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zur Anwendung der
Artikel 81 und 82 EG-Vertrag verwendet werden.

Artikel 16

Kenntlichmachung und Schutz vertraulicher Informa-
tionen

(1) Informationen einschließlich Unterlagen werden von der
Kommission nicht mitgeteilt oder zugänglich gemacht, soweit
sie Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informa-
tionen von Personen enthalten.

(2) Jede Person, die sich nach Maßgabe von Artikel 6 Absatz
1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 2 und Artikel 13
Absätze 1 und 3 äußert oder anschließend der Kommission in
demselben Verfahren weitere Informationen vorlegt, macht
innerhalb der von der Kommission gesetzten Äußerungsfrist
die ihrer Ansicht nach vertraulichen Informationen unter
Angabe von Gründen kenntlich und legt eine nicht vertrauliche
Fassung vor.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 des vorliegenden Artikels
kann die Kommission von Unternehmen und Unternehmens-
vereinigungen, die Unterlagen oder Erklärungen nach Maßgabe
der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 vorlegen, verlangen, dass sie
die Unterlagen oder Teile von Unterlagen, die ihrer Ansicht
nach Geschäftsgeheimnisse oder andere sie betreffende vertrau-
liche Informationen enthalten, kenntlich machen und die
Unternehmen nennen, denen gegenüber diese Unterlagen als
vertraulich anzusehen sind. Ebenso kann die Kommission von
den Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen verlangen,
dass sie die Teile einer Mitteilung von Beschwerdepunkten,
einer Zusammenfassung im Sinne von Artikel 27 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder einer Entscheidung bzw.
eines Beschlusses der Kommission angeben, die ihrer Ansicht
nach Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Die Kommission kann eine Frist setzen, innerhalb deren die
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen

a) ihren Anspruch auf vertrauliche Behandlung in Bezug auf
jede einzelne Unterlage oder Erklärung oder Teile davon
begründen;

b) der Kommission eine nicht vertrauliche Fassung der Unter-
lagen oder Erklärungen zukommen lassen, aus denen die
vertraulichen Passagen entfernt worden sind;

c) eine knappe Beschreibung jeder Angabe, die entfernt
worden ist, übermitteln.

(4) Kommen die Unternehmen oder Unternehmensvereini-
gungen den Absätzen 2 und 3 nicht nach, kann die Kommis-
sion davon ausgehen, dass die betreffenden Unterlagen oder
Erklärungen keine vertraulichen Informationen enthalten.

KAPITEL VII

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 17

Fristen

(1) Bei der Festlegung der in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4
Absatz 3, Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1, Artikel 10
Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 3 genannten Fristen trägt die
Kommission dem für die Ausarbeitung der Ausführungen erfor-
derlichen Zeitaufwand und der Dringlichkeit des Falls Rech-
nung.
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(2) Die in Artikel 6 Absatz 1, Artikel 7 Absatz 1 und Artikel
10 Absatz 2 genannte Frist beträgt mindestens vier Wochen. In
Verfahren zwecks Anordnung einstweiliger Maßnahmen gemäß
Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 kann die Frist auf
eine Woche begrenzt werden.

(3) Die in Artikel 3 Absatz 3, Artikel 4 Absatz 3 und Artikel
16 Absatz 3 genannte Frist beträgt mindestens zwei Wochen.

(4) Die Fristen können auf begründeten Antrag vor Ablauf
der ursprünglich festgelegten Frist gegebenenfalls verlängert
werden.

Artikel 18

Aufhebungen

Die Verordnungen (EG) Nr. 2842/98, (EG) Nr. 2843/98 und
(EG) Nr. 3385/94 werden aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen gelten als
Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

Artikel 19

Übergangsbestimmungen

Die Wirksamkeit von nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr.
2842/98 und der Verordnung (EG) Nr. 2843/98 vorgenom-
menen Verfahrensschritten bleibt für die Anwendung der
vorliegenden Verordnung unberührt.

Artikel 20

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Mai 2004 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 7. April 2004

Für die Kommission
Mario MONTI

Mitglied der Kommission
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ANHANG

FORMBLATT C

BESCHWERDE GEMÄß ARTIKEL 7 DER VERORDNUNG (EG) NR. 1/2003

I. Angaben zum Beschwerdeführer und zu dem/den Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, die
den Anlass der Beschwerde bilden

1. Geben Sie die vollständigen Personalien der natürlichen Person bzw. die vollständige Bezeichnung und Anschrift
der juristischen Person an, die die Beschwerde erhebt. Handelt es sich bei dem Beschwerdeführer um ein Unter-
nehmen, geben Sie die Unternehmensgruppe an, zu der das Unternehmen gehört, und beschreiben Sie kurz Art
und Umfang seiner Geschäftstätigkeiten. Geben Sie eine Kontaktperson an (Telefonnummer, E-Mail-Adresse und
Postanschrift), die weitere Auskünfte erteilen kann.

2. Geben Sie das/die Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung an, gegen dessen/deren Verhalten sich die
Beschwerde richtet, einschließlich aller verfügbaren Informationen über die Unternehmensgruppe, zu der dieses/
diese Unternehmen gehört/gehören, sowie Art und Umfang ihrer Geschäftstätigkeiten. Geben Sie an, in welchem
Verhältnis der Beschwerdeführer zu dem/den Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung steht, gegen das/
die sich die Beschwerde richtet (z. B. Kunde, Wettbewerber).

II. Angaben zu der mutmaßlichen Zuwiderhandlung und Beweismittel

3. Geben Sie eine ausführliche Darstellung des Sachverhalts, aus dem sich Ihrer Meinung nach ergibt, dass eine Zuwi-
derhandlung gegen Artikel 81 oder 82 EG-Vertrag und/oder gegen Artikel 53 oder 54 EWR-Abkommen vorliegt.
Geben Sie insbesondere an, welcher Art die Produkte sind (Waren oder Dienstleistungen), die von der mutmaß-
lichen Zuwiderhandlung betroffen sind, und erläutern Sie die diese Produkte betreffenden Handelsbeziehungen.
Legen Sie alle verfügbaren Angaben über Vereinbarungen oder Verhaltensweisen von Unternehmen oder Un-
ternehmensvereinigungen vor, auf die sich die Beschwerde bezieht. Geben Sie nach Möglichkeit die Marktstellung
der von dieser Beschwerde betroffenen Unternehmen an.

4. Legen Sie alle Ihnen vorliegenden Unterlagen vor, die sich auf den in der Beschwerde dargestellten Sachverhalt
beziehen oder mit ihm in Verbindung stehen (z. B. Texte von Vereinbarungen, Verhandlungs- oder Sitzungsproto-
kolle, Geschäftsbedingungen, Geschäftsunterlagen, Rundschreiben, Korrespondenz, Notizen von Telefonge-
sprächen). Geben Sie Name und Anschrift der Personen an, die den in der Beschwerde dargestellten Sachverhalt
bezeugen können, insbesondere auch der Personen, die von der behaupteten Zuwiderhandlung betroffen sind.
Legen Sie Statistiken oder andere verfügbare Daten vor, die sich auf den dargestellten Sachverhalt beziehen, insbe-
sondere wenn sie Aufschluss über Marktentwicklungen geben (z. B. Informationen über Preise und Preistendenzen,
Marktzutrittsschranken für neue Anbieter usw.).

5. Geben Sie nach Ihrer Einschätzung den räumlichen Einzugsbereich der mutmaßlichen Zuwiderhandlung an und
erläutern Sie, soweit dies nicht offensichtlich ist, in welchem Umfang der Handel zwischen den Mitgliedstaaten
oder zwischen der Gemeinschaft und den EFTA-Mitgliedstaaten, die dem EWR-Abkommen beigetreten sind, durch
das beanstandete Verhalten beeinträchtigt werden kann.

III. Ziel der Beschwerde und berechtigtes Interesse

6. Erläutern Sie, welche Ziele Sie mit Ihrer Beschwerde verfolgen bzw. was Sie von dem Vorgehen der Kommission
erwarten.

7. Legen Sie dar, aus welchen Gründen Sie als Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse im Sinne von Artikel 7 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 geltend machen. Erläutern Sie insbesondere, in welcher Weise Sie von dem beanstan-
deten Verhalten betroffen sind und wie die Kommission durch ihr Tätigwerden Ihrer Ansicht nach den
behaupteten Missstand beseitigen kann.

IV. Verfahren vor nationalen Wettbewerbsbehörden oder Gerichten

8. Geben Sie an, ob Sie sich in derselben Sache oder einer eng damit verbundenen anderen Sache bereits an eine
andere Wettbewerbsbehörde gewandt und/oder ein Verfahren vor einem nationalen Gericht angestrengt haben.
Wenn ja, geben Sie genau an, an welche Verwaltungs- oder Justizbehörde Sie sich gewandt haben und welche
Eingaben Sie bei dieser Behörde gemacht haben.

Der Unterzeichnete erklärt, dass er die Angaben in dem Formblatt und in den beigefügten Anlagen nach bestem
Wissen und Gewissen gemacht hat.

Datum und Unterschrift
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VERORDNUNG (EU) 2022/720 DER KOMMISSION 

vom 10. Mai 2022

über die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf die Verordnung Nr. 19/65/EWG des Rates vom 2. März 1965 über die Anwendung von Artikel 85 Absatz 3 des 
Vertrages auf Gruppen von Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen (1), insbesondere auf 
Artikel 1,

nach Veröffentlichung des Entwurfs dieser Verordnung (2),

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses für Kartell- und Monopolfragen,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach der Verordnung Nr. 19/65/EWG ist die Kommission ermächtigt, Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über die 
Arbeitsweise der Europäischen Union (im Folgenden „AEUV“) durch Verordnung auf bestimmte Gruppen von 
vertikalen Vereinbarungen und entsprechenden abgestimmten Verhaltensweisen anzuwenden, die unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fallen.

(2) In der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission (3) ist eine Gruppe von vertikalen Vereinbarungen 
beschrieben, bei der die Kommission davon ausging, dass die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV in 
der Regel erfüllt waren. Die Erfahrungen mit der Anwendung der Verordnung (EU) Nr. 330/2010, deren 
Geltungsdauer am 31. Mai 2022 endet, waren, wie in der Evaluierung der Verordnung festgestellt, insgesamt positiv. 
In Anbetracht dieser Erfahrungen sowie neuer Marktentwicklungen wie des stark wachsenden elektronischen 
Handels und neuer oder an Bedeutung gewinnender Arten vertikaler Vereinbarungen ist es angezeigt, eine neue 
Gruppenfreistellungsverordnung zu erlassen.

(3) Die Gruppe von Vereinbarungen, die in der Regel die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen, 
umfasst vertikale Vereinbarungen über den Bezug oder Verkauf von Waren oder Dienstleistungen, die zwischen 
nicht miteinander im Wettbewerb stehenden Unternehmen, zwischen bestimmten Wettbewerbern oder von 
bestimmten Vereinigungen des Wareneinzelhandels geschlossen werden. Diese Gruppe umfasst ferner vertikale 
Vereinbarungen, die Nebenabreden über die Übertragung oder Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums 
enthalten. Der Begriff „vertikale Vereinbarungen“ sollte so verstanden werden, dass er auch entsprechende 
abgestimmte Verhaltensweisen einschließt.

(4) Für die Anwendung des Artikels 101 Absatz 3 AEUV durch Verordnung ist es nicht erforderlich, die vertikalen 
Vereinbarungen zu definieren, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen können. Bei der Prüfung einzelner 
Vereinbarungen nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV sind mehrere Faktoren, insbesondere die Marktstruktur auf der 
Angebots- und Nachfrageseite, zu berücksichtigen.

(5) Die durch diese Verordnung bewirkte Gruppenfreistellung sollte nur vertikalen Vereinbarungen zugutekommen, bei 
denen mit hinreichender Sicherheit anzunehmen ist, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV 
erfüllen.

(6) Bestimmte Arten von vertikalen Vereinbarungen können die wirtschaftliche Effizienz innerhalb einer Produktions- 
oder Vertriebskette erhöhen, indem sie eine bessere Koordinierung zwischen den beteiligten Unternehmen 
ermöglichen. Insbesondere können sie dazu beitragen, die Transaktions- und Vertriebskosten der beteiligten 
Unternehmen zu verringern und deren Verkäufe und Investitionen zu optimieren.

(1) ABl. 36 vom 6.3.1965.
(2) ABl. C 359 vom 7.9.2021, S. 1.
(3) Verordnung (EU) Nr. 330/2010 der Kommission vom 20. April 2010 über die Anwendung von Artikel 101 Absatz 3 des Vertrags über 

die Arbeitsweise der Europäischen Union auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und abgestimmten Verhaltensweisen 
(ABl. L 102 vom 23.4.2010, S. 1).
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(7) Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige effizienzsteigernde Auswirkungen stärker ins Gewicht fallen als etwaige von 
Beschränkungen in vertikalen Vereinbarungen ausgehende wettbewerbswidrige Auswirkungen, hängt von der 
Marktmacht der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen ab und insbesondere von dem Maß, in dem diese 
Unternehmen dem Wettbewerb anderer Anbieter von Waren oder Dienstleistungen ausgesetzt sind, die von ihren 
Kunden aufgrund der Eigenschaften, der Preise und des Verwendungszwecks der Produkte als austauschbar oder 
substituierbar angesehen werden.

(8) Solange der auf jedes an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen entfallende Anteil am relevanten Markt 30 % 
nicht übersteigt, kann davon ausgegangen werden, dass vertikale Vereinbarungen, die nicht bestimmte Arten 
schwerwiegender Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, im Allgemeinen zu einer Verbesserung der Produktion 
oder des Vertriebs und zu einer angemessenen Beteiligung der Verbraucher an dem daraus entstehenden Gewinn 
führen.

(9) Oberhalb dieser Marktanteilsschwelle von 30 % kann nicht davon ausgegangen werden, dass vertikale 
Vereinbarungen, die unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen, stets objektive Vorteile mit sich bringen, die in Art 
und Umfang ausreichen, um die Nachteile für den Wettbewerb auszugleichen. Es kann allerdings auch nicht davon 
ausgegangen werden, dass diese vertikalen Vereinbarungen entweder unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallen oder 
die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllen.

(10) Die Online-Plattformwirtschaft spielt eine immer wichtigere Rolle im Vertrieb von Waren und Dienstleistungen. In 
der Online-Plattformwirtschaft tätige Unternehmen ermöglichen neue Geschäftsmodelle, die anhand der mit 
vertikalen Beziehungen in der traditionellen Wirtschaft verbundenen Konzepte nicht immer einfach zu 
kategorisieren sind. Insbesondere Online-Vermittlungsdienste ermöglichen es Unternehmen, anderen Unternehmen 
oder Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen anzubieten, indem sie die Einleitung direkter Transaktionen 
zwischen Unternehmen oder zwischen Unternehmen und Endverbrauchern vermitteln. Vereinbarungen über die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten sind vertikale Vereinbarungen und sollten daher unter die 
Gruppenfreistellung auf der Grundlage dieser Verordnung fallen können, sofern die in dieser Verordnung 
festgelegten Voraussetzungen erfüllt sind.

(11) Die in der Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) verwendete Begriffsbe
stimmung von Online-Vermittlungsdiensten sollte für die Zwecke dieser Verordnung angepasst werden. 
Insbesondere um dem Anwendungsbereich des Artikels 101 AEUV Rechnung zu tragen, sollte sich die in dieser 
Verordnung verwendete Begriffsbestimmung auf Unternehmen beziehen. Sie sollte sowohl Online- 
Vermittlungsdienste umfassen, die die Einleitung direkter Transaktionen zwischen Unternehmen vermitteln, als 
auch Online-Vermittlungsdienste, die die Einleitung direkter Transaktionen zwischen Unternehmen und 
Endverbrauchern vermitteln.

(12) Im Falle des zweigleisigen Vertriebs verkauft ein Anbieter Waren oder Dienstleistungen nicht nur auf der 
vorgelagerten, sondern auch auf der nachgelagerten Stufe und steht somit mit seinen unabhängigen Händlern im 
Wettbewerb. Falls keine Kernbeschränkungen vorliegen und der Abnehmer nicht auf der vorgelagerten Stufe mit 
dem Anbieter im Wettbewerb steht, sind bei diesem Szenario die potenziellen negativen Auswirkungen der 
vertikalen Vereinbarung auf die Wettbewerbsbeziehungen zwischen dem Anbieter und dem Abnehmer auf der 
nachgelagerten Stufe weniger bedeutend als die potenziellen positiven Auswirkungen der vertikalen Vereinbarung 
auf den Wettbewerb im Allgemeinen auf der vor- oder der nachgelagerten Stufe. Daher sollten vertikale 
Vereinbarungen, die in solchen Szenarios des zweigleisigen Vertriebs geschlossen werden, durch diese Verordnung 
freigestellt werden.

(13) Der Informationsaustausch zwischen einem Anbieter und einem Abnehmer kann zu den wettbewerbsfördernden 
Auswirkungen vertikaler Vereinbarungen beitragen, insbesondere zur Optimierung der Produktions- und Vertriebs
prozesse. Im Falle des zweigleisigen Vertriebs kann der Austausch bestimmter Arten von Informationen jedoch 
horizontale Bedenken aufwerfen. Aus diesem Grund sollte mit dieser Verordnung nur der Informationsaustausch 
zwischen einem Anbieter und einem Abnehmer in einem Szenario des zweigleisigen Vertriebs freigestellt werden, in 
dem die ausgetauschten Informationen einen direkten Bezug zur Umsetzung der vertikalen Vereinbarung haben und 
zur Verbesserung der Herstellung oder des Vertriebs der Vertragswaren oder -dienstleistungen erforderlich sind.

(14) Die Begründung für die Freistellung vertikaler Vereinbarungen bei zweigleisigem Vertrieb gilt nicht für vertikale 
Vereinbarungen über die Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten, bei denen der Anbieter der Online- 
Vermittlungsdienste auch ein Wettbewerber auf dem relevanten Markt für den Verkauf der vermittelten Waren oder 

(4) Verordnung (EU) 2019/1150 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur Förderung von Fairness und 
Transparenz für gewerbliche Nutzer von Online-Vermittlungsdiensten (ABl. L 186 vom 11.7.2019, S. 57).

DE Amtsblatt der Europäischen Union 11.5.2022 L 134/5  

127



Dienstleistungen ist. Anbieter von Online-Vermittlungsdiensten mit einer solchen Hybridstellung können die 
Fähigkeit und den Anreiz haben, das Ergebnis des Wettbewerbs auf dem relevanten Markt für den Verkauf der 
vermittelten Waren oder Dienstleistungen zu beeinflussen. Daher sollten solche vertikalen Vereinbarungen durch 
diese Verordnung nicht freigestellt werden.

(15) Diese Verordnung sollte keine vertikalen Vereinbarungen freistellen, die Beschränkungen enthalten, die 
wahrscheinlich den Wettbewerb beschränken und den Verbrauchern schaden oder die für die Herbeiführung der 
effizienzsteigernden Auswirkungen nicht unerlässlich sind. Insbesondere sollte die Gruppenfreistellung nach dieser 
Verordnung nicht für vertikale Vereinbarungen gelten, die bestimmte Arten schwerwiegender Wettbewerbsbe
schränkungen enthalten, wie Mindest- und Festpreise für den Weiterverkauf und bestimmte Arten des 
Gebietsschutzes einschließlich der Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets für den Verkauf oder 
bestimmter Beschränkungen der Online-Werbung. Dementsprechend sollten Beschränkungen des Online-Verkaufs 
und der Online-Werbung unter die Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung fallen, wenn sie nicht unmittelbar 
oder mittelbar, für sich allein oder in Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der beteiligten 
Unternehmen darauf abzielen, die wirksame Nutzung des Internets durch den Abnehmer oder dessen Kunden zum 
Verkauf der Vertragswaren oder -dienstleistungen in bestimmte Gebiete oder an bestimmte Kundengruppen zu 
verhindern oder die Nutzung eines ganzen Online-Werbekanals wie Preisvergleichsdienste oder Suchmaschi
nenwerbung zu verhindern. Beispielsweise sollten Beschränkungen des Online-Verkaufs nicht unter die Gruppenfrei
stellung nach dieser Verordnung fallen, wenn ihr Ziel darin besteht, das Gesamtvolumen des Online-Verkaufs der 
Vertragswaren oder -dienstleistungen auf dem betreffenden Markt oder die Möglichkeit für Verbraucher, die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen online zu kaufen, erheblich zu verringern. Bei der Einstufung einer 
Beschränkung als Kernbeschränkung im Sinne des Artikels 4 Buchstabe e können Inhalt und Kontext der 
Beschränkung berücksichtigt werden, sie sollte jedoch nicht von den marktspezifischen Umständen oder den 
individuellen Eigenschaften der beteiligten Unternehmen abhängen.

(16) Durch diese Verordnung sollten keine Beschränkungen freigestellt werden, bei denen nicht mit hinreichender 
Sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass sie die Voraussetzungen des Artikels 101 Absatz 3 AEUV erfüllen. 
Die Gruppenfreistellung sollte insbesondere an bestimmte Voraussetzungen geknüpft werden, die den Zugang zum 
relevanten Markt gewährleisten und Kollusion auf diesem Markt vorbeugen. Zu diesem Zweck sollte die Freistellung 
von Wettbewerbsverboten auf Verbote mit einer Höchstdauer von fünf Jahren beschränkt werden. Ferner sollten 
Verpflichtungen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems veranlassen, die Marken bestimmter 
konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen, vom Rechtsvorteil dieser Verordnung ausgeschlossen werden. Der 
Rechtsvorteil dieser Verordnung sollte nicht für Paritätsverpflichtungen gelten, die Abnehmer von Online- 
Vermittlungsdiensten veranlassen, Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen nicht über konkurrierende 
Online-Vermittlungsdienste zu günstigeren Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(17) Durch die Begrenzung des Marktanteils, den Ausschluss bestimmter vertikaler Vereinbarungen von der Gruppenfrei
stellung und die in dieser Verordnung festgelegten Voraussetzungen ist in der Regel sichergestellt, dass 
Vereinbarungen, auf die die Gruppenfreistellung Anwendung findet, die beteiligten Unternehmen nicht in die Lage 
versetzen, den Wettbewerb in Bezug auf einen wesentlichen Teil der betreffenden Waren oder Dienstleistungen 
auszuschalten.

(18) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates (5) kann die Kommission den Rechtsvorteil der 
vorliegenden Verordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine Vereinbarung, für die die 
Gruppenfreistellung nach dieser Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 AEUV 
unvereinbar sind. Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats kann den aus dieser Verordnung erwachsenden 
Rechtsvorteil entziehen, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 
erfüllt sind.

(19) Entzieht die Kommission oder eine mitgliedstaatliche Wettbewerbsbehörde den Rechtsvorteil der vorliegenden 
Verordnung, so trägt sie die Beweislast dafür, dass die betreffende vertikale Vereinbarung in den Anwendungsbereich 
des Artikels 101 Absatz 1 AEUV fällt und dass diese Vereinbarung mindestens eine der vier Voraussetzungen des 
Artikels 101 Absatz 3 AEUV nicht erfüllt.

(20) Bei der Entscheidung, ob der Rechtsvorteil der vorliegenden Verordnung nach Artikel 29 der Verordnung (EG) 
Nr. 1/2003 entzogen werden sollte, sind die wettbewerbswidrigen Auswirkungen, die sich daraus ergeben, dass der 
Zugang zu einem relevanten Markt oder der Wettbewerb auf diesem Markt durch gleichartige Auswirkungen 
paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen erheblich eingeschränkt werden, von besonderer Bedeutung. Derartige 
kumulative Auswirkungen können sich insbesondere aus Alleinvertriebssystemen, Alleinbelieferungsverein
barungen, selektiven Vertriebssystemen, Paritätsverpflichtungen oder Wettbewerbsverboten ergeben.

(5) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002 zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags 
niedergelegten Wettbewerbsregeln (ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1).
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(21) Um die Überwachung paralleler Netze vertikaler Vereinbarungen, die gleichartige wettbewerbswidrige 
Auswirkungen haben und mehr als 50 % eines Marktes abdecken, zu verbessern, kann die Kommission durch 
Verordnung erklären, dass die vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die bestimmte auf den 
betroffenen Markt bezogene Beschränkungen enthalten, keine Anwendung findet, und dadurch die volle 
Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf diese Vereinbarungen wiederherstellen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

(1) Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Begriffsbestimmungen:

a) „vertikale Vereinbarung“ ist eine Vereinbarung oder abgestimmte Verhaltensweise zwischen zwei oder mehr 
Unternehmen, die für die Zwecke der Vereinbarung oder der abgestimmten Verhaltensweise jeweils auf einer anderen 
Stufe der Produktions- oder Vertriebskette tätig sind und die die Bedingungen betrifft, zu denen die beteiligten 
Unternehmen Waren oder Dienstleistungen beziehen, verkaufen oder weiterverkaufen dürfen;

b) „vertikale Beschränkung“ ist eine Wettbewerbsbeschränkung in einer vertikalen Vereinbarung, die unter Artikel 101 
Absatz 1 AEUV fällt;

c) „Wettbewerber“ ist ein tatsächlicher oder potenzieller Wettbewerber; „tatsächlicher Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, 
das auf demselben relevanten Markt tätig ist; „potenzieller Wettbewerber“ ist ein Unternehmen, bei dem realistisch und 
nicht nur hypothetisch davon ausgegangen werden kann, dass es ohne die vertikale Vereinbarung wahrscheinlich 
innerhalb kurzer Zeit die zusätzlichen Investitionen tätigen oder andere Kosten auf sich nehmen würde, die 
erforderlich wären, um in den relevanten Markt einzutreten;

d) „Anbieter“ ist auch ein Unternehmen, das Online-Vermittlungsdienste erbringt;

e) „Online-Vermittlungsdienste“ sind Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b 
der Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates (6), die es Unternehmen ermöglichen, 
Waren oder Dienstleistungen anzubieten,

i) indem sie die Einleitung direkter Transaktionen mit anderen Unternehmen vermitteln oder

ii) indem sie die Einleitung direkter Transaktionen zwischen diesen Unternehmen und Endverbrauchern vermitteln,

unabhängig davon, ob und wo die Transaktionen letztlich abgeschlossen werden;

f) „Wettbewerbsverbot“ ist eine unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung, die den Abnehmer veranlasst, keine Waren 
oder Dienstleistungen herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, die mit den Vertragswaren 
oder -dienstleistungen im Wettbewerb stehen, oder eine unmittelbare oder mittelbare Verpflichtung des Abnehmers, 
auf dem relevanten Markt mehr als 80 % seines Gesamtbezugs an Vertragswaren oder -dienstleistungen und ihren 
Substituten, der anhand des Werts des Bezugs oder, falls in der Branche üblich, am bezogenen Volumen im 
vorangehenden Kalenderjahr berechnet wird, vom Anbieter oder von einem anderen vom Anbieter benannten 
Unternehmen zu beziehen;

g) „selektive Vertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen sich der Anbieter verpflichtet, die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen unmittelbar oder mittelbar nur an Händler zu verkaufen, die anhand festgelegter Merkmale 
ausgewählt werden, und in denen sich diese Händler verpflichten, die betreffenden Waren oder Dienstleistungen nicht 
an Händler zu verkaufen, die innerhalb des vom Anbieter für den Betrieb dieses Systems festgelegten Gebiets nicht 
zum Vertrieb zugelassen sind;

h) „Alleinvertriebssysteme“ sind Vertriebssysteme, in denen der Anbieter ein Gebiet oder eine Kundengruppe sich selbst 
oder höchstens fünf Abnehmern exklusiv zuweist und allen anderen Abnehmern Beschränkungen in Bezug auf den 
aktiven Verkauf in das exklusiv zugewiesene Gebiet oder an die exklusiv zugewiesene Kundengruppe auferlegt;

(6) Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf 
dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft (ABl. L 241 vom 
17.9.2015, S. 1).
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i) „Rechte des geistigen Eigentums“ umfassen unter anderem gewerbliche Schutzrechte, Know-how, Urheberrechte und 
verwandte Schutzrechte;

j) „Know-how“ ist eine Gesamtheit nicht patentgeschützter praktischer Kenntnisse, die der Anbieter durch Erfahrung und 
Erprobung gewonnen hat und die geheim, wesentlich und identifiziert sind; in diesem Zusammenhang bedeutet 
„geheim“, dass das Know-how nicht allgemein bekannt oder leicht zugänglich ist; „wesentlich“ bedeutet, dass das 
Know-how für den Abnehmer bei der Verwendung, dem Verkauf oder dem Weiterverkauf der Vertragswaren oder 
-dienstleistungen bedeutsam und nützlich ist; „identifiziert“ bedeutet, dass das Know-how so umfassend beschrieben 
ist, dass überprüft werden kann, ob die Merkmale „geheim“ und „wesentlich“ erfüllt sind;

k) „Abnehmer“ ist auch ein Unternehmen, das auf der Grundlage einer unter Artikel 101 Absatz 1 AEUV fallenden 
Vereinbarung Waren oder Dienstleistungen für Rechnung eines anderen Unternehmens verkauft;

l) „aktiver Verkauf“ ist die gezielte Ansprache von Kunden durch Besuche, Schreiben, E-Mails, Anrufe oder sonstige 
Formen der direkten Kommunikation oder durch gezielte Werbung und Absatzförderung, offline oder online, 
beispielsweise durch Printmedien oder digitale Medien, einschließlich Online-Medien, Preisvergleichsdiensten oder 
Suchmaschinenwerbung, die auf Kunden in bestimmten Gebieten oder aus bestimmten Kundengruppen ausgerichtet 
sind, durch den Betrieb einer Website mit einer Top-Level-Domain, die bestimmten Gebieten entspricht, oder durch 
das Angebot von in bestimmten Gebieten üblichen Sprachoptionen auf einer Website, sofern diese Sprachen sich von 
denen unterscheiden, die in dem Gebiet, in dem der Abnehmer niedergelassen ist, üblicherweise verwendet werden;

m) „passiver Verkauf“ ist ein auf unaufgeforderte Anfragen einzelner Kunden zurückgehender Verkauf, einschließlich der 
Lieferung von Waren an oder der Erbringung von Dienstleistungen für solche Kunden, der nicht durch gezielte 
Ansprache der betreffenden Kunden, Kundengruppen oder Kunden in den betreffenden Gebieten ausgelöst wurde und 
den Verkauf infolge der Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren oder privaten Aufforderungen zur Interessen
sbekundung einschließt.

(2) Für die Zwecke dieser Verordnung schließen die Begriffe „Unternehmen“, „Anbieter“ und „Abnehmer“ die jeweils mit 
diesen verbundenen Unternehmen ein.

„Verbundene Unternehmen“ sind:

a) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar

i) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Stimmrechte auszuüben, oder

ii) die Befugnis hat, mehr als die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- oder Aufsichtsorgans oder der zur gesetzlichen 
Vertretung berufenen Organe zu bestellen, oder

iii) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu führen, oder

b) Unternehmen, die in einem an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben, oder

c) Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe b genanntes Unternehmen unmittelbar oder mittelbar die unter 
Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse hat, oder

d) Unternehmen, in denen ein an der Vereinbarung beteiligtes Unternehmen gemeinsam mit einem oder mehreren der 
unter den Buchstaben a, b und c genannten Unternehmen oder in denen zwei oder mehr der zuletzt genannten 
Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder Befugnisse haben, oder

e) Unternehmen, in denen die folgenden Unternehmen gemeinsam die unter Buchstabe a aufgeführten Rechte oder 
Befugnisse haben:

i) an der Vereinbarung beteiligte Unternehmen oder mit ihnen jeweils verbundene Unternehmen im Sinne der 
Buchstaben a bis d, oder

ii) eines oder mehrere der an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen oder eines oder mehrere der mit ihnen 
verbundenen Unternehmen im Sinne der Buchstaben a bis d und ein oder mehrere dritte Unternehmen.

Artikel 2

Freistellung

(1) Nach Artikel 101 Absatz 3 AEUV und nach Maßgabe dieser Verordnung gilt Artikel 101 Absatz 1 AEUV nicht für 
vertikale Vereinbarungen. Diese Freistellung gilt, soweit solche Vereinbarungen vertikale Beschränkungen enthalten.
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(2) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nur dann für vertikale Vereinbarungen zwischen einer Unternehmensvereinigung 
und einem ihrer Mitglieder oder zwischen einer solchen Vereinigung und einem einzelnen Anbieter, wenn alle Mitglieder 
der Vereinigung Wareneinzelhändler sind und wenn keines ihrer Mitglieder zusammen mit seinen verbundenen 
Unternehmen einen jährlichen Gesamtumsatz von mehr als 50 Mio. EUR erwirtschaftet. Vertikale Vereinbarungen solcher 
Vereinigungen werden von dieser Verordnung unbeschadet der Anwendbarkeit des Artikels 101 AEUV auf horizontale 
Vereinbarungen zwischen den Mitgliedern einer solchen Vereinigung sowie auf Beschlüsse der Vereinigung erfasst.

(3) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt für vertikale Vereinbarungen, die Bestimmungen enthalten, die die Übertragung 
von Rechten des geistigen Eigentums an den Abnehmer oder die Nutzung solcher Rechte durch den Abnehmer betreffen, 
sofern diese Bestimmungen nicht Hauptgegenstand der Vereinbarung sind und sofern sie sich unmittelbar auf die Nutzung, 
den Verkauf oder den Weiterverkauf von Waren oder Dienstleistungen durch den Abnehmer oder seine Kunden beziehen. 
Die Freistellung gilt unter der Voraussetzung, dass diese Bestimmungen für die Vertragswaren oder -dienstleistungen keine 
Wettbewerbsbeschränkungen enthalten, die denselben Zweck verfolgen wie vertikale Beschränkungen, die durch diese 
Verordnung nicht freigestellt sind.

(4) Die Freistellung nach Absatz 1 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen zwischen Wettbewerbern. Diese Freistellung 
gilt jedoch für zwischen konkurrierenden Unternehmen geschlossene, nicht wechselseitige vertikale Vereinbarungen, wenn

a) der Anbieter auf der vorgelagerten Stufe als Hersteller, Importeur oder Großhändler und zugleich auf der nachgelagerten 
Stufe als Importeur, Großhändler oder Einzelhändler von Waren tätig ist, während der Abnehmer ein auf der 
nachgelagerten Stufe tätiger Importeur, Großhändler oder Einzelhändler, jedoch kein Wettbewerber auf der 
vorgelagerten Stufe ist, auf der er die Vertragswaren bezieht, oder

b) der Anbieter ein auf mehreren Handelsstufen tätiger Dienstleister ist, der Abnehmer demgegenüber Dienstleistungen auf 
der Einzelhandelsstufe anbietet und auf der Handelsstufe, auf der er die Vertragsdienstleistungen bezieht, kein 
Wettbewerber ist.

(5) Die Ausnahmen nach Absatz 4 Buchstaben a und b gelten nicht für den Informationsaustausch zwischen Anbietern 
und Abnehmern, der entweder nicht direkt die Umsetzung der vertikalen Vereinbarung betrifft oder nicht zur Verbesserung 
der Produktion oder des Vertriebs der Vertragswaren oder -dienstleistungen erforderlich ist oder keine dieser beiden 
Voraussetzungen erfüllt.

(6) Die Ausnahmen nach Absatz 4 Buchstaben a und b gelten nicht für vertikale Vereinbarungen in Bezug auf die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten, wenn der Anbieter der Online-Vermittlungsdienste ein Wettbewerber auf 
dem relevanten Markt für den Verkauf der vermittelten Waren oder Dienstleistungen ist.

(7) Diese Verordnung gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, deren Gegenstand in den Geltungsbereich einer anderen 
Gruppenfreistellungsverordnung fällt, außer wenn dies in einer solchen Verordnung vorgesehen ist.

Artikel 3

Marktanteilsschwelle

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nur, wenn der Anteil des Anbieters an dem relevanten Markt, auf dem er die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen anbietet, und der Anteil des Abnehmers an dem relevanten Markt, auf dem er die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen bezieht, jeweils nicht mehr als 30 % beträgt.

(2) Bezieht ein Unternehmen im Rahmen einer Mehrparteienvereinbarung die Vertragswaren oder -dienstleistungen von 
einem an der Vereinbarung beteiligten Unternehmen und verkauft es sie anschließend an ein anderes, ebenfalls an der 
Vereinbarung beteiligtes Unternehmen, so gilt die Freistellung nach Artikel 2 nur, wenn es die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 als Abnehmer wie auch als Anbieter erfüllt.
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Artikel 4

Beschränkungen, die zum Ausschluss des Rechtsvorteils der Gruppenfreistellung führen – Kernbeschränkungen

Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für vertikale Vereinbarungen, die unmittelbar oder mittelbar, für sich allein oder in 
Verbindung mit anderen Umständen unter der Kontrolle der beteiligten Unternehmen Folgendes bezwecken:

a) die Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, seinen Verkaufspreis selbst festzusetzen; dies gilt unbeschadet der 
Möglichkeit des Anbieters, Höchstverkaufspreise festzusetzen oder Preisempfehlungen auszusprechen, sofern sich diese 
nicht infolge der Ausübung von Druck oder der Gewährung von Anreizen durch eines der beteiligten Unternehmen 
tatsächlich wie Fest- oder Mindestverkaufspreise auswirken;

b) wenn der Anbieter ein Alleinvertriebssystem betreibt, die Beschränkung des Gebiets oder der Kunden, in das bzw. an die 
der Alleinvertriebshändler die Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv verkaufen darf, mit Ausnahme

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch den Alleinvertriebshändler und durch seine Direktkunden in ein 
Gebiet oder an eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von dem Anbieter höchstens 
fünf weiteren Alleinvertriebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

ii) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch den Alleinvertriebshändler und durch seine Kunden an 
nicht zugelassene Händler in einem Gebiet, in dem der Anbieter ein selektives Vertriebssystem für die Vertragswaren 
oder -dienstleistungen betreibt,

iii) der Beschränkung des Niederlassungsorts des Alleinvertriebshändlers,

iv) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch einen Alleinvertriebshändler, der 
auf der Großhandelsstufe tätig ist,

v) der Beschränkung der Möglichkeit des Alleinvertriebshändlers, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, 
aktiv oder passiv an Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden 
würden, wie sie der Anbieter herstellt;

c) wenn der Anbieter ein selektives Vertriebssystem betreibt,

i) die Beschränkung der Gebiete oder Kunden, in bzw. an die die Mitglieder des selektiven Vertriebssystems die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv verkaufen dürfen, mit Ausnahme

1. der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch Mitglieder des selektiven Vertriebssystems und durch ihre 
Direktkunden in ein Gebiet oder an eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von 
dem Anbieter höchstens fünf Alleinvertriebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

2. der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch Mitglieder des selektiven Vertriebssystems und 
durch ihre Kunden an nicht zugelassene Händler in dem Gebiet, in dem das selektive Vertriebssystem betrieben 
wird,

3. der Beschränkung des Niederlassungsorts der Mitglieder des selektiven Vertriebssystems,

4. der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch auf der Großhandelsstufe tätige 
Mitglieder des selektiven Vertriebssystems,

5. der Beschränkung der Möglichkeit, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, aktiv oder passiv an 
Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden würden, wie sie 
der Anbieter herstellt;

ii) die Beschränkung von Querlieferungen zwischen Mitgliedern des selektiven Vertriebssystems, die auf derselben 
Handelsstufe oder unterschiedlichen Handelsstufen tätig sind;

iii) die Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch auf der Einzelhandelsstufe tätige 
Mitglieder des selektiven Vertriebssystems, unbeschadet Buchstabe c Ziffer i Nummern 1 und 3;
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d) wenn der Anbieter weder ein Alleinvertriebssystem noch ein selektives Vertriebssystem betreibt, die Beschränkung der 
Gebiete oder Kunden, in bzw. an die der Abnehmer die Vertragswaren oder -dienstleistungen aktiv oder passiv 
verkaufen darf, mit Ausnahme

i) der Beschränkung des aktiven Verkaufs durch den Abnehmer und durch seine Direktkunden in ein Gebiet oder an 
eine Kundengruppe, das bzw. die dem Anbieter vorbehalten ist oder von dem Anbieter höchstens fünf Alleinvert
riebshändlern exklusiv zugewiesen wurde,

ii) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs durch den Abnehmer und durch seine Kunden an nicht 
zugelassene Händler in einem Gebiet, in dem der Anbieter ein selektives Vertriebssystem für die Vertragswaren 
oder -dienstleistungen betreibt,

iii) der Beschränkung des Niederlassungsorts des Abnehmers,

iv) der Beschränkung des aktiven oder passiven Verkaufs an Endverbraucher durch einen Abnehmer, der auf der 
Großhandelsstufe tätig ist,

v) der Beschränkung der Möglichkeit des Abnehmers, Teile, die zur Weiterverwendung geliefert werden, aktiv oder 
passiv an Kunden zu verkaufen, die diese Teile für die Herstellung derselben Art von Waren verwenden würden, 
wie sie der Anbieter herstellt;

e) die Verhinderung der wirksamen Nutzung des Internets zum Verkauf der Vertragswaren oder -dienstleistungen durch 
den Abnehmer oder seine Kunden, da dies eine Beschränkung des Gebiets oder der Kunden, in das bzw. an die die 
Vertragswaren oder -dienstleistungen verkauft werden dürfen, im Sinne der Buchstaben b, c oder d darstellt, 
unbeschadet der Möglichkeit, dem Abnehmer Folgendes aufzuerlegen:

i) andere Beschränkungen des Online-Verkaufs oder

ii) Beschränkungen der Online-Werbung, die nicht darauf abzielen, die Nutzung eines ganzen Online-Werbekanals zu 
verhindern;

f) die zwischen einem Anbieter von Teilen und einem Abnehmer, der diese Teile weiterverwendet, vereinbarte 
Beschränkung der Möglichkeit des Anbieters, die Teile als Ersatzteile an Endverbraucher, Reparaturbetriebe, 
Großhändler oder andere Dienstleister zu verkaufen, die der Abnehmer nicht mit der Reparatur oder Wartung seiner 
Waren betraut hat.

Artikel 5

Nicht freigestellte Beschränkungen

(1) Die Freistellung nach Artikel 2 gilt nicht für die folgenden, in vertikalen Vereinbarungen enthaltenen 
Verpflichtungen:

a) unmittelbare oder mittelbare Wettbewerbsverbote, die für eine unbestimmte Dauer oder für eine Dauer von mehr als 
5 Jahren gelten,

b) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach 
Beendigung der Vereinbarung nicht herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen,

c) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die die Mitglieder eines selektiven Vertriebssystems veranlassen, Marken 
bestimmter konkurrierender Anbieter nicht zu verkaufen,

d) unmittelbare oder mittelbare Verpflichtungen, die einen Abnehmer von Online-Vermittlungsdiensten veranlassen, 
Endverbrauchern Waren oder Dienstleistungen nicht über konkurrierende Online-Vermittlungsdienste zu günstigeren 
Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(2) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe a gilt die Begrenzung auf fünf Jahre nicht, wenn die Vertragswaren oder 
-dienstleistungen vom Abnehmer in Räumlichkeiten und auf Grundstücken verkauft werden, die im Eigentum des 
Anbieters stehen oder von diesem von nicht mit dem Abnehmer verbundenen Dritten gemietet oder gepachtet worden 
sind, und das Wettbewerbsverbot nicht über den Zeitraum hinausreicht, in dem der Abnehmer diese Räumlichkeiten und 
Grundstücke nutzt.

(3) Abweichend von Absatz 1 Buchstabe b gilt die Freistellung nach Artikel 2 für unmittelbare oder mittelbare 
Verpflichtungen, die den Abnehmer veranlassen, Waren oder Dienstleistungen nach Beendigung der Vereinbarung nicht 
herzustellen, zu beziehen, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen, sofern sämtliche folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

a) die Verpflichtungen beziehen sich auf Waren oder Dienstleistungen, die mit den Vertragswaren oder -dienstleistungen 
im Wettbewerb stehen;
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b) die Verpflichtungen beschränken sich auf Räumlichkeiten und Grundstücke, von denen aus der Abnehmer während der 
Vertragslaufzeit seine Geschäfte betrieben hat;

c) das Wettbewerbsverbot ist unerlässlich, um Know-how, das dem Abnehmer vom Anbieter übertragen wurde, zu 
schützen;

d) die Dauer der Verpflichtungen ist auf höchstens ein Jahr nach Beendigung der Vereinbarung begrenzt.

Absatz 1 Buchstabe b gilt unbeschadet der Möglichkeit, Nutzung und Offenlegung von nicht allgemein zugänglichem 
Know-how unbefristeten Beschränkungen zu unterwerfen.

Artikel 6

Entzug des Rechtsvorteils im Einzelfall

(1) Nach Artikel 29 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates kann die Kommission den Rechtsvorteil der 
vorliegenden Verordnung entziehen, wenn sie in einem bestimmten Fall feststellt, dass eine vertikale Vereinbarung, für die 
die Freistellung nach Artikel 2 der vorliegenden Verordnung gilt, dennoch Wirkungen hat, die mit Artikel 101 Absatz 3 
AEUV unvereinbar sind. Solche Wirkungen können beispielsweise auftreten, wenn der relevante Markt für die 
Bereitstellung von Online-Vermittlungsdiensten stark konzentriert ist und der Wettbewerb zwischen den Anbietern solcher 
Dienste durch die kumulative Wirkung paralleler Netze ähnlicher Vereinbarungen beschränkt wird, die die Möglichkeiten 
von Abnehmern von Online-Vermittlungsdiensten beschränken, Waren oder Dienstleistungen über ihre Direktvert
riebskanäle Endnutzern zu günstigeren Bedingungen anzubieten, zu verkaufen oder weiterzuverkaufen.

(2) Die Wettbewerbsbehörde eines Mitgliedstaats kann den aus dieser Verordnung erwachsenden Rechtsvorteil 
entziehen, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 29 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 erfüllt sind.

Artikel 7

Nichtanwendung dieser Verordnung

Nach Artikel 1a der Verordnung Nr. 19/65/EWG kann die Kommission durch Verordnung erklären, dass in Fällen, in denen 
mehr als 50 % des relevanten Marktes von parallelen Netzen gleichartiger vertikaler Beschränkungen abgedeckt werden, die 
vorliegende Verordnung auf vertikale Vereinbarungen, die bestimmte Beschränkungen des Wettbewerbs auf diesem Markt 
enthalten, keine Anwendung findet.

Artikel 8

Anwendung der Marktanteilsschwelle

Für die Anwendung der Marktanteilsschwellen im Sinne des Artikels 3 gelten folgende Vorschriften:

a) der Marktanteil des Anbieters wird anhand des Absatzwerts und der Marktanteil des Abnehmers anhand des 
Bezugswerts berechnet. Liegen keine Angaben über den Absatz- bzw. Bezugswert vor, so können zur Ermittlung des 
Marktanteils des betreffenden Unternehmens Schätzungen vorgenommen werden, die auf anderen verlässlichen 
Marktdaten einschließlich der Absatz- und Bezugsmengen beruhen;

b) die Marktanteile werden anhand der Angaben für das vorangegangene Kalenderjahr ermittelt;

c) der Marktanteil des Anbieters schließt Waren oder Dienstleistungen ein, die zum Zweck des Verkaufs an vertikal 
integrierte Händler geliefert werden;

d) beträgt ein Marktanteil ursprünglich nicht mehr als 30 % und überschreitet er anschließend diese Schwelle, so gilt die 
Freistellung nach Artikel 2 im Anschluss an das Jahr, in dem die Schwelle von 30 % erstmals überschritten wurde, noch 
für zwei weitere Kalenderjahre;

e) der Marktanteil der in Artikel 1 Absatz 2 Unterabsatz 2 Buchstabe e genannten Unternehmen wird zu gleichen Teilen 
jedem Unternehmen zugerechnet, das die in Buchstabe a des genannten Unterabsatzes aufgeführten Rechte oder 
Befugnisse hat.
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Artikel 9

Anwendung der Umsatzschwelle

(1) Für die Berechnung des jährlichen Gesamtumsatzes im Sinne des Artikels 2 Absatz 2 sind die Umsätze zu addieren, 
die das jeweilige an der vertikalen Vereinbarung beteiligte Unternehmen und die mit ihm verbundenen Unternehmen im 
vorangegangenen Geschäftsjahr mit allen Waren und Dienstleistungen ohne Steuern und sonstige Abgaben erzielt haben. 
Dabei werden Umsätze zwischen dem an der vertikalen Vereinbarung beteiligten Unternehmen und den mit ihm 
verbundenen Unternehmen oder zwischen den mit ihm verbundenen Unternehmen nicht mitgerechnet.

(2) Die Freistellung nach Artikel 2 bleibt bestehen, wenn der jährliche Gesamtumsatz im Zeitraum von zwei 
aufeinanderfolgenden Geschäftsjahren die Schwelle um nicht mehr als 10 % übersteigt.

Artikel 10

Übergangszeitraum

Das Verbot nach Artikel 101 Absatz 1 AEUV gilt in der Zeit vom 1. Juni 2022 bis zum 31. Mai 2023 nicht für bereits am 
31. Mai 2022 in Kraft befindliche Vereinbarungen, die zwar die Freistellungskriterien dieser Verordnung nicht erfüllen, 
aber am 31. Mai 2022 die Freistellungskriterien der Verordnung (EU) Nr. 330/2010 erfüllt haben.

Artikel 11

Geltungsdauer

Diese Verordnung tritt am 1. Juni 2022 in Kraft.

Ihre Geltungsdauer endet am 31. Mai 2034.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 10. Mai 2022

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe
a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003

(2006/C 210/02)

(Text von Bedeutung für den EWR)

EINLEITUNG

1. Gemäß Artikel 23 Absatz 2 Buchstabe a) der Verordnung
(EG) Nr. 1/2003 (1) kann die Kommission gegen Unterneh-
men und Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung
Geldbußen verhängen, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig
gegen Artikel 81 oder Artikel 82 des Vertrags verstoßen.

2. Bei der Ausübung dieser Befugnis verfügt die Kommission
in dem durch die Verordnung (EG) Nr. 1/2003 gesetzten
Rahmen über ein weites Ermessen bei der Bemessung der
Geldbußen (2). Zuvorderst muss die Kommission die
Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung berücksichti-
gen. Darüber hinaus dürfen die in Artikel 23 Absatz 2
Unterabsätze 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003
genannten Obergrenzen nicht überschritten werden.

3. Um die Transparenz und Objektivität ihrer Entscheidungen
zu erhöhen, hat die Kommission am 14. Januar 1998 Leit-
linien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen
veröffentlicht (3). In acht Jahren Anwendungspraxis hat die
Kommission ausreichende Erfahrung gesammelt, um die
Geldbußenpolitik weiter zu entwickeln und zu verfeinern.

4. Die Befugnis zur Verhängung von Geldbußen gegen Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen, die vorsätzlich
oder fahrlässig gegen Artikel 81 oder 82 des EG-Vertrags
verstoßen, zählt zu den Mitteln, mit denen die Kommission
den ihr durch den EG-Vertrag anvertrauten Überwachungs-
aufgaben nachkommt. Dazu zählt nämlich nicht nur die
Pflicht, einzelne Zuwiderhandlungen zu ermitteln und zu
ahnden, sondern auch der Auftrag, eine allgemeine Politik
mit dem Ziel zu verfolgen, die im Vertrag niedergelegten
Grundsätze auf das Wettbewerbsrecht anzuwenden und
das Verhalten der Unternehmen in diesem Sinne zu len-
ken (4). Dazu muss sie sicherstellen, dass ihre Maßnahmen
die notwendige Abschreckungswirkung entfalten (5). Des-
wegen kann — wenn die Kommission eine Zuwiderhand-
lung gegen Artikel 81 oder 82 des Vertrags feststellt — es
sich als notwendig erweisen, gegen diejenigen eine Geld-
buße zu verhängen, die gegen das geltende Recht ver-
stoßen haben. Diese sollte so hoch festgesetzt werden, dass
nicht nur die an der Zuwiderhandlung beteiligten Unter-
nehmen sanktioniert werden (Spezialprävention), sondern
auch andere Unternehmen von der Aufnahme oder Fortset-
zung einer Zuwiderhandlung gegen die Artikel 81 oder 82
abgehalten werden (Generalprävention).

5. Zur Verwirklichung dieser Ziele sollten die Geldbußen auf
der Grundlage des Wertes der verkauften Waren oder
Dienstleistungen berechnet werden, mit denen der Verstoß
in Zusammenhang steht. Auch die Dauer der Zuwider-
handlung sollte bei der Bestimmung des angemessenen
Betrags der Geldbuße eine wichtige Rolle spielen, da sie
zwangsläufig die potenziellen Auswirkungen dieser Zuwi-
derhandlung auf dem Markt beeinflusst. Die Anzahl der
Jahre, während der das Unternehmen am Verstoß beteiligt
war, muss sich deshalb in der Geldbuße widerspiegeln.

6. Die Verbindung des Umsatzes auf den vom Verstoß betrof-
fenen Märkten mit der Dauer stellt eine Formel dar, die die
wirtschaftliche Bedeutung der Zuwiderhandlung und das
jeweilige Gewicht des einzelnen an der Zuwiderhandlung
beteiligten Unternehmens angemessen wiedergibt. Sie ver-
mittelt Aufschluss über die Größenordnung der Geldbuße
und sollte nicht als Grundlage für eine automatische arith-
metische Berechnungsmethode verstanden werden.

7. Ferner ist es sinnvoll, dass ein von der Dauer der Zuwider-
handlung unabhängiger Betrag in die Geldbuße Eingang
findet, um die Unternehmen von der Aufnahme rechtswid-
riger Verhaltensweisen abzuschrecken.

8. Nachstehend werden die Grundsätze dargelegt, nach denen
die Kommission die Geldbußen gemäß Artikel 23 Absatz 2
Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 festsetzt.

METHODE FÜR DIE FESTSETZUNG DER GELDBUSSEN

9. Unbeschadet Ziffer 37 wird die Kommission die Geldbuße
gegen Unternehmen und Unternehmensvereinigungen
nach folgender Methode in zwei Stufen berechnen:

10. Zuerst wird für jedes einzelne Unternehmen und jede ein-
zelne Unternehmensvereinigung ein Grundbetrag festge-
setzt (siehe nachstehenden Abschnitt 1).

11. Anschließend wird dieser Betrag nach oben oder unten
angepasst (siehe nachstehenden Abschnitt 2).

1) Grundbetrag der geldbuße

12. Der Grundbetrag richtet sich nach dem Wert der verkauf-
ten Waren oder Dienstleistungen und wird anhand der
nachstehend beschriebenen Methode berechnet.
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(1) Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates vom 16. Dezember 2002
zur Durchführung der in den Artikeln 81 und 82 des Vertrags nie-
dergelegten Wettbewerbsregeln, ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.

(2) Siehe beispielsweise Urteil des EuGH vom 28. Juni 2005, Dansk
Rørindustri A/S u.a./Kommission, Rs. C-189/02 P, C-202/02 P, C-
205/02 P bis C-208/02 P und C-213/02 P, Slg. 2005, S. I-5425,
Rdnr. 172.

(3) Leitlinien für das Verfahren zur Festsetzung von Geldbußen, die
gemäß Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 und gemäß Arti-
kel 65 Absatz 5 EGKS-Vertrag festgesetzt werden (ABl. C 9 vom
14.1.1998, S. 3).

(4) Siehe beispielsweise Rs. C-189/02P, Dansk Rørindustri A/S u.a./Kom-
mission, a.a.O., Rdnr. 170.

(5) EuGH, Urteil vom 7. Juni 1983, Rs. 100/80 bis 103/80, Musique
Diffusion française u.a./Kommission, Slg. 1983, S. 1825, Rdnr. 106.
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A. Bestimmung des Wertes der verkauften Waren oder Dienstleistun-
gen

13. Zur Festsetzung des Grundbetrags der Geldbuße verwendet
die Kommission den Wert der von dem betreffenden
Unternehmen im relevanten räumlichen Markt innerhalb
des EWR verkauften Waren oder Dienstleistungen, die mit
dem Verstoß in einem unmittelbaren oder mittelbaren (1)
Zusammenhang stehen. Im Regelfall ist der Umsatz im
letzten vollständigen Geschäftsjahr zugrunde zu legen, in
dem das Unternehmen an der Zuwiderhandlung beteiligt
war (nachstehend „Umsatz“).

14. Wenn die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereini-
gung die Tätigkeiten ihrer Mitglieder betrifft, entspricht der
Umsatz im Allgemeinen der Summe der Umsätze ihrer
Mitglieder.

15. Die Kommission bestimmt den Umsatz eines Unterneh-
mens mittels der zuverlässigsten Daten, die von diesem
Unternehmen verfügbar sind.

16. Sind die von einem Unternehmen zur Verfügung gestellten
Daten unvollständig oder unzuverlässig, kann die Kommis-
sion den Umsatz mittels der erhaltenen Teildaten und/oder
jeder anderen von ihr als einschlägig oder geeignet erachte-
ten Information bestimmen.

17. Nicht im Umsatz inbegriffen sind die Mehrwertsteuer und
die übrigen unmittelbar an den Verkauf gebundenen
Steuern und Abgaben.

18. Soweit sich eine Zuwiderhandlung in einem Gebiet aus-
wirkt, das über das Gebiet des Europäischen Wirtschafts-
raums („EWR“) hinausreicht (beispielsweise weltweite Kar-
telle), gibt der innerhalb des EWR erzielte Umsatz das
Gewicht der einzelnen Unternehmen bei der Zuwiderhand-
lung möglicherweise nicht angemessen wieder. Das ist ins-
besondere der Fall, wenn eine Aufteilung der Märkte welt-
weit vereinbart wurde.

Um in solchen Fällen sowohl den aggregierten Umsatz im
EWR als auch das jeweilige Gewicht der einzelnen Unter-
nehmen bei der Zuwiderhandlung wiederzugeben, kann
die Kommission den Gesamtwert des Umsatzes mit den
betreffenden Waren oder Dienstleistungen, die mit dem
Verstoß in Zusammenhang stehen, im gesamten (über den
EWR hinausreichenden) relevanten räumlichen Markt
schätzen, den Anteil der einzelnen beteiligten Unterneh-
men am Umsatz auf diesem Markt ermitteln und diesen
Anteil auf den aggregierten Umsatz derselben Unterneh-
men innerhalb des EWR anwenden. Das Ergebnis wird als
Umsatz bei der Bestimmung des Grundbetrags der Geld-
buße verwendet.

B. Bestimmung des Grundbetrags der Geldbuße

19. Zur Bestimmung des Grundbetrags wird ein bestimmter
Anteil am Umsatz, der sich nach der Schwere des Ver-
stoßes richtet, mit der Anzahl der Jahre der Zuwiderhand-
lung multipliziert.

20. Die Schwere der Zuwiderhandlung wird in jedem Einzelfall
unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände beurteilt.

21. Grundsätzlich kann ein Betrag von bis zu 30 % des Umsat-
zes festgesetzt werden.

22. Bei der Bestimmung der genauen Höhe innerhalb dieser
Bandbreite berücksichtigt die Kommission mehrere
Umstände, u.a. die Art der Zuwiderhandlung, den kumu-
lierten Marktanteil sämtlicher beteiligten Unternehmen,
den Umfang des von der Zuwiderhandlung betroffenen
räumlichen Marktes und die etwaige Umsetzung der Zuwi-
derhandlung in der Praxis.

23. Horizontale, üblicherweise geheime Vereinbarungen (2) zur
Festsetzung von Preisen, Aufteilung der Märkte oder Ein-
schränkung der Erzeugung gehören ihrer Art nach zu den
schwerwiegendsten Verstößen und müssen unter wettbe-
werbsrechtlichen Gesichtspunkten streng geahndet werden.
Für solche Zuwiderhandlungen ist daher grundsätzlich ein
Betrag am oberen Ende dieser Bandbreite anzusetzen.

24. Um der Dauer der Mitwirkung der einzelnen Unternehmen
an der Zuwiderhandlung in voller Länge Rechnung zu tra-
gen, wird der nach dem Umsatz ermittelte Wert (siehe
oben Ziffern 20 bis 23) mit der Anzahl der Jahre multipli-
ziert, die das Unternehmen an der Zuwiderhandlung betei-
ligt war. Zeiträume bis zu sechs Monaten werden mit
einem halben, Zeiträume von mehr als sechs Monaten bis
zu einem Jahr mit einem ganzen Jahr angerechnet.

25. Zusätzlich, unabhängig von der Dauer der Beteiligung
eines Unternehmens an der Zuwiderhandlung, fügt die
Kommission einen Betrag zwischen 15 % und 25 % des
Umsatzes im Sinne von Abschnitt A hinzu um die Unter-
nehmen von vornherein an der Beteiligung an horizontalen
Vereinbarungen zur Festsetzung von Preisen, Aufteilung
von Märkten oder Mengeneinschränkungen abzuschre-
cken,. Dieser Zusatzbetrag kann auch in Fällen anderer
Zuwiderhandlungen erhoben werden. Bei der Entschei-
dung, welcher Anteil am Umsatz zugrunde zu legen ist,
berücksichtigt die Kommission mehrere Umstände, u.a. die
in Ziffer 22 genannten.

26. Wenn an einer Zuwiderhandlung beteiligte Unternehmen
ähnlich, aber nicht gleich hohe Umsätze erzielt haben,
kann die Kommission für diese Unternehmen den gleichen
Grundbetrag festsetzen. Bei der Bestimmung des Grundbe-
trags der Geldbuße verwendet die Kommission gerundete
Werte.

2) Anpassungen des grundbetrags

27. Bei der Bestimmung der Höhe der Geldbuße kann die
Kommission Umstände berücksichtigen, die zu einer Erhö-
hung oder Ermäßigung des gemäß Abschnitt 1 festgesetz-
ten Grundbetrags führen. Dabei würdigt sie in einer
Gesamtperspektive sämtliche einschlägigen Umstände.
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(1) Dies ist beispielsweise der Fall bei horizontalen Preisabsprachen bei
denen der Preis des Produkts als Referenzpreis für Produkte höherer
oder geringerer Qualität genommen wird.

(2) Dieser Begriff erstreckt sich auf alle Vereinbarungen, aufeinander
abgestimmten Verhaltensweisen und Beschlüsse von Unternehmens-
vereinigungen im Sinne von Artikel 81 des EG-Vertrags.
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A. Erschwerende Umstände

28. Der Grundbetrag der Geldbuße kann erhöht werden, wenn
die Kommission erschwerende Umstände wie beispiels-
weise die nachstehend aufgeführten feststellt:

— Fortsetzung einer Zuwiderhandlung oder erneutes
Begehen einer gleichartigen oder ähnlichen Zuwider-
handlung, nachdem die Kommission oder eine einzel-
staatliche Wettbewerbsbehörde festgestellt hat, dass das
Unternehmen gegen Artikel 81 oder Artikel 82 ver-
stoßen hatte; in diesem Fall wird der Grundbetrag für
jeden festgestellten Verstoß um bis zu 100 % erhöht;

— Verweigerung der Zusammenarbeit mit oder Behinde-
rung der Untersuchung durch die Kommission;

— Rolle als Anführer oder Anstifter des Verstoßes; die
Kommission würdigt ferner insbesondere Maßnahmen,
mit denen andere Unternehmen zur Beteiligung an der
Zuwiderhandlung gezwungen werden sollten, und/oder
Vergeltungsmaßnahmen gegenüber anderen Unterneh-
men, mit denen die Einhaltung des rechtswidrigen Ver-
haltens durchgesetzt werden sollte.

B. Mildernde Umstände

29. Der Grundbetrag der Geldbuße kann verringert werden,
wenn die Kommission mildernde Umstände wie beispiels-
weise die nachstehend aufgeführten feststellt:

— vom Unternehmen nachgewiesene Beendigung des Ver-
stoßes nach dem ersten Eingreifen der Kommission,
außer im Falle geheimer Vereinbarungen oder Verhal-
tensweisen (insbesondere von Kartellen);

— vom Unternehmen beigebrachte Beweise, dass die
Zuwiderhandlung aus Fahrlässigkeit begangen wurde;

— vom Unternehmen beigebrachte Beweise, dass die
eigene Beteiligung sehr geringfügig war und sich das
Unternehmen der Durchführung der gegen die Wettbe-
werbsregeln verstoßenden Vereinbarungen in dem Zeit-
raum, in dem sie ihnen beigetreten war, in Wirklichkeit
durch eigenes Wettbewerbsverhalten auf dem Markt
entzogen hat; der bloße Umstand einer kürzeren Betei-
ligung im Vergleich zu den übrigen Unternehmen wird
nicht als mildernder Umstand anerkannt, da er bereits
im Grundbetrag zum Ausdruck kommt;

— aktive Zusammenarbeit des Unternehmens mit der
Kommission außerhalb des Anwendungsbereichs der
Mitteilung über den Erlass und die Ermäßigung von
Geldbußen in Kartellsachen und über seine rechtliche
Verpflichtung zur Zusammenarbeit hinaus;

— Genehmigung oder Ermutigung des wettbewerbswidri-
gen Verhaltens durch die Behörden oder geltende Vor-
schriften. (1)

C. Aufschlag zur Gewährleistung einer abschreckenden Wirkung

30. Die Kommission wird besonders darauf achten, dass die
Geldbußen eine ausreichend abschreckende Wirkung ent-
falten; zu diesem Zweck kann sie die Geldbuße gegen
Unternehmen erhöhen, die besonders hohe Umsätze mit
Waren oder Dienstleistungen, die nicht mit der Zuwider-
handlung in Zusammenhang stehen, erzielt haben.

31. Ferner kann die Kommission die Geldbuße erhöhen, damit
ihr Betrag die aus der Zuwiderhandlung erzielten wider-
rechtlichen Gewinne übersteigt, sofern diese Gewinne
geschätzt werden können.

D. Rechtliche Obergrenze

32. Die Geldbuße für jedes an der Zuwiderhandlung beteiligte
Unternehmen oder jede beteiligte Unternehmensvereini-
gung darf gemäß Artikel 23 Absatz 2 der Verordnung (EG)
Nr. 1/2003 10 % seines bzw. ihres jeweiligen im vorausge-
gangenen Geschäftsjahr erzielten Gesamtumsatzes nicht
übersteigen.

33. Steht die Zuwiderhandlung einer Unternehmensvereini-
gung mit der Tätigkeit ihrer Mitglieder im Zusammenhang,
so darf die Geldbuße 10 % der Summe der Gesamtumsätze
derjenigen Mitglieder, die auf dem Markt tätig waren, auf
dem sich die Zuwiderhandlung der Vereinigung auswirkte,
nicht übersteigen.

E. Miteilung über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in
Kartellsachen

34. Die Kommission wendet die Bestimmungen über den
Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen gemäß der
jeweils geltenden Mitteilung an.

F. Leistungsfähigkeit der Unternehmen

35. Unter außergewöhnlichen Umständen kann die Kommis-
sion auf Antrag die Leistungsfähigkeit eines Unternehmens
in einem gegebenen sozialen und ökonomischen Umfeld
berücksichtigen. Die Kommission wird jedoch keine
Ermäßigung wegen der bloßen Tatsache einer nachteiligen
oder defizitären Finanzlage gewähren. Eine Ermäßigung ist
nur möglich, wenn eindeutig nachgewiesen wird, dass die
Verhängung einer Geldbuße gemäß diesen Leitlinien die
wirtschaftliche Überlebensfähigkeit des Unternehmens
unwiderruflich gefährden und ihre Aktiva jeglichen Wertes
berauben würde.

ABSCHLIESSENDE ERWÄGUNGEN

36. In bestimmten Fällen kann die Kommission eine symboli-
sche Geldbuße verhängen. Die Gründe sind in der Ent-
scheidung darzulegen.

1.9.2006C 210/4 Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) Dies schließt keine Handlung gegen den jeweiligen Mitgliedstaat aus.
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37. In diesen Leitlinien wird die allgemeine Methode für die
Berechnung der Geldbußen dargelegt; jedoch können die
besonderen Umstände eines Falles oder die Notwendigkeit
einer ausreichend hohen Abschreckungswirkung ein
Abweichen von dieser Methode oder der in Ziffer 21 fest-
gelegten Obergrenze rechtfertigen.

38. Diese Leitlinien finden in sämtlichen Verfahren Anwen-
dung, in denen nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt,
eine Mitteilung der Beschwerdepunkte ergeht, ungeachtet
der Frage, ob die Geldbuße gemäß Artikel 23 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1/2003 oder gemäß Artikel 15
Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 verhängt wird (1).

1.9.2006 C 210/5Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung Nr. 17 vom 6. Februar 1962,
Erste Durchführungsverordnung zu den Artikeln 85 und 86 [inzwi-
schen 81 und 82] des Vertrages (ABl. Nr. 13 vom 21.2.1962, S.
204/62).
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Mitteilung der Kommission über den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartellsachen

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2006/C 298/11)

I. EINLEITUNG

(1) Diese Mitteilung setzt den Regelungsrahmen für die Gegen-
leistungen fest, die Unternehmen, die an Kartellen, die die
Gemeinschaft betreffen, beteiligt sind oder waren, für ihre
Zusammenarbeit bei der Untersuchung der Kommission
zugestanden werden. Kartelle sind Absprachen und/oder
abgestimmte Verhaltensweisen zwischen zwei oder mehr
Wettbewerbern zwecks Abstimmung ihres Wettbewerbsver-
haltens auf dem Markt und/oder Beeinflussung der relevan-
ten Wettbewerbsparameter durch Verhaltensweisen wie die
Festsetzung der An- oder Verkaufspreise oder sonstiger
Geschäftsbedingungen, die Aufteilung von Produktions-
oder Absatzquoten, die Aufteilung von Märkten einschließ-
lich Angebotsabsprachen, Ein- und Ausfuhrbeschränkungen
und/oder gegen andere Wettbewerber gerichtete wettbe-
werbsschädigende Maßnahmen. Diese Praktiken zählen zu
den schwersten Verstößen gegen Artikel 81 EG-Vertrag (1).

(2) Indem Unternehmen den Wettbewerb, dem sie sich eigent-
lich stellen müssten, künstlich beschränken, entziehen sie
sich dem Druck, der sie zu Innovationen im Bereich der
Produktentwicklung oder zu wirksameren Produktionsver-
fahren veranlasst. Gleichzeitig führen diese Verhaltenswei-
sen zu einer Verteuerung der von diesen Unternehmen
gelieferten Rohstoffe und Produkte. Sie führen letztendlich
zu höheren Preisen und einer verminderten Auswahl für
den Verbraucher. Langfristig schwächen sie die Wettbe-
werbsfähigkeit und wirken sich negativ auf die Beschäfti-
gung aus.

(3) Da Kartelle geheim sind, ist ihre Aufdeckung und Untersu-
chung ohne die Mitwirkung von daran beteiligten Unter-
nehmen oder Einzelpersonen häufig äußerst schwierig.
Daher liegt es nach Auffassung der Kommission im Interes-
se der Gemeinschaft, an dieser Art von rechtswidrigen Ver-
haltensweisen beteiligten Unternehmen, die zur Beendigung
ihrer Beteiligung und zur Mitwirkung an der Untersuchung
bereit sind, unabhängig von den übrigen am Kartell betei-
ligten Unternehmen Gegenleistungen zu gewähren. Das In-
teresse der Verbraucher und Bürger an der Aufdeckung und
Ahndung von Kartellen ist größer als das Interesse an der
Verhängung von Geldbußen gegen Unternehmen, die es
der Kommission ermöglichen, solche Verhaltensweisen auf-
zudecken und zu untersagen.

(4) Die Kommission ist der Auffassung, dass die Mithilfe eines
Unternehmens bei der Aufdeckung eines Kartells einen
Wert an sich darstellt. Ein entscheidender Beitrag zur Einlei-
tung von Ermittlungen oder zum Nachweis eines Kartells
kann den vollständigen Erlass der Geldbuße für das betref-
fende Unternehmen rechtfertigen, sofern bestimmte zusätz-
liche Voraussetzungen erfüllt sind.

(5) Darüber hinaus kann die Mitarbeit eines oder mehrerer
Unternehmen eine Ermäßigung der Geldbuße rechtfertigen.
Die Ermäßigung der Geldbuße muss der Qualität und dem
Zeitpunkt des Beitrags, den das Unternehmen tatsächlich
zum Nachweis des Kartells geleistet hat, entsprechen. Eine
Geldbußenermäßigung kann nur den Unternehmen
gewährt werden, die der Kommission Beweismittel liefern,
die einen erheblichen Mehrwert gegenüber den Beweismit-
teln aufweisen, die bereits im Besitz der Kommission sind.

(6) Zusätzlich zu dem bereits vorhandenen Beweismaterial
können Unternehmen der Kommission speziell im Rahmen
dieses Kronzeugenprogramms freiwillig ihr Wissen über ein
Kartell und ihre Beteiligung daran darlegen. Diese freiwilli-
gen Darlegungen haben sich für die wirksame Untersu-
chung und Beendigung von kartellrechtlichen Zuwider-
handlungen als sehr nützlich erwiesen und sollten nicht
durch zivilrechtliche Offenlegungsanordnungen (so
genannte „discovery orders“) verhindert werden. Unterneh-
men, die für eine Kronzeugenbehandlung in Frage kämen,
werden unter Umständen von einer auf dieser Mitteilung
beruhenden Zusammenarbeit mit der Kommission abgehal-
ten, wenn dies ihre Position in zivilrechtlichen Verfahren
— im Vergleich zu nicht kooperierenden Unternehmen —
beeinträchtigen würde. Eine solche unerwünschte Auswir-
kung wäre dem Interesse der Allgemeinheit an einer wirksa-
men öffentlichen Durchsetzung von Artikel 81 EG-Vertrag
in Kartellsachen und somit auch der anschließenden oder
parallelen wirksamen privaten Durchsetzung abträglich.

(7) Die der Kommission durch den EG-Vertrag in Wettbewerb-
sangelegenheiten übertragene Überwachungsaufgabe
umfasst nicht nur die Pflicht, einzelne Zuwiderhandlungen
zu ermitteln und zu ahnden, sondern auch den Auftrag,
eine allgemeine Politik zu verfolgen.. Der Schutz von
Unternehmenserklärungen im öffentlichen Interesse steht
einer Offenlegung gegenüber anderen Adressaten der Mit-
teilung der Beschwerdepunkte, damit diese in dem Verfah-
ren vor der Kommission ihre Interessen verteidigen können,
nicht entgegen, wenn es technisch möglich ist, das Interesse
beider Seiten zu wahren, indem nur in den Räumlichkeiten
der Kommission und in der Regel nur bei einer Gelegenheit
nach der förmlichen Zustellung der Beschwerdepunkte Ein-
sicht in die Unternehmenserklärungen genommen werden
kann. Außerdem wird die Kommission personenbezogene
Daten in Zusammenhang mit dieser Mitteilung in Überein-
stimmung mit ihren Pflichten gemäß der Verordnung (EG)
Nr. 45/2001 (2) verarbeiten.

II. ERLASS DER GELDBUSSE

A. Voraussetzungen für einen erlass der geldbusse

(8) Die Kommission erlässt einem Unternehmen, das seine
Beteiligung an einem mutmaßlichen, die Gemeinschaft

8.12.2006 C 298/17Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) Ein Verweis in diesem Text auf Artikel 81 EG-Vertrag gilt auch als
Verweis auf Artikel 53 EWR-Abkommen, wenn die Kommission
diesen Artikel nach Maßgabe von Artikel 56 EWR-Abkommen anw-
endet. (2) ABl. L 8 vom 12.1.2001, S. 1
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betreffenden Kartell offenlegt, die Geldbuße, die andern-
falls verhängt worden wäre, sofern das Unternehmen als
erstes Informationen und Beweismittel vorlegt, die es der
Kommission ihrer Auffassung nach ermöglichen,

(a) gezielte Nachprüfungen im Zusammenhang mit dem
mutmaßlichen Kartell durchzuführen (1) oder

(b) im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kartell
eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 EG-Vertrag
festzustellen.

(9) Um der Kommission die Durchführung gezielter Nachprü-
fungen im Sinne der Randnummer (8) Buchstabe a) zu
ermöglichen, muss das Unternehmen der Kommission die
unten aufgeführten Informationen und Beweismittel vorle-
gen, sofern dies nach Auffassung der Kommission die
Nachprüfungen nicht gefährden würde:

(a) Eine Unternehmenserklärung (2), die, sofern das Unter-
nehmen zum Zeitpunkt der Vorlage über die ent-
sprechenden Informationen verfügt, Folgendes bein-
haltet:

— eine eingehende Beschreibung der Art des mut-
maßlichen Kartells, einschließlich z. B. seiner Ziele,
Aktivitäten und Funktionsweise; Angaben über das
betroffene Produkt bzw. die betroffene Dienstleis-
tung, die räumliche Ausdehnung und die Dauer
sowie eine Schätzung des von dem mutmaßlichen
Kartell betroffenen Marktvolumens; genaue Anga-
ben über mutmaßliche Kartellkontakte (Daten,
Orte, Inhalte und Teilnehmer) und alle relevanten
Erläuterungen zu den im Rahmen des Antrags bei-
gebrachten Beweismitteln;

— Name und Anschrift der juristischen Person, die
den Antrag auf Erlass der Geldbuße stellt, sowie
Name und Anschrift aller anderen Unternehmen,
die an dem mutmaßlichen Kartell beteiligt waren
oder sind;

— Name, Funktion, Büroanschrift und, soweit erfor-
derlich, Privatanschrift aller Einzelpersonen, die
nach Wissen des Antragstellers an dem mutmaßli-
chen Kartell beteiligt sind oder waren, einschließ-
lich jener Einzelpersonen, die auf Seiten des
Antragstellers beteiligt waren;

— Angabe der anderen Wettbewerbsbehörden inner-
halb und außerhalb der EU, mit denen sich der
Antragsteller im Zusammenhang mit dem mut-
maßlichen Kartell in Verbindung gesetzt hat oder
zu setzen beabsichtigt, und

(b) weitere Beweismittel für das mutmaßliche Kartell, die
sich im Besitz des Antragstellers befinden oder zu
denen er zum Zeitpunkt der Vorlage Zugang hat, ins-
besondere Beweismittel, das aus dem Zeitraum der
Zuwiderhandlung stammt.

(10) Ein Erlass der Geldbuße im Sinne von Randnummer (8)
Buchstabe a) wird nur dann gewährt, wenn die Kommis-
sion zum Zeitpunkt der Vorlage nicht bereits über ausrei-
chende Beweismittel verfügte, um eine Nachprüfung im
Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Kartell anzuord-
nen oder eine solche Nachprüfung bereits durchgeführt
hatte.

(11) Ein Geldbußenerlass im Sinne von Randnummer (8) Buch-
stabe b) wird nur unter den kumulativen Bedingungen
gewährt, dass die Kommission zum Zeitpunkt der Vorlage
nicht über ausreichende Beweismittel verfügte, um eine
Zuwiderhandlung gegen Artikel 81 EG-Vertrag bezüglich
des mutmaßlichen Kartells feststellen zu können, und dass
keinem Unternehmen in derselben Sache ein bedingter
Geldbußenerlass nach Randnummer (8) Buchstabe a)
gewährt worden ist. Um für einen Erlass der Geldbuße in
Betracht zu kommen, muss das Unternehmen als erstes
belastende Beweise für das mutmaßliche Kartell aus dem
relevanten Zeitraum erbringen sowie eine Unternehmens-
erklärung vorlegen, die die unter Randnummer (9) Buch-
stabe a) aufgeführten Angaben enthält, die es der Kommis-
sion ermöglichen, eine Zuwiderhandlung gegen Artikel 81
EG-Vertrag festzustellen.

(12) Zusätzlich zu den unter den Randnummern (8) Buchstabe
a), (9) und (10) bzw. den Randnummern (8) Buchstabe b)
und (11) genannten Bedingungen muss das Unternehmen,
um einen Geldbußenerlass zu erhalten, die nachstehenden
Bedingungen erfüllen:

(a) Das Unternehmen arbeitet ab dem Zeitpunkt der
Antragstellung während des gesamten Verwaltungsver-
fahrens ernsthaft (3), in vollem Umfang, kontinuierlich
und zügig mit der Kommission zusammen. Dies bein-
haltet, dass das Unternehmen

— der Kommission unverzüglich alle relevanten
Informationen über und Beweise für das mutmaß-
liche Kartell übermittelt, die in seinen Besitz gelan-
gen oder zu denen es Zugang hat;

— sich der Kommission zur Verfügung hält, um
unverzüglich jede Anfrage zu beantworten, die zur
Feststellung des Sachverhalts beitragen kann;

— dafür sorgt, dass derzeitige und, soweit möglich,
frühere Mitarbeiter einschließlich solcher in leiten-
der Funktion wie z.B. Geschäftsführer oder Vor-
standsmitglieder für Befragungen durch die Kom-
mission zur Verfügung stehen;

— relevante Informationen über und Beweise für das
mutmaßliche Kartell nicht vernichtet, verfälscht
oder unterdrückt und

— solange nichts über die Stellung und den Inhalt
des Antrags auf Geldbußenerlass offenlegt, bis die
Kommission ihre Beschwerdepunkte in der Sache
mitgeteilt hat, sofern nicht Anderes vereinbart
wurde.
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(1) Die Informationen sind ex ante zu bewerten, d. h. unabhängig
davon, ob die entsprechende Nachprüfung erfolgreich war oder
nicht bzw. ob eine Nachprüfung vorgenommen wurde oder nicht.
Die Bewertung erfolgt ausschließlich auf der Grundlage der Art und
der Qualität der vom Antragsteller übermittelten Informationen.

(2) Unternehmenserklärungen können schriftlich in Form von Doku-
menten, die von dem oder im Namen des Unternehmens unter-
zeichnet sind, oder mündlich abgegeben werden.

(3) Dies erfordert insbesondere, dass der Antragsteller genaue, nicht
irreführende und vollständige Informationen beibringt. Siehe Urteil
des Gerichtshofs vom 29. Juni 2006 in der Rechtssache C-301/04 P,
Kommission/SGL Carbon AG u.a., Randnummern 68 bis 70; Urteil
des Gerichtshofs vom 28. Juni 2005 in den verbundenen Rechtssa-
chen C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P, C-208/02 P und C-
213/02 P, Dansk Rørindustri A/S u.a./Kommission, Slg. 2005, S. I-
5425, Randnummern 395 bis 399.
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(b) Das Unternehmen hat seine Beteiligung an dem mut-
maßlichen Kartell unmittelbar nach der Antragstellung
beendet, außer jenen notwendigen Kartellaktivitäten,
die nach Auffassung der Kommission im Interesse des
Erfolgs der Nachprüfungen noch nicht beendet wer-
den sollten.

(c) Wenn das Unternehmen die Stellung eines Antrags
auf Geldbußenerlass bei der Kommission in Erwägung
zieht, darf es Beweise für das mutmaßliche Kartell
nicht vernichtet, verfälscht oder unterdrückt haben
und außer gegenüber anderen Wettbewerbsbehörden
nichts über die Stellung und den Inhalt des Antrags
auf Geldbußenerlass offengelegt haben.

(13) Einem Unternehmen, das andere Unternehmen zur Auf-
nahme oder Weiterführung der Beteiligung an dem Kartell
gezwungen hat, kann die Geldbuße nicht erlassen werden.
Das Unternehmen kann aber für eine Ermäßigung der
Geldbuße in Betracht kommen, wenn es alle entsprechen-
den Voraussetzungen und Bedingungen erfüllt.

B. Verfahren

(14) Ein Unternehmen, das einen Antrag auf Erlass der Geld-
buße stellen möchte, sollte sich mit der Generaldirektion
Wettbewerb der Kommission in Verbindung setzen. Das
Unternehmen kann bei der Kommission entweder
zunächst einen so genannten „Marker“ beantragen oder
aber sofort einen förmlichen Antrag auf Erlass der Geld-
buße stellen, um die Bedingungen für Randnummer (8)
Buchstabe a) bzw. Randnummer (8) Buchstabe b) zu erfül-
len. Die Kommission kann Anträge auf Erlass der Geld-
buße unberücksichtigt lassen, wenn sie gestellt worden
sind, nachdem die Mitteilung der Beschwerdepunkte ver-
sendet wurde.

(15) Die Kommissionsdienststellen können einen Marker verge-
ben, der den Rang eines Antragstellers für einen je nach
Einzelfall festzulegenden Zeitraum, während dessen er die
erforderlichen Informationen und Beweismittel zusam-
mentragen kann, schützt. Um für die Gewährung eines
Markers in Betracht zu kommen, muss der Antragsteller
der Kommission seinen Namen und seine Anschrift sowie
die Namen der an dem mutmaßlichen Kartell beteiligten
Parteien mitteilen und Informationen über die betroffenen
Produkte und Gebiete sowie über die geschätzte Dauer
und die Art des mutmaßlichen Kartells übermitteln. Der
Antragsteller sollte die Kommission auch über bisherige
oder etwaige künftige Anträge auf Kronzeugenbehandlung
bei anderen Behörden im Zusammenhang mit dem mut-
maßlichen Kartell informieren und seinen Antrag auf
einen Marker begründen. Wird ein Marker gewährt, setzen
die Kommissionsdienststellen die Frist fest, innerhalb der
der Antragsteller ihn „vervollständigen“ muss, indem er
die zur Erfüllung der Mindestanforderungen für den Erlass
der Geldbuße erforderlichen Informationen und Beweis-
mittel vorlegt. Unternehmen, denen ein Marker gewährt
wurde, können ihn nicht vervollständigen, indem sie einen
förmlichen Antrag in hypothetischer Form stellen. Ver-
vollständigt der Antragsteller den Antrag innerhalb der
von den Kommissionsdienststellen gesetzten Frist, wird
davon ausgegangen, dass die Informationen und Beweis-
mittel an dem Tag vorgelegt wurden, an dem der Marker
gewährt wurde.

(16) Ein Unternehmen, das bei der Kommission einen förmli-
chen Antrag auf Erlass der Geldbuße stellt,

(a) muss der Kommission alle unter den Randnummern
(8) und (9) aufgeführten Informationen über und
Beweismittel für das mutmaßliche Kartell, die ihm zur
Verfügung stehen, eingeschlossen Unternehmenserklä-
rungen übermitteln oder

(b) kann diese Informationen und Beweismittel zunächst
in hypothetischer Form vorlegen; es muss in diesem
Fall eine ausführliche Aufstellung der Beweismittel
erstellen, die das Unternehmen zu einem späteren ver-
einbarten Zeitpunkt vorzulegen beabsichtigt. Diese
Aufstellung sollte Art und Inhalt der Beweismittel
genau erkennen lassen, gleichzeitig aber in ihrer Aus-
sage hypothetisch bleiben. Art und Inhalt der Beweis-
mittel können mit Hilfe von Kopien verdeutlicht wer-
den, in denen sensible Informationen unkenntlich
gemacht worden sind. Die Namen des antragstellenden
Unternehmens und der anderen an dem mutmaßli-
chen Kartell beteiligten Unternehmen müssen erst
dann offengelegt werden, wenn die im Antrag genann-
ten Beweise vorgelegt werden. Die von dem mutmaß-
lichen Kartell betroffene Ware oder Dienstleistung, die
räumliche Ausdehnung des mutmaßlichen Kartells
und die geschätzte Dauer sind jedoch klar anzugeben.

(17) Auf Verlangen stellt die Generaldirektion Wettbewerb eine
Empfangsbestätigung für den Antrag des Unternehmens
auf Erlass der Geldbuße aus, auf der das Datum und gege-
benenfalls die Uhrzeit der Antragstellung vermerkt sind.

(18) Sobald die Kommission die Informationen und Beweismit-
tel des Unternehmens im Sinne von Randnummer (16)
Buchstabe a) erhalten und festgestellt hat, dass die unter
Randnummer (8) Buchstabe a) bzw. unter Randnummer
(8) Buchstabe b) genannten Bedingungen erfüllt sind,
gewährt sie dem Unternehmen schriftlich einen bedingten
Erlass der Geldbuße.

(19) Hat das Unternehmen Informationen und Beweise in
hypothetischer Form vorgelegt, prüft die Kommission, ob
die in der ausführlichen Aufstellung gemäß Randnummer
(16) Buchstabe b) beschriebenen Beweismittel ihrer Art
und ihrem Inhalt nach die unter Randnummer (8) Buch-
stabe a) bzw. unter Randnummer (8) Buchstabe b)
genannten Bedingungen erfüllen, und setzt das Unterneh-
men davon in Kenntnis. Nach Vorlage der Beweismittel
spätestens zu dem mit der Kommission vereinbarten Zeit-
punkt und Feststellung, dass diese Beweismittel den Anga-
ben in der Aufstellung entsprechen, gewährt die Kommis-
sion dem Unternehmen schriftlich einen bedingten Erlass
der Geldbuße.

(20) Sollte sich herausstellen, dass ein Erlass nicht möglich ist
oder dass das Unternehmen die unter Randnummer (8)
Buchstabe a) bzw. unter Randnummer (8) Buchstabe b)
genannten Bedingungen nicht erfüllt, setzt die Kommis-
sion das Unternehmen hiervon schriftlich in Kenntnis. In
diesem Fall kann das Unternehmen die Beweismittel, die
es zur Begründung seines Antrags auf Geldbußenerlass
offengelegt hat, zurückziehen oder die Kommission ersu-
chen, diese Beweismittel im Rahmen von Abschnitt III die-
ser Mitteilung zu berücksichtigen. Dessen ungeachtet kann
die Kommission weiter von ihren Ermittlungsbefugnissen
Gebrauch machen, um Informationen einzuholen.

8.12.2006 C 298/19Amtsblatt der Europäischen UnionDE
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(21) Die Kommission wird andere Anträge auf Geldbußenerlass
im Zusammenhang mit demselben mutmaßlichen Kartell-
verstoß unabhängig davon, ob der Antrag auf Geldbußen-
erlass förmlich gestellt oder ein Marker beantragt wurde,
erst dann prüfen, wenn sie einen ihr bereits vorliegenden
Antrag beschieden hat.

(22) Hat das Unternehmen am Ende des Verwaltungsverfahrens
die unter Randnummer (12) genannten Voraussetzungen
erfüllt, erlässt die Kommission in der entsprechenden Ent-
scheidung dem Unternehmen die Geldbuße. Hat das
Unternehmen am Ende des Verwaltungsverfahrens die
unter Randnummer (12) genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt, wird ihm keine begünstige Behandlung auf
der Grundlage dieser Mitteilung gewährt. Stellt die Kom-
mission nach Zusicherung eines bedingten Erlasses der
Geldbuße abschließend fest, dass der Antragsteller andere
Unternehmen zur Teilnahme an dem Kartell gezwungen
hat, wird der Erlass der Geldbuße nicht gewährt.

III. ERMÄSSIGUNG DER GELDBUSSE

A. Voraussetzungen für eine ermässigung der geldbusse

(23) Unternehmen, die ihre Beteiligung an einem mutmaßli-
chen, die Gemeinschaft betreffenden Kartell offenlegen
und die die Voraussetzungen in Abschnitt II nicht erfüllen,
kann eine Ermäßigung der Geldbuße gewährt werden, die
andernfalls verhängt worden wäre.

(24) Um für eine Ermäßigung der Geldbuße in Betracht zu
kommen, muss das Unternehmen der Kommission
Beweismittel für die mutmaßliche Zuwiderhandlung vorle-
gen, die gegenüber den bereits im Besitz der Kommission
befindlichen Beweismitteln einen erheblichen Mehrwert
darstellen, und die unter Randnummer (12) Buchstaben a)
bis c) genannten Bedingungen kumulativ erfüllen.

(25) Der Begriff „Mehrwert“ bezieht sich auf das Ausmaß, in
dem die vorgelegten Beweismittel aufgrund ihrer Eigen-
schaft und/oder ihrer Ausführlichkeit der Kommission
dazu verhelfen, das mutmaßliche Kartell nachzuweisen.
Bei ihrer Würdigung wird die Kommission im Allgemei-
nen schriftlichen Beweisen aus der Zeit des nachzuweisen-
den Sachverhalts einen größeren Wert beimessen als sol-
chen, die zeitlich später einzuordnen sind. Belastende
Beweismittel, die den fraglichen Sachverhalt unmittelbar
betreffen, werden höher eingestuft als jene, die nur einen
mittelbaren Bezug aufweisen. Desgleichen ist der Wert der
vorgelegten Beweismittel, die gegen andere, an dem Fall
beteiligte Unternehmen verwendet werden sollen, auch
davon abhängig, inwieweit andere Quellen zu deren Bestä-
tigung herangezogen werden müssen, so dass zwingende
Beweise als wertvoller angesehen werden als Beweise wie
z. B. Erklärungen, die für den Fall ihrer Anfechtung einer
Untermauerung bedürfen.

(26) Die Kommission wird in ihrer am Ende des Verwaltungs-
verfahrens erlassenen endgültigen Entscheidung darüber
befinden, in welchem Umfang die Geldbuße, die andern-
falls verhängt worden wäre, ermäßigt wird.

— Für das erste Unternehmen, das Beweismittel mit
erheblichem Mehrwert vorlegt, wird eine Ermäßigung
zwischen 30 % und 50 %,

— für das zweite Unternehmen, das Beweismittel mit
erheblichem Mehrwert vorlegt, eine Ermäßigung zwi-
schen 20 % und 30 % und

— für jedes weitere Unternehmen, das Beweismittel mit
erheblichem Mehrwert vorlegt, eine Ermäßigung bis
zu 20 % gewährt.

Um den Umfang der Ermäßigung der Geldbuße innerhalb
dieser Bandbreiten zu bestimmen, wird die Kommission
den Zeitpunkt berücksichtigen, zu dem die Beweismittel,
die die Voraussetzungen unter Randnummer (24) erfüllen,
vorgelegt wurden, sowie den Umfang des mit den Beweis-
mitteln verbundenen Mehrwerts.

Übermittelt das Unternehmen, das den Antrag auf Ermäßi-
gung der Geldbuße stellt, als erstes zwingende Beweise im
Sinne der Randnummer (25), die die Kommission zur
Feststellung zusätzlicher, die Schwere oder Dauer der
Zuwiderhandlung erhöhender Tatsachen heranzieht, wird
die Kommission diese zusätzlichen Tatsachen bei der Fest-
setzung der Geldbuße für das Unternehmen, das diese
Beweise vorlegte, nicht berücksichtigen.

B. Verfahren

(27) Ein Unternehmen, das in den Genuss einer Ermäßigung
der Geldbuße kommen möchte, muss bei der Kommission
einen förmlichen Antrag stellen und mit ausreichenden
Beweisen für das mutmaßliche Kartell versehen, um für
eine Ermäßigung der Geldbuße gemäß Randnummer (24)
dieser Mitteilung in Betracht zu kommen. Alle der Kom-
mission freiwillig vorgelegten Beweismittel, die das Unter-
nehmen, das die Beweismittel zur Berücksichtigung im
Hinblick auf eine begünstigende Behandlung nach
Abschnitt III dieser Mitteilung vorlegt, müssen bei ihrer
Vorlage klar als Bestandteil eines Antrags auf Ermäßigung
einer Geldbuße gekennzeichnet sein.

(28) Auf Verlangen stellt die Generaldirektion Wettbewerb eine
Empfangsbestätigung für den Antrag des Unternehmens
auf Ermäßigung der Geldbuße und für jegliche spätere
Vorlage von Beweismitteln aus, auf der jeweils das Datum
und gegebenenfalls die Uhrzeit des Eingangs vermerkt
sind. Die Kommission wird einen Antrag auf Ermäßigung
der Geldbuße erst dann bescheiden, wenn sie ihr bereits
vorliegende Anträge auf bedingten Erlass der Geldbuße im
Zusammenhang mit demselben mutmaßlichen Kartellvers-
toß beschieden hat.

(29) Gelangt die Kommission zu dem vorläufigen Ergebnis,
dass die Beweismittel des Unternehmens einen erheblichen
Mehrwert im Sinne der Randnummern (24) und (25) dar-
stellen und dass das Unternehmen die unter den Rand-
nummern (12) und (27) festgelegten Voraussetzungen
erfüllt hat, teilt sie dem Unternehmen spätestens zum
Zeitpunkt der Zustellung der Mitteilung der Beschwerde-
punkte schriftlich ihre Absicht mit, die Geldbuße inner-
halb einer bestimmten Bandbreite gemäß Randnummer
(26) zu ermäßigen. Die Kommission wird ferner innerhalb
derselben Frist das Unternehmen schriftlich in Kenntnis
setzen, wenn sie vorläufig feststellt, dass das Unternehmen
für eine Ermäßigung der Geldbuße nicht in Betracht
kommt. Die Kommission kann Anträge auf Ermäßigung
der Geldbuße unberücksichtigt lassen, wenn sie gestellt
worden sind, nachdem die Mitteilung der Beschwerde-
punkte versendet wurde.
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(30) Die Kommission bewertet in ihrer Entscheidung am Ende
des Verwaltungsverfahrens die endgültige Stellung, die
jedem Unternehmen, das einen Antrag auf Ermäßigung
der Geldbuße gestellt hat, zukommt. Die Kommission
bestimmt in ihrer endgültigen Entscheidung,

(a) ob die von einem Unternehmen vorgelegten Beweis-
mittel einen erheblichen Mehrwert gegenüber den
Beweismitteln aufweisen, die sich zu diesem Zeitpunkt
bereits im Besitz der Kommission befanden,

(b) ob die unter der Randnummer (12) Buchstaben a) bis
c) genannten Voraussetzungen erfüllt worden sind
und

(c) den genauen Umfang der Ermäßigung, die dem Unter-
nehmen innerhalb der unter Randnummer (26)
genannten Bandbreiten gewährt wird.

Stellt die Kommission fest, dass das Unternehmen die
unter Randnummer (12) genannten Voraussetzungen
nicht erfüllt hat, wird ihm keine begünstigende Behand-
lung auf der Grundlage dieser Mitteilung gewährt.

IV. UNTERNEHMENSERKLÄRUNGEN IM RAHMEN VON
ANTRÄGEN AUF DER GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG

(31) Eine Unternehmenserklärung ist eine freiwillige Darlegung
seitens oder im Namen des Unternehmens gegenüber der
Kommission bezüglich seines Wissens über ein Kartell
und seine Beteiligung daran, die speziell für die Zwecke
dieser Mitteilung erfolgt. Jede im Zusammenhang mit die-
ser Mitteilung an die Kommission gerichtete Erklärung ist
Bestandteil der bei der Kommission geführten Akte und
kann somit als Beweismittel verwendet werden.

(32) Auf Wunsch des Antragstellers kann die Kommission
mündliche Unternehmenserklärungen zulassen, sofern der
Antragsteller den Inhalt der Unternehmenserklärung nicht
bereits Dritten gegenüber offengelegt hat. Mündliche
Unternehmenserklärungen werden in den Räumlichkeiten
der Kommission aufgezeichnet und niedergeschrieben.
Gemäß Artikel 19 der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des
Rates (1) und den Artikeln 3 und 17 der Verordnung (EG)
Nr. 773/2004 der Kommission (2) wird den Unternehmen,
die mündliche Erklärungen abgegeben haben, Gelegenheit
gegeben, innerhalb einer bestimmten Frist die Aufzeich-
nung, die in den Räumlichkeiten der Kommission zur Ver-
fügung gehalten wird, auf ihre technische Richtigkeit zu
prüfen und ihre mündlichen Erklärungen inhaltlich zu
berichtigen. Die Unternehmen können auf die Wahrneh-
mung dieser Rechte innerhalb der genannten Frist verzich-
ten. In diesem Fall gilt die Aufzeichnung von jenem Zeit-
punkt an als genehmigt. Nach der ausdrücklichen oder
stillschweigenden Genehmigung der mündlichen Erklä-
rung bzw. ihrer etwaigen Berichtigung hört das Unterneh-
men die Aufzeichnung innerhalb einer bestimmten Frist
in den Räumlichkeiten der Kommission an und überprüft
die Richtigkeit der Niederschrift. Die Nichteinhaltung der
letzten Bestimmung kann zum Verlust der begünstigenden
Behandlung nach dieser Mitteilung führen.

(33) Einsicht in Unternehmenserklärungen wird nur den Adres-
saten der Mitteilung der Beschwerdepunkte gewährt,
sofern sie — und der Rechtsbeistand, dem in ihrem
Namen Einsicht gewährt wird — sich verpflichten, Infor-
mationen aus der Unternehmenserklärung, in die ihnen
Einsicht gewährt wird, nicht mit mechanischen oder elekt-
ronischen Mitteln zu kopieren und sicherzustellen, dass
die Informationen aus der Unternehmenserklärung aus-
schließlich zu den nachstehend genannten Zwecken ver-
wendet werden. Anderen Parteien wie z. B. Beschwerde-
führern wird keine Einsicht in Unternehmenserklärungen
gewährt. Die Kommission ist der Auffassung, dass dieser
besondere Schutz einer Unternehmenserklärung nicht
mehr gerechtfertigt ist, sobald der Antragsteller ihren
Inhalt Dritten gegenüber offengelegt hat.

(34) Gemäß der Mitteilung der Kommission über die Regeln
für die Einsicht in Kommissionsakten (3) wird nur den
Adressaten einer Mitteilung der Beschwerdepunkte Ein-
sicht in die Akte gewährt unter der Bedingung, dass die
bei der Akteneinsicht erhaltenen Informationen nur für
die Zwecke der Rechts- und Verwaltungsverfahren im
Rahmen der Wettbewerbsregeln der Gemeinschaft ver-
wendet werden, die dem Verwaltungsverfahren, in dessen
Zuge Akteneinsicht gewährt wird, zugrunde liegen. Die
Verwendung solcher Informationen zu einem anderen
Zweck während des Verfahrens kann als Verstoß gegen
die Zusammenarbeitspflicht gemäß den Randnummern
(12) und (27) dieser Mitteilung angesehen werden. Falls
solche Informationen verwendet werden, nachdem die
Kommission eine Verbotsentscheidung in dem betreffen-
den Verfahren erlassen hat, kann die Kommission in
etwaigen Verfahren vor den Gemeinschaftsgerichten bean-
tragen, die Geldbuße für das verantwortliche Unterneh-
men zu erhöhen. Sollten die Informationen zu irgendei-
nem Zeitpunkt unter Beteiligung eines Rechtsbeistands zu
einem anderen Zweck verwendet werden, kann die Kom-
mission den Vorfall der Kammer des betreffenden Rechts-
beistands melden, damit Disziplinarmaßnahmen eingelei-
tet werden.

(35) Auf der Grundlage dieser Mitteilung abgegebene Unter-
nehmenserklärungen werden den Wettbewerbsbehörden
der Mitgliedstaaten nur dann gemäß Artikel 12 der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates übermittelt, wenn die
in der Bekanntmachung über die Zusammenarbeit im
ECN (4) festgelegten Bedingungen erfüllt sind und das von
der empfangenden Wettbewerbsbehörde gewährte Schutz-
niveau vor Offenlegung jenem der Kommission ent-
spricht.

V. ALLGEMEINES

(36) Die Kommission wird nicht entscheiden, ob ein bedingter
Erlass der Geldbuße gewährt wird oder nicht bzw. ob
sonst einem Antrag stattgegeben wird oder nicht, wenn
sich herausstellt, dass der Antrag sich auf Zuwiderhand-
lungen bezieht, für die die in Artikel 25 Absatz 1
Buchstabe b) der Verordnung (EG) Nr. 1/2003 des Rates
festgelegte Verfolgungsverjährungsfrist von fünf Jahren
verstrichen ist, da solche Anträge gegenstandlos wären.

8.12.2006 C 298/21Amtsblatt der Europäischen UnionDE

(1) ABl. L 1 vom 4.1.2003, S. 1.
(2) ABl. L 123 vom 27.4.2004, S. 18.

(3) ABl. C 325 vom 22.12.2005, S. 7.
(4) Bekanntmachung der Kommission über die Zusammenarbeit inner-

halb des Netzes der Wettbewerbsbehörden, ABl. C 101 vom
27.4.2004, S. 43.

144



(37) Diese Mitteilung ersetzt ab dem Tag ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt die Mitteilung der Kommission über
den Erlass und die Ermäßigung von Geldbußen in Kartell-
sachen von 2002 in allen Fällen, in denen sich noch kein
Unternehmen mit der Kommission in Verbindung gesetzt
hat, um die Vorteile jener Mitteilung in Anspruch zu neh-
men. Die Randnummern (31) bis (35) dieser Mitteilung
werden jedoch ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung
für sämtliche anhängigen und neuen Anträge auf Erlass
oder Ermäßigung der Geldbuße angewendet.

(38) Die Kommission ist sich der Tatsache bewusst, dass die
Mitteilung berechtigte Erwartungen begründet, auf die sich
die Unternehmen, die der Kommission das Bestehen eines
Kartells darlegen, berufen können.

(39) In Übereinstimmung mit der Entscheidungspraxis der
Kommission wird die Zusammenarbeit des Unternehmens

mit der Kommission während des Verwaltungsverfahrens
in der Entscheidung erwähnt, um den Erlass oder die
Ermäßigung der Geldbuße zu begründen. Die Gewährung
eines Geldbußenerlasses oder einer Geldbußenermäßigung
lässt die zivilrechtlichen Folgen für ein Unternehmen
wegen seiner Beteiligung an einer Zuwiderhandlung gegen
Artikel 81 EG-Vertrag unberührt.

(40) Nach Ansicht der Kommission läuft die öffentliche
Bekanntmachung von Unterlagen sowie schriftlichen und
aufgezeichneten Erklärungen, die die Kommission auf der
Grundlage dieser Mitteilung erhalten hat, im Allgemeinen
gewissen öffentlichen und privaten Interessen (z.B. dem
Schutz des Zwecks von Inspektions- und Untersuchungs-
tätigkeiten) im Sinne von Artikel 4 der Verordnung (EG)
Nr. 1049/2001 (1) sogar nach Fällung der Entscheidung
entgegen.
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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 DES RATES
vom 20. Januar 2004

über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen
(„EG-Fusionskontrollverordnung“)

(Text von Bedeutung für den EWR)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 83 und 308,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozial-
ausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 des Rates vom 21.
Dezember 1989 über die Kontrolle von Unternehmens-
zusammenschlüssen (4) ist in wesentlichen Punkten
geändert worden. Es empfiehlt sich daher aus Gründen
der Klarheit, im Rahmen der jetzt anstehenden
Änderungen eine Neufassung dieser Verordnung vorzu-
nehmen.

(2) Zur Verwirklichung der allgemeinen Ziele des Vertrags
ist der Gemeinschaft in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe g)
die Aufgabe übertragen worden, ein System zu errichten,
das den Wettbewerb innerhalb des Binnenmarkts vor
Verfälschungen schützt. Nach Artikel 4 Absatz 1 des
Vertrags ist die Tätigkeit der Mitgliedstaaten und der
Gemeinschaft dem Grundsatz einer offenen Marktwirt-
schaft mit freiem Wettbewerb verpflichtet. Diese
Grundsätze sind für die Fortentwicklung des Binnen-
markts wesentlich.

(3) Die Vollendung des Binnenmarkts und der Wirtschafts-
und Währungsunion, die Erweiterung der Europäischen
Union und die Reduzierung der internationalen Handels-
und Investitionshemmnisse werden auch weiterhin
erhebliche Strukturveränderungen bei den Unternehmen,
insbesondere durch Zusammenschlüsse, bewirken.

(4) Diese Strukturveränderungen sind zu begrüßen, soweit
sie den Erfordernissen eines dynamischen Wettbewerbs
entsprechen und geeignet sind, zu einer Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie, zu
einer Verbesserung der Wachstumsbedingungen sowie
zur Anhebung des Lebensstandards in der Gemeinschaft
zu führen.

(5) Allerdings ist zu gewährleisten, dass der Umstrukturie-
rungsprozess nicht eine dauerhafte Schädigung des Wett-
bewerbs verursacht. Das Gemeinschaftsrecht muss
deshalb Vorschriften für solche Zusammenschlüsse
enthalten, die geeignet sind, wirksamen Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben erheblich zu beeinträchtigen.

(6) Daher ist ein besonderes Rechtsinstrument erforderlich,
das eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusammen-
schlüsse im Hinblick auf ihre Auswirkungen auf die
Wettbewerbsstruktur in der Gemeinschaft ermöglicht
und das zugleich das einzige auf derartige Zusammen-
schlüsse anwendbare Instrument ist. Mit der Verordnung
(EWG) Nr. 4064/89 konnte eine Gemeinschaftspolitik in
diesem Bereich entwickelt werden. Es ist jedoch
nunmehr an der Zeit, vor dem Hintergrund der gewon-
nenen Erfahrung die genannte Verordnung neu zu
fassen, um den Herausforderungen eines stärker inte-
grierten Markts und der künftigen Erweiterung der
Europäischen Union besser gerecht werden. Im Einklang
mit dem Subsidiaritätsprinzip und dem Grundsatz der
Verhältnismäßigkeit nach Artikel 5 des Vertrags geht die
vorliegende Verordnung nicht über das zur Erreichung
ihres Ziels, der Gewährleistung eines unverfälschten
Wettbewerbs im Gemeinsamen Markt entsprechend dem
Grundsatz einer offenen Marktwirtschaft mit freiem
Wettbewerb, erforderliche Maß hinaus.

(7) Die Artikel 81 und 82 des Vertrags sind zwar nach der
Rechtsprechung des Gerichtshofs auf bestimmte Zusam-
menschlüsse anwendbar, reichen jedoch nicht aus, um
alle Zusammenschlüsse zu erfassen, die sich als unver-
einbar mit dem vom Vertrag geforderten System des
unverfälschten Wettbewerbs erweisen könnten. Diese
Verordnung ist daher nicht nur auf Artikel 83, sondern
vor allem auf Artikel 308 des Vertrags zu stützen,
wonach sich die Gemeinschaft für die Verwirklichung
ihrer Ziele zusätzliche Befugnisse geben kann; dies gilt
auch für Zusammenschlüsse auf den Märkten für land-
wirtschaftliche Erzeugnisse im Sinne des Anhangs I des
Vertrags.
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(8) Die Vorschriften dieser Verordnung sollten für bedeut-
same Strukturveränderungen gelten, deren Auswir-
kungen auf den Markt die Grenzen eines Mitgliedstaats
überschreiten. Solche Zusammenschlüsse sollten
grundsätzlich nach dem Prinzip der einzigen Anlaufstelle
und im Einklang mit dem Subsidiaritätsprinzip
ausschließlich auf Gemeinschaftsebene geprüft werden.
Unternehmenszusammenschlüsse, die nicht im Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung liegen, fallen grundsätz-
lich in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten.

(9) Der Anwendungsbereich dieser Verordnung sollte
anhand des geografischen Tätigkeitsbereichs der betei-
ligten Unternehmen bestimmt und durch Schwellenwerte
eingegrenzt werden, damit Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung erfasst werden können.
Die Kommission sollte dem Rat über die Anwendung
der Schwellenwerte und Kriterien Bericht erstatten, damit
dieser sie ebenso wie die Vorschriften für Verweisungen
vor einer Anmeldung gemäß Artikel 202 des Vertrags
regelmäßig anhand der gewonnenen Erfahrungen über-
prüfen kann. Hierzu ist es erforderlich, dass die Mitglied-
staaten der Kommission statistische Angaben übermit-
teln, auf deren Grundlage die Kommission ihre Berichte
erstellen und etwaige Änderungen vorschlagen kann. Die
Berichte und Vorschläge der Kommission sollten sich auf
die von den Mitgliedstaaten regelmäßig übermittelten
Angaben stützen.

(10) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung sollte dann als gegeben gelten, wenn der Gesamt-
umsatz der beteiligten Unternehmen die festgelegten
Schwellenwerte überschreitet und sie in erheblichem
Umfang in der Gemeinschaft tätig sind, unabhängig
davon, ob der Sitz der beteiligten Unternehmen sich in
der Gemeinschaft befindet oder diese dort ihr Haupt-
geschäft ausüben.

(11) Die Regeln für die Verweisung von Zusammenschlüssen
von der Kommission an die Mitgliedstaaten und von den
Mitgliedstaaten an die Kommission sollten angesichts des
Subsidiaritätsprinzips als wirksames Korrektiv wirken.
Diese Regeln wahren in angemessener Weise die Wettbe-
werbsinteressen der Mitgliedstaaten und tragen dem
Bedürfnis nach Rechtssicherheit sowie dem Grundsatz
einer einzigen Anlaufstelle Rechnung.

(12) Zusammenschlüsse können in den Zuständigkeitsbereich
mehrerer nationaler Fusionskontrollregelungen fallen,
wenn sie die in dieser Verordnung genannten Schwellen-
werte nicht erreichen. Die mehrfache Anmeldung
desselben Vorhabens erhöht die Rechtsunsicherheit, die
Arbeitsbelastung und die Kosten der beteiligten Unter-
nehmen und kann zu widersprüchlichen Beurteilungen
führen. Das System, nach dem die betreffenden Mitglied-
staaten Zusammenschlüsse an die Kommission verweisen
können, sollte daher weiterentwickelt werden.

(13) Die Kommission sollte in enger und stetiger Verbindung
mit den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten
handeln und deren Bemerkungen und Mitteilungen
entgegennehmen.

(14) Die Kommission sollte gemeinsam mit den zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten ein Netz von Behörden
bilden, die ihre jeweiligen Zuständigkeiten in enger
Zusammenarbeit durch effiziente Regelungen für Infor-
mationsaustausch und Konsultation wahrnehmen, um
sicherzustellen, dass jeder Fall unter Beachtung des
Subsidiaritätsprinzips von der für ihn am besten geeig-
neten Behörde behandelt wird und um Mehrfachanmel-
dungen weitestgehend auszuschließen. Verweisungen
von Zusammenschlüssen von der Kommission an die
Mitgliedstaaten und von den Mitgliedstaaten an die
Kommission sollten in einer effizienten Weise erfolgen,
die weitestgehend ausschließt, dass ein Zusammenschluss
sowohl vor als auch nach seiner Anmeldung von einer
Stelle an eine andere verwiesen wird.

(15) Die Kommission sollte einen angemeldeten Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn er den Wettbe-
werb in einem Markt innerhalb dieses Mitgliedstaats, der
alle Merkmale eines gesonderten Marktes aufweist,
erheblich zu beeinträchtigen droht. Beeinträchtigt der
Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem solchen
Markt und stellt dieser keinen wesentlichen Teil des
gemeinsamen Marktes dar, sollte die Kommission
verpflichtet sein, den Fall ganz oder teilweise auf Antrag
an den betroffenen Mitgliedstaat zu verweisen. Ein
Mitgliedstaat sollte einen Zusammenschluss ohne
gemeinschaftsweite Bedeutung an die Kommission
verweisen können, wenn er den Handel zwischen den
Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb in
seinem Hoheitsgebiet erheblich zu beeinträchtigen droht.
Weitere Mitgliedstaaten, die für die Prüfung des Zusam-
menschlusses ebenfalls zuständig sind, sollten die
Möglichkeit haben, dem Antrag beizutreten. In diesem
Fall sollten nationale Fristen ausgesetzt werden, bis eine
Entscheidung über die Verweisung des Falles getroffen
wurde, um die Effizienz und Berechenbarkeit des
Systems sicherzustellen. Die Kommission sollte befugt
sein, einen Zusammenschluss für einen antragstellenden
Mitgliedstaat oder mehrere antragstellende Mitglied-
staaten zu prüfen und zu behandeln.

(16) Um das System der Fusionskontrolle innerhalb der
Gemeinschaft noch effizienter zu gestalten, sollten die
beteiligten Unternehmen die Möglichkeit erhalten, vor
Anmeldung eines Zusammenschlusses die Verweisung
an die Kommission oder an einen Mitgliedstaat zu bean-
tragen. Um die Effizienz des Systems sicherzustellen,
sollten die Kommission und die einzelstaatlichen Wettbe-
werbsbehörden in einem solchen Fall innerhalb einer
kurzen, genau festgelegten Frist entscheiden, ob der Fall
an die Kommission oder an den betreffenden Mitglied-
staat verwiesen werden sollte. Auf Antrag der beteiligten
Unternehmen sollte die Kommission einen Zusammen-
schluss mit gemeinschaftsweiter Bedeutung an einen
Mitgliedstaat verweisen können, wenn der Zusammen-
schluss den Wettbewerb auf einem Markt innerhalb
dieses Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines geson-
derten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen
könnte, ohne dass dazu von den beteiligten Unter-
nehmen der Nachweis verlangt werden sollte, dass die
Auswirkungen des Zusammenschlusses wettbe-
werbsschädlich sein würden. Die Kommission sollte
einen Zusammenschluss nicht an einen Mitgliedstaat
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verweisen dürfen, wenn dieser eine solche Verweisung
abgelehnt hat. Die beteiligten Unternehmen sollten
ferner vor der Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde beantragen dürfen, dass ein Zusammenschluss
ohne gemeinschaftsweite Bedeutung, der nach dem
innerstaatlichen Wettbewerbsrecht mindestens dreier
Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, an die Kommis-
sion verwiesen wird. Solche Anträge auf eine Verweisung
vor der Anmeldung an die Kommission wären insbeson-
dere dann angebracht, wenn der betreffende Zusammen-
schluss den Wettbewerb über das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats hinaus beeinträchtigen würde. Wird ein
Zusammenschluss, der nach dem Wettbewerbsrecht
mindestens dreier Mitgliedstaaten geprüft werden
könnte, vor seiner Anmeldung bei einer einzelstaatlichen
Behörde an die Kommission verwiesen, so sollte die
ausschließliche Zuständigkeit für die Prüfung dieses
Zusammenschlusses auf die Kommission übergehen,
wenn keiner der für die Prüfung des betreffenden Falls
zuständigen Mitgliedstaaten sich dagegen ausspricht; für
diesen Zusammenschluss sollte dann die Vermutung der
gemeinschaftsweiten Bedeutung gelten. Ein Zusammen-
schluss sollte jedoch nicht vor seiner Anmeldung von
den Mitgliedstaaten an die Kommission verwiesen
werden, wenn mindestens einer der für die Prüfung des
Falles zuständigen Mitgliedstaaten eine solche Verwei-
sung abgelehnt hat.

(17) Der Kommission ist vorbehaltlich der Nachprüfung ihrer
Entscheidungen durch den Gerichtshof die ausschließ-
liche Zuständigkeit für die Anwendung dieser Verord-
nung zu übertragen.

(18) Die Mitgliedstaaten dürfen auf Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung ihr innerstaatliches Wett-
bewerbsrecht nur anwenden, soweit es in dieser Verord-
nung vorgesehen ist. Die entsprechenden Befugnisse der
einzelstaatlichen Behörden sind auf die Fälle zu
beschränken, in denen ohne ein Tätigwerden der
Kommission wirksamer Wettbewerb im Gebiet eines
Mitgliedstaats erheblich behindert werden könnte und
die Wettbewerbsinteressen dieses Mitgliedstaats sonst
durch diese Verordnung nicht hinreichend geschützt
würden. Die betroffenen Mitgliedstaaten müssen in
derartigen Fällen so schnell wie möglich handeln. Diese
Verordnung kann jedoch wegen der Unterschiede
zwischen den innerstaatlichen Rechtsvorschriften keine
einheitliche Frist für den Erlass endgültiger Entschei-
dungen nach innerstaatlichem Recht vorschreiben.

(19) Im Übrigen hindert die ausschließliche Anwendung
dieser Verordnung auf Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung die Mitgliedstaaten unbeschadet
des Artikels 296 des Vertrags nicht daran, geeignete
Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter Interessen
als derjenigen zu ergreifen, die in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Maßnahmen mit den
allgemeinen Grundsätzen und den sonstigen Bestim-
mungen des Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

(20) Der Begriff des Zusammenschlusses ist so zu definieren,
dass er Vorgänge erfasst, die zu einer dauerhaften Verän-
derung der Kontrolle an den beteiligten Unternehmen
und damit an der Marktstruktur führen. In den Anwen-
dungsbereich dieser Verordnung sollten daher auch alle
Gemeinschaftsunternehmen einbezogen werden, die auf
Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftli-
chen Einheit erfüllen. Ferner sollten Erwerbsvorgänge,

die eng miteinander verknüpft sind, weil sie durch eine
Bedingung miteinander verbunden sind oder in Form
einer Reihe von innerhalb eines gebührend kurzen Zeit-
raums getätigten Rechtsgeschäften mit Wertpapieren
stattfinden, als ein einziger Zusammenschluss behandelt
werden.

(21) Diese Verordnung ist auch dann anwendbar, wenn die
beteiligten Unternehmen sich Einschränkungen unter-
werfen, die mit der Durchführung des Zusammen-
schlusses unmittelbar verbunden und dafür notwendig
sind. Eine Entscheidung der Kommission, mit der ein
Zusammenschluss in Anwendung dieser Verordnung für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt wird,
sollte automatisch auch alle derartigen Einschränkungen
abdecken, ohne dass die Kommission diese im Einzelfall
zu prüfen hätte. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte die Kommission allerdings im Fall neuer oder
ungelöster Fragen, die zu ernsthafter Rechtsunsicherheit
führen können, gesondert prüfen, ob eine Einschränkung
mit der Durchführung des Zusammenschlusses unmit-
telbar verbunden und dafür notwendig ist. Ein Fall wirft
dann eine neue oder ungelöste Frage auf, die zu ernst-
hafter Rechtsunsicherheit führen kann, wenn sie nicht
durch die entsprechende Bekanntmachung der Kommis-
sion oder eine veröffentlichte Entscheidung der Kommis-
sion geregelt ist.

(22) Bei der Regelung der Kontrolle von Unternehmenszu-
sammenschlüssen ist unbeschadet des Artikels 86 Absatz
2 des Vertrags der Grundsatz der Nichtdiskriminierung
zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor zu
beachten. Daher sind im öffentlichen Sektor bei der
Berechnung des Umsatzes eines am Zusammenschluss
beteiligten Unternehmens unabhängig von den Eigen-
tumsverhältnissen oder von den für sie geltenden Regeln
der verwaltungsmäßigen Zuordnung die Unternehmen
zu berücksichtigen, die eine mit einer autonomen
Entscheidungsbefugnis ausgestattete wirtschaftliche
Einheit bilden.

(23) Es ist festzustellen, ob die Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind; dabei ist von dem Erfordernis
auszugehen, im Gemeinsamen Markt wirksamen Wettbe-
werb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln. Die
Kommission muss sich bei ihrer Beurteilung an dem
allgemeinen Rahmen der Verwirklichung der grundle-
genden Ziele der Gemeinschaft gemäß Artikel 2 des
Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
und Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union
orientieren.

(24) Zur Gewährleistung eines unverfälschten Wettbewerbs
im Gemeinsamen Markt im Rahmen der Fortführung
einer Politik, die auf dem Grundsatz einer offenen Markt-
wirtschaft mit freiem Wettbewerb beruht, muss diese
Verordnung eine wirksame Kontrolle sämtlicher Zusam-
menschlüsse entsprechend ihren Auswirkungen auf den
Wettbewerb in der Gemeinschaft ermöglichen. Entspre-
chend wurde in der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 der
Grundsatz aufgestellt, dass Zusammenschlüsse von
gemeinschaftsweiter Bedeutung, die eine beherrschende
Stellung begründen oder verstärken, durch welche ein
wirksamer Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben in erheblichem
Ausmaß behindert wird, für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar zu erklären sind.
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(25) In Anbetracht der Auswirkungen, die Zusammenschlüsse
in oligopolistischen Marktstrukturen haben können, ist
die Aufrechterhaltung wirksamen Wettbewerbs in
solchen Märkten umso mehr geboten. Viele oligopolisti-
sche Märkte lassen ein gesundes Maß an Wettbewerb
erkennen. Unter bestimmten Umständen können Zusam-
menschlüsse, in deren Folge der beträchtliche Wettbe-
werbsdruck beseitigt wird, den die fusionierenden Unter-
nehmen aufeinander ausgeübt haben, sowie der Wettbe-
werbsdruck auf die verbleibenden Wettbewerber gemin-
dert wird, zu einer erheblichen Behinderung wirksamen
Wettbewerbs führen, auch wenn eine Koordinierung
zwischen Oligopolmitgliedern unwahrscheinlich ist. Die
Gerichte der Gemeinschaft haben jedoch bisher die
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 nicht ausdrücklich
dahingehend ausgelegt, dass Zusammenschlüsse, die
solche nicht koordinierten Auswirkungen haben, für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.
Daher sollte im Interesse der Rechtssicherheit klargestellt
werden, dass diese Verordnung eine wirksame Kontrolle
solcher Zusammenschlüsse dadurch vorsieht, dass
grundsätzlich jeder Zusammenschluss, der einen wirk-
samen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder einem
wesentlichen Teil desselben erheblich behindern würde,
für mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu
erklären ist. Für die Anwendung der Bestimmungen des
Artikels 2 Absätze 2 und 3 wird beabsichtigt, den Begriff
„erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs“ dahin
gehend auszulegen, dass er sich über das Konzept der
Marktbeherrschung hinaus ausschließlich auf diejenigen
wettbewerbsschädigenden Auswirkungen eines Zusam-
menschlusses erstreckt, die sich aus nicht koordiniertem
Verhalten von Unternehmen ergeben, die auf dem jewei-
ligen Markt keine beherrschende Stellung haben würden.

(26) Eine erhebliche Behinderung wirksamen Wettbewerbs
resultiert im Allgemeinen aus der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung. Im Hinblick
darauf, dass frühere Urteile der europäischen Gerichte
und die Entscheidungen der Kommission gemäß der
Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 weiterhin als Orientie-
rung dienen sollten und gleichzeitig die Übereinstim-
mung mit den Kriterien für einen Wettbewerbsschaden,
die die Kommission und die Gerichte der Gemeinschaft
bei der Prüfung der Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt angewendet
haben, gewahrt werden sollte, sollte diese Verordnung
dementsprechend den Grundsatz aufstellen, dass Zusam-
menschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung, die
wirksamen Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in
einem wesentlichen Teil desselben erheblich behindern
würden, insbesondere infolge der Begründung oder
Stärkung einer beherrschenden Stellung, für mit dem
Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären sind.

(27) Außerdem sollten die Kriterien in Artikel 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags auf Gemeinschaftsunternehmen, die
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirt-
schaftlichen Einheit erfüllen, insoweit angewandt
werden, als ihre Gründung eine spürbare Einschränkung
des Wettbewerbs zwischen unabhängig bleibenden
Unternehmen zur Folge hat.

(28) Um deutlich zu machen und zu erläutern, wie die
Kommission Zusammenschlüsse nach dieser Verordnung
beurteilt, sollte sie Leitlinien veröffentlichen, die einen
soliden wirtschaftlichen Rahmen für die Beurteilung der
Vereinbarkeit von Zusammenschlüssen mit dem
Gemeinsamen Markt bieten sollten.

(29) Um die Auswirkungen eines Zusammenschlusses auf
den Wettbewerb im Gemeinsamen Markt bestimmen zu
können, sollte begründeten und wahrscheinlichen Effi-
zienzvorteilen Rechnung getragen werden, die von den
beteiligten Unternehmen dargelegt werden. Es ist
möglich, dass die durch einen Zusammenschluss
bewirkten Effizienzvorteile die Auswirkungen des
Zusammenschlusses auf den Wettbewerb, insbesondere
den möglichen Schaden für die Verbraucher, ausglei-
chen, so dass durch den Zusammenschluss wirksamer
Wettbewerb im Gemeinsamen Markt oder in einem
wesentlichen Teil desselben, insbesondere durch Begrün-
dung oder Stärkung einer beherrschenden Stellung, nicht
erheblich behindert würde. Die Kommission sollte Leitli-
nien veröffentlichen, in denen sie die Bedingungen
darlegt, unter denen sie Effizienzvorteile bei der Prüfung
eines Zusammenschlusses berücksichtigen kann.

(30) Ändern die beteiligten Unternehmen einen angemeldeten
Zusammenschluss, indem sie insbesondere anbieten,
Verpflichtungen einzugehen, die den Zusammenschluss
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar machen, sollte
die Kommission den Zusammenschluss in seiner
geänderten Form für mit dem Gemeinsamen Markt
vereinbar erklären können. Diese Verpflichtungen
müssen in angemessenem Verhältnis zu dem Wettbe-
werbsproblem stehen und dieses vollständig beseitigen.
Es ist ebenfalls zweckmäßig, Verpflichtungen vor der
Einleitung des Verfahrens zu akzeptieren, wenn das
Wettbewerbsproblem klar umrissen ist und leicht gelöst
werden kann. Es sollte ausdrücklich vorgesehen werden,
dass die Kommission ihre Entscheidung an Bedingungen
und Auflagen knüpfen kann, um sicherzustellen, dass die
beteiligten Unternehmen ihren Verpflichtungen so
effektiv und rechtzeitig nachkommen, dass der Zusam-
menschluss mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar
wird. Während des gesamten Verfahrens sollte für Trans-
parenz und eine wirksame Konsultation der Mitglied-
staaten und betroffener Dritter gesorgt werden.

(31) Die Kommission sollte über geeignete Instrumente
verfügen, damit sie die Durchsetzung der Verpflich-
tungen sicherstellen und auf Situationen reagieren kann,
in denen die Verpflichtungen nicht eingehalten werden.
Wird eine Bedingung nicht erfüllt, unter der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist, so
tritt der Zustand der Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt nicht ein, so
dass der Zusammenschluss damit in der vollzogenen
Form von der Kommission nicht genehmigt ist. Wird der
Zusammenschluss vollzogen, sollte er folglich ebenso
behandelt werden wie ein nicht angemeldeter und ohne
Genehmigung vollzogener Zusammenschluss. Außerdem
sollte die Kommission die Auflösung eines Zusammen-
schlusses direkt anordnen dürfen, um den vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses bestehenden Zustand
wieder herzustellen, wenn sie bereits zu dem Ergebnis
gekommen ist, dass der Zusammenschluss ohne die
Bedingung mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar
wäre. Wird eine Auflage nicht erfüllt, mit der die
Entscheidung über die Vereinbarkeit eines Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist,
sollte die Kommission ihre Entscheidung widerrufen
können. Ferner sollte die Kommission angemessene
finanzielle Sanktionen verhängen können, wenn Bedin-
gungen oder Auflagen nicht eingehalten werden.
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(32) Bei Zusammenschlüssen, die wegen des begrenzten
Marktanteils der beteiligten Unternehmen nicht geeignet
sind, wirksamen Wettbewerb zu behindern, kann davon
ausgegangen werden, dass sie mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar sind. Unbeschadet der Artikel 81 und
82 des Vertrags besteht ein solches Indiz insbesondere
dann, wenn der Marktanteil der beteiligten Unternehmen
im Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil
desselben 25 % nicht überschreitet.

(33) Der Kommission ist die Aufgabe zu übertragen, alle
Entscheidungen über die Vereinbarkeit oder Unverein-
barkeit der Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter
Bedeutung mit dem Gemeinsamen Markt sowie Entschei-
dungen, die der Wiederherstellung des Zustands vor dem
Vollzug eines für mit dem Gemeinsamen Markt unver-
einbar erklärten Zusammenschlusses dienen, zu treffen.

(34) Um eine wirksame Überwachung zu gewährleisten, sind
die Unternehmen zu verpflichten, Zusammenschlüsse
von gemeinschaftsweiter Bedeutung nach Vertragsab-
schluss, Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder
des Erwerbs einer die Kontrolle begründenden Beteili-
gung und vor ihrem Vollzug anzumelden. Eine Anmel-
dung sollte auch dann möglich sein, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber ihre Absicht
glaubhaft machen, einen Vertrag über einen beabsich-
tigten Zusammenschluss zu schließen und ihr beispiels-
weise anhand einer von allen beteiligten Unternehmen
unterzeichneten Grundsatzvereinbarung, Übereinkunft
oder Absichtserklärung darlegen, dass der Plan für den
beabsichtigten Zusammenschluss ausreichend konkret
ist, oder im Fall eines Übernahmeangebots öffentlich ihre
Absicht zur Abgabe eines solchen Angebots bekundet
haben, sofern der beabsichtigte Vertrag oder das beab-
sichtigte Angebot zu einem Zusammenschluss von
gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde. Der
Vollzug eines Zusammenschlusses sollte bis zum Erlass
der abschließenden Entscheidung der Kommission ausge-
setzt werden. Auf Antrag der beteiligten Unternehmen
sollte es jedoch gegebenenfalls möglich sein, hiervon
abzuweichen. Bei der Entscheidung hierüber sollte die
Kommission alle relevanten Faktoren, wie die Art und
die Schwere des Schadens für die beteiligten Unter-
nehmen oder Dritte sowie die Bedrohung des Wettbe-
werbs durch den Zusammenschluss, berücksichtigen. Im
Interesse der Rechtssicherheit ist die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften zu schützen, soweit dies erforderlich
ist.

(35) Es ist eine Frist festzulegen, innerhalb derer die Kommis-
sion wegen eines angemeldeten Zusammenschlusses das
Verfahren einzuleiten hat; ferner sind Fristen vorzusehen,
innerhalb derer die Kommission abschließend zu
entscheiden hat, ob ein Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar oder unvereinbar ist.
Wenn die beteiligten Unternehmen anbieten, Verpflich-
tungen einzugehen, um den Zusammenschluss mit dem
Gemeinsamen Markt vereinbar zu machen, sollten diese
Fristen verlängert werden, damit ausreichend Zeit für die
Prüfung dieser Angebote, den Markttest und für die
Konsultation der Mitgliedstaaten und interessierter
Dritter bleibt. Darüber hinaus sollte in begrenztem
Umfang eine Verlängerung der Frist, innerhalb derer die
Kommission abschließend entscheiden muss, möglich
sein, damit ausreichend Zeit für die Untersuchung des
Falls und für die Überprüfung der gegenüber der
Kommission vorgetragenen Tatsachen und Argumente
zur Verfügung steht.

(36) Die Gemeinschaft achtet die Grundrechte und
Grundsätze, die insbesondere mit der Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union (1) anerkannt wurden.
Diese Verordnung sollte daher im Einklang mit diesen
Rechten und Grundsätzen ausgelegt und angewandt
werden.

(37) Die beteiligten Unternehmen müssen das Recht erhalten,
von der Kommission gehört zu werden, sobald das
Verfahren eingeleitet worden ist. Auch den Mitgliedern
der geschäftsführenden und aufsichtsführenden Organe
sowie den anerkannten Vertretern der Arbeitnehmer der
beteiligten Unternehmen und betroffenen Dritten ist
Gelegenheit zur Äußerung zu geben.

(38) Um Zusammenschlüsse ordnungsgemäß beurteilen zu
können, sollte die Kommission alle erforderlichen
Auskünfte einholen und alle erforderlichen Nachprü-
fungen in der Gemeinschaft vornehmen können. Zu
diesem Zweck und im Interesse eines wirksamen Wett-
bewerbsschutzes müssen die Untersuchungsbefugnisse
der Kommission ausgeweitet werden. Die Kommission
sollte insbesondere alle Personen, die eventuell über
sachdienliche Informationen verfügen, befragen und
deren Aussagen zu Protokoll nehmen können.

(39) Wenn beauftragte Bedienstete der Kommission Nachprü-
fungen vornehmen, sollten sie alle Auskünfte im Zusam-
menhang mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung
einholen dürfen. Sie sollten ferner bei Nachprüfungen
Versiegelungen vornehmen dürfen, insbesondere wenn
triftige Gründe für die Annahme vorliegen, dass ein
Zusammenschluss ohne vorherige Anmeldung vollzogen
wurde, dass der Kommission unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben gemacht wurden oder dass
die betreffenden Unternehmen oder Personen Bedin-
gungen oder Auflagen einer Entscheidung der Kommis-
sion nicht eingehalten haben. Eine Versiegelung sollte in
jedem Fall nur unter außergewöhnlichen Umständen
und nur während der für die Nachprüfung unbedingt
erforderlichen Dauer, d. h. normalerweise nicht länger
als 48 Stunden, vorgenommen werden.

(40) Unbeschadet der Rechtsprechung des Gerichtshofs ist es
auch zweckmäßig, den Umfang der Kontrolle zu
bestimmen, die ein einzelstaatliches Gericht ausüben
kann, wenn es nach Maßgabe des einzelstaatlichen
Rechts vorsorglich die Unterstützung durch die Vollzugs-
organe für den Fall genehmigt, dass ein Unternehmen
sich weigern sollte, eine durch Entscheidung der
Kommission angeordnete Nachprüfung oder Versiege-
lung zu dulden. Nach ständiger Rechtsprechung kann
das einzelstaatliche Gericht die Kommission insbeson-
dere um weitere Auskünfte bitten, die für die Ausübung
seiner Kontrolle erforderlich sind und in Ermangelung
dieser Auskünfte die Genehmigung verweigern. Des
Weiteren sind die einzelstaatlichen Gerichte nach
ständiger Rechtsprechung für die Kontrolle der Anwen-
dung der einzelstaatlichen Vorschriften für die
Vollstreckung von Zwangsmaßnahmen zuständig. Die
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sollten bei der
Ausübung der Untersuchungsbefugnisse der Kommission
aktiv mitwirken.
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(41) Wenn Unternehmen oder natürliche Personen Entschei-
dungen der Kommission nachkommen, können sie nicht
gezwungen werden, Zuwiderhandlungen einzugestehen;
sie sind jedoch in jedem Fall verpflichtet, Sachfragen zu
beantworten und Unterlagen beizubringen, auch wenn
diese Informationen gegen sie oder gegen andere als
Beweis für eine begangene Zuwiderhandlung verwendet
werden können.

(42) Im Interesse der Transparenz sollten alle Entscheidungen
der Kommission, die nicht rein verfahrensrechtlicher Art
sind, auf breiter Ebene bekannt gemacht werden. Ebenso
unerlässlich wie die Wahrung der Verteidigungsrechte
der beteiligten Unternehmen, insbesondere des Rechts
auf Akteneinsicht, ist der Schutz von Geschäftsgeheim-
nissen. Die Vertraulichkeit der innerhalb des Netzes
sowie mit den zuständigen Behörden von Drittländern
ausgetauschten Informationen sollte gleichfalls gewahrt
werden.

(43) Die Einhaltung dieser Verordnung sollte, soweit erforder-
lich, durch Geldbußen und Zwangsgelder sichergestellt
werden. Dabei sollte dem Gerichtshof nach Artikel 229
des Vertrags die Befugnis zu unbeschränkter Ermes-
sensnachprüfung übertragen werden.

(44) Die Bedingungen, unter denen Zusammenschlüsse in
Drittländern durchgeführt werden, an denen Unter-
nehmen beteiligt sind, die ihren Sitz oder ihr Haupt-
geschäft in der Gemeinschaft haben, sollten aufmerksam
verfolgt werden; es sollte die Möglichkeit vorgesehen
werden, dass die Kommission vom Rat ein Verhand-
lungsmandat mit dem Ziel erhalten kann, eine nicht-
diskriminierende Behandlung für solche Unternehmen
zu erreichen.

(45) Diese Verordnung berührt in keiner Weise die in den
beteiligten Unternehmen anerkannten kollektiven Rechte
der Arbeitnehmer, insbesondere im Hinblick auf die
nach Gemeinschaftsrecht oder nach innerstaatlichem
Recht bestehende Pflicht, die anerkannten Arbeitnehmer-
vertreter zu unterrichten oder anzuhören.

(46) Die Kommission sollte ausführliche Vorschriften für die
Durchführung dieser Verordnung entsprechend den Mo-
dalitäten für die Ausübung der der Kommission übertra-
genen Durchführungsbefugnisse festlegen können. Beim
Erlass solcher Durchführungsbestimmungen sollte sie
durch einen Beratenden Ausschuss unterstützt werden,
der gemäß Artikel 23 aus Vertretern der Mitgliedstaaten
besteht —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Anwendungsbereich

(1) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 5 und des Artikels 22
gilt diese Verordnung für alle Zusammenschlüsse von gemein-
schaftsweiter Bedeutung im Sinne dieses Artikels.

(2) Ein Zusammenschluss hat gemeinschaftsweite Bedeu-
tung, wenn folgende Umsätze erzielt werden:

a) ein weltweiter Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen von mehr als 5 Mrd. EUR und

b) ein gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen von jeweils mehr als 250 Mio.
EUR;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(3) Ein Zusammenschluss, der die in Absatz 2 vorgesehenen
Schwellen nicht erreicht, hat gemeinschaftsweite Bedeutung,
wenn

a) der weltweite Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen
zusammen mehr als 2,5 Mrd. EUR beträgt,

b) der Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen in
mindestens drei Mitgliedstaaten jeweils 100 Mio. EUR über-
steigt,

c) in jedem von mindestens drei von Buchstabe b) erfassten
Mitgliedstaaten der Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils mehr als 25 Mio. EUR
beträgt und

d) der gemeinschaftsweite Gesamtumsatz von mindestens zwei
beteiligten Unternehmen jeweils 100 Mio. EUR übersteigt;

dies gilt nicht, wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr
als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Gesamtumsatzes in
ein und demselben Mitgliedstaat erzielen.

(4) Vor dem 1. Juli 2009 erstattet die Kommission dem Rat
auf der Grundlage statistischer Angaben, die die Mitgliedstaaten
regelmäßig übermitteln können, über die Anwendung der in
den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Schwellen und Kriterien
Bericht, wobei sie Vorschläge gemäß Absatz 5 unterbreiten
kann.

(5) Der Rat kann im Anschluss an den in Absatz 4
genannten Bericht auf Vorschlag der Kommission mit qualifi-
zierter Mehrheit die in Absatz 3 aufgeführten Schwellen und
Kriterien ändern.

Artikel 2

Beurteilung von Zusammenschlüssen

(1) Zusammenschlüsse im Sinne dieser Verordnung sind
nach Maßgabe der Ziele dieser Verordnung und der folgenden
Bestimmungen auf ihre Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen
Markt zu prüfen.

Bei dieser Prüfung berücksichtigt die Kommission:

a) die Notwendigkeit, im Gemeinsamen Markt wirksamen
Wettbewerb aufrechtzuerhalten und zu entwickeln, insbe-
sondere im Hinblick auf die Struktur aller betroffenen
Märkte und den tatsächlichen oder potenziellen Wettbewerb
durch innerhalb oder außerhalb der Gemeinschaft ansässige
Unternehmen;
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b) die Marktstellung sowie die wirtschaftliche Macht und die
Finanzkraft der beteiligten Unternehmen, die Wahlmöglich-
keiten der Lieferanten und Abnehmer, ihren Zugang zu den
Beschaffungs- und Absatzmärkten, rechtliche oder tatsäch-
liche Marktzutrittsschranken, die Entwicklung des Angebots
und der Nachfrage bei den jeweiligen Erzeugnissen und
Dienstleistungen, die Interessen der Zwischen- und Endver-
braucher sowie die Entwicklung des technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts, sofern diese dem Verbraucher dient
und den Wettbewerb nicht behindert.

(2) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
nicht erheblich behindert würde, insbesondere durch Begrün-
dung oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären.

(3) Zusammenschlüsse, durch die wirksamer Wettbewerb im
Gemeinsamen Markt oder in einem wesentlichen Teil desselben
erheblich behindert würde, insbesondere durch Begründung
oder Verstärkung einer beherrschenden Stellung, sind für mit
dem Gemeinsamen Markt unvereinbar zu erklären.

(4) Soweit die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens,
das einen Zusammenschluss gemäß Artikel 3 darstellt, die
Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezweckt oder bewirkt, wird eine solche
Koordinierung nach den Kriterien des Artikels 81 Absätze 1
und 3 des Vertrags beurteilt, um festzustellen, ob das Vorhaben
mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist.

(5) Bei dieser Beurteilung berücksichtigt die Kommission
insbesondere, ob

— es auf dem Markt des Gemeinschaftsunternehmens oder auf
einem diesem vor- oder nachgelagerten Markt oder auf
einem benachbarten oder eng mit ihm verknüpften Markt
eine nennenswerte und gleichzeitige Präsenz von zwei oder
mehr Gründerunternehmen gibt;

— die unmittelbar aus der Gründung des Gemeinschaftsunter-
nehmens erwachsende Koordinierung den beteiligten Unter-
nehmen die Möglichkeit eröffnet, für einen wesentlichen
Teil der betreffenden Waren und Dienstleistungen den
Wettbewerb auszuschalten.

Artikel 3

Definition des Zusammenschlusses

(1) Ein Zusammenschluss wird dadurch bewirkt, dass eine
dauerhafte Veränderung der Kontrolle in der Weise stattfindet,
dass

a) zwei oder mehr bisher voneinander unabhängige Unter-
nehmen oder Unternehmensteile fusionieren oder dass

b) eine oder mehrere Personen, die bereits mindestens ein
Unternehmen kontrollieren, oder ein oder mehrere Unter-
nehmen durch den Erwerb von Anteilsrechten oder
Vermögenswerten, durch Vertrag oder in sonstiger Weise
die unmittelbare oder mittelbare Kontrolle über die Gesamt-
heit oder über Teile eines oder mehrerer anderer Unter-
nehmen erwerben.

(2) Die Kontrolle wird durch Rechte, Verträge oder andere
Mittel begründet, die einzeln oder zusammen unter Berücksich-
tigung aller tatsächlichen oder rechtlichen Umstände die
Möglichkeit gewähren, einen bestimmenden Einfluss auf die
Tätigkeit eines Unternehmens auszuüben, insbesondere durch:

a) Eigentums — oder Nutzungsrechte an der Gesamtheit oder
an Teilen des Vermögens des Unternehmens;

b) Rechte oder Verträge, die einen bestimmenden Einfluss auf
die Zusammensetzung, die Beratungen oder Beschlüsse der
Organe des Unternehmens gewähren.

(3) Die Kontrolle wird für die Personen oder Unternehmen
begründet,

a) die aus diesen Rechten oder Verträgen selbst berechtigt sind,
oder

b) die, obwohl sie aus diesen Rechten oder Verträgen nicht
selbst berechtigt sind, die Befugnis haben, die sich daraus
ergebenden Rechte auszuüben.

(4) Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens, das
auf Dauer alle Funktionen einer selbstständigen wirtschaftlichen
Einheit erfüllt, stellt einen Zusammenschluss im Sinne von
Absatz 1 Buchstabe b) dar.

(5) Ein Zusammenschluss wird nicht bewirkt,

a) wenn Kreditinstitute, sonstige Finanzinstitute oder Versiche-
rungsgesellschaften, deren normale Tätigkeit Geschäfte und
den Handel mit Wertpapieren für eigene oder fremde Rech-
nung einschließt, vorübergehend Anteile an einem Unter-
nehmen zum Zweck der Veräußerung erwerben, sofern sie
die mit den Anteilen verbundenen Stimmrechte nicht
ausüben, um das Wettbewerbsverhalten des Unternehmens
zu bestimmen, oder sofern sie die Stimmrechte nur ausüben,
um die Veräußerung der Gesamtheit oder von Teilen des
Unternehmens oder seiner Vermögenswerte oder die Ver-
äußerung der Anteile vorzubereiten, und sofern die Ver-
äußerung innerhalb eines Jahres nach dem Zeitpunkt des
Erwerbs erfolgt; diese Frist kann von der Kommission auf
Antrag verlängert werden, wenn die genannten Institute
oder Gesellschaften nachweisen, dass die Veräußerung inner-
halb der vorgeschriebenen Frist unzumutbar war;

b) wenn der Träger eines öffentlichen Mandats aufgrund der
Gesetzgebung eines Mitgliedstaats über die Auflösung von
Unternehmen, die Insolvenz, die Zahlungseinstellung, den
Vergleich oder ähnliche Verfahren die Kontrolle erwirbt;
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c) wenn die in Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Hand-
lungen von Beteiligungsgesellschaften im Sinne von Artikel
5 Absatz 3 der Vierten Richtlinie 78/660/EWG des Rates
vom 25. Juli 1978 aufgrund von Artikel 54 Absatz 3
Buchstabe g) des Vertrages über den Jahresabschluss von
Gesellschaften bestimmter Rechtsformen (1) vorgenommen
werden, jedoch mit der Einschränkung, dass die mit den
erworbenen Anteilen verbundenen Stimmrechte, insbeson-
dere wenn sie zur Ernennung der Mitglieder der
geschäftsführenden oder aufsichtsführenden Organe der
Unternehmen ausgeübt werden, an denen die Beteiligungs-
gesellschaften Anteile halten, nur zur Erhaltung des vollen
Wertes der Investitionen und nicht dazu benutzt werden,
unmittelbar oder mittelbar das Wettbewerbsverhalten dieser
Unternehmen zu bestimmen.

Artikel 4

Vorherige Anmeldung von Zusammenschlüssen und
Verweisung vor der Anmeldung auf Antrag der Anmelder

(1) Zusammenschlüsse von gemeinschaftsweiter Bedeutung
im Sinne dieser Verordnung sind nach Vertragsabschluss,
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer
die Kontrolle begründenden Beteiligung und vor ihrem Vollzug
bei der Kommission anzumelden.

Eine Anmeldung ist auch dann möglich, wenn die beteiligten
Unternehmen der Kommission gegenüber glaubhaft machen,
dass sie gewillt sind, einen Vertrag zu schließen, oder im Fall
eines Übernahmeangebots öffentlich ihre Absicht zur Abgabe
eines solchen Angebots bekundet haben, sofern der beabsich-
tigte Vertrag oder das beabsichtigte Angebot zu einem Zusam-
menschluss von gemeinschaftsweiter Bedeutung führen würde.

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck „ange-
meldeter Zusammenschluss“ auch beabsichtigte Zusammen-
schlüsse, die nach Unterabsatz 2 angemeldet werden. Für die
Zwecke der Absätze 4 und 5 bezeichnet der Ausdruck „Zusam-
menschluss“ auch beabsichtigte Zusammenschlüsse im Sinne
von Unterabsatz 2.

(2) Zusammenschlüsse in Form einer Fusion im Sinne des
Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe a) oder in Form der Begründung
einer gemeinsamen Kontrolle im Sinne des Artikels 3 Absatz 1
Buchstabe b) sind von den an der Fusion oder der Begründung
der gemeinsamen Kontrolle Beteiligten gemeinsam anzumelden.
In allen anderen Fällen ist die Anmeldung von der Person oder
dem Unternehmen vorzunehmen, die oder das die Kontrolle
über die Gesamtheit oder über Teile eines oder mehrerer Unter-
nehmen erwirbt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
unter diese Verordnung fällt, so veröffentlicht sie die Tatsache
der Anmeldung unter Angabe der Namen der beteiligten Unter-
nehmen, ihres Herkunftslands, der Art des Zusammenschlusses
sowie der betroffenen Wirtschaftszweige. Die Kommission trägt
den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung
ihrer Geschäftsgeheimnisse Rechnung.

(4) Vor der Anmeldung eines Zusammenschlusses gemäß
Absatz 1 können die Personen oder Unternehmen im Sinne des
Absatzes 2 der Kommission in einem begründeten Antrag

mitteilen, dass der Zusammenschluss den Wettbewerb in einem
Markt innerhalb eines Mitgliedstaats, der alle Merkmale eines
gesonderten Marktes aufweist, erheblich beeinträchtigen könnte
und deshalb ganz oder teilweise von diesem Mitgliedstaat
geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter. Der in dem begründeten Antrag
genannte Mitgliedstaat teilt innerhalb von 15 Arbeitstagen nach
Erhalt dieses Antrags mit, ob er der Verweisung des Falles
zustimmt oder nicht. Trifft der betreffende Mitgliedstaat eine
Entscheidung nicht innerhalb dieser Frist, so gilt dies als
Zustimmung.

Soweit dieser Mitgliedstaat der Verweisung nicht widerspricht,
kann die Kommission, wenn sie der Auffassung ist, dass ein
gesonderter Markt besteht und der Wettbewerb in diesem
Markt durch den Zusammenschluss erheblich beeinträchtigt
werden könnte, den gesamten Fall oder einen Teil des Falles an
die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
verweisen, damit das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats
angewandt wird.

Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverweisung
des Falls gemäß Unterabsatz 3 ergeht innerhalb von 25 Arbeits-
tagen nach Eingang des begründeten Antrags bei der Kommis-
sion. Die Kommission teilt ihre Entscheidung den übrigen
Mitgliedstaaten und den beteiligten Personen oder Unter-
nehmen mit. Trifft die Kommission innerhalb dieser Frist keine
Entscheidung, so gilt der Fall entsprechend dem von den betei-
ligten Personen oder Unternehmen gestellten Antrag als
verwiesen.

Beschließt die Kommission die Verweisung des gesamten Falles
oder gilt der Fall gemäß den Unterabsätzen 3 und 4 als
verwiesen, erfolgt keine Anmeldung gemäß Absatz 1, und das
Wettbewerbsrecht des betreffenden Mitgliedstaats findet
Anwendung. Artikel 9 Absätze 6 bis 9 finden entsprechend
Anwendung.

(5) Im Fall eines Zusammenschlusses im Sinne des Artikels
3, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat und nach dem Wettbewerbsrecht mindestens
dreier Mitgliedstaaten geprüft werden könnte, können die in
Absatz 2 genannten Personen oder Unternehmen vor einer
Anmeldung bei den zuständigen Behörden der Kommission in
einem begründeten Antrag mitteilen, dass der Zusammen-
schluss von der Kommission geprüft werden sollte.

Die Kommission leitet diesen Antrag unverzüglich an alle
Mitgliedstaaten weiter.

Jeder Mitgliedstaat, der nach seinem Wettbewerbsrecht für die
Prüfung des Zusammenschlusses zuständig ist, kann innerhalb
von 15 Arbeitstagen nach Erhalt dieses Antrags die beantragte
Verweisung ablehnen.

Lehnt mindestens ein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 inner-
halb der Frist von 15 Arbeitstagen die beantragte Verweisung
ab, so wird der Fall nicht verwiesen. Die Kommission unter-
richtet unverzüglich alle Mitgliedstaaten und die beteiligten
Personen oder Unternehmen von einer solchen Ablehnung.
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Hat kein Mitgliedstaat gemäß Unterabsatz 3 innerhalb von 15
Arbeitstagen die beantragte Verweisung abgelehnt, so wird die
gemeinschaftsweite Bedeutung des Zusammenschlusses
vermutet und er ist bei der Kommission gemäß den Absätzen 1
und 2 anzumelden. In diesem Fall wendet kein Mitgliedstaat
sein innerstaatliches Wettbewerbsrecht auf den Zusammen-
schluss an.

(6) Die Kommission erstattet dem Rat spätestens bis 1. Juli
2009 Bericht über das Funktionieren der Absätze 4 und 5. Der
Rat kann im Anschluss an diesen Bericht auf Vorschlag der
Kommission die Absätze 4 und 5 mit qualifizierter Mehrheit
ändern.

Artikel 5

Berechnung des Umsatzes

(1) Für die Berechnung des Gesamtumsatzes im Sinne dieser
Verordnung sind die Umsätze zusammenzuzählen, welche die
beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr mit Waren
und Dienstleistungen erzielt haben und die dem normalen
geschäftlichen Tätigkeitsbereich der Unternehmen zuzuordnen
sind, unter Abzug von Erlösschmälerungen, der Mehrwertsteuer
und anderer unmittelbar auf den Umsatz bezogener Steuern.
Bei der Berechnung des Gesamtumsatzes eines beteiligten
Unternehmens werden Umsätze zwischen den in Absatz 4
genannten Unternehmen nicht berücksichtigt.

Der in der Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat erzielte
Umsatz umfasst den Umsatz, der mit Waren und Dienstleis-
tungen für Unternehmen oder Verbraucher in der Gemeinschaft
oder in diesem Mitgliedstaat erzielt wird.

(2) Wird der Zusammenschluss durch den Erwerb von
Teilen eines oder mehrerer Unternehmen bewirkt, so ist
unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit
besitzen, abweichend von Absatz 1 aufseiten des Veräußerers
nur der Umsatz zu berücksichtigen, der auf die veräußerten
Teile entfällt.

Zwei oder mehr Erwerbsvorgänge im Sinne von Unterabsatz 1,
die innerhalb von zwei Jahren zwischen denselben Personen
oder Unternehmen getätigt werden, werden hingegen als ein
einziger Zusammenschluss behandelt, der zum Zeitpunkt des
letzten Erwerbsvorgangs stattfindet.

(3) An die Stelle des Umsatzes tritt

a) bei Kredit- und sonstigen Finanzinstituten die Summe der
folgenden in der Richtlinie 86/635/EWG des Rates (1) defi-
nierten Ertragsposten gegebenenfalls nach Abzug der Mehr-
wertsteuer und sonstiger direkt auf diese Erträge erhobener
Steuern:

i) Zinserträge und ähnliche Erträge,

ii) Erträge aus Wertpapieren:

— Erträge aus Aktien, anderen Anteilsrechten und nicht
festverzinslichen Wertpapieren,

— Erträge aus Beteiligungen,

— Erträge aus Anteilen an verbundenen Unternehmen,

iii) Provisionserträge,

iv) Nettoerträge aus Finanzgeschäften,

v) sonstige betriebliche Erträge.

Der Umsatz eines Kredit- oder Finanzinstituts in der
Gemeinschaft oder in einem Mitgliedstaat besteht aus den
vorerwähnten Ertragsposten, die die in der Gemeinschaft
oder dem betreffenden Mitgliedstaat errichtete Zweig- oder
Geschäftsstelle des Instituts verbucht;

b) bei Versicherungsunternehmen die Summe der Bruttoprä-
mien; diese Summe umfasst alle vereinnahmten sowie alle
noch zu vereinnahmenden Prämien aufgrund von Versiche-
rungsverträgen, die von diesen Unternehmen oder für ihre
Rechnung abgeschlossen worden sind, einschließlich
etwaiger Rückversicherungsprämien und abzüglich der
aufgrund des Betrags der Prämie oder des gesamten
Prämienvolumens berechneten Steuern und sonstigen
Abgaben. Bei der Anwendung von Artikel 1 Absatz 2 Buch-
stabe b) und Absatz 3 Buchstaben b), c) und d) sowie den
letzten Satzteilen der genannten beiden Absätze ist auf die
Bruttoprämien abzustellen, die von in der Gemeinschaft
bzw. in einem Mitgliedstaat ansässigen Personen gezahlt
werden.

(4) Der Umsatz eines beteiligten Unternehmens im Sinne
dieser Verordnung setzt sich unbeschadet des Absatzes 2
zusammen aus den Umsätzen

a) des beteiligten Unternehmens;

b) der Unternehmen, in denen das beteiligte Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar entweder

i) mehr als die Hälfte des Kapitals oder des Betriebsver-
mögens besitzt oder

ii) über mehr als die Hälfte der Stimmrechte verfügt oder

iii) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Aufsichtsrats, des
Verwaltungsrats oder der zur gesetzlichen Vertretung
berufenen Organe bestellen kann oder

iv) das Recht hat, die Geschäfte des Unternehmens zu
führen;

c) der Unternehmen, die in dem beteiligten Unternehmen die
unter Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben;

d) der Unternehmen, in denen ein unter Buchstabe c)
genanntes Unternehmen die unter Buchstabe b) bezeich-
neten Rechte oder Einflussmöglichkeiten hat;

e) der Unternehmen, in denen mehrere der unter den Buch-
staben a) bis d) genannten Unternehmen jeweils gemeinsam
die in Buchstabe b) bezeichneten Rechte oder Einfluss-
möglichkeiten haben.
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(5) Haben an dem Zusammenschluss beteiligte Unternehmen
gemeinsam die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten Rechte
oder Einflussmöglichkeiten, so gilt für die Berechnung des
Umsatzes der beteiligten Unternehmen im Sinne dieser Verord-
nung folgende Regelung:

a) Nicht zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und
Dienstleistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen
und jedem der beteiligten Unternehmen oder mit einem
Unternehmen, das mit diesen im Sinne von Absatz 4 Buch-
staben b) bis e) verbunden ist.

b) Zu berücksichtigen sind die Umsätze mit Waren und Dienst-
leistungen zwischen dem Gemeinschaftsunternehmen und
jedem dritten Unternehmen. Diese Umsätze sind den betei-
ligten Unternehmen zu gleichen Teilen zuzurechnen.

Artikel 6

Prüfung der Anmeldung und Einleitung des Verfahrens

(1) Die Kommission beginnt unmittelbar nach dem Eingang
der Anmeldung mit deren Prüfung.

a) Gelangt sie zu dem Schluss, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nicht unter diese Verordnung fällt, so stellt sie
dies durch Entscheidung fest.

b) Stellt sie fest, dass der angemeldete Zusammenschluss zwar
unter diese Verordnung fällt, jedoch keinen Anlass zu ernst-
haften Bedenken hinsichtlich seiner Vereinbarkeit mit dem
Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie die Entscheidung,
keine Einwände zu erheben und erklärt den Zusammen-
schluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchfüh-
rung unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

c) Stellt die Kommission unbeschadet des Absatzes 2 fest, dass
der angemeldete Zusammenschluss unter diese Verordnung
fällt und Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt gibt, so trifft sie
die Entscheidung, das Verfahren einzuleiten. Diese Verfahren
werden unbeschadet des Artikels 9 durch eine Entscheidung
nach Artikel 8 Absätze 1 bis 4 abgeschlossen, es sei denn,
die beteiligten Unternehmen haben der Kommission gegen-
über glaubhaft gemacht, dass sie den Zusammenschluss
aufgegeben haben.

(2) Stellt die Kommission fest, dass der angemeldete Zusam-
menschluss nach Änderungen durch die beteiligten Unter-
nehmen keinen Anlass mehr zu ernsthaften Bedenken im Sinne
des Absatzes 1 Buchstabe c) gibt, so erklärt sie gemäß Absatz 1
Buchstabe b) den Zusammenschluss für vereinbar mit dem
Gemeinsamen Markt.

Die Kommission kann ihre Entscheidung gemäß Absatz 1
Buchstabe b) mit Bedingungen und Auflagen verbinden, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den Verpflich-
tungen nachkommen, die sie gegenüber der Kommission
hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen Markt zu vereinba-
renden Gestaltung des Zusammenschlusses eingegangen sind.

(3) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß
Absatz 1 Buchstabe a) oder b) widerrufen, wenn

a) die Entscheidung auf unrichtigen Angaben, die von einem
beteiligten Unternehmen zu vertreten sind, beruht oder
arglistig herbeigeführt worden ist

oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(4) In den in Absatz 3 genannten Fällen kann die Kommis-
sion eine Entscheidung gemäß Absatz 1 treffen, ohne an die in
Artikel 10 Absatz 1 genannten Fristen gebunden zu sein.

(5) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 7

Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen

(1) Ein Zusammenschluss von gemeinschaftsweiter Bedeu-
tung im Sinne des Artikels 1 oder ein Zusammenschluss, der
von der Kommission gemäß Artikel 4 Absatz 5 geprüft werden
soll, darf weder vor der Anmeldung noch so lange vollzogen
werden, bis er aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder Artikel 8 Absätze 1 oder 2 oder
einer Vermutung gemäß Artikel 10 Absatz 6 für vereinbar mit
dem Gemeinsamen Markt erklärt worden ist.

(2) Absatz 1 steht der Verwirklichung von Vorgängen nicht
entgegen, bei denen die Kontrolle im Sinne von Artikel 3 von
mehreren Veräußerern entweder im Wege eines öffentlichen
Übernahmeangebots oder im Wege einer Reihe von Rechts-
geschäften mit Wertpapieren, einschließlich solchen, die in
andere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassene Wertpapiere konvertierbar sind, erworben
wird, sofern

a) der Zusammenschluss gemäß Artikel 4 unverzüglich bei der
Kommission angemeldet wird und

b) der Erwerber die mit den Anteilen verbundenen Stimm-
rechte nicht ausübt oder nur zur Erhaltung des vollen
Wertes seiner Investition aufgrund einer von der Kommis-
sion nach Absatz 3 erteilten Freistellung ausübt.

(3) Die Kommission kann auf Antrag eine Freistellung von
den in Absatz 1 oder Absatz 2 bezeichneten Pflichten erteilen.
Der Antrag auf Freistellung muss mit Gründen versehen sein.
Die Kommission beschließt über den Antrag unter besonderer
Berücksichtigung der möglichen Auswirkungen des Aufschubs
des Vollzugs auf ein oder mehrere an dem Zusammenschluss
beteiligte Unternehmen oder auf Dritte sowie der möglichen
Gefährdung des Wettbewerbs durch den Zusammenschluss. Die
Freistellung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden
werden, um die Voraussetzungen für einen wirksamen Wettbe-
werb zu sichern. Sie kann jederzeit, auch vor der Anmeldung
oder nach Abschluss des Rechtsgeschäfts, beantragt und erteilt
werden.

(4) Die Wirksamkeit eines unter Missachtung des Absatzes 1
abgeschlossenen Rechtsgeschäfts ist von einer nach Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe b) oder nach Artikel 8 Absätze 1, 2 oder 3
erlassenen Entscheidung oder von dem Eintritt der in Artikel
10 Absatz 6 vorgesehenen Vermutung abhängig.
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Dieser Artikel berührt jedoch nicht die Wirksamkeit von
Rechtsgeschäften mit Wertpapieren, einschließlich solcher, die
in andere Wertpapiere konvertierbar sind, wenn diese Wertpa-
piere zum Handel an einer Börse oder an einem ähnlichen
Markt zugelassen sind, es sei denn, dass die Käufer und die
Verkäufer wussten oder hätten wissen müssen, dass das betref-
fende Rechtsgeschäft unter Missachtung des Absatzes 1
geschlossen wurde.

Artikel 8

Entscheidungsbefugnisse der Kommission

(1) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten Kriterium
und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags entspricht, so
erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss für
vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(2) Stellt die Kommission fest, dass ein angemeldeter Zusam-
menschluss nach entsprechenden Änderungen durch die betei-
ligten Unternehmen dem in Artikel 2 Absatz 2 festgelegten
Kriterium und — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen
— den Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags
entspricht, so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusam-
menschluss für vereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt
wird.

Die Kommission kann ihre Entscheidung mit Bedingungen und
Auflagen verbinden, um sicherzustellen, dass die beteiligten
Unternehmen den Verpflichtungen nachkommen, die sie gegen-
über der Kommission hinsichtlich einer mit dem Gemeinsamen
Markt zu vereinbarenden Gestaltung des Zusammenschlusses
eingegangen sind.

Durch eine Entscheidung, mit der ein Zusammenschluss für
vereinbar erklärt wird, gelten auch die mit seiner Durchführung
unmittelbar verbundenen und für sie notwendigen
Einschränkungen als genehmigt.

(3) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss
dem in Artikel 2 Absatz 3 festgelegten Kriterium entspricht
oder — in den in Artikel 2 Absatz 4 genannten Fällen — den
Kriterien des Artikels 81 Absatz 3 des Vertrags nicht entspricht,
so erlässt sie eine Entscheidung, mit der der Zusammenschluss
für unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt wird.

(4) Stellt die Kommission fest, dass ein Zusammenschluss

a) bereits vollzogen wurde und dieser Zusammenschluss für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärt worden
ist oder

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, in der
festgestellt wird, dass der Zusammenschluss bei Nichteinhal-
tung der Bedingung das Kriterium des Artikels 2 Absatz 3
erfüllen würde oder — in den in Artikel 2 Absatz 4
genannten Fällen — die Kriterien des Artikels 81 Absatz 3
des Vertrags nicht erfüllen würde,

kann sie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

— Sie kann den beteiligten Unternehmen aufgeben, den
Zusammenschluss rückgängig zu machen, insbesondere
durch die Auflösung der Fusion oder die Veräußerung aller
erworbenen Anteile oder Vermögensgegenstände, um den
Zustand vor dem Vollzug des Zusammenschlusses wieder-
herzustellen. Ist es nicht möglich, den Zustand vor dem
Vollzug des Zusammenschlusses dadurch wiederherzu-
stellen, dass der Zusammenschluss rückgängig gemacht
wird, so kann die Kommission jede andere geeignete
Maßnahme treffen, um diesen Zustand soweit wie möglich
wiederherzustellen.

— Sie kann jede andere geeignete Maßnahme anordnen, um
sicherzustellen, dass die beteiligten Unternehmen den
Zusammenschluss rückgängig machen oder andere
Maßnahmen zur Wiederherstellung des früheren Zustands
nach Maßgabe ihrer Entscheidung ergreifen.

In den in Unterabsatz 1 Buchstabe a) genannten Fällen können
die dort genannten Maßnahmen entweder durch eine Entschei-
dung nach Absatz 3 oder durch eine gesonderte Entscheidung
auferlegt werden.

(5) Die Kommission kann geeignete einstweilige
Maßnahmen anordnen, um wirksamen Wettbewerb wieder-
herzustellen oder aufrecht zu erhalten, wenn ein Zusammen-
schluss

a) unter Verstoß gegen Artikel 7 vollzogen wurde und noch
keine Entscheidung über die Vereinbarkeit des Zusammen-
schlusses mit dem Gemeinsamen Markt ergangen ist;

b) unter Verstoß gegen eine Bedingung vollzogen wurde, unter
der eine Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe
b) oder Absatz 2 des vorliegenden Artikels ergangen ist;

c) bereits vollzogen wurde und für mit dem Gemeinsamen
Markt unvereinbar erklärt wird.

(6) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß Absatz
1 oder Absatz 2 widerrufen, wenn

a) die Vereinbarkeitserklärung auf unrichtigen Angaben beruht,
die von einem der beteiligten Unternehmen zu vertreten
sind, oder arglistig herbeigeführt worden ist oder

b) die beteiligten Unternehmen einer in der Entscheidung
vorgesehenen Auflage zuwiderhandeln.

(7) Die Kommission kann eine Entscheidung gemäß den
Absätzen 1 bis 3 treffen, ohne an die in Artikel 10 Absatz 3
genannten Fristen gebunden zu sein, wenn

a) sie feststellt, dass ein Zusammenschluss vollzogen wurde

i) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b)
ergangen ist oder

ii) unter Verstoß gegen eine Bedingung, unter der eine
Entscheidung gemäß Absatz 2 ergangen ist, mit der in
Einklang mit Artikel 10 Absatz 2 festgestellt wird, dass
der Zusammenschluss bei Nichterfüllung der Bedingung
Anlass zu ernsthaften Bedenken hinsichtlich seiner
Vereinbarkeit mit dem Gemeinsamen Markt geben würde
oder

b) eine Entscheidung gemäß Absatz 6 widerrufen wurde.
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(8) Die Kommission teilt ihre Entscheidung den beteiligten
Unternehmen und den zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten unverzüglich mit.

Artikel 9

Verweisung an die zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten

(1) Die Kommission kann einen angemeldeten Zusammen-
schluss durch Entscheidung unter den folgenden Vorausset-
zungen an die zuständigen Behörden des betreffenden Mitglied-
staats verweisen; sie unterrichtet die beteiligten Unternehmen
und die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten
unverzüglich von dieser Entscheidung.

(2) Ein Mitgliedstaat kann der Kommission, die die betei-
ligten Unternehmen entsprechend unterrichtet, von Amts
wegen oder auf Aufforderung durch die Kommission binnen
15 Arbeitstagen nach Erhalt der Kopie der Anmeldung
mitteilen, dass

a) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat, der alle Merkmale eines gesonderten
Marktes aufweist, erheblich zu beeinträchtigen droht oder

b) ein Zusammenschluss den Wettbewerb auf einem Markt in
diesem Mitgliedstaat beeinträchtigen würde, der alle Merk-
male eines gesonderten Marktes aufweist und keinen
wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass unter Berück-
sichtigung des Marktes der betreffenden Waren oder Dienstleis-
tungen und des räumlichen Referenzmarktes im Sinne des
Absatzes 7 ein solcher gesonderter Markt und eine solche
Gefahr bestehen,

a) so behandelt sie entweder den Fall nach Maßgabe dieser
Verordnung selbst oder

b) verweist die Gesamtheit oder einen Teil des Falls an die
zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, damit
das Wettbewerbsrecht dieses Mitgliedstaats angewandt wird.

Ist die Kommission dagegen der Auffassung, dass ein solcher
gesonderter Markt oder eine solche Gefahr nicht besteht, so
stellt sie dies durch Entscheidung fest, die sie an den betref-
fenden Mitgliedstaat richtet, und behandelt den Fall nach
Maßgabe dieser Verordnung selbst.

In Fällen, in denen ein Mitgliedstaat der Kommission gemäß
Absatz 2 Buchstabe b) mitteilt, dass ein Zusammenschluss in
seinem Gebiet einen gesonderten Markt beeinträchtigt, der
keinen wesentlichen Teil des Gemeinsamen Marktes darstellt,
verweist die Kommission den gesamten Fall oder den Teil des
Falls, der den gesonderten Markt betrifft, an die zuständigen
Behörden des betreffenden Mitgliedstaats, wenn sie der Auffas-
sung ist, dass ein gesonderter Markt betroffen ist.

(4) Die Entscheidung über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung nach Absatz 3 ergeht

a) in der Regel innerhalb der in Artikel 10 Absatz 1 Unterab-
satz 2 genannten Frist, falls die Kommission das Verfahren
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) nicht eingeleitet hat;
oder

b) spätestens 65 Arbeitstage nach der Anmeldung des Zusam-
menschlusses, wenn die Kommission das Verfahren nach
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) eingeleitet, aber keine
vorbereitenden Schritte zum Erlass der nach Artikel 8
Absätze 2, 3 oder 4 erforderlichen Maßnahmen unter-
nommen hat, um wirksamen Wettbewerb auf dem betrof-
fenen Markt aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen.

(5) Hat die Kommission trotz Erinnerung durch den betref-
fenden Mitgliedstaat innerhalb der in Absatz 4 Buchstabe b)
bezeichneten Frist von 65 Arbeitstagen weder eine Entschei-
dung gemäß Absatz 3 über die Verweisung oder Nichtverwei-
sung erlassen noch die in Absatz 4 Buchstabe b) bezeichneten
vorbereitenden Schritte unternommen, so gilt die unwiderleg-
bare Vermutung, dass sie den Fall nach Absatz 3 Buchstabe b)
an den betreffenden Mitgliedstaat verwiesen hat.

(6) Die zuständigen Behörden des betreffenden Mitgliedstaats
entscheiden ohne unangemessene Verzögerung über den Fall.

Innerhalb von 45 Arbeitstagen nach der Verweisung von der
Kommission teilt die zuständige Behörde des betreffenden
Mitgliedstaats den beteiligten Unternehmen das Ergebnis einer
vorläufigen wettbewerbsrechtlichen Prüfung sowie die gegeben-
enfalls von ihr beabsichtigten Maßnahmen mit. Der betreffende
Mitgliedstaat kann diese Frist ausnahmsweise hemmen, wenn
die beteiligten Unternehmen die nach seinem innerstaatlichen
Wettbewerbsrecht zu übermittelnden erforderlichen Angaben
nicht gemacht haben.

Schreibt das einzelstaatliche Recht eine Anmeldung vor, so
beginnt die Frist von 45 Arbeitstagen an dem Arbeitstag, der
auf den Eingang der vollständigen Anmeldung bei der
zuständigen Behörde des betreffenden Mitgliedstaats folgt.

(7) Der räumliche Referenzmarkt besteht aus einem Gebiet,
auf dem die beteiligten Unternehmen als Anbieter oder Nach-
frager von Waren oder Dienstleistungen auftreten, in dem die
Wettbewerbsbedingungen hinreichend homogen sind und das
sich von den benachbarten Gebieten unterscheidet; dies trifft
insbesondere dann zu, wenn die in ihm herrschenden Wettbe-
werbsbedingungen sich von denen in den letztgenannten
Gebieten deutlich unterscheiden. Bei dieser Beurteilung ist
insbesondere auf die Art und die Eigenschaften der betreffenden
Waren oder Dienstleistungen abzustellen, ferner auf das
Vorhandensein von Zutrittsschranken, auf Verbrauchergewohn-
heiten sowie auf das Bestehen erheblicher Unterschiede bei den
Marktanteilen der Unternehmen oder auf nennenswerte Preis-
unterschiede zwischen dem betreffenden Gebiet und den
benachbarten Gebieten.

(8) In Anwendung dieses Artikels kann der betreffende
Mitgliedstaat nur die Maßnahmen ergreifen, die zur Aufrecht-
erhaltung oder Wiederherstellung wirksamen Wettbewerbs auf
dem betreffenden Markt unbedingt erforderlich sind.

(9) Zwecks Anwendung seines innerstaatlichen Wettbe-
werbsrechts kann jeder Mitgliedstaat nach Maßgabe der
einschlägigen Vorschriften des Vertrags beim Gerichtshof Klage
erheben und insbesondere die Anwendung des Artikels 243 des
Vertrags beantragen.
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Artikel 10

Fristen für die Einleitung des Verfahrens und für
Entscheidungen

(1) Unbeschadet von Artikel 6 Absatz 4 ergehen die
Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 1 innerhalb von
höchstens 25 Arbeitstagen. Die Frist beginnt mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der Anmeldung folgt,
oder, wenn die bei der Anmeldung zu erteilenden Auskünfte
unvollständig sind, mit dem Arbeitstag, der auf den Tag des
Eingangs der vollständigen Auskünfte folgt.

Diese Frist beträgt 35 Arbeitstage, wenn der Kommission ein
Antrag eines Mitgliedstaats gemäß Artikel 9 Absatz 2 zugeht
oder wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 6
Absatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Entscheidungen nach Artikel 8 Absatz 1 oder 2 über
angemeldete Zusammenschlüsse sind zu erlassen, sobald offen-
kundig ist, dass die ernsthaften Bedenken im Sinne des Artikels
6 Absatz 1 Buchstabe c) — insbesondere durch von den
beteiligten Unternehmen vorgenommene Änderungen —
ausgeräumt sind, spätestens jedoch vor Ablauf der nach Absatz
3 festgesetzten Frist.

(3) Unbeschadet des Artikels 8 Absatz 7 müssen die in
Artikel 8 Absätze 1 bis 3 bezeichneten Entscheidungen über
angemeldete Zusammenschlüsse innerhalb einer Frist von
höchstens 90 Arbeitstagen nach der Einleitung des Verfahrens
erlassen werden. Diese Frist erhöht sich auf 105 Arbeitstage,
wenn die beteiligten Unternehmen gemäß Artikel 8 Absatz 2
Unterabsatz 2 anbieten, Verpflichtungen einzugehen, um den
Zusammenschluss in einer mit dem Gemeinsamen Markt zu
vereinbarenden Weise zu gestalten, es sei denn, dieses Angebot
wurde weniger als 55 Arbeitstage nach Einleitung des Verfah-
rens unterbreitet.

Die Fristen gemäß Unterabsatz 1 werden ebenfalls verlängert,
wenn die Anmelder dies spätestens 15 Arbeitstage nach Einlei-
tung des Verfahrens gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c)
beantragen. Die Anmelder dürfen eine solche Fristverlängerung
nur einmal beantragen. Ebenso kann die Kommission die
Fristen gemäß Unterabsatz 1 jederzeit nach Einleitung des
Verfahrens mit Zustimmung der Anmelder verlängern. Die
Gesamtdauer aller etwaigen Fristverlängerungen nach diesem
Unterabsatz darf 20 Arbeitstage nicht übersteigen.

(4) Die in den Absätzen 1 und 3 genannten Fristen werden
ausnahmsweise gehemmt, wenn die Kommission durch
Umstände, die von einem an dem Zusammenschluss beteiligten
Unternehmen zu vertreten sind, eine Auskunft im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 11 anfordern oder im Wege einer
Entscheidung nach Artikel 13 eine Nachprüfung anordnen
musste.

Unterabsatz 1 findet auch auf die Frist gemäß Artikel 9 Absatz
4 Buchstabe b) Anwendung.

(5) Wird eine Entscheidung der Kommission, die einer in
diesem Artikel festgesetzten Frist unterliegt, durch Urteil des
Gerichtshofs ganz oder teilweise für nichtig erklärt, so wird der

Zusammenschluss erneut von der Kommission geprüft; die
Prüfung wird mit einer Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1
abgeschlossen.

Der Zusammenschluss wird unter Berücksichtigung der
aktuellen Marktverhältnisse erneut geprüft.

Ist die ursprüngliche Anmeldung nicht mehr vollständig, weil
sich die Marktverhältnisse oder die in der Anmeldung enthal-
tenen Angaben geändert haben, so legen die Anmelder unver-
züglich eine neue Anmeldung vor oder ergänzen ihre ursprüng-
liche Anmeldung. Sind keine Änderungen eingetreten, so
bestätigen die Anmelder dies unverzüglich.

Die in Absatz 1 festgelegten Fristen beginnen mit dem
Arbeitstag, der auf den Tag des Eingangs der vollständigen
neuen Anmeldung, der Anmeldungsergänzung oder der Bestäti-
gung im Sinne von Unterabsatz 3 folgt.

Die Unterabsätze 2 und 3 finden auch in den in Artikel 6
Absatz 4 und Artikel 8 Absatz 7 bezeichneten Fällen Anwen-
dung.

(6) Hat die Kommission innerhalb der in Absatz 1 bezie-
hungsweise Absatz 3 genannten Fristen keine Entscheidung
nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) oder c) oder nach Artikel
8 Absätze 1, 2 oder 3 erlassen, so gilt der Zusammenschluss
unbeschadet des Artikels 9 als für mit dem Gemeinsamen
Markt vereinbar erklärt.

Artikel 11

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben von den in Artikel 3
Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten Personen sowie von Unter-
nehmen und Unternehmensvereinigungen durch einfaches
Auskunftsverlangen oder durch Entscheidung verlangen, dass
sie alle erforderlichen Auskünfte erteilen.

(2) Richtet die Kommission ein einfaches Auskunftsver-
langen an eine Person, ein Unternehmen oder eine Unterneh-
mensvereinigung, so gibt sie darin die Rechtsgrundlagen und
den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art der benötigten
Auskünfte und die Frist für die Erteilung der Auskünfte an und
weist auf die in Artikel 14 für den Fall der Erteilung einer
unrichtigen oder irreführenden Auskunft vorgesehenen Sank-
tionen hin.

(3) Verpflichtet die Kommission eine Person, ein Unter-
nehmen oder eine Unternehmensvereinigung durch Entschei-
dung zur Erteilung von Auskünften, so gibt sie darin die
Rechtsgrundlage, den Zweck des Auskunftsverlangens, die Art
der benötigten Auskünfte und die Frist für die Erteilung der
Auskünfte an. In der Entscheidung ist ferner auf die in Artikel
14 beziehungsweise Artikel 15 vorgesehenen Sanktionen
hinzuweisen; gegebenenfalls kann auch ein Zwangsgeld gemäß
Artikel 15 festgesetzt werden. Außerdem enthält die Entschei-
dung einen Hinweis auf das Recht, vor dem Gerichtshof gegen
die Entscheidung Klage zu erheben.
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(4) Zur Erteilung der Auskünfte sind die Inhaber der Unter-
nehmen oder deren Vertreter, bei juristischen Personen, Gesell-
schaften und nicht rechtsfähigen Vereinen die nach Gesetz oder
Satzung zur Vertretung berufenen Personen verpflichtet.
Ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen können die
Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben
in vollem Umfang dafür verantwortlich, dass die erteilten
Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend
sind.

(5) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet sich der Wohnsitz
der Person oder der Sitz des Unternehmens oder der Unterneh-
mensvereinigung befindet, sowie der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, dessen Hoheitsgebiet betroffen ist, unverzüglich
eine Kopie der nach Absatz 3 erlassenen Entscheidung. Die
Kommission übermittelt der zuständigen Behörde eines
Mitgliedstaats auch die Kopien einfacher Auskunftsverlangen in
Bezug auf einen angemeldeten Zusammenschluss, wenn die
betreffende Behörde diese ausdrücklich anfordert.

(6) Die Regierungen und zuständigen Behörden der Mitglied-
staaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle Auskünfte,
die sie zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben benötigt.

(7) Zur Erfüllung der ihr durch diese Verordnung übertra-
genen Aufgaben kann die Kommission alle natürlichen und
juristischen Personen befragen, die dieser Befragung zum
Zweck der Einholung von Informationen über einen Untersu-
chungsgegenstand zustimmen. Zu Beginn der Befragung, die
telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln erfolgen
kann, gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck
der Befragung an.

Findet eine Befragung weder in den Räumen der Kommission
noch telefonisch oder mit anderen elektronischen Mitteln statt,
so informiert die Kommission zuvor die zuständige Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung
erfolgt. Auf Verlangen der zuständigen Behörde dieses Mitglied-
staats können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommis-
sion und die anderen von der Kommission zur Durchführung
der Befragung ermächtigten Personen unterstützen.

Artikel 12

Nachprüfungen durch Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Auf Ersuchen der Kommission nehmen die zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten diejenigen Nachprüfungen vor,
die die Kommission gemäß Artikel 13 Absatz 1 für angezeigt
hält oder die sie in einer Entscheidung gemäß Artikel 13
Absatz 4 angeordnet hat. Die mit der Durchführung der Nach-
prüfungen beauftragten Bediensteten der zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie die von ihnen ermächtigten oder
benannten Personen üben ihre Befugnisse nach Maßgabe ihres
innerstaatlichen Rechts aus.

(2) Die Bediensteten der Kommission und andere von ihr
ermächtigte Begleitpersonen können auf Anweisung der
Kommission oder auf Ersuchen der zuständigen Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, die Bediensteten dieser Behörde unter-
stützen.

Artikel 13

Nachprüfungsbefugnisse der Kommission

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung der ihr durch diese
Verordnung übertragenen Aufgaben bei Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen alle erforderlichen Nachprüfungen
vornehmen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der
Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig
davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen
Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu
verlangen,

d) alle Geschäftsräume und Bücher oder Unterlagen für die
Dauer der Nachprüfung in dem hierfür erforderlichen
Ausmaß zu versiegeln,

e) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens
oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Sach-
verhalten oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand
und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen,
und ihre Antworten aufzuzeichnen.

(3) Die mit der Nachprüfung beauftragten Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen
Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der Zweck der Nach-
prüfung bezeichnet sind und in dem auf die in Artikel 14
vorgesehenen Sanktionen für den Fall hingewiesen wird, dass
die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen
nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten auf die
nach Absatz 2 gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind.
Die Kommission unterrichtet die zuständige Behörde des
Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorge-
nommen werden soll, rechtzeitig vor deren Beginn über den
Prüfungsauftrag.

(4) Unternehmen und Unternehmensvereinigungen sind
verpflichtet, die Nachprüfungen zu dulden, die die Kommission
durch Entscheidung angeordnet hat. Die Entscheidung
bezeichnet den Gegenstand und den Zweck der Nachprüfung,
bestimmt den Zeitpunkt des Beginns der Nachprüfung und
weist auf die in Artikel 14 und Artikel 15 vorgesehenen Sank-
tionen sowie auf das Recht hin, vor dem Gerichtshof Klage
gegen die Entscheidung zu erheben. Die Kommission erlässt
diese Entscheidung nach Anhörung der zuständigen Behörde
des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung
vorgenommen werden soll.

(5) Die Bediensteten der zuständigen Behörde des Mitglied-
staats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung vorgenommen
werden soll, sowie die von dieser Behörde ermächtigten oder
benannten Personen unterstützen auf Anweisung dieser
Behörde oder auf Ersuchen der Kommission die Bediensteten
der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleit-
personen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in Absatz 2
genannten Befugnisse.
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(6) Stellen die Bediensteten der Kommission oder die
anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, dass sich
ein Unternehmen einer aufgrund dieses Artikels angeordneten
Nachprüfung, einschließlich der Versiegelung der
Geschäftsräume, Bücher oder Geschäftsunterlagen, widersetzt,
so leistet der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Amts-
hilfe, gegebenenfalls unter Einsatz der Polizei oder anderer
gleichwertiger Vollzugsorgane, damit die Bediensteten der
Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitper-
sonen ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(7) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 6 nach einzelstaatlichem
Recht eine gerichtliche Genehmigung voraus, so ist diese zu
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt
werden.

(8) Wurde eine gerichtliche Genehmigung gemäß Absatz 7
beantragt, prüft das einzelstaatliche Gericht die Echtheit der
Kommissionsentscheidung und vergewissert sich, dass die beab-
sichtigten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch —
gemessen am Gegenstand der Nachprüfung — unverhältnis-
mäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der
Zwangsmaßnahmen kann das einzelstaatliche Gericht die
Kommission unmittelbar oder über die zuständige Behörde des
betreffenden Mitgliedstaats um ausführliche Erläuterungen zum
Gegenstand der Nachprüfung ersuchen. Das einzelstaatliche
Gericht darf jedoch weder die Notwendigkeit der Nachprüfung
in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission
verlangen. Die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Kommissions-
entscheidung ist dem Gerichtshof vorbehalten.

Artikel 14

Geldbußen

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen und
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung Geldbußen
bis zu einem Höchstbetrag von 1 % des von dem beteiligten
Unternehmen oder der beteiligten Unternehmensvereinigung
erzielten Gesamtumsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen,
wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) in einem Antrag, einer Bestätigung, einer Anmeldung oder
Anmeldungsergänzung nach Artikel 4, Artikel 10 Absatz 5
oder Artikel 22 Absatz 3 unrichtige oder irreführende
Angaben machen,

b) bei der Erteilung einer nach Artikel 11 Absatz 2 verlangten
Auskunft unrichtige oder irreführende Angaben machen,

c) bei der Erteilung einer durch Entscheidung gemäß Artikel
11 Absatz 3 verlangten Auskunft unrichtige, unvollständige
oder irreführende Angaben machen oder die Auskunft nicht
innerhalb der gesetzten Frist erteilen,

d) bei Nachprüfungen nach Artikel 13 die angeforderten
Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig
vorlegen oder die in einer Entscheidung nach Artikel 13
Absatz 4 angeordneten Nachprüfungen nicht dulden,

e) in Beantwortung einer nach Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe
e) gestellten Frage

— eine unrichtige oder irreführende Antwort erteilen,

— eine von einem Beschäftigten erteilte unrichtige,
unvollständige oder irreführende Antwort nicht inner-
halb einer von der Kommission gesetzten Frist berich-
tigen oder

— in Bezug auf Fakten im Zusammenhang mit dem Gegen-
stand und dem Zweck einer durch Entscheidung nach
Artikel 13 Absatz 4 angeordneten Nachprüfung keine
vollständige Antwort erteilen oder eine vollständige
Antwort verweigern,

f) die von den Bediensteten der Kommission oder den anderen
von ihr ermächtigten Begleitpersonen nach Artikel 13
Absatz 2 Buchstabe d) angebrachten Siegel gebrochen
haben.

(2) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen oder die beteiligten Unter-
nehmen durch Entscheidung Geldbußen in Höhe von bis zu
10 % des von den beteiligten Unternehmen erzielten Gesamt-
umsatzes im Sinne von Artikel 5 festsetzen, wenn sie vorsätz-
lich oder fahrlässig

a) einen Zusammenschluss vor seinem Vollzug nicht gemäß
Artikel 4 oder gemäß Artikel 22 Absatz 3 anmelden, es sei
denn, dies ist ausdrücklich gemäß Artikel 7 Absatz 2 oder
aufgrund einer Entscheidung gemäß Artikel 7 Absatz 3
zulässig,

b) einen Zusammenschluss unter Verstoß gegen Artikel 7 voll-
ziehen,

c) einen durch Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 3 für
unvereinbar mit dem Gemeinsamen Markt erklärten Zusam-
menschluss vollziehen oder den in einer Entscheidung nach
Artikel 8 Absatz 4 oder 5 angeordneten Maßnahmen nicht
nachkommen,

d) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Bedingung oder Auflage zuwiderhan-
deln.

(3) Bei der Festsetzung der Höhe der Geldbuße ist die Art,
die Schwere und die Dauer der Zuwiderhandlung zu berück-
sichtigen.

(4) Die Entscheidungen aufgrund der Absätze 1, 2 und 3
sind nicht strafrechtlicher Art.

Artikel 15

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann gegen die in Artikel 3 Absatz 1
Buchstabe b) bezeichneten Personen, gegen Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen durch Entscheidung ein Zwangs-
geld bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des durchschnittlichen
täglichen Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens oder
der beteiligten Unternehmensvereinigung im Sinne von Artikel
5 für jeden Arbeitstag des Verzugs von dem in ihrer Entschei-
dung bestimmten Zeitpunkt an festsetzen, um sie zu zwingen,

a) eine Auskunft, die sie in einer Entscheidung nach Artikel 11
Absatz 3 angefordert hat, vollständig und sachlich richtig zu
erteilen,

b) eine Nachprüfung zu dulden, die sie in einer Entscheidung
nach Artikel 13 Absatz 4 angeordnet hat,
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c) einer durch Entscheidung nach Artikel 6 Absatz 1 Buch-
stabe b), Artikel 7 Absatz 3 oder Artikel 8 Absatz 2 Unter-
absatz 2 auferlegten Auflage nachzukommen oder

d) den in einer Entscheidung nach Artikel 8 Absatz 4 oder 5
angeordneten Maßnahmen nachzukommen.

(2) Sind die in Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b) bezeichneten
Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der
Verpflichtung nachgekommen, zu deren Erfüllung das Zwangs-
geld festgesetzt worden war, so kann die Kommission die
endgültige Höhe des Zwangsgeldes auf einen Betrag festsetzen,
der unter dem Betrag liegt, der sich aus der ursprünglichen
Entscheidung ergeben würde.

Artikel 16

Kontrolle durch den Gerichtshof

Bei Klagen gegen Entscheidungen der Kommission, in denen
eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist, hat der
Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprü-
fung der Entscheidung im Sinne von Artikel 229 des Vertrags;
er kann die Geldbuße oder das Zwangsgeld aufheben, herab-
setzen oder erhöhen.

Artikel 17

Berufsgeheimnis

(1) Die bei Anwendung dieser Verordnung erlangten Kennt-
nisse dürfen nur zu dem mit der Auskunft, Ermittlung oder
Anhörung verfolgten Zweck verwertet werden.

(2) Unbeschadet des Artikels 4 Absatz 3 sowie der Artikel
18 und 20 sind die Kommission und die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten sowie ihre Beamten und sonstigen
Bediensteten, alle sonstigen, unter Aufsicht dieser Behörden
handelnden Personen und die Beamten und Bediensteten
anderer Behörden der Mitgliedstaaten verpflichtet, Kenntnisse
nicht preiszugeben, die sie bei Anwendung dieser Verordnung
erlangt haben und die ihrem Wesen nach unter das Berufsge-
heimnis fallen.

(3) Die Absätze 1 und 2 stehen der Veröffentlichung von
Übersichten oder Zusammenfassungen, die keine Angaben über
einzelne Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen
enthalten, nicht entgegen.

Artikel 18

Anhörung Beteiligter und Dritter

(1) Vor Entscheidungen nach Artikel 6 Absatz 3, Artikel 7
Absatz 3, Artikel 8 Absätze 2 bis 6, Artikel 14 und Artikel 15
gibt die Kommission den betroffenen Personen, Unternehmen

und Unternehmensvereinigungen Gelegenheit, sich zu den
ihnen gegenüber geltend gemachten Einwänden in allen
Abschnitten des Verfahrens bis zur Anhörung des Beratenden
Ausschusses zu äußern.

(2) Abweichend von Absatz 1 können Entscheidungen nach
Artikel 7 Absatz 3 und Artikel 8 Absatz 5 vorläufig erlassen
werden, ohne den betroffenen Personen, Unternehmen oder
Unternehmensvereinigungen zuvor Gelegenheit zur Äußerung
zu geben, sofern die Kommission dies unverzüglich nach dem
Erlass ihrer Entscheidung nachholt.

(3) Die Kommission stützt ihre Entscheidungen nur auf die
Einwände, zu denen die Betroffenen Stellung nehmen konnten.
Das Recht der Betroffenen auf Verteidigung während des
Verfahrens wird in vollem Umfang gewährleistet. Zumindest
die unmittelbar Betroffenen haben das Recht der Akteneinsicht,
wobei die berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse zu berücksichtigen sind.

(4) Sofern die Kommission oder die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten es für erforderlich halten, können sie auch
andere natürliche oder juristische Personen anhören. Wenn
natürliche oder juristische Personen, die ein hinreichendes Inte-
resse darlegen, und insbesondere Mitglieder der Leitungsorgane
der beteiligten Unternehmen oder rechtlich anerkannte
Vertreter der Arbeitnehmer dieser Unternehmen einen Antrag
auf Anhörung stellen, so ist ihrem Antrag stattzugeben.

Artikel 19

Verbindung mit den Behörden der Mitgliedstaaten

(1) Die Kommission übermittelt den zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten binnen dreier Arbeitstage eine Kopie der
Anmeldungen und sobald wie möglich die wichtigsten Schrift-
stücke, die in Anwendung dieser Verordnung bei ihr einge-
reicht oder von ihr erstellt werden. Zu diesen Schriftstücken
gehören auch die Verpflichtungszusagen, die die beteiligten
Unternehmen der Kommission angeboten haben, um den
Zusammenschluss gemäß Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8
Absatz 2 Unterabsatz 2 in einer mit dem Gemeinsamen Markt
zu vereinbarenden Weise zu gestalten.

(2) Die Kommission führt die in dieser Verordnung vorgese-
henen Verfahren in enger und stetiger Verbindung mit den
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten durch; diese sind
berechtigt, zu diesen Verfahren Stellung zu nehmen. Im
Hinblick auf die Anwendung des Artikels 9 nimmt sie die in
Artikel 9 Absatz 2 bezeichneten Mitteilungen der zuständigen
Behörden der Mitgliedstaaten entgegen; sie gibt ihnen Gelegen-
heit, sich in allen Abschnitten des Verfahrens bis zum Erlass
einer Entscheidung nach Artikel 9 Absatz 3 zu äußern und
gewährt ihnen zu diesem Zweck Akteneinsicht.
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(3) Ein Beratender Ausschuss für die Kontrolle von Unter-
nehmenszusammenschlüssen ist vor jeder Entscheidung nach
Artikel 8 Absätze 1 bis 6 und Artikel 14 oder 15, ausgenom-
men vorläufige Entscheidungen nach Artikel 18 Absatz 2, zu
hören.

(4) Der Beratende Ausschuss setzt sich aus Vertretern der
zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Jeder
Mitgliedstaat bestimmt einen oder zwei Vertreter, die im Fall
der Verhinderung durch jeweils einen anderen Vertreter ersetzt
werden können. Mindestens einer dieser Vertreter muss für
Kartell- und Monopolfragen zuständig sein.

(5) Die Anhörung erfolgt in einer gemeinsamen Sitzung, die
die Kommission anberaumt und in der sie den Vorsitz führt.
Der Einladung zur Sitzung sind eine Darstellung des Sachver-
halts unter Angabe der wichtigsten Schriftstücke sowie ein
Entscheidungsentwurf für jeden zu behandelnden Fall beizu-
fügen. Die Sitzung findet frühestens zehn Arbeitstage nach
Versendung der Einladung statt. Die Kommission kann diese
Frist in Ausnahmefällen entsprechend verkürzen, um schweren
Schaden von einem oder mehreren an dem Zusammenschluss
beteiligten Unternehmen abzuwenden.

(6) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu
dem Entscheidungsentwurf der Kommission — erforderlichen-
falls durch Abstimmung — ab. Der Beratende Ausschuss kann
seine Stellungnahme abgeben, auch wenn Mitglieder des
Ausschusses und ihre Vertreter nicht anwesend sind. Diese Stel-
lungnahme ist schriftlich niederzulegen und dem Entschei-
dungsentwurf beizufügen. Die Kommission berücksichtigt
soweit wie möglich die Stellungnahme des Ausschusses. Sie
unterrichtet den Ausschuss darüber, inwieweit sie seine Stel-
lungnahme berücksichtigt hat.

(7) Die Kommission übermittelt den Adressaten der
Entscheidung die Stellungnahme des Beratenden Ausschusses
zusammen mit der Entscheidung. Sie veröffentlicht die Stel-
lungnahme zusammen mit der Entscheidung unter Berücksich-
tigung der berechtigten Interessen der Unternehmen an der
Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse.

Artikel 20

Veröffentlichung von Entscheidungen

(1) Die Kommission veröffentlicht die nach Artikel 8
Absätze 1 bis 6 sowie Artikel 14 und 15 erlassenen Entschei-
dungen, ausgenommen vorläufige Entscheidungen nach Artikel
18 Absatz 2, zusammen mit der Stellungnahme des Beratenden
Ausschusses im Amtsblatt der Europäischen Union.

(2) Die Veröffentlichung erfolgt unter Angabe der Beteiligten
und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung; sie muss den
berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschäftsgeheimnisse Rechnung tragen.

Artikel 21

Anwendung dieser Verordnung und Zuständigkeit

(1) Diese Verordnung gilt allein für Zusammenschlüsse im
Sinne des Artikels 3; die Verordnungen (EG) Nr. 1/2003 (1),
(EWG) Nr. 1017/68 (2), (EWG) Nr. 4056/86 (3) und (EWG) Nr.
3975/87 (4) des Rates gelten nicht, außer für Gemeinschaftsun-
ternehmen, die keine gemeinschaftsweite Bedeutung haben und
die Koordinierung des Wettbewerbsverhaltens unabhängig blei-
bender Unternehmen bezwecken oder bewirken.

(2) Vorbehaltlich der Nachprüfung durch den Gerichtshof ist
die Kommission ausschließlich dafür zuständig, die in dieser
Verordnung vorgesehenen Entscheidungen zu erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten wenden ihr innerstaatliches Wettbe-
werbsrecht nicht auf Zusammenschlüsse von gemeinschafts-
weiter Bedeutung an.

Unterabsatz 1 berührt nicht die Befugnis der Mitgliedstaaten,
die zur Anwendung des Artikels 4 Absatz 4 oder des Artikels 9
Absatz 2 erforderlichen Ermittlungen vorzunehmen und nach
einer Verweisung gemäß Artikel 9 Absatz 3 Unterabsatz 1
Buchstabe b) oder Artikel 9 Absatz 5 die in Anwendung des
Artikels 9 Absatz 8 unbedingt erforderlichen Maßnahmen zu
ergreifen.

(4) Unbeschadet der Absätze 2 und 3 können die Mitglied-
staaten geeignete Maßnahmen zum Schutz anderer berechtigter
Interessen als derjenigen treffen, welche in dieser Verordnung
berücksichtigt werden, sofern diese Interessen mit den allge-
meinen Grundsätzen und den übrigen Bestimmungen des
Gemeinschaftsrechts vereinbar sind.

Im Sinne des Unterabsatzes 1 gelten als berechtigte Interessen
die öffentliche Sicherheit, die Medienvielfalt und die Aufsichts-
regeln.

Jedes andere öffentliche Interesse muss der betreffende Mitglied-
staat der Kommission mitteilen; diese muss es nach Prüfung
seiner Vereinbarkeit mit den allgemeinen Grundsätzen und den
sonstigen Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts vor Anwen-
dung der genannten Maßnahmen anerkennen. Die Kommission
gibt dem betreffenden Mitgliedstaat ihre Entscheidung binnen
25 Arbeitstagen nach der entsprechenden Mitteilung bekannt.
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Artikel 22

Verweisung an die Kommission

(1) Auf Antrag eines oder mehrerer Mitgliedstaaten kann die
Kommission jeden Zusammenschluss im Sinne von Artikel 3
prüfen, der keine gemeinschaftsweite Bedeutung im Sinne von
Artikel 1 hat, aber den Handel zwischen Mitgliedstaaten
beeinträchtigt und den Wettbewerb im Hoheitsgebiet des bezie-
hungsweise der antragstellenden Mitgliedstaaten erheblich zu
beeinträchtigen droht.

Der Antrag muss innerhalb von 15 Arbeitstagen, nachdem der
Zusammenschluss bei dem betreffenden Mitgliedstaat ange-
meldet oder, falls eine Anmeldung nicht erforderlich ist, ihm
anderweitig zur Kenntnis gebracht worden ist, gestellt werden.

(2) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden
der Mitgliedstaaten und die beteiligten Unternehmen unverzüg-
lich von einem nach Absatz 1 gestellten Antrag.

Jeder andere Mitgliedstaat kann sich dem ersten Antrag inner-
halb von 15 Arbeitstagen, nachdem er von der Kommission
über diesen informiert wurde, anschließen.

Alle einzelstaatlichen Fristen, die den Zusammenschluss
betreffen, werden gehemmt, bis nach dem Verfahren dieses
Artikels entschieden worden ist, durch wen der Zusammen-
schluss geprüft wird. Die Hemmung der einzelstaatlichen
Fristen endet, sobald der betreffende Mitgliedstaat der Kommis-
sion und den beteiligten Unternehmen mitteilt, dass er sich
dem Antrag nicht anschließt.

(3) Die Kommission kann spätestens zehn Arbeitstage nach
Ablauf der Frist gemäß Absatz 2 beschließen, den Zusammen-
schluss zu prüfen, wenn dieser ihrer Ansicht nach den Handel
zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt und den Wettbewerb
im Hoheitsgebiet des bzw. der Antrag stellenden Mitglied-
staaten erheblich zu beeinträchtigen droht. Trifft die Kommis-
sion innerhalb der genannten Frist keine Entscheidung, so gilt
dies als Entscheidung, den Zusammenschluss gemäß dem
Antrag zu prüfen.

Die Kommission unterrichtet alle Mitgliedstaaten und die betei-
ligten Unternehmen von ihrer Entscheidung. Sie kann eine
Anmeldung gemäß Artikel 4 verlangen.

Das innerstaatliche Wettbewerbsrecht des bzw. der Mitglied-
staaten, die den Antrag gestellt haben, findet auf den Zusam-
menschluss nicht mehr Anwendung.

(4) Wenn die Kommission einen Zusammenschluss gemäß
Absatz 3 prüft, finden Artikel 2, Artikel 4 Absätze 2 und 3, die
Artikel 5 und 6 sowie die Artikel 8 bis 21 Anwendung. Artikel
7 findet Anwendung, soweit der Zusammenschluss zu dem
Zeitpunkt, zu dem die Kommission den beteiligten Unter-
nehmen mitteilt, dass ein Antrag eingegangen ist, noch nicht
vollzogen worden ist.

Ist eine Anmeldung nach Artikel 4 nicht erforderlich, beginnt
die Frist für die Einleitung des Verfahrens nach Artikel 10
Absatz 1 an dem Arbeitstag, der auf den Arbeitstag folgt, an
dem die Kommission den beteiligten Unternehmen ihre
Entscheidung mitteilt, den Zusammenschluss gemäß Absatz 3
zu prüfen.

(5) Die Kommission kann einem oder mehreren Mitglied-
staaten mitteilen, dass ein Zusammenschluss nach ihrem Dafür-
halten die Kriterien des Absatzes 1 erfüllt. In diesem Fall kann
die Kommission diesen Mitgliedstaat beziehungsweise diese
Mitgliedstaaten auffordern, einen Antrag nach Absatz 1 zu
stellen.

Artikel 23

Durchführungsbestimmungen

(1) Die Kommission ist ermächtigt, nach dem Verfahren des
Absatzes 2 Folgendes festzulegen:

a) Durchführungsbestimmungen über Form, Inhalt und andere
Einzelheiten der Anmeldungen und Anträge nach Artikel 4,

b) Durchführungsbestimmungen zu den in Artikel 4 Absätze 4
und 5 und den Artikeln 7, 9, 10 und 22 bezeichneten
Fristen,

c) das Verfahren und die Fristen für das Angebot und die
Umsetzung von Verpflichtungszusagen gemäß Artikel 6
Absatz 2 und Artikel 8 Absatz 2,

d) Durchführungsbestimmungen für Anhörungen nach Arti-
kel 18.

(2) Die Kommission wird von einem Beratenden Ausschuss
unterstützt, der sich aus Vertretern der Mitgliedstaaten zusam-
mensetzt.

a) Die Kommission hört den Beratenden Ausschuss, bevor sie
einen Entwurf von Durchführungsvorschriften veröffentlicht
oder solche Vorschriften erlässt.

b) Die Anhörung erfolgt in einer Sitzung, die die Kommission
anberaumt und in der sie den Vorsitz führt. Der Einladung
zur Sitzung ist ein Entwurf der Durchführungsbestim-
mungen beizufügen. Die Sitzung findet frühestens zehn
Arbeitstage nach Versendung der Einladung statt.

c) Der Beratende Ausschuss gibt seine Stellungnahme zu dem
Entwurf der Durchführungsbestimmungen — erforderli-
chenfalls durch Abstimmung — ab. Die Kommission
berücksichtigt die Stellungnahme des Ausschusses in
größtmöglichem Umfang.

Artikel 24

Beziehungen zu Drittländern

(1) Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission über
die allgemeinen Schwierigkeiten, auf die ihre Unternehmen bei
Zusammenschlüssen gemäß Artikel 3 in einem Drittland
stoßen.

(2) Die Kommission erstellt erstmals spätestens ein Jahr nach
Inkrafttreten dieser Verordnung und in der Folge regelmäßig
einen Bericht, in dem die Behandlung von Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
im Sinne der Absätze 3 und 4 bei Zusammenschlüssen in
Drittländern untersucht wird. Die Kommission übermittelt diese
Berichte dem Rat und fügt ihnen gegebenenfalls Empfehlungen
bei.
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(3) Stellt die Kommission anhand der in Absatz 2 genannten
Berichte oder aufgrund anderer Informationen fest, dass ein
Drittland Unternehmen, die ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft
in der Gemeinschaft haben, nicht eine Behandlung zugesteht,
die derjenigen vergleichbar ist, die die Gemeinschaft den Unter-
nehmen dieses Drittlands zugesteht, so kann sie dem Rat
Vorschläge unterbreiten, um ein geeignetes Mandat für
Verhandlungen mit dem Ziel zu erhalten, für Unternehmen, die
ihren Sitz oder ihr Hauptgeschäft in der Gemeinschaft haben,
eine vergleichbare Behandlung zu erreichen.

(4) Die nach diesem Artikel getroffenen Maßnahmen müssen
mit den Verpflichtungen der Gemeinschaft oder der Mitglied-
staaten vereinbar sein, die sich — unbeschadet des Artikels 307
des Vertrags — aus internationalen bilateralen oder multilate-
ralen Vereinbarungen ergeben.

Artikel 25

Aufhebung

(1) Die Verordnungen (EWG) Nr. 4064/89 und (EG) Nr.
1310/97 werden unbeschadet des Artikels 26 Absatz 2 mit
Wirkung vom 1. Mai 2004 aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobenen Verordnungen
gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und
sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle im Anhang zu
lesen.

Artikel 26

Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer
Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. Mai 2004.

(2) Die Verordnung (EWG) Nr. 4064/89 findet vorbehaltlich
insbesondere der Vorschriften über ihre Anwendbarkeit gemäß
ihrem Artikel 25 Absätze 2 und 3 sowie vorbehaltlich des Arti-
kels 2 der Verordnung (EWG) Nr. 1310/97 weiterhin Anwen-
dung auf Zusammenschlüsse, die vor dem Zeitpunkt der
Anwendbarkeit der vorliegenden Verordnung Gegenstand eines
Vertragsabschlusses oder einer Veröffentlichung im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 4064/89
gewesen oder durch einen Kontrollerwerb im Sinne derselben
Vorschrift zustande gekommen sind.

(3) Für Zusammenschlüsse, auf die diese Verordnung infolge
des Beitritts eines neuen Mitgliedstaats anwendbar ist, wird das
Datum der Geltung dieser Verordnung durch das Beitrittsdatum
ersetzt.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 20. Januar 2004.

Im Namen des Rates

Der Präsident
C. McCREEVY
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2023/914 DER KOMMISSION 

vom 20. April 2023

zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der 

Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union,

gestützt auf Artikel 57 Absatz 2 Buchstabe a des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum in Verbindung mit 
Artikel 1 des Protokolls 21 zu dem Abkommen,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszu
sammenschlüssen (1), insbesondere auf Artikel 23 Absatz 1,

nach Anhörung des Beratenden Ausschusses,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 der Kommission vom 7. April 2004 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (2) ist bereits mehrfach geändert 
worden. Da nun weitere Änderungen erforderlich sind, sollte die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 im Interesse der 
Klarheit aufgehoben und ersetzt werden.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 geht von dem Grundsatz aus, dass Zusammenschlüsse anzumelden sind, bevor 
sie vollzogen werden. Von einer ordnungsgemäßen Anmeldung hängen wichtige, für die an dem Zusammenschluss
vorhaben Beteiligten vorteilhafte Rechtsfolgen ab. Die Verletzung der Anmeldepflicht kann jedoch zur Verhängung 
von Geldbußen gegen die Beteiligten führen und auch nachteilige Rechtsfolgen zivilrechtlicher Art für sie haben. Im 
Interesse der Rechtssicherheit ist es deshalb geboten, Gegenstand und Inhalt der bei der Anmeldung zu 
übermittelnden Informationen genau zu bestimmen.

(3) Es obliegt den Anmeldern, die Kommission wahrheitsgemäß und vollständig über die Tatsachen und Umstände zu 
unterrichten, die für den Erlass eines Beschlusses über den angemeldeten Zusammenschluss von Bedeutung sind.

(4) Ferner gewährt die Verordnung (EG) Nr. 139/2004 den beteiligten Unternehmen das Recht, vor der Anmeldung in 
einem begründeten Antrag um eine Verweisung der Sache von einem oder mehreren Mitgliedstaaten an die 
Kommission oder umgekehrt zu ersuchen, wenn der Zusammenschluss die Voraussetzungen der genannten 
Verordnung erfüllt. Es ist wichtig, dass die Kommission und die zuständigen Behörden der betroffenen 
Mitgliedstaaten über ausreichende Informationen verfügen, um binnen einer kurzen Frist darüber zu entscheiden, 
ob eine Verweisung erfolgen sollte. Deswegen sollte der begründete Antrag auf Verweisung bestimmte 
Informationen zu diesem Punkt enthalten.

(5) Um die Prüfung von Anmeldungen, begründeten Anträgen und Informationen zu Verpflichtungen zu vereinfachen 
und zu beschleunigen, sollten standardisierte Formulare verwendet werden. Diese Formulare sind dieser 
Verordnung als Anhänge beigefügt. Es ist möglich, dass sich das Format der Anhänge dieser Verordnung ändert und 
die entsprechenden Formulare durch elektronische Formulare ersetzt werden, in denen die gleichen Informationen 
verlangt werden.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
(2) ABl. L 133 vom 30.4.2004, S. 1.
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(6) Da mit der Anmeldung die in der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 vorgesehenen gesetzlichen Fristen in Gang gesetzt 
werden, sollten auch die für diese Fristen geltenden Bedingungen und der Zeitpunkt des Fristbeginns festgelegt 
werden.

(7) Im Interesse der Rechtssicherheit sollten Regeln für die Berechnung der in der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
vorgesehenen Fristen festgelegt werden. Dabei sollten insbesondere der Beginn und das Ende der Fristen sowie die 
ihren Lauf hemmenden Umstände bestimmt werden, wobei die Erfordernisse zu berücksichtigen sind, die sich aus 
dem außergewöhnlich engen Zeitrahmen für die Fusionskontrollverfahren ergeben.

(8) Die Vorschriften über Verfahren der Kommission nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 sollten in einer Weise 
gestaltet werden, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör und die Verteidigungsrechte in vollem Umfang gewahrt 
werden. Zu diesem Zweck unterscheidet die Kommission zwischen den Anmeldern, den anderen an dem 
Zusammenschlussvorhaben Beteiligten, Dritten und den Beteiligten, an die die Kommission einen Beschluss zur 
Verhängung einer Geldbuße oder eines Zwangsgelds zu richten beabsichtigt.

(9) Die Kommission sollte den Anmeldern und anderen an dem Zusammenschlussvorhaben Beteiligten auf deren 
Wunsch bereits vor der Anmeldung Gelegenheit zu informellen und streng vertraulichen Gesprächen über den 
beabsichtigten Zusammenschluss geben. Außerdem sollte die Kommission nach der Anmeldung in engem Kontakt 
mit diesen Beteiligten bleiben, soweit dies erforderlich ist, um etwaige praktische oder rechtliche Probleme, die sie 
bei einer ersten Prüfung des Falls entdeckt hat, mit ihnen zu erörtern und wenn möglich im gegenseitigen 
Einvernehmen zu lösen.

(10) Entsprechend dem Grundsatz der Wahrung der Verteidigungsrechte sollten die Anmelder Gelegenheit haben, sich zu 
allen Beschwerdepunkten zu äußern, welche die Kommission in ihrem Beschluss in Betracht ziehen will. Den 
anderen an dem Zusammenschlussvorhaben Beteiligten sollten die Beschwerdepunkte der Kommission ebenfalls 
mitgeteilt werden, und ihnen sollte Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben werden.

(11) Auch Dritte, die ein hinreichendes Interesse nachweisen, sollten Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten, falls sie 
einen entsprechenden schriftlichen Antrag stellen.

(12) Alle zur Stellungnahme berechtigten Personen sollten sich sowohl in ihrem eigenen Interesse als auch im Interesse 
eines ordentlichen Verfahrens schriftlich äußern, unbeschadet ihres Rechts, gegebenenfalls eine mündliche 
Anhörung zu beantragen, die das schriftliche Verfahren ergänzt. In Eilfällen sollte die Kommission jedoch die 
Möglichkeit haben, sofort eine mündliche Anhörung der Anmelder, anderer Beteiligter oder Dritter durchzuführen.

(13) Es ist festzulegen, welche Rechte den Personen zustehen, die angehört werden sollen, inwieweit ihnen Einsicht in die 
Kommissionsakte gewährt werden sollte und unter welchen Voraussetzungen Vertretung und Beistand zulässig sind.

(14) Gewährt die Kommission Akteneinsicht, sollte sie den Schutz von Geschäftsgeheimnissen und anderen vertraulichen 
Informationen sicherstellen. Die Kommission sollte von den Unternehmen, die Unterlagen oder Erklärungen 
vorgelegt haben, die Kenntlichmachung vertraulicher Informationen verlangen können.

(15) Damit die Kommission Verpflichtungen, die von den Anmeldern angeboten werden, um einen Zusammenschluss 
mit dem Binnenmarkt vereinbar zu machen, ordnungsgemäß prüfen und die erforderliche Konsultierung mit den 
anderen Beteiligten, Dritten und den Behörden der Mitgliedstaaten nach Maßgabe der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 gewährleisten kann, sollten das Verfahren und die Fristen für die Vorlage der Verpflichtungszusagen 
festgelegt werden.

(16) Die Übermittlung von Unterlagen an die und von der Kommission sollte grundsätzlich auf elektronischem Wege 
erfolgen, wobei den Entwicklungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien und den 
Umweltauswirkungen solcher Übermittlungen Rechnung zu tragen ist. Dies gilt insbesondere für Anmeldungen, 
begründete Anträge, Erwiderungen auf die von der Kommission an die Anmelder gerichteten Beschwerdepunkte 
sowie Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 —
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HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

ANWENDUNGSBEREICH

Artikel 1

Diese Verordnung gilt für die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, die nach der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 durchgeführt wird.

KAPITEL II

ANMELDUNGEN UND ANDERE VORLAGEN

Artikel 2

Anmeldebefugnis

(1) Anmeldungen sind von den in Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Personen oder 
Unternehmen vorzulegen.

(2) Wenn bevollmächtigte externe Vertreter von Personen oder Unternehmen die Anmeldung unterzeichnen, müssen sie 
ihre Vertretungsbefugnis schriftlich nachweisen.

Artikel 3

Vorlage von Anmeldungen

(1) Für Anmeldungen ist das Formular CO in Anhang I zu verwenden. Unter den in Anhang II aufgeführten 
Voraussetzungen können Anmeldungen unter Verwendung des in dem Anhang enthaltenen Vereinfachten Formulars CO 
vorgelegt werden. Bei gemeinsamen Anmeldungen ist ein einziges Formular zu verwenden.

(2) Die in Absatz 1 genannten Formulare und sämtliche sachdienlichen Unterlagen sind der Kommission im Einklang 
mit Artikel 22 und unter Berücksichtigung der von der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 
Hinweise zu übermitteln.

(3) Die Anmeldungen sind in einer der Amtssprachen der Union abzufassen. Diese Sprache ist für die Anmelder zugleich 
die Verfahrenssprache — auch für spätere Verfahren bezüglich desselben Zusammenschlusses. Sachdienliche Unterlagen 
sind in der Originalsprache einzureichen. Ist die Originalsprache eines Dokuments keine der Amtssprachen der Union, so 
ist eine Übersetzung in die Verfahrenssprache beizufügen.

(4) Anmeldungen nach Artikel 57 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum können auch in einer der 
Amtssprachen der EFTA-Staaten oder der Arbeitssprache der EFTA-Überwachungsbehörde vorgelegt werden. Handelt es 
sich bei der für die Anmeldung gewählten Sprache nicht um eine Amtssprache der Union, haben die Anmelder sämtlichen 
Unterlagen eine Übersetzung in eine der Amtssprachen der Union beizufügen. Die für die Übersetzung gewählte Sprache 
wird von der Kommission als Verfahrenssprache gegenüber den Anmeldern verwendet.

Artikel 4

Erforderliche Angaben und Unterlagen

(1) Die Anmeldungen müssen alle Angaben enthalten und alle Unterlagen umfassen, die in den einschlägigen 
Formularen der Anhänge I und II verlangt werden. Die Angaben müssen richtig und vollständig sein.
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(2) Die Kommission kann die Anmelder auf schriftlichen Antrag hin von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter 
Informationen in der Anmeldung einschließlich bestimmter Unterlagen oder von anderen in den Anhängen I und II 
festgelegten Anforderungen befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder Anforderungen 
für die Prüfung des Falls nicht notwendig ist.

(3) Die Kommission bestätigt den Anmeldern oder ihren Vertretern unverzüglich schriftlich den Eingang der 
Anmeldung und jeder Antwort auf ein Schreiben der Kommission nach Artikel 5 Absätze 2 und 3.

Artikel 5

Wirksamwerden der Anmeldung

(1) Vorbehaltlich der Absätze 2, 3 und 4 werden Anmeldungen am Tag ihres Eingangs bei der Kommission wirksam.

(2) Sind die in der Anmeldung enthaltenen Angaben oder Unterlagen in einem wesentlichen Punkt unvollständig, so teilt 
die Kommission dies den Anmeldern oder ihren Vertretern umgehend schriftlich mit. In diesem Fall wird die Anmeldung 
am Tag des Eingangs der vollständigen Informationen bei der Kommission wirksam.

(3) Werden nach der Anmeldung wesentliche Änderungen des beschriebenen Sachverhalts oder neue Informationen 
bekannt, die den Anmeldern bekannt sind oder bekannt sein müssten und die anmeldepflichtig gewesen wären, wenn sie 
zum Zeitpunkt der Anmeldung bekannt gewesen wären, so sind diese Änderungen und neuen Informationen der 
Kommission unverzüglich mitzuteilen. Wenn diese Änderungen oder neuen Informationen erhebliche Auswirkungen auf 
die Beurteilung des Zusammenschlusses haben könnten, kann die Kommission den Tag des Eingangs der entsprechenden 
Informationen als den Tag ansehen, an dem die Anmeldung wirksam geworden ist. Die Kommission setzt die Anmelder 
oder ihre Vertreter hiervon umgehend schriftlich in Kenntnis.

(4) Für die Zwecke dieses Artikels sind unrichtige oder irreführende Angaben unbeschadet des Artikels 14 Absatz 1 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 als unvollständige Angaben anzusehen.

(5) Wenn die Kommission die erfolgte Anmeldung nach Artikel 4 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
veröffentlicht, gibt sie den Tag des Eingangs der Anmeldung an. Wird die Anmeldung infolge der Anwendung von 
Absatz 2, 3 oder 4 des vorliegenden Artikels später als zu dem in der Veröffentlichung genannten Zeitpunkt wirksam, so 
gibt die Kommission diesen späteren Zeitpunkt, zu dem die Anmeldung wirksam wird, in einer weiteren Veröffentlichung 
bekannt.

Artikel 6

Besondere Bestimmungen über begründete Anträge, Ergänzungen und Bestätigungen

(1) Begründete Anträge im Sinne des Artikels 4 Absätze 4 und 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 müssen die in 
Anhang III der vorliegenden Verordnung aufgeführten Angaben und Unterlagen enthalten. Die Angaben müssen richtig 
und vollständig sein.

(2) Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 und Artikel 3 Absätze 2, 3 und 4, Artikel 4, Artikel 5 Absätze 1 bis 4 sowie 
Artikel 22 der vorliegenden Verordnung gelten entsprechend für begründete Anträge im Sinne des Artikels 4 Absätze 4 
und 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004.

(3) Artikel 2, Artikel 3 Absatz 1 Satz 3 und Artikel 3 Absätze 2, 3 und 4, Artikel 4, Artikel 5 Absätze 1 bis 4 sowie 
Artikel 22 der vorliegenden Verordnung gelten entsprechend für Ergänzungen von Anmeldungen und Bestätigungen im 
Sinne des Artikels 10 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004.
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KAPITEL III

FRISTEN

Artikel 7

Beginn der Fristen

Fristen beginnen am ersten Arbeitstag im Sinne des Artikels 24 der vorliegenden Verordnung, der auf den Vorgang folgt, auf 
den sich die einschlägige Bestimmung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bezieht.

Artikel 8

Ende der Fristen

(1) Eine in Arbeitstagen bemessene Frist endet mit Ablauf des letzten Arbeitstages dieser Frist.

(2) Eine von der Kommission auf einen bestimmten Kalendertag festgesetzte Frist endet mit Ablauf dieses Kalendertages.

Artikel 9

Fristhemmung

(1) Die in Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen 
werden bei Beschlüssen, die die Kommission nach Artikel 11 Absatz 3 oder Artikel 13 Absatz 4 der genannten 
Verordnung zu erlassen hat, gehemmt, wenn

a) eine Auskunft, welche die Kommission nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 von einem der 
Anmelder oder einem anderen Beteiligten im Sinne des Artikels 11 der vorliegenden Verordnung verlangt hat, 
innerhalb der von der Kommission festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt worden ist;

b) eine Auskunft, welche die Kommission nach Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 von einem Dritten 
verlangt hat, innerhalb der von der Kommission festgesetzten Frist nicht oder nicht vollständig erteilt worden ist und 
dies auf Umstände zurückzuführen ist, für die einer der Anmelder oder der anderen Beteiligten im Sinne des 
Artikels 11 der vorliegenden Verordnung verantwortlich ist;

c) einer der Anmelder oder ein anderer Beteiligter im Sinne des Artikels 11 der vorliegenden Verordnung sich weigert, eine 
nach Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 von der Kommission als erforderlich angesehene 
Nachprüfung zu dulden oder bei ihrer Durchführung nach Maßgabe des Artikels 13 Absatz 2 der genannten 
Verordnung mitzuwirken;

d) die Anmelder es unterlassen haben, die Kommission von Änderungen des in der Anmeldung beschriebenen 
Sachverhalts oder von neuen Informationen der in Artikel 5 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung bezeichneten Art 
zu unterrichten.

(2) Die in Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen 
werden gehemmt, wenn die Kommission einen Beschluss nach Artikel 11 Absatz 3 der genannten Verordnung zu erlassen 
hat, ohne zuvor auf ein einfaches Auskunftsverlangen zurückzugreifen, sofern sie dazu durch Umstände veranlasst wird, für 
die ein an dem Zusammenschluss beteiligtes Unternehmen verantwortlich ist.

(3) Die in Artikel 9 Absatz 4 und Artikel 10 Absätze 1 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen 
werden während der folgenden Zeiträume gehemmt:

a) in den in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Fällen: zwischen dem Ende der im einfachen Auskunftsverlangen 
festgesetzten Frist und dem Eingang der vollständigen und richtigen durch Beschluss angeforderten Auskunft oder dem 
Zeitpunkt, zu dem die Kommission den Anmeldern mitteilt, dass die verlangte Auskunft angesichts der Ergebnisse ihrer 
laufenden Untersuchung oder der Marktentwicklungen nicht mehr erforderlich ist;
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b) in den in Absatz 1 Buchstabe c genannten Fällen: zwischen dem gescheiterten Nachprüfungsversuch und der 
Beendigung der durch Beschluss angeordneten Nachprüfung oder dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission den 
Anmeldern mitteilt, dass die angeordnete Nachprüfung angesichts der Ergebnisse ihrer laufenden Untersuchung oder 
der Marktentwicklungen nicht mehr erforderlich ist;

c) in den in Absatz 1 Buchstabe d genannten Fällen: zwischen dem Eintritt der Änderung des beschriebenen Sachverhalts 
und dem Eingang der vollständigen und richtigen Auskunft;

d) in den in Absatz 2 genannten Fällen: zwischen dem Ende der in dem Beschluss festgesetzten Frist und dem Eingang der 
vollständigen und richtigen durch Beschluss angeforderten Auskunft oder dem Zeitpunkt, zu dem die Kommission den 
Anmeldern mitteilt, dass die verlangte Auskunft angesichts der Ergebnisse ihrer laufenden Untersuchung oder der 
Marktentwicklungen nicht mehr erforderlich ist.

(4) Die Hemmung der Frist beginnt mit dem Arbeitstag, der auf den Tag der Entstehung des Hemmnisses folgt. Sie endet 
mit dem Ablauf des Tages, an dem das Hemmnis beseitigt wird. Ist dieser Tag kein Arbeitstag, so endet die Hemmung der 
Frist mit dem Ablauf des folgenden Arbeitstages.

(5) Die Kommission verarbeitet innerhalb einer angemessenen Frist alle Daten, die sie im Rahmen ihrer Untersuchung 
erhalten hat und die es ihr ermöglichen könnten, zu der Einschätzung zu gelangen, dass die verlangte Auskunft oder 
angeordnete Nachprüfung im Sinne des Absatzes 3 Buchstaben a, b und d nicht mehr erforderlich ist.

Artikel 10

Einhaltung der Fristen

(1) Die in Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 4, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absätze 1 und 3 sowie Artikel 22 Absatz 3 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen werden eingehalten, wenn die Kommission den jeweiligen Beschluss 
vor Fristablauf erlässt.

(2) Die in Artikel 4 Absatz 4 Unterabsatz 2 und Absatz 5 Unterabsatz 3, Artikel 9 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 1 
Unterabsatz 2 und Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Fristen werden von dem 
betreffenden Mitgliedstaat eingehalten, wenn dieser vor Fristablauf die Kommission schriftlich unterrichtet bzw. den 
schriftlichen Antrag einreicht oder sich diesem anschließt.

(3) Die in Artikel 9 Absatz 6 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannte Frist ist gewahrt, wenn die zuständige 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats die beteiligten Unternehmen vor Fristablauf nach den in dem genannten Artikel 
festgelegten Bestimmungen unterrichtet.

KAPITEL IV

WAHRNEHMUNG DES ANSPRUCHS AUF RECHTLICHES GEHÖR UND ANHÖRUNGEN

Artikel 11

Anzuhörende

Im Hinblick auf den Anspruch auf rechtliches Gehör nach Artikel 18 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 wird 
unterschieden zwischen

a) Anmeldern, d. h. den Personen oder Unternehmen, die eine Anmeldung nach Artikel 4 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 vorlegen;

b) anderen Beteiligten, d. h. den an dem Zusammenschlussvorhaben Beteiligten, die keine Anmelder sind, wie der 
Verkäufer und das Zielunternehmen des Zusammenschlusses;
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c) Dritten, d. h. natürlichen oder juristischen Personen einschließlich Kunden, Lieferanten und Wettbewerbern, sofern 
diese ein hinreichendes Interesse im Sinne des Artikels 18 Absatz 4 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 darlegen 
können; ein derartiges Interesse können insbesondere darlegen:

i) die Mitglieder der Aufsichts- oder Leitungsorgane der beteiligten Unternehmen oder die anerkannten Vertreter ihrer 
Arbeitnehmer,

ii) Verbraucherverbände, wenn das Zusammenschlussvorhaben von Endverbrauchern genutzte Waren oder 
Dienstleistungen betrifft;

d) den Beteiligten, bezüglich derer die Kommission den Erlass eines Beschlusses nach Artikel 14 oder 15 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 beabsichtigt.

Artikel 12

Beschlüsse über den Aufschub des Vollzugs von Zusammenschlüssen

(1) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Artikel 7 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 zu 
erlassen, der einen oder mehrere Beteiligte beschwert, so teilt sie den Anmeldern und anderen Beteiligten ihre 
Beschwerdepunkte schriftlich mit und setzt ihnen eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

(2) Hat die Kommission einen Beschluss im Sinne des Absatzes 1 dieses Artikels gemäß Artikel 18 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 vorläufig erlassen, ohne den Anmeldern und anderen Beteiligten zuvor Gelegenheit zur 
Stellungnahme gegeben zu haben, so übermittelt sie ihnen unverzüglich den vollen Wortlaut des vorläufigen Beschlusses 
und setzt ihnen eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

Im Anschluss an die Stellungnahme der Anmelder und anderen Beteiligten erlässt die Kommission einen abschließenden 
Beschluss, mit dem sie den vorläufigen Beschluss aufhebt, ändert oder bestätigt. Haben der Anmelder und die anderen 
Beteiligten sich innerhalb der ihnen gesetzten Frist nicht schriftlich geäußert, so wird der vorläufige Beschluss der 
Kommission mit dem Ablauf dieser Frist zu einem abschließenden Beschluss.

Artikel 13

Beschlüsse in der Hauptsache

(1) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 8 Absätze 2 bis 6 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 zu erlassen, so führt sie vor der Anhörung des Beratenden Ausschusses eine Anhörung der Beteiligten 
nach Artikel 18 Absätze 1 und 3 der genannten Verordnung durch.

Artikel 12 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung gilt entsprechend, wenn die Kommission in Anwendung des Artikels 18 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 einen vorläufigen Beschluss nach Artikel 8 Absatz 5 der genannten 
Verordnung erlassen hat.

(2) Die Kommission teilt den Anmeldern die Beschwerdepunkte schriftlich in einer Mitteilung der Beschwerdepunkte 
mit. Nach Übermittlung der Mitteilung der Beschwerdepunkte kann die Kommission eine oder mehrere ergänzende 
Mitteilungen der Beschwerdepunkte an die Anmelder richten, wenn sie neue Beschwerdepunkte erheben oder die zuvor 
erhobenen Beschwerdepunkte wesentlich ändern möchte.

In der Mitteilung der Beschwerdepunkte setzt die Kommission den Anmeldern eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

Die Kommission unterrichtet andere Beteiligte schriftlich über die Beschwerdepunkte im Sinne des Unterabsatzes 1 und 
setzt eine Frist, innerhalb derer diese schriftlich Stellung nehmen können.

Die Kommission ist nicht verpflichtet, nach Ablauf der von ihr gesetzten Frist erhaltene Stellungnahmen zu 
berücksichtigen.
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(3) In ihren schriftlichen Stellungnahmen können die Beteiligten, an die die Beschwerdepunkte gerichtet oder die davon 
in Kenntnis gesetzt wurden, alle relevanten Tatsachen vortragen; zum Nachweis der vorgetragenen Tatsachen fügen sie alle 
relevanten Unterlagen bei. Sie können der Kommission auch die Anhörung von Personen vorschlagen, die die 
vorgetragenen Tatsachen bestätigen können. Sie übermitteln der Kommission ihre Stellungnahmen im Einklang mit 
Artikel 22 und unter Berücksichtigung der von der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten 
Hinweise. Die Kommission leitet Kopien dieser schriftlichen Stellungnahmen unverzüglich an die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten weiter.

(4) Nach Übermittlung einer Mitteilung der Beschwerdepunkte kann die Kommission ein Sachverhaltsschreiben an die 
Anmelder richten, in dem sie diese über zusätzliche oder neue Tatsachen oder Beweismittel informiert, die die Kommission 
zur Untermauerung der bereits erhobenen Beschwerdepunkte verwenden möchte.

In dem Sachverhaltsschreiben setzt die Kommission den Anmeldern eine Frist zur schriftlichen Stellungnahme.

(5) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Artikel 14 oder Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 zu 
erlassen, so hört sie nach Artikel 18 Absätze 1 und 3 der genannten Verordnung vor der Anhörung des Beratenden 
Ausschusses diejenigen Beteiligten an, in Bezug auf die ein Beschluss erlassen werden soll.

Das Verfahren nach Absatz 2 Unterabsätze 1 und 2 sowie den Absätzen 3 und 4 gilt entsprechend.

Artikel 14

Mündliche Anhörungen

(1) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 8 Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 gibt die Kommission den Anmeldern, die dies in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt haben, die 
Gelegenheit, ihre Argumente in einer mündlichen Anhörung vorzutragen. Sie kann ihnen auch in anderen 
Verfahrensstadien die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu nehmen.

(2) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 3 oder Artikel 8 Absätze 2 bis 6 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 gibt die Kommission auch den anderen Beteiligten, die dies in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt 
haben, die Gelegenheit, ihre Argumente in einer mündlichen Anhörung vorzutragen. Sie kann ihnen auch in anderen 
Verfahrensstadien die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu nehmen.

(3) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 14 oder 15 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 gibt die Kommission 
Beteiligten, gegen die sie Geldbußen oder Zwangsgelder zu verhängen beabsichtigt, die Gelegenheit, ihre Argumente in 
einer mündlichen Anhörung vorzutragen, wenn sie dies in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt haben. Sie kann 
ihnen auch in anderen Verfahrensstadien die Gelegenheit geben, mündlich Stellung zu nehmen.

Artikel 15

Durchführung mündlicher Anhörungen

(1) Der Anhörungsbeauftragte führt mündliche Anhörungen in voller Unabhängigkeit durch.

(2) Die Kommission lädt die anzuhörenden Personen zu einer mündlichen Anhörung an einem von ihr festgesetzten 
Termin ein.

(3) Die Kommission lädt die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten zur Teilnahme an allen mündlichen Anhörungen 
ein.

(4) Die geladenen Personen erscheinen persönlich oder werden durch ihre gesetzlichen oder satzungsgemäßen Vertreter 
vertreten. Unternehmen und Unternehmensvereinigungen können sich auch durch einen ordnungsgemäß 
bevollmächtigten Vertreter vertreten lassen, bei dem es sich um einen ihrer fest angestellten Mitarbeiter handeln muss.

(5) Die von der Kommission anzuhörenden Personen können ihre Rechtsberater oder andere vom Anhörungs
beauftragten zugelassene qualifizierte und ordnungsgemäß bevollmächtigte Personen hinzuziehen.
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(6) Mündliche Anhörungen sind nicht öffentlich. Jede Person kann allein oder in Anwesenheit anderer geladener 
Personen gehört werden; dabei ist den berechtigten Interessen der Unternehmen am Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse 
und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen.

(7) Der Anhörungsbeauftragte kann allen Anzuhörenden im Sinne des Artikels 11, den Dienststellen der Kommission 
und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten gestatten, während der mündlichen Anhörung Fragen zu stellen.

(8) Der Anhörungsbeauftragte kann eine vorbereitende Sitzung mit den Anzuhörenden und den Dienststellen der 
Kommission abhalten, um den reibungslosen Ablauf der mündlichen Anhörung zu erleichtern.

(9) Die Aussagen jeder angehörten Person werden aufgezeichnet. Die Aufzeichnung der Anhörung wird den Personen, 
die an der Anhörung teilgenommen haben, auf Antrag zur Verfügung gestellt. Dabei ist den berechtigten Interessen der 
Unternehmen am Schutz ihrer Geschäftsgeheimnisse und anderer vertraulicher Informationen Rechnung zu tragen.

Artikel 16

Anhörung Dritter

(1) Beantragen Dritte ihre Anhörung, so unterrichtet die Kommission sie schriftlich über Art und Gegenstand des 
Verfahrens und setzt ihnen eine Frist zur Stellungnahme.

(2) Ist eine Mitteilung der Beschwerdepunkte oder eine ergänzende Mitteilung der Beschwerdepunkte ergangen, so kann 
die Kommission Dritten eine nichtvertrauliche Fassung dieser Mitteilungen übermitteln oder sie auf andere geeignete Weise 
über Art und Gegenstand des Verfahrens unterrichten. Zu diesem Zweck machen die Anmelder innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung der Beschwerdepunkte bzw. der ergänzenden Mitteilung der Beschwerdepunkte 
alle darin enthaltenen Informationen kenntlich, die sie nach Artikel 18 Absatz 3 Unterabsätze 2 und 3 als vertraulich 
betrachten. Die Kommission übermittelt Dritten nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 eine nichtvertrauliche Fassung 
der Beschwerdepunkte nur für die Zwecke des einschlägigen Verfahrens. Die Dritten müssen der Nutzungsbeschränkung 
vor Erhalt der nichtvertraulichen Fassung der Beschwerdepunkte zustimmen.

Ist keine Mitteilung der Beschwerdepunkte ergangen, so ist die Kommission nicht verpflichtet, Dritten im Sinne des 
Absatzes 1 Informationen zu übermitteln, die über Art und Gegenstand des Verfahrens hinausgehen.

(3) Die Dritten im Sinne des Absatzes 1 legen ihre schriftlichen Stellungnahmen innerhalb der festgesetzten Frist vor. 
Die Kommission kann diesen Dritten, sofern sie es in ihrer schriftlichen Stellungnahme beantragt haben, gegebenenfalls 
Gelegenheit zur Teilnahme an einer Anhörung geben. Sie kann diesen Dritten auch in anderen Fällen die Gelegenheit 
geben, mündlich Stellung zu nehmen.

(4) Die Kommission kann jede andere natürliche oder juristische Person auffordern, ihre Argumente schriftlich und 
mündlich, auch in einer mündlichen Anhörung, vorzutragen.

KAPITEL V

AKTENEINSICHT UND UMGANG MIT VERTRAULICHEN INFORMATIONEN

Artikel 17

Akteneinsicht und Verwendung von Unterlagen

(1) Die Kommission gewährt den Beteiligten, an die sie eine Mitteilung der Beschwerdepunkte gerichtet hat, auf Antrag 
Einsicht in die Verfahrensakte, um ihre Verteidigungsrechte zu gewährleisten. Die Akteneinsicht wird gewährt, nachdem 
die Kommission den Anmeldern die Mitteilung der Beschwerdepunkte bekannt gegeben hat.
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(2) Die Kommission gewährt auch den anderen Beteiligten, denen die Beschwerdepunkte mitgeteilt wurden, auf Antrag 
Einsicht in die Verfahrensakte, soweit dies zur Vorbereitung ihrer Stellungnahme erforderlich ist.

(3) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind

a) vertrauliche Informationen,

b) interne Unterlagen der Kommission,

c) interne Unterlagen der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten,

d) Schriftverkehr zwischen der Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten,

e) Schriftverkehr zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten untereinander sowie

f) Schriftverkehr zwischen der Kommission und anderen Wettbewerbsbehörden.

(4) Die durch Akteneinsicht nach diesem Artikel erhaltenen Unterlagen dürfen nur für die Zwecke des Verfahrens nach 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 verwendet werden.

Artikel 18

Umgang mit vertraulichen Informationen

(1) Informationen — einschließlich Unterlagen — werden von der Kommission nicht weitergegeben oder zugänglich 
gemacht, soweit

a) sie Geschäftsgeheimnisse oder sonstige vertrauliche Informationen enthalten und

b) ihre Preisgabe für die Zwecke des Verfahrens von der Kommission nicht für erforderlich gehalten wird.

(2) Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen, die nach den Artikeln 12, 13 bzw. 16 der vorliegenden 
Verordnung Stellung nehmen oder nach Artikel 11 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 Auskünfte erteilen oder der 
Kommission zu einem späteren Zeitpunkt im Zuge desselben Verfahrens weitere Informationen übermitteln, müssen die 
Informationen, die sie als vertraulich erachten, unter Angabe der Gründe klar kennzeichnen und innerhalb der von der 
Kommission festgesetzten Frist eine gesonderte nichtvertrauliche Fassung vorlegen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 kann die Kommission von den in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
genannten Personen, Unternehmen und Unternehmensvereinigungen, die nach der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
Unterlagen oder Erklärungen vorlegen oder vorgelegt haben, verlangen, dass sie die Unterlagen bzw. die Teile davon, die 
ihrer Ansicht nach Geschäftsgeheimnisse oder andere sie betreffende vertrauliche Informationen enthalten, kenntlich 
machen und die Unternehmen nennen, denen gegenüber diese Unterlagen als vertraulich anzusehen sind.

Die Kommission kann von den in Artikel 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 genannten Personen, Unternehmen und 
Unternehmensvereinigungen zudem verlangen, dass sie alle Teile einer Mitteilung der Beschwerdepunkte, einer 
Zusammenfassung der Sache oder eines von der Kommission erlassenen Beschlusses kennzeichnen, die ihrer Auffassung 
nach Geschäftsgeheimnisse enthalten.

Werden bestimmte Informationen als Geschäftsgeheimnis oder als vertraulich gekennzeichnet, so begründen die 
betreffenden Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen diese Kennzeichnung und übermitteln der 
Kommission innerhalb der von dieser festgesetzten Frist eine gesonderte nichtvertrauliche Fassung.

(4) Kommen Personen, Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen den Absätzen 2 und 3 nicht nach, so kann die 
Kommission davon ausgehen, dass die betreffenden Unterlagen bzw. Erklärungen keine vertraulichen Informationen 
enthalten.
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KAPITEL VI

VERPFLICHTUNGSZUSAGEN DER BETEILIGTEN UNTERNEHMEN

Artikel 19

Frist für die Vorlage von Verpflichtungszusagen

(1) Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 6 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
sind der Kommission binnen 20 Arbeitstagen ab dem Tag des Eingangs der Anmeldung vorzulegen.

(2) Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
sind der Kommission binnen 65 Arbeitstagen ab dem Tag der Einleitung des Verfahrens vorzulegen.

Wenn die beteiligten Unternehmen zunächst innerhalb von weniger als 55 Arbeitstagen ab dem Tag der Einleitung des 
Verfahrens Verpflichtungszusagen übermitteln, dann aber 55 oder mehr Arbeitstage nach diesem Tag eine geänderte 
Fassung der Verpflichtungszusagen vorlegen, gelten die geänderten Verpflichtungszusagen für die Zwecke des Artikels 10 
Absatz 3 Satz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 als neue Verpflichtungszusagen.

Wird die Frist für den Erlass eines Beschlusses nach Artikel 8 Absätze 1 bis 3 gemäß Artikel 10 Absatz 3 Unterabsatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 verlängert, so verlängert sich die Frist von 65 Arbeitstagen für die Vorlage von Verpflich
tungszusagen automatisch um die gleiche Anzahl von Arbeitstagen.

Unter außergewöhnlichen Umständen kann die Kommission Verpflichtungszusagen auch nach Ablauf der in diesem 
Artikel festgelegten Vorlagefrist akzeptieren. Bei der Entscheidung darüber, ob die Kommission unter solchen Umständen 
die Verpflichtungszusagen akzeptiert, berücksichtigt sie insbesondere, dass die Anforderungen des Artikels 19 Absatz 5 
der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 erfüllt werden müssen.

(3) Die Artikel 7, 8 und 9 gelten entsprechend.

Artikel 20

Verfahren für die Vorlage von Verpflichtungszusagen

(1) Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 sind der Kommission im Einklang mit Artikel 22 und unter Berücksichtigung der von der 
Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Hinweise vorzulegen. Die Kommission leitet diese 
Verpflichtungszusagen unverzüglich an die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten weiter.

(2) Zusätzlich zu den in Absatz 1 festgelegten Anforderungen müssen die beteiligten Unternehmen gleichzeitig mit 
Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 bzw. Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 die im 
Formular RM (siehe Anhang IV dieser Verordnung) verlangten Angaben im Einklang mit Artikel 22 und unter 
Berücksichtigung der von der Kommission im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Hinweise übermitteln. Die 
Angaben müssen richtig und vollständig sein.

Artikel 4 gilt entsprechend für das zusammen mit den Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 
Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 übermittelte Formular RM.

(3) Wenn die beteiligten Unternehmen Verpflichtungen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung 
(EG) Nr. 139/2004 anbieten, machen sie gleichzeitig Informationen, die sie für vertraulich halten, unter Angabe der Gründe 
eindeutig kenntlich und legen eine gesonderte nichtvertrauliche Fassung vor.

(4) Verpflichtungszusagen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 sind von 
den Anmeldern sowie von allen anderen Beteiligten, denen daraus Pflichten entstehen, zu unterzeichnen.
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(5) Nach Erlass eines Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
wird auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission unverzüglich eine nichtvertrauliche Fassung der 
Verpflichtungen veröffentlicht. Zu diesem Zweck übermitteln die Anmelder der Kommission innerhalb von fünf 
Arbeitstagen nach Erlass des Beschlusses nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 eine nichtvertrauliche Fassung der Verpflichtungen.

Artikel 21

Treuhänder

(1) Die Verpflichtungszusagen der beteiligten Unternehmen nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 können die Bestellung eines oder mehrerer unabhängiger Treuhänder auf Kosten der 
beteiligten Unternehmen umfassen; die Treuhänder unterstützen die Kommission dabei, die Einhaltung der 
Verpflichtungen durch die Beteiligten zu überwachen, oder setzen die Verpflichtungen um. Die Treuhänder können von 
der Kommission oder nach Genehmigung durch die Kommission von den Beteiligten bestellt werden. Die Treuhänder 
erfüllen ihre Aufgaben unter der Aufsicht der Kommission.

(2) Die Kommission kann ihren Beschluss nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 an Bedingungen oder Auflagen in Bezug auf die Treuhänder nach Absatz 1 knüpfen.

KAPITEL VII

SONSTIGE BESTIMMUNGEN

Artikel 22

Übermittlung und Unterzeichnung von Unterlagen

(1) Die Übermittlung von Unterlagen an die und von der Kommission erfolgt auf elektronischem Wege, es sei denn, die 
Kommission stimmt ausnahmsweise dem Rückgriff auf eine andere, in den Absätzen 6 und 7 genannte Übermittlungsart 
zu.

(2) Wenn eine Unterschrift erforderlich ist, müssen auf elektronischem Wege übermittelte Unterlagen mindestens eine 
qualifizierte elektronische Signatur (QES) tragen, die den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 (3) („eIDAS- 
Verordnung“) in der jeweils aktuellen Fassung entspricht.

(3) Detaillierte technische Spezifikationen zu den Übermittlungsarten und Unterzeichnungsmöglichkeiten werden im 
Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission veröffentlicht.

(4) Mit Ausnahme der in den Anhängen I, II und III enthaltenen Formulare gelten alle der Kommission an einem 
Arbeitstag elektronisch übermittelten Unterlagen als an dem Tag eingegangen, an dem sie abgeschickt wurden, sofern aus 
dem Zeitstempel einer automatischen Empfangsbestätigung hervorgeht, dass sie an diesem Tag eingegangen sind. In den 
Anhängen I, II oder III enthaltene Formulare, die der Kommission an einem Arbeitstag elektronisch übermittelt werden, 
gelten als an dem Tag eingegangen, an dem sie abgeschickt wurden, sofern aus dem Zeitstempel einer automatischen 
Empfangsbestätigung hervorgeht, dass sie an diesem Tag vor oder während der auf der Website der GD Wettbewerb 
angegebenen Öffnungszeiten eingegangen sind. In den Anhängen I, II oder III enthaltene Formulare, die der Kommission 
an einem Arbeitstag nach den auf der Website der GD Wettbewerb angegebenen Öffnungszeiten elektronisch übermittelt 
werden, gelten als am folgenden Arbeitstag eingegangen. Alle Unterlagen, die der Kommission außerhalb eines 
Arbeitstages elektronisch übermittelt werden, gelten als am folgenden Arbeitstag eingegangen.

(3) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).
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(5) Unterlagen, die der Kommission elektronisch übermittelt werden, gelten als nicht eingegangen, wenn die Unterlagen 
oder Teile davon

a) unbrauchbar (beschädigt) sind,

b) Viren, Schadsoftware oder andere Bedrohungen enthalten oder

c) elektronische Signaturen enthalten, deren Gültigkeit von der Kommission nicht überprüft werden kann.

In diesen Fällen unterrichtet die Kommission den Absender unverzüglich.

(6) Unterlagen, die der Kommission per Einschreiben übermittelt werden, gelten als an dem Tag eingegangen, an dem sie 
an der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Anschrift eingegangen sind. Diese Anschrift wird auch auf der 
Website der Generaldirektion Wettbewerb der Kommission angegeben.

(7) Unterlagen, die eigenhändig bei der Kommission abgegeben werden, gelten als an dem Tag eingegangen, an dem sie 
an der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Anschrift eingegangen sind, sofern von der Kommission eine 
Empfangsbestätigung dafür ausgestellt wird. Diese Anschrift wird auch auf der Website der Generaldirektion Wettbewerb 
der Kommission angegeben.

Artikel 23

Festsetzung von Fristen

(1) Bei der Festsetzung der in Artikel 12 Absätze 1 und 2, Artikel 13 Absatz 2 und Artikel 16 Absatz 1 genannten 
Fristen trägt die Kommission der Dringlichkeit des Falls sowie dem für die Ausarbeitung der Stellungnahmen 
erforderlichen Zeitaufwand der Anmelder, anderen Beteiligten oder Dritten Rechnung. Die Kommission berücksichtigt 
auch die gesetzlichen Feiertage in dem Land, in dem die Anmelder, anderen Beteiligten oder Dritten ansässig sind.

(2) Die Fristen sind auf einen bestimmten Kalendertag festzusetzen.

Artikel 24

Arbeitstage

„Arbeitstage“ im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 und der vorliegenden Verordnung sind alle Tage mit Ausnahme 
der Samstage, der Sonntage und der Feiertage der Kommission, welche vor Beginn jeden Jahres im Amtsblatt der Europäischen 
Union bekannt gegeben werden.

Artikel 25

Aufhebung und Übergangsbestimmungen

(1) Die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 wird unbeschadet des Absatzes 2 mit Wirkung vom 1. September 2023
aufgehoben.

Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung.

(2) Die Verordnung (EG) Nr. 802/2004 gilt weiterhin für Zusammenschlüsse, die unter die Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 fallen und spätestens am 31. August 2023 angemeldet wurden.

Artikel 26

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2023 in Kraft.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20. April 2023

Für die Kommission
Die Präsidentin

Ursula VON DER LEYEN
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ANHANG I 

FORMULAR ZUR ANMELDUNG EINES ZUSAMMENSCHLUSSES NACH DER VERORDNUNG (EG) 
Nr. 139/2004 DES RATES 

(FORMULAR CO) 

EINFÜHRUNG

A. Zweck des Formulars CO

(1) Im Formular CO ist aufgeführt, welche Informationen die Anmelder bei der Anmeldung einer Fusion, einer 
Übernahme oder eines sonstigen Zusammenschlusses der Europäischen Kommission übermitteln müssen. Die 
Fusionskontrolle der Europäischen Union ist in der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (1) sowie in der 
Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (2) (im Folgenden 
„Durchführungsverordnung“) geregelt, zu der dieses Formular CO einen Anhang bildet. Zu beachten sind auch die 
entsprechenden Bestimmungen des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (3) („EWR-Abkommen“).

B. Vorabkontakte und Anträge auf Befreiung

1. Art der im Formular CO verlangten Angaben

(2) Im Formular CO sind folgende Angaben zu machen:

a) grundlegende Angaben, die grundsätzlich für die Beurteilung aller Zusammenschlüsse erforderlich sind 
(Abschnitte 1 bis 10),

b) Angaben zu Effizienzvorteilen (Abschnitt 11),

c) Angaben, die bei Beteiligung von Gemeinschaftsunternehmen zu machen sind (Abschnitt 12).

(3) Die in den Abschnitten 1 bis 10 verlangten Angaben müssen grundsätzlich in allen Fällen gemacht werden und 
sind daher Voraussetzung für die Vollständigkeit der Anmeldung. In Abschnitt 11 werden Angaben zu Effizienz
vorteilen des angemeldeten Zusammenschlusses verlangt, die die Anmelder machen können, wenn sie wünschen, 
dass die Kommission etwaige Effizienzvorteile von vornherein berücksichtigt. Bei Beteiligung von Gemeinschafts
unternehmen sind die in Abschnitt 12 verlangten Angaben erforderlich und Voraussetzung für die Vollständigkeit 
der Anmeldung.

2. Informationen, die nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich sind

(4) Unter außergewöhnlichen Umständen sind bestimmte in diesem Formular CO verlangte Informationen den 
Anmeldern eventuell ganz oder teilweise nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich (z. B. Informationen über 
Zielunternehmen im Falle einer feindlichen Übernahme). In diesem Fall können die Anmelder bei der Kommission 
beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Informationen oder von anderen Anforderungen des 
Formulars CO bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den Hinweisen in 
Abschnitt B.4 zu stellen.

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).

(2) Siehe Seite 22 dieses Amtsblatts.
(3) Siehe insbesondere Artikel 57 des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum („EWR-Abkommen“), Anhang XIV Ziffer 1 

des EWR-Abkommens, die Protokolle 21 und 24 zum EWR-Abkommen (alle abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
DE/TXT/?uri=CELEX%3A21994A0103%2801%29) sowie Protokoll 4 zum Abkommen zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung 
einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs („Überwachungsbehörde- und Gerichtshof-Abkommen“), abrufbar unter https:// 
eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ%3AJOL_1994_344_R_0001_003. Unter EFTA-Staaten sind die EFTA-Staaten zu 
verstehen, die Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind. Am 1. Mai 2004 waren dies Island, Liechtenstein und Norwegen.
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ANHANG II 

VEREINFACHTES FORMULAR CO ZUR ANMELDUNG EINES ZUSAMMENSCHLUSSES NACH DER 
VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 

(VEREINFACHTES FORMULAR CO) 

1. Einführung

(1) Im Vereinfachten Formular CO ist aufgeführt, welche Informationen die Anmelder bei der Anmeldung bestimmter 
Zusammenschlüsse, die für die Prüfung nach dem vereinfachten Verfahren infrage kommen, der Europäischen 
Kommission übermitteln müssen.

(2) Beim Ausfüllen dieses Vereinfachten Formulars CO sind die Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (1) („Fusionskontroll
verordnung“) sowie der Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur Durchführung der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (2) (im 
Folgenden „Durchführungsverordnung“) zu beachten, zu der dieses Vereinfachte Formular CO einen Anhang bildet. 
In diesem Zusammenhang wird ebenfalls auf die Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes 
Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse (3) hingewiesen.

(3) In der Regel kann für die Anmeldung von Zusammenschlüssen das Vereinfachte Formular CO verwendet werden, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt ist:

a) Zwei oder mehr Unternehmen erwerben die gemeinsame Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen, wobei 
das Gemeinschaftsunternehmen keinen gegenwärtigen Umsatz (4) im Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) erzielt und die beteiligten Unternehmen zum Zeitpunkt der Anmeldung keine Übertragung von 
Vermögenswerten im EWR auf das Gemeinschaftsunternehmen planen. (5)

b) Zwei oder mehr Unternehmen erwerben die gemeinsame Kontrolle über ein Gemeinschaftsunternehmen, wobei 
das Gemeinschaftsunternehmen keine nennenswerten Tätigkeiten im EWR ausübt. Dabei handelt es sich um 
Zusammenschlüsse, die alle nachstehenden Voraussetzungen erfüllen: (6)

i) Der gegenwärtige Jahresumsatz des Gemeinschaftsunternehmens und/oder der mit den eingebrachten 
Tätigkeiten erzielte Umsatz sowie der erwartete Jahresumsatz betragen im EWR weniger als 100 Mio. EUR.

ii) Der Gesamtwert der Vermögenswerte, für die zum Zeitpunkt der Anmeldung eine Übertragung auf das 
Gemeinschaftsunternehmen im EWR geplant ist, beträgt weniger als 100 Mio. EUR.

c) Zwei oder mehr Unternehmen fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen erwerben die alleinige bzw. 
gemeinsame Kontrolle über ein anderes Unternehmen, wobei die an dem Zusammenschluss Beteiligten weder 
auf demselben sachlich und räumlich relevanten Markt noch auf einem sachlich relevanten Markt tätig sind, der 
dem sachlich relevanten Markt, auf dem ein anderer Beteiligter tätig ist, vor- oder nachgelagert ist. (7)

d) Zwei oder mehr Unternehmen fusionieren oder ein oder mehrere Unternehmen erwerben die alleinige bzw. 
gemeinsame Kontrolle über ein anderes Unternehmen, wobei die nachstehenden Voraussetzungen bei 
Zugrundelegung aller plausiblen Marktabgrenzungen erfüllt sind: (8)

i) Der gemeinsame Marktanteil aller an dem Zusammenschluss Beteiligten, die auf demselben sachlich und 
räumlich relevanten Markt tätig sind (horizontale Überschneidung), erfüllt mindestens eine der 
nachstehenden Voraussetzungen:

aa) Er beträgt weniger als 20 %.

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).

(2) Siehe Seite 22 dieses Amtsblatts.
(3) Bekanntmachung der Kommission über die vereinfachte Behandlung bestimmter Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) 

Nr. 139/2004 des Rates (Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren) (ABl. C 160 vom 5.5.2023, S. 1).
(4) Der Begriff „gegenwärtiger Umsatz“ bezeichnet den von dem Gemeinschaftsunternehmen zum Zeitpunkt der Anmeldung erzielten 

Umsatz. Der Umsatz des Gemeinschaftsunternehmens kann anhand der jüngsten geprüften Abschlüsse der Muttergesellschaften oder, 
sofern getrennte Abschlüsse für die in dem Gemeinschaftsunternehmen zusammengelegten Unternehmensteile verfügbar sind, des 
Gemeinschaftsunternehmens ermittelt werden.

(5) Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe a.
(6) Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe b.
(7) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe c.
(8) Siehe Bekanntmachung über ein vereinfachtes Verfahren, Randnummer 5 Buchstabe d.
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ANHANG III 

FORMULAR FÜR BEGRÜNDETE ANTRÄGE NACH ARTIKEL 4 ABSÄTZE 4 UND 5 DER VERORDNUNG (EG) 
NR. 139/2004 DES RATES 

(FORMULAR RS) 

EINFÜHRUNG

A. Zweck des Formulars RS

(1) Im Formular RS ist aufgeführt, welche Informationen ein begründeter Antrag für eine Verweisung eines noch nicht 
angemeldeten Zusammenschlusses gemäß Artikel 4 Absatz 4 oder 5 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 (1) (im 
Folgenden „Fusionskontrollverordnung“) umfassen müssen. Die Fusionskontrolle der Europäischen Union ist in der 
Fusionskontrollverordnung und in der Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammen
schlüssen (im Folgenden „Durchführungsverordnung“) (2) geregelt, zu der dieses Formular RS einen Anhang bildet. 
Zu beachten sind auch die entsprechenden Bestimmungen des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum (3) (im Folgenden „EWR-Abkommen“).

B. Kontakte vor der Übermittlung des Formulars RS und Befreiungsanträge

(2) Die in diesem Formular RS verlangten Angaben müssen grundsätzlich in allen Fällen gemacht werden und sind 
daher Voraussetzung für die Vollständigkeit des Antrags auf Verweisung vor der Anmeldung eines noch nicht 
angemeldeten Zusammenschlusses.

1. Informationen, die nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich sind

(3) Unter außergewöhnlichen Umständen sind in diesem Formular RS verlangte Informationen den Antragstellern 
eventuell ganz oder teilweise nicht mit zumutbarem Aufwand zugänglich (z. B. Informationen über 
Zielunternehmen im Falle einer feindlichen Übernahme). In diesem Fall können die Antragsteller bei der 
Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Informationen oder von sonstigen 
Anforderungen des Formulars RS bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den 
Hinweisen in Abschnitt B.3 zu stellen.

2. Informationen, die für die Prüfung des Falls durch die Kommission nicht notwendig sind

(4) Nach Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung kann die Kommission Antragsteller 
von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter Informationen im Formular RS (einschließlich Unterlagen) oder von 
anderen Anforderungen befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder 
Anforderungen für die Prüfung des Falls nicht notwendig ist. In diesem Fall können die Antragsteller bei der 
Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Informationen oder von sonstigen 
Anforderungen des Formulars RS bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Der Antrag ist gemäß den 
Hinweisen in Abschnitt B.3 zu stellen.

3. Vorabkontakte und Befreiungsanträge

(5) Beteiligte, die berechtigt sind, ein Formular RS zu übermitteln, werden aufgefordert, vor der Übermittlung Kontakt 
mit der Kommission aufzunehmen. Beteiligte sollten derartige Kontakte auf der Grundlage eines Entwurfs des 
ausgefüllten Formulars RS aufnehmen. Die Kommission bietet Anmeldern diese Möglichkeit zur Vorbereitung der 

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).

(2) ABl. L 119 vom 5.5.2023, S. 22.
(3) Siehe insbesondere Artikel 57 des EWR-Abkommens, Anhang XIV Ziffer 1 des EWR-Abkommens, die Protokolle 21 und 24 zum 

EWR-Abkommen (alle abrufbar unter EUR-Lex - 21994A0103(74) - DE - EUR-Lex (europa.eu)) sowie Protokoll 4 zum Abkommen 
zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofs („Überwachungsbehörde- und 
Gerichtshof-Abkommen“), abrufbar unter EUR-Lex - JOL_1994_344_R_0001_003 - DE - EUR-Lex (europa.eu). Unter EFTA-Staaten 
sind die EFTA-Staaten zu verstehen, die Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind. Am 1. Mai 2004 waren dies Island, Liechtenstein 
und Norwegen.
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ANHANG IV 

FORMULAR FÜR INFORMATIONEN ZU VERPFLICHTUNGEN NACH ARTIKEL 6 ABSATZ 2 UND ARTIKEL 8 
ABSATZ 2 DER VERORDNUNG (EG) Nr. 139/2004 DES RATES 

(FORMULAR RM) 

EINFÜHRUNG

(1) In diesem Formular ist aufgeführt, welche Angaben und Unterlagen die beteiligten Unternehmen übermitteln 
müssen, wenn sie nach Artikel 6 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 (1)
Verpflichtungen anbieten. Die Kommission benötigt die verlangten Angaben, um prüfen zu können, ob die 
Verpflichtungen geeignet sind, den Zusammenschluss mit dem Binnenmarkt vereinbar zu machen, indem sie eine 
erhebliche Behinderung des wirksamen Wettbewerbs verhindern. Der Umfang der verlangten Angaben hängt von 
Art und Struktur der vorgeschlagenen Abhilfemaßnahme ab. Beispielsweise sind für die Ausgliederung eines 
Geschäfts (Carve-out) in der Regel ausführlichere Angaben erforderlich als für die Veräußerung eines selbstständigen 
Geschäfts.

(2) Die verlangten Angaben müssen in den entsprechenden Abschnitt des Formulars RM eingetragen werden sowie 
richtig und vollständig sein.

(3) Nach Artikel 5 Absatz 4 und Artikel 6 Absatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) 2023/914 der Kommission zur 
Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammen
schlüssen (2) („Durchführungsverordnung“) gelten unrichtige oder irreführende Angaben im Formular RM als 
unvollständig.

(4) Nach Artikel 14 Absatz 1 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann die Kommission gegen Beteiligte, die 
vorsätzlich oder fahrlässig unrichtige oder irreführende Angaben machen, Geldbußen in Höhe von bis zu 1 % des 
Gesamtumsatzes des beteiligten Unternehmens verhängen.

(5) Nach Artikel 6 Absatz 3 Buchstabe a und Artikel 8 Absatz 6 Buchstabe a der Fusionskontrollverordnung kann sie 
ihren Beschluss über die Vereinbarkeit eines angemeldeten Zusammenschlusses mit dem Binnenmarkt widerrufen, 
wenn er auf unrichtigen Angaben beruht, die von einem der an dem Zusammenschluss Beteiligten zu vertreten sind.

(6) Nach Artikel 4 Absatz 2 und Artikel 20 Absatz 2 der Durchführungsverordnung kann die Kommission die 
Beteiligten von der Pflicht zur Übermittlung bestimmter Angaben im Formular RM (einschließlich Unterlagen) oder 
von anderen Anforderungen befreien, wenn sie der Auffassung ist, dass die Erfüllung dieser Pflichten oder 
Anforderungen für die Prüfung des Falls nicht notwendig ist. In diesem Fall können die Beteiligten bei der 
Kommission beantragen, von der Pflicht zur Übermittlung der betreffenden Angaben oder von sonstigen 
Anforderungen des Formulars RM bezüglich dieser Informationen befreit zu werden. Die Kommission ist bereit, 
solche Anträge mit den Beteiligten im Vorfeld zu erörtern.

Alle über das Formular RM übermittelten personenbezogenen Daten werden gemäß der Verordnung 
(EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) verarbeitet.

Das Formular RM muss für jeden Anmelder und/oder anderen Unterzeichner der Verpflichtungen von einer oder 
mehreren Personen, die gesetzlich befugt sind, in ihrem Namen zu handeln, oder einem oder mehreren 
bevollmächtigten externen Vertretern der Anmelder und/oder anderen Unterzeichner der Verpflichtungen 
unterzeichnet werden. Technische Spezifikationen und Hinweise zu Signaturen sind dem Amtsblatt der Europäischen 
Union zu entnehmen.

(1) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1), abrufbar unter EUR-Lex - 32004R0139 - DE - EUR-Lex (europa.eu).

(2) Siehe Seite 22 dieses Amtsblatts.
(3) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 

der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39), abrufbar unter EUR-Lex - 32018R1725 - DE - EUR-Lex (europa.eu). Eine Datenschutzerklärung zu Fusionskon
trolluntersuchungen finden Sie unter https://ec.europa.eu/competition-policy/index/privacy-policy-competition-investigations_en.
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I

(Gesetzgebungsakte)

VERORDNUNGEN

VERORDNUNG (EU) 2022/1925 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 14. September 2022

über bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 
2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz über digitale Märkte) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen (2),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Digitale Dienste im Allgemeinen und Online-Plattformen im Besonderen spielen eine immer wichtigere Rolle in der 
Wirtschaft, vor allem im Binnenmarkt, da sie es Unternehmen ermöglichen, Nutzer in der gesamten Union zu 
erreichen, den grenzüberschreitenden Handel erleichtern und einer großen Zahl von Unternehmen in der Union 
völlig neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen, was Verbrauchern in der Union zugutekommt.

(2) Zugleich weisen die zentralen Plattformdienste unter diesen digitalen Diensten eine Reihe von Merkmalen auf, die 
von den Unternehmen, die sie bereitstellen, zu ihrem eigenen Vorteil genutzt werden können. Ein Beispiel für solche 
Merkmale zentraler Plattformdienste sind extreme Größenvorteile, die in vielen Fällen darauf zurückzuführen sind, 
dass für die Bedienung weiterer gewerblicher Nutzer oder Endnutzer fast keine Grenzkosten entstehen. Weitere 
solcher Merkmale zentraler Plattformdienste sind die sehr starken Netzwerkeffekte, die durch die Mehrseitigkeit 

(1) ABl. C 286 vom 16.7.2021, S. 64.
(2) ABl. C 440 vom 29.10.2021, S. 67.
(3) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 5. Juli 2022 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates vom 

18. Juli 2022.
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HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

KAPITEL I

GEGENSTAND, ANWENDUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand und Anwendungsbereich

(1) Zweck dieser Verordnung ist es, zum reibungslosen Funktionieren des Binnenmarkts beizutragen, indem 
harmonisierte Vorschriften festgelegt werden, die in der gesamten Union zum Nutzen von gewerblichen Nutzern und 
Endnutzern für alle Unternehmen bestreitbare und faire Märkte im digitalen Sektor, auf denen Torwächter tätig sind, 
gewährleisten.

(2) Diese Verordnung gilt für zentrale Plattformdienste, die Torwächter für in der Union niedergelassene gewerbliche 
Nutzer oder in der Union niedergelassene oder aufhältige Endnutzer bereitstellen oder anbieten, ungeachtet des Niederlas
sungsorts und Standorts der Torwächter und ungeachtet des sonstigen auf die Erbringung von Dienstleistungen 
anwendbaren Rechts.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für Märkte im Zusammenhang mit

a) elektronischen Kommunikationsnetzen im Sinne des Artikels 2 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 2018/1972;

b) elektronischen Kommunikationsdiensten im Sinne des Artikels 2 Nummer 4 der Richtlinie (EU) 2018/1972, 
ausgenommen nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste.

(4) Was interpersonelle Kommunikationsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2018/1972 
betrifft, so berührt diese Verordnung nicht die Befugnisse und Zuständigkeiten, die den nationalen Regulierungsbehörden 
und anderen zuständigen Behörden nach Artikel 61 der genannten Richtlinie übertragen werden.

(5) Um eine Fragmentierung des Binnenmarkts zu vermeiden, erlegen die Mitgliedstaaten Torwächtern keine weiteren 
Verpflichtungen im Wege von Rechts- oder Verwaltungsvorschriften auf, um bestreitbare und faire Märkte zu 
gewährleisten. Diese Verordnung hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, Unternehmen – einschließlich solcher, die 
zentrale Plattformdienste bereitstellen – für Angelegenheiten, die nicht in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen, Verpflichtungen aufzuerlegen, sofern diese Verpflichtungen mit dem Unionsrecht vereinbar sind und nicht darauf 
zurückzuführen sind, dass die betreffenden Unternehmen den Status eines Torwächters im Sinne dieser Verordnung haben.

(6) Diese Verordnung berührt nicht die Anwendung der Artikel 101 und 102 AEUV. Sie lässt auch die Anwendung der 
folgenden Vorschriften unberührt:

a) nationaler Wettbewerbsvorschriften zum Verbot von wettbewerbswidrigen Vereinbarungen, Beschlüssen von 
Unternehmensvereinigungen, aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen und der missbräuchlichen Ausnutzung 
einer beherrschenden Stellung,

b) nationaler Wettbewerbsvorschriften, mit denen andere Formen einseitiger Verhaltensweisen verboten werden, soweit sie 
auf andere Unternehmen als Torwächter angewandt werden oder Torwächtern damit weitere Verpflichtungen auferlegt 
werden, und

c) der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (23) und nationaler Fusionskontrollvorschriften.

(23) Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates vom 20. Januar 2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen 
(„EG-Fusionskontrollverordnung“) (ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1).
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(7) Die nationalen Behörden erlassen keine Entscheidungen, die einem von der Kommission nach dieser Verordnung 
erlassenen Beschluss zuwiderlaufen. Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen und koordinieren 
ihre Durchsetzungsmaßnahmen auf der Grundlage der in den Artikeln 37 und 38 genannten Grundsätze.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Torwächter“ ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und nach Artikel 3 benannt worden ist;

2. „zentraler Plattformdienst“ die folgenden Dienste:

a) Online-Vermittlungsdienste,

b) Online-Suchmaschinen,

c) Online-Dienste sozialer Netzwerke,

d) Video-Sharing-Plattform-Dienste,

e) nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste,

f) Betriebssysteme,

g) Webbrowser,

h) virtuelle Assistenten,

i) Cloud-Computing-Dienste,

j) Online-Werbedienste, einschließlich Werbenetzwerken, Werbebörsen und sonstiger Werbevermittlungsdienste, die 
von einem Unternehmen, das einen der unter den Buchstaben a bis i genannten zentralen Plattformdienste 
bereitstellt, bereitgestellt werden;

3. „Dienst der Informationsgesellschaft“ einen Dienst im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 
(EU) 2015/1535;

4. „digitaler Sektor“ den Sektor der Produkte und Dienstleistungen, die durch Dienste der Informationsgesellschaft 
bereitgestellt werden;

5. „Online-Vermittlungsdienste“ Online-Vermittlungsdienste im Sinne des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2019/1150;

6. „Online-Suchmaschine“ eine Online-Suchmaschine im Sinne des Artikels 2 Nummer 5 der Verordnung 
(EU) 2019/1150;

7. „Online-Dienst eines sozialen Netzwerks“ eine Plattform, auf der Endnutzer mit unterschiedlichen Geräten 
insbesondere durch Unterhaltungen, Beiträge, Videos und Empfehlungen miteinander in Kontakt treten und 
kommunizieren sowie Inhalte teilen und andere Nutzer und Inhalte entdecken können;

8. „Video-Sharing-Plattform-Dienst“ einen Video-Sharing-Plattform-Dienst im Sinne des Artikels 1 Absatz 1 Buchstabe aa 
der Richtlinie 2010/13/EU;

9. „nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienst“ einen nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdienst im Sinne des Artikels 2 Nummer 7 der Richtlinie (EU) 2018/1972;

10. „Betriebssystem“ eine Systemsoftware, die die Grundfunktionen der Hardware oder Software steuert und die 
Ausführung von Software-Anwendungen ermöglicht;

11. „Webbrowser“ eine Software-Anwendung, die Endnutzern den Zugriff auf und die Interaktion mit Web-Inhalten 
ermöglicht, die auf Servern gehostet werden, welche mit Netzwerken wie dem Internet verbunden sind, einschließlich 
eigenständiger Webbrowser sowie in Software integrierter oder eingebetteter oder vergleichbarer Webbrowser;
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12. „virtueller Assistent“ eine Software, die Aufträge, Aufgaben oder Fragen verarbeiten kann, auch aufgrund von Eingaben 
in Ton-, Bild- und Schriftform, Gesten oder Bewegungen, und die auf der Grundlage dieser Aufträge, Aufgaben oder 
Fragen den Zugang zu anderen Diensten ermöglicht oder angeschlossene physische Geräte steuert;

13. „Cloud-Computing-Dienst“ einen Cloud-Computing-Dienst im Sinne des Artikels 4 Nummer 19 der Richtlinie 
(EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates (24);

14. „Geschäfte für Software-Anwendungen“ Online-Vermittlungsdienste, durch die in erster Linie Software-Anwendungen 
als Produkt oder Dienstleistung vermittelt werden;

15. „Software-Anwendung“ ein digitales Produkt oder eine digitale Dienstleistung, das bzw. die über ein Betriebssystem 
genutzt wird;

16. „Zahlungsdienst“ einen Zahlungsdienst im Sinne des Artikels 4 Nummer 3 der Richtlinie (EU) 2015/2366;

17. „technischer Dienst zur Unterstützung von Zahlungsdiensten“ einen Dienst im Sinne des Artikels 3 Buchstabe j der 
Richtlinie (EU) 2015/2366;

18. „Zahlungsdienst für in der Software-Anwendung integrierte Käufe“ eine Software-Anwendung, einen Dienst oder eine 
Benutzeroberfläche, die den Kauf digitaler Inhalte oder digitaler Dienste innerhalb einer Software-Anwendung, 
einschließlich Inhalten, Abonnements, Merkmalen oder Funktionen, und die Zahlungen für solche Käufe ermöglicht;

19. „Identifizierungsdienst“ einen Dienst, der zusammen mit oder zur Unterstützung von zentralen Plattformdiensten 
erbracht wird und unabhängig von der verwendeten Technologie eine Überprüfung der Identität von Endnutzern oder 
gewerblichen Nutzern ermöglicht;

20. „Endnutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die zentrale Plattformdienste nutzt und nicht als gewerblicher 
Nutzer auftritt;

21. „gewerblicher Nutzer“ eine natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer geschäftlichen oder beruflichen 
Tätigkeit zentrale Plattformdienste zum Zweck oder im Zuge der Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen für 
Endnutzer nutzt;

22. „Ranking“ die relative Hervorhebung von Waren und Dienstleistungen, die über Online-Vermittlungsdienste, Online- 
Dienste sozialer Netzwerke, Video-Sharing-Plattform-Dienste oder virtuelle Assistenten angeboten werden, oder die 
Relevanz, die den Suchergebnissen von Online-Suchmaschinen mittels entsprechender Darstellung, Organisation oder 
Kommunikation durch die Unternehmen, die Online-Vermittlungsdienste, Online-Dienste sozialer Netzwerke, Video- 
Sharing-Plattform-Dienste, virtuelle Assistenten oder Online-Suchmaschinen anbieten, zugemessen wird, unabhängig 
von den für diese Darstellung, Organisation oder Kommunikation verwendeten technischen Mitteln und unabhängig 
davon, ob nur ein einziges Ergebnis dargestellt oder kommuniziert wird;

23. „Suchergebnisse“ alle Informationen in beliebigem Format, darunter in Text-, grafischer, gesprochener oder sonstiger 
Form, die als Antwort auf eine Suchanfrage ausgegeben werden und sich auf diese beziehen, unabhängig davon, ob es 
sich bei den ausgegebenen Informationen um ein bezahltes oder ein unbezahltes Ergebnis, eine direkte Antwort oder 
ein Produkt, eine Dienstleistung oder eine Information handelt, das bzw. die in Verbindung mit den organischen 
Ergebnissen angeboten oder zusammen mit diesen angezeigt wird oder teilweise oder vollständig in diese eingebettet 
ist;

24. „Daten“ jegliche digitale Darstellung von Handlungen, Tatsachen oder Informationen sowie jegliche Zusammenstellung 
solcher Handlungen, Tatsachen oder Informationen, auch in Form von Ton-, Bild- oder audiovisuellem Material;

25. „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne des Artikels 4 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679;

26. „nicht personenbezogene Daten“ Daten, bei denen es sich nicht um personenbezogene Daten handelt;

27. „Unternehmen“ eine Einheit, die eine wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, unabhängig von ihrer Rechtsform und der Art 
ihrer Finanzierung, einschließlich aller verbundenen Unternehmen, die durch die unmittelbare oder mittelbare 
Kontrolle eines Unternehmens durch ein anderes Unternehmen eine Gruppe bilden;

(24) Richtlinie (EU) 2016/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Juli 2016 über Maßnahmen zur Gewährleistung eines 
hohen gemeinsamen Sicherheitsniveaus von Netz- und Informationssystemen in der Union (ABl. L 194 vom 19.7.2016, S. 1).
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28. „Kontrolle“ die Möglichkeit, im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bestimmenden 
Einfluss auf ein Unternehmen auszuüben;

29. „Interoperabilität“ die Fähigkeit, Informationen auszutauschen und die über Schnittstellen oder andere Lösungen 
ausgetauschten Informationen beiderseitig zu nutzen, sodass alle Hardware- oder Softwarekomponenten mit anderer 
Hardware und Software auf die vorgesehene Weise zusammenwirken und bei Nutzern auf die vorgesehene Weise 
funktionieren;

30. „Umsatz“ den von einem Unternehmen erzielten Umsatz im Sinne des Artikels 5 Absatz 1 der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004;

31. „Profiling“ ein Profiling im Sinne des Artikels 4 Nummer 4 der Verordnung (EU) 2016/679;

32. „Einwilligung“ eine Einwilligung im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 der Verordnung (EU) 2016/679;

33. „nationales Gericht“ ein Gericht eines Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 267 AEUV.

KAPITEL II

TORWÄCHTER

Artikel 3

Benennung von Torwächtern

(1) Ein Unternehmen wird als Torwächter benannt, wenn es

a) erheblichen Einfluss auf den Binnenmarkt hat,

b) einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, der gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern dient, 
und

c) hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position innehat oder absehbar ist, dass es eine solche 
Position in naher Zukunft erlangen wird.

(2) Es wird davon ausgegangen, dass ein Unternehmen die jeweiligen Anforderungen des Absatzes 1 erfüllt, wenn es

a) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe a in jedem der vergangenen drei Geschäftsjahre in der Union einen Jahresumsatz von 
mindestens 7,5 Mrd. EUR erzielt hat oder wenn seine durchschnittliche Marktkapitalisierung oder sein entsprechender 
Marktwert im vergangenen Geschäftsjahr mindestens 75 Mrd. EUR betrug und es in mindestens drei Mitgliedstaaten 
denselben zentralen Plattformdienst bereitstellt;

b) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe b einen zentralen Plattformdienst bereitstellt, der im vergangenen Geschäftsjahr 
mindestens 45 Millionen in der Union niedergelassene oder aufhältige monatlich aktive Endnutzer und mindestens 
10 000 in der Union niedergelassene jährlich aktive gewerbliche Nutzer hatte, wobei die Ermittlung und Berechnung 
gemäß der Methode und den Indikatoren im Anhang erfolgt;

c) in Bezug auf Absatz 1 Buchstabe c die unter Buchstabe b des vorliegenden Absatzes genannten Schwellenwerte in jedem 
der vergangenen drei Geschäftsjahre erreicht hat.

(3) Wenn ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, alle in Absatz 2 genannten Schwellenwerte 
erreicht, teilt es dies der Kommission unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb von zwei Monaten nach Erreichen der 
Schwellenwerte mit und übermittelt ihr die in Absatz 2 genannten einschlägigen Angaben. Die entsprechende Mitteilung 
muss die in Absatz 2 genannten einschlägigen Angaben für jeden zentralen Plattformdienst des Unternehmens enthalten, 
der die in Absatz 2 Buchstabe b genannten Schwellenwerte erreicht. Erreicht ein weiterer zentraler Plattformdienst, der von 
dem zuvor als Torwächter benannten Unternehmen erbracht wird, die in Absatz 2 Buchstaben b und c genannten 
Schwellenwerte, so teilt das Unternehmen dies der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Erreichen dieser 
Schwellenwerte mit.
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Versäumt es das Unternehmen, das den zentralen Plattformdienst bereitstellt, die Kommission gemäß Unterabsatz 1 des 
vorliegenden Absatzes zu benachrichtigen und innerhalb der von der Kommission in dem Auskunftsverlangen gemäß 
Artikel 21 gesetzten Frist alle einschlägigen Angaben zu übermitteln, die die Kommission benötigt, um das betroffene 
Unternehmen gemäß Absatz 4 des vorliegenden Artikels als Torwächter zu benennen, so ist die Kommission dennoch 
berechtigt, das Unternehmen auf der Grundlage der ihr vorliegenden Angaben als Torwächter zu benennen.

Kommt das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, dem Auskunftsverlangen gemäß Unterabsatz 2 des 
vorliegenden Absatzes nach oder werden die Informationen übermittelt nachdem die in jenem Unterabsatz genannte Frist 
abgelaufen ist, so wendet die Kommission das Verfahren nach Absatz 4 an.

(4) Die Kommission benennt ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und alle in Absatz 2 genannten 
Schwellenwerte erreicht, unverzüglich und spätestens innerhalb von 45 Arbeitstagen nach Erhalt der vollständigen 
Angaben nach Absatz 3 als Torwächter.

(5) Das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, kann im Rahmen seiner Mitteilung hinreichend 
substanziierte Argumente dafür vorbringen, dass es in Anbetracht der Umstände, unter denen der betreffende zentrale 
Plattformdienst bereitgestellt wird, die in Absatz 1 aufgeführten Anforderungen ausnahmsweise nicht erfüllt, obwohl es 
alle in Absatz 2 genannten Schwellenwerte erreicht.

Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, gemäß 
Unterabsatz 1 vorgebrachten Argumente nicht hinreichend substanziiert sind, weil sie die Vermutungen nach Absatz 2 
dieses Artikels nicht eindeutig entkräften, so kann sie diese Argumente innerhalb der in Absatz 4 genannten Frist 
zurückweisen, ohne das Verfahren nach Artikel 17 Absatz 3 anzuwenden.

Bringt das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, solche hinreichend substanziierten Argumente vor, die 
die Vermutungen nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels eindeutig entkräften, so kann die Kommission ungeachtet des 
Unterabsatzes 1 des vorliegenden Absatzes innerhalb der in Absatz 4 dieses Artikels genannten Frist das Verfahren nach 
Artikel 17 Absatz 3 eröffnen.

Kommt die Kommission zu dem Schluss, dass das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, nicht 
nachweisen konnte, dass die von ihm erbrachten einschlägigen zentralen Plattformdienste die Anforderungen des 
Absatzes 1 des vorliegenden Artikels nicht erfüllen, so benennt sie dieses Unternehmen gemäß dem Verfahren nach 
Artikel 17 Absatz 3 als Torwächter.

(6) Der Kommission wird gemäß Artikel 49 die Befugnis übertragen, delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Festlegung der Methode zu ergänzen, anhand deren bestimmt wird, ob die in Absatz 2 des vorliegenden 
Artikels genannten quantitativen Schwellenwerte erreicht sind, und um diese Methode bei Bedarf regelmäßig an 
Marktentwicklungen und technologische Entwicklungen anzupassen.

(7) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung durch Aktualisierung der Methode und der Liste der Indikatoren im Anhang zu ändern.

(8) Die Kommission benennt jedes Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt und sämtliche in Absatz 1 
des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen erfüllt, aber nicht jeden der in Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
genannten Schwellenwerte erreicht, nach dem Verfahren des Artikels 17 als Torwächter.

Dafür berücksichtigt die Kommission einige oder alle der folgenden Aspekte, soweit sie für das betreffende Unternehmen, 
das zentrale Plattformdienste bereitstellt, relevant sind:

a) die Größe dieses Unternehmens, einschließlich seines Umsatzes, seiner Marktkapitalisierung, seiner Tätigkeiten und 
seiner Position,

b) die Zahl der gewerblichen Nutzer, die den zentralen Plattformdienst nutzen, um Endnutzer zu erreichen, und die Zahl 
der Endnutzer,
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c) Netzwerkeffekte und Datenvorteile, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang des Unternehmens zu 
personenbezogenen und nicht personenbezogenen Daten und deren Erhebung sowie Analysefähigkeiten,

d) etwaige Skalen- und Verbundeffekte, von denen das Unternehmen profitiert, auch in Bezug auf Daten und 
gegebenenfalls auf seine Tätigkeiten außerhalb der Union,

e) die Bindung von gewerblichen Nutzern und Endnutzern, einschließlich Kosten für einen Wechsel und Verhaltensver
zerrungen, die die Fähigkeit von gewerblichen Nutzern und Endnutzern zum Wechsel oder zur Parallelverwendung 
mehrerer Dienste einschränken,

f) eine konglomeratsartige Unternehmensstruktur oder vertikale Integration des Unternehmens, die es ihm beispielsweise 
ermöglicht, Quersubventionen vorzunehmen, Daten aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen oder seine Position 
zu seinem Vorteil zu nutzen, oder

g) sonstige strukturelle Geschäfts- oder Dienstmerkmale.

Bei ihrer Bewertung nach diesem Absatz trägt die Kommission auch der absehbaren Entwicklung in Bezug auf die in 
Unterabsatz 2 aufgeführten Aspekte Rechnung, einschließlich etwaiger geplanter Zusammenschlüsse, an denen ein 
weiteres Unternehmen beteiligt ist, das zentrale Plattformdienste oder andere Dienste im digitalen Sektor bereitstellt oder 
die Erhebung von Daten ermöglicht.

Wenn ein Unternehmen, das einen zentralen Plattformdienst bereitstellt und die in Absatz 2 genannten quantitativen 
Schwellenwerte nicht erreicht, den von der Kommission angeordneten Untersuchungsmaßnahmen nicht hinreichend 
nachkommt und dieser Verstoß andauert, nachdem das Unternehmen aufgefordert wurde, den Maßnahmen innerhalb 
einer angemessenen Frist nachzukommen und dazu Stellung zu nehmen, darf die Kommission das Unternehmen auf der 
Grundlage der ihr vorliegenden Informationen als Torwächter benennen.

(9) Bei jedem Unternehmen, das gemäß Absatz 4 oder 8 als Torwächter benannt wurde, führt die Kommission im 
Benennungsbeschluss die einschlägigen zentralen Plattformdienste auf, die von dem Unternehmen bereitgestellt werden 
und für sich genommen gemäß Absatz 1 Buchstabe b gewerblichen Nutzern als wichtiges Zugangstor zu Endnutzern 
dienen.

(10) Der Torwächter muss die in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen spätestens sechs Monate, nachdem 
einer seiner zentralen Plattformdienste im Benennungsbeschluss nach Absatz 9 des vorliegenden Artikels aufgeführt wurde, 
erfüllen.

Artikel 4

Überprüfung des Torwächter-Status

(1) Die Kommission kann auf Antrag oder von Amts wegen jederzeit einen nach Artikel 3 erlassenen Benennungs
beschluss überprüfen, ändern oder aufheben,

a) wenn sich der Sachverhalt, auf den sich der Benennungsbeschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat 
oder

b) wenn der Benennungsbeschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben beruhte.

(2) Die Kommission überprüft regelmäßig, mindestens jedoch alle drei Jahre, ob die Torwächter die in Artikel 3 Absatz 1 
genannten Anforderungen nach wie vor erfüllen. Diese Überprüfung prüft, ob die Liste der zentralen Plattformdienste des 
Torwächters, die jeweils für sich genommen gemäß Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b gewerblichen Nutzern als wichtiges 
Zugangstor zu Endnutzern dienen, geändert werden muss. Diese Überprüfungen haben keine aufschiebende Wirkung auf 
die Verpflichtungen des Torwächters.

Die Kommission überprüft außerdem mindestens einmal jährlich, ob neue Unternehmen, die zentrale Plattformdienste 
bereitstellen, die genannten Anforderungen erfüllen.

DE Amtsblatt der Europäischen Union L 265/32 12.10.2022  

189



Stellt die Kommission anhand der Überprüfungen nach Unterabsatz 1 fest, dass sich der Sachverhalt, auf den sich die 
Benennung der Unternehmen, die zentrale Plattformdienste bereitstellen, als Torwächter stützte, geändert hat, so erlässt sie 
einen Beschluss zur Bestätigung, Änderung oder Aufhebung des Benennungsbeschlusses.

(3) Die Kommission veröffentlicht und aktualisiert laufend eine Liste der Torwächter und die Liste der zentralen 
Plattformdienste, in Bezug auf welche die Torwächter die in Kapitel III genannten Verpflichtungen einhalten müssen.

KAPITEL III

UNFAIRE ODER DIE BESTREITBARKEIT BESCHRÄNKENDE PRAKTIKEN VON TORWÄCHTERN

Artikel 5

Verpflichtungen von Torwächtern

(1) Der Torwächter hält alle Verpflichtungen nach diesem Artikel in Bezug auf jeden seiner zentralen Plattformdienste 
ein, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind.

(2) Der Torwächter darf

a) personenbezogene Daten von Endnutzern, die Dienste Dritter nutzen, welche zentrale Plattformdienste des Torwächters 
in Anspruch nehmen, nicht zum Zweck des Betriebs von Online-Werbediensten verarbeiten,

b) personenbezogene Daten aus dem betreffenden zentralen Plattformdienst nicht mit personenbezogenen Daten aus 
weiteren zentralen Plattformdiensten oder aus anderen vom Torwächter bereitgestellten Diensten oder mit 
personenbezogenen Daten aus Diensten Dritter zusammenführen,

c) personenbezogene Daten aus dem betreffenden zentralen Plattformdienst nicht in anderen vom Torwächter getrennt 
bereitgestellten Diensten, einschließlich anderer zentraler Plattformdienste, weiterverwenden und umgekehrt und

d) Endnutzer nicht in anderen Diensten des Torwächters anmelden, um personenbezogene Daten zusammenzuführen,

außer wenn dem Endnutzer die spezifische Wahl gegeben wurde und er im Sinne des Artikels 4 Nummer 11 und des 
Artikels 7 der Verordnung (EU) 2016/679 eingewilligt hat.

Wurde die für die Zwecke des Unterabsatz 1 gegebene Einwilligung vom Endnutzer verweigert oder widerrufen, so darf der 
Torwächter sein Ersuchen um Einwilligung für denselben Zweck innerhalb eines Jahres nicht mehr als einmal wiederholen.

Dieser Absatz berührt nicht die Möglichkeit des Torwächters, sich gegebenenfalls auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstaben c, d 
und e der Verordnung (EU) 2016/679 zu berufen.

(3) Der Torwächter darf die gewerbliche Nutzer nicht daran hindern, Endnutzern dieselben Produkte oder 
Dienstleistungen über Online-Vermittlungsdienste Dritter oder über ihre eigenen direkten Online-Vertriebskanäle zu 
anderen Preisen oder Bedingungen anzubieten als über die Online-Vermittlungsdienste des Torwächters.

(4) Der Torwächter gibt gewerblichen Nutzern die Möglichkeit n, Angebote gegenüber Endnutzern, die über seinen 
zentralen Plattformdienst oder über andere Kanäle akquiriert wurden, kostenlos zu kommunizieren und zu bewerben – 
auch zu anderen Bedingungen – und mit diesen Endnutzern Verträge zu schließen, unabhängig davon, ob sie zu diesem 
Zweck die zentralen Plattformdienste des Torwächters nutzen.

(5) Der Torwächter gibt Endnutzern die Möglichkeit, über seine zentralen Plattformdienste durch Nutzung der Software- 
Anwendung eines gewerblichen Nutzers auf Inhalte, Abonnements, Funktionen oder andere Elemente zuzugreifen und 
diese zu nutzen, auch wenn diese Endnutzer diese Elemente bei dem betreffenden gewerblichen Nutzer ohne Nutzung der 
zentralen Plattformdienste des Torwächters erworben haben.
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(6) Der Torwächter darf gewerbliche Nutzer oder Endnutzer nicht direkt oder indirekt daran hindern, einer zuständigen 
Behörde, einschließlich nationaler Gerichte, eine etwaige Nichteinhaltung des einschlägigen Unionsrechts oder nationalen 
Rechts durch den Torwächter im Zusammenhang mit den Praktiken des Torwächters mitzuteilen, oder sie in dieser 
Hinsicht einschränken. Dies berührt nicht das Recht von gewerblichen Nutzern und Torwächtern, in ihren Vereinbarungen 
die Nutzungsbedingungen von Mechanismen für die Behandlung von rechtmäßigen Beschwerden festzulegen.

(7) Der Torwächter darf von Endnutzern oder gewerblichen Nutzern nicht verlangen, dass sie einen Identifizie
rungsdienst, eine Webbrowser-Engine oder einen Zahlungsdienst, oder technische Dienste zur Unterstützung der 
Erbringung von Zahlungsdiensten, beispielsweise Zahlungssysteme für in der Software-Anwendung integrierte Käufe, des 
Torwächters im Zusammenhang mit Diensten, die von den gewerblichen Nutzern, die zentrale Plattformdienste des 
Torwächters nutzen, erbracht werden, nutzen bzw. – im Falle von gewerblichen Nutzern – nutzen, anbieten oder mit ihnen 
interoperieren.

(8) Der Torwächter darf von gewerblichen Nutzern oder Endnutzern nicht verlangen, dass sie weitere zentrale 
Plattformdienste, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind oder die die in Artikel 3 Absatz 2 
Buchstabe b genannten Schwellenwerte erreichen, abonnieren oder sich bei diesen registrieren, um gemäß dem genannten 
Artikel aufgeführte zentrale Plattformdienste des Torwächters nutzen, darauf zugreifen, sich bei diesen anmelden oder sich 
bei diesen registrieren zu können.

(9) Der Torwächter gibt jedem Werbetreibenden, für den er Online-Werbedienste erbringt, oder von Werbetreibenden 
bevollmächtigten Dritten auf Anfrage des Werbetreibenden hin täglich kostenlos Auskunft über jede vom 
Werbetreibenden geschaltete Anzeige, und zwar über

a) die vom Werbetreibenden gezahlten Preise und Gebühren, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, für jede der 
vom Torwächter bereitgestellten einschlägigen Online-Werbedienste,

b) die vom Herausgeber erhaltene Vergütung, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, vorbehaltlich der 
Zustimmung des Herausgebers, und

c) die Kennzahlen, anhand deren die einzelnen Preise, Gebühren und Vergütungen berechnet werden.

Stimmt ein Herausgeber der Weitergabe von Informationen über die erhaltene Vergütung gemäß Unterabsatz 1 Buchstabe b 
nicht zu, so gibt der Torwächter jedem Werbetreibenden kostenlos Auskunft über die durchschnittliche tägliche Vergütung, 
die dieser Herausgeber für die betreffenden Anzeigen erhält, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge.

(10) Der Torwächter gibt jedem Herausgeber, für den er Online-Werbedienste erbringt, oder von Herausgebern 
bevollmächtigten Dritten auf Anfrage des Herausgebers hin täglich kostenlos Auskunft über jede auf dem Inventar des 
Herausgebers angezeigte Anzeige, und zwar über

a) die vom Herausgeber erhaltene Vergütung und die von ihm gezahlten Gebühren, einschließlich etwaiger Abzüge und 
Aufschläge, für jede der vom Torwächter bereitgestellten einschlägigen Online-Werbedienste,

b) den vom Werbetreibendem gezahlten Preis, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge, vorbehaltlich der 
Zustimmung des Werbetreibenden, und

c) die Kennzahlen, anhand dessen die einzelnen Preise und Vergütungen berechnet werden.

Stimmt ein Werbetreibender der Weitergabe von Informationen nicht zu, so gibt der Torwächter jedem Herausgeber 
kostenlos Auskunft über den durchschnittlichen täglichen Preis, den dieser Werbetreibende für die betreffenden Anzeigen 
zahlt, einschließlich etwaiger Abzüge und Aufschläge.

Artikel 6

Verpflichtungen von Torwächtern, die möglicherweise noch durch Artikel 8 näher ausgeführt werden

(1) Der Torwächter hält alle Verpflichtungen nach diesem Artikel in Bezug auf jeden seiner zentralen Plattformdienste 
ein, die im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind.
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(2) Der Torwächter darf im Wettbewerb mit gewerblichen Nutzern keine nicht öffentlich zugänglichen Daten 
verwenden, die von diesen gewerblichen Nutzern im Zusammenhang mit der Nutzung der betreffenden zentralen 
Plattformdienste oder der zusammen mit den betreffenden zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung 
erbrachten Dienste generiert oder bereitgestellt werden, einschließlich der von den Kunden dieser gewerblichen Nutzer 
generierten oder bereitgestellten Daten.

Für die Zwecke des Unterabsatzes 1 umfassen die nicht öffentlich zugänglichen Daten alle von gewerblichen Nutzern 
generierten aggregierten und nichtaggregierten Daten, die aus den kommerziellen Tätigkeiten gewerblicher Nutzer oder 
ihrer Kunden auf den betreffenden zentralen Plattformdiensten oder auf Diensten, die zusammen mit den betreffenden 
zentralen Plattformdiensten des Torwächters oder zu deren Unterstützung erbracht werden, abgeleitet oder durch diese 
erhoben werden können, einschließlich Klick-, Anfrage-, Ansichts- und Sprachdaten.

(3) Der Torwächter gestattet es Endnutzern und ermöglicht es ihnen technisch, Software-Anwendungen auf dem 
Betriebssystem des Torwächters auf einfache Weise zu deinstallieren; dies gilt unbeschadet der Möglichkeit des 
Torwächters, die Deinstallation von Software-Anwendungen zu beschränken, die für das Funktionieren des 
Betriebssystems oder des Geräts unabdingbar sind und die aus technischen Gründen nicht von Dritten eigenständig 
angeboten werden können.

Der Torwächter gestattet es Endnutzern und ermöglicht es ihnen technisch, Standardeinstellungen des Betriebssystems, 
virtuellen Assistenten und Webbrowsers des Torwächters, die Endnutzer zu vom Torwächter angebotenen Produkten oder 
Dienstleistungen leiten oder lenken, auf einfache Weise zu ändern. Dazu gehört, dass Endnutzer bei der ersten Nutzung 
einer Online-Suchmaschine, eines virtuellen Assistenten oder eines Webbrowsers des Torwächters, die bzw. der im 
Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind, aufgefordert werden, aus einer Liste der wesentlichen 
verfügbaren Diensteanbieter die Online-Suchmaschine, den virtuellen Assistenten oder den Webbrowser, auf die bzw. den 
das Betriebssystem des Torwächters Nutzer standardmäßig leitet oder lenkt, sowie die Online-Suchmaschine, auf die der 
virtuelle Assistent und der Webbrowser des Torwächters Nutzer standardmäßig leitet oder lenkt, auszuwählen.

(4) Der Torwächter gestattet es und ermöglicht es technisch, Software-Anwendungen Dritter und von Dritten betriebene 
Geschäfte für Software-Anwendungen, die sein Betriebssystem nutzen oder mit diesem interoperieren, zu installieren und 
effektiv zu nutzen und auf diese Software-Anwendungen bzw. Geschäfte für Software-Anwendungen auf anderem Wege 
als über die betreffenden zentralen Plattformdienste des Torwächters zuzugreifen. Der Torwächter darf gegebenenfalls 
nicht verhindern, dass die heruntergeladenen Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebenen Geschäfte für 
Software-Anwendungen Endnutzer auffordern, zu entscheiden, ob sie die heruntergeladene Software-Anwendung oder das 
heruntergeladene Geschäft für Software-Anwendungen als Standard festlegen wollen. Der Torwächter muss es Endnutzern, 
die beschließen, die heruntergeladene Software-Anwendung oder das heruntergeladene Geschäft für Software- 
Anwendungen als Standard festzulegen, technisch ermöglichen, diese Änderung auf einfache Weise vorzunehmen.

Der Torwächter wird nicht daran gehindert, Maßnahmen zu ergreifen, soweit sie unbedingt erforderlich und angemessen 
sind, um sicherzustellen, dass Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebene Geschäfte für Software- 
Anwendungen die Integrität der vom Torwächter bereitgestellten Hardware oder des vom Torwächter bereitgestellten 
Betriebssystems nicht gefährden, sofern die Maßnahmen vom Torwächter hinreichend begründet werden.

Darüber hinaus wird der Torwächter nicht daran gehindert, Maßnahmen und Einstellungen, die keine Standardein
stellungen sind, vorzunehmen, soweit sie unbedingt erforderlich und angemessen sind, die es Endnutzern ermöglichen, die 
Sicherheit in Bezug auf Software-Anwendungen Dritter oder von Dritten betriebene Geschäfte für Software-Anwendungen 
wirksam zu schützen, sofern die Maßnahmen und Einstellungen keine Standardeinstellungen sind und vom Torwächter 
hinreichend begründet werden.

(5) Der Torwächter darf von ihm selbst angebotene Dienstleistungen und Produkte beim Ranking sowie bei der damit 
verbundenen Indexierung und dem damit verbundenen Auffinden gegenüber ähnlichen Dienstleistungen oder Produkten 
eines Dritten nicht bevorzugen. Der Torwächter muss das Ranking anhand transparenter, fairer und diskriminierungsfreier 
Bedingungen vornehmen.

(6) Der Torwächter darf die Möglichkeiten der Endnutzer, zwischen verschiedenen Software-Anwendungen und 
Diensten, auf die über die zentralen Plattformdienste des Torwächters zugegriffen wird, zu wechseln oder solche zu 
abonnieren, weder technisch noch anderweitig beschränken; dies gilt auch für die Wahl der Internetzugangsdienste für 
Endnutzer.
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(7) Der Torwächter ermöglicht Diensteanbietern und Anbietern von Hardware kostenlos wirksame Interoperabilität 
mit – und Zugang für Zwecke der Interoperabilität zu – denselben über das Betriebssystem oder den virtuellen Assistenten, 
das bzw. der im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt ist, zugegriffenen oder gesteuerten Hardware- 
und Software-Funktionen, die für die vom Torwächter bereitgestellten Dienste oder die von ihm bereitgestellte Hardware 
zur Verfügung stehen. Darüber hinaus ermöglicht der Torwächter gewerblichen Nutzern und alternativen Anbietern von 
Diensten, die zusammen mit zentralen Plattformdiensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, kostenlos 
wirksame Interoperabilität mit – und Zugang für Zwecke der Interoperabilität zu – denselben Betriebssystem-, Hardware- 
oder Software-Funktionen, die der Torwächter bei der Erbringung solcher Dienste zur Verfügung hat oder verwendet, 
unabhängig davon, ob die Funktionen Teil des Betriebssystems sind.

Der Torwächter wird nicht daran gehindert, unbedingt erforderliche und angemessene Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die Integrität des Betriebssystems, des virtuellen Assistenten, der Hardware oder der Software- 
Funktionen, die vom Torwächter bereitgestellt werden, durch Interoperabilität nicht beeinträchtigt werden, sofern der 
Torwächter solche Maßnahmen hinreichend begründet.

(8) Der Torwächter gewährt Werbetreibenden und Herausgebern sowie von Werbetreibenden und Herausgebern 
beauftragten Dritten auf ihren Antrag hin kostenlos Zugang zu seinen Instrumenten zur Leistungsmessung und zu den 
Daten, die sie benötigen, um ihre eigene unabhängige Überprüfung des Werbeinventars vorzunehmen, einschließlich 
aggregierter und nichtaggregierter Daten. Diese Daten werden so bereitgestellt, dass Werbetreibende und Herausgeber ihre 
eigenen Überprüfungs- und Messinstrumente einsetzen können, um die Leistung der von den Torwächtern bereitgestellten 
zentralen Plattformdienste zu bewerten.

(9) Der Torwächter ermöglicht Endnutzern und von ihnen beauftragten Dritten auf ihren Antrag hin kostenlos die 
effektive Übertragbarkeit der Daten, die vom Endnutzer bereitgestellt oder durch die Tätigkeit des Endnutzers im 
Zusammenhang mit der Nutzung des betreffenden zentralen Plattformdienstes generiert werden, auch indem kostenlos 
Instrumente bereitgestellt werden, die die effektive Nutzung dieser Datenübertragbarkeit erleichtern, und indem unter 
anderem ein permanenter Echtzeitzugang zu diesen Daten gewährleistet wird.

(10) Der Torwächter gewährt gewerblichen Nutzern und von einem gewerblichen Nutzer zugelassenen Dritten auf ihren 
Antrag hin kostenlos einen effektiven, hochwertigen und permanenten Echtzeitzugang zu aggregierten und 
nichtaggregierten Daten, einschließlich personenbezogener Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
betreffenden zentralen Plattformdienste oder von Diensten, die zusammen mit den betreffenden zentralen Plattform
diensten oder zu deren Unterstützung erbracht werden, durch diese gewerblichen Nutzer und die Endnutzer, die die 
Produkte oder Dienstleistungen dieser gewerblichen Nutzer in Anspruch nehmen, bereitgestellt oder generiert werden, und 
ermöglicht die Nutzung solcher Daten. In Bezug auf personenbezogene Daten darf der Torwächter diesen Zugang zu den 
und die Nutzung von personenbezogenen Daten nur dann gewähren bzw. ermöglichen, wenn sie unmittelbar mit der 
Nutzung der vom betreffenden gewerblichen Nutzer über den betreffenden zentralen Plattformdienst angebotenen 
Produkte oder Dienstleistungen durch die Endnutzer im Zusammenhang stehen und sofern die Endnutzer einer solchen 
Weitergabe durch eine Einwilligung zustimmt.

(11) Der Torwächter gewährt Drittunternehmen, die Online-Suchmaschinen bereitstellen, auf ihren Antrag hin zu 
fairen, zumutbaren und diskriminierungsfreien Bedingungen Zugang zu Ranking-, Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten in 
Bezug auf unbezahlte und bezahlte Suchergebnisse, die von Endnutzern über seine Online-Suchmaschinen generiert 
werden. Alle derartigen Anfrage-, Klick- und Ansichtsdaten, bei denen es sich um personenbezogene Daten handelt, 
werden anonymisiert.

(12) Der Torwächter wendet für den Zugang gewerblicher Nutzer zu seinen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 
Absatz 9 aufgeführten Geschäften für Software-Anwendungen, Online-Suchmaschinen und Online-Diensten sozialer 
Netzwerke faire, zumutbare und diskriminierungsfreie allgemeine Bedingungen an.

Zu diesem Zweck veröffentlicht der Torwächter allgemeine Zugangsbedingungen, einschließlich eines alternativen Streitbei
legungsmechanismus.

Die Kommission prüft, ob die veröffentlichten allgemeinen Zugangsbedingungen dem vorliegenden Absatz entsprechen.

(13) Die allgemeinen Bedingungen des Torwächters für die Kündigung eines zentralen Plattformdienstes dürfen nicht 
unverhältnismäßig sein. Der Torwächter stellt sicher, dass die Kündigungsbedingungen ohne übermäßige Schwierigkeiten 
eingehalten werden können.
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Artikel 7

Verpflichtung von Torwächtern zur Interoperabilität nummernunabhängiger interpersoneller 
Kommunikationsdienste

(1) Erbringt ein Torwächter nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste, die im Benennungs
beschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführt sind, so sorgt er für die Interoperabilität der grundlegenden Funktionen 
seiner nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste mit den nummernunabhängigen interpersonellen 
Kommunikationsdiensten anderer Anbieter, die solche Dienste in der Union anbieten oder anzubieten beabsichtigen, indem 
er auf Antrag kostenlos die im Sinne der Interoperabilität erforderlichen technischen Schnittstellen oder ähnliche Lösungen 
bereitstellt.

(2) Der Torwächter sorgt, wenn er diese Funktionen für die eigenen Endnutzer selbst bereitstellt, zumindest für die 
Interoperabilität der folgenden grundlegenden Funktionen nach Absatz 1:

a) im Anschluss an die Aufführung im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9:

i) Ende-zu-Ende-Textnachrichten zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

ii) Austausch von Bildern, Sprachnachrichten, Videos und anderen angehängten Dateien bei der Ende-zu-Ende- 
Kommunikation zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

b) innerhalb von zwei Jahren nach der Benennung:

i) Ende-zu-Ende-Textnachrichten innerhalb von Gruppen einzelner Endnutzer;

ii) Austausch von Bildern, Sprachnachrichten, Videos und anderen angehängten Dateien bei der Ende-zu-Ende- 
Kommunikation zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer;

c) innerhalb von vier Jahren nach der Benennung:

i) Ende-zu-Ende-Sprachanrufe zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

ii) Ende-zu-Ende-Videoanrufe zwischen zwei einzelnen Endnutzern;

iii) Ende-zu-Ende-Sprachanrufe zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer;

iv) Ende-zu-Ende-Videoanrufe zwischen einer Gruppenunterhaltung und einem einzelnen Endnutzer.

(3) Das Sicherheitsniveau, gegebenenfalls einschließlich der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, das der Torwächter seinen 
eigenen Endnutzern bietet, muss bei allen interoperablen Diensten beibehalten werden.

(4) Der Torwächter veröffentlicht ein Referenzangebot mit den technischen Einzelheiten und allgemeinen Bedingungen 
für die Interoperabilität mit seinen nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten, einschließlich der 
erforderlichen Einzelheiten zum Sicherheitsniveau und zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Der Torwächter veröffentlicht 
dieses Referenzangebot innerhalb der in Artikel 3 Absatz 10 festgelegten Frist und aktualisiert es erforderlichenfalls.

(5) Nach der Veröffentlichung des Referenzangebots gemäß Absatz 4 kann jeder Anbieter nummernunabhängiger 
interpersoneller Kommunikationsdienste, der solche Dienste in der Union anbietet oder anzubieten beabsichtigt, 
Interoperabilität mit den vom Torwächter erbrachten nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdiensten 
beantragen. Ein solcher Antrag kann sich auf einige oder alle der in Absatz 2 aufgeführten grundlegenden Funktionen 
erstrecken. Der Torwächter kommt jedem zumutbaren Antrag auf Interoperabilität innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang des Antrags nach, indem er die beantragten grundlegenden Funktionen bereitstellt.

(6) Die Kommission kann die Fristen für die Einhaltung der Verpflichtungen nach Absatz 2 oder 5 auf begründeten 
Antrag des Torwächters ausnahmsweise verlängern, wenn der Torwächter nachweist, dass dies zur Gewährleistung 
wirksamer Interoperabilität und zur Aufrechterhaltung des erforderlichen Sicherheitsniveaus, gegebenenfalls einschließlich 
Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, erforderlich ist.

DE Amtsblatt der Europäischen Union 12.10.2022 L 265/37  

194



(7) Den Endnutzern der nummernunabhängigen interpersonellen Kommunikationsdienste des Torwächters und des 
antragstellenden Anbieters nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste bleibt freigestellt, ob sie sich 
für die Nutzung der interoperablen grundlegenden Funktionen, die der Torwächter gemäß Absatz 1 bereitstellen kann, 
entscheiden.

(8) Nur diejenigen personenbezogenen Daten von Endnutzern, die für wirksame Interoperabilität unbedingt erforderlich 
sind, werden vom Torwächter erhoben und mit dem Anbieter nummernunabhängiger interpersoneller Kommunika
tionsdienste, der einen Antrag auf Interoperabilität stellt, ausgetauscht. Bei der Erhebung und dem Austausch der 
personenbezogenen Daten von Endnutzern sind die Verordnung (EU) 2016/679 und die Richtlinie 2002/58/EG 
vollumfänglich einzuhalten.

(9) Der Torwächter wird nicht daran gehindert, Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Dritte, die 
nummernunabhängige interpersonelle Kommunikationsdienste erbringen und Interoperabilität beantragen, die Integrität, 
die Sicherheit und den Schutz der Privatsphäre seiner Dienste nicht gefährden, sofern diese Maßnahmen unbedingt 
erforderlich und angemessen sind und vom Torwächter hinreichend begründet werden.

Artikel 8

Einhaltung der Verpflichtungen durch Torwächter

(1) Der Torwächter hat die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 dieser Verordnung 
sicherzustellen und weist diese nach. Die Maßnahmen, die der Torwächter ergreift, um die Einhaltung der genannten 
Artikel sicherzustellen, müssen dazu führen, dass die Zielsetzungen dieser Verordnung und der jeweiligen Verpflichtung 
wirksam erreicht werden. Der Torwächter stellt sicher, dass diese Maßnahmen im Einklang mit dem anwendbaren Recht, 
insbesondere der Verordnung (EU) 2016/679, der Richtlinie 2002/58/EG, den Rechtsvorschriften in Bezug auf 
Cybersicherheit, Verbraucherschutz, Produktsicherheit sowie den Anforderungen an die Barrierefreiheit durchgeführt 
werden.

(2) Die Kommission kann von Amts wegen oder auf Antrag des Torwächters gemäß Absatz 3 des vorliegenden Artikels 
ein Verfahren nach Artikel 20 einleiten.

Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte erlassen, in denen die Maßnahmen festgelegt werden, die der betreffende 
Torwächter zu ergreifen hat, um den Verpflichtungen aus Artikel 6 und 7 wirksam nachzukommen. Dieser Durchführungs
rechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen innerhalb von sechs Monaten 
nach Einleitung des Verfahrens nach Artikel 20.

Leitet die Kommission von Amts wegen ein Verfahren wegen Umgehung nach Artikel 13 ein, so können diese Maßnahmen 
die Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 betreffen.

(3) Ein Torwächter kann die Kommission ersuchen, ein Verfahren einzuleiten, um festzustellen, ob das Ziel der 
betreffenden Verpflichtung durch die Maßnahmen, die der Torwächter zur Gewährleistung der Einhaltung der Artikel 6 
und 7 zu ergreifen beabsichtigt oder ergriffen hat, in Anbetracht der besonderen Umstände des Torwächters wirksam 
erreicht wird. Die Kommission entscheidet nach eigenem Ermessen über die Einleitung eines solchen Verfahrens, unter 
Wahrung der Grundsätze der Gleichbehandlung, der Verhältnismäßigkeit und der guten Verwaltungspraxis.

Der Torwächter fügt seinem Ersuchen einen mit Gründen versehenen Schriftsatz bei, in dem er die Maßnahmen erläutert, 
die er zu ergreifen beabsichtigt oder ergriffen hat. Darüber hinaus stellt der Torwächter eine nichtvertrauliche Fassung 
seines mit Gründen versehenen Schriftsatzes zur Verfügung, die gemäß Absatz 6 an Dritte weitergegeben werden kann.

(4) Die Absätze 2 und 3 des vorliegenden Artikels lassen die Befugnisse der Kommission nach den Artikeln 29, 30 
und 31 unberührt.

(5) Im Hinblick auf den Erlass eines Beschlusses nach Absatz 2 gibt die Kommission dem Torwächter innerhalb von drei 
Monaten nach Einleitung des Verfahrens nach Artikel 20 ihre vorläufige Beurteilung bekannt. In dieser vorläufigen 
Beurteilung erläutert die Kommission, welche Maßnahmen sie zu ergreifen beabsichtigt bzw. der betreffende Torwächter 
ihrer Ansicht nach ergreifen sollte, um der vorläufigen Beurteilung wirksam Rechnung zu tragen.
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(6) Um interessierten Dritten wirksam Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben, veröffentlicht die Kommission bei 
Mitteilung ihrer vorläufigen Beurteilung an den Torwächter nach Absatz 5 oder so bald wie möglich danach eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der Maßnahmen, die sie zu ergreifen beabsichtigt oder die der betreffende 
Torwächter ihrer Ansicht nach ergreifen sollte. Die Kommission legt für die Abgabe der Stellungnahmen einen 
angemessenen Zeitraum fest.

(7) Bei der Festlegung der Maßnahmen nach Absatz 2 stellt die Kommission sicher, dass die Ziele dieser Verordnung und 
der betreffenden Verpflichtung durch diese Maßnahmen wirksam erreicht werden und die Maßnahmen in Anbetracht der 
besonderen Umstände des Torwächters und der betreffenden Dienstleistung verhältnismäßig sind.

(8) Für die Zwecke der Festlegung der Verpflichtungen nach Artikel 6 Absätze 11 und 12 prüft die Kommission auch, 
ob die beabsichtigten bzw. durchgeführten Maßnahmen sicherstellen, dass kein Ungleichgewicht zwischen den Rechten 
und Pflichten der gewerblichen Nutzer mehr besteht und dass die Maßnahmen dem Torwächter keinen Vorteil verschaffen, 
der in Anbetracht seiner Dienstleistung für die gewerblichen Nutzer unverhältnismäßig wäre.

(9) Bei Verfahren nach Absatz 2 kann die Kommission auf Antrag oder von Amts wegen beschließen, das Verfahren 
wieder aufzunehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich der Beschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat oder

b) der Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben beruhte oder

c) die im Beschluss genannten Maßnahmen nicht wirksam sind.

Artikel 9

Aussetzung

(1) Weist der Torwächter in einem mit Gründen versehenen Antrag nach, dass die Einhaltung einer bestimmten 
Verpflichtung nach den Artikeln 5, 6 oder 7 für einen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten 
zentralen Plattformdienst aufgrund außergewöhnlicher Umstände, auf die der Torwächter keinen Einfluss hat, die 
Rentabilität der Geschäftstätigkeit des Torwächters in der Union gefährden würde, so kann die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem sie beschließt, die in dem mit Gründen versehenen Antrag genannte bestimmte 
Verpflichtung ausnahmsweise ganz oder teilweise auszusetzen. In diesem Durchführungsrechtsakt begründet die 
Kommission ihren Aussetzungsbeschluss, indem sie die außergewöhnlichen Umstände angibt, die die Aussetzung 
rechtfertigen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird auf den Umfang und die Geltungsdauer beschränkt, die für die 
Beseitigung der Gefährdung der Rentabilität des Torwächters erforderlich sind. Die Kommission bemüht sich, diesen 
Durchführungsrechtsakt unverzüglich, spätestens jedoch drei Monate nach Eingang eines vollständigen mit Gründen 
versehenen Antrags, zu erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten 
Beratungsverfahren erlassen.

(2) Wird eine Aussetzung nach Absatz 1 gewährt, so überprüft die Kommission ihren Aussetzungsbeschluss jedes Jahr, 
es sei denn, in dem Beschluss ist ein kürzerer Zeitraum festgelegt. Infolge einer solchen Überprüfung hebt die Kommission 
die Aussetzung ganz oder teilweise auf oder beschließt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nach wie vor erfüllt sind.

(3) In dringenden Fällen kann die Kommission auf mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters die Anwendung 
einer bestimmten Verpflichtung nach Absatz 1 auf einen oder mehrere einzelne zentrale Plattformdienste bereits vor dem 
Erlass eines Beschlusses nach dem genannten Absatz vorläufig aussetzen. Ein solcher Antrag kann jederzeit gestellt und 
bewilligt werden, bis die Kommission über den Antrag nach Absatz 1 befunden hat.

(4) Bei der Prüfung eines Antrags nach den Absätzen 1 und 3 berücksichtigt die Kommission insbesondere die 
Auswirkungen der Einhaltung der betreffenden Verpflichtung auf die Rentabilität der Geschäftstätigkeit des Torwächters in 
der Union sowie auf Dritte, insbesondere KMU und Verbraucher. Die Kommission kann die Aussetzung von geeigneten 
Bedingungen und Auflagen abhängig machen, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen diesen Interessen und den 
Zielen der vorliegenden Verordnung zu erreichen.
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Artikel 10

Befreiung aus Gründen der öffentlichen Gesundheit und der öffentlichen Sicherheit

(1) Die Kommission kann auf einen mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters hin oder von Amts wegen einen 
Durchführungsrechtsakt erlassen, in dem sie ihren Beschluss darlegt, den Torwächter ganz oder teilweise von einer 
bestimmten Verpflichtung nach den Artikeln 5, 6 oder 7 in Bezug auf einen im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 
Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienst zu befreien, falls die Befreiung aus den in Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels genannten Gründen gerechtfertigt ist (im Folgenden „Befreiungsbeschluss“). Die Kommission erlässt einen solchen 
Befreiungsbeschluss innerhalb von drei Monaten nach Eingang eines vollständigen mit Gründen versehenen Antrags und 
legt eine Begründung vor, in der die Gründe für die Befreiung erläutert werden. Dieser Durchführungsrechtsakt wird 
gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Wird eine Befreiung gemäß Absatz 1 gewährt, so überprüft die Kommission ihren Befreiungsbeschluss, falls der 
Grund für die Befreiung nicht mehr besteht, mindestens aber einmal jährlich. Infolge einer solchen Überprüfung hebt die 
Kommission die Befreiung entweder ganz oder teilweise auf oder beschließt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 nach 
wie vor erfüllt sind.

(3) Eine Befreiung nach Absatz 1 kann ausschließlich aus Gründen der öffentlichen Gesundheit oder der öffentlichen 
Sicherheit gewährt werden.

(4) In dringenden Fällen kann die Kommission auf einen mit Gründen versehenen Antrag eines Torwächters oder von 
Amts wegen die Anwendung einer bestimmten Verpflichtung nach Absatz 1 auf einen oder mehrere einzelne zentrale 
Plattformdienste bereits vor dem Erlass eines Beschlusses nach dem genannten Absatz vorläufig aussetzen. Ein solcher 
Antrag kann jederzeit gestellt und bewilligt werden, bis die Kommission über den Antrag nach Absatz 1 befunden hat.

(5) Bei der Prüfung eines Antrags nach den Absätzen 1 und 4 berücksichtigt die Kommission insbesondere die 
Auswirkungen der Einhaltung der betreffenden Verpflichtung auf die in Absatz 3 genannten Gründe sowie die 
Auswirkungen auf den betreffenden Torwächter und auf Dritte. Die Kommission kann die Aussetzung von Bedingungen 
und Auflagen abhängig machen, um ein ausgewogenes Gleichgewicht zwischen den Zielen hinter den in Absatz 3 
genannten Gründen und den Zielen der vorliegenden Verordnung zu erreichen.

Artikel 11

Berichterstattung

(1) Innerhalb von sechs Monaten nach seiner Benennung gemäß Artikel 3 und im Einklang mit Artikel 3 Absatz 10 legt 
der Torwächter der Kommission einen Bericht vor, in dem er ausführlich und transparent beschreibt, welche Maßnahmen er 
ergriffen hat, um die Einhaltung der Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 sicherzustellen.

(2) Innerhalb der in Absatz 1 genannten Frist veröffentlicht der Torwächter eine nichtvertrauliche Zusammenfassung 
des Berichts und übermittelt sie der Kommission.

Der Torwächter aktualisiert diesen Bericht und diese nichtvertrauliche Zusammenfassung mindestens einmal jährlich.

Die Kommission stellt auf ihrer Internetseite einen Link zu der nichtvertraulichen Zusammenfassung bereit.

Artikel 12

Aktualisierung der Verpflichtungen der Torwächter

(1) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Verpflichtungen zu ergänzen. Diese delegierten 
Rechtsakte stützen sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass diese 
Verpflichtungen aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste 
beschränken oder in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in den Artikeln 5 und 6 genannten 
Verpflichtungen begegnet werden soll.
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(2) Der Anwendungsbereich eines delegierten Rechtsakts, der gemäß Absatz 1 erlassen wird, ist auf Folgendes 
beschränkt:

a) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte zentrale Plattformdienste gilt, auf andere in Artikel 2 
Nummer 2 aufgeführte zentrale Plattformdienste,

b) die Ausweitung einer Verpflichtung, die bestimmten gewerblichen Nutzern oder Endnutzern zugutekommt, sodass sie 
auch anderen gewerblichen Nutzern oder Endnutzern zugutekommt,

c) die Festlegung der Art und Weise, in der Torwächter die in den Artikeln 5 und 6 festgelegten Verpflichtungen erfüllen 
müssen, um die wirksame Einhaltung dieser Verpflichtungen zu gewährleisten,

d) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte Dienste gilt, die zusammen mit oder zur Unterstützung von 
zentralen Plattformdiensten erbracht werden, auf andere Dienste, die zusammen mit oder zur Unterstützung von 
zentralen Plattformdiensten erbracht werden,

e) die Ausweitung einer Verpflichtung, die nur für bestimmte Arten von Daten gilt, auf andere Arten von Daten,

f) die Aufnahme weiterer Bedingungen, wenn durch eine Verpflichtung bestimmte Bedingungen für das Verhalten eines 
Torwächters festgelegt werden, oder

g) die Anwendung einer Verpflichtung, die das Verhältnis zwischen mehreren zentralen Plattformdiensten des Torwächters 
regelt, auf das Verhältnis zwischen einem zentralen Plattformdienst und anderen Diensten des Torwächters.

(3) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die Liste grundlegender Funktionen nach Artikel 7 Absatz 2 zu ändern, indem Funktionen 
nummernunabhängiger interpersoneller Kommunikationsdienste aufgenommen oder gestrichen werden.

Diese delegierten Rechtsakte stützen sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, 
dass diese Verpflichtungen aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler 
Plattformdienste beschränken oder in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in Artikel 7 festgelegten 
Verpflichtungen begegnet werden soll.

(4) Der Kommission wird die Befugnis übertragen, gemäß Artikel 49 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um diese 
Verordnung in Bezug auf die Verpflichtungen aus Artikel 7 zu ergänzen, indem sie festlegt, auf welche Art und Weise diese 
Verpflichtungen zu erfüllen sind, damit ihre wirksame Einhaltung gewährleistet ist. Diese delegierten Rechtsakte stützen 
sich auf eine Marktuntersuchung nach Artikel 19, in deren Rahmen festgestellt wurde, dass diese Verpflichtungen 
aktualisiert werden müssen, um Praktiken zu begegnen, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränken oder 
in gleicher Weise unfair sind wie die Praktiken, denen mit den in Artikel 7 festgelegten Verpflichtungen begegnet werden 
soll.

(5) Eine Praktik nach den Absätzen 1, 3 und 4 gilt als die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränkend oder 
unfair, wenn

a) sie von Torwächtern angewandt wird und Innovationen behindern und die Wahlmöglichkeiten für gewerbliche Nutzer 
und Endnutzer einschränken kann, da sie

i) die Bestreitbarkeit eines zentralen Plattformdienstes oder anderer Dienste im digitalen Sektor dauerhaft 
beeinträchtigt oder zu beeinträchtigen droht, indem Hindernisse geschaffen oder verstärkt werden, die anderen 
Unternehmen den Markteintritt oder eine Expansion als Anbieter eines zentralen Plattformdienstes oder anderer 
Dienste im digitalen Sektor erschweren, oder

ii) andere Betreiber daran hindert, denselben Zugang zu entscheidendem Input zu haben wie der Torwächter, oder

b) ein Ungleichgewicht zwischen den Rechten und Pflichten der gewerblichen Nutzer besteht und der Torwächter von den 
gewerblichen Nutzern einen Vorteil erhält, der in Anbetracht seiner Dienstleistung für diese gewerblichen Nutzer 
unverhältnismäßig wäre, oder
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Artikel 13

Umgehungsverbot

(1) Ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, darf diese Dienste nicht auf vertraglichem, 
kommerziellem, technischem oder anderem Wege segmentieren, aufteilen, unterteilen, fragmentieren oder aufspalten, um 
dadurch die quantitativen Schwellenwerte nach Artikel 3 Absatz 2 zu umgehen. Eine solche Praktik eines Unternehmens 
hindert die Kommission nicht daran, es gemäß Artikel 3 Absatz 4 als Torwächter zu benennen.

(2) Hat die Kommission den Verdacht, dass ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, eine in Absatz 1 
genannte Praktik anwendet, so kann sie von diesem Unternehmen alle Informationen verlangen, die sie für erforderlich hält, 
um feststellen zu können, ob das Unternehmen eine solche Praktik angewandt hat.

(3) Der Torwächter stellt sicher, dass die Verpflichtungen aus den Artikeln 5, 6 und 7 vollständig und wirksam 
eingehalten werden.

(4) Der Torwächter darf kein Verhalten an den Tag legen, das die wirksame Einhaltung der Verpflichtungen aus den 
Artikeln 5, 6 und 7 untergräbt, unabhängig davon, ob das Verhalten vertraglicher, kommerzieller, technischer oder 
sonstiger Art ist oder in der Verwendung von Verhaltenslenkungsmethoden oder Schnittstellengestaltung besteht.

(5) Wenn eine Einwilligung zur Erhebung, Verarbeitung, Weiterverwendung und Weitergabe personenbezogener Daten 
erforderlich ist, um die Einhaltung der vorliegenden Verordnung zu gewährleisten, trifft der Torwächter geeignete 
Maßnahmen, damit gewerbliche Nutzer die für ihre Verarbeitung erforderliche Einwilligung unmittelbar erhalten können, 
sofern eine solche Einwilligung nach der Verordnung (EU) 2016/679 oder der Richtlinie 2002/58/EG erforderlich ist, oder 
damit er die Vorschriften und Grundsätze der Union in Bezug auf den Datenschutz und den Schutz der Privatsphäre auf 
andere Weise einhalten kann, beispielsweise indem er den gewerblichen Nutzern gegebenenfalls ordnungsgemäß 
anonymisierte Daten zur Verfügung stellt. Der Torwächter darf die Einholung dieser Einwilligung durch den gewerblichen 
Nutzer nicht aufwendiger machen, als sie es bei seinen eigenen Diensten ist.

(6) Der Torwächter darf weder die Bedingungen oder die Qualität der zentralen Plattformdienste für gewerbliche Nutzer 
oder Endnutzer, die von den in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Rechten bzw. Möglichkeiten Gebrauch machen, 
verschlechtern noch die Ausübung dieser Rechte bzw. Möglichkeiten übermäßig erschweren, auch nicht dadurch, dass er 
dem Endnutzer Wahlmöglichkeiten in einer nicht neutralen Weise anbietet oder die Autonomie, Entscheidungsfreiheit oder 
freie Auswahl von Endnutzern oder gewerblichen Nutzern durch die Struktur, Gestaltung, Funktion oder Art der Bedienung 
einer Benutzerschnittstelle oder eines Teils davon untergräbt.

(7) Umgeht der Torwächter eine der Verpflichtungen aus Artikel 5, 6 oder 7 in einer in den Absätzen 4, 5 und 6 des 
vorliegenden Artikels beschriebenen Weise oder versucht er, sie derart zu umgehen, so kann die Kommission ein Verfahren 
nach Artikel 20 einleiten und einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 8 Absatz 2 erlassen, um die Maßnahmen 
festzulegen, die der Torwächter zu ergreifen hat.

(8) Absatz 6 des vorliegenden Artikels lässt die Befugnisse der Kommission nach den Artikeln 29, 30 und 31 unberührt.

Artikel 14

Verpflichtung zur Unterrichtung über Zusammenschlüsse

(1) Der Torwächter unterrichtet die Kommission über jeden geplanten Zusammenschluss im Sinne des Artikels 3 der 
Verordnung (EG) Nr. 139/2004, wenn die sich zusammenschließenden Unternehmen oder das Zielunternehmen zentrale 
Plattformdienste bereitstellen oder sonstige Dienste im digitalen Sektor erbringen oder die Erhebung von Daten 
ermöglichen; dies gilt unabhängig davon, ob der Zusammenschluss nach jener Verordnung bei der Kommission oder nach 
den nationalen Fusionskontrollvorschriften bei einer zuständigen nationalen Wettbewerbsbehörde anmeldepflichtig ist.

Der Torwächter unterrichtet die Kommission vor Vollzug des Zusammenschlusses und nach Vertragsabschluss, 
Veröffentlichung des Übernahmeangebots oder Erwerb einer die Kontrolle begründenden Beteiligung über den 
Zusammenschluss.
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(2) Die vom Torwächter bereitgestellten Informationen nach Absatz 1 umfassen mindestens eine Beschreibung der an 
dem Zusammenschluss beteiligten Unternehmen, ihre unionsweiten und weltweiten Jahresumsätze, ihre Tätigkeitsbereiche, 
einschließlich der unmittelbar mit dem Zusammenschluss in Verbindung stehenden Tätigkeiten, und der Transaktionswert 
des Vertrags oder einen entsprechenden Schätzwert sowie eine zusammenfassende Beschreibung des Zusammenschlusses, 
einschließlich seiner Art und der ihm zugrunde liegenden Beweggründe und einer Aufstellung der von dem 
Zusammenschluss betroffenen Mitgliedstaaten.

Die vom Torwächter bereitgestellten Informationen umfassen auch den unionsweiten Jahresumsatz, die Zahl der jährlich 
aktiven gewerblichen Nutzer und die Zahl der monatlich aktiven Endnutzer jedes betreffenden zentralen Plattformdienstes.

(3) Erreichen infolge eines Zusammenschlusses nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels weitere zentrale 
Plattformdienste für sich genommen die in Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe b genannten Schwellenwerte, so teilt der 
betreffende Torwächter dies der Kommission innerhalb von zwei Monaten nach Vollzug des Zusammenschlusses mit und 
übermittelt ihr die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Angaben.

(4) Die Kommission unterrichtet die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten über alle nach Absatz 1 erhaltenen 
Informationen und veröffentlicht jährlich die Liste der Übernahmen, über die sie von Torwächtern gemäß dem genannten 
Absatz unterrichtet wurde.

Die Kommission trägt den berechtigten Interessen der Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse 
Rechnung.

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können die nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen 
Informationen verwenden, um die Kommission gemäß Artikel 22 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 um Prüfung des 
Zusammenschlusses zu ersuchen.

Artikel 15

Prüfungspflicht

(1) Der Torwächter legt der Kommission innerhalb von sechs Monaten nach seiner Benennung gemäß Artikel 3 eine von 
unabhängiger Stelle geprüfte Beschreibung aller Techniken zum Verbraucher-Profiling vor, die er für einzelne oder alle 
seiner im Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienste verwendet. Die 
Kommission übermittelt diese geprüfte Beschreibung dem Europäischen Datenschutzausschuss.

(2) Die Kommission kann einen Durchführungsrechtsakt nach Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe g erlassen, um die 
Methodik und das Verfahren für die Prüfung auszugestalten.

(3) Der Torwächter veröffentlicht eine Übersicht über die geprüfte Beschreibung nach Absatz 1. Dabei ist der Torwächter 
berechtigt, der Notwendigkeit der Wahrung seiner Geschäftsgeheimnisse Rechnung zu tragen. Der Torwächter aktualisiert 
die Beschreibung und die Übersicht mindestens einmal jährlich.

KAPITEL IV

MARKTUNTERSUCHUNG

Artikel 16

Einleitung einer Marktuntersuchung

(1) Beabsichtigt die Kommission, eine Marktuntersuchung im Hinblick auf den möglichen Erlass von Beschlüssen nach 
Artikel 17, 18 oder 19 einzuleiten, so erlässt sie einen Beschluss zur Einleitung einer Marktuntersuchung.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommission ihre Untersuchungsbefugnisse nach dieser Verordnung ausüben, 
bevor sie eine Marktuntersuchung gemäß dem genannten Absatz einleitet.
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(3) In dem in Absatz 1 genannten Beschluss wird Folgendes festgelegt:

a) der Tag der Einleitung der Marktuntersuchung;

b) der Gegenstand der Marktuntersuchung;

c) der Zweck der Marktuntersuchung.

(4) Die Kommission kann eine von ihr abgeschlossene Marktuntersuchung wieder aufnehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich ein nach Artikel 17, 18 oder 19 erlassener Beschluss stützte, in einem wesentlichen 
Punkt geändert hat, oder

b) der nach Artikel 17, 18 oder 19 erlassene Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben 
beruhte.

(5) Die Kommission kann eine oder mehrere zuständige nationale Behörden um Hilfe bei ihrer Marktuntersuchung 
ersuchen.

Artikel 17

Marktuntersuchung zur Benennung von Torwächtern

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein Unternehmen, das zentrale 
Plattformdienste bereitstellt, nach Artikel 3 Absatz 8 als Torwächter zu benennen ist, oder um die zentralen 
Plattformdienste zu ermitteln, die in dem Benennungsbeschluss nach Artikel 3 Absatz 9 aufzuführen sind. Die 
Kommission bemüht sich, ihre Marktuntersuchung innerhalb von zwölf Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt abzuschließen. Zum Abschluss ihrer Marktuntersuchung erlässt die Kommission einen 
Durchführungsrechtsakt, in dem ihre Entscheidung dargelegt wird. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in 
Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Im Zuge einer Marktuntersuchung nach Absatz 1 dieses Artikels bemüht sich die Kommission, dem betreffenden 
Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, innerhalb von sechs Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt ihre vorläufige Beurteilung mitzuteilen. In der vorläufigen Beurteilung erläutert die 
Kommission, ob sie der vorläufigen Auffassung ist, dass es angezeigt ist, dieses Unternehmen als Torwächter im Sinne des 
Artikels 3 Absatz 8 zu benennen und die relevanten zentralen Plattformdienste in der Liste nach Artikel 3 Absatz 9 zu 
führen.

(3) Wenn das Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, die in Artikel 3 Absatz 2 genannten 
Schwellenwerte erreicht, aber hinreichend substanziierte Argumente nach Artikel 3 Absatz 5 vorgebracht hat, die die 
Vermutung nach Artikel 3 Absatz 2 eindeutig entkräften, bemüht sich die Kommission, die Marktuntersuchung innerhalb 
von fünf Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt zum Abschluss zu bringen.

In diesem Fall bemüht sich die Kommission, dem betreffenden Unternehmen innerhalb von drei Monaten nach dem in 
Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt ihre vorläufige Beurteilung nach Absatz 2 des vorliegenden Artikels 
mitzuteilen.

(4) Benennt die Kommission nach Artikel 3 Absatz 8 ein Unternehmen, das zentrale Plattformdienste bereitstellt, als 
Torwächter, das hinsichtlich seiner Tätigkeiten noch keine gefestigte und dauerhafte Position innehat, bei dem aber 
absehbar ist, dass es eine solche Position in naher Zukunft erlangen wird, so kann sie lediglich eine oder mehrere der 
Verpflichtungen des Artikels 5 Absätze 3 bis 6 und des Artikels 6 Absätze 4, 7, 9, 10 und 13, die im Benennungsbeschluss 
aufgeführt werden, für diesen Torwächter für anwendbar erklären. Die Kommission erklärt nur diejenigen Verpflichtungen 
für anwendbar, die angemessen und erforderlich sind, um zu verhindern, dass der betreffende Torwächter auf unfaire Weise 
hinsichtlich seiner Tätigkeiten eine gefestigte und dauerhafte Position erlangt. Die Kommission überprüft solche 
Benennungen im Einklang mit dem in Artikel 4 dargelegten Verfahren.
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Artikel 18

Marktuntersuchung bei systematischer Nichteinhaltung

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein Torwächter seine 
Verpflichtungen systematisch nicht einhält. Die Kommission schließt diese Marktuntersuchung innerhalb von zwölf 
Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt ab. Ergibt die Marktuntersuchung, dass ein 
Torwächter eine oder mehrere der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen systematisch nicht einhält und 
seine Torwächter-Position im Hinblick auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anforderungen beibehalten, gestärkt oder 
ausgeweitet hat, so kann die Kommission Durchführungsrechtsakte erlassen, mit denen verhaltensbezogenen oder 
strukturellen Abhilfemaßnahmen gegen den Torwächter verhängt werden, die angemessen und erforderlich sind, um die 
wirksame Einhaltung der Vorgaben dieser Verordnung zu gewährleisten. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem 
in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die nach Absatz 1 dieses Artikels verhängte Abhilfemaßnahme kann, insofern sie angemessen und erforderlich ist, 
zur Aufrechterhaltung oder Wiederherstellung der durch die systematische Nichteinhaltung beeinträchtigten Fairness und 
Bestreitbarkeit das für einen begrenzten Zeitraum geltende Verbot für den Torwächter beinhalten, einen Zusammenschluss 
im Sinne des Artikels 3 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 bezüglich der zentralen Plattformdienste oder der anderen im 
digitalen Sektor erbrachten oder die Datenerhebung ermöglichenden Dienste einzugehen, die durch die systematische 
Nichteinhaltung betroffen sind.

(3) Es ist davon auszugehen, dass ein Torwächter Verpflichtungen des Artikels 5, 6 oder 7 systematisch nicht einhält, 
wenn die Kommission in einem Zeitraum von acht Jahren vor Erlass des Beschlusses zur Einleitung einer 
Marktuntersuchung im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Beschlusses nach diesem Artikel mindestens drei 
Nichteinhaltungsbeschlüsse nach Artikel 29 gegen den Torwächter bezüglich eines seiner zentralen Plattformdienste 
erlassen hat.

(4) Die Kommission teilt dem betreffenden Torwächter ihre vorläufige Beurteilung innerhalb von sechs Monaten nach 
dem in Artikel 16 Absatz 3 Buchstabe a genannten Zeitpunkt mit. In ihrer vorläufigen Beurteilung erläutert die 
Kommission, ob sie die vorläufige Auffassung vertritt, dass die Voraussetzungen des Absatzes 1 dieses Artikels erfüllt sind, 
und welche Abhilfemaßnahme(n) sie vorläufig für erforderlich und angemessen erachtet.

(5) Damit interessierte Dritte wirksam Stellung nehmen können, veröffentlicht die Kommission zeitgleich mit der 
Mitteilung ihrer vorläufigen Beurteilung an den Torwächter nach Absatz 4 oder so bald wie möglich danach eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der Abhilfemaßnahmen, deren Verhängung sie in Erwägung zieht. Die 
Kommission legt einen angemessenen Zeitraum fest, in dem diese Stellungnahmen abzugeben sind.

(6) Beabsichtigt die Kommission, einen Beschluss nach Absatz 1 dieses Artikels zu erlassen, indem sie die vom 
Torwächter nach Artikel 25 angebotenen Verpflichtungszusagen für bindend erklärt, so veröffentlicht sie eine nichtvert
rauliche Zusammenfassung des Falls und der wichtigsten Inhalte der Verpflichtungszusagen. Interessierte Dritte können 
ihre Stellungnahmen innerhalb eines von der Kommission festzulegenden angemessenen Zeitraums abgeben.

(7) Während der Marktuntersuchung kann die Kommission deren Dauer jederzeit verlängern, wenn dies aus objektiven 
Gründen gerechtfertigt und angemessen ist. Die Verlängerung kann sich auf die Frist beziehen, innerhalb deren die 
Kommission ihre vorläufige Beurteilung mitteilen muss, oder auf die Frist für den Erlass des abschließenden Beschlusses. 
Verlängerungen im Sinne dieses Absatzes dürfen zusammengenommen die Dauer von sechs Monaten nicht übersteigen.

(8) Die Kommission überprüft regelmäßig die nach den Absätzen 1 und 2 dieses Artikels verhängten 
Abhilfemaßnahmen, um sicherzustellen, dass der Torwächter seinen Verpflichtungen nach den Artikeln 5, 6 und 7 
tatsächlich nachkommt. Die Kommission ist berechtigt, diese Abhilfemaßnahmen zu ändern, wenn sie nach einer neuen 
Marktuntersuchung feststellt, dass sie nicht wirksam sind.
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Artikel 19

Marktuntersuchung in Bezug auf neue Dienste und neue Praktiken

(1) Die Kommission kann eine Marktuntersuchung durchführen, um zu prüfen, ob ein oder mehrere Dienste des 
digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 aufgenommen werden sollten, oder 
um Praktiken aufzudecken, die die Bestreitbarkeit zentraler Plattformdienste beschränken oder unfair sind, und denen 
durch diese Verordnung nicht wirksam begegnet wird. In ihrer Bewertung berücksichtigt die Kommission alle 
einschlägigen Ergebnisse der Verfahren nach den Artikeln 101 und 102 AEUV in Bezug auf digitale Märkte sowie alle 
sonstigen relevanten Entwicklungen.

(2) Die Kommission kann bei der Durchführung einer Marktuntersuchung nach Absatz 1 Dritte konsultieren, unter 
anderem gewerbliche Nutzer und Endnutzer von Diensten des digitalen Sektors, die Gegenstand der Untersuchung sind, 
sowie gewerbliche Nutzer und Endnutzer, die Praktiken unterliegen, die Gegenstand der Untersuchung sind.

(3) Die Kommission veröffentlicht ihre Beurteilung innerhalb von 18 Monaten nach dem in Artikel 16 Absatz 3 
Buchstabe a genannten Zeitpunkt in einem Bericht.

Dieser Bericht wird gegebenenfalls dem Europäischen Parlament und dem Rat zusammen mit Folgendem übermittelt:

a) einem Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser Verordnung, um zusätzliche Dienste des digitalen Sektors in die 
Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 oder neue Verpflichtungen in Kapitel III aufzunehmen, 
oder

b) einem Entwurf eines delegierten Rechtsakts zur Ergänzung dieser Verordnung in Bezug auf die in den Artikeln 5 und 6 
festgelegten Verpflichtungen, oder einem Entwurf eines delegierten Rechtsakts zur Änderung oder Ergänzung dieser 
Verordnung in Bezug auf die in Artikel 7 festgelegten Verpflichtungen, wie in Artikel 12 vorgesehen.

Gegebenenfalls kann in dem unter Unterabsatz 2 Buchstabe a genannten Gesetzgebungsvorschlag zur Änderung dieser 
Verordnung auch vorgeschlagen werden, bestehende Dienste aus der Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 
Nummer 2 zu streichen oder bestehende Verpflichtungen aus Artikel 5, 6 oder 7 zu streichen.

KAPITEL V

UNTERSUCHUNGS-, DURCHSETZUNGS- UND ÜBERWACHUNGSBEFUGNISSE

Artikel 20

Einleitung eines Verfahrens

(1) Beabsichtigt die Kommission, ein Verfahren im Hinblick auf den möglichen Erlass von Beschlüssen nach Artikel 8, 
29 oder 30 einzuleiten, so erlässt sie einen Beschluss zur Einleitung eines Verfahrens.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 kann die Kommission ihre Untersuchungsbefugnisse nach dieser Verordnung ausüben, 
bevor sie ein Verfahren gemäß dem genannten Absatz einleitet.

Artikel 21

Auskunftsverlangen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung Unternehmen und Unternehmensverei
nigungen durch einfaches Auskunftsverlangen oder im Wege eines Beschlusses auffordern, alle erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen. Die Kommission kann durch einfaches Auskunftsverlangen oder im Wege eines Beschlusses auch Zugang zu allen 
Daten und Algorithmen von Unternehmen und Informationen über Tests verlangen sowie diesbezügliche Erläuterungen 
anfordern.
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(2) Bei der Übermittlung eines einfachen Auskunftsverlangens an ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung 
gibt die Kommission die Rechtsgrundlage und den Zweck des Auskunftsverlangens an, führt auf, welche Auskünfte 
erforderlich sind, legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest und weist auf die in Artikel 30 vorgesehenen 
Geldbußen hin, die für den Fall der Erteilung unvollständiger, unrichtiger oder irreführender Auskünfte oder Erläuterungen 
gelten.

(3) Wenn die Kommission Unternehmen und Unternehmensvereinigungen im Wege eines Beschlusses zur Erteilung von 
Auskünften verpflichtet, gibt sie die Rechtsgrundlage und den Zweck des Auskunftsverlangens an, führt auf, welche 
Auskünfte erforderlich sind, und legt die Frist für die Übermittlung der Auskünfte fest. Verpflichtet sie Unternehmen dazu, 
Zugang zu allen Daten, Algorithmen und Informationen über Tests zu gewähren, so gibt sie den Zweck des Verlangens an 
und legt die Frist für die Gewährung des Zugangs fest. Ferner weist sie auf die in Artikel 30 vorgesehenen Geldbußen 
sowie auf die in Artikel 31 vorgesehenen Zwangsgelder hin oder erlegt letztere auf. Außerdem weist sie auf das Recht hin, 
den Beschluss vom Gerichtshof überprüfen zu lassen.

(4) Die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen oder ihre Vertreter erteilen die verlangten Auskünfte im Namen 
des betreffenden Unternehmens oder der betreffenden Unternehmensvereinigung. Ordnungsgemäß bevollmächtigte 
Rechtsanwälte können die Auskünfte im Namen ihrer Mandanten erteilen. Letztere bleiben in vollem Umfang dafür 
verantwortlich, dass die erteilten Auskünfte vollständig, sachlich richtig und nicht irreführend sind.

(5) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erteilen der Kommission auf Verlangen alle ihnen vorliegenden 
Auskünfte, die sie für die Erfüllung der ihr mit dieser Verordnung übertragenen Aufgaben benötigt.

Artikel 22

Befugnis zur Befragung und zur Aufnahme von Aussagen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung jede natürliche oder juristische Person 
befragen, die in die Befragung zum Zweck der Einholung von Informationen, die mit dem Gegenstand einer Untersuchung 
im Zusammenhang stehen, einwilligt. Die Kommission ist berechtigt, diese Befragungen mit beliebigen technischen Mitteln 
aufzuzeichnen.

(2) Wird eine Befragung gemäß Absatz 1 dieses Artikels in den Räumlichkeiten eines Unternehmens durchgeführt, so 
unterrichtet die Kommission die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige 
nationale Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Befragung stattfindet. Auf Verlangen dieser Behörde 
können deren Bedienstete die Bediensteten der Kommission und die anderen von der Kommission ermächtigten 
Begleitpersonen bei der Durchführung der Befragung unterstützen.

Artikel 23

Befugnis zur Durchführung von Nachprüfungen

(1) Die Kommission kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dieser Verordnung alle erforderlichen Nachprüfungen 
bezüglich Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen durchführen.

(2) Die mit den Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen sind befugt,

a) alle Räumlichkeiten, Grundstücke und Transportmittel der Unternehmen und Unternehmensvereinigungen zu betreten,

b) die Bücher und sonstigen Geschäftsunterlagen, unabhängig davon, in welcher Form sie vorliegen, zu prüfen,

c) Kopien oder Auszüge gleich in welcher Form aus diesen Büchern und Geschäftsunterlagen anzufertigen oder zu 
verlangen,

d) von dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu der Organisation, der Funktionsweise, 
dem IT-System, den Algorithmen, der Datenverwaltung und dem Geschäftsgebaren sowie einen entsprechenden 
Zugang zu verlangen sowie die abgegebenen Erläuterungen mit beliebigen technischen Mitteln aufzuzeichnen oder zu 
dokumentieren,

e) betriebliche Räumlichkeiten und Bücher oder Unterlagen jeder Art für die Dauer der Nachprüfung in dem hierfür 
erforderlichen Ausmaß zu versiegeln,

DE Amtsblatt der Europäischen Union 12.10.2022 L 265/47  

204



f) von allen Vertretern oder Beschäftigten des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung Erläuterungen zu Fakten 
oder Unterlagen zu verlangen, die mit Gegenstand und Zweck der Nachprüfung in Zusammenhang stehen, und ihre 
Antworten mit beliebigen technischen Mitteln zu Protokoll zu nehmen.

(3) Zur Durchführung von Nachprüfungen kann die Kommission die Unterstützung von nach Artikel 26 Absatz 2 
benannten Prüfern oder Sachverständigen anfordern sowie die Unterstützung der für die Durchsetzung der in Artikel 1 
Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die 
Nachprüfung durchgeführt werden soll.

(4) Bei Nachprüfungen können die Kommission und die von ihr benannten Prüfer oder Sachverständigen und die für die 
Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, in dessen 
Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, von dem Unternehmen oder der Unternehmensvereinigung 
Erläuterungen zur Organisation, der Funktionsweise, dem IT-System, den Algorithmen, der Datenverwaltung und dem 
Geschäftsgebaren sowie einen entsprechenden Zugang verlangen. Die Kommission und die von ihr benannten Prüfer oder 
Sachverständigen und die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, können alle Vertreter oder 
Beschäftigten des Unternehmens befragen.

(5) Die mit Nachprüfungen beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten 
Begleitpersonen üben ihre Befugnisse unter Vorlage eines schriftlichen Auftrags aus, in dem der Gegenstand und der 
Zweck der Nachprüfung bezeichnet sind und auf die in Artikel 30 vorgesehenen Geldbußen für den Fall hingewiesen wird, 
dass die angeforderten Bücher oder sonstigen Geschäftsunterlagen nicht vollständig vorgelegt werden oder die Antworten 
auf die nach den Absätzen 2 und 4 des vorliegenden Artikels gestellten Fragen unrichtig oder irreführend sind. Die 
Kommission unterrichtet die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, über die Nachprüfung 
rechtzeitig vor deren Beginn.

(6) Die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen sind verpflichtet, Nachprüfungen zu dulden, die durch einen 
Beschluss der Kommission angeordnet wurden. In diesem Beschluss werden Gegenstand und Zweck der Nachprüfung 
genannt, das Datum des Beginns der Nachprüfung festgelegt und auf die in den Artikeln 30 bzw. 31 vorgesehenen 
Geldbußen und Zwangsgelder sowie auf das Recht hingewiesen, diesen Beschluss vom Gerichtshof überprüfen zu lassen.

(7) Bedienstete der für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen 
Behörde des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet die Nachprüfung durchgeführt werden soll, sowie die von dieser 
Behörde ermächtigten oder benannten Personen unterstützen auf Ersuchen dieser Behörde oder der Kommission die 
Bediensteten und die anderen von der Kommission ermächtigten Begleitpersonen aktiv. Sie verfügen hierzu über die in den 
Absätzen 2 und 4 des vorliegenden Artikels genannten Befugnisse.

(8) Stellen die beauftragten Bediensteten der Kommission und die anderen von ihr ermächtigten Begleitpersonen fest, 
dass sich ein Unternehmen oder eine Unternehmensvereinigung einer nach Maßgabe dieses Artikels angeordneten 
Nachprüfung widersetzt, so gewährt der betreffende Mitgliedstaat die erforderliche Unterstützung, gegebenenfalls unter 
Einsatz von Polizeikräften oder einer entsprechenden vollziehenden Behörde, damit die Bediensteten der Kommission 
ihren Nachprüfungsauftrag erfüllen können.

(9) Setzt die Amtshilfe nach Absatz 8 dieses Artikels nach nationalen Vorschriften eine gerichtliche Genehmigung 
voraus, so ist diese von der Kommission oder der für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften 
zuständigen nationalen Behörde des Mitgliedstaats oder von von diesen Behörden dazu ermächtigen Bediensteten zu 
beantragen. Die Genehmigung kann auch vorsorglich beantragt werden.

(10) Wird die in Absatz 9 dieses Artikels genannte Genehmigung beantragt, so überprüft das nationale Gericht, ob der 
Beschluss der Kommission echt ist und die beantragten Zwangsmaßnahmen weder willkürlich noch, gemessen am 
Gegenstand der Nachprüfung, unverhältnismäßig sind. Bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit der Zwangsmaßnahmen 
kann das nationale Gericht die Kommission direkt oder über die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats, um ausführliche Erläuterungen ersuchen, insbesondere zu 
den Gründen, aus denen die Kommission eine Zuwiderhandlung gegen diese Verordnung vermutet, sowie zur Schwere des 
mutmaßlichen Verstoßes und zur Art der Beteiligung des betreffenden Unternehmens. Das nationale Gericht darf jedoch 
weder die Notwendigkeit der Nachprüfung in Frage stellen noch Auskünfte aus den Akten der Kommission verlangen. Die 
Prüfung der Rechtmäßigkeit des Kommissionsbeschlusses ist dem Gerichtshof vorbehalten.
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Artikel 24

Einstweilige Maßnahmen

Die Kommission kann in dringenden Fällen, wenn die Gefahr eines schweren und nicht wiedergutzumachenden Schadens 
für gewerbliche Nutzer oder Endnutzer von Torwächtern besteht, auf der Grundlage einer prima facie festgestellten 
Zuwiderhandlung gegen Artikel 5, 6 oder 7 einen Durchführungsrechtsakt zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen 
gegen einen Torwächter erlassen. Dieser Durchführungsrechtsakt wird ausschließlich im Rahmen eines Verfahrens erlassen, 
das im Hinblick auf den möglichen Erlass eines Nichteinhaltungsbeschlusses nach Artikel 29 Absatz 1 eingeleitet wurde. Er 
hat nur eine befristete Geltungsdauer und kann verlängert werden, soweit dies erforderlich und angemessen ist. Dieser 
Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

Artikel 25

Verpflichtungszusagen

(1) Bietet der betreffende Torwächter während eines Verfahrens nach Artikel 18 Verpflichtungszusagen in Bezug auf die 
betreffenden zentralen Plattformdienste an, um die Einhaltung der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen 
zu gewährleisten, so kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem diese Verpflichtungszusagen 
für den Torwächter für bindend erklärt werden, und feststellen, dass für ein Tätigwerden der Kommission kein Anlass mehr 
besteht. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die Kommission kann das Verfahren auf Antrag oder von Amts wegen per Beschluss wieder aufnehmen, wenn

a) sich der Sachverhalt, auf den sich der Beschluss stützte, in einem wesentlichen Punkt geändert hat,

b) der betreffende Torwächter seine Verpflichtungszusagen nicht einhält,

c) der Beschluss auf unvollständigen, unrichtigen oder irreführenden Angaben der beteiligten Unternehmen beruhte, oder

d) die Verpflichtungszusagen sich nicht als wirksam erweisen.

(3) Ist die Kommission der Auffassung, dass die von dem betreffenden Torwächter angebotenen Verpflichtungszusagen 
nicht geeignet sind, die wirksame Einhaltung der in den Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen sicherzustellen, 
so erläutert sie in dem Beschluss, mit dem das Verfahren abgeschlossen wird, weshalb sie die Verpflichtungszusagen nicht 
für bindend erklärt.

Artikel 26

Überwachung von Verpflichtungen und Maßnahmen

(1) Die Kommission ergreift die erforderlichen Maßnahmen, um die wirksame Umsetzung und Einhaltung der in den 
Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen und der nach den Artikeln 8, 18, 24, 25 und 29 erlassenen Beschlüsse zu 
überwachen. Zu diesen Maßnahmen kann insbesondere gehören, dass dem Torwächter die Verpflichtung auferlegt wird, 
alle Dokumente aufzubewahren, die für die Bewertung der Umsetzung und Einhaltung dieser Verpflichtungen und 
Beschlüsse als relevant erachtet werden.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 können die Benennung unabhängiger externer Sachverständiger und Prüfer sowie 
die Benennung von Bediensteten der zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten umfassen, die die Kommission 
bei der Überwachung der Verpflichtungen und Maßnahmen unterstützen und ihr mit spezifischem Fachwissen oder 
Kenntnissen zur Seite stehen.

Artikel 27

Informationen von Dritten

(1) Dritte – einschließlich gewerbliche Nutzer, Wettbewerber oder Endnutzer der in dem Benennungsbeschluss gemäß 
Artikel 3 Absatz 9 aufgeführten zentralen Plattformdienste sowie ihre Vertreter – können die für die Durchsetzung der in 
Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des Mitgliedstaats oder direkt die Kommission 
über Praktiken oder Verhaltensweisen von Torwächtern informieren, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung 
fallen.
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(2) Die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des 
Mitgliedstaats und die Kommission können nach freiem Ermessen über geeignete Maßnahmen entscheiden und sind in 
keiner Weise verpflichtet, Folgemaßnahmen zu den erhaltenen Informationen zu ergreifen.

(3) Kommt die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde des 
Mitgliedstaats auf der Grundlage der nach Absatz 1 des vorliegenden Artikels erhaltenen Informationen zu dem Schluss, 
dass möglicherweise eine Nichteinhaltung dieser Verordnung vorliegt, so übermittelt sie diese Informationen der 
Kommission.

Artikel 28

Compliance-Funktion

(1) Torwächter führen eine Compliance-Funktion ein, die unabhängig von den operativen Funktionen des Torwächters 
ist und aus einem oder mehreren Compliance-Beauftragten besteht, einschließlich des Leiters der Compliance-Funktion.

(2) Der Torwächter stellt sicher, dass die in Absatz 1 genannte Compliance-Funktion über ausreichend Befugnisse, Status 
und Ressourcen sowie über Zugang zum Leitungsorgan des Torwächters verfügt, um die Einhaltung dieser Verordnung 
durch den Torwächter zu überwachen.

(3) Das Leitungsorgan des Torwächters stellt sicher, dass die nach Absatz 1 benannten Compliance-Beauftragten über die 
zur Erfüllung der in Absatz 5 genannten Aufgaben erforderlichen beruflichen Qualifikationen, Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fähigkeiten verfügen.

Das Leitungsorgan des Torwächters stellt ferner sicher, dass es sich beim Leiter der Compliance-Funktion um eine 
unabhängige Führungskraft handelt, die eigens für die Compliance-Funktion zuständig ist.

(4) Der Leiter der Compliance-Funktion untersteht direkt dem Leitungsorgan des Torwächters und kann Bedenken 
äußern und dieses Organ warnen, falls die Gefahr einer Nichteinhaltung dieser Verordnung besteht, unbeschadet der 
Zuständigkeiten des Leitungsorgans in seinen Aufsichts- und Leitungsfunktionen.

Der Leiter der Compliance-Funktion darf nicht ohne vorherige Zustimmung des Leitungsorgans des Torwächters abgelöst 
werden.

(5) Die vom Torwächter gemäß Absatz 1 ernannten Compliance-Beauftragten haben folgende Aufgaben:

a) Organisation, Überwachung und Beaufsichtigung der Maßnahmen und Tätigkeiten des Torwächters, mit denen die 
Einhaltung dieser Verordnung sichergestellt werden soll;

b) Information und Beratung des Managements und der Mitarbeiter des Torwächters über die einschlägigen 
Verpflichtungen aus dieser Verordnung;

c) gegebenenfalls Überwachung der Einhaltung der gemäß Artikel 25 für bindend erklärten Verpflichtungszusagen, 
unbeschadet der Möglichkeit der Kommission, gemäß Artikel 26 Absatz 2 unabhängige externe Sachverständige zu 
benennen;

d) Zusammenarbeit mit der Kommission für die Zwecke dieser Verordnung.

(6) Die Torwächter teilen der Kommission den Namen und die Kontaktdaten des Leiters der Compliance-Funktion mit.

(7) Das Leitungsorgan des Torwächters übernimmt die Festlegung, Beaufsichtigung und Haftung der bzw. für die 
Umsetzung der Unternehmensführungsregelungen des Torwächters, die für die Unabhängigkeit der Compliance-Funktion 
sorgen, einschließlich der Kompetenzaufteilung in der Organisation des Torwächters und der Vermeidung von Interessen
konflikten.

(8) Das Leitungsorgan billigt und überprüft regelmäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, die Strategien und 
Maßnahmen für das Angehen, das Management und die Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung.
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(9) Das Leitungsorgan widmet dem Management und der Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung ausreichend 
Zeit. Es beteiligt sich aktiv an den Entscheidungen im Zusammenhang mit dem Management und der Durchsetzung dieser 
Verordnung und sorgt dafür, dass angemessene Ressourcen dafür zugewiesen werden.

Artikel 29

Nichteinhaltung

(1) Die Kommission erlässt einen Durchführungsrechtsakt, in dem ihre Feststellung der Nichteinhaltung dargelegt wird 
(im Folgenden „Nichteinhaltungsbeschluss“), wenn sie feststellt, dass ein Torwächter

a) eine der in den Artikeln 5, 6 oder 7 genannten Verpflichtungen nicht erfüllt,

b) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen nicht 
nachkommt,

c) nach Artikel 18 Absatz 1 verhängten Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt,

d) nach Artikel 24 angeordneten einstweiligen Maßnahmen nicht nachkommt, oder

e) Verpflichtungszusagen, die nach Artikel 25 für bindend erklärt wurden, nicht einhält.

Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2) Die Kommission bemüht sich, ihren Nichteinhaltungsbeschluss innerhalb von zwölf Monaten nach Einleitung des 
Verfahrens gemäß Artikel 20 zu erlassen.

(3) Vor Erlass des Nichteinhaltungsbeschlusses teilt die Kommission dem betreffenden Torwächter ihre vorläufige 
Beurteilung mit. In dieser vorläufigen Beurteilung erläutert die Kommission, welche Maßnahmen sie zu ergreifen 
beabsichtigt bzw. der Torwächter ergreifen sollte, um der vorläufigen Beurteilung wirksam Rechnung zu tragen.

(4) Die Kommission kann Dritte konsultieren, wenn sie beabsichtigt, einen Nichteinhaltungsbeschluss zu erlassen.

(5) In dem Nichteinhaltungsbeschluss fordert die Kommission den Torwächter auf, die Nichteinhaltung innerhalb einer 
angemessenen Frist abzustellen und zu erläutern, wie er diesem Beschluss nachzukommen gedenkt.

(6) Der Torwächter übermittelt der Kommission eine Beschreibung der Maßnahmen, die er ergriffen hat, um die 
Einhaltung des Nichteinhaltungsbeschlusses sicherzustellen.

(7) Entscheidet die Kommission, keinen Nichteinhaltungsbeschluss zu erlassen, so schließt sie das Verfahren im Wege 
eines Beschlusses ab.

Artikel 30

Geldbußen

(1) In ihrem Nichteinhaltungsbeschluss kann die Kommission gegen den betreffenden Torwächter Geldbußen bis zu 
einem Höchstbetrag von 10 % seines im vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängen, 
wenn sie feststellt, dass der Torwächter vorsätzlich oder fahrlässig

a) eine der in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten Verpflichtungen nicht erfüllt,

b) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen nicht 
nachkommt,

c) nach Artikel 18 Absatz 1 verhängten Abhilfemaßnahmen nicht nachkommt,

d) nach Artikel 24 angeordneten einstweiligen Maßnahmen nicht nachkommt, oder

e) Verpflichtungszusagen, die nach Artikel 25 für bindend erklärt wurden, nicht einhält.
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(2) Ungeachtet des Absatzes 1 dieses Artikels kann die Kommission im Nichteinhaltungsbeschluss gegen einen 
Torwächter Geldbußen in Höhe von bis zu 20 % seines im vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten 
Gesamtumsatzes verhängen, wenn sie feststellt, dass der Torwächter eine identische oder ähnliche Zuwiderhandlung gegen 
eine in Artikel 5, 6 oder 7 festgelegte Verpflichtung in Bezug auf denselben zentralen Plattformdienst begangen hat wie eine 
bereits im Wege eines in den vorangegangenen acht Jahren erlassenen Nichteinhaltungsbeschlusses festgestellte von ihm 
begangene Zuwiderhandlung.

(3) Die Kommission kann einen Beschluss erlassen, mit dem gegen Unternehmen, einschließlich gegebenenfalls 
Torwächter, und Unternehmensvereinigungen Geldbußen bis zu einem Höchstbetrag von 1 % ihres im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes verhängt werden, wenn sie vorsätzlich oder fahrlässig

a) die für die Beurteilung ihrer Benennung als Torwächter nach Artikel 3 erforderlichen Auskünfte nicht innerhalb der 
gesetzten Frist erteilen oder unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben machen,

b) der Verpflichtung zur Mitteilung an die Kommission gemäß Artikel 3 Absatz 3 nicht nachkommen,

c) die nach Artikel 14 erforderlichen Auskünfte nicht erteilen oder unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben 
machen,

d) die nach Artikel 15 erforderliche Beschreibung nicht übermitteln oder unrichtige, unvollständige oder irreführende 
Angaben machen,

e) als Antwort auf einen Antrag nach Artikel 21 Absatz 3 den verlangten Zugang zu Daten, Algorithmen und 
Informationen über Tests nicht erteilen,

f) die nach Artikel 21 Absatz 3 verlangten Angaben nicht innerhalb der gesetzten Frist erteilen oder unrichtige, 
unvollständige oder irreführende Angaben und Erläuterungen machen, die nach Artikel 21 verlangt wurden oder im 
Rahmen einer Befragung nach Artikel 22 gegeben wurden;

g) unrichtige, unvollständige oder irreführende Angaben eines Vertreters oder Beschäftigten des Unternehmens nicht 
innerhalb der von der Kommission gesetzten Frist berichtigen oder in Bezug auf Sachverhalte, die mit dem Gegenstand 
und dem Zweck einer Nachprüfung nach Artikel 23 im Zusammenhang stehen, keine vollständigen Auskünfte erteilen 
oder die Erteilung vollständiger Auskünfte verweigern,

h) eine Nachprüfung nach Artikel 23 nicht dulden,

i) die von der Kommission gemäß Artikel 26 verhängten Verpflichtungen nicht einhalten,

j) eine Compliance-Funktion gemäß Artikel 28 nicht einführen, oder

k) die Bedingungen für die Einsicht in die Akten der Kommission gemäß Artikel 34 Absatz 4 nicht erfüllen.

(4) Bei der Festsetzung der Höhe einer Geldbuße berücksichtigt die Kommission die Schwere, die Dauer und eine 
etwaige Wiederholung der Zuwiderhandlung sowie bei nach Absatz 3 verhängten Geldbußen die im Verfahren verursachte 
Verzögerung.

(5) Wird gegen eine Unternehmensvereinigung eine Geldbuße unter Berücksichtigung des weltweit erzielten Umsatzes 
ihrer Mitglieder verhängt und ist diese Unternehmensvereinigung selbst nicht zahlungsfähig, so ist sie verpflichtet, von 
ihren Mitgliedern Beiträge zur Deckung des Betrags dieser Geldbuße zu fordern.

Werden diese Beiträge innerhalb einer von der Kommission gesetzten Frist nicht geleistet, so kann die Kommission die 
Zahlung der Geldbuße unmittelbar von jedem Unternehmen verlangen, dessen Vertreter Mitglieder in den betreffenden 
Entscheidungsgremien dieser Unternehmensvereinigung waren.

Nachdem die Kommission die Zahlung nach Unterabsatz 2 verlangt hat, kann sie die Zahlung des Restbetrags von jedem 
Mitglied der Unternehmensvereinigung verlangen, soweit dies für die vollständige Zahlung der Geldbuße erforderlich ist.
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Die Kommission darf jedoch Zahlungen nach Unterabsatz 2 oder 3 nicht von Unternehmen verlangen, die nachweisen, dass 
sie den Beschluss der Unternehmensvereinigung, mit dem gegen diese Verordnung verstoßen wurde, nicht umgesetzt haben 
und entweder von dessen Existenz keine Kenntnis hatten oder sich aktiv davon distanziert haben, noch ehe die Kommission 
das Verfahren nach Artikel 20 eingeleitet hat.

Die finanzielle Haftung eines Unternehmens für die Zahlung der Geldbuße darf 20 % seines im vorausgegangenen 
Geschäftsjahr weltweit erzielten Gesamtumsatzes nicht übersteigen.

Artikel 31

Zwangsgelder

(1) Die Kommission kann einen Beschluss erlassen, mit dem gegen Unternehmen, einschließlich gegebenenfalls 
Torwächter, und Unternehmensvereinigungen tägliche Zwangsgelder bis zu einem Höchstbetrag von 5 % des im 
vorausgegangenen Geschäftsjahr weltweit erzielten durchschnittlichen Tagesumsatzes, berechnet ab dem im Beschluss 
genannten Tag, verhängt werden, um sie dazu zu zwingen,

a) den von der Kommission durch einen nach Artikel 8 Absatz 2 erlassenen Beschluss festgelegten Maßnahmen 
nachzukommen,

b) einem Beschluss nach Artikel 18 Absatz 1 nachzukommen,

c) in Beantwortung eines im Wege eines Beschlusses nach Artikel 21 ergangenen Auskunftsverlangens innerhalb der 
gesetzten Frist richtige und vollständige Auskünfte zu erteilen,

d) im den Zugang zu Daten, Algorithmen und Informationen über Tests als Antwort auf einen Antrag nach Artikel 21 
Absatz 3 zu gewährleisten und diesbezügliche Erläuterungen zu geben, wie in einem Beschlusses nach Artikel 21 
verlangt,

e) eine Nachprüfung zu dulden, die mit einem Beschluss nach Artikel 23 angeordnet wurde,

f) einem nach Artikel 24 erlassenen Beschluss zur Anordnung einstweiliger Maßnahmen nachzukommen,

g) per Beschluss nach Artikel 25 Absatz 1 für bindend erklärte Verpflichtungszusagen einzuhalten, oder

h) einem Beschluss nach Artikel 29 Absatz 1 nachzukommen.

(2) Sind die Unternehmen oder Unternehmensvereinigungen der Verpflichtung nachgekommen, die mit dem 
Zwangsgeld durchgesetzt werden sollte, so kann die Kommission einen Durchführungsrechtsakt erlassen, mit dem die 
endgültige Höhe des Zwangsgelds auf einen niedrigeren Betrag festgesetzt wird als den, der sich aus dem ursprünglichen 
Beschluss ergeben würde. Dieser Durchführungsrechtsakt wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungs
verfahren erlassen.

Artikel 32

Verjährungsfrist für die Verhängung von Sanktionen

(1) Für die der Kommission mit den Artikeln 30 und 31 übertragenen Befugnisse gilt eine Verjährungsfrist von fünf 
Jahren.

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung begangen worden ist. Im Fall andauernder oder 
wiederholter Zuwiderhandlungen läuft die Frist jedoch erst ab dem Tag, an dem die Zuwiderhandlung beendet wird.

(3) Jede Handlung der Kommission zum Zwecke einer Marktuntersuchung oder Verfolgung einer Zuwiderhandlung 
unterbricht die Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern. Die Unterbrechung tritt mit dem 
Tag ein, an dem die Handlung mindestens einem an der Zuwiderhandlung beteiligten Unternehmen oder einer beteiligten 
Unternehmensvereinigung bekannt gegeben wird. Die Verjährung wird unter anderem unterbrochen durch
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a) Auskunftsverlangen der Kommission,

b) schriftliche Nachprüfungsaufträge, die die Kommission ihren Bediensteten erteilt hat,

c) die Einleitung eines Verfahrens nach Artikel 20 durch die Kommission.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem. Die Verjährung tritt jedoch spätestens mit dem Tag ein, an 
dem die doppelte Verjährungsfrist verstrichen ist, ohne dass die Kommission eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld verhängt 
hat. Diese Frist verlängert sich um den Zeitraum, in dem die Verjährung nach Absatz 5 ruht.

(5) Die Verjährungsfrist für die Verhängung von Geldbußen oder Zwangsgeldern ruht, solange zu dem Beschluss der 
Kommission ein Verfahren vor dem Gerichtshof anhängig ist.

Artikel 33

Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen

(1) Für die Befugnis der Kommission zur Durchsetzung von nach Artikel 30 oder Artikel 31 erlassenen Beschlüssen gilt 
eine Verjährungsfrist von fünf Jahren.

(2) Die Frist läuft ab dem Tag, an dem der Beschluss rechtskräftig wird.

(3) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen wird unterbrochen durch

a) die Bekanntgabe eines Beschlusses, durch den der ursprüngliche Betrag der Geldbuße oder des Zwangsgelds geändert 
oder ein Antrag auf eine solche Änderung abgelehnt wird, oder

b) jede auf zwangsweise Beitreibung der Geldbuße oder des Zwangsgelds gerichtete Maßnahme der Kommission oder eines 
Mitgliedstaats, der auf Ersuchen der Kommission handelt.

(4) Nach jeder Unterbrechung beginnt die Frist von Neuem.

(5) Die Verjährungsfrist für die Durchsetzung von Sanktionen ruht, solange

a) eine Zahlungsfrist bewilligt ist oder

b) die Zwangsvollstreckung durch eine Entscheidung des Gerichtshofs oder eine Entscheidung eines nationalen Gerichts 
ausgesetzt ist.

Artikel 34

Anspruch auf rechtliches Gehör und Recht auf Akteneinsicht

(1) Vor Erlass eines Beschlusses nach Artikel 8, Artikel 9 Absatz 1, Artikel 10 Absatz 1, den Artikeln 17, 18, 24, 25, 29, 
30 oder Artikel 31 Absatz 2 gibt die Kommission dem Torwächter oder dem betreffenden Unternehmen bzw. der 
betreffenden Unternehmensvereinigung Gelegenheit, sich zu Folgendem zu äußern:

a) der vorläufigen Beurteilung der Kommission, einschließlich der Beschwerdepunkte, und

b) den Maßnahmen, die die Kommission in Anbetracht der vorläufigen Beurteilung nach Buchstabe a dieses Absatzes zu 
treffen beabsichtigt.

(2) Der Torwächter, das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung kann der Kommission seine bzw. ihre 
Stellungnahme zu der vorläufigen Beurteilung der Kommission innerhalb einer von der Kommission in ihrer vorläufigen 
Beurteilung festgesetzten Frist, die mindestens 14 Tage betragen muss, übermitteln.
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(3) Die Kommission stützt ihre Beschlüsse nur auf vorläufige Beurteilungen, einschließlich der Beschwerdepunkte, zu 
denen sich der Torwächter, das Unternehmen bzw. die Unternehmensvereinigung äußern konnte.

(4) Die Verteidigungsrechte des Torwächters, des Unternehmens oder der Unternehmensvereinigung müssen während 
des Verfahrens in vollem Umfang gewahrt werden. Der Torwächter, das Unternehmen oder die Unternehmensvereinigung 
hat vorbehaltlich des berechtigten Interesses von Unternehmen an der Wahrung ihrer Geschäftsgeheimnisse das Recht auf 
Einsicht in die Akte der Kommission im Rahmen der Offenlegungsbedingungen. Im Falle von Meinungsverschiedenheiten 
zwischen den Parteien kann die Kommission Beschlüsse erlassen, in denen diese Offenlegungsbedingungen festgelegt 
werden. Von der Einsicht in die Akte der Kommission ausgenommen sind vertrauliche Informationen sowie interne 
Schriftstücke der Kommission und der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten. Insbesondere die Korrespondenz 
zwischen der Kommission und den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten ist von der Akteneinsicht ausgenommen. 
Dieser Absatz steht der Offenlegung und Nutzung der für den Nachweis einer Zuwiderhandlung notwendigen 
Informationen durch die Kommission in keiner Weise entgegen.

Artikel 35

Jährliche Berichterstattung

(1) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat einen jährlichen Bericht über die Umsetzung 
dieser Verordnung und die Fortschritte bei der Erreichung ihrer Ziele.

(2) Der in Absatz 1 genannte Bericht enthält Folgendes:

a) eine Zusammenfassung der Tätigkeiten der Kommission, einschließlich etwaiger angenommener Maßnahmen oder 
Beschlüsse und laufender Marktuntersuchungen im Zusammenhang mit dieser Verordnung;

b) die Ergebnisse aus der Überwachung der Umsetzung der Verpflichtungen nach dieser Verordnung durch die Torwächter;

c) eine Bewertung der in Artikel 15 genannten geprüften Beschreibung;

d) eine Übersicht über die Zusammenarbeit zwischen der Kommission und den nationalen Behörden im Zusammenhang 
mit dieser Verordnung;

e) eine Übersicht über die Tätigkeiten und Aufgaben der hochrangigen Gruppe digitaler Regulierungsbehörden, 
einschließlich der Art und Weise, wie ihre Empfehlungen bezüglich der Durchsetzung dieser Verordnung umzusetzen 
sind.

(3) Die Kommission veröffentlicht den Bericht auf ihrer Internetseite.

Artikel 36

Berufsgeheimnis

(1) Die nach dieser Verordnung erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung verwendet.

(2) Die gemäß Artikel 14 erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung, der Verordnung (EG) 
Nr. 139/2004 und der nationalen Fusionskontrollvorschriften verwendet.

(3) Die gemäß Artikel 15 erhobenen Informationen werden für die Zwecke dieser Verordnung und der Verordnung 
(EU) 2016/679 verwendet.

(4) Unbeschadet des Austauschs und der Verwendung der Informationen, die für die in den Artikeln 38, 39, 41 und 43 
genannten Zwecke bereitgestellt werden, dürfen die Kommission, die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten und ihre 
Beamten, Bediensteten und andere unter ihrer Aufsicht tätige Personen sowie sonstige beteiligte natürliche oder juristische 
Personen einschließlich der nach Artikel 26 Absatz 2 benannten Prüfer und Sachverständigen keine Informationen 
preisgeben, die sie im Rahmen der Anwendung dieser Verordnung erlangt oder ausgetauscht haben und die ihrem Wesen 
nach unter das Berufsgeheimnis fallen.
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Artikel 37

Zusammenarbeit mit nationalen Behörden

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten arbeiten eng zusammen und koordinieren ihre Durchsetzungsmaßnahmen, 
um eine kohärente, wirksame und komplementäre Durchsetzung von Rechtsinstrumenten, die auf Torwächter im Sinne 
dieser Verordnung angewendet werden, zu gewährleisten.

(2) Die Kommission kann soweit erforderlich nationale Behörden zu allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit der 
Anwendung dieser Verordnung konsultieren.

Artikel 38

Zusammenarbeit und Koordinierung mit für die Durchsetzung von Wettbewerbsvorschriften zuständigen 
nationalen Behörden

(1) Die Kommission und die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten arbeiten zusammen und unterrichten einander über das Europäische 
Wettbewerbsnetz (ECN) über ihre jeweiligen Durchsetzungsmaßnahmen. Sie sind befugt, einander alle Informationen über 
tatsächliche oder rechtliche Umstände, einschließlich vertraulicher Informationen, mitzuteilen. Ist die zuständige Behörde 
nicht Mitglied des ECN, so trifft die Kommission die erforderlichen Vorkehrungen für die Zusammenarbeit und den 
Informationsaustausch in Fällen im Zusammenhang mit der Durchsetzung dieser Verordnung und der Durchsetzung der 
in Artikel 1 Absatz 6 genannten Fälle durch diese Behörden. Die Kommission kann diese Vorkehrungen in einem 
Durchführungsrechtsakt gemäß Artikel 46 Absatz 1 Buchstabe l festlegen.

(2) Beabsichtigt eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde eines Mitgliedstaats eine Untersuchung von Torwächtern auf der Grundlage der in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
nationalen Rechtsvorschriften einzuleiten, so unterrichtet sie die Kommission vor oder unmittelbar nach dem Beginn einer 
solchen Maßnahme schriftlich über die erste förmliche Untersuchungsmaßnahme. Diese Informationen können auch den 
für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der anderen 
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

(3) Beabsichtigt eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale 
Behörde eines Mitgliedstaats, Torwächtern Verpflichtungen aufzuerlegen, die sich auf die in Artikel 1 Absatz 6 genannten 
nationalen Rechtsvorschriften stützen, so teilt sie der Kommission den Entwurf der Maßnahme spätestens 30 Tage vor 
deren Erlass unter Angabe der Gründe für die Maßnahme mit. Im Falle einstweiliger Maßnahmen teilt die für die 
Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde eines Mitgliedstaats der 
Kommission einen Entwurf der beabsichtigten Maßnahmen so bald wie möglich und spätestens unmittelbar nach dem 
Erlass dieser Maßnahmen mit. Diese Informationen können auch den für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 
genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der anderen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.

(4) Die in den Absätzen 2 und 3 vorgesehenen Informationsmechanismen gelten nicht für beabsichtigte Beschlüsse 
gemäß den nationalen Fusionskontrollvorschriften.

(5) Die gemäß den Absätzen 1 bis 3 dieses Artikels ausgetauschten Informationen dürfen ausschließlich für die Zwecke 
der Koordinierung der Durchsetzung dieser Verordnung und der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften ausgetauscht 
und verwendet werden.

(6) Die Kommission kann die für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen 
nationalen Behörden der Mitgliedstaaten ersuchen, ihre Marktuntersuchungen gemäß dieser Verordnung zu unterstützen.

(7) Eine für die Durchsetzung der in Artikel 1 Absatz 6 genannten Vorschriften zuständige nationale Behörde eines 
Mitgliedstaats kann bei einer möglichen Nichteinhaltung der Artikel 5, 6 und 7 dieser Verordnung von Amts wegen eine 
Untersuchung in ihrem Hoheitsgebiet durchführen, wenn sie nach nationalem Recht hierfür zuständig ist und 
entsprechende Untersuchungsbefugnisse besitzt. Bevor sie eine erste förmliche Untersuchungsmaßnahme ergreift, 
unterrichtet sie die Kommission schriftlich.
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Die Einleitung eines Verfahrens durch die Kommission nach Artikel 20 entbindet die für die Durchsetzung der in Artikel 1 
Absatz 6 genannten Vorschriften zuständigen nationalen Behörden der Mitgliedstaaten von der Möglichkeit, eine solche 
Untersuchung durchzuführen, oder beendet eine solche Untersuchung, wenn sie bereits läuft. Diese Behörden erstatten der 
Kommission Bericht über die Ergebnisse dieser Untersuchung, um die Kommission in ihrer Rolle als alleinige 
Durchsetzungsbehörde dieser Verordnung zu unterstützen.

Artikel 39

Zusammenarbeit mit nationalen Gerichten

(1) Im Rahmen von Verfahren zur Anwendung dieser Verordnung können die nationalen Gerichte die Kommission um 
die Übermittlung von Informationen, die sich in ihrem Besitz befinden, oder um Stellungnahmen zu Fragen im 
Zusammenhang mit der Anwendung dieser Verordnung bitten.

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission eine Kopie jedes schriftlichen Urteils eines nationalen Gerichtes 
betreffend die Anwendung dieser Verordnung. Die betreffende Kopie wird unverzüglich übermittelt, nachdem das 
vollständige schriftliche Urteil den Parteien zugestellt wurde.

(3) Wenn die kohärente Anwendung dieser Verordnung dies erfordert, kann die Kommission von Amts wegen den 
nationalen Gerichten eine schriftliche Stellungnahme übermitteln. Sie kann mit Erlaubnis des betreffenden Gerichts auch 
mündlich Stellung nehmen.

(4) Die Kommission kann ausschließlich für die Ausarbeitung ihrer Stellungnahmen das betreffende nationale Gericht 
ersuchen, ihr alle zur Beurteilung des Falls notwendigen Schriftstücke zu übermitteln oder für deren Übermittlung zu 
sorgen.

(5) Die nationalen Gerichte erlassen keine Entscheidungen, die einem von der Kommission nach dieser Verordnung 
erlassenen Beschluss zuwiderlaufen. Sie vermeiden es auch, Entscheidungen zu erlassen, die einer Entscheidung 
zuwiderlaufen, die die Kommission in einem von ihr nach dieser Verordnung eingeleiteten Verfahren zu erlassen 
beabsichtigt. Zu diesem Zweck kann das nationale Gericht prüfen, ob es notwendig ist, das vor ihm anhängige Verfahren 
auszusetzen. Dies berührt nicht die Möglichkeit nationaler Gerichte, gemäß Artikel 267 AEUV um eine Vorabentscheidung 
zu ersuchen.

Artikel 40

Hochrangige Gruppe

(1) Die Kommission richtet eine hochrangige Gruppe für das Gesetz über digitale Märkte (im Folgenden „hochrangige 
Gruppe“) ein.

(2) Die hochrangige Gruppe setzt sich aus den folgenden europäischen Gremien und Netzwerken zusammen:

a) Gremium europäischer Regulierungsstellen für elektronische Kommunikation;

b) Europäischer Datenschutzbeauftragter und Europäischer Datenschutzausschuss;

c) Europäisches Wettbewerbsnetz;

d) Netzwerk für die Zusammenarbeit im Verbraucherschutz;

e) Gruppe europäischer Regulierungsstellen für audiovisuelle Mediendienste.

(3) Die in Absatz 2 genannten europäischen Gremien und Netzwerke verfügen jeweils über die gleiche Zahl von 
Vertretern in der hochrangigen Gruppe. Die Gesamtzahl der Mitglieder der hochrangigen Gruppe darf 30 nicht 
überschreiten.

(4) Die Kommission stellt Sekretariatsdienste für die hochrangige Gruppe bereit, um ihre Arbeit zu erleichtern. Die 
Kommission führt den Vorsitz der hochrangigen Gruppe und nimmt an ihren Sitzungen teil. Die hochrangige Gruppe tagt 
mindestens einmal pro Kalenderjahr auf Ersuchen der Kommission. Die Kommission beruft ferner eine Sitzung der Gruppe 
ein, wenn dies von einer Mehrheit der Mitglieder der Gruppe beantragt wird, um eine spezifische Frage zu erörtern.
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(5) Die hochrangige Gruppe kann der Kommission Beratung und Fachwissen in den Bereichen, die in die Zuständigkeit 
ihrer Mitglieder fallen, bereitstellen; dazu gehören unter anderem:

a) Beratung und Empfehlungen innerhalb ihres Fachbereichs, die für alle allgemeinen Fragen im Zusammenhang mit der 
Anwendung oder Durchsetzung dieser Verordnung von Belang sind; oder

b) Beratung und Fachwissen zur Förderung eines einheitlichen Regulierungsansatzes in Bezug auf verschiedene 
Regulierungsinstrumente.

(6) Die hochrangige Gruppe kann insbesondere die bestehenden und potenziellen Wechselwirkungen zwischen dieser 
Verordnung und den sektorspezifischen Vorschriften, die von den nationalen Behörden, aus denen die in Absatz 2 
genannten europäischen Gremien und Netzwerke zusammengesetzt sind, angewandt werden, ermitteln und beurteilen 
und der Kommission einen jährlichen Bericht vorlegen, in dem diese Beurteilung dargelegt wird und potenzielle 
regulierungsübergreifende Fragen ermittelt werden. Diesem Bericht können Empfehlungen beigefügt werden, die auf 
einheitliche fachübergreifende Ansätze und Synergien zwischen der Anwendung dieser Verordnung und anderer sektorspe
zifischer Vorschriften abzielen. Der Bericht wird dem Europäischen Parlament und dem Rat übermittelt.

(7) Im Kontext von Marktuntersuchungen in Bezug auf neue Dienste und neue Praktiken kann die hochrangige Gruppe 
der Kommission Fachwissen zur Notwendigkeit der Änderung, Ergänzung oder Streichung von Bestimmungen dieser 
Verordnung bereitstellen, damit sichergestellt wird, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar und fair 
sind.

Artikel 41

Ersuchen um Einleitung einer Marktuntersuchung

(1) Drei oder mehr Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 17 
einzuleiten, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass ein Unternehmen als Torwächter benannt 
werden sollte.

(2) Ein oder mehrere Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 18 
einzuleiten, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass ein Torwächter eine oder mehrere der in den 
Artikeln 5, 6 und 7 festgelegten Verpflichtungen systematisch nicht einhält und seine Torwächter-Position im Hinblick auf 
die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Anforderungen beibehalten, gestärkt oder ausgeweitet hat.

(3) Drei oder mehr Mitgliedstaaten können die Kommission ersuchen, eine Marktuntersuchung nach Artikel 19 
durchzuführen, weil ihres Erachtens hinreichende Gründe dafür sprechen, dass

a) ein oder mehrere Dienste des digitalen Sektors in die Liste der zentralen Plattformdienste nach Artikel 2 Nummer 2 
aufgenommen werden sollten oder

b) eine oder mehrere Praktiken nicht wirksam durch diese Verordnung angegangen werden und die Bestreitbarkeit 
zentraler Plattformdienste beschränken oder unfair sein könnten.

(4) Die Mitgliedstaaten legen Belege zur Untermauerung ihres Ersuchens nach den Absätzen 1, 2 und 3 vor. Bei Ersuchen 
nach Absatz 3 können diese Belege Informationen über neu eingeführte Angebote von Produkten, Diensten, Software oder 
Merkmalen umfassen, die Bedenken hinsichtlich der Bestreitbarkeit oder Fairness aufwerfen, unabhängig davon, ob sie im 
Zusammenhang mit bestehenden zentralen Plattformdiensten oder auf andere Weise umgesetzt werden.

(5) Innerhalb von vier Monaten nach Erhalt eines Ersuchens gemäß diesem Artikel prüft die Kommission, ob 
hinreichende Gründe dafür sprechen, eine Marktuntersuchung nach den Absätzen 1, 2 oder 3 einzuleiten. Die Kommission 
veröffentlicht die Ergebnisse ihrer Bewertung.

Artikel 42

Verbandsklagen

Richtlinie (EU) 2020/1828 findet Anwendung auf Verbandsklagen gegen Zuwiderhandlungen durch Torwächter gegen 
Bestimmungen dieser Verordnung, die die Kollektivinteressen der Verbraucher beeinträchtigen oder zu beeinträchtigen 
drohen.
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Artikel 43

Meldung von Verstößen und Schutz von Hinweisgebern

Für die Meldung von Verstößen gegen diese Verordnung und den Schutz von Personen, die solche Verstöße melden, gilt die 
Richtlinie (EU) 2019/1937.

KAPITEL VI

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 44

Veröffentlichung von Beschlüssen

(1) Die Kommission veröffentlicht die Beschlüsse, die sie nach Artikel 3, Artikel 4, Artikel 8 Absatz 2, Artikel 9, 
Artikel 10, Artikel 16 bis 20, Artikel 24, Artikel 25 Absatz 1, Artikel 29, Artikel 30 und Artikel 31 erlässt. In dieser 
Veröffentlichung sind die Namen der beteiligten Unternehmen und der wesentliche Inhalt des Beschlusses, einschließlich 
der gegebenenfalls verhängten Sanktionen, anzugeben.

(2) Bei der Veröffentlichung ist dem berechtigten Interesse der Torwächter oder Dritter am Schutz ihrer vertraulichen 
Informationen Rechnung zu tragen.

Artikel 45

Ermessensnachprüfung durch den Gerichtshof

Nach Artikel 261 AEUV hat der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Ermessensnachprüfung von Beschlüssen, mit 
denen die Kommission Geldbußen oder Zwangsgelder verhängt hat. Er kann die verhängten Geldbußen oder 
Zwangsgelder aufheben, herabsetzen oder erhöhen.

Artikel 46

Durchführungsvorschriften

(1) Die Kommission kann Durchführungsrechtsakte zur Festlegung detaillierter Regelungen für die Anwendung von 
Folgendem erlassen:

a) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach Artikel 3 zu übermittelnden Mitteilungen und Schriftsätze;

b) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der technischen Maßnahmen, die von den Torwächtern durchzuführen sind, 
um die Einhaltung der Vorgaben des Artikels 5, 6 oder 7 zu gewährleisten;

c) operativen und technischen Vorkehrungen im Hinblick auf die Umsetzung der Interoperabilität nummernunab
hängiger interpersoneller Kommunikationsdienste nach Artikel 7;

d) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der mit Gründen versehenen Anträge nach Artikel 8 Absatz 3;

e) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der mit Gründen versehenen Anträge nach den Artikeln 9 und 10;

f) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach Artikel 11 vorzulegenden Berichte über die Regulierungs
maßnahmen;

g) Methodik und Verfahren der in Artikel 15 Absatz 1 vorgesehenen geprüften Beschreibung der Techniken zum 
Verbraucher-Profiling; bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Durchführungsrechtsakts für diesen Zweck konsultiert 
die Kommission den Europäischen Datenschutzbeauftragten, und sie kann den Europäischen Datenschutzausschuss, 
die Zivilgesellschaft und andere einschlägige Sachverständige konsultieren;

h) Form, Inhalt und sonstigen Einzelheiten der nach den Artikeln 14 und 15 zu übermittelnden Mitteilungen und 
Schriftsätze;
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i) der praktischen Modalitäten der Einleitung von Verfahren zum Zwecke von Marktuntersuchungen im Sinne der 
Artikel 17, 18 und 19 sowie von Verfahren nach den Artikeln 24, 25 und 29;

j) der praktischen Modalitäten der Ausübung des Anspruchs auf rechtliches Gehör nach Artikel 34;

k) der praktischen Modalitäten der Offenlegungsbedingungen nach Artikel 34;

l) der praktischen Modalitäten der Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen der Kommission und den nationalen 
Behörden nach den Artikeln 37 und 38; und

m) der praktischen Modalitäten für die Berechnung und Verlängerung von Fristen.

(2) Die Durchführungsrechtsakte im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a bis k und m dieses Artikels werden gemäß dem in 
Artikel 50 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

Der Durchführungsrechtsakt im Sinne von Absatz 1 Buchstabe l dieses Artikels wird gemäß dem in Artikel 50 Absatz 3 
genannten Prüfverfahren erlassen.

(3) Vor dem Erlass von Durchführungsrechtsakten nach Absatz 1 veröffentlicht die Kommission einen Entwurf davon 
und fordert alle Beteiligten auf, innerhalb einer Frist, die mindestens einen Monat betragen muss, zu dem Entwurf Stellung 
zu nehmen.

Artikel 47

Leitlinien

Die Kommission kann Leitlinien zu allen Aspekten dieser Verordnung erlassen, um ihre wirksame Durchführung und 
Durchsetzung zu erleichtern.

Artikel 48

Festlegung von Normen

Soweit angemessen und erforderlich, kann die Kommission die europäischen Normungsgremien beauftragen, die 
Umsetzung der in dieser Verordnung festgelegten Verpflichtungen durch die Entwicklung geeigneter Normen zu 
erleichtern.

Artikel 49

Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7 und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 
wird der Kommission für einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem 1. November 2022 übertragen. Die Kommission erstellt 
spätestens neun Monate vor Ablauf des Zeitraums von fünf Jahren einen Bericht über die Befugnisübertragung. Die 
Befugnisübertragung verlängert sich stillschweigend um Zeiträume gleicher Länge, es sei denn, das Europäische Parlament 
oder der Rat widersprechen einer solchen Verlängerung spätestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Zeitraums.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 kann vom 
Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die 
Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Union oder zu einem im Beschluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit 
von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 Absätze 6 und 7 und Artikel 12 Absätze 1, 3 und 4 erlassen wurde, 
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach 
Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben haben oder wenn vor 
Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände 
erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verlängert.

Artikel 50

Ausschussverfahren

(1) Die Kommission wird von einem Ausschuss („Beratender Ausschuss für digitale Märkte“) unterstützt. Dieser 
Ausschuss ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

Wird die Stellungnahme des Ausschusses im schriftlichen Verfahren eingeholt, so wird das Verfahren ohne Ergebnis 
abgeschlossen, wenn der Vorsitz des Ausschusses dies innerhalb der Frist zur Abgabe der Stellungnahme beschließt oder 
eine einfache Mehrheit der Ausschussmitglieder dies verlangt.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(4) Die Kommission übermittelt dem Adressaten eines Einzelbeschlusses zusammen mit diesem Beschluss die 
Stellungnahme des Ausschusses. Sie veröffentlicht die Stellungnahme zusammen mit dem Einzelbeschluss unter 
Berücksichtigung der berechtigten Interessen an der Wahrung von Geschäftsgeheimnissen.

Artikel 51

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937

In Teil I Abschnitt J des Anhangs der Richtlinie (EU) 2019/1937 wird folgende Ziffer angefügt:

„iv) Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare 
und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz 
über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 21.9.2022, S. 1).“

Artikel 52

Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828

In Anhang I der Richtlinie (EU) 2020/1828 wird folgende Nummer angefügt:

„67. Verordnung (EU) 2022/1925 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. September 2022 über bestreitbare 
und faire Märkte im digitalen Sektor und zur Änderung der Richtlinien (EU) 2019/1937 und (EU) 2020/1828 (Gesetz 
über digitale Märkte) (ABl. L 265 vom 21.9.2022, S. 1).“

Artikel 53

Evaluierung

(1) Bis zum 3. Mai 2026 und danach alle drei Jahre wird die Kommission diese Verordnung evaluieren und dem 
Europäischen Parlament, dem Rat und dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss einen Bericht vorlegen.
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(2) In den Evaluierungen wird beurteilt, ob das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Gewährleistung bestreitbarer und 
fairer Märkte, erreicht wurde, und ferner werden die Auswirkungen dieser Verordnung auf gewerbliche Nutzer, 
insbesondere KMU, und Endnutzer beurteilt. Darüber hinaus evaluiert die Kommission, ob der Geltungsbereich des 
Artikels 7 auf Online-Dienste sozialer Netzwerke ausgeweitet werden kann.

(3) Im Rahmen der Evaluierungen wird ermittelt, ob Vorschriften geändert werden müssen, etwa in Bezug auf die in 
Artikel 2 Nummer 2 aufgeführte Liste zentraler Plattformdienste und die in den Artikeln 5, 6 und 7 genannten 
Verpflichtungen und deren Durchsetzung, um sicherzustellen, dass die digitalen Märkte in der gesamten Union bestreitbar 
und fair sind. Im Anschluss an die Evaluierungen ergreift die Kommission geeignete Maßnahmen, wozu auch 
Gesetzgebungsvorschläge gehören können.

(4) Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission alle ihnen vorliegenden einschlägigen 
Informationen, die diese für die Ausarbeitung des in Absatz 1 genannten Berichts benötigt.

Artikel 54

Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 2. Mai 2023.

Artikel 3 Absätze 6 und 7 und die Artikel 40, 46, 47, 48, 49 und 50 gelten jedoch ab dem 1. November 2022, und die 
Artikel 42 und 43 gelten ab dem 25. Juni 2023.

Liegt das Datum des 25. Juni 2023 jedoch vor dem in Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels genannten Datum des 
Geltungsbeginns, so wird die Anwendung der Artikel 42 und 43 bis zu dem in Unterabsatz 2 des vorliegenden Artikels 
genannten Datum des Geltungsbeginns verschoben.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 14. September 2022.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Der Präsident

M. BEK
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